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° Dorrede 
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9; in der -Michaelismeffe 1816 ber erſte Band 

dieſer Conftitutionen bes jüngern Europa 

erfchien, war hiche zu erwarten, daß das neue 

politiſche Syſtem, welches mit diefen Conſtitu⸗ 

tionen ins oͤffentliche Leben der Voͤlker und Reiche 
getreten iſt, ſo weit und zwar ſo bald ſich ver⸗ 
‚breiten wuͤrde. Deshalb glaubten auch der Her- 
ausgeber und Verleger diefee Sammlung, fie mit 

dem ziveiten Bande beendigen zu- koͤnnen. | 

Allein fo reichhaltig auch der vorliegende 
| dritte Band ift, welcher über Spanien, über 

mehrere teutfehe Staaten, welde neue Grund⸗ 

geſetze erhalten haben, uͤber die neue ſtaͤndiſche 
Verfaſſung im Koͤnigreiche Gallizien, und 

uͤber ſaͤmmtliche italieniſche Staaten ſeit 
dem Jahre 4796 ſich verbreitet; ſo konnte er doch, 
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wenn er nice ben beideh vorhergehenden Bänden in 

ber Bogenzahl zu ungleich werden follte, nicht alle 

bem Herausgeber vorliegende. Conftitusionen um⸗ 
fließen. Es werben daher diefe zurüdgeblie- 

denen, — wohin namentlid) bie der Schweiz 

gehören — fo wie bie neu erſchienen in. 

dem Herzogthume Braunfhmweig-Wol- 
fenbürtel und in dem Großherzogthume 

Heffen, vielleicht aud) einige zu erwartende 

in andern teutfchen Staaten, und endlih alle fri« 

bere, welche der Herausgeber noch nicht in ex- 
tenso auszumitteln vermochte (z. B. die römis 

[he vom 20. Maͤrz 1798, bie der jonifchen 

ufeln vom Jahre 1803 ꝛc.), bald in einem 

vierten Bande erfcheinen. 

Denn der Herausgeber und Verleger haben die 

Ueberzeugung gewonnen, daß bas-begonnene Werk 

- für die Öeftaltung des innern politifchen. 

tebens der Wölfer und Staaten, und für 

bie factifhe völlige Umbildung des oͤf— 

fentlihen Rechts in den meiften Reichen und 

Beftandrheilen des europäifchen Staatenſyſtems, 
eben fo unentbehrlich feyn dürfte, wie das recueil 
von Martens, mit feinen reichhaltigen und im⸗ 

mer fortgefegten Supplementen für das aͤuſ⸗ 
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fere pofitifche Leben der europäifchen Reiche und 

Staaten. So wie aber v. Martens nicht alle, 

für fein Werk gehörende, Urfunden auf einmal 
ausmitteln fonnte, und fich begnügen mußte, 

mehrere frühere erft in den neueften Supplement 

bänben nachzuliefern; fo war es auch bei dem vor⸗ 

kiegenden Werke nicht möglich, jebe hieher gehoͤ— 
rende Urkunde fogleih in extenso zu erhalten, 

obgleich der Herausgeber und Verleger fowohl in 

Teutſchland, als in Franfreih, Italien und Eng» 

land alle Mühe daran 'gefegt haben, zu bem Bes 

fige der noch fehlenden Conftitutionen zu gelangen. 

Zur Weberficht aber über die Fortſchritte 

des conftitueionellen Syſtems in Europa feit 30 

Fahren; zur Vergleihung des politifhen . 

Eharafters ber einzelnen in diefe Sammlung 

aufgenommenen Conftitutionen unter fih, ſelbſt 

wenn dieſelben wieder aufgehoben, oder durch an⸗ 

dere erſetzt worden ſind; und zur Vorbereitung 

der wiſſenſchaftlichen Ausprägung eines 

prackifhen europaͤiſchen Staatsrechts 

(welches fortan fuͤr den Staatsmann eben ſo un⸗ 

entbehrlich ſeyn wird, als die ſchon laͤngſt in den 

Kreis der politiſchen Wiſſenſchaften eingetretene 

Behandlung des practiſchen europaͤiſchen 

> 



x Vorrede. 

Zortſchritte in allem Großen und Guten, und 
zu einer Entwickelung und Reife fortgefuͤhrt wer⸗ 
den, bie zwar das Reartionsſyſtem einige 

Zeit verſpaͤten, nie aber ganz aufhalten kann. 

Denn ein ſechstauſendjaͤhriger Zeuge, die Weltge⸗ 

ſchichte, ſpricht dafuͤr: daß das, wofuͤr das menſch⸗ 

" Eiche Geſchlecht in einem gewiſſen Zeitalter reif ge⸗ 
worden mar, unaufhaltbar ſich verbreitete, fo wie, 

. daß. Feine. neue “dee, die einmal ins öffentliche 

Leben der Völker und Reiche eintrat, ganz wieder 

verdraͤngt werden fonnte. Dies verfindige der 
noch beftehende Mefaismus; dies lehrt die befelie 

gende Religion des Ehriftenthums; dies beftätige 

die Kirchenverbefferung in ihrem Grundſatze und 
nach ihren unermeßlichen Solgen! 

Geſcheieben am 81. März, 1820. 

- 

. 

— —— — — 
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Dir ber Blewanberung ma bei Durban. der ns 
gethen Bari im fünften ehriſtlichen Jahrhunderte baBt 
Sehns ſyſt ein nach Spanien⸗ Als aber vie, bereite 
ſeit 756: begonnenen, Berſuche der Araber, von Afrtika 
is in Spanien Te feſtzuſckem, ir der: Schlacht bei 
Zeres de. la Frontera in Andalufien (26. Jul. 744) 
ader die Begeimeung ver archehchen Mach durch einzelne⸗ 
Malifare win Kae: die Werbteitumg der Selen Meaho⸗ 
wir indem ſuͤdlichen Eile Spariens emtfchiedenz 
da ware das Vefitzthanur den: Moſtgechen / bodentend go⸗ 

x 
Yun worenätidyen Halbinſel beſcheauckt. 

Doch allmaͤhlig gewannen "wieder: di⸗ Ar 
wWair die Oherdand Aber die Araber; ob:eh glei: iD 
2492 dauerte," Veuse: der Fate ſelbſtſankig 

Staat 35 Spanier: begwungen und unterworfen ward, 
nachden buch Ferohmnds und Sſabellens 
bie Yet —— —— Silen und Uxas 

var 
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Etanb zu Höhen Rechten, als in ben Übrigen euro⸗ | 
paͤiſchen Ländern, audgebildet, wo bereitd im Jahr 1116 
den Bürgern won Saragoffa fehriftliche Privilegien 
ertheilt wurden; ein Beifpiel, wie viel Damals bie Zeus 
dalarikofratie, um ber Araber willen, hier nachgeben 
‚mußte. *) Schon vor der Mitte des zwölften Jahr⸗ 
hunderts erfchienen daſelbſt Städtedeputirte auf den 
Reichötagen; auch ift ed merkwuͤrdig, daß es in Aras 
gonien nie zwifchen dem Adel und dem britten Stande 
zum Kampfe kam. 

. Docprteat bereit in Difer Zeit im unerſched HER > 
fihen dem hohen und niedern Adel, — beit Boronen 

ad groͤßern Laͤnderbeſitzern, und ben bloßen Rittern 
und Adlichen ‚auf ben Reichſverſammlungen chexvon 
fo, wie. ſchon fruͤhzeitig zwoͤlf große Baronk als aim 
leibenhgr Ruth dem Könige zugeordnet waren 

‚Mit. weniger - Eigmtbänstichkeit, als die aragoni⸗ 
er erſcheint Die Saftilifche Staatsverfaſſung Am 
Mittelalter. Sie. erhielt ihr Daſeyn erſt us die; Mike 
des dreizehnten · Jahrhunderts. unser dem Könige: fe ze 
dinand & Mieſe langſame Ausbiſdung dexſelben: hatta 

eben fo ihren Grund in ben mehrmaligen Laͤnderthel⸗ 
> Upper, wie in. der ſpaͤtern Entſtehung des britten. 

Etandes welcher in Kaſtitien haſtrzwei · Jahrbundegn 
ſaͤter fund: Vahr 1825) als in. Aragonien, ur Reichs⸗ 

ſtaudſchoft, mad nie in Kaſtilien zun ſo großen Mora _ . 
zechten, mit in Aragehien, gelangte: = Anfiedem- ben 

/ 

hanben non Zobe' Alphant-tt-(i350) m bis gut Bann 
waͤblung der falelle von Caſtilien it Ferdinand. nocn 

Bewegungen: in Reicht Keßi⸗ Acagoxien ſe 
ven, welde theils in der Stellung der Barone gegen 

Be —— eig, ki N AR: Bine u 
tag r 

Hey: Ze To re “ 

Im, tunen 
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ben Foͤnig, Theil in den innern Relbungen der ariſto 
kratiſchen Parthei ihren Grund hatten. 
Mehr Ruhe und Ordnung Sam feit der Vermdbe 
lung Serdinands und. Mehella’s in beide Meiche; ak 
kin. die Einführung des Juſtizcollegiums ver „Her 
mandad (1476), und der Inquifition (1484), erft 
in Kaſtilien, und dann audyn Arkgonien;' fo wie bj 
Grobering bed Reichs Granada (1492) hatte bereit 
Vie Beſchraͤnkung des großen politifchen Gewichts dei 
Recchoftaͤnde zur. Bolger RA 

ein unter Karl 4: (Haifer Rail 5.) vente ſich 
von neuem der freie Geiſt der fpanifchen Neicheitänbe, 
Doch bald wußte feine Klugheit die allgemein verdrei- 

tete Saͤhrung perſoͤnlich zu Bämpfen; weil Geiſtlichkeit, 
Adel und Städte ohnedies kein gemeinſames Intereſſe 
hatten; nut daß damals roh viel varan fehlte, dak 
Kt die großen Vorrechte der Reichöftände auf Mi: | 
hätte vernichten Tönnen:. Auf mehrern Reichstagen om: 
yiand er ihren Widerſtand und ihre Kraft — 
in Hinfit ſeiner fünf Kriege mit Stanz 1." amd He 
20 Benkieid;- To ml 

. Selbft unter dem deſpoltſchen und Fhrflerh "Wpr} 
Tipp 2., und beffen Nacfolgern aus ber babsburgis 

. Shen Dynaftie, behaupteten die Certes foethauerad ibs 

ven Einfluß, Hauptfächlic in dem ataggnifchen Staptenı 
foftem. Doc verjchwand allmaͤhlig dieße friihere Bene 
ſaſſung ſeit der Verpflanzung des boutboniſchen 
Daufes mit Philipp 5. (1701). auf.den ſpatiſcheg 
Thron, welde einen. 14jährigen Krieg zur Folge hatte 
in welchem ſich Aragonien und Ca lonien guͤr⸗ Abilippo 
Gegner, Karl von Oeſtreich, erklaͤrten, Aind cdeshalbz 
nah Philipps Behanptung auf dem Thwne ihren 

großen Vorrechte beraubt wurdeny:. PViels wochts auf 

\ 

9 
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wieldet Mnaheige Erlbſchen bei altſpaniſchen Verfaſſumg 
das. Beiſpiel der Bonrbore im: Frankreich einwirken, 

welche ebenfalls feit 1626 keinen Reichstag zuſammen⸗ 
bhruſen, fſondern mit untuufchrankter Gerwalt regiert 
hatten. | 

— ——— ſank — die. foanifche Metion, def 
biefer. beabfichtigten. Auflöfung ihrer vormaligen. recht⸗ 
lichen ſtaͤndiſchen Verfaffung,- immer tiefer, ..theilö in 
Binficht der Kraft des innern Staatslebens, theils nach 

der Ankündigung Spaniens. im guropäifchen.. Spgatene 
fofteme. Die feit dieſe Zeit an.ber Spige. ber Geſchaͤfte 
ſtehenden allmächtigen Premigr- Miniſter konnten un⸗ 
möglich durch ihren Willen da gerfetzen, was. her · nals 
die Geſammtkraft der geſctzlich geſtalteten Repraſenta 

I ‚ tion der Monarchie hewirkt hatte. Während Araganien, 
Satalonien und Valencia, als eroberte und bezwungee 
Provinzen, , alle ihre fruͤhern Rechte verlosen, wor 
unter Philipp 5., nur als. Formalitaͤt, noch ein Reichs⸗ 
fag zur Anerkennung des neuen bourboniſchen Erbfol⸗ 
gegeſetzes gehalten; und blos Biscaja und Naparıs Ds 

Kia. einige auf def, — — Zrei⸗ 
ie ED Eee. 

ee * ft fin & hi 
ee Verfaſſung "det ſpaniſchen vie 
gruͤtidlechvhererten und“ sufalinenhingend " entwie | 
ten, obgleich der Verfaͤſſer der erſten nicht, ohne ge 
ſchicheliche Irethuͤmer dh. B. vaß in Spanien nie ker 
den deſachen Hätten) ſurixb. Dieſes Werk war bon 
Vranzeſeo 4 Rärint: Theorie ber "or. 
Hab, odee der großen Naktonglorkfaminiuns 
gan der Rönigteihe Lebnund Kafliiien a 
oe Im Quariboaden Nahe 157%, . 
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als eine geſchicht lich Apologie der am 19. Min 
1812 bekannt gemachten Gonflitution der Cortes. 

Eine zweite franzoͤfiſch geſchriebne Schrift, im Jahre 
1810 befannt gemacht und fpäter verheſſert und ers 
weitert, ii: Geſchichte der Eortes in Spanien, 
von. M. Sempere, ehemaligen koͤnigl. Procurate⸗ 
Bei der Kanzlei von Grenada und Mitglieb ber Alas 
demie der. Sefhichte zu Madrid. Eine Ueberfegung 
diefer gehaltvollen geſchichtlichen Darftellung findet ſich 
in den: europäifchen Annalen, welde im ſech⸗ 
sen Stüde des Jahrganges 4816 (S. 338) anhebt, 
unb durch mehrere Hefte biefes und bes folgenden 
Jahrganges ber genannten Zeitfchrift fortläuft. — 

So hatte die Berfaffung ber ſpaniſchen Cortes ges 
ruht, bis Napoleon, nachdem er zu Bayonne am 
8. Mai 1908 den König Karl von Spanien, und am 
10. Mai 1808 auch deſſen Sohn, Ferdinand 7., das 
hin gebracht hatte, ihren Rechten auf ben fpanifchen 
Ahron zu entſagen und fie in feine Hänbe niederzule⸗ 
gen, es für gerathen fand, am 25. Mai 1808 eine 
Berfommlung der ſpaniſchen Notablen nah Be 
yonne zu berufen, damit daſelbſt eine neue Verfafs 
fung für Spanien begründet werben follte. . In einer 
Proclamation an die Spanier erklärte er, daß es feine _ 
Abſicht fey, ihre altgeworbene Monarchie 5 

erneuern, und daß er die Krone Spaniens auf daß 
Haupt eined andern Ichs fegen wollte. Ob nun gleich 
bereits feit dem Anfange des Mai's der Volksaufftand 

. in Spanien aufwogte; ſo erſchien doch, unter ben Eins 
flüſſen Muͤrats, des damaligen Großherzog von Berg, 
Welcher an ber Spitze der interimiflifchen Regierungsjunta 
zu Madrid ſtand, am 13. Mai eine. Bittfcheift diefer 
Junta und der Stabt Madrid an den Kallır, daß e 

x nn} 



= Mapoleon, Kaifers. der Franzoſen, Känigs von Italien, u 
Beſchuͤtzers des rheiniſchen Bundes ꝛc., haben wir ber 

% 

6... Spanien. 

den ſpauſthen Thron mit: einem Prinzen aus ſeiner 
erlauhten Familie befetzen möchte, worauf Napoleon. 
‘am 6. July feinen Bruder, den bisherigen Koͤnig Jo⸗ 
feph von Neapel, zum Könige von Spanien und In⸗ 
bien: erfiäxte, und ihtn-bie' Integrität und Unabhängige 
Teit feiner Staaten in allen vier Erdtheilen garantirte. 

Noch zu Bayonne erfchien, ald Reſultat ber das 
ft verfammelten fpanifchen Notablen, am 6. 'Iulp 

4808 die neue Sonfitution Spaniens, welde 
- gar manche Eigenthlimlichleiten ber fpanifchen Nation 

berüdfichtigte, im: Ganzen aber doch ber vierten 
feanzöftfchen Conftitution nachgebildet war. 

A) Sonfirution Joſephs Napoleon ao 
6. Suly 1808. 

Im Namen des allmächtigen Gottes. Don So 
ſeph Napoleon, von Gottes Snaden König von Spas 
nien und Indien. Nachdem wir die National : Zunte 
vernommen ‚haben, welche zu Bayonne verfammier war, 
auf Befehl unſers wertheften ‚und geliebieften Bruderg 

ſchloſſen und beſchließen die gegenwärtigen Conftitutionds 
Statuten, daß ſolche als ein Grundgeſetz Unſerer 

„Stanten und ale Grundlage des Vertrages, dee 
‚unfere Wölfer an Uns und Uns an unfere Voͤlker bins 
det, te vologes werde. 

Erſter Titel. 
Ron der Religion, 

KAHN TE 

- gen die —* des Songs und det Marian; es y 
Feine andere erlaubt." | 
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| Bweiter Zitel, nr 

Won der Nachfolge zur Krone. 

„4 Die Krone von Spanien und Indien IE erblig 
in unferer direkten, natÄärlihen und rechtmäßigen Nach⸗ 
fommenfchaft, von Mann zu Manu, nad der Ordnung 

. der Erſtgeburt. In Ermangelung unfrer männlien, 
natürlichen und rechtmäßigen Nachkommenſchaft fällt Die 
Krone auf den Kaifer Napoleon, Kaifer der Franzoſen, 
König von Stalin, Beſchuͤtzer des rheinifchen Bundes, 
und auf deffen männliche, natärlihe und rechtmäßige 
oder adoptirte Erben und Nachkommen; in Ermanges 

"lung einer maͤnnlichen, natürlihen und rechtmäßigen oder 
adoptirten Nachkommenſchaft des Kaifere Napoleon, auf 
die männlichen, natsrlihen und rechtmäßigen Erben des 
Prinzen Ludwig Napoleon, Königs von Holland; im 
Ermangelung der männlichen, natürlichen und rechtmaͤßi⸗ 
gen Nachkommen des Prinzen Ludwig Mapoleon auf 
die männlichen, natürlichen und rechtmäßigen Nachkom⸗ 
men des Prinzen Hieronymus Napoleon, Könige von 
Weſtphalen, in deren Ermangelung auf den älteften Sohn, 
der zur Zeit des Abfterbens des legten Könige von ber 
älteften feiner Tächter, die männliche Kinder haben, bes 
reits geboren war, und auf deſſen männliche, natuͤrliche 
‘und rechtmäßige Nachkommenſchaft, und in dem Balle, 
daß der legte König Leine Töchter hinterlaſſen fellte, 

auf Denjenigen, den er dazu durch fein Teſtament, ent⸗ 
weder unter feinen naͤchſten Verwandten, oder unter 
Denjenigen, die er fuͤr die Wuͤrdigſten, um Spanien 
zu regieren, haͤlt, beſtimmen wird. Dieſe Beſtimmung 
ſol den Cortes zur Beſtaͤtigung vorgelegt werden. 

— 3. Die Krone von Spanien und Indien kann nte 
"mit einer ‘anderen Krone auf dem nämlichen 
Kante vereinigte werden. — 

. 4. In allen Edicten, Sefegen, Nerordnungen fol 
Folgendes der Titel des. Königs von Spanien ſeyn; 
"Don ! x. von Gottes Gnaden und ‚durch die Conſti⸗ 
tution des Staats König von Spanien und Indien, 

- 



5. Der König. vor Sparien Seifert bei ſeiner Thron⸗ 
beſteigung, oder wenn cr die Volljährigkeit erreicht, auf 
das Evangelium dem fpanifiher Volke, im Vegenwart 
‚der Eortes, des Senats, des Stantsrathe und des Raths 
don Taftilien, den Eid. Der Miniſtet Staats⸗Sekre⸗ 
taͤr verfaßt ein Protoeoll Aber diefe Eidesleiſtung. 

‚6. Zolgendes iſt die Eidesformel des Könige: ' 
„Ich ſhwoͤre auf die heiligen Epangelien, unſere | 
heilige Religion zu reſpectiren und reſpectiren zu 
machen; die Konftitution zu bepbacdhten und beob⸗ 
achten zu machen; die lingetheiltheit und Unabhaͤn⸗ 
gigkeit Spaniens und feiner Befisungen zu bes 
haupten; dig „individuelle Freiheit und das Eigens 

= thum zu achten und achten zu machen, und einzig 
für das ntereffe, das Gluͤck und den Ruhm der 

ſpaniſchen Narion zu regieren.” 
7. Die Völker von Spanien und Indien leiſten den 

Eid in folgenden Ausdruͤcken: 

BE — Treue und Gehorſam dem Kante, 
der Conſtitution und den Geſotzen.“ | 

"Dritter Titel. 

Bon der Regentſchaft. 

8. Der König iſt minderjaͤhrig, bis nach zuruͤckge⸗ 
legtem achtzehnten Jahre. Waͤhrend ſeiner Deiuderjäps | 
rigkeit giebt es einen Regenten des Königreichs. 

habe 9. Der Regent muß volle fuͤnf und Wanjis Zehee 
en. 

10. Det Regent iſt, wen der vorige König unter 
den Infanten, welche das durch den: vorhergehenden Ars 
Sitel fefigefegte Alter ‚haben, ernannt hat. 

414. In Ermangelung einer Ernennung durd den 
vorigen König, gehört die Regentſchaft dem Peinzen, 

„ber, der Erbfolge nach, der entferntefte nom Throne if, 
‚wenn er volle 25 Jahre hat. 

12. Wenn, wegen ber Mindetjahriakeit des vom 
Thron⸗ nach dem Erfigeburtsrechte eniferuteſten Prie⸗ 
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gen, die Regentſchaft einem Prinzen in näherem Grabe 
übertragen ift;_ fo fett der Regent, der die Verwaltung 
diefer Wuͤrde angetreten Hart, ſolche bis zur Boljährigs 
Zeit des Könige for. rn 
.  43..Der Regent if für. pie Handlungen feiner Bew 
waltung nicht perfönlich verantwortlich. . 
44. Ale Handlungen der Regentſchaft werben im 
Mamıen des minderjährigen Königs ausgefertigt. 
"45. Die jährliche Ausftartung des Regenten wird 

der vierte Theil der Dotationsrente der Krone ſeyn. 
16. Im all, daß der vorhergehende König keinen 

Regenten bezeichnet hätte, und daß alle Prinzen mins 
derjährig wären, wird die Negentfchaft durch die in eis 
mem. Regentfhaftsrathe vereinigten ſieben diteften 
Mitglieder des Senats ausgeübt. j 

“ 47. Alle Staatsangelegenheiten werden in einem fols 
Gen Regentſchaftsrathe nah der Mehrheit der Stims 
men entfchieden. Der Minifter Staats⸗Sekretaͤr führe 
das Protocoll über die Berathſchlagungen. 
- 48. Die Regentfchaft giebt kein Recht über die Pers 
fon des minderjährigen Königs. 

419. Die Aufſicht über den minderjährigen Känig iſt 
dem Prinzen, den der vorherige König dazu ernannt 
bat, und, in Ermangelung diefer Beſtimmung, der Mut⸗ 
ter des minderjährigen Königs anvertraut. 

20. Ein durch den. vorhergehenden König aus fünf 
Senatoren aüuserjefener Vormundichaftsrath ift befonders 
mit der Aufjiht Über die Erziehung des jungen Könige 
beauftragt, und zu bei allen wichtigen, -auf deflen 
Perſon und Hans Bezug habenden, Segenftänden zu Ras 
abe gezogen. Wenn der Vormundſchaftsrath von dem 
bebter: Könige nicht ernannt ifts fo ſoll derfelbe aus den 
fünf älteften Mitgliedern des Senats befichen. In dem 
Balfe aber, daß ein Regentſchaftösrath da wäre, follen 
diejenigen fünf Senatoren Mitglieder des Bormundichafts: 
raths fen, welche, nach ihrem Dienſtalter, auf diejes 
Bigen ficben Senatoren folgen, aus welchen der Regem⸗ 
ſchaftsrath befteht. 



0 GSpaulen. 

| Bierter Attek 

Bon der Ausſtattung der Krone: 

24. Die Palläfte. gu Madrid, Escuriat, San Ilde⸗ 
fonſo, Aranjuez, el Prado und alle Übrigen, welche ges 
genwärtig zu den Domänen der Krone gehören, mit Eins 
Ichluß der Darts, Waldungen, Metereien: und des Eis 
genthums jeglicher Art, ‚bleiben das Vermögen der Krone. 

. Die Einkünfte von diefen Gütern fließen in ben Schag - 
der Kıone, und wenn fie fih nicht auf die jährliche 
Summe von einer Million harten Piaftern belaufen, fo 
werden andere Güter als Domänen hinzugefügt, bis dee 

Errtrag fih auf die erwähnte Summe beläuft, 
22. Außerdem bezahle der öffentlihe Schatz in den 

Schatz der Krone jäbrlig zwei Millionen harte 
Di after, und zwar monathlich je ein Zwoͤlftheil ders 
elben. 

23. Die Infanten von Spanien, fobald fie ihr zwoͤlfe 
tes Jahr erreicht haben, genießen einer jährlihen Apas 
nage, hämlich der Kronprinz von 200,000 harten Pias 
‚fern, jeder andere Sinfant 100,000, und jede Infantin 
50,000 harter Piafter. Diefe Summer werden aus 
dem Öffentlihen Schatz in die Hände ded General, Schags 
meiſters der Krone übergeben. En 

24. Das Witthum der Königin iff auf 400,000 harte 
Piaſter gefeßt und wird ang dem Kronſchatze bezahle. - 

Fünfcer Titel. 

Bon den Beamten der Krone. 

25. Die ‚Kroue hat ſechs Großbeamten, naͤmlich 
einen Groß⸗ Almofenier, einen Groß; Hofmeifter ( ma- 
yor domo), einen GroßsKammerherrn, einen Großs 
Stallmeijier, einen. Groß⸗Jaͤgermeiſter, und einen Groß⸗ 
Ceremonienmeiſter. | 

26; Die Almofeniere, Ehrenkaplane, Kammerherren, 
Geremonlenmeiſter, Stallmeifter und Hofmeiſter (ma- 
yor domos) find Ktonbeamten. Zu u 

. l . 

\ \ ' 
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Seqſter Titel.“ 

Vom Staatée-Miniſterium. 

27. Es ſollen neun Minifterien ſeyn, naͤmlich 
ein —— der Juſtiz, der seitlihen zangelegens. 
Seiten, des Innern, der Finanzen, des Kriegs, der 
Marine, von Inbdien und der allgemeinen Polizei. 
‚98. Ein Staarsfetretär, der Miniſterrang hat, \ 
Foh alle Aeten unterzeichnen. - 
290. Wenn der König es für gut befindet; fo tann 
er das Miniſterium der geiſtlichen Angelegenheiten mit 
dem der Juſtiz, und das Winifterium des Innern mit 
dem der Polizei verbinden. 
30. Die Minifter nchmen den Rang unter fih 
der Ordnung ihrer Ernennung. m. 

34: Die Minifter find, jeder in feinem Verwaltungs⸗ 
antheile, für die Vollziehung der Seſete und koͤniglichen 
Befehle veraniwortlich. 

r 

Slebenter Titel. 

| Vom Senat. 

2. Der Senat ſoll beftehen a) aus den. Infanten 
von Spanien, die ihr achn⸗ ntes Jahr erreicht haben; 
b) aus 24 Mitgliedern, die der König aus den Mint 
‚fern, den Senzrak Sapitänen, der See; und Landau 

mee, den Botſchaftern, den Staatsräthen und ben Mits 
gliedern Des Raths von Laftilien ernannt hat. 

| 33. Keiner kann zum Senator ernannt. werden, der 
nicht 40 Jahre zuruͤckgelegt hat. 

34: Die Senatoren werden auf Bebendlang ernannt. 
- Vie Ehnnen der Ausuͤbung ihres Amtes nur durch ein, . 

von competenten Gerichtshoͤfen ynd in rechtsguͤltiger 

Form ausgeſprochenes, Urtheil entſetzt werden, | 

35. Die gegenwärtigen Staatsraͤthe find Mitglieder 
des Senats; neue Ernennungen in denfelben werden er - 
alsdann Statt haben, von er bis unter die, im ve | 

⸗ 
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gen 32. Ketitel — Zahl, vun, 2 fi vermindert 
haben wird. 

36. Det —— des Zr wird vom Könige 
nangt UND aus den. Senatoren gewaͤhlt: ſein Amt 
dauert Ein Jahz. win 

37. Er beruft den Senat auf einen Befehl: bes Ru 
nigs, ‚oder auf Begehren einer der Coinmiſſionen, ah 
welhen unten in den Autikeln 49 und 45 die Rede 
‚feyn wird, oder eines Beamten des Senats, für unge 
Angelegenheiten zuſammen. 

38. Im Fall einer ſchon bewaffnet en Enyttum 
aber auch, wenn innere Unruhen bie Sicherheit des 
—X bedrohen, kann ben Senat, auf den dies 
Bes. Konigs, die Herrſchaft des conftitutionellen Zur 
an beftimmten Orten umd. für eine beftimmte 
fpendiren. . Der: Senat kann gleichfalls, in enormen 
Fällen, und auf den Vorſchlag des Königs, jede aus 

dere auberordentliche Maasregel ergreifen,weiche die 
Haltung der oͤffentlichen Sicherheit erfordern koͤnnte. 

39. Es liegt dem Senate eb, über die Erhaltung 
der individuell en und der Preßfreiheit, fobald 
fegtere durch Geſetze eingeführt feyn wird, zu wachen. 
Der Senat übt diefen Theil feines Amts nad) der dur 

Die folgenden Artikel vorgefchrichenen Art Ind Weiſe aus. 
49. Eine Commiffion von fünf, von dem Senat aus 

deiner Mitte ernannten, Mitgliedern nimmt, auf die 
hr von den Miniſtern gemachte Mittheilung, Kennitniß 
von den in Folge des unten folgenden 134 Artikels 
geicheheuen Berhaftungen, 1 wenn die verhafteten Perfür 
nn wicht binnen einem Monathe vor Gericht geftellt 

„Worten find. Diefe Commiſſion heiße Senatorial⸗ 
Kommiffion der individuellen Freibeät, : 

41. Alle Perfonen, die verhaftet und. binnen eine 
Monate nad) ihrer Verhaftung nit vor Gericht geſtele 
worden ſind, koͤnnen unmittelbar ſelbſt, oder durch ihre 
Verwandten oder Repraͤſentanten, im Wege der Peti⸗ 
ion, an die Senaterial Sormmilfien DEE - eiejtuche 
See fh weiden. : | 

1 
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#2. Wenn die Eommifflon daft: Hält, daß die Aber 

Bin Monat nach der Arretirung gedanerte gefängliche 
Saft nicht durch das Staarsintereffe gerechtferttgr wird; 

to erfucht fie den Miniſter, welcher die Arterirung ans 
= — hat, die verhaftete Petſon in Freiheit zu ſetzen, 

det ſie der Verfugung des competenten Gerichts zw 
üßerlafjen. _ — RR 
1.43. Wenn diefes Erfuchen dreintst” innerhalb einen 
Monats State gehabt hat, ohne daf die‘ verhaͤftete Pers 
fon in Freiheit geſetzt oder den ordentlichen Gerichten 

BWergeben woͤrden iſt; fo traͤgt die Commiſſtoit auf eine 
Berfammlung bie Senats an, der durch den ·Praͤfiden⸗ 

dir motivirre Brrachfchlugung des VDenacee 
44Bieſe Berathſchlagung wird, nachden! Befehlen 
bes Könige, dukch einr ins der. Sectionsz Praͤſtbhenten 
des Staatsraths und aus fuͤnf Mitgliedern des Raths 
von Caſtilien beftcherpe Emuuſſton gepruͤft. 

45. Eine von dem Senat aus Ing Mitte ernannte 
Eommiffion von 5 Mitdliedern, iſt Beahftrage, Aber die 
Dreßfreiheit zu. wachen. Die Werte; dien Abonne⸗ 
mentsweile: und periodiſch erſchienen, gehören. nicht im 
‚den Wirkunsskreis diefer Commiſſion, weile Senato⸗ 
rialsCommilfion der Preßfreihgkt —80 F 
46, Die Verfaſſer, Drucker oder Bu ler, weh 

Ge Urfache zu haben nlauben, ſich über: Hinderniſſe zu 
beklagen, die man der Erſcheinung, oden dem Umlaufe 
eines Werks in den Weg gelegt hat,, Kunen, anmittels 
bar, im Wege, der Peittion, an die Setatafiaks Toms, 
miffto der Preßfreiheie fich wenden. "ana: % 

47. Wenn die Sommifjion glaubt, da Die" Kinder; 
nie nicht durch Das Staatsintereſſe gerechtfertigt Merz 
den; jo erſucht fie den Minifter, der den Berchi das 
gegeben Hat, denfelden zurückzunehmen. ) 
4 Wenn dies Erfüchen dreimal Innerhalb eines 

Monats Statt gehabt hat, und die Hinderniffe fortbe⸗ 
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3 ſe — die — auf — 
dee Senats ah, der duch. den Dräfidenten jr 
berufen wird, und, wenn Urſache dazu da Tai: olgende 
Erklaͤrung von fich giebt; „Es find ſtaͤrke Bermuchuiug 
en vorhanden, daß die Prebfreiheit verlegt worden ütl,”, 
Der Präfivent Überbringe dem Könige die motlvirte Dir, 

- rathichlagung des Senats, 

- 

49. Diefe Berathfglagung wird, auf der © fehl 
des Königs, duch eine hach Maasgabe des: Arte 
kels zuſammengeſetzte Toinmifſon gepruͤft. — BT 

50.. Die. Mitalieder der. Senagorials Kompiffioneg 
werden von fehs zu ſechs Monaten zum oten Theile 

. Erneueli. | see 

geitimmten, 

.. 5% Die Bertichtungen;«fanichf: der. Derfannilinigen 
zur Grnennung ber Depntirsan der Provingen, als’ dei 

Municipalitaten: zur Ermennung die Deputirtem der Spide 
te, innen, wegen Werfafiungsmibsingkeit, nar non dent 
Senat, in.zipep auf Antrag des ‚Königs gehalteyen Der 
—— we zngälig tl, Werden. · Wende" 253 
er a tr Re J 4 2 6.4 A * — *225 

In After Kine RAT ng 
he Er na Eee er 1630 — — ab 

Pa 2 ih Sta disrathe — 

20. Ne gieht einen Seaaserath er denm Buhl 
fine des Könige Er beſteht and: wenigſtẽns uns 
höctensTehzig Mitgliedern, und: Bd HE, 
eingetheikt, nemlich: Sertion der Zufti) unid der Inäs | 

chen Angelegeuheiten, des Innern und der Gferpolis 
jei, der Finanzen, des Kriege, des Seeweſenchta 
indifche Section. u teenliod 

53., Der Kronprinz Fann sen-Bikuhgen bee’ chat? 
raths Beibohnen, went” cr das Alter vor“ afı 
er, Ba } Tara GE Gt: me 

1: 
ie Minifter und ‚der Präfipent. des "Harha von 

— find non Rechtswegen Mitglieder, des Staates 
raths; Te wohnen feinen Sisungen. bei, gehören zu feis 
ev ‚Sestion, und werden bei. der.in dein a Auikch 
ee ap nicht RL am 
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5 Seht Deputirte aus Indien find de indiſchen 
Sertion zugegeben mit conſultativer Stimme und auf 
gleichfoͤrmige Art, wie Head der Art. 95. Tird 10. 
Geftinemut. 

56. Es foflen bei dem: Scaaterathe Reguneten Mei— 
ſter, Anditoren und. Confulenten fon. . . 
67. Die Entwürfe von Civil⸗ und Criminal: Ges 
fegen und die allgemeinen Stantsverwaltungs s Ansrds 
—5 werden vom dem Stamsrarhe erwogen und wᷣ⸗ 

56. Er erkennt Aber die Aueisbietions Streiigkeuen 
zwiſchen den verwaltenden und richterlichen Behoͤrden, 
Aber ſtreitige Verwaltungsſachen, und wenn Beamte der 
Staatsverwaltang ver Gericht gezogen werben ſollen. 
89. Der’ Staatsrat in ‚feiner‘ Ei ef mus 
conſultarive Stimme. 9: ? hatt m 

"60. Benn bie toniglichen Deerete über Gegenitände, 
die zu den Befugniflen der Eortes gehören, im Orantss 
—* erörtert worden find: ‚1 o Haben ie Gefghedtraft tie 
F nächften Berfammlmig er Cortes. nn 

— Neunter Aitel. mn une 
Ton den’ gortch ..; Be 

61. © file Eortes bir: cme Natioratsden 
fammlang feyn, beſtehend aus #77’ Mitgliedern ; und 
abgetheiut in ‘drei Bänke, nämlih: die Bank. der 
Seiſtlichkeit, die Bant des Adels, die Bank 
des Volks. Die: Bank: dir: Geiſtlichteit hat ren 
Dne rechts 'des Thrones, die Bart des Adels lints; 
die Bank des Voſts gegemäber.. " 
62. Die Bank der Seiftligteit beltht an 26 
— und Biſchoͤfſen. 

ee: Bank des. Adeld beſteht ans 25 Khelis, 
‚ iseldhe Sranden der Cortes betitelt werben. -- - 
* Bank des Vohtks heſteht a) aus. 62 Des 

der. Provin zen, ſowohl von Spanien-als- von 
—1F us 3 PENESIER dec Saunhädte; 2 

7 

j x. 

wein 



ı Ze DSpanien. $ 

aus 15 Kaufı Handels: und Gewerbeteuten; dy 
dus 15 Deputirten der Univerfitäten, Gelehrten, 
oder daurch chr perſoͤnliches Berdienſt in den Wiſ⸗ 
ſenſchaften oder in den Kuͤnſten ausgezeichneten Maͤnnern. 
.85.. Die Erzdifchtſer oder Wifchöfe, aus denen die - 
Bank der Getſtlichkett beftche,- werden buch einen ni 
dem großen Staatsſiegel ˖ geſiegelten Beftellungebrick zum 
Nauge der Mitglieder der Cortes erhoben. Sie kounen 

⸗2264 

Hielleng lange und Wichtige ;Dienfte geleiſtet haben. 
ie Ra einen — großen ‚Staatöflegel 
— um. Range der Granden der 

vtrs erhoben, und‘ Me det, Ausübung. ihres. Ainte 
ar..anpers ais In’ Folge "eines von. —— 

biretaten* umd in dem: schörigen Formen gefaͤllten Ur) 
theils beraubt werden." I nn 

67. Die Depusirten . der Provinzen von Spanien 
und den anliegenden Juſeln werden von den Provinzen 
ernannt, fo daß Einer: auf ungefähr 300,000 Einwohs 

» Frame. ;; Die Peovisgen „werden. I Era SFENRH in 
—— eingatheilt, welche die noͤthige Bepͤls 
lexung ausnmachen, um das Recht. zur Wahl eines Dee 
—— —— Ar RR HIETTN 

68. Die. Berfammlung, die zur Wahl eines Depus 
tirten bes: Dezivts ſchreiten, fell, durd ein Geſetz den 
Cortes organiſirt werden, und bis dahin beſtehen: ad 
aus den Aelteſten der Bewohner jeder Gemeine, die 
wenigſtens 100 Einwohner hat, ‚und wenn, in dem Bes, 
zirk niche 20 Gemeinden von diefer Bevoͤlkerung fihd, 
ſo werden die geringeren Bevdlferungen vereinigt," um 
von 100 Einwohnern einen Wähler zu liefern, der une 
ter den älteften Bewohnern jener der beſagten Gemein⸗ 
‚den durch das Loos gejogen wird; b) aus den alteſten 
der Pfarrer in den Hauptgemeinden des Beſirts, wel⸗ 

⸗ 
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de Semeinden anf bie Art ‚bezeicgnet werben, daß bie 
Zahl den geiftlichen Wählen nicht das Drittel ‚der, gans- . 
urn Bap der Ruslieter von, den Verſammlungen .Äbers 

ist. . — en Ba ... . ., 

269. Die Wahlyerſammlungen Dürfen ‚nicht, anders 
Brianmen kommen, als auf ‚ein koͤnigliches Einberufungs⸗ 
—— den Ort und. den. Gegenſtand der Zufams, 
menkunft, und den Zeispunct ‚des Eroͤffnens und des. 
Schlieſſens der Verſammlung beitimme. Der Präfident 
wird var Könige erfiannt. Hi 
"70. Die "Wahl der Depntirten ber Provinzen foll 

det Hiernähft Art. 93. Ti. 10 angegebenen, Vorſchrift 
gemaͤß vorgenommen werden.” N... 
45 Die Deputirten der 3 Hauptſtaͤdtz werden von, 

dein Veunicipalttäten jeder dieſer "Städte, ernannt. 
1: Die Deputirten der 

then nur unter den Eigeit 
gemähle werde. , 

73. Die 15 Kauf: und "Bandelslehte werden aus 
den" Mitgliedern der. Handelskaanern! und den reichfien 
umd iingefeheniten: Rauflaitän des Rönigreihs gewählt; 
fie Werden vom Könige erkannt) nach Liner“von jedem 

Br Hamoelet anmec serie Vor⸗ 
ſchlagsliſte von 15 Individuen. Das —— 

unda die dp Sam ‚rereinigen, ſich in Jedem © 
u gemen ſcha tlich * ———— ———— — 
274 Die) Deputtirten der Univerſttaͤten, gelehrte und“ 

durch Drprrſonliches: Verdienſt An: den, Wiſſeuſchaften 
oder in den Künften ausgezeichnete Männer, werden: 

1 Kövige ernannt, nad, einer Lifte, a)-von 15 
eh töhten, die der Rath v ——— von 7 Kan⸗ 

en, die jede der Univerſitaͤten des 

75. Die Bant des, Bold wird far jede Seſſion er⸗ 
neuert. Ein, Mitgljed der VPolkeabant kann für die naͤch⸗ 
ſte Heſſion wieder. gewählt werden;; abex. wenn..ed.jwer, 
Schkonen nad einander. "beigewohnt ‚hat, ‚kann, as,rfe:, 

nad, Verlauf von Drei Jahren neuerdings gewahſt merden 
Deitter Band. “ 2 

en en 43. 5 
rovinzen und der S 

Pr Ir f —F 

aniern von Geimdgleern 
— I 5 A 

v 

B 

\ » ‘ 
+ 

. 
* 

nigreichs vor⸗ 

N 
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76. Die: Dotedverſammln dig auf einen En 

EN 

tige "verfühte' Sufammenberufung; ſte koͤnnen ame Wine‘ 
ibm vertagt, prerogivt und’ aufgelbſet werden; fi werden; 
wenigftend aller drei Jahr einmal verfammlet. Bien] 

77. Der Präftdent. der Cortes wird von dem Rbr 
nige ernannt nus’drei Kandidaten, weldje von den Core 
tes durch geheime Mahl und mir abfolnter Stimmen⸗ 
mehrheit germähle worden. 

768. Bei Eröffnung jeder &oiton. ernennen "Be: Core; 
tes 224. Sapaidaicn für. die. Präjidentenftelle .. h) 28i⸗ 
egpeäftbenke n uud 2 , Sekrefäte, c).4 Sommiflignei;,; ig 

ren jede Aug 5 Mitgliedern‘ beiteht, nämlich die Snmilz 
fion der Juſtiz, des Innern, der Finanzen und, für In? 

R} 

len, "Bis der Präfident Enannt iſt, führe, daB, Altefte, | 
bet anweſenden Mitglieder den Vorſitz. 

Sie Vleeprafbenten erfegen deu Praͤſt thentenz 
im Fall der Abwefenheit und — — und ware 
= der Drdnung, ihrer ‚Ernennung... | m 

580 Die Digungen dar Torsehı find nit, Sfr 
B 1 Per ihre Beſchluͤſſe wenden vach der. abſaluten: 

dehrheit ‚ber, einzelnen, entinehgs. auf ammelichen fair 
rufy vder — — — shaunnekten Ctimmen — 
gefaßt, ; 
8 — pe tige" Sat Be buften were! 

* 

vekannt gemacht Nmoch gedruckt werden. Jede Beraunt?« 
mechung durch Duuck oder: Anſchlag vor? Seiten: der 
"rfammlmg Den. Eortes ; aber. xines ihrer Mitgkieder; ı 
wird ale eins: rfkührerildhe: Handlung angeſehen. —— 

den“ Serra, ‚det ‘jährlichen. "Einnahmen und . Yu 
8: "Das Bu tes beſtinimt voll drei zu NE: Mi 

des Staats, "Diefed” Geſet fol von’ den Reden 
Staatsraths vor die Cortes ur — N 
Genehmignng gebracht werden; Dieeſoweohl in bem bier 
gerlichen und peinkichen‘ — “als. in dem? Ki ig Bat 

es: J Syſtem und’ Ber Muͤn “sr inachenden ' 
rungen folfen‘ Auf'sleiche Weiſe or bie Cortes a, Ber’ 

u eorpfeäguhg di ——— bee we 
is al lıa 

\ 
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83" Die. ‚Sefegesentwiehe ſollen gotlduſig? von.\den 

nen des Staatarathe den. :bei Eröffnung beuidefd - 
fion ernannten reſpectiven — der Cortes te " 
geheilt werden. - on! ee 
ı ‚84 Die:uach den gewthuuchen Einnahn: un Ads 
gäben eingerichteten, ı und jeded Jahr dutch den Oruck 
— bekannt gemachten Finanz-Rechnungen werden 

durch den. Finanz ⸗Miniſter den. Cortes übergeben ,, wels 
&. ühek, Miebrauchẽ die ſich in der Adminiſtratien cine 
schhlihen haben’ mögen, die Votſtellungen machen —* F 
Ken, elche fie für gut finden. 

85. Sm, Kalle , daß die Eprtrs erhebliche, nb 0 gs“ 
— Klagen Über daB Deszagen eines Minifterswors, .: 
aubeingen.daben, wird ‚die, Adreſſe, welche dieſe Klagen. 

und dien, seinanderſctzung ih! gr Beweggründe enthält, 

wenn fie befchloffen it, durch eine, Deputagion, nor datt; . - 
son gebtacht. Beſagte Adreffe wird ‚auf Befehl de 

uns von, elue., aus firben ‚Stantsräfhen und Icche, :- 
—0 br8 Mathe Hohn — beſteheſden, Cöinz, 

miſſiog Underfudh:. | 
. un Die por ‚die Cortes jur Berahichlagung 8 

* gehrachten Verordnungen des, Könige. ſollen, 
init, der Hotel? in if EinngsRänpnis der Corna 

Wirt uPMBEDEN. RR: | 7 

ei BEN. a ut: zu: Slam 
| |, : Behnteriztekt: ud een 59 

Böh den Panifchen einer und Braut, 

— Rt un Rn, 

’ SE. Sie. fpanifchen. — * Puevinenau 
—* umd Aſien follem düe — — ‘We pre | 
wie dag Mutrerlanip: genleßon. Teen 

88. Ale Arten von Katie? und: Inbuftrie — a 
gederhten. Königreichen ynd Mrgvinzen. fund ſeyn. . 

‚89. Der- wechfelfeitige Handel eines. -Klmigecichs odew 
einer. NProvinz mit einem oder einer onbern, sind 
gedacht en — und Provinzen dit dom Mutteva 
bande iſt Re er 2a re: 

Pas 
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— 90. Eorrait kein belomeret Ausfuhr oder. Einfahe⸗ 
ilegum· nach: gedachten —““ — ze 
t finden. wor a TeD, —V — 

94. Gedachte Koͤnigreiche und —— haben ver 
der Regierung beſtaͤndige Deputirte, die beauftragt 

ſind, für ihr Intereſſe zu ſorgen, und als ihre ar 
fentanten: der: Berfammlung, ver Cortes beizuwohnen. 5 

92%: Diele Deputirten find 2% an ber. 'Zafl,,, Hg‘ 
ih 2 für Neu⸗ Spanien, 2 für Peru, 2 für dg8, Kr 
migttich Granada, 2 für Buenos Apres, 2, für die phi⸗ 
lippiniſchen Inſeln, 1 fuͤr die Inſel Euba, 1. für “die 

Inſel Puerto:Rico, 4 für die Provinz Vetitzuela⸗ 
fir Earraccas, 1 für Quito, 1 für Chili, 4 1 fir. — 

4 für Gudtinala, 4 für’ Yucatan, 1 für Guadalarata, 
4 für die weſtlichen und 4 für die öftlihen inn eich Proe 
pinzen Bon Neu: Spanteit, 

93. Dieſe Deputirten werden von den. Mihalu 
taten derjenigen Gemeinden gewählt, welche dazu — 
den Vice⸗Konigen und General⸗Capitaͤns in ihr, x Amts? 
bezirfen beftimmt werden. Sie fönnen Per Aug ven 
Eigenehämern liegender "Gründe, die in dem er Be 
Gebieten‘ geboren: find, gewählt werden.“ 
cipafität wähle "einen: Mann "durch —SS eh 
Die Ernennungsarte wird dem BVirezRönigk’sder 
neral⸗Capitaͤn uͤberſchickt. Derjenige, für welchen: fih 
die Stimmen = — von! u vereinis 

g: eputipten zu ernennen... We 
4 Blei it, ſoͤl das Laos entfgeibch. } ” PN 

94. Dieſe —— bekleiden ihr Amt 8 Jahre 
Weisen aber, nach Ablauf dorſelben - ihre Nach⸗ 

folgen sach nicht: in: Spanien angekommen ſeyn; ſo fetzen 
lc ihre Amtsgeſchaͤfte als Daputirtel ſo tage ort, ist s 
ſſe von andern abgeloͤſet weben. 

98. Aus den. Mitgltebern der Desuraiäh er! ſpae 
wilden Koͤni e und Meovinzen in America und Si ien 
aueſet der. 6 Deputizio, — dem Staatsr arhe⸗ 

ned avar ‚der Abtheilung von Indien, beygofuͤgt werden. 
Sie haben eine — ses Stimme-Seilalen Mei 
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gelegenheiten, welche die fpanifhen Konigreiche und Pro; 
singen ſowohl in Americe als in Afien betreffen; 

Eilfter Liter | . 

Bon der Gericht ordnung. | 

6. Spanien und Indien ſollen nach einem nf 
gen’ Civil⸗Geſetzbuche regiert werden. 

97. Die Gerichte find unabhaͤngig. 
98. Die Gerechtigkeit wird im Namen dei Königs 

durch Gerichte :und Tribunale, die von ihm eingefegt 
werden, verwaltet. Dem zu Folge find alle mit beſon⸗ 
deren Befugniſſen verſehenen ribunale, alle grunde 
derrliche und beſondere Gerichtsbarkeiten 
— 

’ 99. Die Richter werden vom Könige ernannt, 
400. Die Abfegung eines Richters Eann. nur nad 

Vorhergegangener, Such den Präfidenten. oder Generals 
Mrocurator des Raths von Kaſtilien eingereichter, An⸗ 
klage Statt haben. Die Berathſchlagung neöſt Graͤu⸗ 
den dieſes Raths muß dem ‚Finde zur Veſt ͤtiguns vor⸗ 
gelegt werden. 

401. Sn der BerirssOrduung fetten cingefepe,fenn: 
driedensrichter, welche ein guͤtlich ausgleishendes Ge⸗ 
sicht bilden; Gerichte erſter Inſtanz; Appellations⸗Ge⸗ 
richtsſtellen; ein Caſſationshof fuͤr De ganze Kinigreil, 
und endlich ein koͤnigliches Obergericht. | 

- 4102. Jedes Urtheil, das in. lebter Sean): "gefällt 
worden, wird vpollkommen und gänzlich vollzogen. Cs 
kann vor eine andere Gerichteſtelle gebracht werden; es 
fey denn, daß es: von dem offationd Gericht als une 
gültig vernichtet worden wäre, Ä 

105. Die Zahl der Gerichte erfter Inſtanz fell . 
ten Bedürfniffen. der. Oertlichkeit beſtimmt werden. 
Zahl der Appellationss Berichte, die auf dem geſammten 

“ Umfange von Denise ‚bertheilt tur. ſou Venisſten⸗ 7 
und hoͤchſtens 18 ſeyn. 
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140 Der Nach von Kaſtilten ‚verrichtet bie Dienſte 
eines Qaffarions Gerichts ser vrkennt über: Appellationen 
wegen Mißbräuche in kirchlichen Angelegenheiten ; gr 
erhält einen Präfidenten. und Vice-⸗Praͤſidenten. Der 
Präfidene ift von Nechtswegen Mitglied des Staatsraths. 

105. Bardem- Nathe von Kaftilien mird ein koͤnig⸗ 
ae — und ‚fo viele Subſtituten deſſelben, 

8 au usfertigung der Gefchäfte norhivendig find, ans 
geftellt. EM — 

106. Das peinliche Gelichtsverfahren ſoll oͤffent⸗ 
ich ſeyn Die Einfuͤhmmng des Verfahrens durch Ge⸗ 
fhworne wird der erſten Verſammlung der Cortes zur 

Berathſchlagung und Gen migung vorgelegt werden.” 

107. Gegen Alle‘ peinliche Urtheile fann das Rechtes 
‚mittel der Eaffation ergriffen werden, und zwar bei dem. 
Rathe von Kaftilien für Spanien und die umherliegen⸗ 
den Anfelt‘;"und bei der Eiwil⸗Section der Prätorials 

MAudienzen:: Fuͤr Indien; zu -diefimi Ende wird die Aus 
dienz als Praͤtorial⸗ Audienz conſtituirt. on; 70 

26. Ein:kbniglicher hoher Gerichtshoͤf Hat bie Bes 
ſondere Erkenntniß Über perjönliche Verbrechen von Mif⸗ 
‘gliedert der: Einiglichee Familie, won Miniſtern Sena⸗ 

toren und Staatsraͤth)en. 5* 
NE EEE ſeine Befchluͤſſe Hat Fein‘ HRerurs an 
das Vaſſatib a al fie konnen nicht voll zo⸗ 
zgen werden "ats ngch Vorguͤngiger Unterzeichnung durch 
den · Aednig u EI 0 a Zu er a ee Bd ET ET 

“ 
% 

.\ 

140. Der Oberhof: Gerichtshof befteht "aus den 8 
s Altekgn ir@enntonen;; Tas dern 6: SchiöndDräfldenten 
zdes Staatsratho, anus dem MPpraͤſidenten und den zwei 
te: Praſidenten / des Rucths von Kaſtilien!: ER er; 

u te Re den Cotich zur 
. - VBerathfchlagung und Genehmigüing vorzulegendes Geſetz 

2. Wird den: weiteren Wirkungskreis Und Die; Arganifation 
oyhrs hahen Lomiglichen Getzihishofes beſtimman und feine 

rThaͤtigkejt wegulivuen.. len 
ιDu‘Bzun deä gungsrecht kommt ıdumiihde 

nige allein zu, der es, nad) Anhörung des Zur Mi 

1 2 

ww — — \ 
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if, im einem, ‚ad mel Miniſtern, Iwri Senatoren, 
zwei Staatsraͤthen, und zwei Mitglijedern des Rache 
‚won Kaſtilien beſtehenden, geheimen Rashe ausübt. 
23 Fuͤr das: gange;; Konigreich 108 nu Ein Kan 
belss&oder Statt finden. 
‚4114: In jeder großen Handeleſtadt fol nur Ein 

2 „Sendelögerich und eine Handels; Aunts Stott — 

gwoifter Titel. 
Bon der Verwaltung der Finanzen. 

115. Die Vales, die, Juras und die ‚Anleihen jeber 
Art, die feierlich anerkannt worden, find definieke als 
National⸗Schuld conſtituirt. ni 
. 446. Die Zölle im Innern von einem: Bigieke ımd 
‘von einer Provinz des Reichs in die andere find in 
-Spanien und Indien aufgehoben; die Zölle werden nf 

| die Sees und Landgrenzen verlegt. 
ı 447. Das ‚Auflage »Spftem Jon im ‚gänen Könige 

‚reile gleich feyn.-.n. ne: | 
448. Ale bis fee: Vefäntene: Privilegien 

xt beſoͤndere — oder fuͤr Pri⸗ 
nfschoben. Es wird indefs 

"fen cine Enfchädigung fuͤr dfe Aufhebung derjenigen 
Privilegien (die Si Jurisdiction ausgenommen) zäges 

Sfhanden ‚-die.mit Aufopferungen (Titulo onéroso) ers 
worben worden ſind. Dieſe Entſchaͤdigung wird. inner⸗ 
„halb eines Jahres durch eine, pom Könige e u 
‚gene, Verfügung regulirt werden. 3 
Der oͤſſentliche Schatz. iſt von: beim Sronjdet 
verſchieden und abgelondertu.: 2. | 

420. Der öffentlihe Sches - hat einen Generaldierc⸗ 
tor der jedes Jahr über Einnahme unde Ausgabe nach 
den verſchiedenen Rubriken Rechnung ablegt. 

121. Der Generaldirettor des oͤffentlichen Schatzes 
wird von dem Könige exnannt; er ſchwoͤrt in die. Haͤnde 
des Koͤnigs, keine Verfchleuderuug der oͤffentlichen Gel⸗ 
der zu dulden, und. — Auszahlung. au geftätten., (als 
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in Gecudghelt der für dic Aucgaben des Saure Sratt . 
gehabten Ereditbewilligungen. i 29 

13% Cr General ⸗Rechnungshof prüfe unbenifchei⸗ 
det definitiv "Ahr: die Rechnungen aller Rechnun gwfich⸗ 
tigen. 

123. Die Ernennung zu allen Aemtern hebahet dem 
Könige, oder denjenigen Staatsbehoͤrden, welchen Rie 
durch Geſetze und ‚Anordnungen anvertraut if. 

Pu? 

er. Dreizehnter— Titel. | 

. Allgem? ine‘ Ber fügungen. BE ’ 
> 

194. Es ſoll auf owige "Zeiten eine. offenfine und des 
„fenfige. Allianz,.zu Waſſer und zu Lande zwilchen Frank⸗ 
reich und Spanien beſtehen; ein befonderer Vertrag foll 
das Contingent beftimmen, das. ‚jede der beiden. Mächte 
zu Wafler und zu Land im Fall. güngs Krieges ſteiſt. . 

- 1425. Fremde, bie dem: Stagte: wichtige Dienſte leis 
ſteten oder duch Talente, Erfindungen und: ‚Gewerbe 
‚fleiß. nuͤtzlich werder koͤnnen, ſo wie, auch diejenigen, u 
welche arpfe ‚Srabliffements. errichten, oder ſo vieles 
Landeigenthum erworhen haben, daß ſie dafuͤr jährlich 
60 Piaſter an Abgaben entrichten, koͤmen in Spanien 
die atnralifation als Bürger erlangen. | 

- Der König ertheilg dies Recht anf einen: Bericht: des 
Minifters des. Innern, nad. Anhörung des Staatsrathe. 

"496. Das Haus‘ eines jeden Einwohners uf ſpaui⸗ 
ſchem und indiſchem Grund und Boden iſt ein unver⸗ 
letzbares Afyt: nurtam. Tage. kann man daſſelbe bes 
treten, und das Geſetz beſtimmt dien Urſachen, warum 
man Einlaß begphren: kaun, oder. auch. ein von der dt 
‚gewtlien Behnrde erlaſfenen Befehl. 

‘497. Keine" auf. Fhanifhem und indiſchem Brund 
"und Boden sohnendei Potfon kann verhafter. werden, 
Res fey denn „ daß fiemitten in. der. Begehung des Vers 
brechens ertappt würde, oder daß eine geiegmäbige und 

ſchriftliche Ordre dazu vorhanden m waͤre. 
J 

— — 
2 
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128. Sell ein Verhaftsbefeht vollzegen werven; fo 
muß a) die Urſache der Verhaftung darin foͤrmlich aus⸗ 
gedruͤckt und das Geſetz angegeben ſeyn, das fie verord⸗ 
net; b) muß er von einer Behörde kommen, der das 

Selen förmlich diefe Macht gegeben hat; c) muß er 
der Perfon, die der Gegenftand deffelben iſt, bekannt 
gemacht und ihr eine Abſchrift eingehändige werben. 

129. Kein. Kerkermeifter oder Gefangenwärter kann 
irgend eine Perſon aufnehmeli; oder bei- füch behalten, 
wenn er nicht das Verhaftungs⸗Decret in feine Regi⸗ 
ſter eingetragen bat. tefes muß ein in den, durch 
den vorigen Artikel vorsefchrießenen, Formen gegebener 
Befehl, oder eine Ordonnanz zur Gefangennehmung, 
‚sder ein Anklages Deeret, oder. ein richterliches Urtheil 
fon. — A IR 

130. Er iſt auch verpflidter, ohne Widerfprud, "be 
mag Befehl Haben‘ von wom er will, die Perſon, welche 

ſich bei ihm in Verhaft befindet, der Magiftratsyerfan 
zu zeigen, die mit der Polizei der Gefaͤ e boaufs 
wage iſt, ſo oft diefe as-verlange: . 7.0: 

... 431. Den Verwandten und Freunden bes Verhafte⸗ 
"teten kann die Vorftellung des Gefangenen nicht verwei⸗ 
gert werden, wenn fie einen Erlqubnißſchein des Civil⸗ 
Beamten mitbringen.“ Nur cin beſonderer, dem Kerker⸗ 
meiſter oder Gefangenwärter durch den Nichter.:zugeloms > 
mener, Befehl kann das Geheimhalten des Gefangenen 
vechtfertigen. au Du — 

132. Alle diejenigen, die durch das Geſetz nicht bes. 
vollmaͤchtigt find, Werhaftungsbefchle zu erlafien, und 
dennoch irgend ein Individuum' verhaften oder verhaften 

laſſen, ferner alfe diejenigen, welhe, auch im Fall die " 
. Verhaftung gefegmäßig Hefchehen, iſt, einen Gefangenen 
an einem nicht oͤffentlich und gefegmäßig ald Gefängniß 
anerkannten Drt aufnehmen und aufbewahren, endlich 

allk Kerkermeiſtet und Gefangenwärter, :welche "gegen 
‚die Verfügungen der drei letzten Artikel handeln, ma⸗ 
: den ſich des Verbrechens: einer. willkuͤhrlichen Gefangen 

- Haltung fchuldig. Zu ee, ee 
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165. Die, Folter — aAbgeſchaft: jede be Werheltun⸗ 
den und, Grerntionen .nugemandte Stepnge,. wozu das - 
Sie nicht befonderd: autoriſirt iſt ein Varbrechen. 

154. Gelangt es zur Kenntniß der Hesferung, d De 
‚eine Verſchwoͤrung gegen den ‚Staat im, Werke iſt 

ann der‘ Polizei » Miniter "9 Si hle ergehen, Iaffen, ‚die, 
| Urheber oder Theilnehmer zuͤv haften. 

135. RNue. gegenwaͤrtig beſtehenden Sibej+ Goimmiffe, 
Majorarger,oder Subititutionen auf Güter, ‚elshe 1 edge 
‚einzeln, noch durd) die Vereinigung mehrerer ‚übe oms 
miffe, Majorate over. Subitieurionen auf dem- naͤmlichen 
Haupftß jaͤhrlich 3000 harte Piaſter eintragen, find abs 
Seſqhofftʒ nur dem, gegenwaͤrtigen Befiger,, kommen ‚de 
noch zu gut, in, ber Folge fallen fie in die Klaſſe dge 

| freig. Zuͤter zurtck. — 

a6: Ieder Def iger. von ten, — — 
| .genwedtig, FieisCammiffe, Majerate oder. Subftitwios 
mens haften,“ die. jaͤhrlich mehr als 5000 harte Piaſter 
einbringen, kann, wenn: ex es für. :dienlich Br dans 

N, daß uͤter „frei emacht werden moͤchten. | 
De San icd e bau ndih ige. Erlau bniß xoriftlich 
N: i Br 

. 4137. Irbes Fidel sCommiß Hajorat oder: Subſtitu⸗ 
eion die. gegenwaͤrtig exiſtirt, und am. und für. ſich oder 
in Vereinigung ‚mit mehreren. anderen: Fidei s Conmmifken,. 
Majoraten oder Subftitutionen auf einem’ und dempel⸗ 
Sen Haupte ein Jährlices Einkommen. von mehr als 
‚20,000, harten Diaftern giebt, ſoll in ein Kapktal vers 
wandelt Werden, dad bie genannte Summe vein hervor⸗ 
bringen wird. Die Güter, welche noch über gedochtes 

“Kapital vorhanden find, fallen in die Klaſſe dei freien 
Güter zurück, und Bleiben noch ferner im Befis des 

„gegenwärtigen Eigenthümers. — 

418. In dem Zeitraum eines gahrer "wird bie Boll: 
. Hehung-dertin dem. drei, vorhergehenden Artikeln. enthals 
tenen Eiseihtungen ng eine .. eg re 

regulirt werden. 

— 



"239. darf keihn PideisCommiß, Erin Majoras 
oder Subflitution gemacht. werden, es fey denn, daß der 
König ſolche wegen geleiſteter Dienfte und um die den 
Familien ertheilten Würden zu erhalten, durch Patents 

'sbriefe. bewillige. In Lrigem Falle kaun die jährliche 
;Mente diefer. Fidel, Commifle , Majoratg oder Subftieus 
tionen 20,90 bare; Diafter- uͤberſteigen, aber auch nice 
eig ouo vbetragen. 

140. Die vperſhiledenen Stade. und Caffen 
+ des gegenwätrla beſtehenden Adels follen mit 

‚ihten reſpectiven Unterſcheidungen beibehalten wet— 
den, bie jedoeh pon den öffentlichen Laſten und Vebs 
Bindlipkeiten’ ;  Defreich, und ohne daß es hinfuͤhro je⸗ 
Mls — — ſehm fol, zum Adel ' zu gehören, um 
au einer weltlichen oder geiſtlichen telle bes 
rufen- 32. weerben, doder um einen Grab mader Ars 
mec oder bei der Flotte, zu erhalten... Geleiftete Dienfte 
und Talente find die injigen Gründe, ı um auf Ba 
——— Anſpruch machen zu koͤnnuen, 

RR geßähher vder naturaliſtrter Spanier 
— ein Kigikr; oder geiſtliches⸗ Amt auf dem ſpaniſchen 
Gebiete erhalten. | 

442. Die Dotationen der verſchiedenen Ritterorden 
mäffen von Ihrer a Beftimmung nicht ges 
Arenne rwerden; Bedhe!.ie 7 Welchnung:'der dem &taate 
geleiſtaten Dienſte, baßcht. In keinem hell „fehl eine 
„ah dieſelhe Derſon mehreze Comwianderien beſi iben. 

rt 48.uDie gegerroqcigo Conſtitutionsurkunde ſoll Ha 
<und wechidirh Böninliihe. Dekeete sder, Edicte in Voll⸗ 
Eee ‚sehrarhte merhen,. [0 daß alle Auerdnungen ders 

euere 

Ba ‚nor dem dr an: gt 41813 oljogen ſeyn muͤſſen. 

214. Die Befonderen Conſticutionen der Provinzen | 

E = Ef Joſephs Napoleon v. 6. Jul. 1808. 77 

un 9y,. Buipuscoa und Alava follen 
BE erftg "Ber ee ‚der ‚Sorte vorgelegt werden, 
‘damit flE’in Betreff derſelben beſchließe wis” fie fie 
das Intereſſe der gedachten MProvinzen and fuͤr das Ver 
NMation · am angemeſſenſton diniten-- wird, Be 
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. 4145. Zwei Yahre nach Einführung ber. Eonpiintient 
-sefunde. fol die Preßfreiheit Statt haben; und ein- > 
‚den Cortes in Meneriegung —— Geſch bell fe 
organiſiren. —R 

146. Zur Zeit der erſten Rerfammfung, ‚welche: auf 
das Yahr- 1820: folgen wird, kann man, anf: l 
"des Konigs, die Zuſatze, Modificationen oder Vetdeſſe⸗ 
rungen, die man bei dem gegenwärkigeh co 
Statut, für nörhig achten wird, apAten au und darüber bes 

rathſchlagen. Das gegenwaͤrtige ronſtitutionelle Statut 
jell in einer durch unferen Miniſter Staats-Sekretaͤr. 
beglaubigten Ausfertigung an den Rath von Kaftilien 

‚und an die übrigen Raths und. Gerihtöptellen Überges 
ben und in den gewöhnlichen . ‚Sormen un ne 

bekannt gemacht werden, mn hr 

Gegeben. 122 Bayonne, den 6. Il. 1808. er 

u Onter.) Joſexy ch. ’ bi 
Im Namen dee Koͤnig . 

— — ) der Mgiker Ouops&chuir: 4 

Be, Mari Bouis de Urguijo. 

—— ae rg nn 2 — 

gechnet man bie ——— gewaltſame Weiſe 
ab, wie Napoleon. den Spanlern zu Bayonne feinen 
Bruder zum Könige aufdrang, und die ‚bourbonifche 

« 

.Ddynaſtie des Erbrecht auf: Spanien beraubte, und 
. befrachtet man die neue Conſtitution Spamens bios 
"als einen Gtaatöpertrag flr ſich und nach ihrer Lo⸗ 
calbeziehung auf Spanien; fo kam man, im Ganzen 
genommen, biefer Eonftitution feinen Beifall nicht vers 
"fagen. Sie [bloß zwar jeden andern religisfen Kul⸗ 
dus, alö: ben ber roͤmiſch⸗ katholiſchen Religion, von 

Spanien, aus; allein ſie gab der Nation eine.repräs 
j entative Verfaſſung und einen conſtitutionellen Koͤ⸗ 
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aig mit beſchraͤnk der Gewalt. Sie veſtieucie bie: 
Yahrebriunolsur durch: eine ſogenannte Civil⸗ 
liſte, mun Theile auf Domainen, zum Theile auf Leis 

ftungen des oͤffentlichen Schatzes gegruͤndet. Sie ſetz⸗ 
te, nach den Hauptzweigen der Verwaltung die eins 
zelnen Riniſteria und die Berantwortlichkeit 
der Midiſter feſt; fie nahm die. zwei „Dauptinflitgste der 
Werten. frochoͤſtſchen Conſeication, den · Sanot und dem 
Staatcrath auf, und wollte ig den Genese: ben, 

WVemnflitution felb die Garantie ihrer Dane; up: das 
Vrincip ihrer ſyrtſchreitenden Berbefferung ab: Per⸗ 
wlllommasng gehen; fie bettimmte eine, gkoͤſſenthejls 
‚Beh. berunhenhde, Bationairepräfentation, 
wriche schen, dedutch non; ber; franzoͤſiſchen Conſtitutian 
wrtlteilhaft fich uuntenichieh ‚shop. in: derſelben eine be⸗ 
Bimmte. Anzahl von Repraͤſentanten and den Geiſt⸗ 
Böpkeitz: auß dem Adel, ans: den GMbten, zaus benz, 

. Senhelte. und Gewerbößanke, und auß.kam Gelthrten; 
na; von Wienſchaften und, Ränfign perdienten Mine 

. era. futgeſetzt ward; ie erhuh Die ‚Kofanien. au: gleichen 
Kechten deu Vertretung. zeit, dem Mutterlande; fie er⸗ 
dirit den @älseen  Bamaan;.Dex; Gortes und ſſelbte ſogar 

die Bewnnung ber: remer ‚son Spanien her, ode‘. 
glei durch das innere: Verhaͤltniß in. der feſtgeſezten 
Baht der. einzelnem Natinnelregg aͤſemtanten verhatet ward, 
daß die. Geiſlichkeit am. der. Adel, einen befwiegenden 
sub aachtheiligen Ginfuß auf die Beſchlſuſſe der Cor⸗ 
tes behaupten konnten; Fe beguͤnſtigte wie unverkenn⸗ 
bar⸗ einleuchtet, tn nee Anhl ‚von. 122 Cortes, welche 
zudaͤchſt aus: dem ‚dritten Stande gewählt werben: 
und bie Rechte deſſelhen vertreten ſolltan, Die-Ernenen 
zung und Herſtellung des Anſehens und politiſchen Ges: 

wichts dieſes für bie Kultewe und. Bahlhe dar. Reiche: 

J 



Wöhltieihiigch Standes; ochet BE Tahlır in Sprniama 
gewaltfam — gem: ſichtbaren · Machthaile det anzen 2 
zuruͤckgeſetzt : worden warzfie? befchraͤnkte, vurcho bie’ 
Beſtimmungen in Hinficht der Wahlen, Die suite 
Mißbraͤuche/welche bel allen unbehätgten Voſtswahlen 
nothwendig eintreten mſſen, und gab dier Wahl derẽ 
Repraſcatanten· Der 305 Stuͤdte· der 152 Nennaſeittan⸗ 
Ben des · Kaufmanns⸗ ut i anudelſtandes; mb v 
Serlloertreier des gelehrten Standes, in Huͤnde, die - 
uͤncbhangigꝰ von der allgemeinen⸗ Volkswahlvllchen 

HERE BT rt ee 
ſprach tzic An abhaͤngigkeit dor vichterlichen ewait aud 

fie voͤrganiſtrte Zeiedens · ¶nde Gefchworne geriche uda 
wie noͤrhigen Inftanzen fuͤr die Child ne wer 
lichenꝰ ürchrics; ſie hobe ale Vorvochtor der pricclvgiten 

Kaſten and alle Vattiatdnialgerichtsbarkeit auf antreuil 
ordnete bie votlig gleiche Befeuerdnigg fieiune! 

terſchied yrotfihen dern öffanitchinTind:Krampnant: uni 
ſetzto die Verccaltung des erſten feſt; fie: MießCvem: be 
herigend Adelli ſeine perſonlichen Morzhge und Wircdena 
ohne Ddoch dataus einem · deſondern Anfpruch auf! 
Staatöptenl abzuleiten; fie gene ieh Matfonaid 
ſchuld und Hr nor anne arena 
bio: Werhänbimigen: bur-Gonsesinsiht Öffending Mag 
folten, mb. daß dis in Frenetvich und: Btalien beſſo8 
hende Mater tun du Un g nr parken I 
tragen ward, ſchien nicht Yanz nat Endzweide Ama Gr | 
beralen Confktntion zu enkfbrahemiur:. smic..d 80 

Allein dieſe VBerfaffung :tatı ber Spakitinrunäcpel 
wegen ber fremden Dymäftis; ?die ihr von Mapereunte 

aufgebtungen wochen war: Unterflübt durch bieibieu 
tiſchen Hrere bewaffnete fh" däscipanithe-Bolbı aut 

machte Dom aſſa. Napolem · und ſanem Bruber, baue " 
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Mige IE, jede ſpantfcher Landſchaft ſtretg die 
nicht von Fanzöftfchen Beeren beſetzt war. ” Rüt unter 
tan Schuͤte dieſer Heere konnte ſich Joſeph einige 
Jahre auf Sem ſchwankenden Throne behaupten; ob 
er til; weĩ dein · abwechſelnden Gluͤcke des Krieges, 
eiigemale die Haupiſtadt verlaſſen, imd,? hach Jour⸗ 

Veſtegung durch Betingim ei-Bittorid (it. 
Bar: 181397 nacy: Fiautreich zuruͤckehren marke“ 
wo Aiiner Ferdinand 9.’ zu Valencay — einem Bee‘ 
ins? ıeften: Tallehrand!i’ bewacht warh, -C- 8. 

eph fah Spamien richt? wieder; voch haueit⸗ ber" 
Pre der’ \ieu verflärkten fragfi een Heeit, wdihe' 

| rare utt bi wurben,“ gegen 
| _ der an Vet Sptee * —* und Spas 

unb'ben Krieng wer die’ Phtenden A den 
ned. Boben "Berföäte, 68 "zit: bein? binlihe‘ 
Gefechte vei Toulouſe (id, gr: (314); Mach welchein 
zu’ belbenꝰ Heeten LE" yon: Napoleons gehen‘ 
Berluſten und von feiner Thtonentſetruig Hüte den‘ 
Geh Wrhirbreiä getiätgte und no, 

Richt: ohre Umſicht — Kraͤft hatte während“ — 
leten rine Regentſchaft in Spanien bie 
gierung Ih Serdin ander? Namen, und die ortss: 
bewaffnung, fo wie ben‘ Ranwpf gegen Rapoleon !und’? 
Sofeph , nachdrucksvoll geleitet. Sie gab"bem, Reiche 
am 19. März 1812 eine neue Berfaffung, die fos" 
— Berfaffung der Cortes.“ Sie bewirkte 

‚die Anerkennung biefer Berfaffang' bei ber Abfchliefung 
"ihres. Buͤndniſſes mit dem Kaiſer Alerander ’1. von 
Rußland zu Weliki Luft” (20. July 1812). Sie war‘ - 
eö, ‘die, wegen ihrer Verbindimg mit Großbritannien, 
den ywifhen Napoleon umd ' derdinand 7. zu Valencay 

(13 Des‘ 4813) abgeſchlöſſenen Betrag in nach wel⸗ 

m 

v 
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Mai 4814) von Valencia, aus ‚an Erkl un 
er die Schritte. ber Regentfchaft ‚und ‚ber Sprich, — 

Zerinand gewiſſe eingegangene —E ale 
Koͤnig ——— zuruͤckkehren ſollte — ꝓiqh4. ange⸗ 

kannte, wiewohl Napoleon Beh: entſchließen mußten 
Ferdingnd den Siebenten, ala Koͤnig man Spamen⸗ 

ohng alle veitere Bedingungen, (15. März, — 
hin gus Valencay ahreiſen zu laffen.. 4:5»... | 

, DO, zum, aleich hie fpanifchen Gorted (9. Fehentth 
ben. Beihluß ‚gefaßt. hatten,.ıhaf Ferdinand: 7, nee 
der Fopflitytion vom 19. März 1812 den Thron ‚bes, 
eigen, und, wo. der. Ablegung bed. Eibeß aufpbiee. 

‚ felbe „‚gls ‚frei, und als xechtmaͤßiger Beherrſcher [Ye 
niend „anepfaymet werben. follte z fo verweiltg, «er; bech 
— De 2. Moyateh April zu Balsmaig,. nach, 

er $r RR A Maͤra am. Girona ‚angelonmn „unge, 
pe wo, aud..es..ber: Regentfcoft. a „Mabaib feine 

| Ankunft auf fpanifchem Wapkır ‚mefbefe,: ylnpp er 
bysch, n General Gonans ein Schreiben gbge er, 
gentſchaft, nebſt der von befaunt ——* 

tution, i Sa matt 14% eh 

———— bie — Ben Einlage 
ber abi an ben König. nad. ‚Yalgasig, „Heß. er 
nach. Madrid kommen. umbchie. Endlig ieh: ger Ai 

geſetzlich verwarf; ſie heichulbigte, daß ſie ihn ‚het Era, 

ſchaft hätten berauben - wollen ;, feinen Entjhluß ‚a uupe, 
fprach, alles fo wieder. „heszuftellen, mie, es vor⸗ Der. 
führung. der Neuerungen im. ‚Königggicht- beft wen. hs. 
und zugleich verficherte, deß er.fekbft dem Re ei 
Berfaffung geben wolle, — welche Denfkrschen ‚oben, 
bis jegt unerfüllt gebließen. iſt. — Nach dieſer Aufbes 
bung der. Conſtitution vom 19. ‚März 1842, be ahl.. 
Berbinand, dem Gouverneur von Madrid, ‚ben. - a Ä 
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femmiumgäort ber Gortes militaͤriſch zu umringen, bie 
Cortes zu zerfireuen, und in ber Nacht vom 10 — 11. 
Mai die wichtigften berfelben in Kerker abzuführen, 
Bier Tage nach diefer That hielt Gerbinand feinen Eins 
zug in Madrid. — 

Enthält nun sic bie nachſtehende Conſtitution der 
Cortes manche bedentende Beſchraͤnkung der koͤniglichen 
Gewalt und eine zu weit ausgebehnte Macht der Cor⸗ 
tes, welche bei einer nochmaligen Revifion dieſer Con⸗ 
fitution mobificirt werben Tonnte; fo bleibt doch diefe 
Conſtitution, als eine eigenthuͤmliche Pflanze des fpas 
niſchen Bodens, ein merkwuͤrdiges Actenftüd der neues 
ſten Zeitgefchichte, und datf als eine, nur auf Furze Zeit 
m einem wichtigen europäijchen Reiche geltende, Ver; 
faſſung in der Reihe der übrigen bereitd erlofchenen neues 
sen Verfaffungen nicht fehlen Wenn es zweckmaͤßig 
war, daß diefe Verfaſſung befonders bie Inquifition 
and die Äberwiegende Macht der Geiſtlichkeit — bei ges 
wiffenhafter Beibehaltung der katholiſchen Religion — 
anf immer innerhalb der fpanifchen Monarchie vernich 
ven ſollte; fo darf zugleich nicht vergefien werben, daß 
bereits int Jahre 1813 der päpftliche Nuntius Gras 

vina fo ſtark gegen den Plan ber Regentichäft in ‚Hinz 

Köt der Inquifition ſich erflärte, daß fie ihn aus Spa 
nien entfernte, „weil er die erften Grundſaͤtze des BL: 
herrechts mit Füßen’ getreten, die Grenzen feiner poͤli⸗ 
tiihen Sendung überfihritten, und mehrere Prälaten 
und Seiftliche zum Ungehotfame gegen die Befehle der 
Regierung verleitet’ habe.’ "Doch handelten mehrere Geiſt 
che, und namentlich die Biſchoͤffe von Oren ſe und 
Dviedo, in deniſelben Beifte, und wirkten noch vor 
Jerdinands 7. Ankunft Yun bie? emater unde die 

Dritter Band. 3 

\ 
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Möndye Auf die. Stimmung des Volks, um dem Iek:- 
tern die Regentfchaft verdächtig zu machen. 

Demungeachtet ift, felbft nach der Aufhebung ber 
neuen Gonflitution.und nach der Einkerkerung der Cor: 

tes, eine mächtige Parthei in Spanien (die ſogenann⸗ 
ten Liberales im Gegenfabe der Serviles) dem 
politifchen Grundfage einer repräfentativen Berfaflung 
getreu geblieben, wie die mehrmahls verfuchten Aufs 
fände bewiefen haben, welche von Generalen geleitet 
wurden, die fich im Kampfe gegen bie Sranzofen aus⸗ 
gezeichnet hatten. 

Dieſe neue Conſtitution der Cortes if, zugleich 
mit der proviforifhen Gonftitution der ver- 
einigten Provinzen von Südamerika, au 
dem Spanifchen überfegt, und begleitet mit hiftorifch« 

ftasiftifchen Einleitungen, (Leipzig, 1820, bei Brods 
haus, 1 Rthle. 12 gl.) erfchienen In diefer Webers 
fegung gehen der Conſtitution drei interefjante Adr eſ⸗ 
fen der Commiffion der Gortes an-den Khs 
nig voranz die erfte, Gabir vom 11. Auguft 1814, 

- welche die Ruͤckſichten auf die ältere fpanifche Vers 
faffung. enthält; die zweite, Cadix vom 6. Nov. 1814, 
welche die Drganifation der gerichtlichen Gewalt aufe 
flelt; und die dritte, Cadix vom 24. Dec. 1811, 
welche fich über das verbreitet, was ſich auf die innere 
Regierung ber Provinzen und. Gantone, auf bie Abgas 
ben, bie bewafnete Macht, ben Volksunterricht, Die 
Beobachtung, der Conſtitution, und das Verfahren bei 
etwanigen Veraͤnderungen in derſelben bezieht. — Die 
Ausführlicheit dieſer Adreffen, welche in ber Ueherfes 
«ung 105 Seiten umfchließen,  beweifen bie vielfachen 
und umfichtigen Berathſchlagungen, welche der Abfafz 
lung der Gonflitution ſelbſt vorausgingen; doch fin . 

3 
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fie mit mehr Breite geſchrieben, als es einer zur Se⸗ 
ſetzgebung berufenen Commiſſion geziemt. Se die 
Conſtitution iſt, als Staatsvertrag, — auch abgeſehen 
von dem in ihr vorherrſchenden demokratiſchen Princip, 
und mehreren anderen Maͤngeln, — viel zu ausfüͤhr⸗ 
lich, und enthält eine Menge von Beſtimmungen über 
Gegenftände der Verwaltung, welche nach ihren 
Einzeinheiten nie in eine Berfaffung, wohl aber in bes 
fondere organifche Geſetze über diefe Zweige der 
Verwaltung, doch mit fleter Rüdficht und Zuruͤckfuͤh⸗ 
rung der ausgeſprochenen orubuite I bie Verfaſ⸗ 
fung, gehoͤren,—, 

) Eonfiention» der . Corte vom 19% 
| Maͤrz 1812. . | 

Wir Ferdinand VII. von Gottes naden ‚und 
traft der Conſtitution der fpanifchen Monaxchie König 
von Sparien, und’ in feiner Abweſenheit und rücfi hs 
li feiner Sefangenfchaft, die von der außerordentlichen' 
Generalverſammlung der, Eortes ernannte‘ Regentfchaft 
des Reichs, thun Allen und Jeden, die Gegenwaͤrtiges 
ſehen oder hoͤren, kund und zu wiſſen, daß die beſagten 
Cortes nachjtehende | 

Politiſche Conſtitutton der ſpani⸗ 
ſchen Monorchie 

decretirt und ſanctionirt haben. 

m Namen allnächtigen Gottes, Vaters, Soh⸗ 
nes und heiligen Geiſtes, des Urhebers und hoͤchſten Ge⸗ 
ſetzgebers der menſchlichen Befellfenaft. no: 

Die anperordentliche Seneralserfemmlung- der Eortes 
der ſpaniſchen Matien, nad) dem. fie ſich nach der. ſorg⸗ 
fältigften dinterſuchung und, reiflichſten Mean übers 
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zeugt hat, daß die alten Grundgeſetze dieſes Reiche, nebſt 
den auf die felte und. dauerhafte Sicherftelung der. Voll⸗ 
zichung derſelben abzweckenden —— und. er, 
jlchtsmaansregeln, den großen Zweck, die Ruhe, das Sal 
und den Wohljtand' der ganzen Nation zu befördern, 
nicht gehörig erfüllen koͤnnen, decrelirt wachfiehense polls 
tiſche Eonftinutine, für die gute Regierung und gerechte 

— Staatss. —— 

wat fer Tite. 27 
Bon der ‚fnapifgen. Nation und deu Spaniern, 

er Abſichn itt. ner 

Bon der fpanifhen Nation. 

4. Die fpanifhe Nation — aus allen BR 
beiden Kalkkugeln, ,. 

2. Das ſpaniſche Volk a frei u "unabhängig," nk 
ift und kann nicht "dad Erbtheil irgend einer Familie 
noch irgend eines einzelnen Menfhen ſeyn. 

2, Die Somverainität wohnt, rem’ Weſen nach im 
Volke; eben deshalb ſteht ihm —— dag Rh 
zu, lie Grundgefepe aufzuftellen. 

. Das. Bolt ift verpflichtet, die buͤrgerliche reihe, 
dag — 3 und die andern geſetzmaͤßig en Rechte aller 
ndividuen, aus, welchen es beſteht, — — 

gerechter Geſetze zu erhalten und zu beſchuͤtzen. 

ct ‚Bweiter: Abfdmitt. lat 

Bon: ’den. Spanisen. 

5. Spanier find: u 

a) Alle frgje, auf dem, Gebietg, beider Spanien er 
rene und anfäßige Manner ‚und, hre Söhne, — 

6) Ausländer, hie von: den. Cortes Neturaliſotiono⸗ 
Briefe erhalten haben. 

e) Diejenigen, welche ohne derglechen —— 
Briefe des in irgend einem Beitte der Monat! 
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chie gefegmäßig erlangte Buͤrgerrecht zehn Jahre 
lang ausgeübt haben. eo. 

d) Die Freigelaffenen, fobald fie ihre Freiheit in dei 
beiden Spanien erhalten. 

6. Vaterlandsliebe üft eine der vornehmften Pflichten 
jedes Spaniers, eben fo wie Gerechtigkeit und Wohls 
thätigkeit. u 

7. Jeder Spanier ift gehalten, der Eonftitution trep 
zu feyn, den Sefegen zu gehorchen und die beftehenden 
Behörden zu refpectiren. 

: 8. Jeder Spanier ohne Unterfchied ift auch gehalten, 
im Verhaͤltniß ſeines Vermögens, zu den Ausgaben des 
Staats beizutragen. | 

9. Eben fo tft jeder Spanier verpflichtet, zut Ver⸗ 
eheidigung des Vaterlandes die Waffen zu ergreifen, wenn 
er durch das Geſetz dazu aufgefordert wird. 

Zweiter Zitel. 

Bon dem Gebiete beider Spanien, der Nelis 
gion und Regierung derfelben und von dem 
“ | fpanifhen Bürgern. 

2) 

Erfier Artitl 
Bon dem Gebiete beider Spanier. 

40. Das fpanifhe Gebiet umfaßt auf: der Halbinſet 
und feinen umliegenden Lätdern und: Inſeln: Aragonien, 
Afturien, Altcaftilien, Neucaftilien, Catalonien, Cordova, 
Efiremadura, Saligien, Granada, Jaen, Leon, Molina, 
Murria, Navarra, die baskiſchen Provinzen, Sevilla und 

Valenzia, die balearifchen und canarifhen Inſeln nebſt 
den andern Befigungen in Afrika. In Nordaterita: 
Neufpanien nebft Neugalizien und die Halbinfeln Jucatan, 
Suatemala, die innern Sftlihen und die innern weſtlichen 
Provinzen, die Inſel Tuba mit beiden Floridas, den fpas 
niihen Theil der - Inſel St. Domingo und die Inſel 
Porto:Rica, nebſt den andern in der Naͤhe dieſer Inſelu 
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„ober bed Continents ik einem oder dem andern Meere 
gelegenen Inſeln. In Südamerika: Neugranada, Bes 

nezuela, Pery, Chili, die Provinzen des La⸗Plata⸗Stro⸗ 

mes und alle anliegende Inſeln in der Suͤdſee und im 

atlantiſchen Meere. In Aſien: die philippiniſchen und 

— 

die von der Regierung derſelben abhaͤngigen Inſeln. 

11) Sobald als es die politiſche Lage des Volkes 

geſtattet, ſoll eine paſſendere Eintheilung des ſpaniſchen 

Sebiets vorgenommen werden, 

Zweiter Abſchnitt. 

Bon der Religion 

12. Die Religion des ſpaniſchen Volkes ift und bleibe 
für immer die roͤmiſch⸗katholiſch-apoſtoliſche, 

einzig wahre Religion. Das Volk ſchuͤtzt fie mittehſt 

weifer und gerechter Geſetze und unterfagt die Aus— 
- Übung jeder andern. 

Dritter Abfhnitt 
Bon der Regierung. 

13. Der Zweck der Regierung ift die Wohlfahrt des 

Volkes, da keine politifche Geſellſchaft ein anderes Ziel 
bat, als das Glück der Individuen, woraus fie befteht. 

14. Die Regierung des fpanifchen Volkes if eine‘ 
erbliche, gemäßigte Monarchie. 

45. Die Eortes haben mit dem Könige vers 
eint die geſetzgebende Gewalt. Ä | 

46. Die Gewalt, die Gefepe in Ausübung brin⸗ 
gen zu lafen, wohnt dem Könige bei. 

47. Die Gewalt, die Geſetze in Civils und Crimi⸗ 
mnalſaꝙpen anzuwenden, ſteht den durch das Geſetz aufges 

ftellten Tribunalen zu. 

| Vierter Abſchnitt. 

Bon den fpyanifhen Bürgern: 

18. Bürger find die Spanier, welhe ihrem Water 
t 
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and ihrer Mutter nah, aus dem fpanifhen Gebiete beis 
der Halbkugeln ftammen und in, irgend eincm Bezirke 
dieſes Gebiets anfäßig find. 

49. Gleichfalls it Bürger derjenige Ausländer, wels 
her bereits im Genuſſe der Rechte eines Gpaniers, von 
den Cortes ein befonderes Bürgerdiplom erhalten hat. 

20. Dazu, daß ein Ausländer ein folches Diplom er? 
Halten kann, ift erforderlich, daB er mit einer Spanierin 
verheirather ſey und irgend eine Erfindung, oder einen 
ſchaͤtzbaren Induſtriezweig nach den beiden Spanien vers 
pflanzt und in Gang gebracht, oder liegende Stände ers 
kauft habe, wovon er cine directe Steuer bezahle, oder 
mit cinem, nad dem Urtheile der Cortes hinlänglichen 
und anfehnlihen Eapital cin Handelshaus errichtet, oder 
die Wohlfahrt und Vertheidigung des Volkes durch auss 
gezeichnete Dienfte befördert habe. 

21) Bürger find gleichfalls die rechtmäßigen Söhne 
der in Spanien anfäßigen Fremden, wenn fic, auf fpanis 
fhem Gebiet geboren, es nie ohne Erlaubniß der Negies 
rung verlaffen, fih nach erfangtem ein und zwanzigften 
Jahre in einer Stadt dicfes Gebiet? nicdergelaffen haben, 
um daſelbſt ein nüglicges Gewerbe, Geſchaͤft oder nuͤtz⸗ 
lihen Induſtriezweig zu betreiben, . 

22) Was die Spanier anlangt, welche von irgend 
einer Seite für afrifanifchen Urfprungs gelten und ges 
halten werden; fo koͤnnen fie duch Tugend und Verdienſt 
zum Bürgerrecht gelangen. Demzufolge werden die Cor⸗ 
res denjenigen, die dem Vaterlande ausgezeichnete Dienfte 
erwiefen haben, oder denen, die fi durch ihre Talcnte, 
ihr Beftreben und ihr Betragen auszeichnen, Bürgerdis 
plome ertheilen, unter der Bedingung jedoch, daß ſie 
aus rechtmäßiger Ehe, von freien Vätern erzeugt, mit 
einer freien Frau verheirathet und auf fpanifchem Ges 
biete wohnhaft find und dafelbft irgend cin Gewerbe, 
Geſchaͤft oder nuͤtzlichen Induſtriezweig mit einem binrels 
senden Capital betreiben. 

23) Blos diejenigen, die Bürger Mid, innen Mus 
nicipalämter erhalten, und in den durch dad Geſetz bes 
ſmmnmten Faͤllen Maͤnner dazu ernennen. 

— 
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240) Die Eigenfchaft eines ſpaniſchen Buͤrgers gehs 
verloren: u 

a) Dur Naturalifation im Auslanbe. . 

b) Wenn man. fih von einer andern Regierung ans 
ftellen läßt. 3 

ec) Durd einen Urtheilsſpruch, wodurch ‚eine körper: 
liche umd entehrende Strafe zuerkannt wird, wenn 

man nicht die Wicdereinfebung in den verigen 
Stand erlangt. ' 

d) Durch einen, ohne Auftrag oder Erlaubniß der 
Regierung, fünf Jahre lang fortgefeßten Aufents 
halt außerhalb des fpanifchen Gchited. " 

28. Die Ausübung des Bürgerrechts wird fuspendirt: 
a) Kraft eines richterlihen Verbots wegen phyſiſcher 

oder moraliſcher Unfaͤhigkeit. | 

. 6) Wenn man cin infolventer Schuldner oder Schulds 
‚ner der Staatskaffe (dendor a Coscandales pu- 
‚blicos) if. . | 

c) Wenn man für Lohn dient. 
. d) Wenn man Erin Geſchaft oder Handwerk hat, und 

nicht bekannt ift, wovon man fich naͤhrt. 
e) Wenn man in einen Kriminalprozeß verwidelt iſt. 
F) Vom Jahre 1830 an muͤſſen diejenigen, : welche 
zum erſtenmale die Ausäbung des Buͤrgerrechts 

antreten, lefen und fchreiben fönnen. ' | 
26) Das Bürgerrecht kann einzig und allein aus dem 

in den beiden vorhergehenden Artikein erwähnten Gruͤnden 
verloren oder fuspendire werden, und aus keinem andern, 

Dritter Titel 

Bon den € ort e s. 

Erſter Abſchnitt. 
Fon der Art und Weiſe, wie die 
CoPptes gebildet werden. 

217. Die Cocles ſind die Vereinigung aller, auf bie 
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unten angegebene Weiſe von den Buͤrgern ernannten Des 
putirten, welche das Volk vepräfentiren. 

28. Die Baſis für die Nationalvepräfentation ift für 
beide Halbkugeln die nämliche. u 

29. Diefe Bafis ift die Bevblkerung, weiche ang, 
den Eingebornen befteht, die von Vater und Mutter ber 
von ſpaniſchem Gebiete herflammen; ferner aus denen, 
weiche von den Cortes ein Bürgerdiplom erhalten haben, 
fo wie aus denen, die im Artikel 24. angegeben find. 

30. Zur Berechnung der Bevölkerung des ſpaniſchen 
Gebiets in Europa wisd man fi der legten Zählung 
vom Jahr 1797 bedienen, Bis man eine neue wird vers 
enftalten können, und eine. entfprechende Zählung fol 

auch zur Berechnung der Spanier, die in den überfeeis 
fhen Ländern wohnen, vorgenommen, unterdefien aber 
die Zählungen benugt werden, die unter den zuletzt ans 
geſtellten, die authentifchften find. 

31. Für jede 70,000 Seelen der ans den im 
Artikel 29. angegebnen Individuen beftchenden Bes 
völterung erfheint ein Deputirter bei den 
Corte. j " 

32. Wenn ſich bei der, nad) den verſchiednen Pros 
vinzen gemachten, Vertheilung der Bevölkerung in irgen 
einer derſelben eine Mehrzahl von mehr als 35 
Seelen ergiebt; fo fol ein Deputirter mehr erwählt 
werden, als wenn die Zahl fih auf 70,000 beliefe; 
uͤberſteigt die Mehtzahl aber nicht 35,000, fo Toll fie 
nicht gerechnet werden. 

33. Wenn fih in irgend einer Provinz die Bevoͤl— 
terung nicht auf 70,000 Seelen beläuft, aber auch nicht 
unter 60,000 beträgt; To foll ein Deputirter für fie ers 
nannt werden. Belaͤuft ſich aber die Bevoͤlkerung nicht 
fo Hoch; fo foll diefe Provinz mit ber zunaͤchſt gelegnen 
zufammen treten, um die zur Ernennung eines Deputirs 
sen erforderliche Zahl voll zu machen. Eine Ausnahme 
von dieſer Regel macht die Infel St. Domingo, die 
einen Deputirten ernennen foll, ungeachtet di: Bevoͤlke⸗ 
rung derfelben jene Zahl nicht erreicht. 
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rg weiter Abſchnitt. 

Bon ber Ernennung der Deputir; 
ten zu den Cortes. 

34. Um die Deputirten zu den Cortes zu wählen, 
folen Wahlverfammlungen nah den Kirchipielen, 
Diftvieten und Provinzen gehalten werden. | 

Dritter Abſchnitt. 

“Bon den Kirchſpiel  Bahlverfamm 
lungen. Ä ” 

35. Die Kirchfpiel : Wahlverſammlungen Juntas 
electorales de parroquia) ſollen aus allen, auf dem 
Gebiete des betreffenden Krichipiels wohnhaften und an« 

- fähigen Bürgern beſtehen, worin die ſaͤculariſirten Geifte 
lichen mit inbegriffen find. 

36. Diefe Bahlverfammlungen werden auf der Halb⸗ 
infel und den anliegenden Snfeln und Beſitzungen jeder⸗ 
zeit am erſten Sonntage des Octobers in dem Jahre 
vor demjenigen, wo die Cortes zufammentreten, gehals 
sen werden. 

ı 47. Sn den überfeeifchen Provinzen werden fle am, 
erſten Sonntage des, December Monats, funfzehn Mo: 
nate vor Berfammlung der Eortes, auf eine, an fic fos 
wohl als an jene, non Seiten der Tribundle (justicias) 
ergangene Nachricht gehalten werden. 

38. In den Kirchſpielverſammlungen ſoll auf jede 
200 Einwohner ein Kirchſpiel⸗Wahlherr ernannt werden. 

- 39. Wenn die Zahl der Einwohner des Kirchſpiels 
— als 300, jedoch nicht volle 400 beträgt; fo ſollen 

ei Wahlheren ernannt werden; wenn fie mehr als 560, 
jedoch nicht volle 600 betraͤgt, ſo ſollen drei ernannt 
werden, und fo immer fort, 

„. 40. In den Kirchſpielen, wo bie Zahl ber Einwoh⸗ 
wer ſich nicht auf 200 beläuft, ſoll, im Fall deren 150 
And, ein Wahlherr ernannt werden; in jenem aber, we 
fih diefe Zahl nicht vorfindet, fallen die Sinwehutr mit 



Eonftinition v. 19. Maͤrz 181%. MB 

denen eines benachbarten Kirchſpiels zuſammencreten, um 
ben oder die auf fie fallenden Bahlierm ju ernennen. 

41. Die Kirchſpiels⸗Verſammlung fol mie Stim⸗ 
wenmchrheit 14 Commiſſaͤre (compromissarios) wah⸗ 

-Ien, welche den Kirchſpiels⸗Wahtherrn ernennen. 

42. Wenn bei einer Kirchfpiel: Verfammlung zwei 
Kirchſpiel⸗Wahlherren zu ernennen find: fo ſollen 24 
Sommiffäre und wenn drei zu ernennen find, 31 ernannt 
werden; doc, foll in feinem Falle, zur Vermeidung von 
Verwirrung, die Zahl der Eommifläre diefe letztere übers 
fieigen. 

43. Zur geößern Bequemlichkeit kleiner Flecken iſt 
feſtgeſetzt, daß ein Kicchfptel, welches 20 Einwohner ents 
hält, einen Abgeordneten wählen fol; ein Kirchfpiel von 
30 bis 40 Einwohnern zwei, eins von 50 bis 60 drei, 
und fo fort. Die Kirchfpiele, welche unter 20 Einwohs 
ner haben, follen mit den zunaͤchſt gelegenen zuſammen⸗ 
treten, um den Commiſſaͤr zu ernennen. 

44. Die dergeftalt ernannten Tommiffäre Eleiner les 
den (poblaciones pequenas) follen in der zunaͤchſt lies 
genden Gemeinde (pueblo) zufammentommen und, wenn 
fie 11 oder wenigſteus 9 Mitglieder, ftarf find, einen 
Lirchſpiel⸗Wahlherrn ernennen; im Fall ihre Zahl 24 
sder wenigſtens 17 beträgt, ſoll fie deren 2, und wenn 
ihrer 31 oder wenigftens 35 beifammen And, 5 oder die 
entfprechende Zahl ernennen. . 

45. Um zum Kichfpiehr Wahlherrn ernannt zu wer⸗ 
den, muß man Buͤrger, ein und zwanzig Jahr alt und 
in dem Kirchſpiel wohnhaft und anſaͤßig ſeyn. 

46. In den Kirchſpiel⸗Verſammlungen ſoll der Cor⸗ 
regidor, Alcalde oder Richter der Stadt, des Fleckens, 
oder Dorfs, (ciudad, villa, aldea), wo fie zufammenr 
Sommen, den VBorfig führen, und um dem Acte mehr Feier⸗ 
lichkeit zu ‚geben, auch. der Pfarrer des Kirchſpiels dabei - 
zugegen feyn. Und wenn an einem und eben demfelben 
Drte, wegen der Zahl der darin ‚befindlichen Kirchſpiele 
2 oder mehrere Verfammlungen gehalten werden, fo fol 
in wer einen der, Corregidor oder Alcalde und In deu 

[4 
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übrigen . bie nach dem Loofe Hefttmanten Regidore ve 

Votſitz führen. 
‚47. Wenn die Seit der Verſammlung, welche in den 
Gemeindehauſern (casas. consistoriales) oder an. des 
Drte, wo es font gebräuchlich iſt, gehalten wird, da iſt. 
und die Bürger, welche daran Theil nehmen, beifams 
men find; fo follen fie fi mit ihrem Präfidenten in die 
Kirche des Kirchipiels verfügen, wo der Pfarrer eink 
Heilige⸗Geiſtmeſſe Iefen, und dann eine für die Umftände 
paffende Rede halten wird. 

48. Nach der Meffe werden fie fih an den Ort, 
woher fie gekommen find, zurädverfügen und die Vers 
fammlung wird ihre Arbeit damit beginnen, daß fie — 
Alles bei offenen Thuͤren — aus den anwelenden Bar⸗ 
sein, 3m zwei Wahlgengen (escrudadores) und einen Se⸗ 
retaͤr waͤhlt. 

49. Hierauf ſoll der Präfdent fragen, ob irgend eig 
Buͤrger eine Klage wegen Beſtechung und Verfaͤhrung, 
um Jemanden zur Wahl zu bringen, vorzutragen habe, 
und wenn eine angebracht wird, fo muß fi der Bas 
ingee in derfelden Verfammlung öffentlich und mündlich 

rechtfertigen. Iſt die Befhuldigung gegrändets fo ven 
lieren diejenigen, die dad Vergehen begangen, ihre active 
und paffive Stimme. Die. nämliche Strafe, trifft die 

— 

Verleumder, und von dieſem Urtheile finder ‚Peine. Appek 
lation ftatt. 

50. Wenn unter den Anwefenden Zweifel entſtehen, 
ob einer von den Wahlherren die zum Votiren erforder⸗ 
lichen Eigenſchaften beſitze; fo fol die Verſammlung ſo⸗ 
gieich nach Gutduͤnken entſcheiden, und was fie entſchei⸗ 
det, «fell ohne weitere Appellation fuͤr dießmal und blo⸗ 
au dem. Ende in Vollziehung gebracht werden. f 

51. Es wird fogleich zur Ernennung der Commiſfaͤre 
gefchritten. Zu diefem. Ende wird jeder Bürger fo vid 
Derionen beftimnen, Is Tommiffäre feyn follen‘, indem 
er fih zu dem Tiſche verfügt,: an weichem der Praͤſi⸗ 
dent, die Wahlzeugen und Gekretärs figen, und in ihr 
ver Gegenwart die Namen derſelben auf eine Lifte ſcheeibt. 
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Weder hierbei, nöch bei irgend einer andern Wahl kann 
dev. Bürger, bei Strafe, fein Stimmrecht zu verliegen, 
fi ſelbſt die Stimme geben. [| 

52. Iſt diefed geſchehen; fo eröffnen der Präfident, 
die een und der Sekretär. die Liften, und letzte⸗ 
ter macht mit lauter Stimme die Namen derjenigen Buͤr⸗ 
ger bekannt, welche durch die Mehrheit der Stimmen 
zu Commiflarien erwaͤhlt worden find. BEE 

: 58. Die.ernannsen Commiffäre- begeben ſich vor Auf 
fung der Verſammlung anı. dien ‚abgefendesten: ‚Dot, 
beſprechen fih unser einander, und ſchreiten zur Ernen⸗ 
ming des oder der Wahlherren, des Kircchfpielg, und ders 
Ienise oder diejenigen, welche mehr als die Hälfte der 
Stimmen für fih haben, find die erwählten. Diefe 
Ernennung mird hierauf der Verſammlung oͤffentlich 
kund gethan. 

S4, Der. Sekretaͤr fertist ben. Beſchluß aß, welchen 
ec, der. Praͤſident und die Commiſſarien unterſchreiben. 
Eine gleichfalls von ihnen unterzeichnete. Abſchrift deſſel⸗ 
ben wird auch den erwaͤhlten Perſonen eingehaͤndigt, um 
ihre Ernennung darthun zu konnen. 

35. Rein Bürger ſoll ſich aus irgend einem Beweg⸗ 
nde und Vorwande, oder mittelſt irgend einer Ent? 

Hung: diefen Pflichten entzichen können. — 

56. Kein Bürger fol mit Waffen in der Kirchſpiels⸗ 
Berfamamking erfcheinen. N 

57. IR, die, Ernennung „den Wahlherren entſchieden 
und befannt ‚gemacht; ‚fo. geht die Verſämmlung ſogleich 
aus einander, und jede Verhandlung, worauf fie ſich 

vde einließe, w nulf und nichtig ſeyn. 
.. DE | 

585, Die. Bürger, welche die. Verſammlung gebildet 
Buben, verfügen. ſich in: die-Pfarrkirche, wo ein feicrlis 
des Te Deum gefüngen wird, und der ober die Wahl« 
herren ..gehen-Kei diefer Gelegenheit zwiſchen dem Präfl: 
denten, den Wahlzeugen. und dem Sekretär. . 
een oo. ya dd 
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Bierter Abſchnitt. 

Won den Beézirks⸗Wahlverſamme 
lungen. (Juntas electorales nr 
de partido.) on 

59. Die Bezirkes Wahlverfammlungen beſtehen aus 
ben Wahlherren der Kirchſpiele, die fih im Hauptorte 
eines jeden Bezirks verſammeln, um den oder die Wahl⸗ 
erren zu ernennen, welche ſich nach der Hauptftadt der 

ovinz begeben mäffen, um daſelbſt die Abgeordneten 
zu den Cortes zu erwählen: — - - | J 

60. Dieſe Wahlverſammlimgen werden auf der Halb⸗ 
infel. und.den benachbarten Inſeln und Beſitzungen jeders 

it am erften Sonntage ‚des Nodember⸗Monats, des 
Spree vor dem, in welchem die Cortes gehalten. wers 
den follen, ftate finden. ' ' 

‚61. In den überfeeifhen Provinzen follen. fie. am 
erſt Spuntage des Jdnuar⸗ Monats gehalten werden, 
welcher auf den December folgt, in weichem die Kirch⸗ 
ipleld s Berfamimlungen ſtatt gefunden haben, 

62. Um zu erfahren, wie viel Wahlherpn jeder. Ber, 
zirk zu ernennen hat, wird man folgende Regeln beob⸗ 
achten, a En 

63. Die. Zahl der Bezirko⸗Wahlherron ſoll dreimef 
ſtaͤrker ſeyn, ‚als die der zu. waͤhlenden Deputirten. 

64. Wenn die Anzahl der Provinzialbezirke (parti⸗ 
dos de la provincia) größer ift, als die der Wahls 
herren, welche dem, vochergehEnden Artitel’ zufolge zur 

enennung der entſprechenden Deputirten erforderlich, iſt, 
fo fol deffen ungeachter in jedem Bezirke ein Wahiherr 
ernannt werden. SE Ze 

65. Wenn die Anzahl der’ Bezirke geringer if, als 
die der zu ernennenden Wahlherken‘ fo‘ fell jeder Be⸗ 
zirt einen oder zwei oder me eve etnennen, bis die er⸗ 
forderliche Zahl vol iſt; fehlt noch ein Wuhlherr, fo 
wird er .von dem volfreid Bezirke erwaͤhlt/ md 
mangelt dann noch einer, fo wird er von dem Bezirke 
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erwaͤhlt, welcher nach jenem: der bevoͤllertſte if, und: fa 
inmer fort. — 

66. Nah dem, was in den Art. 31. 32. 33. unb 
in den drei vorhergehenden feflgeleßt worden, beſtimmt es 
fh nad der Volkszahl, wie viel Depusirre jede Provinz 
und wie viel Wahlherren jeder- Bezirk heben ſoll. 

67. In den Bezirke: Wahlverfammiungen führe der 
Corregidor oder Richter des Hauptorts in dem Bezirke 
den Vorſitz, und vor diefem müuſſen die Kiechfpiel:Wahls 
Herren mit dem Documente, welches: ihre Wahl beur⸗ 
$undet, eriheinen, damit ihre Namen in dem Buche 
angemerkt. werden, woxein man die Protocolle der Ver⸗ 
ſammlungen eintraͤgt. Ze — 

68. Am beſtimmten "Tage verſammeln ſich die Kirch⸗ 
ſpiels⸗Wahlherren und. der Praͤſident in. den Verſamm⸗ 
Jungsjälen mad fangen bei offenen Thuͤren damit an, eis 
ven Sekretaͤr und zwei Wahlzeugen aus den Wahlhers 
zen zu ‚ernennen. u Br k | 

69. Hierauf legen bie Wahlherren die Certificate über 
ihre Ernennung vor, : damit fle von dem Sekretaͤr und 
den Wahlzeugen umterfucht werden, welche am: folgenden: 
Tage erklären muͤſſen, ob fie in Ordnung find: oder- niche, 
Diefe Befcheinigungen des Sekretaͤrs und der: Wahlzeu⸗ 
gen werden von einer eigens ernannten, aus drei -Mits 
gliedern der. Verſammlung befichenden Commiffion unterr 
fuht, welche am folgenden. Tage Bericht, darüber ers 
hattet. ee am ee 

. 70. An biefem Tage. wird, wenn die. Mirchfgiels; 
Wahlherren beifammen find, der Bericht: Über. die Certi⸗ 
firate vorgelefen, und wenn hinſichtlich eine derſelben 
der gegen einen Wahlherren, wegen Ermangelnng der 
erforderlihen Eigenfchafteh, etwas einzumenden wäre, fo 
ſoll die Verfammlung in legter Inſtanz darüber enefcheis 
den und nach ihrem Burbefinden verfahren, und Das, 
was fie befchließt, ſol ohne weitere Appellation. in Aus: 
Übung gebracht werden. . Se 

. 74. Iſt diefes beendigt; ſo begeben ſich die Kirche 
ſpielsWahlherren mis ihrem Präfidensen in ‚die Hauptre 

‘ 
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Kegel: no: eine: Heilige⸗Geiſtmeſſe von den: vornehmſten 

Seiftlihen gefungen und eine den Umfländen angemeſſene 

Rede gehalben wiuld. 

72. Nachdem dieſe religioͤſe Feierlichkeit voruͤber ifl, 

dihre man-ih die Verſammlungsſaͤle zuruͤck, und’ wenn 

die Wahler: ohne Unterſchied ihre Pläge dingenommen 

haben, fa lief’t.der Sekretaͤr gegenwaͤrtigen Abfchnitt der 

Verfaſſung ‚nor, worauf. der ‘Präjident die im -49, Art. 

enthaltene Frage thut, und man in Allem dei: gemäß 

verfährt, was dort vorgefchrieben Ül.. co 2: 
[2 — 

73. Gleich: darauf ſchreitet man zur Ernennung des 

oder: dir Bezirks⸗Wahlherren, wobei eine Wahl nach 

der andern mittelft Zettel, worauf der Maine: desjentgen 

. den man, wählen will, geſchrieben ‚wird, von ſich gebt. 

1 das Votiren betndigt; ſo uͤber zahlen der Se⸗ 
tretaͤr und die Wahlzeugen 'die Stimmen, und derjenige) 

der wenigſtens die Haͤlfte der Stimmen und Eine dar⸗ 

über für ſich hat, iſt gewaͤhlt und der Praͤſtdent macht 

die Mepnbetgins. Wenn jemand feine abſolute Grims 

manmebrheit für. ſich hat, ſo wird über die. zwei, Welche 

Niecmebien haben, nochmals, ballotirt, und Aesiraige, her 

Dayin Digs meiſten Stimmen ‚für. fieb..hat, iſt. erwaͤhlt. 
Dei gleiper Zahl entſcheidet dag. Loos..." 

ee Bezirks: Wahlferr-' gu” werden‘, muß! man 

Barakı md: im Genuß’ feiner Mechte, fünf und zwanzig 
Jahr · ale, im Bezirk anfaͤßig Ad wohnhaft, entweder 

Laie oder Weltgeiftlicher feyn, und die Wahl kann ſowohl 

Bhuͤeger, Welche bei der Verſammlung gegenwärtig; find, 

als: Abweiende: treffen. a en u en 

De Sekretär bringe die Beſchluͤſſe ya "Napiet, | 

welche er, der Präfident' und die Wahlzeugen unterzeih? 

Hten, und wovon der oder denen Perfonen, die gem! fe 

worden, eine won jenem vidimirte Abſchrift zur Beſtaͤti⸗ 

gung ihrer Wahl eingehaͤndigt wird. Der Praͤſident die⸗ 

fer Verſammlung überſchickt eine zweite, von ihm und 

dem Sefretär unterzeichnete Abſchrift an den Präftden? 
son der Provinzial Verfantmlang und diefer läßt die Wahl 

in den / doffentlichen Starten bekanne machen. — 
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77. Bei den Bezirks Wahlverfammiungen fol alles 
das beobachtet werden, was in den 55. 56. 57. und 58. 

Artikel für die Kiefpiels s Wahlverfammiungen vorges 
ſchrieben worden if. Ä 

Fünfter Abſchnitt. 

Von den ProvinzialsBerfammlungen. > 

78. Die Provinzial Bahlverfammlungen beftchen aud 
| den Wahlherren aller Provinzial: Bezirke, welche fih in 
.. ber Hauptſtadt verfammeln, um die entfprechende Zapf 
der Deputirten, die dis Repräfentanten der Nation dei 
| Cortes beimohnen follen, zu ernennen. | 

79. Diefe Berfammilungen finden auf der Halbinſel 
| und den benachbarten Inſeln und Beſitzungen jederzeig 
| am. erften Sonntage des Novembers in dem Jahre vor 

dem ſtatt, wo die Cortes gehalten werdet. - 

| 80. In den Überfeeifhen Provinzen werden fie den 
| zweiten Sonntag im Maͤrz⸗Monat deflelbigen Jahres 

gehalten, in welchem die Bezirkes Verfammlungen ftate 
finden. | , 

| 31. Bei dieſen Verſammlungen führt der politifche 
Chef der Hauptſtadt (el magistrado politico de la 

capital de provincia) den Vorfig, und bei ihm muͤſſen 
die Bezirks⸗Wahlherren mit dem Documente über ihre 

I erfdjeinen, damit ihre Namen in dem Buch, in 
weiches die DBefchläffe dee Verſammlung eingetragen 
werden, bemerkt werden. | | i 

- 82. Am beftimmten Tage verfammeln fih die Ber 
zirks⸗Wahlherren mit dem Präfidenten in den Gemeins 
Dehänfern (casas consistoriales) oder in demjenigen 
Gebäude, welches man zu einer folchen Feierlichkeit für 
das paflendfte hält, bei offenen Thuͤren und erwaͤhlen 
zuvoͤrderſt durch Stimmenmehrheit aus den Wahlher: 
ven einen Sekretär und zwei Wahlzeugen. 

83. Wenn eine Provinz nur einen Deputirten haben 
fell; fo find zu feiner Ernennung wentgftens fünf Wahl⸗ 
herren erforderlich, amd man vertheult ̟  entweder dieſe 

Dritter Want, | 4 
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Zahl auf die Bezirke, woraus fie beſteht, oder bildet 
blos zu diefem Zwecke Bezirke. . Bu 
8a4. Es werden. die vier Abfchnitte, welche von..den 
Wahlen handeln, verlefen. Dann folgt die Werlefung 
der von den reſpectiven Präfidenten eingefandten Verifi⸗ 
cation der Protocolle über: die. in den Hauptorten der 
Bezirke geichehenen Wahlen, und die Wahlherren übers - 

geben. zugleid) die Certificate über ihre Ernennung, das 
mit fie von dem Sekretär und den Wahlzengen unter: 

füchs werden, die am folgenden. Tage erklaͤren müffen, 
pb fie in Ordnung find oder nicht. -Diefe Erklärungen 
bes Sekretärs und der Wahlzeugen. werden wiederum 
von einer, aus drei Mitgliedern der Verſammlung beftes 
henden, Kommilfion unterfucht, welche zu diefem Ende 
ernannt wird, um am folgenden Tage ihren Bericht dar⸗ 
über zu erffatten. — — — 

85. Sind die Bezirks s Wahlherren: beifammen ;: fo. 
werden die Berichte. über. die Eertificate vorgelefen, und 
wenn gegen einige derfelben oder gegen die Wahlberre 
wegen Ermangelung der dazu erforderlichen Eigenfchaften, 
etwas einzuwenden ift, ſo entfcheidet die Verfammlung 

+ definitiv darüber und verfährt, wie fie es für gut befin: 
der; und das, was fie befchloffen, wird, ohne daß eine 
weitere Appellation ſtatt finder, in Vollziehung gebracht. 

. 86. Die Bezirks⸗-Wahlherren begeben fich hierauf. mit. 
ihrem PDräfidenten in. die Kathedral :; oder Hauptkirche, 
wo don dem Biſchofe oder in deflen Frmangelung ‚von 
dem vornehmſten Geiftlichen eine feierliche Heilige Geiſt⸗ 
meffe gehalten und dabei eine den Umſtaͤnden angemeffene 
Rede vorgetragen wird. a Er 
87. Na, diefer veligisfen Feierlichkeit kehren ſie an 
den Ort zurück, woher fie. gefommen. find, ‚und der Prär- 
ſident thut bei offenen Thüren und wenn die Wahlherren 
ohne weitern Unterfchicd ihre Pläße eingenommen, haben, 
‚die Frage, welche im 49. Artikel enthalten iſt und es, 
wird Alles beobachtet, was dort vorgeſchrieben iſt. 

88. Hierauf, ſchreiten die anweſenden Wahlherren zur: 
Wahl des oder der Deputirten, „welde- einer nach. dem! 

e ine > rt sn ine 
! 
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andern. ermähle werden, ‚indem ſie an. den Tiſch hintres 
ten, an welchem der Präfidene, die Wahlzeugen und der 
Gekretaͤr ſitzen, und Ichterer trägt in ihrer Gegenwart 
die Namen der Perfon, die jeder wähle, in eine Lifte 

ein. Der Sekretär und bie Wahlzeugen achen ihre Stims 
men zuerft. u | 

89. Iſt das Abſtimmen beendigt; fo überzählen der 
Präfivent, die Wahlzeugen und der Sekretär die Stims 
men, und derjenige, welcher. wenigſtens die Hälfte und 
eine daräber für fih bat, ift.ermähle.. Wenn Jemand 
nicht die abfolute Stimmenmehrheit für ſich hat; jo ſoll 
über die beiden, welche die. meiften haben, zum zweitens 
mal ballotirt werden und. derjenige, weldher dann die 

"mehrften Stimmen hat, ift erwählt. Bei gleicher Zahl 
der Stimmen entfcheidet das 2008, und jedesmal, wenn 
einer erwähle ift, macht der Präfident die Wahl bekannt, 

90. Nach der Wahl der. Depntirten fihreitet mar 
auf die nämliche Art und Weiſe zur Wahl ihrer Stell⸗ 
vertreter, und die Zahl derfelben fol in jeder. Proving 
den dritten Theil der Deputirten betragen, welde die 
Provinz anzuordnen hat. "Hat eine Provinz nur einen, 
oder zwei Deputirte zu erwählen; fo wird deſſen unges 
achtet ein Stellvertreter (Deputado shplerite)"erwählt. 
Diefe Stellvertreter ‚gehe, ſobald mar gewirfe‘ Nach⸗ 
rihe von dem Tode des Deputirten hat, “oder” letzterer, 
nach dem Ausfpruch der Eortes, ihrer Verſammlung nicht 
beimohnen ann, zu den. Cortes ab; diefer oder jener 
Fall mag, zu welcher Zeit-es iſt, nach geſchehener Wahl 
eintreten. en W | 

94. Um Deputirter bei den Cortes zu werden, muß“ 
man Bürger und im ausäbenden Senuffe feiner Rechte, 

fuͤnf und zwanzig Jahr alt, in der Provinz ‚geboren uder 
daſelbſt wohnhaft ſeyn und ſich wenigſtens fieben Jahre 
dort aufgehalten haben, und endlich Laie oder Weltgeiſt⸗ 
licher ſeyn. Die Wahl kann ſowohl Buͤrger, die bei 

'der Verfammlung zugegen find, als folkhe, die:es nicht, . 
find, treffen. An TE . ” N 1 

92. Außerdem muß man, um zum Deputirten der 
Cortes erwaͤhlt werden zu koͤnnen, ein ? halmhnaoi⸗ 
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ges jährlihes Einkommen von eigenthämlich eiriem zuge: 
hörenden Gütern befigen. 

93. Die Verfügungen des vorhergehenden Artikels 
bleiben fo lange fuspendire, bis die Eortes, welche von 
jeßt an schalten werden, die Zeit beitimmt haben, wo 
fie in Wirkſamkeit treten kann, und zugleich die Summe 
des Einkommens oder die Befchaffenheit der Güter, wo: 
son man es bezichen muß, beftimmen. Das, was fie 
alsdann befchließen, fol für eben fo verfaſſungsmaͤßig 
angefehen werden, als wenn es hiermit ausgeſprochen 
wäre. Ä Ä 

94. Wenn es ſich eräfe, daß ein und chen bicfelbe 
Perfon für die Provinz gewählt wirde, aus welcher fie 
gebärtig und für diejenige, wo fie wohnhaft ift; jo gilt 
die Wahl für. den Aufenthaltsort, und für die Provinz, 
aus welcher fie gebürtig if, tritt ber entfprechende Stells 
vertreter bei den Eortes ein. 

95. Die Minifter (Los Secretarios del Despacho) 
Staatsraͤthe und alle, die bei dem Hofhalt des Könige. 

angeftelt find, können wicht zum Deputirten der Eortes 
erwähle werben. | 

96. Eben fo wenig kann ein Ausländer zum: Depus 
tieten bei den Eortes erwaͤhlt werden, wenn er ‚nicht 
von den. Cortes das Bürgerrecht erhalten hat. . 

97. Kein von der Regierung ernannter Staatsbeam⸗ 
ter kann für diejenige 'Provwinz,. in welcher er fein Amt 
ansäbt, zum Deputirten bei den Eortes ernannt werden. 

98. Der Sekretär verfaßt. das Protocoll über die 
Bahlen, welches er,.der Präfidene und alle Wahlherren 
unterschreiben. | 

" 99. Sodann werden alle Wahlherren allen und jeden 
ber Deputirten, ohne irgend einen Vorbehalt, Vollmach⸗ 

.. ten in nachftehender Form ausftellen, und jedem die ent⸗ 
fprehende Vollmacht einhändigen, um bei den Cortes 
erfcheinen zu koͤnnen. BE 

4100. Die Vollmachten follen folgendermaßen lauten: 
Nachdem fih in der Stadt oder dem Flecken - - 

am .... des Monats. u des Jahres . ec. im 
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den .... Saͤlen die Herren Chier fölgen Die Mamen 
des Präfidenten und der Bezirks⸗Wahlherren, welche die 
Bahlverfammlung der Provinz bilden) verfammelt, has 
ben fie vor mir, dem lnterzeichneten und den zu dies 
fem Ende zufammenberufenen Zeugen erklärt, daß, nach⸗ 

. dem der politiichen Verfaſſung der fpanifhen Monar⸗ 
chie gemäß, und mit allen in derfelben vorgeichriebenen 
Seierlichleiten, wie ang den Kertificaten, deren Drigis 
nale man bei diefer Gelegenheit gebraucht, erhellt, zus 
Ernennung der Kirchſpiels⸗ und Bezirks: Wahlherren 
gefchritten worden, die genannten verfammelten Bes 
zirks⸗Wahlherren der Provinz... an... des Monats . .. 

. gegenwärtigen Jahres, dic Deputirten erwählt haben, 
weldye im Namen und als Stellvertreter dicfer Pros 
vinz den Eortes beimohnen follen, und daß die Herren 
N. N73u Deputirten diefer Provinz erwählt worden, 
wie fih aus dem von N. N. angefertigten und untere 
zeichneten Protocolle ergiebt; daß fie in Folge deffen 
ihnen insgeſammt und jedem einzeln Vollmacht ertheis 
len, um die wichtigen Verrichtungen ihres Amtes crs 
füllen und mit den Übrigen Deputirten bei den Cortes 
als Repräfentanten der ſpaniſchen Nation alles bewils 
ligen und beſchließen zu. können, was ſie dem allges 
meinen Wohle für förderlich Halten, jedoch nur Kraft 
der Befugniffe, weiche in der Conſtitution feſtgeſetzt 
find und innerhalb der Grenzen, welche befagte Conſti⸗ 
tution vorfchreiht, ohne daß fie auf irgend eine Weife 

einen von den Artikeln derfelben umter irgend einem 
Vorwande aufheben, verändern oder anders machen 
tönnen,. und dab die Eonflituenten fi für fih, und 
im Namen aller Einwohner diefer Provinz, kraft der 
ihnen, . als hierzu ernannten, Bahlheren ertheilten Voll⸗ 
macht verpflichten, Alles für gültig anzufchen, Allen 
Folge zu leiften, fih nach Allem zu fügen, was bie 

...befagten Deputicten bei ‚den Cortes thun, und der po⸗ 
litiſchen DVerfaffung der fpanifchen Monarchie gemäß, 
befchließen werden. Solches haben fie erklärt und bes 
willigt vor den Zeugen N. N., die mit den Bewilli⸗ 
gern’ gegenwärtiges Document zur Beglaubigung uns 
terfchrichen Haben. i en 

— 
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401.:Der: Präftdent ‚bie‘ Wahlzeugen ımd der Ser 
—* ſollen unverzuͤglich eine, von ihnen unterzeichnete 
Abfchrift: der Protocolle Über die Wahlen an die beſtaͤn⸗ 
dige Deputation ‚der Cortes Überfenden, die gefchehenen 
Bahlen durch den Drud Sffentli bekannt: machen, und 
jevem Flecken oder Dorf: der Dein ein Cremplar das 
von zukommen laſſen. 

102. Um die Deputirten ſchadlos zu halten, tollen 
ihre reſpectiven Provinzen ihnen Diäten bezahlen, wels 
che die Cortes im zweiten Jahre jeder allgemeinen Des 
putation für die naͤchſtfolgende Deputation beſtimmen 
werden; “und: den uͤberſeoifchen Deputirten ſoll noch au⸗ 
ßerdem vergütet werden, was fie, nach dem Urtheile 

ihrer reſpectiven Provinzen, zur Beſtreitung ihrer Hin⸗ 
und Herreiſe brauchen. 

103. in den. Provingtal Wahlverſammiungen ſoll 
alles das beobachtet werden, was in den Art. 55.56. 37. 
58. vorgefehrieben iſt, mit — deſſen, was der 
Artikel 328. led — = 

von el 6 7 

Plan 

\ as: "eher Kfhnitt. —— J 

ee ‚Haltung der Cortes. 
hıuly; 

: 406. Mir Cyetes werden Ad altjährkig. i in. der 
„Kauptftadt ves Kamgreichs in einem blos. zu dieſem Ber 
Hufe: beſtimmten Gebaͤude verſammeln. ©, 
108,7 Wenn; ſle es für dienſich erachten, ch nen 
‚andern Or⸗ zu begeben; To koͤnnen fie es, ſebald ed 
‚eine Sindt iſt, die nicht weiter als zwölf. Stunden‘: —* 
guas) von der Hauptſtadt entfernt liegt und’ zwei Drit⸗ 
theile' der anweſenden Damen in — Vorlegung 
‚eingewilligt haben. J ER 
106. Die’ jährlichen Sigungen der Cortes dauern, 
pom ſten Maͤrz an gerechnet, drei, Monate ‚hinter 
einander. 

. 407: Die’ Cortes koͤnnen ihre Sigungen Glos in zwei 
Faͤllen din einen Monat verlängern, erſtlich, wenn es 
der König verlangt, und zweitens, ‚wenn 68 die, Cortes, 
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uach einem Beſchluſſe von zwei Drittheilen der Depu⸗ 
tirten fuͤr noͤthig erachten. 

108. Alle zwei Jahre werden ſaͤmmtliche 
Deputirteierneuert. . 

109. Wenn Krieg oder Beſetzung eines Theils des 
Gebiets der Monarchie durch den Feind es verhindert, 
daß alle oder ein Theil der Deputirten einer oder mehs 
rerer Provinzen fich. bei Zeiten einfinden können; fo fols 
Ien die Stellen der Abweſenden durch die alten Depus 
girten der betreffenden Provinzen erfetzt werden, indem 
Ke unter fi darum toofen, bis die erforderliche Zahl 
voll iſt. Fe En BEE . 

" „410. Die Depütirten koͤnnen nicht wieder ermwählt 
werden, wenn nicht eine andere Deputation zwifchen deu ' 

- Beiden, wozu fie gewählt wurden, —* gefunden hat. 

4144. Bei ihrer Ankunft in der. Hauptſtadt praͤſen 
tiren fie ſich bei der beſtaͤndigen Deputarion der Cortes, 
welche ihren Namen und den der Provinz, von der fie 
erwählt find, in ein bei. dem. Gefretgriat der. befagten 
Kortes ‚befindliches. Regiſter eintsagen läßt. 
344% In dem Jahre, wo die Deputirten erneuert 
werden, wird ani'15ten Februar bei offenen Thuͤren, die 
erfte - vorbereitende Verſammlung gehaften, wobei "der 
Praͤfident der beſtaͤndigen Deputation den Vorfis führt 
und diejenigen ' das Amt der Sektetaͤrs und der Wahl 
zeugen verfehen,. welche Befagte Deputation aus ihren 
Übrigen Deitgfiedern dazu erwählen wird. 7 

⸗e — — 

443. Im diefer erſten Verſammlung reichen. alte Des 
putieten ihre Vollmachten ein, und eg werben mit Stüuny 
menmehrheit zwei Committeen ernannt, eine von fünf 
Mitgliedern, um die Vollmachten aller Deputirten zu 
unterſuchen, uud eine andere von dreien, um die der 

fünf Mitglieder der erften Committee zu pruͤfen.7 

444. Am L2aſten ‚heffelbigen.. Monats Februar wird 
die zweite vorbereitende Verſammlung, ebenfalls bei offe⸗ 

men Thuͤren gehalten, und in dieſer werden die. beiden 
Committeen ihre Berichte Aber die Geſetzmaͤhigkeit der 

\ 

f 
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Vollmachten erſtatten; wobei ſie die Protocolle der Pro⸗ 
vinzial⸗Wahlen in Abſchrift vorlegen laſſen. | 

- 415. In diefer Verſammlung, fo wie in den andern, 
die bis zum 2öften deffelben Monats Februar erforderlich 
find, wird definitiv und mit. Stimmenmehrheit über alle 
Zweifel, in KHinjiht der Gefegmäßigkeit der Vollmachten 
und der Eigenfchaften der Deputirten entfchieden. - 

116. {in dern Jahre, welches auf das folge, wo die 
Deputirten erneuert wurden, wird men am 4. Februar 
die erſte, und bis zum fünf und zwanzigſten hin die weis 
eren porbereitenden VBerfammlungen halten, welche man 
ür noͤthig erachtet, um auf die in den drei vorhergeheng 

den Artikeln angegebene Art und Weiſe über die Rechts 
maͤßigkeit der Volimachten der neu erfcheinenden Depu⸗ 
tieten zu enticheiden. ng 

417. Ale Jahre am fünf und zwanzigften Februar 
fol die Teste vorbereitende Verfammlung gehalten werr 
den, und in. derfelben follen alle Deputirten, die Hände 
auf das heilge Evangelium gelegt, folgenden Eid leiſten: 
Schwören Sie, die roͤmiſch⸗katholiſch⸗apoſtoliſche Reli⸗ 
gion zu vertheidigen und zu erhalten, und Beine andert 
Im Koͤnigreiche zuzulaſſen? m Antwort: Ich ſwoͤre ed. — 
Ichwoͤren Sie, die. von den allgemeinen ‚und außeror⸗ 

dentlichen Cortes der Nation im Jahr 4842 ſanctionirte 

olitiſche Conſtitution der ſpaniſchen Monaschie- gewiſſen⸗ 
aft aufrecht zu erhalten und dafür gu: forgen, daß fie 

aufrecht erhalten werde ? — Antwort; Ich ſchwoͤre es. — 
Schwören Sie, fih beider Miſſion, welche Ihnen, die 
Mation anvertraut hat, treu und redlih zu benchmen, - 
und ſtets das Wohl und Gluͤck derſelben im Auge zu 
Duden? — Anmort: Ich fhwöre 8. — So belohne 
F Gott, wenn Sie es thun; wo nicht, ſo beſtrafe 

er Sie. Ba —— 
118. Hierauf werben aus dieſen Deputirten, mitr 
telſt verſchloſſener Zettel und mit Stimmenmehrheit, ein 

Praͤſident, ein Visepräfident und vier Sekretaͤrs gewählt, 
wodurch fih die Cortes als conſtituirt und. formirt anſe⸗ 
en werden, und die beſtaͤndige Deputatien wird von DEM 
agenblicke an alle ihre Amtsverrichtungen einſtellen. 

-_ 

* 
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4149. An demfelben Tage wird‘ eine Deputation von 
zwei und zwanzig Perfonen und zwei Sekretaͤren ernannt, 
am fich zu dem Könige zu begeben, und ihm zu melden, 
daß die Cortes conftisuire find, und wen fie zum Praßs 
denten erwählt haben, damit der König zu erkennen 
gebe, ob er der Eröffnung dee Eortes beimohnen werde, 
die am erften Maͤrz flate finder, 

120. Wenn der König nicht in der Hauptſtadt iſt; 
fo wird ihm diefe, Mittheilung ſchriftlich gemacht und 
eben fo vom Könige darauf geantwortet. 

124: Der König wird in Perfon der Eröffnung ber 
Eortes beimohnen und wenn er verhindert iſt, fell der 
Praͤſident der Cortes am beftimmten Tage dieſelbe vor⸗ 
nehmen, ohne daß fie unter irgend einem Vorwand auf 
einen andern Tag .verfchoben werden kann. Dieſelben 
Formalitaͤten follen bei dem Schluſſe der Eortes beobach⸗ 
tet werden. 

122. Der König wird ohne Wache in den Saul der 
Cortes eintreten und blos von denjenigen Perfonen bes 
gleiset feyn, welhe, dem im Reglement über die innere 
Negierung der Cortes feitgefegten Ceremoniel zufolge, 
den König empfangen und zurückbegleiten. 

123. Der König wird eine Nede halten, worin. er 
den Eortes das, was er für zwedmäßig hält, vorſchlaͤgt, 
und der Präfdent wird ihm hierauf in allgemeinen Auss 
druͤcken antworten. Wohnt der König aber nicht der 
Eröffnung bei; fo übersicht er feine Rede dem Praͤſi⸗ 
denten, der fie den Cortes vorlieft. 

424. Die Eortes koͤnnen nicht in Gegenwart des 8 
nigs beratbichlagen. 

425. Im Fal die Staateſekretare (Secretarios del 
Despacho) den Cortes im Namen des Königs einige 
Borfhläge machen, follen fie auf fo lange und in der 
Art, wie bie Cortes es beſtimmen werben, den Disruß 
fionen beimohnen und fprechen, aber bei der Abftimmung 
nicht naegen ſeyn. 

126. Die Sitzungen der Cortes ſollen 3ffentlich 
ſeyn und nur in Sällen, mo Seheimhaltang noihis iſt, 
geheime Sitzungen ſtatt finden. 
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4r7. Bei den Discuffionen- der Cortes und ‚Bei! Als. 
dem, was die innere Regierung derfelben betrifft, wird 
das Reglement beobachter, welches die allgemeinen. und 
außerorsentiihen Cortes erlaffen werden, unbefchadet det 
Veraͤnderungen, welche die folgenden Cortes hierin zu 
machen · fuͤr noͤthig erachten. 

128, Man kann den Deputirten wegen ihrer Mei— 
nungen nichts anhaben und fie koͤnnen derenthalben zu 
keiner Zeit, in keinem Falle und von keiner Behoͤrde in 
Unterſuchung gerathen. In Criminalprozeſſen, die gegen 
fie anhaͤngig gemacht werden, koͤnnen fie blos durch das 
Tribunal der Eortes, auf die: im Noglement über die 
innere Regierung derſelben vorgefhrichene Art. und Weile 
BHerichtee werden. Während der Sitzungen ‚der Cortes 
und einen Monat darnach koͤnnen die: Deputirten weder 
wegen Civilſachen Belange, noch Schulden "halber erequirt 
werden. .. u 

429° Während der Dauer ihrer Sendung, die von 
dem Tage an beginnt, wo ihre Ernennung von der bes 
fländigen, Deputation der Cortes anerkannt worden, Füns 
nen die Deputirten weder felbft ein Amt, wozu der Koͤ⸗ 
nig ernennt, annchmen, noch für Jemand anders darum 
anhalten, vder eine Befördetung fuchen, da es bei ihrem 
tepeetiven Amte feinen Rang giebt.“ . 

" "430. Eben fo koͤnnen fie, während der Dauer ihrer 
Senpung, und ein Jahr nach der legten Ausübung ihrer 
Amtsverrichtungen weder felbft eine Penſion oder irgend 
ein Ehrenzeichen, welche ebenfalls der König ertheilt, er⸗ 
halten, noch für einen Andern darum anſuchen. 

*Siebenter Abfhnitt, u 

Bon den Befugniſſen Cfaculdades) der Cortes. 

4131. Die Cortes find ermächtigt: . 

- a) Geſetze in Borfchlag:gu bringen und zu 
beſchließen, fie auszulegen, und erfors 
derlihen Falls abzufhaffen.: = . 

‘ 
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b)- Den Eid des Könige, des Peinzen von Aſturien 
und der Regentſchaft, wie es, gehoͤrigen Orts vor⸗ 
geſchrieben iſt, zu empfangen. 

0) Ale factiſchen und. rechtlichen Zweifel Cduda de 
hecho 6 de derecho) zu heben, welche in Hin⸗ 
„fiht der Ordnung der Thronfolge entſtehen. 

a) den Fällen, wo die Conſtitution es porſchreibt, 
die Regentſchaft oder den Regenten des Reichs zu 
wählen und die Graͤnzen, innerhalb" melden - die 

F ———— oder der Regent die koͤnigliche Gewalt 
ausuͤben kann, zu beſtimmen. — 

ed Den Prinzen von Aſturien oͤffent lich cnlaertennen. 

£) In dem in der Conſtitution angegebenen Fall fuͤr den 
‚minderjährigen König einen Vormund⸗zu ernennen. 

g) Die offenfiven: Allionztrastaten, die Supftdien, und 
ſpeziellen Handelstractaten, vor ihrer Ratificasion 
zu. genehmigen. No em 

h) Die Zulaffıng fremder Truppen ing Korigreich zu 
geſtatten oder zu ‚perhinbern. 

-ı1) Die Errichtung ode, "Xofchaffung, von Stellen bei 
den, vermoͤge der Eonſtitution exrichteten Tribunaͤ⸗ 
len, eben jo wie "die Errichtung und, Abſchaffung 
von Staatsämtern (officios ‚pablicös) zu be⸗ 
ſchließen. ALLES 

) Alle Jahre auf den · Vorſchlag des Könige die Lands 
und Sceemacht zu beftimmen, indem fle feftfegen, 
weiche in Friedenszeiten ‚unterhalten werden, und 
wie weit fie in Kriegszeiten vermehrt werden follen. 

1) für die Armee, die, Flotte und Nationalmiliz , wie 
alle verfchiedene Siveige,. woraus fie heſtehen, ers 
ordnungen zu erlaffen. 

m) Die Yusgapen der Stangspertaltung 
feſtzuſetzen. 

n) Jährlich die Steuern, und Auflagen E 
beftimmen. 

0) Im Fall es nöthig ift, auf den Eredit der Nation 
Anleihen au machen. 

\ 
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p) Die Vertheilung der Steuern auf die Provinzen 
Ju genehmigen. | 

g) Die Rehnungen Über die Verwendung 
- der Staatsgelder einzuſehen und zu ges 
nchmigen. . | = 

7) Die Zölle und. die Zolltariffe (aranceles de der 
echo) feftzufegen. VE 

s) Die nöthigen Verfügungen für die Verwaltung, 
Erhaltung oder Veräußerung der Nationalgfter zu 
treffen. ' | 

t) Werth, Gewicht, Gehalt, Gepräge und Namen 
ber Münzen zu beflimmen. . : 

u) Das Vewichts und Maasſyſtem anzunchinen, wels | 
ches fie für das bequemſte und vichtigfte halten; | 

v) Zede Art von Induſtrie zu befördern und anzures 
gen und Hinderniffe, welche dieſelbe laͤhmen, zu 
entfernen. ze 

w) Den allgemeinen Plan für den Volksunterricht in 
der ganzen Monarchie zu entwerfen, und zu gehehs - 
migen, was. für die Erziehung des Prinzen von 
Aſturien geſchieht. I — 

x) Die allgemeinen Vorſchriften in Hinficht der Por 
lizei und des Geſundheitszuſtandes des Reichs zn 
genehmigen. | 

N Die politifhe Preßfreiheit zu Sefhiägen. 
2) Dafür zu forgen, daß die Minifker und an 

dere Staatsbeamten wirklih zur Rechen⸗ 
(haft gezogen werden. nn 

aa) Endlich ſteht es den Eortes zu, in allen den Fäls 
len und bei allen Arten, wo der Confitution zus 

folge ihre Einwilligung noͤthig iſt, diefelbe zu ers 
 theilen oder zu verweigern, 

un. 
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Achter Abſchnitt. 

Bon der Abfaffung den Geſetze und der 
tönigliden Sanction— 

4132. Jeder Deputirte ift befugt, den Cor 
ses [chriftlih Sefegentwärfe vorzulegen und 
die Gründe, worauf er fi flüßt, anzugchen. 

433. Zwei Tage wenigfiens, nachdem der Geſetzent⸗ 
wurf übergeben und verlefen ift, wird cr zum zweitens 
mal verlefen und die Cortes berathfchlagen, ob er zur 
Sprade kommen foll oder nicht. 

4134. Geſtattet man, dag darüber discutirt wird, und 
erachten die Cortes wegen der Wichtigkeit des Gegen⸗ 
Bandes für wu denfelben vorher an eine Committee 
zu verweilen, fol dieß geſchehen. 

4135. Längftens vier Tage, nachdem die Discuffion 
des Entwurfs genchmige worden, ſoll derfelbe zum drit⸗ 
tenmale verlefen, und ein Tag zur Eräffnung der Diss 
euffion fefigefegt werden. 

436. An diefem beftimmten Tage foll über den Ge⸗ 
fegentwurf im Ganzen und über jeden Artitet deſſelben 
discutirt werden. 

137. Die Cortes werden entſcheiden, wenn der Ge⸗ 
genſtand langt ‚befprochen iſt, und wenn entichieden 

"worden, daß dieß der Fall ift, fo wird beſtimmt, ob zur 
Abſtimmung geichritten werden fol oder nicht. 

138. Wenn ensihieden iſt, dab die Abflimmung ftate 
haben Toll, fo wird auf der Stelle dazu gefchritten, und 
der Gefegentwurf entweder ganz oder theilmeife geneh⸗ 
mise oder verworfen, oder nad) den bei der Discuffion 
machten Bemerkungen abgeändert oder modificirt. 

139. Die Abſtimmung gefchieht nah Mehrheit. der 
Stimmen; aber, um abzuſtimmen, muß wenigſtens bie 
Hälfte ſaͤmmtlicher Deputirten, aus denen die Cortes 
beſtehen, und einer noch darüber zugegen ſeyn. 

440. Berwerfen die Eortes einen Selegentwurf waͤh⸗ 
rend deſſen daß er gepruͤft wird, oder beſchließen ſie, daß 

wicht zum Abſtimmung daruͤbor iR werden lol; fü 
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kann er in dem naͤmlichen Jahre nicht wieder in Vor⸗ 
ſchlag gebracht werden. 

141. Iſt er. aber angenommen; ſo wird ei weimal 
in Geſetzesform ausgefertigt und in der Sitzung der Cor⸗ 
ces verleſen, Nachdem biefes geſchehen iſt und beide Ori⸗ 
ginale von dem’ Praͤſidenten und zwei Sekretaͤren unter⸗ 

ichnet worden find, werden dieſelben auf der Stelle 
durch eine Deputation an den Röwig uͤberbracht. 

442. Dem Könige ſteht die Sanction der Cefese zu. 
443. Der König vollführe diefe Sanction mit fols 
nder, eigenhändig gefchriebener Formel: „Soll ale 

Sefes Ööffentlih befannt gemadt. werben” 
(Publiquese como ley). 

144. Der König verweigert feine Sanction mit fol 
genden, ebenfalls. von ihm eigenhändig geſchriebener Fot⸗ 
Mel: „An die Cortes zurädgemwiefen“ (Vuelva 
a las Cortes) und fügt zusleih eine Darlegung der 
Gründe bei, warum er feine Sanction verweigert hat. 

| 145. Der König hat 30 Tage, um fich diefes Vor⸗ 
vechtes zu ‚bedienen. Wenn er innerhalb derſelben feine 
Sanction ‘weder ertheilt, noch verweigert hats: fe-wird 
diejes, fo angefehen, daß er he gegeben hat und wirklich 
geben” wird. 

146. Die Sanrtion: en Königs mag erfolgt ſeyn 
oder nicht; fo gelangt doch eins von den beiden Origi⸗ 
nalen mit der reſpectiven Formel an die Cortes zuruͤck, 
am in denfelben Bericht - darüber abzuſtatten. Diefes 
Original wird im Archive der Cortes aufbewahrt und das 
Duplirat bleibt in den Haͤnden des Könige, 

147. Verweigert der Koͤnig ſeine Sanction; ſo darf 
diefer Gegenftand in dem nämlichen Jahre nicht wieder 
in den Cortes verhandelt werden, dad) kann es in denen 
des folgenden Jahres geſchehen. 

448. Wird der naͤmliche Geſetzentwurf. in den Cor⸗ 
te8 des folgenden Jahres von neuem vorgefchlagen, zus 

. gelaffen: und genehmigt; fo kann der König, na nachdem er 
ide vorgelegt worden, demſelben zum zweitenmale feine, 

netion . mie den im Artikel: 4143. und 144. angegebe⸗ 
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sen Ausdruͤcken ertheilen oder verweigern, und im letz⸗ 
ten Falle Toll in demſelben Jahre diefer Gegenſtand⸗ 
nicht verhandelt werden. oo. 

4149. Wird der nämliche Geſetzentwurf in den Cor; 
ted des folgenden Jahres zum drittenmale in Vorſchlag 
gebracht, zugelaffen und genehmigt; jo verftcht fi von 
felbſt, daß der König feine Sanction ertheilt und wird, 
ec diefelde, wenn ihm die Entwürfe vorgelegt werden, 

“ mittelft der, im 143. Artikel enthaltenen, Formel wirt; 
lich ertheilen. 

150. Sollte vor Verlauf der 30 Tage, während wels 
her der König feine Sanction zu -ertheilen ‚oder zu vers 
mweigern bat, der Tag eintreten, wo die Cortes ihre 
Sigungen beendigen follen; ſo wird der König diefelbe 
in den erften 8 Tagen der Sitzungen der folgenden Cor⸗ 
tes ertheilen oder verweigern, und verſtreicht auch dieſe 
Friſt, ohne daß er fie ertheilt, fo wird es eben ſo ans 
‚gefehen werden, als ob er fie gegeben habe, und er wird 
fie auch. wirklich in. der vorgefchriebenen Form ‚geben. 
Verweigert aber der König feine Sanetion: ‚fo können 
diefe Cortes nochmals über denſelben Sefegentwurf. dies 
cutiren. u Er 

151. Wenn ah, nachben der König einem Seſetz⸗ 
entwurfe die Sanction verweigert hat, ein dder mehrere 
Jahre hingehen, ohne daß derſelbe Entwurf, ſo wie er 
urſpruͤnglich zur Zeit derfelben Deputation, die ihn das 
erftemat angenommen oder foAhrend der Zwei darauf fol 
genden Depntationen, von neucm in Vorſchlag gebracht 
wird; fo ſoll in Betreff deffelden, was die Wirkung der. 
Mniglichen Sanction anlangt, doch immer das gelten, 
was in- den drei vorhergehenden: Artikeln feitgefegt wors 
den. Wird derfelhe aber im Laufe: der drei: eben ange— 
gebenen Deputationen nicht: von neuem in Borfihfag ge⸗ 
bracht, fondern ſpaͤter, bwohl ie den wÄmlichen Aus⸗ 
druͤcken abgefaßt, vorgetragen; ſo ſoll er dann hinſichtlich 
der oben angezeigten Wirkungen als ain neuen Entwurf 
augeſehen werden. Zu 
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“45%. Wenn der Gefegentwurf in ber in vorfichens 
vem Artikel angegebenen Zwifchenzeit zum zweitens oder 
dreittenmale in Vorfchlag gebracht und von den Cortes 
verworfen wird; fo wird er, cr mag dann in der Folge 
wieder vorgetragen Werden, wenn er will, als ein neuer 
Entwurf angefchen. — 

153. Die Geſetze werden mit den naͤmlichen Formas 
litäten und auf die naͤmliche Weife wieder aufgehobeng 
wie fie erlaffen werden. 

Neunter Abſchnitt. 

Bon der Kundmachung der Geſetze. 

154. Iſt das Geſetz in den Cortes bekannt gemacht; 
ſo wird es dem Koͤnige angezeigt, damit unverzuͤglich zur 
ſeierlichen Bekanntmachung deſſelben geſchritten wird. 

155. Zur Bekanntmachung der Geſetze wird ſich der 
König nachſtehender Formel bedienen: „Wir — Chier 
folge der ' Name des Könige) von Gottes. Snaden und 
Eraft der Eonftitution der fpanifchen Monarchie, König 
von- Spanien, thun Allen, die Segenwärtiges fehen oder 
hören, Eund und zu willen, daB nachflehendes Geſetz vom 
den Cortes befchloffer und von Uns fanetionier worden 
ift Chier. folge der buchſtaͤbliche Inhalt deffelben). Dems 
nach befehlen Wir allen Gerichtshoͤfen, Magijtraten, Chefs, 
Gouvernenren und andern Sowohl bürgerlihen als Milis 
tärz und geiftlichen Behörden, wes Standes und Würs 
den fie ſeyn möuen, dieſes Gefeg in allen feinen Theilen 
zu beobachten, und beobachten,. erfüllen und vollführen zu - 
laffen. Ihr habt wohl darauf: zu fehen, daß es zur Ers 
fillung komme, und werdet dafür. forgen, daß es gedruckt, 
Öffentlich bekannt gemacht und in Umlauf gefeßt werde. 
(Es wird am den betveffenden Minifter gefickt.) . - 

156. Ale Geſetze werben auf Befehldes Königs durch 
die refpertiven Miniſter befannt gemacht und verbreitet, 
weiche dieſelben unmittelbar an alle und jede hoͤchſte und 
Provinzialgerichtshöfe und andre Chefs und. Oberbehörden 
ſchicken, die fie dann an die Unterbehörden uͤberſenden. 
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Behnter Abſchnitt. 
Bon ber beftändigen Deputation der Cortes. 

457. Bevor die Cortes aus einander gehen, ernens 
nen fie eine Deputation, welche den Namen ‚‚immers 
währende Deputation der Cortes“ führe und aus ſieben 
aus ihrer Mitte erwählten Mitgliedern beſteht: nämlich, 
dreien aus den curopäilchen Provinzen und dreien aus 
den uͤberſeeiſchen; der ficbente wird, wie das Loos cnts 
ſcheidet, entweder ein eurppälfcher. oder ein überfeeifcher 
Deputirter feyn. Ä | 

158. Zugleich werden die Cortes zwei Stellvertreter 
für diefe -Deputation ernennen, einen europäifchen und 
einen überfeeifchen. 

159. Die beftändige Deputation dauert von der eis 
nen Sisung der Cortes bis zur andern. | 

160. Diefe Deputation hat nachſtehendes zu beforgen: 
a) Auf die Beachtung der Eonflitution und der Ges 

fege zu fehen, 'um bei dem naͤchſten Cortes Nes 
henfchaft von den Verlegungen abzulegen, welche 
fie wahrgenommen bat. | 

b) In den in der Eonflitution vorgeſchriebenen Faͤllen 
außerordentlihe Cortes zuſammen zu berufen. - 

c) Die im 111. und 112. Artikel angegebenen Amtes 
verrichtungen zu erfüllen. ’ 

d) Den ftelvertretenden Deputirten anzuzeigen, wenn: 
fie fente der eigentlichen den Sigungen beimohnen 
follen, und. wenn ſichs treffe, daß Die Depusirtew 
einer Provinz oder ihre Stellvertreter ausbleiben 
oder durchaus hicht zufammen fommen Einnen, dies 
fer Provinz die uöthigen Befehle zuzuſtellen, zu 
einer neuen Wahl zu ſchreiten. 

Eilfter Abfchnitt. | 
Von den außerordentlichen Cortet. 

161. Die außerordenslichen Cortes beſtehen aus. den 
nämlihen Deputirten, welche während der zwei Jahre 
ihrer Deputation die gewöhnlichen Cortes bilden. 

Dritter Band, 5 



162. Die beftändige 'Deputation ber Cortes wird dies 
. felben in folgenden drei Fällen auf einen beſtimmten Tag 
zuſammen berufen: 

a) Bei Erledigung der Krone. 

b) Wenn der König aus irgend einem. Grunde die - 
Regierung nicht führen kann oder zu Gunſten ſei⸗ 
nee Nachfolgers der Krone entfagen will. Sm ers . 
ſten Fall ift die Deputation ermächtigt, alle Maas: 

regeln zu treffen, welche fie für zweckmaͤßig halt, 
um fih von den Urfachen zu überzeugen, welde 
den König zur Resierang unfähig machen. 

5 Wenn der König unter ſehr bedenklihen Umſtaͤn⸗ 
den oder wegen fohwieriger Angelegenheiten ihre 

Zuſammenkunft fuͤr zweckdienlich hält, und die bez. 
ftändige Deputation der Cortes davon benachrichtigt. 

463. Die außerordentlichen Cortes merden fih blos 
mit dem Gegenftande beſchaͤftigen, wechals ſie zuſammen 
berufen worden ſind. 

164. Die Sitzungen der außerordentlichen Cortes wer⸗ 
den mit den naͤmlichen Formalitͤten eroſffnet und« ch 
ſchloſſen, wie die. gewöhnlichen. 

165. Die Haltung der außerordentlichen Lortes ſoll 

\ 

- die Wahl neuer Deputirten ju der beſtimmten Zeit nicht 
verhindern. 

166. Wenn die außerordentlich Cortes an dem zur 
Verfammlung der gewöhnlichen beſtimmten Tage ihre 
Sitzungen nicht beendigt haben; fo ftellen fie ihre Amts: 
verrichtungen ein und die gewöhnlichen Cortes legen das 
N fort, - weshalb erſtere gufanmen berufen wors 
en fin 

167. Die beftändige Deputatien’ der Cortes fest in 
dem in vorftehendem "Artikel angegebenen Falle die ihr 
m er. und 412. Artitel IF angewieſenen Amtsverrichtun⸗ 
gen fort. 
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Dierter Zitel, 

Von dem Könige. 

Erſter Abſchnitt. 

Von der Unverletzlichkeit des Königs. 

168. Die Perfon des Königs iſt Heilig und ums 
verletzlich, und nicht verantwortlid. 

169. Der König fahet den Titel: katholiſche 
Majeſtaͤt. 

170. Der Koͤnig hat ausſchließli die Macht, die 
Geſetze in Vollziehung bringen zu laſſen, und feine Ges 
wait erſtreckt fih. auf alles, was fih auf Erhaltung der 
Drdnang im Innern und auf die Sicherheit des Staats 
nah außen bezieht, der Eonftitution und den Gefeken 
gemäß. 

4171. Außer dem dem Könige zuftchenden Vorrechte, 
die Geſetze zu ſanetioniren und bekannt zu machen, hat 
er noch folgende Hauptvorrechte: 

a) Die Deerete, Reglements und Verhaltungsbefehle 
"-auszufertigen, die er zur Vollzichung der Geſetze 

fuͤr zueräglich haͤlt. 

b) Dafür zu ſorgen, daß im ganzen Koͤnigreiche die 
Juſtiz Schnell und vollkommen ausgeübt werde. ' 

c) Krieg zu erklären oder Frieden gu ſchlie— 
Ben und zu ratificiren, und dann den Cors 
tes eine mit Dorumenten belegte Rechenſchaft dar⸗ 
uͤber abzuſtatten. 

d) Auf Vorſchlag des Staatsraths die Beamten bei 
allen Eivils und Criminalgerichten zu ernennen. 

e) Alle Civih⸗ und. Militaͤrſtellen zu beſetzen. 
f) Auf Vorſchlag des Staatsraths alle: Bifchöffe zu 

ernennen und alle übrige geiflihe Aemter und 
Pfründen,- worüber der König das Patronatsrecht 
hat, zu vergeben. 

8) Ehrenzeichen - und Auszeichnungen aller Ar den 
Sefegen gemäß zu ertheilen. -. 

5 * 
\ 
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n) Die Armeen und Flotten zu commandiren und bie 
Generale bei denfelben zu ernennen. 

i) Weber die bewaffnete Macht zu verfügen und fie 

fo zu vertheilen, wie es am zuträglidhiten iſt. 

k) Die diplomatifhen und KHandelsverhältniffe mit 

andern Mächten zu leiten und Botſchafter, Ges 

fandte und Eonfuls zu ernennen. . 

1) Für das Schlagen der Münzen zu forgen, worauf 

fein Bruſtbild und fein Name geprägt if. 

m) Ueber die Verwendung der für alle Zweige der Staats 
verwaltung beſtimmten Gelder zu entfcheiden. 

n) Den Gefegen gemäß, Verbrecher zu begnadigen. 
- 0) Den Eortes folhe Gefege und ſolche Berbefferuns 

7 gen vorzufhlagen, wie. er fie für das Wohl des 

Volks am zuträglichften hält, damit dieſe in der 

beftimmeen Form daräber berathichlagen. 

p) Die fogenannsen Paretis_oder Referipte zu bewil⸗ 
ligen, oder Deerete der Kirchenverſammlungen und 

die päpftfichen Bullen mit Einwilligung der Cor⸗ 
tes, wenn fie allgemeine Verfügungen enthalten, 
zuruͤck zu behalten, wenn fie Privats oder Regle⸗ 

— rungs-⸗Angelegenheiten betreffen, den Staatsrath 

„ darüber zu hoͤren; im Fall es ſich aber um ſtrei⸗ 

tige Puncte handelt, das oberſte Gerichtstribunal 

davon in Kenntniß zu ſetzen, damit cd den Ges 
ſetzen gemäß darüber entſcheide. 

g) Die Staatsminifter zu ernennen und frei zu wählen. 

47%. Folgendes find die Befhräntungen der koͤ— 
niglihen Gewalt: | 

a) Der. König Fann unter feinem Vorwande die Abs 
haltung der Cortes zu der in der Conſtitution bes 
ftimmten: Zeit und in den darin angegebenen Fäls 
ten hindern, fie weder fuspendiren, noch auflöfen, 
noch auf irgend eine Weife ihren Sigungen und 
Berathſchlagungen Kinderniffe in den Weg legen. 
Diejenigen, welche ihm zu einem folden Verfuche 

rathen und dabei behuͤlflich find, werden für Vers 
raͤcher erklaͤrt und follen als folche gerichtlich Bes 
langt werben. J 

— r 

m 
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b) Der König kann ih, ohne Einwilligung der Cor⸗ 

tes nicht aus dem Königreiche entfernen, und wenn 
er es thut, fo wird es fo angeſchen, als ob er 
der Krone entfagt habe. ' 

e) Der König kann weder die koͤnigliche Gewalt, noch 
irgend. eines feiner Borrechte veräußern, abtreten, 
noch auf irgend eine Art einem Anbeen- äsertras 
gen. Sollte er aus irgend einer Urfade dem 
Throne zu Sunften feines unmittelbaren Nachfol— 
gers entfagen wollen; fo kann cr es nicht ohne 
Einwilligung ‚der Cortes thun. a 

d) Der König kann keine Provinz, keine‘ &tadt, kei⸗ 
nen Flecken, keine Ortſchaft, noch irgend cinen 
Theil des. ſpaniſchen Gebiets, er ſey fo Klein als 
er wolle, veräußern, abtreten oder vertäufchen. 

e) Der König kann ohne Einwilligimg der Cortes mit 
Peiner fremden Macht eine Offenfiv Allianz, noch 
einen befondern Handelsvertrag ſchließen. 

f) Eben fo wenig kann er fi ohne Einmwilligang der 
Cortes durch irgend einen Tractat verbindlich machen, 

irgend einer fremden Macht Subſidien zu geben. 

8) Der König kann ohne Einwilligung der Cortes die 
Nationaldomainen weder abtreten noch veräußern. 

n) Der König kann für fi allein, ohne‘ daß die Cors 
tes fic decretirt haben, weder unmittelbar no 
mittelbar Auflagen machen oder Steuern erheben, 
fie mögen Namen haben, welchen, oder beftimmt 
feyn, zu mas fie wollen. , 0 

1) Der König fann weder einem Einzelnen noch its 
gend einer Torporation ein ausſchließliches Privi⸗ 
legium ertheilen. | u 

X) Der König kann ſich weder des Eigenthums ir: 
gend einer Peivatperfon oder irgend einer Corpo⸗ 

tation bemächtigen, noch fie in dem Befitze, Ser 
nuſſe oder in der Nusnießung derſelben ftören, 
und follte es in irgend einem Falle für irgend Et⸗ 
was, das dem Staate anerkannt ˖ nuͤtzlich iſt, noth⸗ 
wendig ſeyn, irgend Jemanden fein Eigenthum zu 

* 
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nehmen, fo kann es nur geſchehen, wenn er zu 
gleiher Zeit entſchaͤdigt wird, oder, nach dem 
Ausſpruch Sachverftändiger, eine gehörige Verguͤ⸗ 

- tung dafür erhält. . on 
1) Der Konig kann Niemanden feiner Freiheit berau⸗ 
J ben, noch fuͤr ſich irgend eine Strafe auferlegen. 

Der Miniſter, welcher den Befehl dazu umerzeich⸗ 
=. Bet, und der Richter, der ihn vollzieht, find der 
Nationm dafuͤr verantwortlih, und werden als eis 
ines Vergehens an der perfönlichen Freiheit ſchul⸗ 

dig beſtraft. Nur in dem Fall, wenn: das Wohl 
und a en des. Staats die Verhaftung ies 
gend. ‚einer: Perſon erfordern follte, kann der Koͤ⸗ 
nig den Befehl dazu ertheilen, jedoch unter der 
‚Bedingung, daß die verhaftete Perfon binnen 48 
Stunden dem sgchörigen ‚Richter oder Gerihteshofe 

; übergeben werden muß. | 
my) Der Koͤnig wird, bevor er eine Eheverbindung 

Schließe, folches den Eortes anzeigen, um ihre. Einz | 
willigung dazu zu erhalten; und thut er dieß nicht, 

ſſo ſoll es fo angefehen werden, als ob er der 
Krone entfage. “ 

.: 473. Der König leiſtet bei feiner Throndefteigung 
und wenn cr noch minderjährig.ift, dann, warn er -zur 
Regierung gelangt, in’ Gegenwart der Cortes folgenden 
Eid; „Ich Chier folgt der Name) von Gortes Gnaden 
and durch die Conſtitution der fpanifchen Monarchie, Koͤ⸗ 
nig beider Spanien, ſchwoͤre bei Gott und dem heiligen 
Evangelium, die, katholifchs apoftolifch <römifche Religion 
zu beifügen und aufrecht zu halten, ohne irgend eine 

andere in dem Koͤnigreiche zu‘ "geftätten; die’ politiſche 
Conſtitution und die Geſetze der fpanifhen Monarchie 
au beobachten und beobachten zu’laffen, und einzig und 
allein ihr Wohl und ihren Vorthell im Auge zu haben; 
Teinen Theil des Königreichs zu veräußern, abzutreten, 
‚oder zu: zerſtuͤckeln; niemals irgend eine Quantität von 
Fruͤchten, Geld oder etwas Anderes gu verlangen, wenn 
es nicht. von den Cortes decretirt worden iſt; Nieman: 
‚den je fein Eigenchum zu nehmen und vor allem die pos 

‘ 
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Kifgne Freiheit dee Nation und die perſonliche jedes Eins 
jelnen zu vefpectiven.. Und wenn ich. von dem, was ich 
geſchworen, ganz oder nur zum Theil :das Segentheil 
thue, fo fol man mir nicht Gehorfam leiften, Tondern 
das, wodurch ich dem zumider handle, foll null und nich⸗ 
sig ſeyn. So wahr wir Bott helfen und mic beſchuͤtzen 
und wenn ich es nicht thue, mich beſtrafen möge,’ - - 

Zweiter Abſchnitt. | 

Bon der. Kronerbfolge.“, „ 

774. Das Konigreich beider Spanien iſt untheilbar; 
die Thronfolge geht nad Bekanntmachung der Conſtitu⸗ 
tion blos in regelmäßiger Ordnung nach der Erſtgeburk 
und Erbfolge auf die legitimen männlichen und weibli⸗ 
chen Defeendenten der unten angegebenen’ Zweige über. - 

4175. Blog legitime, während der Dauer einer ge 
fegmäßigen Ehe erzeugte Söhne Honch Könige von 
Spanien werden. 

. 176. Bei gleisyem Verwandſchaftagrade und in gleis 
der Linie gehen die männlihen Nachkommen immer den 
weiblichen, und der Acltere immer dem Sängern vor; aber 
die Frauen des näheren Zweiged oder näheren Grades 
in der naͤmlichen Linie haben den Vorrang vor den Maͤn⸗ 
nern eines entfernteren Zweiges oder Verwandtſchafts⸗ 
grades. 
1777. Der Sohn oder die aͤlteſte Tochter des &ohs 
nes des Königs, im Falle ihr Vater fruͤher flerben foll: 
ge, ‚bevor cr. die Erbfolge, des Königreichs, angetreten, 
follen ihren Onkeln vorgchen, und fraft des Erbrechts 
ihrem Großvater unmittelbar ſuccediren. 

178. So lange die Linie, welcher die Erbfolge aus 
Ei nicht erloͤſcht, velangt der nächfte Zweig nicht zur 
Erbfolge. 

: 479. König von Spanien ift Dot Serdinand VII, 
von Bourbon,’ der gegenwärtig reagiert. 

4180. In Ermangelung Dow Ferdinande: VII. : von 
Bourbon, folgen ihm feine rechtmäßigen ſowohl maͤnnli⸗ 
chen als weiblichen Defcendenten; fehlen dieſe, ‚feine 
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Brüder und Schweſtern, und Onkel unb Tauten, Vruͤ⸗ 
ber und Schweſtern ſeines Vaters, und ihre rechtmaͤßigen 
Nachkommen in der vorgefchricbenen Oroͤnung, indem fie 
alle unter ſich das Exrbfolgereht und den Vorrang der 
näheren Zweige vor den ‚entfernteren beobachten. 

481. Die Cortes können alle und jede von der Throns 
folge ausſchließen, die nicht fähig find zu regieren oder 
Arte begangen haben, wodurch fie fi der Krone uns 
würdig gemacht. 

482. Wenn alle hier angegebnen Zweige erloͤſchen; 
fo follen die Cortes auf's neue zufammen berufen wers 
den, um in Erwägung zu zichen, was bei Befolgung 
der hier aufgeftellten Ordnung und Regeln für die Exrbs 
folge der Nation am zuträglichften iſt. 

183. Wenn die Krone fogkeid oder in der Folge 
einer Frau anheim fällt; fo kann fich diefelbe ohne Bei⸗— 
Rimmung der Torres feinen Gemahl wählen, und wenn, 
fie das Gegentheit thut, fo wird dieß als eine Entfar 
gung der Krone angefehen. 

4184. Im Falle, daß ein Weib zur Regierung ge⸗ 
langt, erhalt ihr Gemahl keine Gewalt Über das Reich, 
von welcher Art fie fey, noch irgend einen Antheil a 
der Verwaltung. 

4 

Dritter Abfchnitt. 
Von der Minderjaͤhrigkeit des Koͤniss 

und der Regentſchaft. 

185. Der Koͤnig iſt bis zum vollendeten 18ten Safe 
minderjaͤhrig. 

186. Waͤhrend der Minderjaͤhrigkeit des Königs wird 
das Reich durch eine Regentſchaft regiert. 

187. Das Naͤmliche gefhicht, wenn der König iss 
gen einer. phyſiſchen oder moralifhen Urfache halber die 
egierung zu führen nice im Stande if. 

4188. Wenn diefe Merhinderung des Königs länger 
as wei Jahre dauert, und ber unmittelbare Thronfol⸗ 
ger achtzehn Jahr alt if; fo. Einen. ihn die Cortes, 
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ſtatt der Reentſchaft/ zum Regenten des Königreichs 
ernennen. 

489. Im Fail der Thron erledigt wird und der Pri 
von Aturien noch minderjährig ift: fo fol, wenn d 
ordentlichen Cortes nicht verfammelt find, fo lange, bis 
die außerordentlichen zuſammen kommen, die proviſoriſche 
Regentſchaft ans der Königin Muster, wenn eine da if, 
aus zwei Mitgliedern der permanenten Deputation der 
Eortes, melde nach der Drdnung Ihrer Wahl zur Des 
putation die aͤlteſten find, und aus den zwei älteften 
Staatsräthen, nämtich dem Aelteften und dem, der auf 
ihn folgt, beſtehen. Wenn keine Königin Muster vor vors 
handen ift; fo nimmt. der, der Anciennitaͤt nach, dritte 
Stnatsrath an der Regentſchaft Theil. 

4190. Den Borfiß bei der proviſoriſchen Sesentfguf 
führe die Königin Mutter, wenn cs eine giebt; und in 
Ermangehing dasjenige Mitglied der permancnten Depu⸗ 
sation der Cortes, welches zuerſt zu dieſer Deputation 
ernannt worden. 

494: Die proviſoriſche Regentſchaft wird keine andern 
Geſchaͤfte abthun, als ſolche, die keinen Aufſchub leiden, 
amd mir ad interim Beamte. ernennen und abfegen, . 

4192. Sind die aufererdentlihen Cortes beiſammen; 
fo werden. ſie eine aus drei ‚bis fünf Perfonen beftchende 
Regensfchaft ernennen, 

193. Um: Mitglied: der NRegeniſchaft zu werden, muß 
man Buͤrger ſeyn, und die freie Ausuͤbung ſeiner Rechte 
genießen. Ausländer, ſelbſt wenn fie Sürgerdiplome er⸗ 

| [ — ſind ausgeſchloſſen. 

94,. Den Vorſitz ‚der. Regentſchaft führt batjenige 
Mitslieb derfelben,, welches die Cortes dazu beftimmen; 
und diefe haben’ auch im Nothfall feſtzuſetzen, ob die 
Präfidenefchaft nah der Reihe hingehen und auf wie 
lange fie gefuͤhrt werden ſoll. 

4165. Die Regentſchaft wird Die koͤnigliche Gewalt 
nnter der Vedingung andäben, welche die Cortes fuͤr 

gut hal, 
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196. Sowohl die eine, als die andere Regentſchahe 
wird nach der im Art. 173. vorgeſchriebenen Formel eis 
nen Eid leiten mit Hinzufegung der Elaufel: „daß fie 
dem Könige treu feyn will,” und die permanente Nez 
gentfchaft wird außerdem noch hHinzäfügen, daß fie die 
von den Cortes ihrer Gewalt. gefegten Schranken beobs 
achten, und wenn der König zur Volljährigkeit gelangt, 
oder feine Unfähigkeit ..aufhört, die Regierung des Kös 
nigreichs niederlegen will, bei Strafe, daß im Fall fie 
es einen Augenblick verſchiebt, ihre Mitglieder als Vers 
rather angefehen und behandelt werden jollen., 

497. Alle Befhläfe : den Regentſchaft werben im 
| Mamen: des Königs bekannt gemacht. 

198. Vormund -des minderjährigen Königs. ſoll en 
zenige feyn, welcher von dem. verfiorbenen Könige in feis 
‚nen lebten Willen: dazu ernannt — Hat dieſer 
Nicmanden ernannt; ſo iſt die Königin Mutter fo lange 
Vormuͤnderin, als fie Witwe bleibt. &n Ermangelung 
derſelben wird der Vormund von den Cortes ernannt. 
Sin dem erſten und dritten Falle muß der, Vormund aus 
dem Köongrelche gebuͤrtig ſeyn. 

109. Die. Regentſchaft wird dqrauf ſehen, daß die 
Erziehung des minderjährigen Königs in Allem dem gros 
Ben Zwede feiner hohen Würde entfpreche, und nad) 
dem von den Cortes genehmigten Plane vor ſtch gehe. 

200. Die Eortes befiimmen den Schalt, welchen die 
Mitgleder der Regentſchaft genießen — — 

uw 21 

Vierter. Abſchnitt * 

Von der koͤniglichen, Familie und. Be An⸗ 
ertennung des Prinzen von Aſtur ien. 

201. Der erſtgeborne Sohn des aben⸗ fuͤhrt den 
Titel: : ‚Peinz von Aſturien.“ ’ 
202. Die andern Kinder des Könige‘ And und, heis 

Gen, Infanten von Spanien (Infantes de las Espaxas.) 
203. Die Söhne und-Tbchter des Prinzen von Aftus 
rien follen gleichfalls augen von Spanien un: 
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204. Die Eigenſchaft fpanifher Infanten beſchraͤnkt 
Ach einzig und afein.aüf diefe Perfohen und fann nicht 
wuf.andere ausgedehnt werden. 

205. Die Infanten von Spanien werden die bisher 
genoffenen Auszeichnungen und Ehrenbezeugungen genies 
Ben und koͤnnen zw allen Arten von Aemtern ernannt 

‚werden, ausgenommen zu Gerichts⸗ und Deputirtenftels 
len bei den Cortes. | | 

206. Der Prinz von: Afturien kann ohne Einwillis 
gung der Cortes nicht aus dem Königteihe gehen; und 
wenn cr cd ohne ihre Zuſtimmung verläßt,. ift cr das 
durch von der Thronfolge ausgeſchloſſen. 

. 207. Daftelbe findet ftatt, wenn er längere Zeit aus 
see des Reiches bleibe, als in der Erlanbniß feſtge⸗ 
ſetzt iſt, und. auf die wen den Cortes: an ihn ergangene 
Anforderung zur Ruͤckkehr in der von ihnen beſtimmten 
Kriſt fich nicht einftelt. Ä 

208. Der Prinz von Afturien, die Infanten und 
Infantinnen, ihre Kinder und Defcendenten, die Unters 
shanen des Königs: find, innen ohne feine und der Cors 
tes Einwilligrng, bei Strafe, ihr Recht auf die Krone 
zu verlieren, ſich nicht verhrirathen. 

209. Die Cortes und in Ermangelung derſelben die 
permanente Deputation erhält eine authentifche Abſchrift 
von den Über die Geburt, die Bermählnng und den Tod 
aller Glieder der königlichen Familie aufgenommenen Ac⸗ 
ten, um fie in: ihren Archtven aufjubewahren. 

240: Der Prinz von Afturien wird von den Eortes 
mie den, in dem Reglement für ihre‘ innere Regierung 

vorgeſchriebenen, Formalitäten anerkannt werden. 
2411. Diefe Anerkennung geſchieht in der eriten Vers 

fammlung der Eortes, die nach feiner Geburt gehalten 
wird. “ u 

212. Der Prinz von Afturien leiſtet, wenn er 14 
Jahr alt ift, in Gegenwart der Cortes folgenden. Eid: 
„Ich Chier folgt der Name) Prinz von Afturien, ſchwoͤre 
Bei Sort und dem heiligen Evangelium; daß ich die apos 
golifch roͤmiſch⸗katholiſche: Religion vertheidigen und auf- 

N 
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recht haften, und keine andere im Königreiche geftasten, 
die Conftitution der ſpaniſchen Monarchir beobachten, und 
dem Könige treu und gehorfam ſeyn wid. ©: wahr 
mir Get helfe. 

N 

günfter Xofäniee.. 

Bon der Dotation der töniglihen 
Samilie. 

213. Die Eortes. ſetzen für den Hofhalt des abn⸗ 
jaͤhrlich eine Summe aus, weiche der hohen Warde ſei⸗ 

ner Perſon entſpricht. 

214. Dem König gehbren ae önigfichen. Yalläke, 
deren Befig feine Vorgänger genofien- haben, und" Die 
Cortes werden die Ländereien beſtimmen, melde fie zu 
feinem perſonlichen Vergnuͤgen vorzubehalten fuͤr dienlich 
erachten. 

215. Fuͤr den Unterhalt des Prinzen von- Aſturien 
feßen die Cortes gleich vom Tage feiner Geburt an, für 
die Infanten nud Die Infantinnen aber, nachdem fic fies 
ben Jahre alt geworden fisd, eine.jährliche ihrer reſpec⸗ 
siven Wärde entiprechende Summe aus. 

216. Die Cortes werden den Infantinnen bei ihrer 
Berbeirathung eıne .angemeflene Summe ale Heirathsgut 
ausfegen, nad deren Bewilligung die zum Unterbalse 
beſtimmt gewefenen jährlihen Summen aufhören. 

247. Wenn fih die Infanten verheirathen und in 
Spanien leben, fo werden ihnen die bewilligten Peuſio⸗ 
nen unmnterbeochen bezahlt; verheirathen fie fi aber 
und haften fih außer Landes auf, fo hören die. Penſio⸗ 
nen auf, ‚und fie. erhalten cin für allemal cine Summe, 
welche die Kortes beſtimmen. 

218. Die Cortes fegen auch die Penſi on feſt, wel⸗ 
he: die verwittwete Königin erhalten ſoll. 

219. Die Beſoldungen der Mitglieder der Regent⸗ 
ſchaft werden von der für den Hofhalt des 4 Königs ans 
gewiefenen Summe genommen. 
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220. Die Summen für d bes Königs 
und die Penfionen für feine Samilie, von. welchen in 
den vorhergehenden Artikeln die Rede iſt, werden von, 
den Eortes zu Anfange jeder neuen Regierung feſtgeſetzt, 
und koͤnnen waͤhrend der Dauer derſelben nicht geaͤndert 
werden. 

221. Alle dieſe Anweifungen werden hei dem Nas 
tionalfchage in Rechnung gebracht, der die Zahlungen 
an den vom Könige ernannten Adminifttator leiftet und 
mit demfelben alle gegenfeitige Activa. und Paſſiva in 
Ordnung bringt. 

Sechſter Kbfchnitt 

Ron den Miniſtern oder Staats- und 
Depefhes Sefretären. 

222. Miniſter (Secretarios . del Despacho) find 
fieben, nämlich: 

a) Der erfte Staatsfefretär (Secretario del Des- 
pacho de Estado). 

db) Der Staatsfekrerär ‚fir die Regierung der Halb⸗ 
inſel und der benachbarten Inſeln. (8. d. d. de 
ld Gobernacion del Reyno.). 

e) Der Staatsſekretaͤr für die Heglerung der üben 
feeifchen Länder. 

d) Der Staatsſekretaͤr für die Gnaden⸗ und Juſtiz⸗ 
ſachen (S. del D. de Gracia y Justicia.) 

e) Der Staatsfekretär der Finanzen (S. d. D. de 
Hacienda.) 

f) Der Staatsſekretaͤr für das Kriegsweſen. 
g) Der Staassfekretär der Marine. 
Die folgenden Cortes werden in diefer Organiſation 

der Minifterien die Aenderungen vornehmen, wel; 
che Erfahrung und Umstände nöthig machen werden. 

233. Um Minifter werden zu tönnen,. muß man 
Gärger und im ausäbenden Senuffe feiner Rechte ſeyn. 
Ausländer, auch wenn fie Burgerdiplome erhalten baden. 
find ausgejchloffen. 



= 

8 ae. 

224. Ein beſonderes, von den Eortes genehmigtes, - 
Reglement wird die jedem Miniſterium zukommenden 
Geſchaͤfte beſtimmen. 

225. Alle Befehle des Koͤnigs muͤſſen von dem Mir 
nifter desjenigen Departements, wohin fie gehören, uns 
terzeichnet werden; fein Seriht und kein Staatsbeam⸗ 
ter fol einem Befehle Folge leiften, bei welchem diefe 
Sormalität nicht beobachter it. - 

226. Die Minifter find den Lories fuͤr die Verord⸗ 
nungen, welche ſie autoriſiren, und die der Conſtitution 
und den Geſetzen zuwiderlaufen, verantwortlich, ohne 
daß ſie zu ihrer Rechtfertigung den Befehl des Könige 
vorſchuͤtzen können. 

237. Die Minifter verfertigen die jäßelichen Anfchläge 
der Ausgaben der Staatsverwaktung, welche fie in ihrem 
vefpectiven Departement für erforderlid, halten, und. les 
gen auf die Arc und Weife, die weiter unten -angegeben; 
ale wird, Rechenſchaft von denen ab, die ſie gehabt 
aben. 

228. Um die Miniſter zur Verantwortung zu ziehen, 
“werden die Cortes vor Allem decretiren, daß ein gerichts 

liches Verfahren ſtatt finden fol. 
229. Iſt ein folhes Decret erlaffen; To wird der 

Minifter fuspendirt und die Cortes übergeben dem ober; 
ften Gerichtshofe alle Actenſtuͤcke, welche diefen Prozeß 
betreffen, der von demfelben Gerichtshofe anhängig ger 
macht werden muß, welcher ihn inſtruirt und den Ge⸗ 
ſetzen gemaͤß entſcheidet. 

230. Die Cortes werden die Gehalte feſtſetzen, wels 
che die Miniſter waͤhrend ihres Amtes genießen follen. 

Siebenter Abſchnitt. 

Von dem Staatsrathe. 

231. Es ſoll ein Staatsrath von 40 Wicgliedern, 
die Buͤrger und im ausuͤbenden Genuſſe ihrer Rechte find, 
befichen. Ausfänder, auch wenn fie Buͤr gerdiplome ers “ 
halten haben, find davon auegefchloffen. J 
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232: Er wird aus folgenden Mitgliedern zufammen 
gefest feyn, nämlich: aus vier, and nicht mehr, Beiftlis 
hen von anerkanntem und erpröbten Verdienfte und Ber 
ruͤhmtheit, worunter zwei Biſchoͤffe feyn follen; aus vier, 
and nicht mehr Grande von Spanien, die mit Tugens 
den, Talenten und den nöthigen Kenntniffen geziert find, 
und die übrigdn 32 follen aus Subjecten gewählt wers 
den, welche fih durch ihre Berühmtheit und Keuntniffe . 
oder durch’ ihre ganz vorzüglichen Dienfte in einigen der 
vornchmiten Zweige der Staatsverwaltung und Negier 
‚rung ausgezeichnet haben. Die Eortes können zu diefen 
Stellen niemanden vorfchlagen, der zu der Zeit, wo fie 
befege werden, Deputirter bei den Cortes if. Wenigs 
ftens zwölf Mitglieder des Staatsraths muͤſſen aus den 
überfeeifchen Provinzen gebürtig ſeyn. 

233. Alle Staatsräche werden auf den Vorfchlag der 
Cortes von dem Könige ernamit. 

234. Um die Bildung diefes Staatsrachs zu bewerk 
ftelligen, wird in den Cortes cin dreifaches Verzeichniß 
aller oben angeführten Claſſen, in dem angegebenen Vers 
haͤltniſſe angefertigt, woraus der König die 40 Indivis 
duen wählt, welche den Staatsrath bilden follen, indem 
er die Geiſtlichen aus der Lifte ihrer Elaffe, die Grande 
aus der der Brandes nimmt, und fo auch. bei den uͤbri⸗ 
gen verfährt. | 

"235. Wenn eine Stelle im GStaatsrarhe erledigt 
wird; fo werden die zunächft äufammentretenden Cortes 
dem Könige drei Perfonen aus der Claſſe, in welcher 
die Erledigung ſtatt finder, :vorfchlagen, damit er denjes. 
nigen daraus wähle, den cr für den paffendften' hält. 

236. Der Staatsrarh it der alleinige Rathgeber des 
Konigs; legterer wird denfelden in wichtigen Negierungss 
angelegenheiten, befonders wegen zu ertheilender oder zu 
verweigender Sanction der Geſetze, wegen Kriegserklaͤ⸗ 
zungen und Abſchluß von Werträgen um feine’ Meinung 
agen. — 
237. Dieſem Rathe ſteht es zu, dem Koͤnige zur 

Praͤſentation für alle geiſtliche Pfruͤnden und zur Beſetzung 
aller richterlichen Stellen, drei Subjecte vorzuſchlagen. 

u % 
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238. Der König wird nach vorhergegangener Anhoͤ⸗ 
zung des serien ein Reglement fiir die innere Leis 

tung des Stagatsraths feſtſetzen, und daffelbe den Cor⸗ 
tes zur Genehmigung vorlegen. Ä 

239. Die Staatsräche können ohne eine, vor dem 
oberften Berichte gerechtfertigte, Urfache ihrer Stelle nicht 
entfeßt werden. ! 

940. Die Eortes beſtimmen die Gehalte des Staats: 
raths. 2 | 

41. Beim Antritte ihrer Stellen ſchwoͤren die Staates 
räthe in die Hände des Königs, die Konftitution aufrecht 
zu erhalten, dem Könige treu zu feyn und ihm nur das 
zu rathen, was fie ohne Privarabfiht und ohne Privats 
intereffe für das Wohl der Nation zuträglich halten. 

Fünfter Titel. 

Bon den Gerichtshöfen und von der 
Verwaltung der Civil» uud 

Eriminals JZufti:. 

Erfter Abſchnitt. 

Bonden Gerichtshöfen. 

242. Die Sewalt, die Geſetze in Eivils und Erimis 
nalfachen in Anwendung zu bringen, kommt ausfchließs 
lich den Gerichtshöfen zu. 

243. Weder die Corted noch der König koͤnnen in 
irgend einem Falle vichterliche Funetionen ausüben, die; 
ſchon anhängigen Prozefie zuruͤcknehmen oder ſchon ents 
ſchiedene noch einmal vornehmen laffen. ; 

244. Die Geſetze werden die Ordnung und Formas 
litäten der Prozeſſe beſtimmen, die bei allen Gerichtshös 
fen gleihfdrmig feyn follen, und wovon weder die Cor⸗ 
sed noch der König dispenfiren können. 

945. Die Gerichtshöfe koͤnnen keine andere Functio⸗ 
nen ausüben, als Rechtſprechen und die richterlichen 
Sprüche in Vollziehung bringen laſſen. 
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246. Eben fo wenig konnen fe bie Ausabung ber 
Geſetze fuspendiren, noch irgend ein Reglement über die 

247. Kein Spanier fann wegen Civil s und Erimis 
nl » Bergehungen von irgend einer andern Commifften, 
als dem competenten, ſchon vorher durch das Gefek bey 
ſtimmten, Gerichtshofe gerichtet werden. 

248. Sn den gewöhnlichen Eivil s und Eriminalfas 
Gen giebt es für alle Elaffen von Perſonen ſtets nue 
ein Geſetz. 

249. Die Geiſtlichen werden fortwährend im Genuffe 
der Rechte ihres Standes, nach den Beſtimmungen, welche 
die Gelege darüber enthalten oder noch kuͤnftig vorſchrel⸗ 
Sen werden, verbleiben. ' 

250. Das Militair wird gleichfalls nach den in der 
Ordonnanz enthaltenen Beftimmungen oder denen, die fie 
noch in der Zolge vorſchreiben wird, beionderer Gefege 
genießen. J | 
251. Um zum Stadtrath oder Richter gewählt zu 
werden, muß man auf fpaniihem Grund und Boden gez 
Soren und über 25 Jahr alt ſeyn. Die andern Eigens. 
Ichaften, welche beide beſitzen mäffen, werden in ben Ges 
fegen beflimme werden. 

252. Die Magiftratsperfonen und Richter koͤnnen 
anch weder abgelegt oder ihrer, es ſey nun für eine bes 

Zeit oder für immer, dauernden Functionen bes 
raubt werden,. außer. wegen einev- geſetzlich erwieſenen 
wu wor Gericht abgeudthetiten Hefache. Eben To wes 
nig koͤnnen fie anders, als wegen einer geſetzmaͤhig beab⸗ 
ſichtigten Auflage fuspendist werben. a . 

255: Wenn bei dem Könige Klagen gegen eitle Mas _ 
Aftratsperſon angebracht werden, die bei angeſtellter Uns 
terfuchung gegründet ſcheinen; ſo kann der König nach 
Anhörung: dis Stastövarhe: dieſe Magiſttatsperſon fnss 
yenbizen‘, «Indem er ſogleich bie Klage und Unterſuchung 
m den oberften. Gevichechof zelangen laͤßt, damit dieler ' 
den Geſetzen gemäß das Urtheil ſpreche. 

Dritter Band. 6 
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264. Ma⸗ Richter, weiche die Geſectze, wor
in das 

gerichtliche Verfahren sin Civil⸗ und Criminalſachen bes 
ſtimmt iſt, nicht beobachten, ſind perſoͤnlich dafuͤr ver⸗ 
antwortlich. 

255. Verfuͤhrung, Veſtechung oder Veruntreuung von J 
Seiten der Magiſtratsperſonen oder Richter veranlaffen 
gegen diejenigen, welche ſich etwas der Art zu Schulden 
kommen laſſen, einen Prozeß im Namen des Volks. 

256. Die Cortes werden den Magiſtratsperſonen ah 
Richtern eine gehoͤrige Beſoldung ausſetzen. 

257. Die. Juſtiz wird im Namen des Königs ver⸗ 
waltet, und die Beſchluͤſſe und Urtheilsiprüche der obe⸗ 

ren Gerichtshäfe werden gleichfalls in feinem Damen 
erlaffen. 

‚258. In der ganzen Monarchie fol mit. Vorbehalt 
der Abaͤnderungen, welche die Cortes unter beſondern 

Uuſtaͤnden vielleicht darin vornehmen, ein und daſſelbe 
bürgerliche, peinliche und Handelsgeſetzbuch gelten. 

269. Bei Hofe ſoll ein Gericht unter dem Namen 
„ober ſes Juſtiztribunal⸗ ſtatt finden, 

260. Die Cortes werden die Zahl der Raͤthe, aus. 
denen. es beftehben, und das Local, wo es feine Sitzun⸗ 
gen halten ſoll, beſtimmen. u 

261. Die Amteöverrichtungen dieſes Obertribunals b vr 
ſlehen darin: ,. - 

a) Die Kompetenz der Gerichts öfe (Andiencian) u uns 
. ger. fi auf dem. gangen ſpaniſchen Gebiese ‚ande 
die der: Audiencias nut den: in. der Halbinſel und: 
auf den nahliegenden, Inſeln beftehenden: Tuibund«: 

len und Specialgerichten zu beſtimmen. ‚Diele, 
‚ Kompetenzen follen in den überfeeifchen Ländern fo 
Zefchieden und vertheilt werden, wie cs in den 
Geſetzen beſtimmt werden wird. 

by. Den. Staatsſekretaͤren und, den Meiniſtern dr dat: ur⸗ 
theil gu ſprechen, wenn die Cortes decretirt chaben 
nd gerichtliches —— gegen fie Rat. fine 

’ . ah 441326. 

. 
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c) Ale Abſeungo⸗ und Sutpendirunge Progeffe der 
Staats⸗ oder Gerichtsraͤthe zu entſcheiden. 

d) Die gegen bie Staats s und Depeſchenſekretaäre, 
Staarsräthe und Beamten der Audiencias anhaͤn⸗ 

gigen Criminalprozeſſe zu entfcheiden, indem es dem 
politiſchen Chef, der die meiſte Autorität, bat, zus 
fommt, den Prozeß zu inſtruiren und ihn dem 

Obertribunale zu äbergeben. 

e) Alle gegen einzelne Mitglieder diefes Obergerichts 
anhaͤngige Prozeſſe zu entſcheiden. Sollte ſich der 
Fall ereignen, daB es noͤthig waͤre, dieſes Ober⸗ 
gericht zur Verantwortung zu ziehen; fo follen tie 
Cortes mit Beobachtung der im Artikel 228, feſu 
sefegten Form zur Ernennung eines desfaflfigcg 
Tribunals fchreiten, w melden aus 9 Richtern beſte⸗ 
hen fol, die durchs Loos Aus ciner doppelt " 
zahlreichen Lifte gewählt werden. 

$) cher den Ort, wo fich. jeder. Staatebeamter den 
Geſetzen gemäß aufhalten muß, zu entfcheiden. 

g) Ale ſtreitige Gegenftände, die das Parrönatregt 
des Königs betreffen, zu entfcheiden. - 

b) Weber die Appeflationen (recursos de fuerza) 
aller geiſtlichen Oberhofgerichte zu entſcheiden. 

i) Die Nullitaͤtsrecurſe (recursos de nulidod 
entfcheiden, welche gegen die in ee a 
ausgejprochenen Urtheile eingelege werden, ie den: 
Proceß wieder in feinen anfänglichen Zuͤſtand zu 
verſetzen, indem derſelbe an ein anderes Tribunal 

verwieſen und die Verantwor tlichkeit in Ausäbung 
gebracht wird, won der im Ark. :254. bie Rede Hi. 
Was. die Aberfeeifchen Länder: betrifft; fo fol 
bie dort  vorfallenden Recourſe und Appellatio 
in der gehörigen Orts angegebenen ‚gorm entſchie⸗ 
Den werden. 

k) Die Zweifel der Zankern Tribunulr Aber den ein 
"der. Sefege zu vernehmen, und den König über 
dleſe —* und das, was ihnen etwa zu Grunde 
Nee, mama Rath gu; fragen, damit biefer die Cortes 
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veraulaſſe, eine gehbrige Etklaͤrung daräber von 
fih zu geben. 

. Die Berzeichniffe der Eivils und Criminalprozeſſe 
durchzaſehen, welche die Audiencias bemfclben vor; 
legen muͤſſen, um die fchnelle Verwaltung der Ju⸗ 
ſtiz zu befoͤrdern, zu demfelben Ende eine Abfchrift 
davon ‚an die Regierung einzuſenden, um dic öfs 
fentliche Bekanntmachung derfelben durch den Drud 
anzuordnen. nn 

262. Alte Eivils und Criminalprozeſſe werben in dem 
Bezirke eines jeden Tribunals beendigt. 

263. Den Audiencias ſoll es zuſtehen, alle Eivilfas 
chen der niedern Berichte ihres Bezirks in zweiter und 
dritter Inftanz, fo wie auch die Criminalprozeffe nach 
den in den Geſetzen enthaltenen Veftimmungen zu ents 
ſcheiden; chen fo wie die Fälle, wo es fih um Sus; 
yendirung oder Abfegung der nicdern Richter ihres Bes 
zirks haudelt; jeboch immer nach ber in den Geſetzen 
feftgefegten Weiſe und indem fie daruͤber an den König 

berichten... | 
264. Die Richter, welche in zweiter Inſtanz erkannt 

ben, koͤnnen nicht an der Unterſuchung des nämlichen 
rozeſſes in dritter Inſtanz Theil nehmen. 

. 5. Die Yudiencias entſcheiden auch alle Jurisdictions⸗ 
ſtreitigkeiten der untergeordneten Richter ihres Beziks. 
’ 266. Es kommt ihnen gleichfalls zu, die rechtskraͤfti⸗ 
gen Recurſe (recursos de fuerza) der geiſtlichen Ges 
richte und Behoͤrden ihres Bezirks zu entfcheiden. 

267. Eben fo follen fie zur Beförderung einer fchnels 
len Juſtiz von allen untergeordnesen Richtern ihres Ber 

‚ genaue Meldungen über die Prozefle erhalten, die 
er grobe Wergehungen anhängig gemacht worden find, 

und Verzeichniffe von allen Civil, und. Eriminalproseffen, 
die bei ihrem Gerichte betrieben werden, mit: Angabe, 
wie es mit-diefen oder jenen ſtehe. 

iR Im Die ‚Überferifhen Audiencias werden außerdem 
die Entiheidung der außerordentlichen ̟  Nullicaͤtsre⸗ 

curſe uͤber ſich Haben, melde bei den Audiencias ange⸗ 

\ 

.‘ 
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bracht werben mäffen, die zahlreich genug Ad; um drei 
Kammern zu bilden, und wo der Prozeß nach in feiner 
Inſtanz entſchieden worden iſt. Bei den Audiencias, die 
nicht aus einer fo großen Zahl von Mitgliedern beſtehen, 
werden dieſe Recurſe von der einen an eine andre, im 
dem Bereiche des naͤmlichen Obergouvernements liegenden 
übergeben; und im Bell, daß in dieſem Ganvernemens 
nur eine einzige Audie nein vorhanden iſt, an die nädfee 
eines. andern Gouvernements gelangen, 

49, Iſt die Nulls und Nicheigfeit- ausgefprochen; 
fo wird. die Audiencia, welche den Proceß entſchieden 
Sat, den Obergerichte Rechenſchaft von den Gewegsrüne 
tem ablegen und bie. gehörigen ftüde und Acten 
beibringen, damis die Verantwortlichkeit im Kraft geſetzt 
werde, von. der im Ast. 254 die Rede iſt. 

270. Die Audlencias werben alle Jahre Sem Ober⸗ 
grihte ‚genaue Verzeihniffe von allen Civilprozeſſen und 
ale. fecha Monate von allen. Criminalprogeffen, ſowohl den 
entſchi eduen als den noch unentſchiednen, mit Angabe 
ihres —— Standes und Inbegriff derer, die wa 
wiehern, Gerigptsßellen an fie gelangt find, einreichen. 

271. Die Zahl dor Mithlicher der Audiencias, welcht 
nicht unten Rechen ſeyn darf, Die Form dieſer Tribunaͤle 
wir die Dee, wo ſie ihren Sig. haben ſollen, werden 
—** ‚befondere Selete und Vererdnungen beſtimme 

x 

272. Kommt die wetmäßigere Eintheilung bes fpas 
alien Gebiets, von der im Art.;46. Die Rede ift, zur 
Ausfuͤhrung; fo ſoll mie Ruͤckſicht darauf die Acer der. 
Jh' ericgtenden Audiencias beſtimme iind“ d 
Bezirke angewiefen werben. - ° — 

273. Es fol verhaltnißmaßige gleiche Tamtond Lpar- 
WRop)" gebildet werden, und im jedem Heuptorte (cabe- 
a2 de partido) fell ein Oberrichter mit, einer. entfpres 
enden Gerichtsftehle (juagado) vorhanden feyn. 

27a. Der Grſchaͤftskreis dieſer Richter wird ſich ie 
auf Streitſachen (4.10. contencioso) beſchruͤnken und c# 
{04 seſetlich beſtimmt werden, was fhr- welche in dem 
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Hauptorte und den Staͤdten und Flecken ihres. Cantond 
Cpueblos de su. partido) an fie gelangen und wie guoß 
die Summen. feyn follen, über die ſio ohne weitere. Ap⸗ 
welntion in Civilſachen erkennen koͤnnen :. an 
m} 275. In allen Städten und Flecken werben’ Aleaden 
CAloadea) beſtelle und geſetzlich beſtiiamt worden‘; wid 

> 

Weir ſich ihre Marin: Stwrit? fo: wie in Versedlitungdd 
Mehen (en 16 econoxiiico) erſetecken fol, © u ."—: 

276. Alle Richter der nicherh Gerichte ſind zehalten, 
ens in drei: Zügen ihrer  vefpectiven Audienkia: von 

den Prozeſſen, DIE wegen auf’ ihrem ̟ Gebiete begangeneö 
Rergehungen auhatgig gemacht worden ˖ ſind Anzeigs zu 

nmachen und fortivahrend zu der von der Audioneiahuees 
vorgeſchriebenen Zeit Rechenſchaft von dem Stande und 
Fortgange ‚dichte Prözeſſe abzuilegah ": °- ati tr 
7 Auch⸗ auhfen > fie alle 6: Monate Hauptliſten 

@istas generaes): vbn alten Civitſachen und alle ME 
Rate von allen Prinlichen Prozeffen, die vor ihren ie 
etichten anhangig fiAb;tmie Angabe ihtes jeweiligen Sean⸗ 
De an ihreinke der Audiencla klin se or 

Be Gefigk:iverdeitienffceileh"ün ch fhecicne 
Teitunäke lei baſtimmte Baden? geeaaläll.ı 17 
2. PN: Die: Rthe und‘ Richternmuͤſſen hc Anteile 
rer. Aemter ſchubren, die Confiitallon aufn? M an 

-9C0 am,tbom Kiwige wen zu fehn, die Gefetze 'zul 
ten und die Juſtiz unpartheiifch zu handhaben, ‚ine: 

ö , 8 ur a .. 1 . Pur‘ FE u Ne eng ni To 
ei in vBwkitel Abſchnitt. shi 
Fi No GRAEMEC. ni. wa DMS rent 
Pon.bar. Verwaltung der Yufsgalh 

ill rn 

"1: 280er Opaͤnier kann des Nochtes beraubt Wer: 
ben. feine: Stebigkeisen durchewon beißen Partheibn he⸗ 
wählte Schiadsricht er entſcheiben!zu laſſen. irn i hen 

281. Der von den Schiedsrichtern gethane Kudfpeirdg 
wird in Ausübung gebracht, wenn ſich micht beide Zeile, 

«Bei der Anheimſtellung an die Schiedänickter dus Racht 
3 appelligen vorbrhelten beabstt. zumiln.a ° 52 bel 
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282. Der Alcade jeder Gemeinde (Pueblo) vertritt 
das Amt des Friedensrichters, und derjenige, welcher eine 
Klage: wegen Eivilfachen oder Injurien anzubringen bat, 
muß fi dieferbals an ihn wenden. . 

283. Der Alcade vernimmt mie zwei Rechteerſtan⸗ 
digen, von denen jede Parthei einen ernennt, den Ri 

: ser fowahl als den Beklagten, unterrichtet fi von den 
Gründen, worauf fle ich beiderſeitig ſtuͤtzen und trifft, 
nachdem er die Meinung feiner beiden Gehuͤlfen vernom⸗ 
men, die Vorkehrung, die er für zweckmaͤßig hält, um 
a Streit zu: ſchlichten, ohne daß. die Sache weiter ges 
führe wird, fo wie fie wirklich beendige ift, wenn beibe 

‚ Theile e& bei diefer außergerichtlichen Entfgeidung be: 
enden laffen. . 

24. Wenn nie bargethan wird, daß man das Diit: 
ve der. Berföhnung verſucht het, kann kein Progeh en 
xefangen werden. 

283. Jede Streitſache, fie mag ſo wichtig ſeyn wie 
fie will, kann nur durh 3 Inſtanzen gehen, und es 
koͤnnen An derſelben nur 3 Endurtheile geſprochen wer⸗ 
den. Wird von zwei gleichen Urtheilen an die dritte 
Inſtanz appellirt; jo muß die Zahl der Richter, die dar⸗ 
über zu entfcheiden haben, größer feyn, abs die Zahl 

. Veret,. bie in: der geſetzmaͤßig beſtinunten Farm' an der 
Unterfuchung des zweiten Urtheils Theil. genommen ha 
ben. In dieſer legten Inſtanz wird auch, hinſichtlich 
der Wichtigkeit der Sachen der. Beſchaffenheit und Art 
ber verſchiedenen Urtheile entſchieden, welcher Lircheiles 
ſpruch uf jeden Fall in Ausuͤbung sone werden fell 

Dritter Avfſchnitt. u 

Son, der Fukiguermaltung in Erimts 
a natfachen. | | 

286. Die Gefete werden . die Juſtizv erwaltung in 
Eriminalfachen fo anordnen, daß das gerichtliche Verfah⸗ 

- an kurz und: gut: angeftellt wird, damit die Verbrechen 
ſchnell beſtraft werden. ** 

- 
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xiche krure, ſe Toll ihm alle moͤglihe Auskucht, — 
ar verlangt, ‚gegeben WEBER, — er — —— 
fe: And. Iayt 

302: Die Prozeſſe ſollrn fortan in der‘ A: und 
Weile und Form, welche geſetzlich beſtimmt — ER, 
en | 
"308. Gewalt und Folter foflen ne angewande werden · 
304. Eben fo wenig ſoll die Strafe der Gatercduſik⸗ 

ration ſtatt finden. 

305. Keine Strafe, ſie mad für welches Verbrechen 
es immer fen auferlegt werden, kann auf irgend, eine 
Zeit auf die Familie deffen, der fie Teider, übergeht, 

306. Man kann in feines Spaniers Haus gewaltz 
fam eindringen, außer in den zum Beſten der Ordnung 
and Sicherheit des Staats geſetzlich Bejtimmten Fällen. 

307.. Wenn die Eortes mit. der. Zeit für zweckmaͤßig 
erachtet, einen Unterſchied zwiſchen den Richtern ber 
That und, denen des Rechts Cjueces del hecho,y del 
derecho ) feſtzuſetzen; fo ſollen fie 8 in der Form thun, 
die ſie für paffend halten. 

308. Wenn in. außerordentlichen Umſtaͤnden die Si⸗ 
gerhen des Staats eine momentane Suspendirung einer 
yon den. in diefem Abſchnitte für die Verhaftung, der 
Deliquenten vorgeſchriebenen Formalitaͤten im ganzen Ums 
fange der. Monarchie oder einem Theile derfelsen erheiſcht; 
fd konnen die sen dieſelbe für cine beſtimmte Zeit de: 
ctetiren ee e 

a — T 213 A 

un udn re Siter. ee 
Bon. ‚der. innern Regierung. ‚der. Bros 

ee eyomt, en und Städte 1: 
— "Erfter Aofgaitt. ' Eu — — 

— den Stadträthen AAyuntamigatoe): 

: Mr Die :immere Regierung. der Polizey der Stadee 
h beforgen, die aus dem: ie Den Al⸗ 

eaden; ‚ben Reogibores und dem/ Oyndicus ( Procuvadbr 
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sindico). beſtehn, und’ in’ welchen det Be 
werm cs einen. “giebt, und in deffen Ermengaimg d 
Alcade, . ober wenn es zwei sieht, der zaerſt ER 
den Vorſitz führen ſoll. | 

310. In den Städten und Sieden, wo es — kei⸗ 
nen Stadtrath giebt und denen Doch einer zukaͤme, wird 
ein Rath beſaellt. Die, welche fihe fih nder mie ihrem 
Weichbilde 190m. Seelen enthalton, muͤſſen einen bekom⸗ 
men, und es ſoll ihnen zu dem Ende ein ‚angemeffenet 
Peziif, anewieſen werden, 

311. Die Zahl der Individuen von jedey- Claſſe, aus 
welchen dic Stadträthe mit Ruͤckſicht auf die Bevoͤlke⸗ 

J rung beſtehen ſollen, wird geſetzlich beſtimmt erden. 

312. Die Alcaden, Regidores und Syudici in de 
Städten follen durch Wahl ernannte werden, und die 
Megidores, fo wie die andern Beamten auf“ ebeh6zeit, 
fie zußgew Nomen ug; Titel: haben, ‚neigen. fe — 
aufhoͤren. 

ih im, V ecember Bi die 
Bürger, ine Ban oder Bee under werden Bi 
um mig a eit im ——— ihrer Volks⸗ 
menge eine beſtimmte IM von Wahlmaͤnnern zu ernen⸗ 
nen, welche ın derjelben Stadt wohnen u und dag Buͤr⸗ 
gerrecht des Drts genießen 

314. Die Wahlmaͤnner ernennen in demſelbigen Mo⸗ 
nate mie abfolucer Stimmenmehrheit den oder die Als 
cades, Regidores und den oder die Syndict, damit fie 
mit dem erften Januar des folgenden Jahres ihre Aem⸗ 
ter. antreten. 

15. Die Alcaden werben Alle” Jahr: ernenert;\ ‘die 
Regidores alhhahrlich zur Hälfte‘ und eben“ ſo auch die 
Spndici, wenn es deren zwei giebt, iſt aber nut einen 
dar fo wied aljaͤhrtich /ein audeyer gewaͤhlht. 

Zu. Werdjrines. von dießen Aemtern gefuͤhrt hat, 
kann da, wo die Bevoͤlkerung es geſtattet, vor Verlauf 
von wenigſtenß zwei Jahren nicht wieder gewaͤhlt werden. 
317. Um Alcade, Megidor oder Dyndieus werden zu 

koͤnnen, muß man außerdem;:DI5:um varer und im 



+ 

Eee _'|7_ ee 
—— — Jehe alt ib weuigſten⸗ 

Jahr in dem De anf ſeyn. Die Übrigens zu 
Dielen Aemtern erforderlichen Eigenjtpafoen. — ger 
ſetzlich beftimme werden, 

3418: Niemand, der Aw: Mensigen: Ameidab, da⸗ 

der König vergiebt, kann Aleade, Negidor'wder Gyndee 
cus werden; doch. ſind in dieſer Verfuͤgmg dirjenigen 
nicht mie inbegriffen, «die der Narionahmölig: dienen: 

319. Alle dtei erwähnte Municipalftellen find‘ Stadts 
amter (carga concejil), wovon fih Niemand’ ohne ge⸗ 
ſetzmaͤßige Urſache ausſchließen kant, 

320. Bei jedem Stadtrathe wird ein Sekte 8 ſeyn 
der von erſterem mit abfoluter Stimmenmehrheit — 
imb ans: der Gemeindecaffe beſoldet wird. 

gZꝛu. Dem Stadtiach leg. ob: 
— DON: yolizeiliche Berge für die Gefanbhett um Se 

quemlichkeit. 

= d) Dem Alcade iR Wei, was die Sicherheit dee 
\ Perfonen und:-des:: Eigenthums der Einwohner 

und die Aufrech altung = Ordning anlangt, 
beizuftehn. 

e) Die geſetz⸗ und vorſchriftema e. Derwaltung dee 
Einkünfte yon dem. liegenden ründen und Abga⸗ 
ben imit der —— einen Einnehmer zu 
ernennen, U ae Selber in Verwahrung hat, 
und für den d ejenigen, welche ihn ernennen, vers 
— find, 

—— und Erhebung der ner und 
Be Fe Di leteruig, besfelben. an ‚die v6 ano us 
Yun (eNeSOgerIA). - en © 

6) Die Serge für ie ——— and‘ Die an 
1. bern EMrziehungaanſtalten, welche aus ven — 
rt. Becaffen unterhalten werden. 

9 > ‚Sorge Mr die Spitäter, — Hindet: 
fer. untenänbre; milde alten: den er⸗ 

laſfeuden Bepfheifeen. wessen 
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DO Die Sorze für die Anlegung umb Miederherſtel⸗ 

Jung der Wege, Kunfifieaßen, Bräden und Ge⸗ 
faͤngniſſe, Wälder und Holzungen der Gemeinde 
und alle öffentlihe Werbe, die nothwendig und 

nilſhlich Mind oder gas Zierde gereichen. 
H) Die Stadtverordnungen (ordenanzas municipa- 

les del pueblo) abzufaffen. und fie mittelft der 
"Provinzialteputation, bie ihre Gutachten Hinzufär 
5 wird, den Cortes zur Genehmigung zu übers 

3) Die Beförderung des Aderbanes, Gewerbfleißee 
und Handels, nach der Befchaffenheit und den 
Wnftäitpert dee Orte und In fo weit als es nuͤtzlich 
und wehlrhärg für ſie ik. | 

322. Wenn‘ Arbeiten oder andre Dinge, die von 
algemeinem Nusen find, vortommen und man, weil 
die Einfänfte: von den lirgenden Gründen nicht hinrei⸗ 
den, zu den Auflagen (arbitrios) feine Zuflucht neh⸗ 
wen muß; fo koͤnnen diefe nicht eher gemacht werben, 
bie man durch die Provimzialbeputation die Genehmi⸗ 
gung der Cortes erhalten hat. Im Fall das Werk oder 
der Gegenſtand, wozu fie verwandt werden ſollen, drin⸗ 
gend nötbig fit; To koͤnnen die Stadtraͤthe mit Zuſtim⸗ 
mung der erwähnten Provinzialdeputation biefelben ins 
zwiſchen, bis. der Befchluß der Eortes ankommt, vers 
wenden. un ' | 

323. Die Gemeinderaͤthe verrichten alle dieſe Buncs 
tionen unter Auffiht der Provinzialbeputation, der fie 
Miihelich Eine belegte Rechenſchaft von den äffentlihen 
Gern, die Re eingenomimen und verwande Haben, abs 
legen werden. = . ’ 

B3weiter Abſchnitt. 
Bon der politiſchen Regierung der Provin⸗ 

den und den Provinzialbeputationen. 

324. Die politiſche Verwaltung der Provinz hat der” 
vom Rönige far ſede Provinz einannte oberſte Chef 
(gefe. superior). Absr- fi; W nd 

x 

“ 
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334. In jeder Provinz. Toll es eine ſogenannte Pros 
sinzialdeputation geben ,: die das Wahl derſelben befoͤrdern 
fol, und worin der Chef der Provinz. den Vorſi s führt. 

3236. Diefe Deputetion fog aus dem - Peafidenten, 
dem Intendanten und 7 auf ‚die unten angegebene Weiſe 
erwählten Mitgliedern. beſtehen, doch mit dem Vorbehalt, 
daß die Cortes in’ der Folge: dieſe Zahl, wenn fie es 
für dienlih erachten, oder die Umftände es erfordern, 
ändern können, wenn die neue Eintheilung der Provins 
en, wovon im 11. Artitel die Rede iſt, fkattge erfunden 
daben wird. ' 

397. Die. Provinzialdeputetion wird. elljahruch zur 
Haͤlfte erneuert, indem. das. erſtemal die graͤßee, und 
zum zweitenmal die kleinere Haͤlfte austritt, welchesim⸗ 
mer jo fortgeht. kt mn Pe 

. 328. Die Wahl diefer Individuen geſchlehe durch die⸗ 
Bezirkswahlmaͤnner (electores de partido) den Tag dar⸗ 
auf, wenn die Deputirten zu den Cortes ernannt wor⸗ 
den: ſind und auf biefelbe Weiſe, wie dieſe erwahie 

werden. | 

329. Zu gleicher Zei und auf dieſelbe Weiſe werden 
fuͤr jede Deputation drei Suppleanten erwählt. 

830. Um. Mitglied der Provinzialdepktation gu wer⸗ 
den, Kr, man Bürger und im ausibenden Genuffe feis 
ner Rechte, mündig, 25 Jahre. gie, und: in day Provinz 
geboren feyn,. oder ſich wenigſtens feis:7 Jahren: dors. 
aufgehalten. und cin binlängliches Eintommon Haben, um. 
anfändig. eben zu koͤnnen. Keiner von deu Staatebeam⸗ 
ten, die der König ernennt und von denen im Art, 318.! 
die Rede ift, kann es werben. 

331. Damit ein ib dieſelbe Werfen jum zweitens” 
mat gewählt werden kann, muͤſſen wenizſtens. son. dch. 
Zeit an, wo fe ihr Aut nideriegee, 24 See verſtri⸗ 
chen ſeyn. J 

32. Wonn “per. Chef der Probin yicpe den. Worker 
in der  Depntation führen kann; fo, mn ‚Ibn der Inten⸗ 
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dat, umd in Ermangsitıg ‚defen das Wärglied (el vo- 
al), das zuerſt gewählt werden. - 

333. Die Deputation ernennt einen Sekretär, der 
ans den Öffentlichen Bonds der Provinz beſoldet wird. 

334. Die Deputation haͤlt jaͤhrlich hoͤchſtens 90 Si⸗ 
hungen, die auf die ihr am meiſten paſſende Zeit ver⸗ 
lege werden. Auf der Halbinſel ſollen die Deputationen 
am erſten März, in den Äberfceifchen Provinzen am er⸗ 
Ken Yankıs beiſammen ſeyn. 

336. Dieſen Deputationen liegt ob: 

8 Die Vertheilung der der Provinz auferlegten 
Steuern auf die Di Biere. und Cantone mit mas 
Gen zu helfen und ſie zu genehmigen. 

b) Auf die gute Verwendung der öffentlichen Gelder 

..- 

in den Städten und Gemeinden zu ſehen, bie 
Rechnungen dardber zu unterfuchen, damit fie auf 
ihre Gutheißen (visto bueno) die höhere Geneh⸗ 

migung erhalten: und dafür. Sorge zu tragen, daß 
in Allem die Geſebe und Vorſchriften beobachtet 
werden. 

e) Zu forgen, daß den Verfagungen des 310. Art. 
gemaͤß Gemeinderaͤthe (ayuntamientos) angeſtellt 
werden. 

5) Wenn⸗ neue 'für die Provinz allgemein nuͤtzliche 
Werke zu —8R -find. oder Die alten wieder 
pergeikellt werden jollen, der Regierung die Abgas 

n (arbitrios) vorzufchlagen, welche fie für die 
zwedmäßigiten hält, um von den Cortes die nds 
thige Erlaußniß dazu zu erhalten. 

Bann: in den ‚überfeeifchen - Provinzen die öfe 
fentlichen Werte fo dringend nothig And, daß man 

: ben Beichluß der Cortes nicht abwarten kann; fo 
kann die Deputation mit ausdruͤcklicher Genehmi⸗ 
gung des Provinzialchefs ſogleich die Abgaben ver⸗ 

wenden, muß aber wegen der —— der 
LCortes ſogleich der Achteuung Degen haft, davon 

ablegen. a 
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Zur Erhebung diefer Abgaben wird die Depu⸗ 
tation auf ihre Verantwortung einen Einnehmer 
(depositario). ernennen, und die von ihr durchs 
gefehenen Rechnungen Über die Verwendung der4 
felben an die Regierung fenden, damit biefe fie 

verifieiren und darüber discutiren lafle und fle am 
Ende den Eortes zur Genehmigung übergeht. . 

e) Die Erpiehung der Tugend, den genehmigten Pla⸗ 

nen gemäß, zu befördern, Ackerbau, Handlung 

und Sewerbfleiß durch Beihägung derer, welde 

in irgend einem Zweige "derfelben neue Erfindutte 
sen machen, zu besänfsen 

O Der Regierung alle Mißbraͤuche anzuzeigen, bie 
fie bei Verwaltung der öffentlichen Gelder gewahr 
werden: ' Ä W 

g) Die Volkszahl und die ſtatiſtiſchen Verhälmiffe der 
Provinzen aufzunehmen. on 

h) Dafür zu forgen , daf die milden: Stiftungen und 
Wohlshätigfeissanftalten ihren Zweck erfüllen, ins 
dem fie. der Regierung die ihrem Beduͤnken nad 

zwermäßigften Maasregeln zur Abſtellung der be⸗ 

merkten Mißbraͤuche vorſchlagen. | 

3) Den Eortes die Verletzungen der Verfaſſung ans 
zuzeigen, dic fie in den Provinzen wahrnehmen. 

K) Die Deputationen der: Überfeeifchen Provinzen wers 
den ein wachſames Auge auf die Ausgaben und 
Einnahmen, Ordnung und Fortſchritte der Mifs 
fionen zur Belehrung der unglänbigen Indianer 
Haben, und diejenigen, weiche damit beanftrage 
find, werden ihnen Rechenſchaft über Das, was 
fie in der Hinſicht gewirkt haben, ablegen, damit 
Mißbraͤuche vermieden werden und bie Deputatios 

nen werden. bie Regierungen von dem. Allen in 
Kenntniß fen: ON 

336. Wenn irgend eine Deputation ihre Gewalt mißs 
Stande; fo kann der König die Mitglieder. derſelben 

7 
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Iipcubireh / indem er den Cortes dieſe Verfügung und 
We Gruͤnde, welche Anlaß dazu gegchen, —— 
Während der Zeit, daß fie ſuspendirt find, follen ihre 
Functionen von den Suppleanten verfeben werden, | 

337. Ale einzelne Mitglieder der Semeinderäthe und 
Provinzialdeputationen leiften bei dem wirklichen Anteiete 
ihees Amts, jene in die Hände des zuerft ernannten 
Alcaden , dieſe in die Hände des Provinzialchefs, einen Cid,. die Conſtitution der ſpaniſchen Monarchie: zu ers halten, die Geſetze zu beobachten, dem Könige treu zu 
Im und gewiffenhaft die Pflichten ihres Amts gu er 

n. J 

Siebenter Titel. 

Bon den Steuern 
Einziger Abſchnitt.. oo. 

338. Die Cortes beſtimmen oder beſtatigen die di⸗ 
teten ſowohl als indirecten, allgemeinen , Provinzial; sder ſtaͤdtiſchen Abgaben, fo dab die alten beſtehen bleu 
ben, bis fie oͤffentlich abgeſchafft oder neue eingeführe 
Werden. " | 2 

339. Die Steuerk werden im Verhaͤltniſſe bes Var / 
moͤgens, und ohne daß irgend eine Ausnahme ‚oder Pru 
vilegium ſtatt fände, auf alle Spanier vertheilt. 

340: Die Steuern follen den Ausgaben, welche die 
Cortes für alle Zweige der Staatsbedürfniſſe ausſetzen 
angemeſſen ſeyn. en a 
, 341. Damit die Torres die Staatsausgaben Und dir 
jur Deckung derſelben erforderlihen Steinen beſtimmen 
koͤnnen; fe fell ihnen der Staatsſekretaͤr für die Finang 
‚den (Secretario del Despacho de Hacienda), johald 

fie verlammelt find, einen ällgemeinen Anſchlag vorlegen, 
worin die einzelnen Arfchläge für die reſpectiven Der 
hartements der anders Miniſter vereikigt And - 

. 842, Derfelde Staatsſekretar wird zügieih init dem 
Anſchlage der Ausgaben einen Plan für die teuer vors 
legen, die zus Dedung derſelben auferlegt werden allen, . 

Dritter Band: 7 . 
J 
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343. Wenn dem Kinige irgend, eine Steuer. druckend 
oder ſMaͤdlich Icheint; To fol er es den Cortes durd den - 
Zinanzminifter zu erkennen geben, und zugleich eine an⸗ 
dre, die er für zweckmaͤßig hält, vorfchlagen. :. . .. -. 

344. IE der Betrag der directen Steuern beſtimmt; 
fo nehmen die Cortes die Vertheilung derjelben auf die 
Provinzen vor, und verweifen auf jede derielßen einen 
Theil, der ihrem Reichthume angemeffen ift, zu welchem 
Ende der Finanzminifter gleichfalls Die nötdigen Ans 
ſchlaͤge vorlegen joll, ze ——— 

345. Es ſoll für die ganze Nation ein allgemeiner 
Schatz (tresoreria general) beftehen, der über den Er: 
trag aller für die Beduͤrfniſſe des. Staats beftimmten 
Einkünfte zu verfügen hat. Er | 

ee . j | 

346. In jeder, Provinz-foll eine KHaupteaffe (Treso- 
reria) befteben, in welde alle in derſelben für den 
— ———— zu erhebende Steuern einfließen " follen. 

Dieje Hauptcaſſen werden mie dem allgemeinen :Schaße 

Sonde bereit halten werden. . ah, 

347. Keine Zahlung wird von dem Schagmeifter"in 
Kerhnung gebracht werden, went fie nicht in Folge einer 
Zöniglichen,, von dem Finanzminifter contrafignirten: Wer 
ordnung geichehen iſt, worin angegeben ift, wozu ſie be⸗ 
ſtimmt und die Verordnung der Cortes, wodurch dieſe 
Ausgabe genehmigt worden itt. 

348. Damit der allgemeine Schatz ſeine Rechnun— 
gen mit gehöriger Genauigkeit anfertige; fo ſollen wegen 
der Derification der Berehnung der Gelder und der 
Derrheilung der Staatseinkünfte der refpective Gegenr 
fand der, Zahlung und das Datum dabei beftimme werden, 

349. Diefe Burcaux (ofäcinas) follen mittelft einer 
bejondern Inſtruction jo eingeridxee werden, daß fie. den 
Zweck ihrer Eineichtung ganz erfuͤllen. ern 

in Verbindung fichen, zu deſſen Verfügung ſie alle ihre 
: i — J 

356. Fuͤr die Unterſuchung aller Rechnungen uͤber 
die Stagtseinkunfte foll eine Ober + Nechnungstammer 
(Gontaduria mayor.de Cuentas).ıerrichtet werden und 

) 

\ 

! 

N 
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mittelſt eines beſondern Geſetzes ihre Organiſation er⸗ 
ten. 
354. Sobald die Rechnung des allgemeinen Schatzes, 

welche ſich uͤber den jährlihen Ertrag aller Steuern und 
Einkuͤnfte und ihre Berwendung erſtrecken ſoll, deſinitiv 
von den Cortes genehmigt worden iſt; ſo ſoll ſie gedruckt, 
bekannt gemacht und an alle Provinzialdeputationen und 
Gemeinderaͤthe ausgetheilt werden. 

352. Die Rechnungen, welche die Staatslekretäre 
über die Ausgaben ihrer reſpectiven Departements anfer⸗ 
tigen, ſollen ebenfalls gedruckt, Öffentlich bekannt gemacht 
und in Umlauf gefeßt werden. 

353. Die Verwaltung der Staatsfinanzen foll ſtets 
von allen andern Gewalten, als der, melcher fie anvers 
traut iſt, unabhängig feyn. 

354. Zollämter fol es blos an den Sechäfen und an 
den Srängen geben; doch foll diefe Verfügung nicht cher 
ins Werk gefeßt werden, bis es die Eortes befchlichen. 

355. Die Eortes ſollen vor allem andern ihre Aufz 
merkſamkeit auf die anerkannte Staatsfchuld richten und 
es fih ganz vorzüglich angelegen feyn laſſen, für die 
allmählige Tilgung derfelben und für die Bezahlung der 
Sintereffen, fo wie fie fällig werden, zu forgen, indem 
ie Alles anordnen, was die Führung dieſes wichtigen 
Adminiftrationszweiges barrifft, ſowohl in Hinſicht ded 
jeftzufegenden Abgaben (arbitrios), die gänglih ger 
trennt von dem Staatsſchatze verwaltet werden jollen, 
ald der NRechnungstammer Coflicinas de Cuenta y 
Razon ). Ä Br 

Achter Zitel, 

Bon ber Nationaltkriegéemacht. 

Erſter Abſchnitt. 
Von dem ſtehenden Heere. 

356. Es ſoll eine ſtehende Band: und Seemacht zur 
Vertheidigung des Staates nach außen und Aufrechthal / 

‚tung der Ordnung im Innern unterhalten werden. | —* 
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357. Die Cortes werden jährlich die nad den Um⸗ 
ftänden erforderlihe Truppenzahl und die Art und Weis 
je, wie fie ausgehoben werden follen, beſtimmen. 

358. Eben fo werden fie jährlich Die Zahl der Kriegs, 
ſchiffe (buques de la marina militar), die neu armiug 
werden, oder armirt bleiben fellen, beitimmen. . 

359. Die Eortes werden mittelft befonderer Verords 
nungen Alles, was die Disciplin, das Avancement, 
den Sold, die Verwaltung, fo wie Alles, was die gute 
Einrihtung des Heeres, fo wie der Marine betrifft, 
feftiegen. | 

360. & fallen Kriegeſchulen zum Unterricht und zur 
Bildung in allen Zweigen des Land, und Seedienſtes 
errichtet werden. oo. 

361. Kein Spanier kann ſich vom Kriegsdienſte frej 
machen, wenn er geſetzmaͤßig dazu aufgerufen wird. 

Zweiter Abſchnitt. 
Von den Nationalmilizen. 

362. In allen Provinzen ſollen Corps von Natio— 
nalmilizen errichtet werden, die aus den Einwohnern 
derſelben, nach Verhaͤltniß ihrer Bevoͤlkerung und ihres 
Zuſtandes, gebildet werden. Zu 

363. Die Art und Weife ihrer Bildung, ihre Zah 
und befondere Einrichtung in allen ihren Zweigen foll 
durch eine bejondere Verordnung vegulire werden. 

364. Diefe Milizen find nicht fortdauernd im Dienſt, 
fondern nur, wenn die Umflände es erfordern. 

365. Im Nochfall Tann der König Innerhalb dei 
reſpectiven Provinz über diefe Milizen verfügen , außer⸗ 
ba jedoh fie nicht ohne Zuſtimmung der Cortes ver: 
wenden. a ' 
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Neunter Titel. 

Bon dem öͤffentlichen Unterricht. 

Einziger Abſchnitt. 

366. In allen Staͤdten und Gemeinden des Reichs 
(pueblos) ſollen Elementarſchulen angelegt und darin 
die Kinder im Leſen, Schreiben, Rechnen und im Cate⸗ 
chismus der katholiſchen Religion, der auch eine kurze 
Darjtellung der bürgerlichen Pflichten enthalten fol, uns 
terrichtet werden. 

367. Eben fo foll auch die gehörige Zahl von Uni⸗ 
verfitäten und andern Unterrihtsanftalten, die man für 
den Unterricht in allen Willenfchaften, in der Literatur 
und den fchönen Künften für zweckmaͤßig erachtet, ame 
geordnet und errichtet werden. 

368. Der allgemeine Unterrichtsplan foll im ganzen 
Reiche gleich jeyn, und auf allen Univerfitäten und lites 
rariſchen Anftalten, wo man die geiftlihen und politis 
Shen Wiffenfchaften lehrt, fol auch die politifche Conſti⸗ 
tution der Monarchie erläutert werden. 

369. Es ſoll eine Beneralftudien s Direction beftchen, 
deren Mitglieder Männer von anerkannter Gelehrſamkeit 
feyn follen und die unter Autorität der Regierung die 
Auffihe über den Öffentlichen Unterricht führen wird. 

370. Die Cortes werden: mittelft Plane und befons 
derer Statuten Alles, was diefen wichtigen Gegenftand 
des öffentlichen Unterrichts angeht, einrichten. 

374. Allen Spaniern ſteht es frei, ihre politifchen 
been, ohne daß fie.einer vorgängigen Erlaubniß, Nevis 
fion oder irgend einer Senchmigung bedürfen, nicderzus 
Ihreiben, drucken zu laffen und bekannt zu machen, mit 
Vorbehalt der in den Geſetzen beftimmten Einfchräntuns 
gen und Verantwortlichkeit. | 

N * 
\ 
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Zehnter Titel. 

Bon der Beobachtung der Conſtitution und 
der Art, wie man verfährt, um Veraͤnderun—⸗ 

| gen darin vorzunchmen. 

| Einziger Abſchnitt. 

372%. Die Eortes werden gleich in ihrer erftien Si: 
Kung die wahrgenommenen Verlekungen der Conſtitution 
in Erwägung ziehen, um zwecmäßige Maasregeln das 
gegen zu ergreifen und diejenigen, die derfelben zuwider . 
gehandelt Haben, zur Verantwortung zu ziehen. 

373. Jeder Spanier hat das Recht, den Cortes oder 
dem Könige Vorftellungen zu machen und die Beobach⸗ 
tung der Konftitution zu reclamiren. | 

374. Seder, der ein Staatsamt erhält, es ſey beim 
Eivil, beim Militaͤr oder bei der Geiftlichkeit, foll bei 
dem Antritte deffelben den Eid leiften, die Conſtitution 
zu erhalten, dem Könige treu zu feyn und fein Amt 
gehörig zu verwalten, 

375. So lange, bis die Conſtitution nicht 8 Jahre 
lang in allen ihren Theilen in Wirkſamkeit gewefen ift, 
darf feine Abänderung, kein Zuſatz, keine Ummandelung 
irgend eines Artikels derfelben in Vorſchlag gebracht 
werden. 

376. Um irgend eine Alaͤnderung Vermehrung oder 
‚Reform in der Conſtitution vornehmen zu können, muß: 
die Deputation, welche definitiv daräber-zu beſchließen hat, 
zu dem Ende mit befondern Vollmachten verichen feyn.- 

377. Jeder Vorſchlag zur Reform irgend eines Arti⸗ 
kels der Conſtitution muß Ichriftlich gefchehen und wenig⸗ 
ſtens von 20 Deputirten unterftäßt und unterzeichnet ſeyn. 

378. Der Vorſchlag zur Reform fol in Zwilchens 
räumen von G zu 6 Tagen von einer Vorlefung zur ans 

‚bern dreimal verlefen werden. Nach der dritten wird 
‚man berathſchlagen, ob er zur Discuſſion kommen fol, 

379. Iſt er für die Discuſſion angenommen; fo fols 
len dabei dic nämlichen Formalitäten: und derſelbe Gang 

P) 
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beobachtet werben, dic für die Abfaffung ‘der Seſehze vors 
geichrieben find; worauf man dann beftimmen wird, 65 
in der naͤchſten Seneraldeputation von neuem- darüber 
berathſchlagt werden fol. Und damie diefe Erflärung er⸗ 
folgen kann, muͤſſen zwei Deittheile der Stimmen für 
den Vorſchlag fern. Ä 

380. Die folgende Seneraldeputation kann, nach vor: 
gängiger Beobachtung der Formalitäten in allen ihren 
heilen, in einem ihrer beiden Sisungsjahre mit Eins 
willigung von 2 Drittheilen ihrer Mitglieder erklären, 
daß die Ausfertigung von befondern Vollmachten für die 
vorgefchlagene Reform ftatt finden foll. u 

381. Iſt diefe Erklärung geſchehen; fo fol fie öffent: 
lich bekannt gemacht und allen Provinzen mitgerheilt mer: 
den, und die Eortes werden, zufolge der Zeit, wenn fie 
ſtatt gefunden, beſtimmen, ob die naͤchſte oder die darauf 
folgende Deputation die Sperialvollmachten dazu mitbrins 
gen fol. nn 

382. Diefe Vollmachten werden durch die Wahljuns 
ten der Provinzen ertheilt, indem fie zu den gewöhnlis 
Ken noch nachftehende Elaufel hinzufügen. (Auch ers 
theilt fie ihnen noch eine Speciaivollmacht, um die Re⸗ 
form in der Verfaffung vorzunehmen, von welcher das 
Decret der Eortes handelt, das folgendermaßen lautet: 
Chier folge der buc;ftäbliche Inhalt des Decrets). Alles 
in Webereinftimmung mit dem, was in der Eonftitution 
vorgejchrichen ift). Und fie machen fich verbindlich das, 
was kraft dieſer Vollmachten beichloffen werden wird, 
nis conftitutionel anzuerkennen und zu halten, 

383. Die vorgefchriebene Reform foll von neuem in 
Berathſchlagung genommen, und wenn zwei Drittheile 
der Deputirten fie genehmigen, conftitutionelles Geſetz, 
und als folches in den Cortes bekannt gemacht werden. 

384. Eine Deputation foll das Decret über die Re: 

form dem Könige Äberreihen, damit cr es befannt ma; 

chen und an alle Behörden und Gemeinderäche der Mo: 
narchie vertheilen' läßt. 

Gegeben Cadir, den 18ten März 1812- 
{ 
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Demuach befehlen Wir allen Spanien, Unſern Un: 
tertbanen, wei Standes und Ranges fie feyn mögen, 
bie vorftehende Gonftitution als das Grundgeſetz der Mo⸗ 
narchie aufrecht zu erhalten und gleichermaßen allen Ges 
gichtshöfen, Gerichten, Chefs, Gouverneurs und andern: 
ſowohl Eivils als Militär; und geiftlichen Behörden jes 
des Standes und Ranges, die erwähnte Konffitution In 
allen ihren Theilen aufrecht zu erhalten und aufrecht 
halten, vollſtrecken und befolgen zu laffen, Solches wers 
det ihr euch geſagt ſeyn laffen, Alles thun, was zur 
Vollziehung deffelben erforderlich ift, und es zum Drud 
befoͤrdern, öffentlich bekannt machen und vertheilen. 

Joaquin de Mosqueray Figueroa, Praͤſident. | 

Cunterz.) Juan Billavicensio. . 
Ignacio Rodrigues de Rivas. 
Straf del Abisbal. 

Eabir, den 19ten März 1812. j 

Cunterz.) A, D, Ignacio de la Pezuela. 



10. | 

Teutſchland. 

| As, nach der Stiftung des Kheinbunbes am 12. Nul, 
1806, das teutfche Reid, mit der Nieberlegung der kai⸗ 
ferlichen Wuͤrde erlofch, und nach dem Kampfe zwifchen 
Frankreich und Preußen, welcher am 9. Jul. 1807 zu 
Zilfit beendigt ward, der Rheinbund dad ganze ehemas 
lige Zeutfchland, mit Ausnahme der Öfterreichifchen und 
preußifchen vormals dazu gehörenden Länder, umſchloß, 
galt die Confoͤderationsacte des Rheinbundes 
(vergl. Theil 2, ©. 78 ff.) als das einzige organiſche 
Statut für diefen Staatenbund. Diefer Staatenbund 
ward gefprengt, und mit ihm bie Gültigkeit jener Con⸗ 
föberationsacte in ber Voͤlkerſchlacht bei Leipzig (16; 
und 18. Oct. 1813) vernichtet. 

An die Stelle jener Confoͤderationsacte trat, nach 
ber neuen Geftaltung der innern und dußern Berhältz 
niffe der einzelnen teutfchen Staaten, am 8. Jun. 1815 
die auf dem Wiener Congreſſe vermittelte teutfche 
Bundesacte (vergl, Th. 2, ©. 93 ff.). 
De 4äte Artikel berfelben hatte ausgefprochen ı 

‚In ellen Bunbesftaaten wird eine landfidns 
bifhe Verfaſſung ſtatt Haben.” Wie dieſes große, 
das innere Bolksleben in den einzelnen Bundesſtaaten 
zur zeitgemäflen Erneuerung flhrende, Wort bis zum 

— 
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Bandesverfaffung muß das Ganze beſchlieden Es 
verſteht ſich dabei von ſelbſt, daß die Formen dieſer 

drei einzelnen Verfaſſungen einander nicht widerſprechen 
dürfen, ſondern feſt und ſicher in einander eingreifen, 
und ſich gegenſeitig tragen und ergänzen muͤſſen. Da 
bier die bayrifche Verorbnung vom 17. Mai 1818, bie 
Fünftige Berfaffung und Verwaltung der 
Gemeinden betreffend, nicht in extenso mitgetheilt 
werden kann; fo bemerken wie bios das Wichtigfte auß 

' berfelden. Der Eingang erklaͤrt, daß der: König, im 
Kolge fruͤherer Einleitungen und insbeſondere feiner Ver: 
ordnung vom 6. März 1817 uͤber die Verwaltung des 
Stiſtungs⸗ und Commuualvermoͤgens, beſchloſſen habe, 
in den Staͤdten und Maͤrkten die Magiſtrate 
mit einem freien und erweiterten Wirkungs⸗ 
$reife berzuftellen, wie auch den Ruralge 
meinden eine ihren Verhaͤltniſſen angemefs 
fenere Berfaffung und Berwaltung zu ges 
ben. Zu dem Ende warb das über das Gemeidewe⸗ 
fen vom 24. Sept. 1808 erlaſſene Edict aufgehoben, 
an deffen Stelle die neue Verordnung feat (welche ſich 
im fünften Stuͤcke des bayrifhen Gefegblattes . 
‚vom I. 1818 befimbet). Nach derfelben wird in ben 
Städten und großen Märkten bie Gemeindever⸗ 

waltung beforgt und vollzogen: 1) durch einen bürgers 
lihen Magiſtrat; 2) durch einen befondern Gemeinde⸗ 
ausſchuß, welcher aus erwaͤhlten Gemeindebevollmaͤch⸗ 
tigten beßeht; 3) durch Diſtrietsvorſteher, welche in 
großen ‚Städten dem Magißrate beigegeben find. Der 
Magiſtrat if der Vorſteher der Gemeinde und zugleich 
ber Beamte für die Verwaltung ihrer gemeinfchaftlis 
hen Angelegenheiten und ihres Vermoͤgens. Derfelbe 
fol beſtehen: 4).in den Städten der eriten Glafle, 
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aus zwei Buͤrgermeiſtern, aus zwei bis vler rechtskun⸗ 
digen Kaͤthen, aus einem techniſchen Baurathe (wo 
das Bauweſen von Bedeutung iſt), und aus zehn bie 
zwoͤlf Bürgern, vorzuͤglich von der gewetbetteibenden 
Klaſſe. Die Verwaltung des Gtabtvernögens wird 
vom Magiſtrate einem rechtskundigen Rathe und einem 
Kathe aus der Zahl der Bürger uͤbertragen. In glei⸗ 
cher Art geſchieht Die Uebertragung bes Adminiſtration 
bes Lkocal⸗ Stiftungsvermoͤgens. Es koͤnnen jedoch die 
einzelnen groͤßern Stiftungen auch unter mehrere Raͤ⸗ 
the vertpeit werben. 2) in den Städten der zweiten 
Klafie, aus einem Birgermeifler, aus einem oder zwei 
rechtöfundigen Raͤthen, aus einem Stadtſchreiber, aus 
acht bid zehn Bürgern. 3) in ben Städten und Maͤrk⸗ 

ten der drit ten Klaſſe aus einem Buͤrgermeiſter, aus 
einem Stadt⸗ oder Marktſchreiber, aus ſechs bis acht 
Bürgern. Die Verwaltung des Communal- fo wie. 
Des Stiftungövermögens wird in den Städten unb 
Maͤrkten der zweiten und dritten Klaſſe entweder eis 

nem oder mehrern Sliebern des Magiſtrats, wie bei ben 

Städten der erften Klaffe übertragen. Bei einem gro⸗ 
fen Stadtvermögen kann auch ein eigener Stadtkaͤm⸗ 
merer, Rechnungsfuͤhrer, f6 wie bei bedeutenden oͤrtli⸗ 
hen Stiftungen ein eigener Dekonom angeſtellt werden, 
Die Bürgermeifter, und bie Stadt æ ober Marktfchreis 
ber, muͤſſen in allen Staͤdten, nebſt den Gymnafialſtu⸗ 
Dien, eine mehrjährige fhr ihre Dienſtfunction erforder⸗ 
liche Geſchaͤftsaͤbung nachwriſen. In den Städten ber 
erſten Klaſſe müıfjen ferner die Birgermeiſter und bie 
rechtskundigen Raͤthe nach voltendeten akademiſchen Stus 
dien die vorgeſchriebenen Pruͤfungen beſtanden haben; 
in den Staͤdten zweiter Klaſſe wird bei den. rechts⸗ 
und geſchaͤftskundigen Raͤthon diefelbe Eigenſchaft er⸗ 
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feyz ) — gehört nicht in eine gefeichtliche Bafammens 
ſtellung der neueuropaͤiſchen Conſtitution.“ 

A) Verfaſſungsurkunde vom 26. Mai 1818. 

Marimilian Joſeph, von Gottes Gnaden 
N König von Bayer. 

Bon den hoben Hegenten s Pflichten durddrungen 
und geleitet — haben Wir Unfere bisherige Negietung 
mit ſolchen Eisrichtungen bezeichnet, welche Unſer forts 
geſetztes Vejtechen, das Geſammtwohl Unſerer Untertha⸗ 
nen zu befoͤrdern, beurkunden. — Zur feſtern Begruͤn⸗ 
dung deſſelben gaben Wir ſchon im Jahre 1808 Unſe—⸗ 
rem Reiche, eine feinen damaligen dußern und innern 

Verhaͤltniſſen angemeflene Verfaſſung, in welche Wie 
x 

ſchon die Einführung einer ſtaͤndiſchen Verfammlung, ale. 

eines wefentlichen Beftandtheiles, aufgenommen haben. — 
Kaum hatten die großen feit jener Zeit eingetretenen 
Weltbegebenheiten, von welchen fein teutſcher Staat 

unberührt geblieben ift, und während welcher das Volk 

vor Bayern gleich groß im erlittenen Drucke wie im be⸗ 

Randenen Kampfe ſich gezeigt hat, in der Acte des Mies 

ner Congreſſes ihr Ziel gefunden, als Wir fogleih das 
nur durch die Ereigniffe der Zeit unterbrochene Werk, 
mit unverruͤcktem Blicke auf die Allgemeinen und beſon⸗ 

*) Man vergleihe Ludens Nemefis, 12. Band, 25 Hefl, 
©. 323 fie; we aber die Werfaffung felbft mehr gelobt, 
als getadelt wird, und den neuen eheinifhen Mer: 

tur,.ıgı8, N: 121, ©. 681 ff: — Es ward 5. B. ers 
innert, daß nad der Berfaffung Gleichh eit vor Bes 

riqt feyn fol, daß aber nad; den Edicten 4 unb 6 ber 
Übel einen befreiten Gerichtsſtand Habe; daß bie 
Verfaſſung Sleichheit der öffentligenkaften aubs 
ſpreche, die Edicte Hingegen den Adel begünftigten; daß 
das Soncordat mit der Berfaffung im Widerfprucde ſtehr 

u. ſ. w. = Vergl. Oppofitionsblatt, 1319, N. 197: 
x 
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dern Forderungen des Staatszweckes zu vollenden ſuch⸗ 
sen; — die im Jahre 1814 dafuͤr angeordneten Vorar⸗ 
beiten und das Decret vom 2. Februar 1817 beftätigen 
Unfern hierüber ſchon früher gefaßten feften Entſchluß. — 
Die gegenwärtige Arte ift, nad vorgegangener reifer 
und vielfeitiger Berathung, und nah Vernehmung Ins 
feres Staatsrathes — das Werk Unferes eben fo freien 
als fetten Willens... — Unjer Volt wird in dem Sinhalte 
deffelben die räftigfte Sewährleiftung Unferer landesvds 
serlichen Sefinnungen finden. 

Freiheit der Sewiffen, and gewiffenhafte 
Scheidung und Schäsung deſſen, was desv 
Staates und der Kirche iſt; 

Freiheit der Meinungen, mit geſetzlichen 
Beſchraͤnkungen gegen den Mißbraud; 

Sleihes Recht der Eingebornen zu allen 
Graden des Staatsdienfies und zu allen Bes 
jeihnungen des Verdienſtes; 

Gleiche Berufung zur Pflicht und zur Ehre der Waffen; 

Gleichheit der Gefege und vor dem Sefese; 
Unpartheilichkeit und Unaufhaltbarkeit der Rechtspflege, 

Gleichheit der Belegung und der Pfliheige 
keit ihrer Leiſtung; | 

Drdnung durch alle Theile des Staats; Haushalten, 
rechtliher Schug des Staats sEredits, und geficherte 
Verwendung der dafür beſtimmten Mittel; 

Wiederbelebung der Gemeindekoͤrper duch ‚die Wier 
dergabe der Verwaltung der ihr Wohl zunächft beruͤh⸗ 
senden Angelegenheiten; on 

Eine Standfhaft — hervorgehend aus allen 
Klaſſen der im Staate anfäßigen Staatsbürger, — mit 
den Rechten des Beirathes, der Zuftimmung, 
der Willigung, der Wänfhe, und der Bes 
Ihmwerveführung wegen verlester verfafs 
fungsmäßiger Rechte, — berufen, um in öffent 
lichen Verſammlungen die Weisheit der Berathung zu 
verfärten, ohne die Kraft der Regierung zu ſchwaͤchen; 

Dritter Want. 8 
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Endlich eine Gewähr der Verfaſſung, ſichernd gegen 
willtührlihen Wechfel, aber nicht hindernd das Fort 

ſchreiten zum Beflern nad) geprüften Erfahrungen. 

“ Bayern! — Dies find die Grundzuͤge der aus Uns 
ferm freien Entfchluffe euch gegebenen Verfaſſung, — 

ſehet darin die Grundfäge. eines Königs, welcher das 
Slü feines: Herzens und den Ruhm feines Throncd 
nur von dem Gluͤcke des Vaterlandes und von der Liebe 
feines Volkes empfangen will! — 

Wir erklären biernach folgende Beſtimmungen ale 
Verfaſſung des Königrcihs Bayern: 

! 

Erfter Titel. 

Allgemeine Beftimmungen. ' 
5. 1. Das Königreich) Bayern in der Gefammt Ver: 

einigung aller Altern und neuern Sebietstheile ift ein 
ſouverainer monarchiſcher Staat nady den Beſtimmungen 
der gegenwärtigen Verfaffungs ‚Urkunde, 

8. 2. Für das ganze Königreich befteht eine allge: 
meine in zwei Kammern abgetheilte Stände Verfamms 
fung. oo — 

. Zweiter Zitel. 

-Bon bem Könige und der Thronfolge, dann 
der Neihs;Berwefung. 

. 4, Der König ift das Oberhaupt des Staats, vers 
einigee in fich alle Rechte der Staatsgewalt, und übt 

.. „fie unter den von Ihm gegebenen in der gegenwärtigen 
Verfaffungsurtunde feftgefeßten Beſtimmungen aus, 

Seine Perfon ift heilig und unverletzlich. 
82. Die Krone ift erblid) in dem Mannsſtamme 

5 des königlichen Haufes nah dem Rechte der Erfigehurt, 
nund der agnatifchslinealifchen Erbfolge. _ 

6. 3. Zur Succeffions s Fähigkeit wird eine vechtmäs 
ßige Geburt aus einer ebenbärtigen — mit Bewilligung 
des Königs geichloffenen Ehe erfordert. . 
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& 4. Der Manngſtamm hat vor den weiblichen Mach⸗ 
komcen den ‚Vorzug, und die Prinzeſſinnen find von der 
Regierungsfolge in fa. lange ausgeſchloſſen, als in dem 
koͤniglichen Haufe nad, ein ſucceſſionsfaͤhiger maͤnnlicher 
Sproſſe oder ein durch ‚Erbverbräderung zur Ihronfolge 
berechtigter Prin; vorhanden ift. 

$. 5. Nach gaͤnzlicher Erloͤſchung des Mannsſtaͤm⸗ 
mes, und in Ermanglung einer mit einem andern fuͤrſt⸗ 
lichen Kaufe aus dem teutſchen Bunde für diefen Fall 
gefhloffenen Erbverbrüderung, geht’ dit Thronfolge auf 
‚die weibtiche Nachkominenſchaft nach eben der Erbfolge⸗ 
ordnung, die für den Mannsſtamm feſtgeſetzt iſt, uͤber, 

fo, daß die zur Zeit des Abiebeñs des letzt regierenden 
Könige Iebenten Bayeriſchen Prinzeſſinnen oder. Abkoͤmm⸗ 
linge von denſelben, ohäe Unterſchird des Geſchlechtes 

eben fo, als wären.fie Priuzen des urſpruͤnglichen Mann 
ftammes des Bayertichen Hauſes, nach dem Erftgchutcer 
rechte und der Bu! Ert folgeordnung ‚ge Thronfolge 

berufen werden ir © me 2 

© Wenn in dem regierenden nenen. eöniglicen Haufe 
wieder Abtömimlinge des erſten Grades: von beidertei Ges 
ſchlecht geberen: werden, tritt alsdann der Vorzug. dig 
männlichen Sefchlechte vor Demi weißlicken wieder ein. 
86. Sollte die Bahrsifche: Krsne. nach Erloͤſchung 
des Mannsſtammes an den Regenen einer groͤßern Pie 
narchie gelangen, welcher feine. Refideng:im: Königreiche 
Bayern nicht nehmen £önnte, oder würde; ſo ſoll dies | 
felbe an den zweitgebornen Prinzen: dieſes Hauſes übers 
sehen, und in. deifen Linie‘ feagn. dieſelbe Erfolge eins 
reisen, wie fie. oben worgezeihndt iſt. arhn. 

Kömmt aber die Krone an die Gemahlin eines na⸗ 
waͤrtigen groͤßern Monarchen; ſo wird Be war. Köpigin, 
fie muß jedoch einen Viecekonig, der feine, Refidenz in 
der Hauptſtadt des Koͤnigreichs, zu nehmen. ‚Bat,;. ernens 
nen, und die Krone geht nad)‘ ihrem. Ableben an ihren 
zweitgebornen Prinzen uͤber. 

. & 7. Die Volljährigkeit der Prinzen and Prinjef⸗ 
finnen des koͤniglichen Hauſes tritt mir. dem zuruͤckget 
Iegien. aqhtzehuten Jahre ein. — Pre vos 
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6. 8. Die Abrigen Werhälcnilfe ver Mitglieder, des 
töniglichen Hauſes richten fih nad.den Beſtimungen 
des pragmatiſchen Familiengeſetzes. 

6.9. Die Reichsverweſung tritt ein: 
a) während der Däinderjährigeeit des Monarden; 
b) wenn derſelbe an der Ausübung der Regierung auf 

| längere Zeit verhindert iſt, und für die. Verwal⸗ 
tung dee Reiche ige — 2— Voͤrſorge getroffen hat, 
oder treffen kann. 

10. Dem Monarchen ſteht es frei. ‚Müter den 

—— Prinzen des Hauſes, den Reichsverweſer 
r die Zeit der Diinderjäprigfeit feines Nachfolger zu 

wählen. 
Sn Ermanglung einer ſolchen Beftimmung gesüßte 

die Reichsverweſung demjenigen. volljährigen Agnaten, 
Pr nach der fefigefegten Erbfolgeorbnung der Nach⸗ 

e iſt. 

Waͤre der Prinz, welchem Diefelße nach obiger Bes 
fimmung gebührt, ſelbſt noch minderiährig, oder durch 
ein fonftiges Hinderniß ‘abgehalten, die Regentichaft zu 
Aberuehmen; fo Fälle fie auf demjenigen Agnaten, weis 
Her nach ihm der. Naͤchſte iſt. 

6. 414. Sollte der Monarch Buch irgend eine. Urfar 
«he, bie in ihrer Wirkung. länger als ein Jahr dauert, 
an der Ausuͤbung der Regierung gehindert werden, und 
für diefen Fall nicht ſelbſt Worfehung getroffen: haben, 
sder teeffen können; fo finder. mit Zuſtimmung der Stäm 
de, welchen die Verhinderungsurſachen anzuzeigen find, 
gleichfalls die für den Fall der Minderjahrigeeit beſtimm 
ze geſetzliche Regentſchaft ſtatt. 

6, 12. Wenn der Koͤnig nach 6. 10. den Reichsver⸗ 
weſer für den Fal der Minderjcchrigkeit ernennt; ſo 
wird die Darüber ausgefertigte Urkunde durch denjenigen 
Miniſter, welhem die Verrichtungen eines Miniſters des 
Zöniglichen Hauſes übertragen find, im Hausarchiv bit 
zum Ableben des Monarchen aufbewahrt, und dann dem 
Sefammt s Staatsminijterium zur Einficht und oͤffentli⸗ 
chen Bekanntmachung vorgelegt». Dem Reichtberweſet 

! J 
| 
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vird die Über feine Ernennung 'ansgefertigte Urkunde 
zugleich mitgetheilt. 

$. 13. Wenn kein zur Reichsverwefung geeigneten 
Agnat vorhanden iſt, der Monarch jedoch eine verwits 

eibte Königin hinterläße; fo gebührt diefer die Meichde 
verwefung. 2 | 

In Ermangelung berfelben aber übernimmt fie jener 
Kronbeamte, welchen der legte Monarch hiezu ernennt, 
und wenn von demfelben keine foldhe Beftimmung ge: 
troffen ift, fo geht fie an den erſten Kronbeamten über, _ 
welchem kein geſetzliches Hinderniß entgegen ftcht. 

$. 14. In fedem Falle gebührt einer vermwittibten 
Königin unter der Aufſicht des Neichsverwefers die Er⸗ 
iehung ihrer Kinder nach den in dem Familiengeſetze 
—* enthaltenen naͤhern Beſtimmungen. 
8. 15. In den im-$. 9. a und b- bezeichneten Faͤl⸗ 
In wird die Regierung im Namen des minderjährigen, 

oder in der Ausübung ber Regierung gcehinderten Mas 
narchen geführt. | | | 

Alle Ausfertigungen werden in feinem Namen und 
unter dem gewöhnlichen königlichen Siegel enaffen; alle 
Münzen mit feinem Bruſtbilde, Wappen und Titel 
geprägt. oo | . | 

Der Megent unterzeichnet als: 
bed Königreihs Bayern Verweſer.“ 
$. 16. Der Prinz des Hauſes, die verwittibte Abs 

nigin, oder derjenige Kronbeamte, welchem die Reichs⸗ 
verwefung übertragen wird, muß gleich nah dem Aus 
tritte der Regentfchaft die Stände verfammeln, und in 
ihrer Mitte und in Gegenwart ber Staatsminifter, [q 
wie der Mitglieder des Staatsrathes, nachſtehenden Eid. 
ablegen ; | | 

„Ich ſchwoͤre, den Staat in Gemaͤßheit der Berfafs 
‚hung und der Geſetze des Reichs zu. verwalten, 
„bie Integritaͤt des Königreiches und die Rechte 
„der Krone zu erhalten, und dem Könige bie. Ges ' 
„walt, deren Ausübung mir anvertraut. ift, getreu 
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„zu Abergeben, fo wahr. mir Bott helfe und fein 
„heiliges Evangelium ;” 

.woräßer eine befondere Urkunde aufgenommen wird. . 
6. 47. Der Regent übe während feiner Reichsver⸗ 
weſung alle Regierungsrechte aus, welche durch die Ver⸗ 
fafung nicht befonders ausgenommen find. 

6. 48. Alle erledigten Aemter, mit” Ausnahme der 
ASuftisftellen, können während der Reichsverwefung, nur 
proviforifch befegt werden. Der Reichsverwefer kann 
weder Kronguͤter veräußern, oder heimgefallene Echen 
verleihen, noch neue Aemter einführen. 

6. 19. Das Geſammt :Staatsminifterium bildet den 
Regentihaftsrach, und der Reichsverwefer iſt verbuns 
den, in allen wichtigen Angelegenheiten das Gutachten 
deſſelben zu erholen. 

6. 20. Der’ Reichsverwefer hat während der Dauer 
der Regentfchaft feine Wohnung in der töniglihen Res 
fidenz, und wird auf Koſten des Staates unterhalten ; 
auch werden ihm nebftdem zu feiner eigenen Verfügung 
jährlich Zweimal Hundert taufend Gulden’ in. monatlihen 
Raten auf die Staatskaſſe angewieſen. 
6. 21. Die. Megentfchaft dauert in den im $.9. be⸗ 
merkten zwei Fällen — im cerften bis zur Stoßjährigkeie 
des Königs, und im zweiten — bis das eingetretene 
Hinderniß aufhört. 

$. 22. Nachdem die Regentfchaft beendigt iſt, und 
der in: die Regierung eintretende neue König den feierz 
lihen Eid (Tit. X. 6. 1:) abgelegt hat, werden alle 
Verhandlungen der Regentſchaft gefchloffen, und der Res 

gierungsantritt des Königs. wird in der Refidenz und in 
dem ganzen Königreiche feierlich kund gemacht. 

Dritter Zitel. 

Von dem Staatsgute. 

6. 1. Der ganze Umfang des Königreichs Bayern 
bildet eine einzige untheilbare unveräußerlihe Geſammt⸗ 
maſſe aus jAmmtlichen Beſtandtheilen an Landen, Leu⸗ 
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ten, Herrſchaften, Gatern, Regalien und Renten mit 
allem Zugehoͤr. 

Auch alie neuen Erwerbungen aus Privattiteln, at 
unbeweglichen Gütern, fie mögen in der Haupt⸗ oder 
Nebenlinie gefchehen, wenn der erfte Erwerber während 
feines Lebens nicht darüber verfügt hat, fommen,in den 

fammtmaffe einverleibt angefehen. 
- 8. 2. Zu dem unverdufßerlihen Staatsgute, “welches 

im Falle einer Sonderung des Staatspermoͤgens von der 
Privatverlaſſenſchaft in das Inventar. der lebtern nicht 

gebracht werden darf, gehoͤren: 
1) Alle Archive und Regiſtraturen 

2) Alle öffentlichen. Anftaleen und Gebäude mit ih⸗ 
rem Zugehoͤr; 

3) Alles Geſchuͤtz, Munition, alle Militaͤrmagazine 
und was zur Landeswehr noͤthig iſt; 

4) Alle Einrichtungen der Hofcapellen und Hofaͤmter 
mit allen Mobilien, welche der Aufſicht der Hof⸗ 
ſtaͤbe und Hofintendanten anvertraut, und zum Be⸗ 

darf oder zum Glanze des Hofes beſtimmt find; 
5) Alles, was zur Einrichtung .oder zur Zierde der 

Refidenzen und Luſtſchloͤſſer dienet; 

6) Der Hausfchatz und was von dem Erblaſſer mit 
demſelben bereits vereiniget worden ift; 

7 Alle Sammlungen fuͤr Kuͤnſte und Wiſſenſchaften, 
als: Bibliotheken, phyſikaliſche, Naturalien⸗ und 

Muͤnzkabinette, Antiquitaͤten, Statuͤen, Stern⸗ 
- warten mit ihren Inſtrumenten, Gemaͤlde- und 
Kupferſtichſammlungen und fonftige Gegenftände, 

© die zum Öffentlichen Gebrauche oder zur Befdrdes 
rung der Künfte und Wiffenfchaften beſtimmt find; 

8) Alle vorhandenen Vorräche an baarem Gelde und 
Capitalien in den Staarstaflen oder. an Natura: 

Srogang des. Mannsftammes, und werden als der Ges 

- Sion bei den Aemtern, famt allen Ausftänden an. 
. Btaatsgefällen; 
9%). Alles , was aus Mitteln des Staats erworben 

wurde, .. . . 
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. 3. Sammitliche Beſtandtheile des Staatsgutée find, 
wie bereits in der Pragmatik vom 20. October 1803508 
beftimme war, aus welcher die nad) den veränderten 

. Berhäteniffen hierüber noch geltenden Beftimmungen im 

u 

gegenwärtige Verfaſſungsurkunde übertragen find, auf 
ewig unverdußerlich, vorbehaltlich der unten folgenden 
Modificationen. | 

Vorzüglich follen, ohne Ausnahme, alle Rechte der _ 
Söuverainetät bei der Primogenitur ungetheilt. und uns 
veräußert erhalten werden, 

6. 4. Als Veräußerung des Staatsguts ik anzufes 
ben, nicht nur jeder wirklihe Verkauf, fondern- au 
eine Schenkung unter den Lebenden, oder eine Verge⸗ 
bung durch eine letzte ‚Willensverordnung, Verleihung 
neuer Lehen, oder Beſchwerung mit einer ewigen Laft, 
oder Berpfändung oder Hingabe durch einen Vergleich 
gegen Annahme einer Summe Geldes. 

Auch kann keinem Staatsbürger cine Befreiung von 
den Öffentlichen Lalten bewilliget werden. 

$. 5. Die bisher zu Belohnung vorzüglicher dem 
GStaate geleifteter Dienfte verliehenen -Lehen, Staats: 
domainen und Renten. find \ von - obigem Verbote ausges 
nommen. 

Auch ſteht dem Könige die Wiederverleihung heim⸗ 
fallender Lehen jederzeit frei. 

Zu Belohnung großer und beſtimmter dem Staate 
geleiſteter Dienſte können auch andere Staatsdomainen 
oder Renten, jedoch mit Zuſtimmung der Staͤnde, in 
der Eigenſchaft als Mannlehen der Krone verliehen 
werden. 

Anwartſchaften auf kuͤnftige der Krone. heimfallende 
Guͤter, Renten und Rechte, können, eben jo wenig‘ als 
auf Aemter oder Würden ertheilt werden. 

$. 6. Unter dem Verdäußerungsverbote find ferner 
nicht begriffen: 

4) alle Staatshandlungen des Monarchen, welche in: 
nerhalb der Graͤnzen des Ihm zuftehenden Regie: 
rungsrechts nach dem Zwecke und aus Wohlſahrt 
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des Staats: mit Auswaͤ oder mit‘ Unterthanen 
im Lande über Stamm; id Staatsgüter vorges 
nommen werden; insBefondere mas 

2) an einzelnen Gütern und Sefällen zur Beendigung 
“eines anhängigen Nechtsftreits gegen. Erhaltımg oder 

- Erlangung anderer Güter, Renten oder Rechte, 
‚oder zur Örenzberichtigung mit benachbarten Staa⸗ 
‚ten, gegen andern angemeffenen Erſatz abgetreten 

wird; 

3) Was gegen andere Realitaͤten und Rechte von 
gleichem Werthe vertauſcht wird; | 
4) Alle einzelne Veräußerungen oder Veränderungen, 
welche bei den Staatsgätern dem Staatszwecke 

gemäß, und in Folge der bereits erlaffenen Vors 
ſchriften nach. richtigen Srundfägen der fortfchrei: 

tenden Staatswirtbfchaft, zur Beförderung ber 
Landessultur oder jonft zur Wohlfahrt des Landes, 
oder zum Beſten des Staatsärars, und zur Auf⸗ 

hebung einer nadtheiligen Selbftverwaltung für 
gut gefunden werden. | ı 

$. 7. In allen dieſen Fällen (6. 6.) dürfen jedoch 
die Staatseintänfte nicht gefchmälert, fondern es folk 
als Erfag entweder eine Dominicalrente — wo möglich. 
in Getreide, dafür bedungen, oder der Kauffchilling zu 

- neuen Erwerbungen oder zur geitlihen Aushälfe des 
Schuldentilgungsfouds, oder zu andern das Wohl des 
Eandes bezielenden Abfichten verwendet werden. 

Mir dem unter dem Staatsgute begriffenen bewegli⸗ 
den Vermögen ($. 2.) kann der Monarch nad Zeit 
und Umpftänden zweckmaͤßige Veränderungen und Werbefg 
ferungen vornehmen. . | | 

Vierter Zitel | ze 

Ron allgemeinen Rechten und Pflichten. “ 

$. 1. Zum vollen Senuffe alle bürgerlichen, öffentl 
. Gen und Privatrechte in Bayern, wird das Indigenat 

erfordert, welches entweder durch die Geburt oder durch 
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die Naturaliſirung nach den nähern Beſtimmmngen des 
Edictes über das Indigenat erworben wird. (Beilage I.) 

$. 2. Das Bagyeriſche Staatsbuͤrgerrecht wird durch 
das Indigenat bedingt und geht mit demſelben verloren. 

6. 3. Nebſt diefem wird gu deffen Auelbung noch 
erfordert: : 

a) die geſetzliche Volljaͤhrigkeit; 
b) die Anſaͤßigkeit im Koͤnigreiche, entweder durch den 

Beſitz beſteuerter Gruͤnde, Renten oder Rechte, 
oder durch die Ausübung beſteuerter Gewerbe, oder 
durch den Eintritt in ein oͤffentliches Amt. 

6. 4. Kronaͤmter, oberſte Hofaͤmter, Civil⸗Staats⸗ 
dienſte und oberſte Militaͤrſtellen, wie auch Kirchenaͤm⸗ 
ter oder Pfruͤnden koͤnnen nur Eingebornen oder verfaſ⸗ 
ſungsmaͤßig. Naturaliſirten ertheilt werden. 

$. 5. Jeder Bayer ohne Unterſchied fann 
zu allen Eivils Militärs und Kirchenaͤmtern 
eher Pfränden gelangen. 

. 6. In dem Umfange des Reichs kann kei— 
eibgigenfaaft beftehen, nach den nähern Bes 

immungen des Edictes vom 3. Auguft 1808. 

8. 7. Alle ungemeffenen Frohnen follen in 
gemeffene umgeändert werden,und auch diefe 
abldsbar ſeyn. 

6. 8. Der Staat gewährt jedem Einwoh— 
ner Sicherheit feiner Perfon, feines Eigen 
thums und feiner Rechte. 

Niemand darf ſeinem ordentlichen Richter 
entzogen werden. 

Niemand darf verfolgt oder verhaftet wer— 
den, als in den durch die Geſetze beſtimmten 
Fällen, und in der geſetzlichen Form. 

Niemand darf gezwungen werden, fein Privateigens 
thum, ſelbſt für öffentliche Zwecke abzutreten, als nach 
einer foͤrmlichen Entfcheidung des verfammelfen Staates 
raths, und nach vorgängiger Entfchädigung, wie folches 
in der Werorbnung von 14. Auguft 4815 beſtimmt ift. 
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6. 9. Jedem Einwohner des Neihs wird vollfom: 
mene Gewiſſensfreiheit geſichert; die einfache Mauss 
andaht darf daher Niemanden, zu welcher Religion er 
fih bekennen mag, unterfagt. werden. 

Die in dem Königreide beſtehenden dret 
chriſtlichen Kirchen-Geſellſchaften genichen .- . 
gleiche buͤrgerlache und politifhe Rechte. 

Die nicht chriftlichen Staubensgenofien haben zwar 
volltenmene Sewifiensfreiheit; ne erhalten aber an den 

ſtaatsbuͤrgerlichen Rechten nur in dem. Maaße einen Ans 
theil, wie ihnen derfelbe-in den organifchen Edicten über 
ihre Aufnahme in die Staatsgeſellſchaft zugefichert if. 

Allen Religionstheilen; ohne Ausnahme, ift das Eis 
genehum der Stiftungen und der Genuß ihrer Renten 
nad den urjprängfichen Stiftungsurkunden und dem recht: 
mäßigen Beſitze, fie ſeyen für den Eultus, den Uns - 
terriht oder die Wohlthaͤtigkeit beſtimmt, vollftändig 
gefichert. 

Die geiftlihe Gewalt darf in ihrem eigentlihen Wirs 
kungskreiſe nie gehemmt werden, und die weltliche Res 
gierung darf in rein geiftlihen Segenjtänden der Reli⸗ 
gionslehre und des Gewiſſens fih nicht einmifhen, als 
in fomeit das oberfthoheitliche Schuß s und Aufſichts⸗ 
teht eintritt, wonach feine Verordnungen und Geſetze 
der Kirchengewalt ohne vorgängige Einficht und das Plas 
tet des Königs verkündet und vollzogen werden dürfen. _ 

Die Kirhen und Seiftlihen find in ihren 
bürgerlichen Handlungen und Bezicehungen— 
wie auch in Anfehung des ihnen zuftehenden 
Vermögens, den Geſetzen des Staars und den 

"weltlihen Gerichten untergeben; auch koͤnnen 
fie von oͤffentlichen Staatslaſten feine Bes 
freiung anfpreden. | 

Die übrigen nähern Beſtimmungen über die äußern 
KRechtsverhältniffe der“ Bewohner des "Königreichs , im 
Beziehung auf Religion und kirchliche Gefellfhaften, 
find in..dein der gegenwärtigen Verfaffungsurfunde beis 
gefuͤgten beſondern Ediste. enthalten. Beilage IL). - 
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6. 10. Das gefammte Stiftungsvermögen nach den 

drei Zwecken des Cultus, des Unterrichts und der Wohle 
thaͤtigkeit, wird gleihfalld umter den befondern Schuß 
des Staates geſtellt; es darf unter keinem Vorwande 

dem Finanzvermögen eingezogen, und in der Sub⸗ 
ba für andere, als die drei genannten Zwede ohne 
ultimmung der Betheiligten, und bei allgemeinen Stif⸗ 

tungen ohne Zuftimmung der Stände des Reiches vers 
Außert, oder verwendet werden. 

$. 14. Die Freiheit der Preffe und des Buchs 
pendelt iſt nah den Beſtimmungen des bieräber ers 
affenen befondern Edictes geſichert. (Beilage IIL.) 

6. 412. Alle Bayern haben gleihe Pflichtig— 
keit zu dem Kriegsdienfte und zur Landwehr 
nach den dießfalls beftchenden Seesen. 

8. 13. Die Theilnahme an den Staatslaften 
‚if für alle Einwohner des Reis allgemein, 
"ohne Ausnahme irgend eines Standes, und 

' 

tenzeihen annehmen. 

ohne Ruͤckſicht auf vormals beſtandene befons 
‚dere Befreiungen. 

$. 14. Es iſt den Bayern geflattet, in einen andern 
Bundesſtaat, welcher erweislich, fie zu Unterthanen ans 
nehmen will, aus zuwandern, auch in Eivils und Mis 
kitairdienfte deffelben zu treten, wenn fic den gefeslichen 
Berbindlichkeiten gegen ihr bisheriged Vaterland Genäge 
geleiftet haben. 

Sie dürfen, fo lange fie im tnterthansverbande 
bleiben, ohne ausdruͤckliche Erlaubnig des Monardıen 
von einer auswärtigen Macht weder Gehalte noch Eh⸗ 

| Fünfter Titel. | 

Bon befondern Rechten und Vorgägen. - 

. 4. Die Rronämter werben als oberfie Würden 
des Reihe, entweder auf, die Lebenszeit der Wuͤrdetraͤ⸗ 
ger oder auf deren männliche Erben, nad dem Rechte 
der Erxfigeburt und der agnatifch s lincalifchen Exhfolge, 
als Thronlehen verlichen. 

* 

1 
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Die Kronbeamten find durch Ihre Reichswuͤrden Mit⸗ 
Wieder der erſten Kammer in der Staͤndeverſammlung. 

$. 2. Den vormals Reiheftändifhen Zürften und 
Bößfen: werben alle jene Berzäge. und Rechte zugefiahers, 
welche in dem ihre Verhaͤltniſſe befinnnenden beſondery 

. Edicte ausgefprochen find, LBeilage IV.) 
5. 3. Die der Baperifhen Hoheit untergebenen ches 

maligen unmittelbaren Reichsadelichen genießen diejeni⸗ 
ben Betty, welche in Gemäßheit der koͤniglichen Derlas 
ration duch die conftitutionelen Edicte ihnen jugefichere 

$. 4. Det gefammte. Abrige Adel bes Reichs behaͤlt, 
Wie jeder Gutseigenthümer, feine gureberch en 
Rechte nach den gefeglichen Beftimmungen. (Beil. V.) 

Uebrigens hat derfelbe folgende Vorzüge zu genießen: 
4) ausichließend das Net, eine gutsherrliche Ger 

..ı ‚tichtsbarkeit ausüben zu koͤnnen; (Beilage VI.) 

2) Familien ; Fideicommiffe auf Srundvermösen su 
errihten; (Beilage VILI. - 

3) einen.-von‘ dem landgerichtlichen befreiten Gerichts⸗ 
Kand in bürgerlichen und firafrechtlichen Fallen; 

4) de Rechte der Siegekmaßigkeit ‚unter den Beſchruͤn⸗ 
tungen der Geſetze über. das Hypothekenweſen; 
(Beilage VIIL) nich. - 0: 0°. 

5) bei der Militär s Eonfeription die Auszeichnung, daß 
die Söhne der Adelichen als Cadetten eintreten. 

6. 5. Einige diefer Vorzüge theilen für ihre Perſo⸗ 
nen Die geiftlichen und die wirklichen Eollegialväthe, und 
bie mit diefen in gleicher ‘Kategorie ftehenden Höher 
Beamten. . " . | N 

Die Seiftlihen genießen denfelben befreiten Gerichte; 
fand in bürgerlihen und ſtrafrechtlichen Faͤllen; — die 
Coßegialräthe und Höheren Beamten nußer diefem auch 
die Rechte der Siegelmaͤßigkeit und die vbige Anszeich⸗ 
nung bei der Militär sEonicriptien. | 

$. 6. Die Dienitesverhäleniffe und Penſionsanſpruͤche 
der Staats diener · und voͤſſent lichen Beamten Eichten ſich nach 
den Beſtimmungen der Dienſtes⸗Pragmatik. (Beil, IX.) 

! 
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Sechſter⸗ Titel, * FJ 

von der ‚Ständeverfammiung , 

‚4. Die wetKammern. der‘ —*& Ver⸗ 
fammlung der Otunde des: Reichs. ſind: 

a) die BE Reichs raͤrhe, *. 
‚b) die der Abgeordketen, 

6. 2, Die Kammer der Reichsraͤthe it ifo 
geſetzt aus 

4) den volljährigen Prinzen des Eöniglichen Senf; . 
. 9) den Kronbeanten des Weihe; SF. 
g) 'den beiden Erz Blfhöffen; 84 

J 4) den Hauptern der ehemals Reicheſt ändiſchen — 
fuuͤrſtlichen und graͤflichen Familien, als erblichen 

‚Reichsrächen, ſo lange fie im Beſitze ihrer Nor 
Ce." maligen Reigsflänbifchen im Königreiihe gelegenen 

Herrſchaften bleiben; - 
» einem vom Könige ernannten Biſchoffe und dem 

jedesmalligen · Praͤſidenten des proteſtanciſchen Ge⸗ 
. neral⸗Confiſtopiums; 

G6) aus desjenigen: Derfonen, welche der König · ent⸗ 
weder wegen wusgezeichneter dem Staate geleiſte⸗ 

ter Dienſte, oder wegen ihrer Geburt, oder ihres 
Vermogens zu/Mitgliedern dieſer Sammer, entwe⸗ 
der erblich ‚oder. lebenslaͤnglich beſonders ernennt... 

| 9.3. Das Recht der Vererbung wird der König 
| aut adelihen Gutsbeſitzern verleihen, welche im Königs 
reiche das volle Staatsbuͤrgerrecht, und ein mit’ dem Les 
benz oder Fideicommiffarifchen Berbande belegtes Grund⸗ 
vermögen ‚befigen, yon welchem jie. an Grund s und Dos 
minicalfteuern in simplo Dreihundert Gulden enteichs 
ten, und wobey eine agnatifch s linealijche Erbfolge nach 
dem Rechte der Erſtgeburt gingefährt iſt. | 

Die Würde eines. erblichen Keichesarhe geht jedes⸗ 
mal mit: den. Guͤtern, woxquf das Fideicommiß gegrüns 
det. iſt, nur auf den oo dieſer Srofoige intreteudxx 

Beſitzer uͤber. 

€, 
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$. 4. Die Zahl der lebenslänglichen Sekgerkiheunn 
den dritten Theil der erblichen nicht uͤberſteigen. en 

$. 5. Die Beicheräthe haben. Zurritt in die erſte 
Kammer nach erreichter Volljaͤhrigkeit; eine entſcheidende 
Stimme aber koͤmmt den Prinzen des koͤniglichen Hau⸗ 
ſes erſt mit dem Ein und zwanzigſten, den übrigen Reicht⸗ 
särhen mit dem Zünf und zwanzigften Lebensjahre zu. 

$. 6. Die Kammer der Reichsraͤthe kann nur dann 
eröffnet werden, wenn wenigſtens die. Hälfte der ſaͤmmt⸗ 
dihen Mitglieder anweſend if. 

$. 7. Die zweite Kammer der Srändeverfanng 
jung bier fh 

a) aus den Grundbeſthern, welche eine autsherrliche 
Gerichtsbarkeit ausuͤben, und nicht Sitz und Stim⸗ 
me in der erſten Kammer haben; 

b) aus Abgeordneten der Univerfitäten; ; 
20) aus en der katholiſchen und pre . 

ſchen K 
d) aus Abgeordneten der ©tädte und "Märkte: 0 
P aus den nicht zu a) gehoͤrigen Landeigenthuͤmern. 
6. 8. Die Zahl der Mitglieder richtet ſich im Gans 

zen nad) der Zahl der Familien im m cin 209 in dem 
WBerhältniffe, daß auf 7000 Familien ei Abgeordneter 
gerechnet wird. 

89. Bon der auf folde Art beſtimmten Zah ftelles 
a) die Klage der adelihen Gutsbeſitzer ein Achttheilz 
b) die Klaſſe der Geiſtlichen der katholiſchen und pro⸗ 

teſtantiſchen Kirche ein Achetheil; | 
“ ©) die Klaffe der Städte. und Märkte ein Viertheil; 

— und 
d) die Klaffe der übri igen Landeigenthämer, me * 
keine gutsherrliche richtsbarkeit ausuͤben, 

Viertheile der Abgeordneten; - "N" * 
e) jede der drei Univerſitaͤten ein Mitslied H. 

Bei der erſten Staͤndeverſammlung dm Febr. 1819 .beſtand 
die Kammer ber Abgeordneten aus 108 Perfonen (aus - 

v3 Adlichen, aus 17 Peofeifoenn und Seituges, un aus 
73 Bürgerlichen), 

/ 
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»2:.6, 40. Die jede einzelne Klaſſe treffende Zahl von 
Abgenrdneten wird nach den Beſtimmungen des über die 
Btändeverfammiung hier beigefügten bejondern Edictes, 
wuf die einzelnen Regierungsbezirke vertheile. (Beil. X.) 
6, 44. Jede Kaffe wählt in, jedem Regierungsbes 
jirke die fie daſelbſt - reffende Zahl von Abgeordneten 
nach: der in dem angeführten Edicte vorgeichrichenen 
Wahlordnung für die fechsjährige Dauer der Verſamm⸗ 
dung. Die mährend derfelben erledigten Stellen wers 
den aus denjenigen erfeßt, welche den Gewählten in der 
Otimmenzahl zundehft kommen. 

$. 12. Jedes Mitglied der Kammer der Abgeordne⸗ 
sen: muß, ohne, Ruͤckſicht auf Standess oder Dienftvers 
Hältniffe ein: FeJsfftändiger Staatsbürger feyn, 

- welder das dreißigſte Lebensjahr zurückgelegt bat, und 
ben freien Genuß eines folhen im betreffenden Bezirke 
ader Orte gelegenen Vermögens befist, welches feinen. 
unabhängigen Unterhalt fihert, und durch die im Edicte 
(Beilage X.) feſtgeſetzte Größe der jährlihen Verſteue⸗ 
rung beſtimmt wird. | | 

Er muß fi zu Einer ber drei chriftlihen Religionen 
befennen, und darf niemals einer Specialunterfuchuug 
ivegen Verbrechen oder Vergehen unterlegen haben, wos 
von er nicht gänzlich freigeiprochen worden ifl. ., 

$. 13. Alle ſechs Jahre wird eine neu 
Mahl dee Abgeordneten vorgenommen, und. 
Tonft nur in dem Falle, wenn die Kammer von dem 
Könige aufgeloͤſet wird. Ä 

- Die qustretenden Mitglieder find wieder 
wählbar, | a 
5. 14. Der Austriee eines bereits ernannten Mite 
Hliedes erfolge mährend der Dauer der Verfammlung : 

O Wenn daffelde die Realität, das Gericht, Gewerbe 
‚oder die, geiftlihe Pfruͤnde, welhe feine Wahl für 
den betreffenden Regierungsbezirk, oder die Klaffe 
beſonders begründeten, aus was immer für Vers 
ankıffungen zu befißen aufhört, ohne einen gleis 

chen Erfas in. demfelben Bezirke, Drte, oder in 
derſelben Klaffe zu erwerben; FE oo 
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. Y) wenn das Mitglied unter der Zeit eine der oben 
($. 12.) zur paffiven Wahlfähigkeit weſentlich ers 
forderlichen Eigenſchaften verliert. 

Sn diefen Fällen har die Kammer der, Abgeordneten 
auf die geſchehene Anzeige und nach Vernehmung des 
Betheiligten zu entſcheiden. 

$. 45. Zur guͤltigen Conſtituirung der Kammer ber 
Abgeordneten wird dic Anmefenheit von menigftens zwei 
Drittheilen der geipählten Mitglieder erfordert. 

$. 46. Die Kammer der Reihsräche wird gleichzeis . 
tig‘ mit jener der Abgeordneten zufammen berufen, er⸗ 
offnet und gefchlofien. 

$. 47. Kein Mitglied der erften oder zweiten Kam⸗ 
‚mer darf fih in der Sigung durch einen Bevollmaͤchtig⸗ 
ten vertreten laffen.. 

$. 18. Die Anträge. über die Staatsauflas 
gen gefhehen zuerft in der Kammer der Abs 
geordneten, und werden dann durch dieſe an die Kams 
mer der Reichsraͤthe gebradit. 

Ale übrigen egenftände koͤnnen nad) der Beftims 
mung des Königs der einen oder der andern Kammer 

zuerſt vorgelegt werden. 

5. 19. Kein Gegenſtand des den Staͤnden des Reichs 
angewieſenen gemeinſchaftlichen Wirkungskreiſes kann von 
einer Kammer allein in Berathung gezogen werden, und 
die Wirkung einer Aitigen Einwillizung der Staͤnde 
erlangen. 

Siebenter Titel. 

Bon dem Wirkungskreiſe der Staͤndever⸗ 
| ſammlung. 

5. 1. Die beiden Kammern koͤnnen nur über jene 
Gegenftände in Beratung treten, die in ihren Wirfungds 
kreis gehören, welcher in den $$. 2. bis 2. näher be 

deihner. iſt. 
5.2. Ohne den Beirath und die Zu ſtimmuns 

der Stände des Konisreiq⸗ tann kein allges 
. Dritter Bunt. 9 

+ 
“ 

f 
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sung der beftehenden. 

Jahr zu. 

If 
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meines neues Geſetz, welches die Freiheit der 
Perſonen oder das Eigenthum ber Staatsans 
gehörigen betrifft, erlaffen, noch ein ſchon 
beftichendes abgeändert, authentifch erläutert 
oder aufgehoben werden, 

6.3. Der König erholt die Suffimmung der 
. ®tände zur Erhebung aller directen Steuern, 

fo Wie zur Erhebung neuer indireeten Auf 
lagen, oder zu der Erhöhung oder Veraͤnde— 

$. 4. Den Ständen wird daher nach ihrer 
Eröffnung die genaue Ueberficht des Staat 
bedärfniffes, fo wie der gefammten Staates 
einnahmen (Budget) vorgelegt werden, melde 
diefelbe durch einen Ausschuß prüfen, und ſodann über 

‚die zu erhebenden Steuern in Berathung treten. 
$. 5. Die, zur Deckung der ordentlichen beftändigen 

und beitimme vorherzufehenden Staatsausgaben, mit Ein 
Schluß des nothwendigen Reſervefonds, erforderlichen di 

. reeten . Steuern. werden jedesmal auf ſechs Jahre ber 
willigt. 

Um jedoch jede Stockung in der Staatshaushaltung 
zu vermeiden, werden in dem Etatsjahre, in welchem 
die erſte Staͤndeverſammlung einberufen wird, die in 
dem vorigen Etatsjahre erhobenen Staatsauflagen fort 

entrichtet. 
$. 6. Ein Jahr vor dem Ablaufe des Termins, für 

welchen die firen Ausgaben feſtgeſetzt find, fomit nad) 
Verlauf von ſechs Jahren, läßt der König für die ſechs 
Jahre, welche diefem Termine folgen, den Ständen ein 
neues Budget vorlegen. DE EEE 

: 6. 7. Sn dem Falle, wo der König durch außeror⸗ 
dentliche äußere Verhaͤltniſſe verhindert tft, in. dieſem 
legten Sabre der ordchtlihen Steuerbewilligung die 
"Stände zu verfammeln, koͤmmt Ihm die Befugniß einer 
Sorterhebung der letztbewilligten Steuer auf ein halbe⸗ 

8. 8. In Faͤllen eines außsrordentlichen und unvor⸗ 
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hergeſehenen Bedärfniffes und. der - Ungulänglichfeit dee 
beſtehenden Staatseinkuͤnfte zu deffen Dedung, wird 
diefes den Ständen zur Bewilligung der erforderlichen 
anferordentlihen Auflagen vorgelegt werden... : 

- 89. Die Stände können die Bewilligung der Steuer: 
mit keiner Bedingung verbinden. .- 0. 

$. 10: Den Ständen des Reihe wird bet 
Finer jeden Berfammlung eine genaue Nads 
weifung üßer die Verwendung der Staatseiu— 
nahmen vorgelegt werden . .,.. J 

9.41. Die gefammte Staatsſchuld wird ung 
ter die Sewährleiftung der Stände geftelle. - 

Zu jeder neuen Staatsfhuld, moducch die zur Zeit 
beftehende Schuldenmaffe im Capitglshetrage oder der 
jaͤhrlichen Verzinfung vergrößett wird, ift die Zuftims 
mimg der Stände’ des Reichs erforderlich. 9* 

$. 12. Eine ſolche Vermehrung der Staatsſchulden 
hat nur für jene dringenden und außerordentlichen Staats: 
;bedürfniffe ſtatt, welche weder durch die ofdentlichen noch 
duch außerordentliche. Beiträge der Unterthanen, "ohne 
deren zu große Belaftung; beſtritten werden können, und 
die zum wahren Müsen: des Landes gereihen. ' BB | 

$. 13. Den Ständen wird der Schulden: Tilgungs: 
plan vorgelegt, nnd ohne ihre Zuftimmung kann an: dem 
von ihnen angenommenen ‘Plane feine Abänderung ge 
troffen, noch. ein. zur Schuldentilgung beſtimmtes Gefaͤll 
zu irgend einem andern’ Zwede verwendet werden. '' 
+ 6. 44. Jede der beiden Kammern hat aus’ ihrer 
Mitte: einen Commiſſaͤr zu ernennen, welche gemeinſchaft⸗ 
li bei der Schuldentilgungs ; Commifjion von allen. ihr 
zen Verhandlungen genaue Kenntniß zu: nehmen, und 
Pr die Einhaltung: der: feftgefegten Normen zu wachen 
ben .. . u 

6. 15. Sn außerordentlichen Faͤllen, wo brohende 
aͤußere Gefahren die Aufnahme von Capitalien dringend 
exfordern, und die Einberufung der Staͤnde durch aͤußere 
Verhaͤltniſſe unmöglich gemacht wird, ſoll dieſen Com⸗ 
willär’s die. Befugniß zuſtehen⸗zu diefen Anleihen im 

—— 9 
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Namen ber Stände. vorkäufig ihre Zuſtimmung zu et: 
eheilen. " u | 

Sobald die Einberufung der Stände möglich wird, 
ift ihnen Die ganze Werhandlung über diefe Tapitalsaufs 
‚nahme vorzulegen, um in das Gtaatsfchulden Verzeihe 
niß eingetragen zu werben. F 

6. 16. Den Ständen wird bei jeder Verſammlung 
‚ bie genaue .Munchweifung des Standes der Staaesſchul⸗ 
Den s Tilgungskaffe vorgelegt werden.  ' 

$. 17. Die Stände haben das Recht der Zuftims 
mung zur Veräußerung oder Verwendung allgemeiner 
Stiftungen in ihrer Subftanz für andere als ihre uns 
ſpruͤnglichen Zweite. . BEE J 

$. 18. Eben fa iſt ihre Zuſtimmung zur Verleihung 
von. Staatsdemainen oder Staatsrenten zu Belohnung 
großer und beſtimmter dem Staate geleiſteter Dienſte 
erforderlich. on, 

$. 19. Die Stände haben das Recht, in Bus 
giehung auf alle zn ihrem Wirkungstreife ge 
Jansen Gegenfiände dem Könige ihre gemeims 
amen Wünfhe und Anträge in der geeigns 

ven form vorzubringen. ° 
- 9. 206 Jeder einzelne Abgeordnete hat das Recht, 

in diefer Beziehung feine Wuͤnſche und Anträge in feis 
ner Kammer. vorzubeingen, welche darüber: ob dieſelben 
in nähere Ueherlegung gezogen werden follen, durch Neht⸗ 
‚heit. der Stimmen erkennt, und’ fie ‚im bejahenden Falle 

‚ ga den betreffenden Ausfhuß ‚zur Prüfung und Waͤrdi⸗ 
gung bringt. Br De En u — 

. Die von einer Kammer über ſolche Anträge gefaß⸗ 
gen Beſchluͤſſe möflen der. andern. Kammer nitgerheilt, 
und können erſt nach deren erfolgten Beiftimmung dem 
Könige vorgelegt werden. >... 0 00 
8. 21. Jeder einzelne Staatsbürger, ſo wie:- jede 
Gemeinde kann Beſchwerden uͤber Berletzung der confthr 
tutienellen Rechte an die Staͤndeverſammlung, 
an jede der beiden Kammern bringen," welche: fie durch 

on \ 0 

\ 

12 
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den hierüber beſtehenden Ausſchuß vruft, und ſindet bie 
fer ſie dazu. geeignet, An Berathung nimmt. 

| > Erfennt die Kammer dich Stimmenmehrheit bie 
Beſchwerde für gegründet; ſo theilt fie Ihren diesfalls 

| an den König zu erflattenden. Antrag der andern Kam— 
| mer mit, welder, wenn diefe demfelben beiftimmt, in 
| einer gemeinſamen Vorſtellung dem ‚Könige übergeberl 
| wird. 

| 6. 22. Der König wird wenigftene atte Dre 
Sadre die Stände gufammen berufen. 

| Der König erdffnet und ſchließt die Verſammmlun 
entweder in eigener Perſon, oder durch einen beſonders 

hiezu Bevollmächtigten.’ 
Die Sitzungen einer ſolchen Verſammlung durfen in | 

Ser Regel nicht länger’ ale zwei Monate dauern, und 
bie Stände find verdunden;, im ihren Schungen die von 
dem -Könige : an’ fie gebrachten Gegenſtande vor allen 
Abrigen in Berachung zu nehmen. 
. 23. Dem Könige ſteht jeberzeit das’ Recht zu, 
die Sitzungen ber: Scaude zur verlängern, fle zu verta⸗ 
gen, oder die ganze Vorſammlung aufzulöfen. — 

In dem letzten Falle muß wenigſtens binnen dreh ' 
Monaten eine neue Wahl gu en der Abgeorbne⸗ 
ten vorgenommen werden. 
. 24. Die Staagsminifter koͤnnen den Sigungen der 
beiden Kammern beiwohnen, wenn ſie auch nicht Mit⸗ 
glieder derſelben ſi 

$. 25. Jedes iealieh ‚ber Suindeverfarimlung dat 
folgenden Eid zu leiſten; . r 
„Ich Ichwöre Treue dem Könige; Gehorfam dem ei 
a Beobachtung und Kin, — der Staats— 
„„oerfaffung, ind in der Ständeverfammfung mur des 

„ganzen Landes allgemeines: Wohl und: Beſte ohne 
„Müdkficht: auf beſondere Staͤnde oder Klaſſen noch 

. „meiner imern Ueberzeugung zu berathen; — &ö 
„wahr mir Gott heife und ſein heiliges Evangelium.“ 

F. 26. Kein Mitglied der Staͤndeverſammlung fan 
| während. der Dauer ‚der Gigungen ohne. Einwillignug 

Ir 

⸗ — 
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ber- betreffenden Kammer zu Verhaft gebracht werden, 
den Fall der Erdreifung auf frischer Thar bei begange⸗ 
ven Verbrechen ausgenommen. 

6. 27. Kein Mitglied der Ständeverfammlung tom. 
für die Stimmes welche. es in. feiner Kammer geführt 
Set, : anders als in Folge der SGefchäftsorbnung, durch 
dir Verfammlung ſelbſt zur Rede: geftellt, werden. 

6.28. Ein Segenftand, über welchen die beiden Kam⸗ 
mern ſich nicht. vereinigen, Bann in derſelben Sitzung 
nicht. wieder zur Berathung gebuache werden. . 

$. 29. Die koͤnigliche Entſchließung, auf bie Anträge 
dar Neichsftände erfolgt nicht einzeln, fondern auf alle 
verhandelten Segenftände zugleich bei dem Schluſſe den, 
Rerfammlung.: - - 

$.:30. Der König. allein ſanctionirt die Geſetze und 
erläßt diefelben mis feiner Unterſchrift und -Anführung 
der Vernehmung des Staatsraths und. des erfolgten. Beis 
raths und der Zuftimmung ber - ‚Lieben. und Setreuen, - 
her Stände des. Reiche, 

8 . 34. Wenn. die Derfammlang der NReichelt ͤ nde ver⸗ 
| —— geſchloſſen Mer — — iſt, koͤn⸗ 
nen mern nicht mehr guͤltig berathſch wi und 

‚ Jede ‚fernere. —— ——* Be 
Tr 

— u Ühter Titel. — 

= Son ber Regeedtlese 

. 4. Die Gerichtsbarkeit geht: vom Könige aus, — 
Sie wird unse Beiner Oberaufſicht durch) eine geeignete 
Zahl von Aemtern und Obergerihsten in einer. geſetzlich 
beſtimmten Inſtanzen⸗ Ordnung verwaltet. 
8. 2. Alle Garichtoſtellen find verbunden, 
en uUtt heien⸗ Ent ſcheidungas ruͤnde beizu⸗ 

3 * Die Gerichte ſind innerhalb der Granzen ihrer 
—* Befugniß unabhängig, und die Richter koͤn⸗ 

nien nur durch rinen Reqheeſpeuch von ihren Stellen mit 
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Verluſt des damit verbundenen Gehaltes entlaſſen — 
ober derſelben entſetzt werden. 

$. 4. Der König kann in ſtrafrechtlichen Sachen 
Gnade ertbeilen, bie Strafe mildern oder erlaffen ; — 
aber in keinem Falle irgend cine anhängige Streitſache, 
oder ‚angefangene Unterfuhung hemmen. : 
. 5. Der Eöniglihe Fiscus wird in allen ſtreitigen 

Drinat sRechtsverhältniffen bei den Königlichen Gerichts: 
Höfen Rechte nehmen, 

6.6. Die VermdgenssConfiscation hat in 
einem Falle, den der. Defertion ausgenom/ 
men, flatt. 

6. 7. Es foll für das ganze Konigreich ein 
und daſſelbe buͤrgerliche und Straf; Gelege 
Such beieden 

Reunter Zitel. 

Bon der Militär ‚Berfoffune. 

8 1. Jeder Bayer iſt verpflichtet, zur Vertheidigung 
feines Vater lanbes, nach den hieruber beſtehenden Ge⸗ 
ſetzen mitzuwirken. „ 

Don der Pflicht, die Waffen zu tragen, iſt der geifts 
liche Stand ausgenommen. 

$. 2. Der Staat hat zu feiner Vertheidigung eine 
ſtehende Armee, welche durch die allgemeine Miliz 
tär s Confeription‘ erganzt, und auch im grieben gehoͤrig 
unterhalten wird. | 

‘$. 3. Reben diefer Armee beſtehen noch Neſerve Ba⸗ 
teillons und die Landwehr. 

6. 4. Die Reſerve⸗Bataillons fi ind zur Berftärkung 
des fichenden Heeres beftimmt, und theilen im Falle dee 
Aufgebotg alle Berpflichtungen, Ehren und Vorzůge mit 
demſelben. 

Im Frieden bleibt faͤmmtliche in den Reſervo⸗ Ba⸗ 
taillons eingereihte Mannſchaft, die zu den Waffenuͤbun⸗ 
gen erforderliche Zeit ausgenommen, in ihrer Heimath, 
frei von allem mũitaͤriſchen Zwange, bloß der buͤrgerli⸗ 

v 

ff 
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ber- betreffenden. Kammer n Verhaft — werden; 
den Fall der. Erdreifung af friſcher har bei begange⸗ 
wen Verbrechen ausgenommen. 

6. 27. Kein Mitglied der Ständeserfommfung dam. 
für die Stimme, welche es in feiner Kammer geführt 
het, andere als in Folge der Sefchäftsordnung, durch 
dir Verfammiung ſelbſt zur Rede. geftellt, werden. 

$.28. Ein Gegenftand, über welchen die beiden Kama 
mern -füch.. nicht. vereinigen, kann in derſelben Sitzung 
nicht. wieder zur Berathung gebunche werden. 

6. 29. Die koͤnigliche Entſchließung, auf. die Anträge 
dar Reichsſtaͤnde erfolgt nicht ‚einzeln, fondern auf alle 
verhandelten ‚Gegenftände zugleich - bei dem Schluſſe den 

| ee 

-6.:30. Der König allein ſauctionirt die Geſetze und 
erläßt diefelben mit feiner Unterſchrift und -Anführung 
ber Vernehmung :ded Staatsraths und. des. erfolgten. Beis 
raths und der Zuftimmung der - ‚Beben. und Setreuen, 
der Stände. des Reichs. 

$. 31. Wenn die Verſammlung dev Neiceſ ande ver⸗ 
tagt, Törmlich geſchloſſen oder aufgeloͤſt worden iſt, koͤn⸗ 

nen die Kammern nicht mehr gültig berathſchlagen, und 
‚ Jede fernere Verhandlung iſt ungeſẽblich· az 

_, BY rt 

A er, 4 Ahter Titel... an 

— Bon bee, Kegeedtlese. 

. i. Die Gerichtsbarkeit geht: rom Könige aus. — 
Sie wird unter einer Oberaufſicht durch eine —— 
Zahl von Aemtern und Obergerichten in. einer geſetzlich 
beſtimmten Inſtanzen⸗ Ordnung verwaltet. 

§. 2. Alte Gerihtsfichen, Fink verbunden, 
nm —— Urt heilene Ent ſcheidungns vande beizus 

fügen. ——— 

$. 3. Die Gerichte fi find innerhalb der Sränzen ihrer 
— Befugniß unabhängig, und die Richter koͤn⸗ 

nen nur — rinen N von: ihren Stellen: mis 

— 
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Verluſt des damit verbundenen Gehaltes entlaſſen — 
oder derſelben entſetzt werden. | 

8.4. Der König kann in ſtrafrechtlichen Sachen 
Gnade ertheilen, die Strafe mildern oder erlaſſen; — 
aber in feinem Falle irgend eine anhängige Streitfache,. 

oder ‚angefangene Unterfuhung hemmen. : 
. 5. Der Eöniglihe Fiscus wird in allen flreitigen 

Drinat sRechtsverhältniffen- bei den königlichen Gerichte: 
Höfen Recht nehmen, on 

$. 6. Die VermdgenssConfiscation hat in 
Seinem Falle, den der. Defertion ausgenom/ 
men, flatt. | a | , 

87. Es foll für das ganze Koͤnigreich ein 
und daffelbe bärgerlihe und Straf-Geſetze 
buch beſtehen. 

J Neunter Titel. 
Von der Militoͤr⸗ Verfsſſung. 

&. 1. Jeder Bayer if verpflichtet, zur Vertheidiguns 
feines Vaterlandes, nach den hieruber beftchenden ‚Ges 

fegen mitzuwirken. n | 

"Bon dee Pflicht, die Waffen gu tragen, iſt der geifts 

4 

liche Stand ausgenommen. 
8. 2. Der Staat Hat zu. feiner Vertheidigung eine 

ſtehende Armee, welche durch die allgemeine Miliz 

tär s Confeription‘ ergängs, ‚und auch im Frieden gehörig 

unterhalten wird. — | 

‘8. 3. Neben: diefer Armee befichen noch Reſerve-Ba⸗ 
taillons und die Landwehr. . 0. Le 

4. Die Reſerve⸗-Bataillons find. zur Verſtaͤrkung 
des fichenden Meeres beſtimmt, und theilen im Falle dei - 

Aufgebots alle Verpflichtungen, Ehren und Vorzüge mit 

demſelben. er 
Am Frieden bleibt fämmtliche in den Nefervo: Bar 

taillons eingereihte Mannfchaft, die. zu den Waffenuͤbun⸗ 

gen. erforderliche „Zeit ausgenommen, in ihrer Heimath, 
frei von allem militärifchen Bwange, bloß. der birgerlis- 

j 

1 “ j * f l 

4 
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chen Gerichtsbarkeit und ben buͤrgerlichen Geſetzen uns 
terworfen, ohne an der Veraͤnderung des Wohnſitzes, der 

J Anſaͤßigmachung oder Verehelichung gehindert zu ſeyn. | 

. 6.5. Die Landwehr kann in Kriegszeiten zur Uns 
terfiügung der ſchon durch die Relerves Bataillond ver: 
ftärkten Armee auf beiondern königlichen Aufruf,’ jedoch 

nur innerhalb der Grenzen des Reichs, in militärifche 
Thaͤtigkeit treten. oo. oo. 

Zur zweckmaͤßigen Benuͤtzung dieſer Maffe wird dies 
felbe in zwei Abteilungen ausgefchieden, deren zweite die | 
zur Mobilifirung weniger geeigneten Sindividuen begreift, 
und in keinem Falle außer ihrem Bezirke verwendet 
werden fol, J 
In Friedenszeiten wirft die Landwehr zur Erhaltun 

der innern Sicherheit mit, in ſoferne es erforderlich m; 
} und die dazu beſtimmten Truppen nicht hinreichen. 

$. 6. Die Armee Handelt gegen den dußern Feind 
und im Innertz nut dann, ivenn die Militaͤrmacht von 

\ ber competenten Civilbehoͤrde foͤrmlich dazu aufgefordert 
rd. i — 

. $& 7. Die Mijttärperfonen ſtehen in Dienftfahen, 
dann wegen Verbrehen oder Vergehen, unter der Deikir 
taͤr⸗Gerichtsbarkeit, in Real⸗ und gemifchten Rechtsſa⸗ 
Gen aber unter den bürgerlihen Gerichten. a 

ı 5B8ehntet Titel 

» Bon. ber, Gewähr der Verfaffung. 

8.1. Bei dem Regierungsantritte ſchwoͤrt der König 
in einer feierlichen Berfammiang der Staatsminiſter, dee. 

Mitglieder des Staatsraths, und einer Deputation der 
= —— wenn fie zu der Zeit verſammelt find, folgen⸗ 

en Eid: on | 

Ih fhwäre.nach der Verfaffung und den Geſotzen 
„des Reiche zu regieren, fo wahr mit Gott helfe, 
„und fein heiliges Evangelium.” - 

, VUeber biefen Act wird eine Urkunde verfaßt, in bad 
Reichsarchiv hinterlege, und beglaubigte Abſchrift davon 

ber Shindeverfammlung misgerheilt. : 

— 



6. 2. Ber Reichsneewefer leiſtet in. Seziehnng auf 
bdie Erhaltung der Verfaſſung den. Titel 2. $. 16. wvor⸗ 
geſchriebenen Eid. ä 

Saͤnmtliche Prinzen Des ndniglichen Hanſes leiſten 
nach erlangter Volljährigkeit ebenfalls einen Eid auf die 
‚genaue Beobachtung der Verfaſſung. 

6.3. Me Staatsbürger: find bei: ber Anſaͤßigma⸗ 
chung und. beider allgemeinen Landeshuldigung, ſo wie 
alle Staatsdiener bei ihreͤr Anſtenung verbunden, fol⸗ 
genden Eid abzulegen : ze 

Ich ſchwoͤre Treue dem Könige, Gehorfam dem &o 
fetze und Beobachtung der Stäatöverfaffung ;: ſo 
„wahr mir Gott helfe, und fein heiliges —* 
„gelium?“ 

5. 4. Die koͤniglichen Smatsmiſter me fanimtliche 
Staa tsoienerſind für die genaue Vefölgung. det Kerfah 
fung verantwortlich” 

5.57 Die Stände haben das Seöt, Beſchweire | 
Über die durch Bie koͤniglichen Staatsminiſterien oder a 
dere Staatsbehoͤrden geſchehene Verletzung der Verfaſ⸗ 
fung in einen gemeinſamen Antrag 'an den König si 
bringen, welcher denſelben auf der Stelle abhelfen, oder, 
wenn ein‘ Zweifel dabei oßwalten follte, fie näher nach 
der Natur des Segenftandes duch den Staatsrath oder 
die oberſte Suftgftele unferfüchen, und darüber entſcheb⸗ 
den laſſen wird. 

$. 6. Finden die Staͤnde fih durch ihre flihien 
aufgefordert, gegen einen hoͤhern Staatsbeamten wegen 

vorfetzlicher Verſetzung der Staatsverfaſſung eine foͤrm⸗ 
liche Anklage zu ſtellen; ſo ſind die Anklagspuncte be⸗ 

zu bezeichnen, und in jeder Kammer durch eines 
ſondern —** zu pruͤfen. 
Vereinigen fih: beide Kammern. hieraufi in ihren Be⸗ 

ſchluͤſſen uͤber die Anklage; ſo bringen ſie dieſelbe mit 
ihren Belegen’ in vorgeſchriebener Form an den Koͤnig. 

Dieſer wird fie ſodann der Aberſten Juſtizſtelle — 
in welcher im Falle der. nothwendigen ader freywilligen u 
Berufung and die zweite Sufanı durch Anordnung ei⸗ 

— 

Verfaffungsurf: v. 26. Mai 1818. 137 . 

% 



— 

A 
Ss 

% 

138 - Vayern. 
nes andern. Senats gebildet wird, — zur Entſcheidung 
Abergeben, und die Staͤnde von dem gefaͤllten Urtheile 
in Kenntniß ſetzen. 

F. 7. Abaͤnderungen in den Beſtimmungen der Vers 
faſſungsurkunde, oder Zuſaͤtze gu derſelben, koͤnnen ohne 
Zuſtimmung der Staͤnde nicht geſchehen. | 
Die Vorſchluͤgr hiezu gehen allein vom Könige aus, 

und nur wenn Derfelbe fie an die Stände. gebracht bat, 
duͤrfen dieſe ‚darüber berathfchlagen. 

Zu einem gültigen Befchluffe in dieſer hoͤchſt wichti⸗ 
gen Angelegenheit mird mwenigftens die Gegenwart yon 
drei: Biertheilen der. bei der Verſammlung anwefenden 

“ Mitglieder in jeder Kammer, und eine Mehrheit von 
zwei Dritcheilen der Stimmen erfordert. - 
Indem Wir. biefes Staats⸗Grundgeſetz zur allgemei⸗ 

uen Befolgung und genauen Beobachtung in ‚feinem gans 
zen Inhalte, einſchluͤſſig der daſſelbe ergänzenden und 
in der, Haupturkunde als Beilagen beseichneten Edicte, 
Blerdurd fund machen; fo verordnen Wir zugleich, daß 
dic. Darin angeordnete Verfammlung der Stände zur Aus⸗ 
Äbung der zu ihrem Wirkungskreife gehörigen. Rechte am 
4. Januar 1819 einberufen, und inzwiſchen ‚die hiezu 
erforderliche Einleitung veranftaltet werde, | 

Gegeben in Unferer Haupt, und Reſidenzſtadt Müns 
den, am ſechs und zwanzisften Tage des Monats May 
im Eintaufend achthundert und achtzehnten Jahre, Un: 

ſeres Reiches im dreizchnten, 

707, Warimilian Joſeph. 
US). | | 

Graf v. Reigersberg. Fuͤrſt v. Wreda Graf 
v. Triva. Graf v. Rechberg. Grafv. Thaͤrheim— 

Broiherr 9. Lerchenfeld. Graf v. Toͤrring. 

Nach dem-Befchle Seiner Majeſtaͤt des. Königs: 
— — Egid von Kobel. 

Königl. Etaatorath und General⸗Sekretaͤr. 
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. Betrachtet man-biefe Verfafſung ach Ihren Wer⸗ 
böltniffe zu ‚den übrigen neueuropaͤiſchen Verfaſſungen; 
ſo erſcheint fie ald eine, welche der. König, nad 
der ihm zufiehenben Souverainetät, gab. Sie ent 
fand alfo nicht, wie die Wirtembergifche, Durch 
ferien Bertrag gwiſchen dem Könige: und den Gtäns 

‚den, und warb den Ständen, vor ihrer Einführung, 
zit erſt zur Pruͤfung vorgelegt;. : 

Ihrem politischen‘ Charakter. et, iR. fie feine re⸗ 
praͤſentative, ſondern eine ſaͤndeſche; denn ſie 
geht bei; der Wahl der. Volksvertreter nicht von der 
Grſlammtbevoͤlkerung des Reichs, ſondern non der Ein⸗ 
theilung der Staatsbuͤrger in verſchiedene Staͤnde 
aus. Als ſolche Stände erfcheinen:- 1): der. Adel; 23 
die Beiftlichkeit mit dem gelehrtm Stande; 3) ber Buͤr⸗ 
gerſtand, mit Sauflguten, ‚und. Gemerbtreibennenz und 
4). der. Bauernſtand 

Da das Sehnsfoflem in Bayern war ſchon —5 
bredeuntend verändert: und. gemildert, nicht aber. ganz 

abgefchafft worden iſt; fo mußte. auch die neue 
Berfafung auf eine hiſtoriſche Baſis begruͤndet 
werden, — % h. das Neuentſtehende mußte an das 
bereit3 Vorhandene angelnüpft, und fo das Alte und 
dos Neue zu einer. neuen politifhen Form vers 
bunden werben; im. welcher aber beides,. das Neue und 

das Alte)! ziemlich fi gegenfeitig bad Gleichgewicht | 
halten duͤrffe ·. 

Aus dieſer hiſtorifchen Beſis der neuen Verfaſſung 
| läßt fih denn auch erklaͤren: warum nicht alle. zufams 

men. berufene Stände in-Eine Kammer (wie im 
Großherzogthume Weimar) vereigigt, fonbern in zwei 

| Sammern (nah dem Vorgange,der von Ludwig 18 

dem franzoͤſiſchen Reiche oegebenen Chaite, und der 
⸗ 
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neuen ‚Berfofeneg ves Khnigreidgts ber Micberkärite) 
‚getheilt wurden: Man beabfüchtigte babei die Anerken⸗ 
sung und Beibehaltung ber, ben, Mediatifirden ſchon 
in der Gonföberationsacte des Rheinbumbes vorbehalten 
nen, Rechte, fo wie die. Auszeichnung bes übrigen ho⸗ 

ben Adels, welcher Sig und Stimme in: der erſen 
Kammer erhielt. nr 

Auf biefe Auszeichnung de ævbels waren denn au 
bie: Borrechte und Vorzuͤge berechnet, wolche zwar nicht. 
ii der Verfaffarigeutfımde ſelbſt, wohl aber in: dem 
vierten, fünften, ſechſten, Tiebenten und ach 
ten Edicte, die der Verfaſſung gleichzeitig erſchienen/ 
ausgeſprochen wurden, ‚und Allerdings in Hinſicht der 
beibehaltenen Patrimonial⸗Serichtsbarkeit, im 
Hinficht der Beguͤnſtigung beiden Abgaben; 
and in Hinſicht der. Fideicom miſſe und Majorate 
nicht blos in perfönlichen ‚Yorzügen us Vortheilen 
beſtanden. 

33. Allein, neben vieſer Beibehaltung; mehrerer and dem 
Lehnsſyſteme ſtammenden Verhaͤltniſſe, traͤgt doch die 
bayriſche Verfaſſungsurkunde das Gepräge des forts 
gefchrittenen Geiſtes der Zeit In allen den Beflimmuns 
ger, worauf die bürgerliche und pyolitifche Frei⸗ 
beit beruht. Die Freiheit der Gewiſſen, die Preßfrei⸗ 
heit, die Gleichheit vor dem Geſetze, Die gleiche Bei 
tehtigemg zu allen Graben. bes Gtaatsdienſtes, bie 
Gleichheit in ber Befteuerung, ber beſtimmte Antheil 
der Staͤnde an der Geſetzgebung, ihr Recht der Steuer⸗ 
bewilligung wach dem ihnen vorgelegken Bubget und 
nach den ihnen. mitgetheilten Rechnungen, fo wie ihr 
Recht der Befchwerbeführung wegen vetletzter verfafs 
Aumgömäßiger Reqte, und die Verantwortlichkeit aller 
Staatediener; —⸗ dies fs bie großen, vom Koͤnige 
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ſahſt in dem Eingange ber Verfaffung ausgeſprochenen, 
und dann in den einzelnen Titeln der Verfaſſung wei⸗ 
ter ausgefuͤhrten, Grundlagen ber buͤrgerlichen und po⸗ 
litiſchen Freiheit des bayriſchen Volles. — .. 

Weil aber zu den Hauptbedingungen der neuen Ge⸗ 
ſtaltung des innern Volkslebens das neugeordnete 
Verhaͤltniß der Kirche zum Staate, und die 
VPreßfreiheit gehören, während die Beſtimmungen 

der übrigen’ acht koͤniglichen Edicté zunaͤchſt das fpes 
cielle bayrifche Staatsrecht betreffen; fo folgen hier 
der Berfaffung jene beiden Edicte. 

B) Edict über die äußern: Rechteverhältniffe des 
Königreichs an in Beziehung auf Res 
ligion und kirchliche Gefellfihaften 5, 

Erſter Abfſchnitt. 
Allgemeine Beſtimmungen über Religions 

| u Verhältniffe. 

Erſtes Kapitel. me 
Religions: und Sewiffensfreiheit. 

: 6 4. Jedem Einwohner des Reiches iſt durch den 
9. 5. des vierten Tireld der Verfaſſungsurkunde cine. 
vollkommene Sewiffensfreiheit gefichert. —— 

F. 2. Er darf demnach in Gegenſtaͤnden des Glau—⸗ 
bdens und Gewiſſens keinem Zwange unterworfen, auch) 

darf Niemanden, zu welcher Religion er ſich bekennen 
mag, die einfache Hausandacht unterſagt werrden. 

$. 3. Sobald aber mehrere Familien zur Ausübung 
ihrer Religion ſich verbiftden wellen; fo wird jederzeis 
hiezu die koͤnigliche ausdruͤckliche Genehmigung nach den 
Fallen Abſchnitte fohgenden nähern. Befkimmungen. auy 

ert. ” . ' 
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. 54. Alle, heimliche Zuſammenkuͤnfte unter dem 
Vorwande des häuslichen Sottesdienftes find. verboten. 

' Bweites Kapitel 0° 
Wahl des Glaubensbetenntniffes. | 

5. 5. Die Wahl des Glaubensbekenntuiſſes ift jedem 
‚Staatseinwohner nah feiner. eigenen freien Ueberzeu⸗ 

- gung überlaffen. - . 

⸗ 

G. 6. Derfſelbe muß jedoch das hiezu erforderliche 
Unterſcheidungsalter, welches fuͤr beide Geſchlechter auf 
die geſetzliche Volljaͤhrigkeit beſtimmt wird, erreicht haben. 

$. 7. Da dieſe Wahl cine eigene freie Ueberzeugung 
vorausſetzt; fo kann fie nur-folchen Individuen zuftcheg, 
welche in: feinem Geiſtes⸗ oder Gemuͤthszuſtande ſich be⸗ 
finden, der fle derſelben unfähig macht. 

$. 8. Keine Parthei darf die Mitglieder der andern 
durch Zwang oder Lift zum Webergange verleiten. 

6. 9. Wenn von denjenigen, welche die Religionser? 
ziehung zu leiten haben, eine foldhe Wahl aus einem- 
der obigen Gründe angefochten mwird; jo hat die betrefr 
fende Regierungsbehörde den Fall zu unterfuchen, und 
an das Föniglihe Staatsminifterinm des Innern zu ber . 
richten. 

$. 10. Der Uebergang von einer Kitche zu einet ans 
dern muß allegeit bei dem einfchlägigen Pfarrer oder 

geiftlihen Vorftande ſowohl der neu gewählten, ale. der 
verlaſſenen Kieche perfönlich erklärt werden. - 

$. 11. Durch die Religionsänderung geben alle Eirchz 
lichen Gefellfhaftsrechte der verlafienen Kirche verloren: 
diefelbe Hat aber feinen Einfluß auf die allgemeinen 
ſtaatsbuͤrgerlichen Rechte, Ehren und Würden; ausges 
nommen, es gefchehe der Uebertritt zu einer Religions⸗ 

parthei, welder nur eine: beſchraͤnkte Theilnahme: an 
dem Staatsbuͤrgerrechte geſtattet iſt. 

au. 

— 
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Drittes Kapitel, 
Meligionsverhältniffe der Kinder aus ges 

x mifchten Ehen. 

. $.12. Wenn in einem gültigen Ehevertrage zwifchen 
Eltern, die verfchiedenen Glaubensbekenntniſſen zugethau 
find, beſtimmt worden if, in welcher Religion die Kins 
der erzogen werden ſollen; fo bat. cs hiebei fein Bes 
wenden. oo 

$. 13. Die Gültigkeit folher Eheverträge ift ſowohl 
in Ruͤckſicht ihrer Form, als der. Zeit der Errichtung 
lediglich nat, den bürgerlichen Geſetzen zu beurtheilen. 

5. 14. Sind keine Eheparten oder ſonſtige Verträge 
hierüber errichtet, oder iſt in jenen über die religidfe 
Erziehung der Kinder nichts verordnet worden; fo folgen 
die Söhne der Religion des Vaters, die Töchter werden 
in dem Glaubensbetenntniffe der Mutter erzogen. 

$. 15. Uebrigens benimmt die VBerfchiedenheit dee 
kiechlichen Glaubensbekenntniſſes keinem der Litern die 
ihm fonft wegen der Erziehung zuftehenden Rechte. 

$. 16. Der Tod der Eltern Ändere nichts in den 
Beftimmungen der $$. 12. und 14. über die religiöfe 
Erziehung der Kinder.  . Zu | 

6417. Die Ehefcheidungen, oder alle fonftigen Rechtes 
Hültigen Auflöfungen der Ehe können auf. die Religion 
der Kinder feinen Einfluß haben. 

$. 18. Wenn ein das Religionsverhältnig der Kin⸗ 
der befiimmender Ehevertrag vorhanden ift; fo bewirkt 
der Uebergang der Eltern zu einem andern Glaubensbe⸗ 
kenntniß darin in fo lange keine Veränderiing, als die 
Che noch gemiſcht bleibt; geht aber ein Ehegatte zur . 
Religion des andern über, und die Ehe Höre dadurch 
auf gemifcht zu ſeyn, fo folgen die Kinder der nun gleis 
hen Religion ihrer Eltern, ausgenommen fie waren — 
den beftchenden Ehevertrage gemäß — durd die Con⸗ 
frmation oder Tommunion bereits in. die Kirche einer 
andern Eonfeffion aufgenommen, in welchem Falle fie 
* aan erlangten Unterfcheidungsjahre darin gu belaſe 
en find, a 
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5. 19. Pflegkinder werden nach jenem Glaubensbe⸗ 
kennt nis erzogen, welchem fe in ihrem vorigen Stande 
au \ gen hatten. 

. 2. Durch Heirath legitimirte natuͤrliche Rinder 
werden in Beziehung auf den Religionsanterricht ehelie 
Hen Kindern gleihgeachter. 
F. 21. Die übrigen natuͤrlichen Kinder, wenn fie 

von einem Vater anerkannt find, werden in Anfehung 
der Religionserziehung gleichfalls mie die ehelichen bes 
andelt. Sind fie aber von dem Water nicht anerkannt; 
o werden Ne nach dem Blaubensbefenntniffe der Muss 

erzogen. 
$. 22. Findlinge und natürlihe Kinder, deren Mut⸗ 

ser unbekannt ift, folgen der Religion desjenigen, wel: 
cher das Kind aufgenommen bat, foferne er einer der 
Sffenelich eingeführeen Kirchen angehört, oder der Reli: 
gionsparthei des Findlings⸗-Inſtituts, worin fie erzogen 
werden. Außer diefen Fällen richtet fi ihre Religion 
nah jener der Mehrheit der Einwohner des Findunges 

rts. 

F. 23. Die geiſtlichen Obern, die naͤchſten Verwand⸗ 
ten, die Vormuͤnder und Pathen haben das Recht, dar⸗ 
Über zu wachen, daß vorſtehende Anordnungen befolgt 
werden. Sie können zu diefem Behufe die Einficht der 

N 

betreffenden Beftimmungen der Eheverträge und. der übris 
gen auf die melgieder eng fih beziehenden Urkuns 
den fordern. 

Zweiter Abſqhnitt 
Von Religions⸗ und Kirchengeſellſchaften. 

Erſtes Kapitel, | | 

Ihre Aufnahme und Beflätigung. 

6. 24. Die in. dem Konigreiche beſtehenden drei 
chriſtlichen Glauhens⸗ Tonfeffionen find ale oͤffentliche 
Kirchengefellfchnften. mit gleichen buͤrgerlichen und politi⸗ 
ſchen Rechten, nach den unten ſolgenden nägern Beftims 

‚ mungen, anerkannt, 
us 



Edict uͤb. d. aͤuß. Rechtsverh. d. K. Bayern. 145 

6. 25. Den nicht chriſtlichen Glaubensgenoſſen iſt 
zwar nach 66. 1. und 2. eine vollkommene Religions— 
und Gewiſſensfreiheit geſtattet; als Religionsgeſellſchaf⸗ 
ten und in Beziehung auf Staatsbuͤrgerrecht aber find 
fie nach den Aber ihre bärgerlihen Verhältniffe beſtehen⸗ 
den befondern Befegen und Verordnungen zu behandeln. 

8.26. Religions s oder Kicchengefelffchaften, die nice 
zu den bereits geſetzlich aufgenommeiten ‚gehören, duͤrfen 
Pb ausdrädliche eönigliche Genehmigung nicht einger 
führt werden. 

$. 37. Sie müffen vor der Aufnahme ihre Gau; 
bensformeln und innere ?irchliche Verfaffung zur Eins 
ſicht und Prüfung dem Staatsminiſterium des Innern 
vorlegen. 

Zweites Kapitel. 

Rechte und Befugniffe der gen , 
und beſtaͤtigten Religions; und Kirche 
en 

. 8. Die mit ausdräclicher Fonigligper Genehmi⸗ 
gms aufgenommenen Kirchengefellfchaften genießen die 

echte oͤffentlicher Eorporationen. | 

$. 29. Die. zur Ausübung ihres Gottesdienſtes ge⸗ 
widmeten Gebäude ſollen, wie andere öffentliche Gebäude, 
gefhäge werden. 

$. 30. Die zur Beier ihres Gotteddienſtes und zum 
Religionsunterrichte beſtellten Perſonen genießen die Rechte 
und Achtung oͤffentlicher Beamten. 

$. 34. Ihr Eigenthum ſteht unter dem beſondern 
Schutze des Staats. 

§. 32. Eine Religionsgefelfchaft, welche die Rechte 
üffentlich aufgenommener Kirchengeſellſchaften bei ihrer 
Genehmigung nicht: erhalten hat, wird nicht als cine 
bfientliche Corporation, „fondern als eine Privatgeſell⸗ 
ſchaft geachtet. 

$. 33. Es iſt derfelben die - freie Auelbung ihres 
Privatgottesdienſtes geſtattet. 
Druter Bapı. —10 
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6. 34. Zu biefer gehört die Anftellung gottesbdienftlis 
her Zufammenktänfte in gewiffen dazu beftimmten Ges 
Bäuden, und die Ausübung der ihren Religionsgrundfägs 
zen gemäßen Gebraͤuche fowohl in diefen Zuſammenkuͤnf⸗— 
sen, als in den Privamwohnungen der Mitglieder. 

$. 35. Den Privat⸗Kirchengeſellſchaften ift aber nicht 
geftattet, fih der Glocken oder fonftiger Auszeichnungen 
zu bedienen, welche Sefege oder Gewohnheit den oͤffent⸗ 
Hihen Kirchen angeeignet haben. 

5. 36. Die von ihnen zur Beier ihrer Religiones 
ndlungen beſtellten Perſonen genießen als folhe Feine 
fondern Vorzüge. 

t 6, 37. Die ihnen zufichenden weitern Rechte müffen 
nach dem Inhalte ihrer Aufnahmsurkunde bemeſſen werden, 

$. 38. Jeder genehmigteu Privat z oder öffentlichen 
Kirchengelellihaft, koͤmmt untet dee oberften Staatsauf: 
ſicht nach den im dritten Abfchnitte enthaltenen Beſtim⸗ 
mungen die Örfugniß zu, nach der Formel und der von 
der Staatsgewalt anerkannten Verfaffung ihrer Kirche, 
alle innern Kirchenangelegenheiten anzuordnen. 

Dahin gehören die Gegenkände : 

a) der Slaubenslehre, 

b) der Form und Feier des Gottesdienſtes, 

c) der geiftlihen Amtsführung, 
d) des religisfen Volksunterrichts, 

e) der Kirchen s Diseiplin, | 
 £) der Approbation und Ordination der Kirchendiener 
g) der Einweihung der zum Gottesdienfte gewidmeten 

Sebäude und der Kirchhöfe, 

‚ 5) der Ausübung der Gerichtsbarkeit in rein geiftlie 
hen Sachen; nämlich des Gewiſſens oder der Ers 

‚fülung der Religionss und Kiechenpflichten einer 
Kiche, nad) ihren Dogmen, ſymboliſchen Büchern 
und darauf gegründeten Verfaffung. . 

$. 39. Den kirchlichen Obern, Vorſtehern oder ihren 
Nepräfentanten koͤmmt demnach das allgemeine Recht der 
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Auffſicht mit den dereus hervorgehenden : Wirkungen | 
damit die Kirchengeſetze befolgt, der Cuttus Diefen ge gene 

aufrecht erhalten, der reine Geiſt der Religion und Sites 
lichkeit bewahret, und deffen Ausbreitung befördert werde, 
Der Antheil, welder jedem Einzelnen an diefer Aufſiche 
zufimunt, wird durch feine Amtsvollmacht beſtimmt. 
J. 40. Die Kirchengewalt übt das rein geiftliche Cor 

sectionerecht nad) geeigneten Stufen aus. : . ; . 
41. Jedes Mitglied . einer Kirhengefelfchaft ie 

fhuldig,. der darin, eingeführten Kichenzudt fih zu uns 
terwerfen. | 

$.-42, Keim, gieche ngewalt Mt daher befügt, Glau⸗ 
bensgeſehe gegen ihre Mitglieder mit aͤußerm Zwange 
geltend zu machen, 

$. 43. Wenn einzelne Düglieder durch afertliche 
Handlungen eine Verachtung des Gottesdienſtes und der 
Religionsgebraͤuche ‚au erkennen Ahen oder andere in 
ihrer Andacht‘ ſtidren; ſo iſt die Kirchengeſellſchaft befugt, 
dergleichen unwürdigen. Mitgliedern | den, Zutritt in ihre 
Rerfammlungen zu verfagen. 

$. 44. Die in dem Königreich ald Öffentliche Cosr 
porationen aufgenommenen Kirchen find. berechtigt, Lie 
genthum zu befigen, und nach, den Bieter beſtehenden 
Geſetzen auch kuͤnftig zu erwerben. 
. 45. Die Eis humsiähigt it, 2 nicht affentlichen 
Kirchengeſellſchaften wird nach Pi Aufnahmsurtunde, - 
oder wenn in dieſer darüber ‚nichts. feſtgeſetzt iſt, nach 
den Rechten der HPrivatgeſellſchaften beſtimmt. | 

6, 46. Allen Re Kgionerheilcn — Ausnahme if 
dasjenige, was ſie an: Eigenthum geſctzmaͤßig bejigen, es 
fen für den Cultus oder für den Unterricht beſtimmt, es 
beftche in Siegenden Guͤtern, Rechteln, Capitalien, baas 
rem Gelde, Pretiofen, oder. fonjtigen beweglichen Sas 

den duch den $. g, im vierten, Aitel der Verßaſſmos- 
mkunde des Reichs garantirt. 

6.47. Das Kirchenvermoͤgen darf unter keinem Bo 
wande zum Staatsvermögen eingezogen und in der Sub} 
fang. zum Beſten eines andern als des ytemten Su 



‘ 

tungezweckes ohne Zufkimmung der Betheiligten, uud 
ſoferne es allgemeine Stiftungen betrifft, ohne Zuſtim⸗ 
mung der Stände nicht veräußert oder verwendet werden. 

- 8. 48. Wenn bei demfelben in einzelnen Gemeinden, 
nad hinläugliher Dedung der Local⸗Kirchenbeduͤrfniſſe, 
Ueberſchuͤſſe fih ergeben: fo folfen diefe zum Beſten des 
uätlihcen Religionstheiles nach folgenden Beftimmmigen 
verwendet werden: I. ' ev — 
1. 2) zur Erhaltung oder. Wiederherſtellung der Kirch 
vs und geiſtlithen Gebduse in andetn Gemeinden, die 

dafuͤr kein hinreichendes eigenes Vermögen! Hefigen‘, 
2) zur Ergänzung bes Antechaltes einzeiner Kirchen⸗ 
„Diener, oder ee! | =. 

c) zur Zundation neuer nothmendiget Pfarefkellen ; - 
a zur Unterſtuͤtzung geiftlicheb Bildungsanſtalten 3 
e) zu Unterhaltsheitraͤgen der durch Alter oder Kranke 

.  „.Deit um Kiechendienjt unfähig, gewordenen. geiftlis „Gen Perfonen. ea 
849. In foferne für dieſe Zwecke vom Kinchekver: 

mögen nad einer, ge ändigen Erwägung etwas entbehrt 
Werden Fattn, wird Stofer Ueberſchuß im Einverftändni F 

‚wit der betroffeaiben geiſtuchen Dberbehörde vorzuͤg 
zur Ergaͤmzingvon Schulanſalten, dann der Armenſe 
tungen (wohin auch jene der Krankenpflege zu rechnen 
nd) "voribe det: werben. ' 5“ — u Dear : & | | : 

ar Sritter Abſchutt 
— — der im Staatte aufgenommenen | tthengefellfgaften zur Stantsgewalt. , 
GR RE Erſtes Kapitel, ee nn 
In Religionss und Kirchenſachen. 
= 8. 56. Seite Majeftät der König Haben ii mehreren Verordnungen Ihren ernftlichen Willen ausge: 
Ptochen, aß die geiſtliche Gewalt in ihrem eigentlichen 
Birkumgstreife nie gehemmt werden, und die koͤnigliche 
weltliche. Regierung in ein geiſtliche Gogenſtaͤnde des 

! 
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Gewiſſens und der Religionslehre fich nicht einmiſchen 
fllc, als in ſoweit das Eöniglihe oberſte Schutz⸗ ader. 

Auffichtsrecht dabei eintritt. Die koͤniglichen Landesſtel⸗ 
len werden wiederholt zur genauen Befolgung berfelben 
angewieſen. 5 | | 

$. 51. So lange demnach die Kirchengewalt bie Gren⸗ 
| den Ihres eigenslichen Wirkungstreifes nicht uͤberſchreitet, 
ann. diefelbe gegen jede Verletzung ihrer Rechte und 
Sefege den Schutz der Staatsgewalt anrufen, der ihe 
von den koͤniglichen einſchlaͤgigen Landesftellen nicht ver) 
fagt werden darf. | | ER 

$. 52. Es ſteht aber auch den Genoſſen einer Kir | 
hengeſellſchaft, welche durch Handlungen der geiſtlichen 
Sewalt gegen die feſtgeſetzte Drdnung befchwert werden, 

die Befugniß zu, dagegen den koͤniglichen Landesfuͤrſtli⸗ 
chen Schutz anzurufen. 
G. 53. Ein ſalcher Recurs gegen einen Mißbrauch 
der geiſtlichen Gewalt kann entweder bei der einſchlaͤgi⸗ 
gen Regierungsbehoͤrde, welche darüber alsbald Bericht 
an das königliche Staatsminiſterium des Innern zu. eh? 
Ratten hat, oder bei Seiner Majeftät dem Könige 
hnmittelbat angebrädhe werden." © 7 
. 54. Die in werden wird das koͤ⸗ 
niglihe Staatsmin — des 

He ausgenommen, nur naͤch Verneh⸗ 
mung der betreffenden geiſtlichen Behörde das Geeigneie 
darauf verfügen. ; 2 5 a re = : as En : 

$4 55. Der Regent kann bei feierlichen Anlaͤſſen in 
den verfchiedenen Kirchen Seines Stagtes durch die geifts 
lihen Behörden äffentlihe Gebete und 
rbhen. = u 2 

$. 56. Auch ift Derfelbe befugt, wenn Er wahrz 
nimmt, daß bei einer Kirchengeſellſchaft Spaltungen, 
Unordnungen oder Mißbraͤuche eingeriffen find, zur Wicz 
derherftellung der Einigkeit and kirchlichen Ordnung ums 

ankfeſte an⸗ 

ter Seinem Schutze Kirchenverſammlungen zu veranlaſ⸗ 
ſen, ohne jedoch in Gegenſtaͤnde der Religionslehre Sich 
ſelbſt einzumiſchen. 

ünern unterſuchen laſ⸗ 

\ 

l 
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G. 5%. Da die Hoheitlihe Oberaufſicht Aber alle in⸗ 
nerhalb der Grenzen des Staats vorfallende Handlun⸗ 
gen, Ereiguiffe und Verhaͤltniſſe Mich erſtreckt; fo iſt die 
Staatsgewalt berechtigt, von demienigen, was in den 
Verſammlungen der Kirhengefellfhaften gelehrt und vers 
handelt wird, Kenntniß einzuziehen. 

8. 58. Hiernach dürfen keine Geſetze, Verordnungen 
oder ſonſtige Anorduungen der Kirchengewalt nad den 
hieruͤber in den föniglichen Landen ſchon laͤngſt beftchens 
den Seneralmandaten ohne Allerhoͤchſte Einfiht und Ges 
schmigung publicigg und. vollzogen werden. ie geiftks 
Gen Obrigkeiten find gehalten, nachdem fic die königliche 
Senchmigung zur Publication (Placet) erhalten haben, 
dm Eingange-der Ausfchreifungen ihrer Verordnungen 
don derfelben jederzeit ausdrücklih Erwähnung zu thun. 

“8, 56. Ansichreiben ber geiſtlichen Behoͤrden, die 
ſich blos auf die ihnen untergeordnete Geiſtlichkeit bezie⸗ 
Ben, und aus gehehmigten . allgemeinen Verordnungen 
hervorgehen / beduͤrfen feiner neuen Genehmigung. 

"5. 60. Die Ausübung der geiſtlichen Gerichtsbarkeit 
koͤmmt ‚zwar nach .6. 38. bit. h. der Kirchengewalt zu; 
die dafür angeordneten, Gerichte, ſo wie ihre Verfaſſung 
müffen aber,‚vor ‚ihrer Einführung. von dem Könige bes 
ftätigee werden. Auch -follen die einfchlägigen ‚königlichen 
Landesſtellen aufmerffam feyn, damit die koͤniglichen Uns 
terthanen von den geiftlichen ‚Stellen nicht mit gefegwi: 
beigen. Gebühren befchwert, oder in ihren Angelegenhei⸗ 
een auf eine für fle läftige Art aufgehalten werden; 

$. 61. Die vorgefchtichenen Genehmigungen | koͤnnen 
nur von dem Koͤnige ſelbſt, mittelſt des koͤniglichen Staats⸗ 

miniſteriums des Innern ertheilt werden, an welches die 
zu publicirenden kirchlichen Geſetze und Verordnungen 
eingeſendet, und ſonſtige Anordnungen ausführlich anges 
zeigt werden muͤſſen. | — 

J 2 

fi! 

‘ 
D 2* 1; 

. . ’ t 
‘ Pi J 
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weites Kapitel. | 

In ihren bärgerlihen Handlungen und Bes 
ziehungen. 

F. 62. Die Religions s und Kirchengeſellſchaften muͤſ⸗ 
fen fih in Angelegenheiten, „die fie mit andern buͤrger⸗ 
lihen Sefellfchaften gemein haben, nach den Geſetzen 
des Staats richten. 

$. 63. Diefen Geſetzen find in ihren bürgerlichen 
Beziehungen fowohl.die Obern der Kirche, als einzelne 
Mitglieder derfelben auf gleiche Art unterworfen. 

6. 64. Zur Befeitigung aller künftigen Anftände wer⸗ 
* we ſolchen Venehungen als weltliche Gegenſtaͤnde 

* Vertraͤge und lettwillige Diepeſtionen der 
Eeeiiſtlichen; 
Dale Beftimmungen über liegende Güter ıc. fah⸗ 

rende Habe, Nusung, Renten, Rechte der- Kits 
hen und kirchlichen Perſonen; 

©) Verordnungen und Erkenntniſſe über Verbrechen 
und Strafen ‚der Geiftlihen, welche anf ihre buͤre 
serlihen Rechte einen Einfluß Haben; _ 

d) Ehegefese, in foferne fie den bürgerlichen Vertrag 
und deſſen Wirkungen betreffen: 

©) Privilegien, Dispenfationen, Immmitäten, Erems 
tionen, zum Beſten ganzer Kicchengefellfchaften, 
einzelner Gemeinden oder Geſellſchaftsgenoſſen, oder 
der dem Religionsdienfte gewidmeten Orte und 

. Güter, in foferne fie politifhe oder bärgerhche 
Verhaͤltniſſe berühren; 

E) allgemeine Nermen über die Verbindlichkeit zur 5 
Erbauung und Erhaltung der Kirchen und geiftlis 

hen Gebäude; 
g) nefimanungen über bie Zulaſſung von Kirchen⸗ 

fründen; « 

H) Vorfchriften Aber- die Einrichtung der Kirchenliſten, 
als Quellen der Bevoͤlkerungs⸗Verzeichniſſe, ale 

— — — — 
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Regiſter des Civilſtandes und uͤber die Legalitaͤt 
der pfarrlichen Documente. 

F. 65. In allen dieſen Gegenſtaͤnden koͤmmt der 
Staatsgewalt allein, die Geſetzgebung und Gerichtsbar⸗ 
keit zu. 

6. 66. Hiernach find alle Geiſtlichen in buͤrgerlichen 
Perſonal⸗Klagſachen, in allen aus bärgerlihen Contrac⸗ 

ten hervorgehenden Streitfahen, in den Verhandlungen, 
über ihre Verlaſſenſchaften ıc. einzig den weltlihen Ges 
richten untergehen. . | 

6. 67. Sie genießen nah Titel V. 6. 5. der Ver; 
faſſungsurkunde in bärgerlihen und. ſtrafrechtlichen Faͤl⸗ 
len den befreiten Gerichtsſtand. 

$. 68. Bei Sterbefaͤllen der Geiſtlichen ſoll darauf 
Ruͤckſicht genommen werden, daß die geiftlihen Verrichs 
tungen, wenn ber Verftorbene dergleichen verfehen bar 

at, 

und zum Gottesdienfte gehört, als heilige Gefäße 1. 
fol von der Sperre ausgenommen, und mittelt Vers 
zeichniffes entweder dem Nachfolger im VBeneficium ſo⸗ 
gleich verabfolgt oder andern fihern Haͤnden einftweilen 
übergeben werden, wenn nicht zu ihrer Uebernahme ein 
Abgeordneter der geiftlihen Behörde fih einfinder, wels 
che zu diefem Ende von dem weltlichen Richter bei jer 

‚dern Sterbefalle eines im Benefirium ftehenden. Seiftlis 
den davon in Kenntniß zw fegen if. 

$.:69. Die Kriminal⸗Gerichtsbarkeit auch uͤber Geiſt⸗ 
„liche koͤmmt nur den einſchlaͤgigen Löniglichen weltlichen. 
Gerichien zu. ' 
6. 70. Diefe ſollen aber die einfhlägige geiſtliche 

Behörde jederzeit’ von dem Erfolge der Unterfahung in 
Kenntniß jegen, um auch von ihrer Seite gegen die Per: 
fon des Verbrechers in Beziehung auf feine geiftlihen 
Berhältniffe das Geeignete darnach verfügen zu Eönnen. 

6. "4. Keinem kirchlichen Zwangsmittel wird irgend 
ein Einflug auf das gefelfchaftlihe Leben und die buͤr⸗ 
gerlichen Verhaltniſſe, ohne Einwilligung der Staatege⸗ 

walt im Staate geſtattet. 

‘ 

u 
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6. 72. Das Verfahren der: weltlichen Gerichte: in 
Segenftänden, welche nach den obigen Beitimmungen zu 
ihrer Gerichtsbarkeit gehören, darf durch die Einſchrei⸗ 
zungen geiftliher Stellen weder unterbrochen noch aufs 

gehoben werden. | 

$. 73. Die Kirchen und Geiftlihen innen in Ans 
fehung des- ihnen zuſtehenden Vermögens weder von Lans 
desunterthänigkeit, weder von Gerichtsbarkeit noch von, 
efenligen Stantslaften irgend eine Befreiung am 
prechen. nn u .. 
9 74. Alte älteren Befreinngen, die hierüber mögen 
derlichen worden feyn, werden gld nichtig erflärt, 

$. 75. Die Verwaltung des Kirchenvermogens ſtehet 
nach den hierüber gegebenen Gefegen unter dem koͤnigli⸗ 
hen oberfien Schuge und Aufſicht. 

Drittes Kapitel, 

Bei Gegenſtaͤnden gemiſchter Natur. 

6. 76. Unter Gegenftänden gemifchter Natur werben ' 
diejenigen verftanden, welche zwar geiftlih find, aber 
die Religion nicht wefentlich betreffen, und zugleich irs 
gend eine Beziehung auf den Staat und das weltliche 
Wohl der Einwohner deffelben Haben. 

Dahin gehören J 
2) alle Anordnungen über den aͤußern Gottesdienſt/ 

deſſen Ort, Zeit, Zahl ꝛc. | | 

b) Befchränfung oder Aufhebung der nicht zu den 
wefentlichen Theilen des Cultus gehörigen Feier⸗ 

lichkeiten, Proceffionen, Nebenandadhten, Teremos 
nien, Kreuzgaͤnge und Bruderfchaften; j 

c) Errichtung geiftliher Geſellſchaften und fonftiger 
Inſtitute und Beſtimmung ihrer Gelübde; 

d) organifhe Beſtimmungen über geiftliche Bildungss, 
Verpflegs⸗- und Strafanftalten ; nn 

e) Eincheilung der Dioͤcoͤſen, Decanats⸗ und Pfarre 
Sprengel; | | 

N 
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. £) alle Segenftände der Geſundheitspolizei, in ſoweit 
diefe kirchliche Anftalten mit berühren. 

$. 77. Bei diefen Gegenftänden dürfen von ber Kir 
chengewalt ohne Mitwirkung der weltlihen Obrigkeit 
feine einfeitigen Anordnungen gefchehen. 

6. 78. Der Staatsgewale ficht die VBefugniß zu. 
nicht nur von allen Anordnungen über diefe Segenftände 
Einfiht zu nehmen, fondern auch duch eigene NVerbrd: 
nungen dabei alles dasjenige zu hindern, was dem dfs 
fentlihen Wohle nachtheilig feyn koͤnnte. 

$. 79. Zu außerordentlichen kirchlichen Feterlichfeiten, 
befonders wenn dieſelben an Werktagen gehalten werden 

follen, muß allegeit die ſpecielle täniglidhe Bewilligung 
erhoft- werden. ‚ ’ 

Vierter Abfchnitt. 

Bon dem Berhältniffe verfhtedener Roli— 
sionsgefellfhaften-gegen einander. 

Erfles Kapitel 
Allgemeine Staatspflihten der Kirhen 

gegen einander, 

6. 80. Die im Staate beftehenden Religionsgefells - 
ſchaften find fich wechfelfeitig gleiche Achtung ſchuldig; 
gegen deren Verfagung kann „der obrigkeitliche utz 
aufgerufen werden, der nicht verweigert werden darf; 
Dagegen iſt aber auch Feiner eine Selbſthuͤlfe erlaubt. 

F. 81. Jede Kirhe kann für ihre Religionshandfuns 
gen von den Gliedern aller Übrigen Religionspartheien 
vollkommene Sicherheit gegen Störungen aller Art vers 
langen, \ 

| $. 82. Reine Kirhengefellfhaft kann verbindlich ger - 
macht werden, an dem äußern Gottesdienfte der andern 
Antheil zu nehmen. Kein Religionstheil if demnach 
ſchuldig, die befondern Feiertage des andern gu feiern, 
fondern es folk ihm frei ftehen, an folhen Tagen fein 
Gewerbe und feine Handthierung auszuüben, jedoch ohne 
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Storung des Gottesdienſtes des andern Theiles, und 

bohne, daß die Achtung dabei verlegt werde, welche nach 
8.80. jede Religionsgeſellſchaft der andern bei Ausübung: 
ihrer teligiöfen Handlungen und Gebräuche ſchuldig üft. 

. 83. Der weltlihen Staatspolizey koͤmmt es zu, 
in fo weit, als die Erhaltung der Öffentlihen Ruhe und 
Drdnung. zwifchen verfchiedenen Neligionspartheien. es er/ . 
fordert, Vorfchriften für äußere Handlungen, die nur 
zufaͤlligen Bezug zum kirchlichen Zwede haben, zu geben. 

5 84. Reiigionsverwandte einer Öffentlich aufgenoms 
menen Kirche, welche feine eigene Gemeinde bilden, koͤn⸗ 
‚nen fih zu einer entfernten Gemeinde ihres Glaubens 
innerhalb der Grenzen des Reiche halten... = 
. 85. Auch ift ihnen freigeftellt, von dem Pfarrer 
öder Prediger einer andern Confeffien an ihrem Wohns 

J 

orte jene Dienſte und Arts; Zunctionen nachzuſuchen, 
welche fie mit ihren eigenen Religiohsgrundfäsen verein⸗ 
barlich glauben, umd jene nach ihren Religionsgrundfägs 
zen leiften können. 

6. 86. In dergleichen Fällen follen dem Pfarrer 
oder Geiftlihen der fremden Eonfelfion. für die geleifteten 
Dienfte die feftgefegten Stolgebühren entrichtet werden. 

$. 87. Diefen auf folhe Art der. Ortspfarrei eins 
verleibten fremden Religionsverwandten darf jedoch nichts 
aufgelegt werden, was ihrem Gewiſſen oder der jedem 
Staatseinwohner garantivten Hausandacht entgegen iff. 

$. 88. Den- Mitgliedern der öffentlih aufgenommes 
nen Kirchengefelfchaften feht die Bildung einer eigenen 
Scmeinde aller Orten frei, wenn fie das erforderliche 
Vermögen zum Unterhalt der Kirchendiener, zu den Auss 
daben für den Gortesdienft, dann zur Errichtung und 
‚Erhaltung der nöthigen Gebäude befigen, oder wenn fie 
die Mittel hiezu auf gefeglich geftattetem Wege aufzus 
bringen vermögen. Ä | 

$. 89. Das Verhaͤltniß der Staatseinwohner, welche 
Einer Religion’ angehören, deren Mitgliedern nur eine 
Hausandacht oder nur ein Privargottesdienft geſtattet iſt, 
muß ans dem Inhalse ver Conceſſſonsurkunde beurtheilt 

\ 
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werden. Sie dürfen yon den Dienern ber Kirchenge⸗ 
walt des Ortes, wo fie wohnen, gegen den Sinn und 
Zwed der Foneifion meber. beſchraͤnkt no beeingrächtig 
get werden. Da fie mit der Ortskirche in keiner Vers 
bindung fichen, ſo koͤnnen von derſelhen keine pfarrli⸗ 
en Rechte gegen ſie ausgeuͤbt werden; dagegen haben 
"aber auch Seinen Antheil an den Rechten und dern 
tgenthume der Kirche. 

8sweites Kapitel 

Vom Simultan⸗Gebrauche der Kirgen. 

$. 90. Wenn zwei Gemeinden. verſchiedener Reli⸗ 
gionspartheien zu einer Kirche berochtigt find; ſo muͤſſen 
die Rechte einer jeden hauptfaͤchlich nach den norhandes 
nen befondern Sefegen oder Verträgen beurtheilt werden, 

$. 91. Mangelt es an folhen Beſtimmungen; fe 
wird vermuthet, daß cine jede dieſer Gemeindon mit der 
andern gleiche Rechte habe. 

92. Die Entſcheidung ber über Ausobung lieſer 
Rechte entſtehenden Streitigkeiten, wenn die Bethetlig⸗ 
ten ſie durch gemeinſchaftliches Einverſtaͤndniß nicht bei . 
ulegen ‚vermögen, gehört an das Staatsminiſterium des 

n, welches die Sache nah Verhaͤltniß der Um⸗ 
Adnde vor den. Staatdrath bringen wird. 

$. 93. Wird aber, daräber geftritter, ob cine oder 
die andere Gemeinde zu, der Kirche wirklich berechtiget 
rn; fe gehört die Entſcheldung vor den ordentlichen 

ichter. 

$. 94. Wenn nicht erhellet, daß beide Gemeinden zu 
der Kirche wirklich berechtiget find; fo wird angenom⸗ 

men, daß diejenige, welche zu dem gegenwaͤrtigen Mit⸗ 
gebrauche am ſpaͤteſten gelangt iſt, denſelben als eine 
widerrufliche Gefaͤlligkeit erhalten habe. 

$. 95. Selbſt ein vieljäpriger Mitgebrauch kann für 
fih allein die Erwerbung eines wirklichen: Rechtes u. 
Perjährung kaͤnftig nicht begruͤnden. 

\ — 
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g. 36. Wenn jedoch außer dieſein Mitgebrauche auch 
bdie Unterhaltung der Kirche von Beiden Gemeinden bri 
feitten worden; fo begruͤndet dies die Vermuthung, daß 
ad) der fpäter zum Mitgebrauch gekömmenen Gemiein 
ein wirkliches. Reihe darauf zuftehe. | . 
...b 97. ©o. lange eine Gemeinde den Mitgebrauch 
nut bittweiſe hat, muß fie bei jedesmaliger Ausübung 
tiner bisher nicht gewoͤhnlichen guttesdienftlihen Hand⸗ 
Yung die Erlaubniß der Vorftcher dazu nachſuchen. 

$..98. Den im Mitgebrauche einer Kirche begriffe⸗ 
hen Gemeinden ſteht es jederzeit frei, durch. freiwillige 
Uebereinkunft Beiifelben aufzuheben, und das gemein? 
ſchaftliche Kirchenvermögen unter kduiglicher Genchmi⸗ 
gung, welche durch das Staatsminiſterium des Innern 
eingeholt werden muß, Cabzutheilen, und für jede ein 
gefonderte gortesdienftlihe Anftalt zu bilden. un 

$. 99. Auch kann eine folche Abtheilung von der 
Staatsgewalt. aus polizeilichen ‚oder adminiſtrativen Er⸗ 
waͤgungen, oder auf Anſuchen der Betheiligten verfuͤgt 
werdeit: Er “ vun —E u in 

8. 100... Wenn ein NReligionstheil keinen eigenen 
f befigt, gder ‚nicht. bei ber Theilung des geme 

A ihen —S— —— ſich anlegt: We. 
ift der im Orte befindliche. als ein" gemeinfchaftlicher Des 
—— für ſaͤmmtliche Einwohner des Orte, zu bes 
achten, zu beſſen Anlage und Unterhaltung aber auch 

ſimmtliche Religionsverwandte verhaͤltnißmaͤßig beitra⸗ 
gen muͤſſen 

$. 104. Kein Geiſtlicher es gezwungen werden, - 
Keligionsverwandten nach das Begraͤbniß eines, fremden 

den Feierlichkeiten ſeiner Kiche zu verrichen. .. 
$. 102. Wird’ derfelbe darum erfücht, und er findet 

keinen Anftand, dem Begräbniffe beizuwohnen; fo müf: 
Ten ihm auch die dafür hergebrachten Gebühren entrich⸗ 
tet werden. en, 

$. 103. Der Glocken auf Sen Kirchhoͤfen Fann jede 
fentlich aufgenommene. Kirchengemeinde Bei ihren Leid . 
ã iten, gegen Bezahlulig der Gebühr, ſich Hex 
enen. —B— er rer J EEE Ser, “ 

! 



18° Dayeın, 
Diefed a allgemeine ® Staatsgrunbgefeh. beſtimmt, 

Anfehung der Reli igiongt :hältniffe der verfchicdenen Pi 
chengeſeliſchaften, ihre Rechte und Verbindlichkeiten gez 
en den Staat, - die unperäußerligen Majeſtaͤtsrechte des 
been, und die jedem Unterthan zugeficherte Seriß 
fensfreiheit und Religionsausuͤbung. 
In Anfehung . der übrigen innpen Kirchenangelegen⸗ 
eiten ſind die weitern Beſtimmungen, in Beziehung auf 

die katholiſche Kirche, ir. dem mit dem päpftlichen Stuhle 
abgefchloffenen Loncordat vom 5. Junius 1817, und in 
Bezichung anf die protefläntifche Kirche in dem hierüber 
unterm heutigen Tage, erlaffenen eigenen Edicie ‚enthalten. 

‚Münden den 26. May Bd 

” . (CL. s.) EN 

— Don Beglaigung: 2 | u 

— Egid von Eobell | 
a sul — und ng 

C). Sie über’ die Freiheit ber‘ dur, und. ii 
Buchhandels, - 

6. 4. Den offenen Buchhandlungen, und denjenigen! | 
welhe zu diefem Gewerbe obrigkeitlich berechtiget fü ind, 
‘ft in u: det bereits gedrudten "Schriften freier 

Verkehr, fo wie den DVerfaffern, DVerlegern und berech⸗ 
tigten Buchdruckern im SKönigreihe In Anſehung der 

Bücher und Schriften, welche fie in Druck geben wol? 
: den, vollkommene Preßfreiheit geftattet. ‚Sie 

find hiernach nicht verbunden, ſolche Schriften einer Cenz 

m 

fur oder obrigkeitlihen Genehmigung zu unterwerfen; - - 

wenn fie nicht allenfalls bei koſtbaren Werken, zur Sir 
cherung ihrer bedeutenden Auslagen, ſelbſt darum nach⸗ 
ſuchen wollen. 
9. 2. Ausgenommen von dieſer Freiheit Ind allẽ —— 

lutiſche ——— und periodiſchen Schriften politiſchen 
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oder ſtatiſtiſchen Inhalts. Dieſelben unterliegen der da⸗ 
für angeordneten Cenſur. 

$. 3. Auch dürfen Staatsdiener ihre Vorträge und 
fonftigen ‚Arbeiten über Segenitände, die ihnen in ihrem 

Geſchaͤftskreiſe Übertragen find; ferner. ſtatiſtiſche Motis 
sen, Verhandlungen, Urkunden und ſonſtige Nachrichten, 
u. deren Keuntniß fic nur durch ihre Dienftverbältniffe 
ommen konnten, ohne befondere königliche Exlaubnig 

nie dem Drucke übergeben... Eben‘ fo bleibt ihnen unters ' 
fast, Nachrichten polltifchen oder flatiftifchen Inhalts 
über die Eöniglichen Staaten in ausländifchen Zeitſchrif⸗ 
ten einzuruͤcken oder an dergleichen Auffägen Serie 
nehmen, wenn fie nicht zuvor dem einſchlaͤgigen aats⸗ 
miniſterium vorgelegt waren. 

$. 4. Damit die Freiheit der Preſſe und des Buche 
Handels ($. 1.) nicht mißbraucht. werde, wird den Pos 
ligeiobrigkeiten. jeden Dres über die allda befindlichen 

chhandlungen, Antiquarien, Leihbibliorhetinhaber, Lefes 
infitute, Buchörucereyen ‚und lithographiſche Anſtalten 
eine allgemeine Aufſicht übertragen, fo wie die gejegliche 
Beftrafung der. durch Schriften begangenen Verbrechen 
n Vergehen. den BEBERINDEN Gerichten vorbehalten 
u 

. 5. Dem zufolge, fi find alle Buchhandlungen, Antis 
— Leihbibliorhetinhaber, die Vorſteher der Leſein— 
fi tute und lithographiſchen Anftalten, die Kupferſtich⸗ — 
Bilder⸗ und Kartenhaͤndler verpflichtet, unter einer 
Strafe von hundert Thalern, ihre Catatoge der Polis 
zeyobrigkeit zu übergeben. | 

6, 6. Wenn die Poligey in den ihr uͤbergebenen Car 
Balogen Schriften, Gemälde. oder andere finnlihe Dar— 
flellungen wahrnimmt; oder wenn die Berbreitung vor 
Schriften oder ſinnlichen Darſtellungen Bei ihe angezeigt 
wird, wodurch ein im Koͤnigreiche beftehendes Strafges 
feß uͤbertreten wurde, fey es als Verbrechen, Vergehen 
oder — fo hat fie alsdann dem eins 
ſchlagenden Witerfuchungsgerichte davon die amtliche Ans 
zeige zu machen, und nach Unterfchisd. Inte © der — 
fung wegen geeignet zu verfahren, 
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6. 7. Betreff. vn Gefegäßertretungen den Mor 
— den Staat und deſſen Verfaſſung, oder die im 
Königeeihe beſtehenden Kirchen⸗ und religisfen Geſell⸗ 
fchaften, oder find. Schriften oder ſinnliche Darſtellun⸗ 
gen der offentlichen Rabe und Ordnung durch Aufmun⸗ 
serung zum Aufruhr oder der Sittlichkeit durch Reiz 
und Verführung zu Wolluft und Laſter gefaͤhrlich; fo 
ſoll die —*8 die Verbreitung einer ſolchen Schrift 
oder ſinnlichen Darſtellung hemmen, und ein. Exemplar 
derfelben an die ide vorgefeßte Polizeybehoͤrbe ohne Vers 
zug .einfenden, weiche längitens in acht Tagen in einer 
tollegialen Berathung die Charaktere der Geſetzwidrig⸗ 
feit oder Gefaͤhrlichkeit forsfältig zu unterfuchen, und 
nach Befinden den Befchlag en oder — 
ſetzen bat: °. . — 

. 68 Im legten Fälle, wenn: nämlich bie —— 
Poltzeybcehörde den Beſchlag fortzuſetzen beſchließt [08 
fie die Schrift oder bildliche Darſtellung mit dem Coölle⸗ 
gialbeſchluß an das Staatsminiftertm des Innern auf 
der Stelle einſchicken⸗ und dieſes erkennt ohne Aufent⸗ 
halt über die Aufhebung oder Beftätigung’des Beſchlags. 
Mir Der Befkätigung wird die Sqhrift offentlich verber 
ten, und nad) Umftänden confiscirt. 

6. 9. Wer ſich durch die Verfuͤgung des Staatsmi⸗ 
niſteriums des Innern beſchwert findet, dem iſt dagegen 
die Berufung an den koͤniglichen nee geftattet, - 
elcher darüber, . und zwar immer in einer ai Ä 
an lung zu erkennen hat. 

$. 10. Privatperſonen, gegen welche in. Säriften 
oder finnlichen Darſtellungen ein rechtswidriger Angriff 
gemacht worden, bleibt es überlaffen, den Verfaſſer, und 
wenn biefer nicht genannt oder falich angegeben ift, d 
Verleger, und aushülfsweife den. Drucker oder jeden 
Berbreiter, wegen der ihnen. geſchehenen Unbill vor ber 
gufländigen Gerichtsbehoͤrde zu verfolgen. 

Diefe Tonnen Aber zu ihrer Sicherheit von der Dos 
fizey verlangen, daß fie die Schrift, wegen weldher fie 
klaͤgen wollen, in Beſchlag nehme; jedoch find fie ver⸗ 

\ 
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banden, im acht Tagen die. Beſcheinigung beizubringen, 

daß die Klage wirklich beim Richter angebracht worden, 
widrigenfalls der Beſchlag nach Ablauf diefer Zeit wies 
der aufgehoben. werden foll. 

$. 44. Staatsdiener, welche ſich im Falle des $. 10. 
beſinden, und im Dienſte außer dem Koͤnigreiche abwe⸗ 
fend find, ſollen durch die Polizey von dem Daſeyn eis 
ner folhen Schrift 20. benachrichtigee werden; auch iſt 

die proviſoriſche Beſchlagnahme der Schrift bis zur ein⸗ 
langenden Erklaͤrung von Amtswegen zu verfuͤgen. 

$. 12. Fuͤr eine Schrift oder ſinnliche Darſtellung 
haftet jederzeit zunaͤchſt der Verfaſſer, und wenn dieſer 
nicht bekannt iſt, der Verleger, und ſubſidiariſch der 
Drucker und jeder Verbreiter. 

Münden, den 26. Mai 1848. 

CL. S.) 

gar Beglaubigung: » 

Esid von Kobell, | 
Königl. Staatsrath und Gineral Sekrettt. 

/ 

Sitte Ent: - ‚4 



92) Wirtemberg. 
(Vergl. Th. 2, ©. 191 — 232.) 

In dem zweiten Theile wurde zuerſt das Org ani⸗ 
ſationsdeeret vom 18. März 1806 mitgetheilt, 
welches der König Friedrich 4. von MWirtemberg, 
wenige Wochen nach angenommener Koͤnigswuͤrde, ers 
ließ. Darauf folgten die Verfügungen des Königs ſeit 
dem Jahre 1815, feinem Staate eine Berfaffung 

‚ zu geben. Allein die Verhandlungen mit, ben Ständen 
führten, wie dort gefchichtlidh gezeigt ‘ward, bis zum 
Tode des Königs (30. Det. 1816.) zu feinem Reſultate. 

Sein Sohn und Nachfolger, der Koͤnig Wil⸗ 
beim 1., erließ ſogleich nach feinem Regierungsan⸗ 

teitte (8. Nov. 1816) eine Verordnung, bie Or 
ganifation des geheimen Rathes betreffend. 
(Sie fleht: Th. 2, S. 227 ff.) Die Stände des Ks 
nigreicheö waren noch bei Friedrichd 1. Tode verfamms 
let. Sie erliegen an den neuen König ein Condolenzs 
fhreiben, in welchem fie ihre Erwartung ausfprachen, . 
„daß er die Wiederherflelung ber alten Verfaffung 
vollenden und das Wohl künftiger Gefchlechter aufs 
Neue dauerhaft Begründen werde. Der König hinges 
gen deutete in feiner Antwort an, daß er eine zeits 
gemaͤße Berfaffung beabfihtige. „Was unter veräns 
berten Verhältniffen nur die Kraft der Regierung 
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sähmen, und zugleich die Gründung und Ent 
wickelung der wahren bürgerliden Freiheit 
hemmen wisde; das muͤſſe bei Kraft beſſerer Einſicht, 
und ber Macht der gegenwärtigen Beduͤrfniſſe weis 
sen. Je ruhiger und unbefangener man in dieſem 
Sime an dem gemeinfchaftlich begonnenen Werke fort 
arbeiten werde, deſto ſicherer werde man fich auch dem 
urfprünglihen Geiſte jener'alten Verfaffung, wie 
ihn der Tübinger Vertrag geitgemäß ausgeſprochen 
habe, wieder naͤhern.“ 

Weil aber der Partheigeift fortbauernb in ber ſtaͤn 
diſchen Verſammlung vorherrſchte, und ſogar des Koͤ⸗ 
ige Bruder, ber Prinz Paul, für die Herftelung 
der alten Verfaſſung fich erklärte, und gegen bie 
neue bei dem teutfhen, Bundeötage zu Frankfurt pro= 

teſtirtez fo vertagte der König die ftändifche Verſamm⸗ 
lung (6. Dec. 1816) bis zum 15. Ian. 1817 mit der 
Erklärung, daß er feinem geheimen Rathe die Prür 
fung des Entwurfes einer Verfaſſungsurkunde aufge⸗ 
tragen habe. | 
Der neuen Verfaffung ging voraus 

a) Das Gefes über Die Preßfreiheit vom 30. 
_ ' ‘ Jan. 1817. — 

Withelm ꝛc. Wir. haben, um der freien Mitchei⸗ 
lung der Gedanken und Einſichten durch den Druck keine 

andere Schranken, als die durch das Verbot der Geſetze 
bedingten, entgegen: zu iegen, und dadurch Unfern Uns 
terthanen einen Beweis Unſrer Geſinnungen und Unfers. 
Bertrauens, daß dieſe Freiheit nicht werde: mißbraucht 
werden, zu geben, nach Anhörung ‚lnfers geheimen. Rache 
beſchloſſen, und verordnen hierdurch : * 

| 414 

an 
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$. 4. Aue bisher erlaſſenen Geſete und Merardmm 
en, welche die Druds und Lefefreiheit, überhaupt die 
asäbung des Polizeyrechts Über Bücher, Zeitichriften 

und Zeitungen betreffen, find durch gegenwärtige Ver 
ordnung aufgehoben. | | 

$. 2. Es iſt naher erlaubt, alles ohne Cenſur 
druden zu laſſen und alles Gedruckte zu vers 
breiten, deffen Inhalt nicht durch gegenwärs 
tiges Geſetz odes künftig im verfaf, 

. Bigen Wege errichtete Spfege für ein Verbre— 
Ken oder Vergehen erkläre wird. | 

6. 3. Dası Verbot der Verbreitung von 
Druckſchriften wird duch Rädfiheen auf Res 
kigion, Kirche und Sittlichkeit, auf die Sk 
cherheit der Staaten, auf die Ehre des Res 
genten, auswärtiger Regierungen und der 
Privaten beſtimmt. — 

$. 4. Es darf zwar Jeder feine Anſichten und Ueber⸗ 

fungemäs - . 

ugungen im Gebiete der Religipn durch den Drud bir 
annt machen, jedoch nur in dem ernſten Tone, der dem. 

Forſchetr nad Wahrheit geziemt, mit Beobachtung der, 
der Gottheit ſchuldigen, Ehrfurcht, und mit forsfältiger 
Bermeidung alles deffen, woraus ſich auf die Abſicht 
ſchließen läßt, Subjette und Gegenftände, die für hei⸗ 
lig gehalten werden, den Lehrbegriff oder einzelne Glau⸗ 
bensichren einer im Staate anerfannten Kirche, der Vers 
achtung oder Lächerlichteit ausfegen zu wollen. Auch 
bleiben Überdies Kirchendiener wegen ihres Vortrages in 

Dtruckſchriften, in Hinſtche auf den beftehenden Lehrbegrif 
ihrer Kirche, den ihnen vorgefebten kirchlichen Behörden 
verantwortlich. \ - 

$. 5. Zur Aufrechthaltung der Sittlichkeit wird jede 
Form des, gedeucten Vortrags über moraliſche Gegen fände, wie eine boe nche Abſicht des Ochriftftellers 
verräch, andre zu Verbrechen und Laſtern, welche als 
folhe vom Staat und Kirche anerkanne werden, anzu⸗ 
veigen, für eine unerlaubte Handlung erklaͤrt. Auch ik 
das Öffentliche Aufftelen von unzüchtigen Schriften und: 
Bildern verboten. 2. on 
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6.6. So wenig der Druck und die Bekanntmachung 
der in einem ruhigen Tone ‚angeftelten Betrachtungen 

‚und Erdrterungen über Gtaatsverfaffungen überhaupt, 
und die Landesverfaffung insbelondre, fo wie dr Wuͤn⸗ 

Ichwerden jeder Art, verboten find; fo fehr gehört doch 
der Aufruf in Druckſchriften zur Widerſetzlichkeit gegen 
de Obrigkeit, zu Aufruhr und Empörung, überhaupt zu 
jeder. gewaltfamen Aenderung der Verfaſſung, unter bie 
fchweren Verbrechen; cben fo — 

6.7. Jeder Angriff auf die Ehre des - Staatsobers 
haupts, feiner Gemahlin und Familie, in Vächern, 
Schriften und Biden 

6.8. Die Ehre und ver gute Name von Privaten 
darf weder mittelbar noch unmittelbar in Druckſchriften 
angetaftet werden.: Unter dem befondern Schuge der 
Regierung ſtehen diesfalls die Staatsdiener, fo wie. die 
Berfammiung der Landſtaͤnde. Schon jede wahrheitsiwis 
drige Erzählung von Tharfachen, weiche die Amesfübs 
* von beiden betreffen, iſt ein ahndungswerthes Ver— 
gehen. | | . 

5.9. Auch darf, bei Tcharfer Ahndung, die Ehre aus⸗ 

“ 

ſche für Verbeſſerungen und für. die Abhuͤlfe der Be⸗ 

i 

R} 

wärtiger Regenten und Regierungen in gedruckten Bläts 
teen, Schriften und Büchern nicht gekraͤnkt werden. 

6. 10. Kein Staatsdiener : darf die Notizen, die er 
amtlich erhalten hat, und die er nicht, erweislichermaa⸗ 
ben, auch aus nicht amtlihen Quellen fchöpfen kann, _ 
ehne Erlaubniß feines Vorgeſetzten duch den Druck bes 
kannt machen. J I 

$. 11. Obgleich, unter vorausgefetzter Besbachtung 
dieſer Verordnung, auch Zeitungen und politiſche Zeit⸗ 
ſchriſten ohne Cenſur gedruckt werden koͤnnen; ſo behaͤlt 
ſich die Landesregierung doch bevor, in außerordentlichen, 
namentlich in. Krichspeiten, eine Cenſur, jedoch nur auf. 
De Dauer der außerordentlichen Umfände, und nur für 
Zeitumen und fär diefe Arc von Zeitfchriften anzuerdnen. 

. 12. Die von den Landftänden veranitalteten oder 
in ihrem Namen und mit ihrer Genehmigung heraus⸗ 

... 

k r 

— 
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gegebenen Druckſchriften, es mögen Iandftändilge Ver⸗ 
Handlungen oder Deductionen von echten fen, find 
Beiner Tenfur, wohl aber obigen, die Preßfreiheit ber 
ſchraͤnkenden Verordnungen unterworfett. 

68.43. Die Uchertretungen der obigen Verordnungen 
von 6. 3. bis 9. find als Verbrehen und Vergehen’ an? 
aufehen. Sie werden nah Maaßgabe ſowohl der ger 
meinrechtlichen Verordnungen, «als: der. vaterkändifchen 

Geſetze über Blasphemie, Profanation des Heiligen, Hochs 
verrath, Landesverrath, Verbrechen der beleidigten Mas 

jeſtaͤt, Widerſetzlichkeit gegen die Obrigkeit und Injurien, 
nah dem Verhaͤltniſſe der hoͤhern oder niedern Schaͤ 
lichkeit, des groͤßern oder geringern Grades von Vorſatz 
oder Schuld, und dem hiernach ſich beſtimmenden En 
meſſen des Richters beſtraft. 

$. 14. Staatsdiener, welche gegen das Verbot 6. 0. 
dandein, © werden mit Verweiſen, Geldarreft, Feſtungs⸗ 
trafen, die nach Beichaffenheit des‘ Vergehens bis zur 
Bu gefteigert werden koͤnnen, beſtraft. 

. 15. Für jede Druckſchrift if der Verfaſſer zueſt 
een und firafbar, auch ‚Andere find es nad 

dem Grade ihrer Theilnehmung. - 

6. 16. Der Verfaſſer bat Feine Kersinstigfeit, fh 
auf dem Titelblatte feiner Schrife zu nennen. Um je 
doch diefen entdecken zu innen, iſt der Verleger vers 
bunden, jeder Schrift, welche er vetlegt, feinen Namen 
oder SKandelsfirma und Wohnort nebft dem Se, e in 
welchem fie gedruckt worden, bei Strafe von 30 Reichs⸗— 
thalern,, vorzufegen. St aber kein befondrer Verleger 
vorhanden, oder. if Diefer .ein Ausländer; To hat der 
Buchdrucker bei gleicher Strafe gleiche Verbindlichkeit. 

- Ucherdies ift die Poligepbehörde verpflichtet, eine ſolche 
Schrift, bei der diefe. Vorſchrift nicht beobachtet worden, 
"in Befchlag zu nehmen, und der für Regiminalgegen⸗ 
ftände niedergeſetzten Behörde hiervon die. Anzeige zu 
machen. J | 

6. 47. Seder Buchdrucker iſt verbunden, von jeder 
von ihm gedrudten Schrift der für, dag, ‚Stublegwelen 

/ 
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miedergeſetzten Centralſtelle ein, von diefer der oͤffentli⸗ 
chen Bibliothek nachher zuzuſtellendes, Frei⸗Exemplar zu 
‚übergeben, auch beſtaͤndig ein fortlaufendes Verzeichniß 
der von ihm gedruckten Schriften zu halten, beides bei 
Vermeidung einer Strafe von 5 Reichsthalern. 

548. Jeder Verleger; und, wenn die Schrift Feb 
nen von dem Druder zu benennenden inländifdhyen Vers 
leger hat, der Drucker dee Schrift, iſt verbunden, quf 
jede Aufforderung der Juſtizbehoͤrde den Verfaffer zu nens 
nen; daher fie fih, Bei Uebernahme des Verlags eder 
Druds, dies thun zu koͤnnen in den Stand fegen muͤſ⸗ 
fen. Können oder wollen fie den Verfaſſer nicht nen 
nen; fo werden fic fo behandelt, als wären fie Urheber 
dee Schrift. I Bu | 
6549. Außerdem werden die Buchdrucker für den 
Inhalt der Schriften, welche fie drucken, nicht verants 
worrlih gemacht, es wäre. denn, daß cine boshafte Kol 
Infion mit dem Verfaffer oder Verleger gegen fie eriweiss 
lid gemacht würde. Im alle eines erwieſenen böfen 
Vorſatzes find die Druder als Miturheber, jedoch im⸗ 
mer geringer, als die Verfaffer felbft, zu beftrafen. 

$. 20. Die Berleget hingegen, welche die Pflicht 
haben, den inhalt des, Werks, das fie nerlegen, vor 
defen Uebernahme zu prüfen oder prüfen zu laſſen, find 
nicht nur wegen höfen Vorfages, [andern auch wegen 
Nachläßigkeie, nach Vorliegenheit der Umftände, doch 

. ud im erfien Fall immer geringer. als die Verfaſſer, 
zu betrafen. | | 0 

$. 21. Die Herausgeber fremder. Auffäge, nament 
lid die Redacteurs von Zeitfchriften, werden wegen Ge. : 
egmidrigfeiten, welche folche Aufläße enthalten, nach 
eſchaffenheit als dolofe oder culpofe Theilnehmer und 

Beförderer des Vergehens des Verfaffers verantwortlich. 

$. 22. Die Verfaffer, und unter obigen Vorausfezr 
jungen auch die Verleger und Drucker,. find neben: dee 
Strafe, den durch. den. Druck Befchädigten zum Schar 
denerſatze und zur Genugthuung, weldje ‚vor dem Civil⸗ 
richter auszuführen ft, verbunden. . ... . or 

N 
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. 28. Die Buchhaͤndler find berechtigt, alle Deus 

ten, welche fie auf Dem Wege bes ordentlichen Buch⸗ 
Handels bezichen, zu verkaufen, ohne daß fic bei einem 
etwa geſetzwidrigen Inhalte derfelben als ſchuldhafte 
Theilnehmer an des Verbreitung angefehen, und deshalb 
zur Verantwortung gezogen werden können, fo lange ih⸗ 
nen nicht a: 

a) von der vorgefegten Behoͤrde der Verkauf aus⸗ 
druͤcklich unterfagt worden, oder M 
b) eine dolofe Verbreitung von Schriften geſetzwidri⸗ 

gen Inhalts gegen fie erwieſen ift. 

Sie find jedoch verbunden, diejenigen Schriften, auf des 
nen weder der Verfaſſer noch der Verleger, noch ein 
inländifcher Buchdrucker genannt ift, wenn diefelben jich 
ganz oder zum Theil auf die inlaͤndiſchen Staatsverhaͤlt⸗ 
niffe beziehen, obgleich fie ihnen auf dem ordentlichen 
Wege des Buchhandels zugefommen -find, jo wie alle 
thnen außer diefem Wege zufammenden Schriften, vor 
bem Debit der Regiminalbehörde vorzulegen. | 

$. 24. Ale Derfonen, welhe, ohne dazu berechtigt 
zu ſeyn, fih mit dem Buͤcherhandel abgeben, haben nes 

den der Polizeyſtrafe für ihr unbefugies Gewerbe, für 
den etwa gejegwidrigen Inhalt der yon ihnen verbreiter 
ven Schriften zu hafın. u 
6, 25. Landfrämer und Kauflerer dürfen bei Strafe 
von 5 Reichsthalern mit Leinen Büchern und Schriften 
handeln, wozu fie nicht die Erlaubniß von Ortsbeamten 
erhalten Haben. UU | 

6. 26. Der Abfag von Büchern und Schriften, des 
ten Inhalt von der Juſtizbehoͤrde als gefegwidrig erklärt 

. wird, fie mögen im Lande gedruckt oder vom Audlande 
hereingefommen feyn, ift zu unterdruͤcken, und der Vers 

kauf eincs jeden Eremplars in das Sins und Ausland 
iſt zum erftenmal mit 50 Neichsehalern, und im Wics 
berholungsfale mit noch fchärferer Ahndung zu beſtra⸗ 
fen. Die. den Buchhändlern. vom Auslande' zugefendes 

‚ten, für geſetzwidrig erkannten Schriften find dahin, wo⸗ 
her fie eingefendet worden, zuruͤckzuſenden. Der inlin 
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ußfche Verlag wird vernichtet, Haben nur einzelne Stel⸗ 
im ſich bie Mißbilligung der Juſtizbehoͤrde zugezegens 
fo kann durch Weglaſſung derſelben und Umdruck einzel⸗ 
ner Bogen geholfen werden. 

$. 27. Die Unterſuchung der in Druckſchriften began⸗ 
. genen Vergehen und das Straferfenntniß kann, Die oben 
6. 411. bemerkten außerordentlichen Fälle ausgenommen, 
nit von der Polizey, fondern ollein von den Krjminals 
behörden erfolgen; hingegen hat jede Ober: Polizepbehörde 
die Pflicht, die Austellung und den Debit aͤrgerlicher 
Bilder zu hindern, fo wie den Debit ſolcher Schriften, 
die in gegenwärtigem che verboten find, vorlaͤufig 
zu unterfagen, auch disfelben nach Umſtaͤnden in Bes 
fhlag zu nehmen, jedoch hiervon der geeigneten Regimis 
halbehörde innerhalb 24 Stunden die Anzeige zu machen. .. 

. 8.28. Das Ober; Eenfurkollegium und die Anftalt 
der Sücerfiscale ift aufgchoben.. \ .- 

. 8. 29. Die polizeiliche Centralaufſicht über das ges 
fammte Buͤcherweſen fällt der für Negiminaljachen bes 
chenden Behörde anheim, namentlih . 

"a) alle allgemeine, den Bücherhandel und den Bücher 
nachdruck betreffenden Gegenſtaͤnde; [2 

b) die Aufſicht über die Beobachtung der, die Büders 
cirkulation betreffenden Geſetze; 

cy) die Conceſſionsertheilung gu Errichtung von Buch⸗ 
handlungen, Buchdruckereien, Leſebibliotheken ꝛc.; 
d) Privilegien gegen den Buͤchernachdruck ꝛc. 
$. 30. Dennoch ift auch die für das Studienwefen 

‚Wiedergefegte Eentralbehörde, welhe in dieſem Punct 
an die Stelle des kbnigiichen Ober⸗Cenſurkollegiums tritt, 

- Eine Behörde, deren Gutachten fowohl von der Regimis 
nalbehoͤrde, als von dem koͤniglichen Kriminaltifunaf, 
in den dazu geeigneten Fällen eingeholt wird. 

Gegeben Stuttgart, den 30. Jan. 1817: 

Auf Befehl des Könige. 
Königlichen geheimer Math, 
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"Disfem Geſetze uͤber bie Preßfreiheit, welches auch 
als erſte Beilage unter die vier Beilagen zur neuen 
Verfaſſung aufgenommen ward, folgte: 

b) Der. Entwurf der Verfaffung, von Könige 
bee Ständeverfammlung mitgetheile,. von 

3. Maͤrz 1817. —— 

Erſtes Kapitel. 

Von dem Koͤnigreiche un beffen Beſtand⸗ 
heile : .:. 

54. Saͤmmtliche Theile des Königreih& Wirtem⸗ 
Kerg, die urfpränglihen Erb s und Die neuermorbenen 
Lande, find in der Maaße zu einem unzertrennbares 
Ganzen vereinigt, daß alle Staatsangehörigen, ohne Rüds 
ſicht auf die Verſchiedenheit ihrer früheren Verhaͤltniſſe 
und auf ihre vormalige. Verbindung mit andern Gebies 
sen, gleiche ſtaatsbuͤrgerliche Rechte und Pflichten has 
ben, und Alle an den Wohlthaten. der Verfaſſung und 
der darauf gegründeten Staatsverwaltung gleichen Ans 
heil nehmen. BE 

$. 2. Kein Beftandeheil des Königreichs kann außer 
dem dFalle einer, durch äußere Verhaͤltniſſe herbeigeführt, 

ten, unabwendbaren, auch von den Landſtaͤnden aner⸗ 
kannten Nothwendigkeit, von demſelben getrennt und 
auf irgend eine Weiſe veraͤußert werden. — 

Sollte ein ſolcher Nothfall wirklich eintreten; ſo iſt 
wenigſtens dafuͤr zu ſorgen, daß den Eingefeſſenen der 
getrennten Landescheile eine hinlaͤngliche Zeitfriſt geſtat⸗ 
tet wird, um ſich anderwaͤrts im Koͤnigreiche mit ihrem 
Eigenthume niederlaſſen zu koͤnnen, ohne in Veraͤuße 
rung ihrer Liegenſchaften uͤbereilt, oder durch eine auf 
Bas mitzunehmende Vermögen gelegte Abgabe, oder ſonſt 
auf andere Weife beläftiger zu werden. . 

6. 3. Würde. in der Folgezeit das Königreich einen 
neuon Landeszuwachs erhalten; fo wird das neue Land 

4 
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in. bie Gcmeinfhaft der Verfaſſung und Verwaltung des 
Königreichs aufgenommen, und die neuen Staatsangehär . 
rigen werden den Altern in Anfehung aller ſtaatsbuͤrger⸗ 
lichen Verhaͤltniſſe gleichgeftelle werden. 

As eine zum Königreiche gehörige «Erwerbung fol 
diejenige. angeſehen werden, die der König nicht bloß für 
Kin eine Perfon, Tondern duch Anwendung Wirtembergis 
her Staatskräfte, oder ausdruͤcklich als Zuwachs Le dem 
Virtendergiſchen Staate erwirht. 

zn "Bweites. Kapitel 2... 
Bon dem Rinise; den koͤniglichen Segierung® 

Ieen. der. Thronfolge und der Regent⸗ 
aft. 

6. 4. Der König iſt das Haupt des Staats, vereis 
nigt in fich alle Rechte der Staatsgewalt, und Abt fie _ 
anter den, durch die Verfaſſung feſtgefetzten, Beſtimmun⸗ | 
sen aus. 

$. 5. Er vertritt in dieſer Hinſicht niche nur den 
Staat in allen feinen auswärtigen Verhaͤltniſſen; fons 
dern es ſteht auch die gejammte innere Staatsverwal- 
tung unter feiner verfaffungsmäßigen Auffihe, Leitung 
und Einwirkung. Er fanctionirt, verkündet und volls 
zieht die Geſetze; er ertheile Privilegien und Dispenfas 
tionen. Unter feinem Namen und feiner Oberaufſicht 
wird die Gerechtigkeisspflege verwaltet, alte Verrichtun⸗ 
gen der vollzgiehenden Gewalt find von feiner Autorität 
abhängig ; die bewaffnete Madre, fowohl im Kriege als 
im Frieden, fteht ausfchließlih unter feinem Befehl, 
‚Er allein hat das Recht, Standeserhöhungen vorzuneh⸗ 
men, Orden zu errichten, Ehrentitel und andere Gna⸗ 
denbezeugungen zu ertheilen. 

6. 6. Die Perfon be6 Königs iſt Heilig und unvers 
eglich. 
6 $.7. Der König darf. jeder chriſtlichen Kirche ange⸗ 

ren. 
9. 8. Der Sig der Regierung kann in keinem Falle: 

außerhalb des Konigreichs verlegt werden. 
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69. Das Recht ber Thronfoige gebahrt, fo lange 
Mannsftamm in dem koͤniglichen Kaufe vorhanden if, 
dieſem allein mit Ausſchließung des weiblichen Geſchlechts; 
die Drdnung der Thronfolge aber zwifchen den Gliedern 
des Mannsſtamms wird durcd das Erſtgeburtsrecht und 
die darauf gegründete Lineal: Erbfolge beſtimmt. 

8 10. Benn der Mannsftamm des königlichen Haus 
ſes etloͤſcht, geht die Ihronfolge auf die weiblihe Nach⸗ 
tommenfchaft, nad eben der Erbfolgeordnung, die für 
jenen feftgefegt üft, ‚über, fo daß die, zur Zeit des Tos 
des des letztregierenden Königs aus dem Wirtembergifchen 

WMannsſtamme lebenden Wirtembergiſchen Prinzeffinnen 
oder Abkoͤmmlinge von ſelchen, ohne Unterſchied des Ge⸗ 
chlechts, gleich als wären fie Prinzen des Wirtembergi⸗— 
hen Haufes, nad dem Erſtgeburtsrecht und der Lineals 
rbfolgeordnung, ohne Ruͤckſicht auf die Nähe des Gras 

des mit dem zulcht regierenden Könige, zur Thronfolge 
berufen werden. ' 

Sobald jedoch in dem fodann regierenden koͤniglichen 
Haufe wieder Descendenten des erften Grades von beis 
derlei Geſchlecht geboren werden, tritt der Vorzug des 
männlichen Geſchlechtes vor dem weiblichen wieder ein. 

$. 11. Weder die zur Zeit des Abfterbens eines re⸗ 
gierenden Königs verfallenen Einkünfte der Krone, ned 
die zu den Krondomainen gehörigen Vorräthe aller Art, 
koͤnnen als Privatverlaffenfchaft in Anfpruch genommen 
werden. Hingegen ijt dasjenige, was von den Einfünfs 
ten des Familien s Fideicommiffes im engern Sinne (Hofe 
und Domainenkammer) und der für den König ausges 
festen Eivillifte, bis auf den Tag des Ablebens verfal: 
len ift, fo wie Alles, was derfelbe anderwärts, unab⸗ 
Hängig von den Rerhältniffen eines Staatsoberhaupts 
amd von der Ihm zuftehenden. Verwaltung der Krondor 
mainen, erworben bat, als Privateigenthum - deffelben - 
anzuſehen. | | 

$. 12. Der Auldigungseid wird dem Thronfolger erſt 
dann abgelegt, wenn er in einer den Ständen des Koͤ⸗ 
nigreichs zuzuſtellenden feicrlihen Urkunde die umver⸗ 

- 

ti 
_e® 



Der Entwurf d. Berf.v.3.Märy 1817. 473 
kislihe Feſthaltung der Landesverfaſſung bei. feinem 

bnlglichen Werte zugefichert bat. 
F. 13. Sollte der Fall fih ereisnen, daß die Erb⸗ 

" folge an einem Familiengliede fände, deffen Seiftes oder 
koͤrperliche Belchaffenheit ſchon nach gemeinrechtlichen 
Grundfägen die Anordnung "iner Wormundfchaft noth⸗ 
wendig, mithin auch daffelbe zur Selbſtregierung nnfähi 
macht; fo äft noch unter der Regierung des Könige, auf 

welchen es: folgen würde, dieſe Geiſtes⸗ oder koͤrperliche 
Beſchaffenheit auf eine rechtliche Weile außer Zweifel 
zu fegen, fofort aber in einer, vom Könige zu berufens 
den und unter deflen Vorſitze abzuhalsenden, Verſamm⸗ 
lung fämmtlicher im Koͤnigreiche anmwefenden, voljähris 
gen und nicht mehr unter väterlicher Gewalt ftchenden 
Prinzen des königlichen Hauſes und des Gceheimenrarhd . 
der Krankheitszuftand noch einmal zu bewahrbeiten, ſo⸗ 
fort, wenn dieſelbe unheilbar befunden wird, durch ein 
formliches Staatsgefes die Ausfchließung diefes Fami⸗ 
liengliedes von der Thronfolge fefizufegen. 

Wird die Geiſtes- oder Körperkrankheit nicht für. 
unheilbar, aber doch von der Belchaffendeit erfunden, . 
dab fie, fo lange fie nicht gehoben if, das Familienglied 
zur Selbſtregierung unfähig macht; fo tritt dann, wann 
die Erbfolge daffelbe dazu beruft,.eine Negentfchaft ein. - 

Eben fo tritt eine Regensihaft ein, wenn der Throns 
erbe, auch bei einer unheilbaren Krankheitsbefchaffenheit, 
unter der Regierung des vorhergehenden Könige nıche 
auf vorftchende Weife durch ein Staatsgeſetz von der 
Thronfoige ausgefchloffen feyn, oder auch, wenn ein. Koͤ⸗ 
nig während feiner Regierung in. eine folhe Geiſtes⸗ 

oder Eörperliche Krankheit, die ihn zur Selhftregierung 
"unfähig mache, verfallen ſollit.— 

In einem folhen Galle fol der Geheimerath bie 
oben beftimmten. Mitglieder des Lönislihen Hauſes, je 
doch mit Ausichlaß des gundcft zur Throufolge berufer 
nen Agnaten, zu einem Zujammentritte einladen, die 
volltändig zu bewahrheitende Thatſache vortragen, den 

Ward) abſolute Stimmenmehrheit fig ergebenden Beſchlut 



der Familienglieder aufnehmen, und denſelben, wenn.eb 
auf die Ausichliefung von der. Thronfelge gerichtet iſt, 
an die allgemeine Landesverfammlung bringen, durch des 
ren Zuftimmung derfelbe erft zu einem Staatögejegg er⸗ 
hoben werden kann. 

Der Koͤnig, oder wenn es den König ſelbſt betrifft, 
der an Jahren. ältefte Prinz des königlichen Hauſes hat 

dabei den Vorfiß, und neben einer mitzuzählenden,. im 
Zalle der Stimmengleichheit, eine entfcheidende Stimme. 
Die Stimmordnung ift durch das natürliche. Alter ge 
geben. 

$. 14. Während der Ninderjährigfeit des Könige, 
and in den im vorhergehenden $. 13. beſtimmten Fäls 
len führt die Reichsverweſung der nach der Erbfolgeord: 
nung nädfte Agnat, nebſt einem aus den fämmtlichen 
Im Königreiche anweſenden, volljährigen und nicht mehr 
unter väterliher Gewalt fichenden Prinzen des koͤnigli⸗ 
Hin Hauſes, und den fämmtlichen Mitgliedern des koͤ⸗ 
niglihen Geheimenraths, welcher übrigens als oberfte 
Staatsbehoͤrde feine verfaffungsmäßige Wirkſamkeit uns 
verruͤckt fortzuſetzen hat, beſtehenden Vormundſchafts⸗ 

Sollte kein zur Uebernahme der Reichsverweſung 
taͤchtiger Agnat vorhanden ſeyn; fo wird dich von der 
Mutter, oder, wenn diefe nicht mehr leben follte, von 
der Großmutter des Könige von väterliher Seite, und 
wenn auch diefe mit Tode abgegangen, vom Geheimens 
rathe gefuͤhrt. 

Hebt ſich in der Folge das Hinderniß; ſo tritt die 
erdentlice agnatiſche Vormundſchaft ein. 

. 45. Der Reichsverweſer hat eben fo, wie . der 
Kin, den Ständen die Beobachtung der Landesverfafe 
fung feierlich ‚zugufihern, und. auf diefelbe dicjenigen | 
Mitglieder des koͤniglichen Haufes,: welche durch das Ge⸗ 
feg zum Vormundſchaftsrathe herufen iind, feierlich zu, 

verpflichten. 

86. 16. Alle von der Entſchließung des Staatsober⸗ 
Dun abhängenden Staats⸗ Verwaltungegegenſtande und 

A 



\ 

— 

Der Entwurf d. Verf. v.3. Morz 1817. 175 

&nadenfachen werben in dem Bormundfchaftsrarhe unter 
dem Vorſitze des Reichsverwefers, welcher nicht nur eine 
mitzuzählende / fondern auch im Falke der Stimmengleichs 
heit den Vorzug einer ensfcheidenden Stimme hat, vers 
Bandelt ımd erledigt. 

$ 17. In Ermanglung einer vom Könige getroffes 
nen, dem Geheimenrathe zur Kenntniß gebrachten und 
von diefem ind Haus: Archiv niedergelegten, Anordnung 
Hat die Mutter, oder wenn diefe nicht mehr lebt, vie 
Großmutter von vÄterliher Seite, unter Ruͤckſprache 
mit dem Neichaverwefer und dem Vormundſchaftsrathe, 
die Erzieher, Auffeher und Lehrer des minderjährigen 
Königs zu ernennen, und den Erzichungsplan zu beſtim⸗ 
men. Im Falle einer Verfchiedenheit der Anfichten, hat 
der Reichsverwefer und der Wormundfchaftsrach die Ent 
fcheivung, auch wenn die Mutter und die vaͤterliche 
Großmutter nicht mehr leben, allein die Beſtimmung zu 
geben. — 

Sollte der minderjährige König kein Sohn des vers 
ftorbenen Königs, fondern eines Agnaten feyn, und der 
Vater deffelben. eine. Anordnung wegen der Erziehung 
getroffen haben; fo wird die väterlihe Anordnung, nach 
dem Eintritte des Sohnes in die Thronfolge, der Pruͤ— 
fung und Beſtimmung der Regentfchaft unterworfen. 

$. 18. Die Reihsverwefung Hört auf, fobald dee 
minderjährige König mit Zuruͤcklegung des 18ten Jahrs 
Jeines Alters die Volljährigkeit erreicht hat. 

$. 19. Die Verhältniffe der Mitglieder des Eöniglis 
Gen Hauſes zum Könige, als Dberhaupte der Familie, 
and ‚unter fh, werden in einem eigenen Hausgeſetze 
beſtimmt. | 

. ‘ ’ } 

Drittes Kapitel, 

Vonden Staassdiener!, 

A. Allgemeine Befimmungen. 

6. 20. Alle Staatsdiener, durch welche die koͤnigliche 

“ 

Stantögewalt ausgeuͤbt wird, werden in der Regel durdg- - 
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den König auf Vorfehläge der dazu geeigneten Centrak⸗ 
Behörden ernanne. | Ä 

6. 21. Diele‘ find verpflichtet, bei ihren Vorfchlägen 
ale Bewerber aufzuzählen und vor allem "Andern auf 

den Grad ber. moralifchen und intellectuellen Tüchtigkeit 
zu dem Amte, dam aber auch auf den Vorzug des Als 
ters und auf ſchon erworbene Verdienſte Ruͤckſicht zu 
nehmen. | | 

$. 22. Niemand kann ein folhes Ame erhalten, der 
nicht früher von der geeigneten Behörde für tüchtig ers 
klaͤrt worden ift. : 

| $. 23. Landeseingeborne find, wenn ſie die erforderz 
liche Tüchtigkeit haben, vorzugsweife vor den Fremden 
zu berüdflichtigen. | ne | 

6. 4. In den Dienfteid, welchen ſaͤmmtliche Staats 
diener dem Könige abzulegen haben, iſt ausdruͤcklich auch 
die Berpflihtung aufzunehmen, die Verfaffung fammt den 
auf diefelbe ſich gtündenden oder dadurch beftätigten fans 

desfreiheiten gewiffenhaft zu wahren. 

$. 25. Ein Staarsdiener kann ohne feine Zuftime 
mung, nur wegen Unbrauchbarkeit und Unfähigkeit zur 
Berfehung feines Amts, oder wegen Vergehen, nad 
vorhergegangener Unterfuchung, auf eine geringere Stelle 

gefegt, oder mit Verluſt feines Dienftgehalts aus 
dem Böniglihen Dienfte entfernt werden. oo 

Dienftenefehungen — Caſſationen — werden aus 
fchließlih von der KrimmalsAuftisftelle erkannt. 

Bloße Entlafung und Zurädfesung auf eine gerin⸗ 
gere Stelle kann, wenn fie wesen leichterer gemeinee 
Vergehen oder wegen Dienfiverfehlungen gefchieht, auch 
auf den Kollegials Antrag der Regierungsbehörde, oder, 
fauUs der Diener zum Sufips Departement gehört, des 
betreffenden oberen Juſtiz⸗Collegii als Strafe erkannt 
werden. Gefchieht fie aber blos wegen Unfähigkeit und 
Unbrauchbarkeit; fo kann fie auf den Collegial: Antrag 
der. Stelle, welche dem Diener vorgeſetzt iſt, oder zu 
weicher er gehöre, Statt finden. 
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Die Collegialantraͤge auf Entlaffung oder Zurädfepung 

eines Staatsdieners find dem Königlichen Geheimenrathe 
vorzulegen. 

$. 26. Die naͤmlichen Beſtimmungen treten bei Sys; 
penfionen em, welche mit Verluſt des Amtsdehalts vers 
Sunden find. 

$. 27. Die Fälle, welde die Zuruͤckſetzung eines 
Staatödieners oder deffen Entfernung vom Amte, oder 
eine das Coertitionsrecht der Berwaltungsbehörden übers Feisense Strafe nach fih ziehen, werden durch ein Ger 
es genau. beſtimmt werden, wobei im Allgemeinen der 
Grundfos beruͤckſichtigt werden wird, daß Staatsdiener, 
welche durch vorjägliche Uebertretung ber uen ertheil⸗ 
ten Amtsvorſchriften oder auch durch grobe achlaͤſſigkeit 
oder Unwiſſenheit, das gemeine Weſen oder die ihrer‘ 
anttlichen Fuͤrſorge anvertrauten Privatperſonen in bes 
beutenden Schaden verſetzt, oder fonft durch - abjichtliche 
Verlegung weſentlicher Amtspflichten fich des zu Berwals 
tung ihres Amts erforderlichen Vertrauens und Anſehens 
beraubt, oder auch nach erhaltenen Warnungen durch 
fortgeſetzte, wenn gleich an ſich geringere, Amtsfehler 
eine ſchwerere Verſchuldung auf ſich geladen haben, der 
auf ihre Dienftanftellung fich grändenden Nechre hierdurch 
verluftig werden. Zu 

$. 28. Verſetzungen der Staatodiener follen nicht ohne 
worheriges Gutachten derjenigen Behörden, auf deren 
Borfchläge die Ernehnung erfolge iſt, und Überhaupt nicht 
ohne erheblihe Gründe vorgenommen werden, | 

Staatsdiengr, welche nicht auf Ihr Anfuchen und nice - 
wegen Vergehen oder Unfähigkeit verfegt werden, erhals 
ten fuͤr die Umzugskoſten eine Entſchaͤdigung. 

929. Wer aus eigener Entſchließung ein Staatsamt 
ist, kann ohne Einwilligung des Könige Richt vor 

Blauf eines Vierteljahrs nach geſchehener Dienſtauftkuͤn⸗ 
bigung feine Stelle verlaſſen. 

9. 30. Kein Staatsdiener, er mag fein Amt freiwils 
lig niedergelegt haben, oder davon entlaſſen worden ſeyn, 
darf ſich aus dem Koͤnigreiche fraher entfernen, als bie 

Dritter Ban, 42 
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er wegen ſeiner Amtsverwaltung Rechenſchaft abgelegt, 
oder wenn ſeine perſoͤnliche Gegenwart nicht mehr noth— 
wendig waͤre, bis er wegen der innerhalb eines Jahrs 
nach feiner Reſignation oder Entlaſſung etwa gegen ihn 
vorkommenden Anſpruͤche hinlaͤngliche Sicherheit geleiſtet 
hat. Nach Beſtellung dieſer Sicherheit kann ohne ein 
Erkenntniß der betreffenden Juſtizſtelle weder die Aus— 
wanderung gehemmt, noch auch im Widerſpruchsfalle 
eine laͤngere Dauer der Sicherheitsleiſtung als auf ein 
Jahr, von dem Staatsdiener gefordert werden. — 

5. 31. Fuͤr die Staatsdiener, welche durch Krankheit 
oder Alter zu Fuͤhrung ihres Amts unfaͤhig geworden 
ſind, ſo wie fuͤr die Hinterbliebenen der Staatsdiener 
ſoll geſorgt werden. 

$. 32. Die Staatsdiener und die Behoͤrden find für 
die von Ihnen ertheilten Befehle verantwortlich, und bar 
ben bei eigener Verantwortlichkeit nur die ihnen von den 
geeigneten Stellen ih der ordnungsmäßigen Form zukom⸗ 
menden Anweiſungen zu beobachten. u 

‚Sind fie in Zweifel, od die Stele, welche ihnen 
einen Auftrag ertheilte, dazu competent fey; fo haben 
fie darüber bei ihrer vorgejeßten Behörde anzufragen. 
fo wie ihnen aud obliegt, wenn fie bei dem Snhalt eis 
ner höheren Verfügung erheblihe Anitände finden, ſolche 
untere Beobadysung der geziemenden formen und Vermeis 
dung jeder nachtheiligen Verzögerung, der verfügenden 
Stelle vorzutragen. ü 

B. Von dem Geheimenrathe. 

$. 33. Der Koͤnigliche Geheimerath iſt die zumaͤchſt 
unter dem Könige ſtehende oberſte Staatsbehoͤrde, wel⸗ 
cher alle uͤbrigen Staatsverwaltungsſtellen untergeordnet 
ſind. Er beſteht wenigſtens aus 7 und hoͤchſtens aus 14 
Mitgliedern. | Ä 

$. 34. Der König ernennt und entläßt die Mitglieder 
des Geheimenraths nah eigener freier Entſchließung. 
Er wird bei der Ernennung vorzuͤglichen Bedacht auf 
Eingeborne nehmen, und jeden auf die Geburt ‚oder das 
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riſtliche Blaubensbekenntniß ſich gründenden Unters 
ſchied ausſchließen. | 

Wird ein Mitglied des Geheimenraths entlaffen,; ohne 
daß Dienftentiegung gegen daffelbe anerkannt worden wäre; 
fo behält ein Diinifter 4000 fl. als Penfion, und ein 
anderes Mitglicd des Geheimenraths die Haͤlfte feiner 
Beſoldung, inſoferne dem einen oder dem andern nicht 
durch Vertrag eine andere Summe zugeſichert worden iſt. 

$. 35. Der Geheimerath iſt vorzugsweiſe dazu ver⸗ 
pflichtet, für die Aufrechthaltung der Landesverfaſſung 
und fuͤr die Hebung aller durch die Verletzung derſelben 
entſtehenden Mißverhaͤltniſſe Sorge zu tragen, indem er 
die deshalb einkommendeu Vorſtellungen mir feinen vers 
faffungsmäßigen Anträgen unterftügt, und nöthigenfalle 
auch von Amtswegen einfchreitet. Er iſt demnad) ‚für 
ale, von Ihm ausgehenden, Verfügungen allein verants 
wortlich. | —— J 

$. 36. In Hinſicht auf die Verhaͤltniſſe zwiſchen dem 
Koͤniglichen Geheimenrathe und den einzelnen Departe⸗ 
mentsminiſtern, welche darin Sitz uud Stimme haben, 
wird hiermit feftgefegt, daß in dem Geheimenrathe noth⸗ 
wendig vorzutragen und zu verhandeln find: . 

41) alle allgemeinen Staates, Landes und Kirchenan⸗ 
gelegenheiten; dahin iſt namentlich zu vechnen: 

a) alles was Auf die Staates und Landesverfaffung 
und die Organiſation der Staatsbehoͤrden und 
Landesthelle, oder - ' | 2 

b) auf die Staatsverwaltung im Allgemeinen und 
die Norinen derfelben ſich bezieht, ferner 

6) alle Segenftände der Geſetzgebung und allgemeiner 
Verordnungen, fo wie die Anftände über die Auss , 

‚legung der. &ejege und Verordnungen; endlich 
d) was Aberhaupt ein allgemeines Staatsintereſſe hat; 
9) alles was auf die Verhältniffe mir den Landftänden - 

Bezug hat; 

- 3) alle Vorfchläge zu Befegung der Höheren Staates 
und Kirchenämter mit Einfluß der Ober⸗ und 
Cameralbeamtungen und der Defanate; 
22 428 

— 
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4 alle Angelegenheiten, welche in die Geſchaͤftckreiſe 
verſchiedener Miniſterialdepartements einſchlagen, 
inſoferne die Departementechefs ſich daruͤber nicht 
vereinigen koͤnnen; 

5) Competenʒſtreitigkeiten verſchiedener Departements, 
insbeſondere auch zwiſchen den Verwaltungs⸗ und 

x... gerichtlichen Stellen; 

6) Berhaͤltniſſe der Kirche zum Staate, inſofern neue 
Beſtimmungen nothwendig ſind, oder einzelner 
Kirchen zu einander, wenn die Koͤniglichen Cen⸗ 
tralſtellen disſer Confeſſionen ſich nicht vereinigen ; 

9) Recurſe an den Geheimenrath von Verfügungen 
einzelner Mintfkerien oder Departementschefs, durch 
die ein dritter beſchwert zu ſeyn glaubt; 

8) Vorſtellungen, welche von Centralſtellen bei dem 
ihnen vorgefegten Miniftern gegen einzelne Minl⸗ 

fterialverfügungen eingereicht werden, deren Erdrs 
terung der Minifter, wenn er nicht felbft zu Bez 
ruͤckſichtigung derſelben fi bewogen findet, auf die 
Entiheidung des Geheimenraths auszujegen hat; 

9) Anftände, welche fi bei Volljichung der von dem. 
Geheimenrathe an einzelne Minifterialdepartemens ' 
erlaffenen Verordnungen und Verfügungen ergeben, 
und endlich 

40) alles, was dem Geheimenrathe von dem Konige 
zur Berathung oder Ausführung befonders aufs 
getragen wird. 

6. 37. Kein Mitglied des Geheimenraths kann, au⸗ 
Ger dem Falle, wenn der Gegenſtand ihn perſoͤnlich ans 
geht, von den collegtalifchen Berathſchlagungen dieſes 
Collegiums ausgeſchloſſen werden. 

$. 38. Die Geſchaͤfte werden in verſchiedenen Des 
rtements bearbeitet; viele find: 

4) Miniiterium der Juſtiz; 
9) Minifterium der auswärtigen Angelegenheen; 
3) Miniſterium des Yunern ; 
4) Ministerium des Kriegsweſens; 
5) Miniſterium der Finanzen, und 
6) Deiniftertum des Keen und Sutnefns, 
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64:39, Joder Departementnänifter iſt fie Daslenige, 
wa er einzeln verfägt, oder was ihm vermoͤge des ihm 
zugewieſenen Geſchaͤftckreiſes zu thun oder zu verfügen 
shliegt, perfönlich. verantwortlich. 

C.. Von ben Centralſtellen. 

6. 40. Bei der Gefchäftsfährung der ben Koniglichen 
Minifterien unmittelbar ımtergeordneten Eentralftellen wers 
den folgende Gegenſtaͤnde collegialiſch behandelt: 

1) was fih anf die Sefeßgebung, auf Erlaffung, Ers 
Säuterung oder Abänderung allgemeiner Anordnun⸗ 
gen, Einrichtungen und Amtsjnftruktionen, auf 
Feſtſetzung oder Abänderung . allgemeiner Berwals 
tungsgrumdfäge bezieht; 

2) Anträge oder Verfügungen, welche dic Anftellung, 
Verſetzung oder Entlaffung :Königliher oder Com⸗ 
mundiener betreffen; Die Beurtheilung der mit den 
Dienftcandihaten vorgenommenen Prüfungen; die 

Anordnung, Leitung, und Prüfung der Unterſu⸗ 
igen gegen Beamte und andre Angeftellee; die 

ledigung der Relationen. Aber Rechyungsreviſio⸗ 
nen und. Regunnasvefe; wobei jedoch in den beis 
den. legten exiehungen dem Departementschef, 
wie bisher, die efugniß zufommt, ig dringenden 
Faͤllen und wo cine gegründete Beranlaffung zu 
unmittelbarer Einfchreitung von feiner Seite vors 
liege, diejenigen Verfügungen, die ihm angemeffen 
erfcheinen könnten, unter Beachtung der allgemeis 

nen Gefege für ſich ju treffen; 

9 Straffälle, mo entweder wegen ber Groͤße der auf 
das Vergehen geſetzten Strafe oder wegen der 
ſchwierigen Anwendung des Geſetzes auf das uns 
terliegende Factum die Entſcheidung auf das Er; 
‚Sennmiß "ber Centralſtelle ausgeſetzt, oder gegen 
die Strafverfuͤgung einer Unterbehoͤrde der Recurs 
an. die höhere Stelle genommen worden iſt; 

g. und Erfedigung der Beſchwerden Aber 
“ Berfügungen ſowohl der Centralftellen als ber un⸗ 
ergeerdneten Behoͤrden;; 
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5) Faͤlle, wo Aber ſtreitige Rechtsverhaͤltniſſe vder über 
andere Einwendungen und Anſtaͤnde, welche einen 

Geſuche oder. einer: Verwaltungsmaßregel entgegen 
ſtehen, entichienen werden uuß— 

6) Verfügungen, welche wegen ihrer Folgen in Be— 
iehung auf den Wohlſtand, die perſoͤnliche Frei— 
eit und die Eigenthumsrechte einzelner Staats⸗ 

angehoͤrigen, oder wegen ihres Ginfluſſes auf. das 
Wohl des Ganzen oder einzelner Gemeinden sder 
Korperſchaften cine reiflichereẽ Weberlegung erfordern, 

7) Fälle, we, ohne daß hierüber bereits Vorſchriften 
feſtgeſetzt wären, ein zu den ;äffentlihen Fonds 
gehoͤriger Gegenſtand veräußert oden weſentiich vers 
ändert, oder auf. eine dffentlihe Caſſe dühe neue 
Ausgabe, namemlich eine neue Sejoldung, “eine 
Befoldungszulags oder Penſion übernommen, oder 

eine zu den’ Einkunften einer oͤffentlichen Eaffe ge: 
/ ‚hörige Forderung’ ganz oder zum Theil nachgelaſ⸗ 

fen, oder auch uͤbet einen bedeutenden Verwaltungs⸗ 
gegenftand Fin: Methvertrag oder anderer Contract 
abgeſchloſſen wird} = 

8) alle Höheren Verfügungen, welche zwar; wenn nicht 
beſondere Anftände hierbei eintreten, von dem Vor 
ftande des Colleglums zu vollziehen, zugleich aber 

‚ aud jedesmal dem verfaminelten. Kollegium zur 
Kenntnig zu Bringen find, '- 00, 

‚In. Anfehung derjenigen Gegenftände, welche in den 
vprftehenden Punkten nicht bezeichnet, noch vermöge der 
Analogie darunter zu rechnen find ,. noch Äberhaupt ihrer 
Natur nach unter die ber. Eolisglalbehandlung zu unters 
werfenden Gefchäfte. gehören, ‚Blriht es dem Vorſtande 
des Eollegiumg Überlaffen, diefelbe für ſich zu behandeln. 

- Bei den zum Juſtizdepartement gehörigen Collegial⸗ 
fielen werden, wie, bisher, alle Geſchaͤſsgegenſtaͤnde cols 
legialifch behandelte. a EG | 
9 41. Der für Regierungsfachens angeordneten Cen ⸗ 
tralftelle iſt insbeſondre auch Die außengerichtliche recht⸗ 
liche Beurtheilung alles desienigen übertragen „was bei 
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ber Staätsverwaltung in Hinſicht auf innere ſowohl, als 
äußere Verhältniffe zum Streit fommt, fo wie die Er⸗— 
ledigung der zur höheren Erkenntniß ſich eignenden Strafs- 
ſachen, infoweit fie weder der Eriminaljuftizbehörde zus 
getheilt find, noch zu dem Straftecht der höheren Civil⸗ 
jufisfiellen oder einzelner Centralverwaltungsßellen ges 

en. Zu ur 

. 6.42. Die Grängen der Strafbefugniß der verſchie⸗ 
denen Eentralbehörden ſowohl, als der ihnen untergeords, 
neten Beamten und Stellen werden durch cin Geſetz naͤ⸗, 
ber beſtimmt werden. 

Immittelſt wird vorläufig: feſtgeſetzt, daß die Erimis 
nalgerichte nicht nur über alle, die Strafgemalt der Obere: 
Beamten Äberfchreitenden gemeinen Vergehen und Vers 
brechen, mie Einichluß der zur höheren Erkenntniß fi 
eignenden Snjurienftraffälle, ausichließlich zu erkennen has 
ben, fondern auch die. Deftrafung amtlicher Vergehen: 
ber Staates und Commundiener, jo wie der Liebertretung. 

Koͤniglicher Adminiftrationsverordnungen, namentlich der 
Polizey⸗, Tars, Zoll, Umgelds:, Aceifes, Forft:, Hands 
werkse und anderer Drdnungen, infoweit zu dem Ge⸗ 
ſchaͤftskreiſe derſelben gehört, als. in dem gegebenen Falle 
anf Dienftentfegung, auf eine nicht bereits geſetzlich bes 
ſtimmte Geldſtrafe, welche die Summe von. 50 Thalern 
uͤberſteigt, oder auf eine länger ald 4 Wochen dauernde. 
uchthaus⸗ oder Feſtungsſtrafe erfanut, oder ein in das 
rbeitshaus gefprochener Correctionaͤr länger. als ein 

halbes Jahr unter den Zwangsarbeitern ‚beibehalten wers 
den mäfte.. ! 

$. 43. Bei Amtsvergehungen eines der Regierungs⸗ 
behörde untergeordneten- Beamten hat dieſelbe in allem: 
Sallen die Unterfuhung Bis zum Schluffe zu leiten, und 
wenn das Reſultat fih zum Erfenneniffe.der Juſtizbe⸗ 
hörde eignet, die Akten der letztern zu uͤbergeben. 

D. Von dem Geſetzgebungscollegium. | 

$. 44. Theile zur Revifion. der Geſetze, theils⸗ gt’ 
deren Ergänzung. und foisichreitenden Ausbildung wird 
ein beſonderes Sefeßgebungscollegium errichte. 
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4. 45. Ohne bie vorgangige Pruͤfung biefer Behörde; 
welche jedesmal vorher die Aeußerung der für den Ges 
genftand ſich eignenden beſondern Stelle einzuholen hat; 
kann, fobald fie in Wirkſamkeit getreten ſeyn wird; we⸗ 
der an den König, noch an die Stände ein Geſetzesvor⸗ 
flag gebracht werden, 

$. 46. Den Chefs der einzelnen Departements, in 
deren Fach das neue Seſetz einſchlaͤgt, ſteht es frei, am 
ben Berathfchlagungen des Sefehgebungsrolleginms gleich, 
falls Antheil zu nehmen. 

Biertes Bapitel. 

"Bon den Öftentlihen Rechtsverhaͤltniſſen der 
Wirtembergifhen Staatsbürger." 

6. 47. Die Rechte eines. Wirtembergifhen Staatte: 
bärgers werden theils durch die Geburt, wenn bei ches 
lich Geborenen der Vater, oder bei unchelichen die Mut⸗ 
ter das Stawesbärgerrecht bat, theild durch beſondere, 
von dem Erkenntniffe der Regierungsbehoͤrde abhängehde, 
Aufnahme erworben. Leere ſetzt voraus, daß der Aufs 
zunehmende von einer beftimmten Gemeinde die vorläus 
fige Zufiherang der Aufnahme in das Bürgerrecht ober 
ecifipredt erhaften hat, oder einen Staarsbienft ber 

det. 
$. 48, Staatsdiener, welhe das Staatsbuͤrgerrecht 

weder vermöge ihrer Geburt, noch kraft beſonderer Auf⸗ 
nahme anzuſprechen haben, find gleihwohl während ihrer 
Dienftzeit als wirkliche Staatsbürger zu behandeln, umd 
ihre in diefem Zeitraum gebsecnen Kinder treten in die 
Rechte und Pfliepten geborener Staatsbürger ein. 

Mac, zehmwiähriger Dienkleiftung können bie Dzaats 
diener verlangen, nebft ihren vorher im Auslande gebo⸗ 
renen Kindern, für immer in das Staatsbuͤrgerrecht aufı. : 
genommen zu werden, 

$. 49. Jeder Staatsbürger iſt zu verfaff'ngemäßigem 
Gehorſam verpflichtet. oo. 
50 Außer dem Falle einer Negierungsveränderung 

dat jeder geborene Staatsbürger, welcher. das 46te Jahr 
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feines Alters ruͤckgelegt har, und jeder Neuaufgenom⸗ 
mene den Erbhuldigungseid nad Vorſchrift der Verfaſe 
fung abzırlegen. Auch iſt der. Erbhuldigungseid Jedem 
Dienfteide einzuverleiben. 

$. 51. Alle Staatsbürger Haben in Hinficht auf —8 
Kantsbürgerlichen Verhaͤltniſſe ‚gleiche Rechte, inſofern 

nicht Die. Verfaſſung ausdrucklich eine Ausnahme bes 
gründet. 

$. 52. Kein Staateblarget darf in feinet 
Siaußensfreipeit beſchraͤnkt werden. — 

$. 53, Durch die Verf ledenheit der drei chriſtlichen 
Glaubensbekenntniſſe kann keine Verſchiedenheit der buͤr⸗ 

gerlichen Rechte und Pflichten begraͤndet werden. 
$. 54. Die ſtaatsbaͤrgertichen Verhaͤltniſſe derjenigen, 

welche einer chrifflichen Secte, oder .einem nicht chriftlia 
hm Glaubensbekenntniſſe zugethan ſind, werden buch 
ein Geſetz beſtimmt merden. 

$: 55. Kein Stantssärger kann wegen feis 
Mer Gehurt von irgend einem Staatsamte 
ausgeſchloſſen werden. 

$. 56. Jeder hat die Fretheit, feinen Stand 
und fein Gewerbe nah eigener Neigung zu 
wählen, and ſich dazu im Ins oder Austande 
auszubilden, Ä 

$. 57. Insbefondere hat jeder das Recht, auswärtige 
Lehranſtalten zu befuchen, bei auswärtigen Handwerks⸗ 
meiſtern, Handelsleuten und Fabrikanten in die Lchre 
zu treuen ‚. als Handwerksgeſell ins Ausland zu Wandern, 
und als Dienftbore auswärts zu. dienen, 

6. 58. Wer jedoch auf einen Staatsbienſt, welder 
befondere wiſſenſchaftiiche Ausbildung vorausſetzt, Ans 
fpruh machen will, har wenigftens Kin Jahr auf der 
Sandesunfverficät zu findiren. | 

%. 59. Rein Staatsbürger kann in dem Su 
nuffe feiner perfönlichen Sreiheit, und in der 
Benutzung feines Eigentums anders, aJs 
durch das Geſetz, ader vermoͤge beſonderer ge⸗ 

/ 



4186 Bu Wirtemberg. 

fetzlich ſanktionirter Regesverhältniffe Ges. 
ſchraͤnkt werden, | 
. & 60. Ausichließlicge. Kandelss und Gewerbsprivile⸗ 
gien koͤnnen nur zufolge eines fuͤr gewiſſe Faͤlle gegebe⸗ 

nen Geſetzes, oder ‚mit beſonderer, für den individuel⸗ 
len Fall erklärten Beiſtimmung der Landftände ertheilt 
werden. 

Hingegen wird dem Ermeffen. der Regierung Aberlafs 
fen, dem Erfinder eines neuen Kunftwerts oder Waas 
renartiteld, oder demjenigen, welder auf die, erſte Eins 
führung eines neuen Gewerbszweigs bedeutende Koften 
berwendet, für die ausſchließliche Benuͤtzung der neuen 
Erfindung oder des -neu eingeführten Gewerbe bie auf. 
die Dauer von 40 Jahren ein Privilegium zu bewilligen. 
964. Die Beſtimmungen, unter welchen die auf 
befontire Nechestitel ſich gruͤndenden perfönlihen Dienſte 
und Abgaben, auch andere Reallaſten losgekauft und 
— werden koͤnnen, beruhen zwar im Allgemei⸗ 
23* einer guͤtlichen Uebereintunft, oder auf einer von 

rundfaße der Entichädigung ausgehenden‘ richters 
u. lien Beſtimmung; wegen der Bauerlehen und Leibe. 

eigenichaft wird jedoch zum voraus feftgefegt : 
.9) Dem Falllehenvertrage kann unter den jeßt beſte⸗ 

henden ſtaatsbuͤrgerlichen Verhaͤltniſſen die Folge 
nicht gegeben werden, daß der a den im 
Beſitze diefer Güter befindlihen Familien ſolche 

. entziehen, oder die Bedingungen umd Abgaben laͤ⸗ 
ſtiger, als die zuletzt beftandenen machen dürfe; 
vielmehr wird zum Beſten der Landescultur jedem 
Salllehenbefiser das Recht verliehen, gegen eine 
volltändige Entſchaͤdigung des 2 enherrn für den 

>. aus feinen Rechten fließenden Ertrag, das Lehen 
in Eigenthum zu verwandeln. 
0) Erblehengüter und andere gefchloffene nicht fallles 

henbare Bauernhöfe duͤrfen ſowohl durch Erbſchaft, 
als auf andere Art, nach vorheriger Anzeige bei 
dem gutsherrlichen Beamten, getrennt werden. 

. 3) Da mit der Gleichheit der ſtaatsbuͤrgerlichen Rechte: 
das Leibeigenſchaftsverhaͤltniß nicht vertraͤglich ik; 

* 
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ſo wird daffelbe, mo ſolches noch beſteht, mid fels 
nen Wirkungen in der Maße aufgehoben, daß. die 
Berxechtigten für die damit. verbunden geweſenen 

Mutzungen eine, von den bisherigen Leibeigenen: zu 
leiſtende bilige, Entfchädigung erhalten. .. 

Ausbwandernde hingegen find von Bezahlung des 
Manumiffionsgeldes frei, j 

6. 62. Dis Cigenthum des Ein ehtien kann zu allges 
y 

Heinen Staatszwecken nur gegen dolle Entſchadigung und 
mit Einwilligung des Eigenthämers, im Widerſpruchs⸗ 
falle aber nicht anders, als wenn die’ für "die Regimi⸗ 
nalſachen verorbnote Eentrafftche Aber die Nothwendis⸗ 
keit entſchieden hat; ‚verwendet werden. : 
" Wenn über die Summe der Entifchadtgung Streit 
ntfteht, und der Eigentümer bei der Eni ſcheidung der 
—— ſich nicht beruhigen will; fo iſt die 
Sache im ordenslihen Rechtsivege gerichtlich zu erledigen, 
einftweilen aber die von jener Stelle feſtgeſetzte Summe 
vhne Verzug auszubezahlen. 

.$. 63. Jeder. maffenfäßige Straarshärger 
if verpflichtet, nad‘ den Beffimmungen der 
Qerfaffung und der daranf fid gründenden 
Sefege, zur Vertheidigung des Barerlandeg 
die Waffen zu tragen. | 

Ueber das Recht, Waffen zu tragen, wird ein Geſes 
die naͤhere Beſtimmung geben. 

6. 64. Gegen Niemand kann anders, P in sch 
duch die Verfaffuhg vorgefchriebenen Wegen eine Ber? 
haftung oder Strafe etkannt, oder ſonſt ein Verfahren 
in einer bürgerlichen oder peinlichen Rechtsſache einge⸗ 
ſeitet werden. 

6. 65. Jeder Staatsbuͤrger und jede Ge⸗ 
meinheit hat das Recht, ſowohl Bei der hoͤch— 
ſten Staatsbehoörde als bei der Staͤndever— 
ſammlung begruͤndete Antraͤge zu Abſchaffung 
sder Abänderung ‚beftehender Geſetze und 
Berordnungen, io. wie zu Einführung nennt 
einzureigen. 
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.: 6.66; Fernor hat jeder das Rccht) bas Verfah⸗ 
ren einer Staatsbehörde, welches ihm geſetz⸗— 
nund ordnungswidrig erſcheint, Bei der unmittel⸗ 
bar ̟ vorgeſetzten Behoͤrde anzuzeigon, und wenn er 
ſelbſt dadurch gefaͤhrdet worden, Beſchwerde dagegen 
— dieſe auch noͤthigenfalls ſtufenweiſe bis zur 
oͤchſten Stelle zu verfolgen. — 
.8. 67. Findet im letztern Falle, die vorgeſetzte Ber 
drde das Verfahren der angeklagten gerechtfertigt; fo 
it fie die Pflicht, den Befhwerdeführer Aber die Gründe 

hres Urtheils zu belchren. | | 
9. 68. Slaubt der: Befchmerbeführer ih auch bei 

. der Entfcheidung der oberſten Staatsbehoͤrde ‚nicht berw 
digen zu koͤnnen; fo Bgrf © bie Beſchwerde der Stäns 

itt deverſammlung mit der Bitte um Verwendung ‚vorttas 
gen. Wenn dieſelbe ſich ſodaun uͤberzeugt hat, daß jene 
Stufenfolge beobachtet worden, und die Beſchwerde ein 
Beruͤckſichtigung verdient; ſo ift Ihr auf ihre. Bitte von: 
dem Königlihen Geheimenrathe die nöthige Auskunft 
über den Segenftand zu ertheilen. 
% 696 Das ndmliche gilt von Beſchwerden über Bars 
zoͤgerung der Entſcheidung. — — 
2.8 70. Die Freiheit der Preffe und des Ber 
kaufs auslaͤndiſcher Buͤcher finden nach dem in der Bei 
lage Ziffer 4. ‚beifolgendem Geſetze allgemein flat. | 

6. 71. Feder Staatsbärger hat das Recht, 
us dem. KRönigreihe auszuwandern, fobald er 

Dem, ihm vorgefegten Beamten von feinem Vorſatze dif 
Anzeige gemacht, feine Schulden und andere Obliegens 
Da berichtigt, und hinreichende Verfiherung ausgeſtellt 
at, daß er innerhalb Jahresfriſt gegen König und Pa 

gerland nicht dienen, nnd cben fo lange in Kinfiht auf 
die vor feinem Wegzuge erwachfenen Anfpräde vor den 
Gerichten des Königreichs Recht geben wile. 

- $. 72. Der auswandernde Unterthan hat bei feinem 
Wegzuge keine Nachſteuer zu bezahlen. 
5. 73. Durch den Wegzug verliert der Auswandernde 
fein Staatsbuͤrgerrecht für ſich und feine mis ihm weg 
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Kinder, welche ohne beſondere Wiedera e 
—— nicht much —8B deruocho— 

Das Vermögen. derjenigen Kinder, welche nicht mie 
den Eltern auswandern , wird in jedem Balle im Lande 

| zuruͤckbehalten. 

674. Wenn jemand ohne Landedhetrliche Erlaubniß 
und ohne einen ihm zugeſtandenen Vorbehalt ſeines 
Staatsbuͤrgerrechts, in auswaͤrtige Dienſte tritt; ſo wird 
derſelbe hierdurch feines Staatsbuͤrgerrechts verluſtig. 

$. 75. Eben fo kann auch derjenige; der ‚in einem | 
fremden Staate feine "bleibende Wohnung nimmt, . fein 
Staatsbuͤrgerrecht nicht anders, als mit Landesherrlicher 
Bewilligung und in der Worausfegung ‚beibehalten, daß 
er den ihm obliegenden faatẽs argerlichen Pflichten in 
jeder Hinſicht Genuͤge leiſtet. 

$. 76. Die beſonderen Recht Sverhaͤltniſſe des 
Adels erhalten in dem der Beilage Ziffer 2. beifolgens 
den Adelsſtatute ihre Veſtimmung. | J 

Sünftes Gapitel. 

Son den Gemeinden und Amtstörperfgaften.. 

A. Don den Rechten und Pflichten derſelhen ir im 
Allgemeinen. 

4. 77. Das Eigenthum der Gemeinden und Amts⸗ 
Üegerfchaften iſt eben 16 unverletzlich/ ale jedes andere 

whum. 
$. 78. Die Verwaltung deſſelben iſt den Ortsmagi⸗ 

fleaten und Amtsverſammlungen unter der Oberaufſicht 
der Königlichen Behörden, nad) den Beftimmungen der 
Communordnung und andere verfaffungsmäßigen Geſetze 
anvertraut. Diefe Behörden find auf. feine Weife be; 
füge, mie Sintaufegung der Gemeinden oder Amtsvors 
ſteher einfeitig darüber. zu verfügen. 4 - 

6. 79. Sinfoweit die ordentlihen Einkünfte einer Ger 
Meinde zu Beſtreitung der ihr obliegenden Ausgaben 
wicht zareichen, A die Gemeindevorſteher befugt, untar 
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Beobachtung ber gefeslichen Vorſchriften das Erforbers 
fie auf den Drtöfteuerfond umzulegen. 

$. 80. Auf gleihe Weife werden auch die Beduͤrf⸗ 
niſſe der Amtskoͤrperſchaft durch die Amt ovorſteher auf 
den Amtsſteuerfond umgelegt. 

&. 81. Weder die Amtskoͤrperſchaſten, noch einzelne | 
Gemeinden follen mit Leiftungen und Ausgaben beſchwert 
werden, wozu fie nicht, vermöge der allgemeinen Sea 
fee, oder kraft der Ragerbücher, oder anderer befondes 
ser Rechtstitel verbunden find. 
5.82. Bas nicht der Aufwand auf detliche Bed 

niſſe oder auf Beduͤrfniſſe der Dberamtskörperichaft , * 
dern die allgemeinen Landesanſtalten erſordern, kann nur, 
wie andere allgemeine Fandesanlagen, auf das gefammte 

Land vertheilt werden. | 
Kg 

B. Von beit Gemeinden. | 

6, 83. Sei der Bildung der zu einem Ohergmisdis 
ſtrikte gehörigen Gemeindebezirfe ift darauf zu fehen, 
daß, wo es irgend möglich, kein Grundftäd in dem Ober⸗ 
amte fich befinde, welches nicht einem SGemeindebegiste I 
zugetheilt waͤre. 2 

6. 84. Wo bei einer Gemeinde, die Munieipafverfafs 
fung noch nicht beſteht, iſt dieſelbe einzuführen, und auf 
den ganzen Gemeindebezirk auszubchnen. Einzelne Höfe 
und Weiler fließen fid) an größere Gemeinden an, oder 
vereinigen fish zu. einer befondern: - 

$. 85. Die Mitglieder einer Gemeinde find entweder 
Vuͤrger oder, Beiſitzer. 

Die an einem Orte angeſtellten Staatsdiener, Amess 
und Eommumnoffizialen fammt ihren Familien, genießen 
während ihrer Anftellung die Rechte der Ortsbuͤrger. 

Eben diefes finder in Anfehung der in Ruheſtand 
verfegten Diener und ihrer Familien ftatt, fo lange fie 
ben, durch die Anftelung erhaltenen Wohnort nicht vers 

dern. 

Die Rechtsvethaͤltniſſe dieſer verſchiedenen Arten von 
Gemeindemitgliedern, namentlich ihr ÄAntheil an ben bar⸗ 

u 
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gerlichen Nutzungen und. an. den Gemeindelaſten, werden, 
durch ein Geſetz beſtimmt werden. 

$. 86. Das Bürgers und‘ Beifigeccht wird entweder 
durch die Geburt oder durch befondere Aufnahme in die 
Gemeindegenoffenfchaft erworben. 

$. 87. Die rechtmäßigen Kinder eines Staatsbuůrgers | 
find, ohne befondere Aufnahme, geborene Buͤrger oder 
Veifiger, mo der Vater, zus Zeit iheer Schurt, ober 
wenn diefe erft nach dem Tode des Vaters. erfolge 
wäre, wo derfelbe zur Zeit feines Todes Bürger oder 
Beifiger war. 

Sie haben, wenn fie in die wirkliche Ausaͤbung der 
Rechte eines activen Gemeindemitglteds eintreten, neben 

Wo 

demjenigen, was die Gefeke jedem Neueintretenden als 
gemein auferlegen, weder an. die Königlihe Samerals 
eaffe, noch an die Gemeinde, noch an die Grundherr⸗ 
ſchaft eine Aufnahmsgebuͤhr zu entrichten. 

$. 88. Uneheliche Kinder treten in die Rechte ihrer 
verbuͤrgerten oder den Beiſitz genießenden Mutter ein. 

6. 89. Die Aufnahme neuer Bürger oder Beifi iger 
schicht, wenn vorher, nach Vorfchrift des $. 47. des, 
ten Capitels, der Aufzunchmende das Staatsbürgerreche 
erlangt Bat, durch die Gemeindevorſteher nach den bes. 
ſtehenden gefeglihen Vorſchriften, mit Vorbehalt obers 
amtlicher Genehmigung und höheyer Entfcheidung in ſtrei⸗ 
tigen Fällen. In vorhaligen PDatrionalorten iſt jedess. 
mal auch mit der Gutsherrſchaft Ruͤckſprache zu nehmen. 

8.090. "Wer weder die Rechte eines Bürgers oder 
Beiſitzers bei einer Gemeinde hat, nach eine eigne Wohs 
aung innerhalb des Gemeindebezirks befigt, noch als —- 
heimathlos, vermöge der Geſetze der Gemeinde zugetheile 
iſt, kann bei derjelben nur mit Bewilligung der höpern 
Regierungsbehörde feinen Wohnfig nehmen. 

$. 91. Um theils die Semeinde in allen ihren Angelegens E 
heiten zu vertreten, theild alles, was in die Municipals 
verwaltung einichlägt, zu beforgen, ift jeder Gemeinde, 
neben dem Ortsbeamten oder Schultheißen; ein Magi⸗ 
ſtrat vorgefent, welchem für eingelne Veſchaftszweige ei⸗ 

r 
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gene Deputationen und Communofficialen beigegeben und 
untergeordnet ſind. 

59. 92. Saͤmmiliche Ortsvorſteher und mit der oͤffent⸗ 
Nchen Berwalmmg beſchaͤftigten Communofſicialen find» 
eben fo wie die Staatsdiener, auf die Feſthaltung der 

. Bandesverfaffung ausdruͤcklich zu verpflichten. 
: 6, 93. Wo die Stelle des erſten Ortsvorfichers nice 
son dem im Drte wohnenden Dberbeamten oder einem 
aus der Staatscaffe befoldeten Unteramtmanne bekleis 
ber wird, if derfelbe unter oberamtlicher Leitung durch 
die Gemeinde zu wählen , und von dem Oberamte zu 
beſtaͤtigen. 
6. 94. Der Magiftrat, welcher in Städten wenigs 

ſtens aus zwei Bürgermeiftern und zwoͤlf andern Müs 
gliedern, und auf Dörfern wenigſtens aus acht Mitglie⸗ 
dern mit Einſchluß der Dürgermeifter beſteht, zerfällt in 
zwei Abtheilungen. 

Durch die eine, welche die Haͤlfte der Magiſtrats⸗ 
glieder, und in Städten außerdem noch die zwei Buͤr⸗ 
germeifter in ſich begreift, wird das Gericht, durch die 
andere aber, der Rath genannt, in Verbindung mit der 
eriten der Magiſtrat gebildet. 

HG. 95. Sowohl die Mitglieder des "Gerichts, als die 
des Raths, werden von der Buͤrgerſchaft gewählt und 
oberamtlich beftätigt. 

Bei Erledigungsfälen, welche fih im Gerichte erge⸗ 
ben, hat zwar der Magiſtrat, wenn nur eine einzige 
Stelle offen iſt, wenigſtens 4 Candidaten, bei mehreren 
gleichzeitig zu erſetzenden Stellen aber wenigſtens noch 
fo viel Individuen, als Stellen: zu beſetzen find, der 
Gemeinde vorzufchlagen; dieſe iſt jedoch nicht an die 
Vorjchläge gebunden, 

$. 96. Die Mitglieder des Gerichts werden auf ie 
Lebenszeit ernannt. Won den Rathsverwandten aber 
seite jährlich die Hälfte nach dem Amtsalter, oder hei 
mehreren gleichzeitig gewaͤhlten, nach der Entſcheidung 
des Looſes aus. 

Die Austvetenden koͤnnen Jcdod gleich wieder gewählt 
werden,‘ 
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8, 97. Die Entlafung der "gewählten Ortsvorſteher 
wegen Amtsverfehlungen ̟  oder Untuͤchtigkeit, haͤngr von 
dem Erkenntniſſe der Regierungsbehoͤrde ab, deren pflicht⸗ 
mäßiger Beurtheilung auch freigeſtellt wird, einem Mas 
giftrarsmitgliede, welches durch einen, wiewohl unners. 
fchuldeten Wermögensverfall das erforderliche Anſehen 
und Vertrauen verloren hat, das Amt mit Wotbehalk, 
deiner Ehre abzunchmen. | 

$. 98. Der Magiſtrat beſergt alle Angelegenheiten 
der Gemeinde, namentlich Me Annahme der Bürger und. 
Beifiger, die Werwaltung ber Cominun »Detondmie,, Die: 
Local; Polizey. 

: Er ernennt, nit: Woobehalt der oberamtlichen Beltäs 
elgung,; die Mitglieder‘ dan Für berämiite :Wefchäfdsgtoeige u 
vrrordneten Deputatlonen, - ſo wie die einzelnen Commun⸗ 
Officialen und: Officianten. 

Auch werdet. Landes⸗ und Atwteldrperſchafte Ange⸗ 
legenheiten, in foweit fie ſich zu einem Gegenſtande inar 
giſtratiſcher Deliberationen rignen/ im‘ "sem Magiſtra te. u 
verfandciti. ° L 

6. 99. Zu beit Geſchftetreiſ⸗ dee Gerichtt hehdien 
"ke den Magiſtraten überlaffenen "Handlungen der fireis 
tigen und freiwilligen Gerichtsbarkeit, ſammt ‘der’ Auft 
fiht über das Vormundſchaftsweſein. 

Zür den Fall der Verhinderung - einzelner‘ Gerichts ⸗ £ 
verwandten treten Stellvertreter ei; Welche von dem! 
Magiftvare ein für. allemal mit Beſtimmung der‘ Ord⸗ 
ung, nad) welchet ſio eintreten ſeilen, zu wählen find, - 

. 100. Weder: ver. Magiftrat. noch das Gericht allein, ' 
darf fih.anders, als mit Einwilligung und in Beiſeyn 
des erſten Ortsvotſtehers oder feines Amnesvermefers, ver“ 
fammeln.- eg 

$. 101. Dieſce bar. jeden bie Birfammlungen niche 
wm erſchweren, und dann, wann ein" Magiſtrat, um Bit⸗ 
ten und Beſchwerden vorzubereiten und zu berathen, wi ur 
ſammenkommen will, fie nie zu verhindern. 

$. 102. Die’ beiden Magiſtratsſitzungen das Drär" 
ſidium führenden Beamten und Schultheißen haben fih 

Dritier Bant. | 13 
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auf die — geſeblich zuſtehende Kaas ber Berdands 
lungen zu befchränten, und die Stimmfreiheit dev Dias, 
giftrassglieder auf keine Weiſe zu beeinträchtigen, auch 
außer dem Palle der, Stimmengleichheit, wo ihnen die 
Entſcheidung zufommt, fi) der Ausübung eines Stimms. 
cechts zu enthalten. 

6. 103. Die Verſammlung einer ganzen Gemeinde 
kann nur auf befondere Zufammenberufung von Seite; 
des Oberbeamten oder erfen Ortsvorſtehers Statt finden. 

- Die Fälle, wo die:eiugelnen Mitglieder der Gemeinde; 
um ihre. Meinung zu befragen find, warden. aa eia 
Geſetz naͤher beſtimmt werden. 

$. 104. Die. Gemeinde hat die Beſugniß, einige 
Stellvertreter :yı Wahrnehmung s ihres Intereſſes deut: 
Magiftrate ‚gegenüber. ‚zu. wählen, und wird über die 
Wirkfamteit derfelben ein Geſetz gegeben werden. ı. -ıC 

C Bon’ den- Antstörperfhaften. 

if. 495. Sammtliche zu ‚einem Oberamee gehbrigen 
Gemeinden bilden cine Amtskoͤrperſchaft, und ſtehen mit 
— ander in. Hinſicht auf ihre gemeinſchaftlichen Bedürf⸗ 

e und Laft ftien, und andere durch die Geſetze beſtimm⸗ 
* Angelegenheiten in einer gefelfchaftlihen. ‚Verbindung, 

$: 106. Die Veränderung: der Oberamts s Diftricte,' 
auf welchen die Amtskoͤrperſchafts⸗ Verfaſſung Der: 
if ein Gegeuſtand der Geſetgebung. 

- 6407. Zu Veforgung der die Amtskoͤrperſchaft ans 
gehenden Angelegenheiten defteht in jedem Oberamte, ne" 
ben dem Oberbegmten, ein aus Abgeordneten einzelner 
Amtsorte zuſammengeſetztes Collegium, unter dem Nas‘ 
men der Amtsverſammlung, fammt deu für: — — 
ſchaͤftszweige beſtellten Amts⸗-Officialen. n 

6. 108. In Hinſicht auf die Anzahl der: von den eins 
zelnen Semeinden eines Oberamts zu den Amtsverfamms's 
ungen abzuorönenden Mitglieder verbleibt es vor der. 
Hand bei dem bisher. beitandenen Verhältniffe, bis des⸗ 
Halb durch -ein Geſetz cine ins ei gehende: en. 
sung getroffen werden wird. I 
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6. 4109. In jedem Amtsorte, welches einen eigenen 
Deputirten zur Amtsvarfammlung abzuortnen hat, vers 
tritt der erſte Ortsvorfteher vermöge feines ‚Amt die 
Stelle des: Amtsdeputirten. In der Oberamtsjtadt wers 

feiner Mitte gewählt. Ä 
$. 110. Die Amtesdeputirten find in Allem, was fie 

. den die Deputirten von dem Ortsmagiſtrate jährlich aus 

als Amtsvorjicher verhandeln, von den einzelnen Ges 
meinden unabhängig und an Feine Inſtruction gebunden, 
Wenn es ſich hingegen von dem Rechte einzelner Ges 

ineinden "gegenüber von "dem gefammten Oberamte hans 
delt, und fie in folhen Fällen als Bevollmädhtigte der 
erfieren erfcheinen; fo liege ihnen ob, die ihnen deshalb 
erteilten Aufträge und Anmwelfungen zu befolgen. 

: $6414. Zu Erledigung minder: wichtiger: Amtsange⸗ 
legenheiten können. die. Amtsverfammlungen auch Auc 
ſchuͤſe erwählen, worüber durch ein befonderes Geſetz 
nähere Vorſchriften werden ertheilt werben. Ä 

$, 411%. Sowohl: Hei den Amtsverfammlungen , als ... 112 | 
bei den Ausfchußtägen, hat der Oberamımann oder deſſen 
Amtsverwefer.den Worfik. an 

.. Ohne feine Beiggmmung und Anweſenhgeit kann feine 
—* auschalten werden, u — 2 

In landſchaftlichen Angelegenheiemn weiche ſich abet 
bloß auf Berathung aber etwaige Beſchwerden oder 
Bitten: beſchraͤnken muͤſſen, hat. der erfte- Bürgermeiftes 
der Oberamtsſtadt die Leitung. Er bat dem Oberamtr 
Manne jedesmal. zuvor den Gegenftand der Berathung 
anzuzeigen, und diefer ift bei der Verhandlung gegens 

tig, hat aber nur das Recht und die Verpflichtung, 
die Amtsverſammlung, da wo es nöthig, zu belehren, 

umd-die etwa erforderlichen Auftlärungen zu geben. Er. 
tritt unmittelbar vor der wirklichen Abſtimmung und Zies 
hung des‘ Beſchluſſes ab. Die Amtsverſammlung darf 
fih nach feinem Abtritt mit keinem andern, ale dem. 
angezeigten Gegenftande_ beichäftigen, und der Beſchluß 

muß wieder in ſeiner Gegenwart verlefen und von ihm,“ 
beglaubiger werden... — ee Du 

“ 

3*r 
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6. 143. Gemeinſchaftliche Zufemmentänfte und Be: 
sathungen von Amssdeputirten verfchiedener Oberaͤmter 
Aber landftändifche Angelegenheiten, finden nidt Statt. 

6. 1414. Die Stelle des Actuars bei den Amts: und 
Ausihußverfammlungen wird durch den Stadsfchreiber 
verfehen. 

Der Amtöpfleger hat, wenn er einer Amtöverfamms 
lung anwohnt ohne zugleich Amtsdeputirter zu ſeyn, nut 
eine berathende Stimme. N u 

-6, 145. Bei den zum Gefchäftskreife der Amtsver⸗ 
ſammlungen gehörigen Gegenftänden - findet durchgängig 
die collegialifhe Behandlung Statt. Auch darf in’ kei: 
nem Falle, wenn ed nicht die deingendfte Noch erfor 
dert, die Beiftimmung der einzelnen Amtsdeputirten, 

ne daß diefelben collegialifh verfammelt wären, gu 
irfung eines Amts s Berfammlungsfhluffes eingeholt u 

a OR . Werd. - | 
6. 116. Die Officialen der Amtskörperfchaften, wo⸗ 

in namentlich die Stadt⸗ und Amtsichreiber und die 
mtspfleger zu zechnen find, werden, fo wie die Obers 

accifer, von der Amtsverfammlung erwählt. 

Das Refultat der Wahl ift dehſenigen Centralſtelle, - 
deren Oberaufſtcht Gewaͤhlte untergeordnet iſt, —* 
Beſtaͤtigung vorzulegen, wobei in Hinſicht auf die Stadt⸗ 
und Amssfchreiber und Amtspfleger vorausgefegt wird, 

daB der Gewählte eine Präfung, wie fie bei den Staats⸗ 
dienern vorgefchrieben iſt, erftanden hat, und von der - 
Dröfungsbehörde für dienſttuͤchtig erklärt worden if. 

$. 117. Ro neben dem Central s Amtsſchreiber noch + 
Befondere Amtsſchreiber für einzelne Bezirke eines Obers. 
amts nufgejtelle find, hänge die Belegung der Bezirk 
Amtsfchreibereien eben fo, wie die der Central: Amtss. 
fchreidereien von der Wahl der gefammten Amtsver⸗ 
fammlung, und von der Beftätigung der höhern Regie⸗ 
sungsbehörde ab. 

$. 118. Üebrigens ift die gefammte. Einrichtung des 
Schreibereiweſens Gegenſtand dev Geſetzreviſion. 
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Sechſtes Kapitel. | 
= 

Bon den rechtlichen Verhältniffen der Kir⸗ 
chengemeinden. 

A. Bon ber kirchlichen Einrichtung im Allgemeinen. 

$. 119. Jede hriftliche Kirche, fle gehöre zu der pros 
teftantifchen oder zu der katholiſchen Konfeffion, hat am 
den Schuß des Staats gleiche Anfprüche. 

$. 120. Jeder wird die freye Religionsuͤbung und der 
*. Genuß ihrer Kirchen⸗, Schuls und Armenfonds zus 
gefichert. , | 

$. 121. Kein Religionscheil darf fih in den Mitges 
brauch und Mitgenuß der Güter, Einkünfte und Stife 
tungen der Kirche eines andern Religionstheile unter irs 
gend einem Vorwande eindringen. .. 

Doch wird hierdurch in Fällen, wo auf ſolchen Fonds 
beſondere Abgaben für allgemeine Staatszwecke und Staats: 
anftalten, oder für Gemeindebedärfniffe, vermöge beſon⸗ 

derer Rechtstitel haften, die, den Staats; oder Gemeins 
deanschörigen ohne Unterſchied des Religionshekenntnifz. 
ſes gehährende Theilnahme an den hieraus ewiftchenden 
Bortheilen nicht. ausgeichloffen; ‚fo wie auch einzelnen 
armen Gemeindemitgliedern, welche einem von der herr⸗ 
ſchenden Eonfelfion des Drts abweichenden Glaubensbes 
tenntnife zugethan find, die erforderliche nörhdärftige 
Unterftügung aus den Armenfonds der Ortsgemeinde um 
der Religionsverfchiedenheit willen nicht verfagt werden 

$. 122. Benn in dem Bezirke einer Pfarrei, wo _ 
bisher nur eine der verfchiedenen chriftlihen Confeſſionen 
einen Öffentlichen. Sortesdienft gehabt hatte, die Senoffen 
einer andern chriſtlichen Confeſſion ſich fo fehr vermehren, 
daß fie eine eigene kirchliche Gemeinde büden können; fo 
wird ihnen die. freie Religionsuͤbung nach ihren kirchlichen 
Vorfchriften in dem Innern eines Kirchengebäudes, famt 
den Vorrechten einer eigenen Parochie, in der Maaße ger 
flattet werden, daß fie den dazu erforderlihen Aufwand, 
ohne Koften und Veſchwerde des zu einer andern Confeſ⸗ 
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ſion gehoͤrigen Gemeindemitglieder und ihrer Fundationen, 
aufzubringen verpflichtet ſind. | 

$. 123. Die Verbhältniffe der zur Ortsreligion ſich 
nicht bekennenden chriſtlichen Einwohner, weldhe feine 
eigene Kirchengemeinde bilden, werden duch ein Geſetz 
näher beitimmt werden. on 

$. 124. Die genauere Prüfung der Beſtimmungen 
in Anfchung der Eheverbindungen zwifhen zwei Perios 
nen vor verfchiedenen chriftlihen Confeſſionen, und der 
religidfen Erziehung der in folhen Ehen erzeugten Kinz 
der, bleibt der bevorftehenden Geſctzreviſion vorbehalten. 

B. Von der evangelifd s lutheriſchen Kirche. 

6. 125. Das Kicchenregiment ‘der evangelifch sIuther 
rifhen Kiche wird durch das königliche Oberconfiftorium 
und den Spnodus, unter der oberften Leitung ber höher 
ven Staatsbehörden, nah Maaßgabe der großen Kirs 
denordnung und anderer verfaflungsmäßigen Geſetze 

‚ verwaltet. 0 
$. 126. Sollte in künftigen Seiten fih der Fall er» 

eignen, daß der König einer andern als der evangeli⸗ 
ſchen Eonfeffion zugerhan wäre; fo treten alsdann in 
Hinſicht auf deffen Episcopals Rechte die Beflimmungen 
der früheren Religions sReverfalicn ein. 

$. 127. Die zu diefer Kirche gehörigen Nfarrer und 
Diaronen, mit Ausnahme derjenigen, in Anfehung wels 
her das Ernennungsreht andern Kirchenpatronen ver: 
möge befonderer Rechstitel zufteht, werden auf Vorfchläge 
bes Oberconfiftoriums von dem Könige ernannt. . 

Eben diefes finder in Hinſicht auf die Gcherals und 
Sperial? Superintendenten Statt. | 

d. 428. Bei den Parronats: Pfarreien und Diacos 
naten hängt das Ernennungsrecht von ‚der Confirmation 
des Oberconfiftoriums ab, melde jedoch, wenn der Er: 
nannte die gefeglihen Erforderniffe hat, nicht verweigert 
werden kann. 

$. 129. Wenn Kirchendiener fih einer amtlichen Vers 

kehlung oder einer mit ihrer Amtswuͤrde nicht vertraͤg⸗ 
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lihen Lebensweiſe ſchuldig machen; To if das Obercons 
fitorium die kirchliche Jurisdietionsbehoͤrde, welche die 
gegen fie eintretende correctionelle Strafe zu erkemen 

Macht fih ein Geiſtlicher durch einen ‚ärgerlichen 
Bandel oder durch gröbere Verlegung feiner Amtspflich⸗ 
sen zu fernerer BcHeidung feines Kircyenamts unfähig; 
fo kann derfelße nach einem der allerhoͤchſten Stelle zur 
Genchmigung vorzulegenden Antrage des Oberconſiſto⸗ 
riums don feinem Amte ganz entfernt werden. 

$. 130. Kirchendiener, welche durch Alterſchwaͤche 
oder eine ohne offaung der Wiedergengfung andauernde 

Kraͤnklichkeit, zu Verfehung ihres Amts unfähig werdan, 
haben Anſpruch darauf, mit einem angemeſſenen lebens⸗ 
länglihen Gnadengehalte zur Ruhe geſetzt zu werden. 

$. 131. Die den LKirchendienern ımd ihren Angehös 
zigen vermöge der Sefeße, namentläh der großen Kits 
chenordnung und der Communordnung, zufichenden pet⸗ 
ſoͤnlichen Borrechte follen denſelben auch für. die Zukunft 
ungefräntt verbleiben. ' Ä 

$. 132. In Hinſicht auf bie geiſtliche —e 
wird alle Sorgfalt angewender' werden, um dieſes mo 
thaͤtige Inſtitut nicht nur zu erhalten, fondern auch iu 
srößere Aufnahme: zu bringen. L 

$. 133. In Beziehung auf die Theilnahme der De: 
tanc und Pfarrer an der Behandlung der fogenannten 
gemifhten Sachen, fo wie in Anfchung der zweckmaͤßi⸗ 
a inrichtung der Kirchen⸗Convente, bleibt die nähere 

ſtimmung auf eine kuͤnftige Sefeggebung ausgeſetzt. 
* 

* 

F. 134. Die naͤhern Beſtimmungen in Betreff der 
Sicherſtellung, abgeſonderten Verwaltung und fundations⸗ 
maͤßigen Verwendung des evangeliſchen Kirchenguts, und 
des Vermögens der milden Stiftungen; find in einem 

beſondern organischen Statute „unter den Beilagen Zif⸗ 
fer TIL, zuſammen gefaßt, welches einen integrirenden 
THeif der Werfaffungsurkunde. ausmacht, und mit derſel⸗ 
ben gleiche verbindende” Kraft hat. 

/ 
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C %on der katholiſchen Kirche. 

.. $. 185. Die Grenzen zwiſchen der geiſtlichen Gewalt 
und den Stantss Soheissrechten Aber die katholiſche Kir⸗ 
he werden durch eine, die katholiſche Kirchenfreiheit mit 
ber. Sraatswohlfahrt vereinigende, Webereintunft näher 
‚beitimmt werden, 

$..136. Die mit der Staatsgewalt verbundenen Rechte 
Über die Fatholiihe Kirche werden von dem Könige durch, 
einen aus katholiſchen Mitgliedern befieheuden Kirchen⸗ 
rath ausgeübt, welcher auch bei Befegung geiftlicher Aem⸗ 
ter, die von dem Könige abhängen, jedesmal um feine 
Vorſchlaͤge vernommen wird. 
.' 8,137. Die katholiſchen Geiſtlichen genießen eben 
die perfönlihen Vorrechte, welche den Geiftlichen’ der 
proteſtantiſchen Kirche eingeräumt find. 

6. 4138. Zu Unterftägung der Seiftlihen, welche aus 
Attersfchwäche oder wegen andauernder Rränklichkeit eis 
neh Amtsschälfen bedärfen, den fie von ihren Amtsein⸗ 
kanften obne Abbruch ihres eigenen, Unterhalts nicht bes 
Aohnen können, wird. eine angemefiene Einrichtung ges 
troffen werden. u. 

8,439. Auch wird darauf Ruͤckſicht genammen wer⸗ 
‘ben, daß Geiſtliche, welche. ſich durch irgend ein Verger 
Ken die Entfegung vom Amte zugezogen baben, ohne 
zugleich ihrer geiftlihen Würde verluffig geworden zu 
deyn; ihre nothduͤrftige Unterkunft finden... | 

$. 140. For die, Herſtellung und abgefonderte Vers 
waltung eines katholiſchen Kirchenguts, und des Xerr 
moͤgens der milden Stiftungen dieſer Confeſſion, iſt 
durch ein eigenes’ Statut (Beilage Ziffer M.), welches 
mit diefer Staatsverfaſſungs⸗Urkunde gleihe Gültigkeit 

"Haben fol, Bürferge gefächen. | 

D. Von der reformierten Kirche. 

8.., 141. In Hinſicht auf die in dem Königreiche be⸗ 
findlichen Kirchengemeinden der evangeliſch⸗ reformirten 
Confe ſſion verbleibt es bel der durch ihre Synodal⸗Ar⸗ 
tikel beſtimmten Kirchenverfaſſung. a 

r) 

5 
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4. 142. Es ſoll aber nicht nar mie Beiziehung Ihrer 
Kirchenvorſteher genauer unterſucht werden, wie ſowohl 
ihre kirchliche Einrichtung als beſonders ihre Schulan⸗ 
ſtalten verbeſſert werden koͤnnen, ſondern es wird auch 
das Augenmerk darauf gerichtet werden, zum Unterhalte 
ihrer Geiſtlichen und Schullehrer, und in Beſtreitung 
der aͤbrigen kirchlichen Beduͤrfniſſe hinlaͤngliche Fonds 
auszumittell, . : : 2 . 

Sichentes Kapitel. 
Bon ber Regierungsgewalk 

Erfie Abtheilung. 

leder bie Regietungsgewalt in Bezichung 
auf auswärtige Verhältniffe 

6. 143. Der König vertritt den Staat in allen feis 
un Verhältniffen gegen auswärtige Staaten. 

” 

$. 144. Er Hat in diefer Hinficht das Recht, Ge: 
fandte an auswärtige Regierungen abzufenden und das 
ſelbſt zu unterhalten, fremde Geſandſchaften anzunchs 
men, Aber alles, was fih auf die wechlelfeitigen Vers 
bälmiffe des Königreihs und. feiner Angehörigen gegen 
fremde Staaten bezieht, fi in Unterhandlungen einzus 
laſſen und Vertrage darüber abzufchließen, zur Sichers 
heit des Königreichs Bindfiffe mit andern Staaten ein: 
zugehen, zur Bertheidigung deffelben und der zur ger 
meinfhaftlihen Sicherheit mit ihm vereinigten Bundes⸗ 
genoſſen Krieg zu führen und Zricden zu fchließen. 

$: 145. Durch Vertraͤge mit Auswärtigen kann nichts 
. von dem Staatsgebiete und Staatseigenthume veräufs 

ſert, feine neue Saft auf das Königreich und deffen Ans 
gehörige übernommen, kein Landesgefeg abgeändert oder" - 
aufgehoben, Kein Staatsbürger in feinen Rechten beeins 
trächtiget werden, ohne daß die für dergleichen Fälle 
durch die Verfaſſung beſtimmten Erforderniffe eingetre⸗ 
en u die verfaffungsmäßigen Formen beobachtet wor⸗ 
en wärch. - . Ä 

1 
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Mamentlih kann ein. Landestauſch, kein Kan 
vertrag, wenn er cine neue gefeßlihe Einrichtung } 
Folge har, und kein Subſidien⸗Verrrag zu Verwendung 
der koͤniglichen Truppen. in einem Teutfchland nicht bes 
sreffenden Kriege, ohne Einwilligung der Stände einges 
sangen werden. 

6. 146. Der König wird [73 in keine Verbindungen 
einlaffen, welche die Sicherheit und Integrität des Staats 
gefahrden könnten. Er wird von den Tractaten umd 
Bündniffen, die er mit auswärtigen Mächten anknüpfen 
wird; die Stände in Kenntniß fegen, fobald 'es die Um⸗ 
fände crlauben. 

6. 147. Sollte die Vertheidigung des Vaterlaudes, 
sder die in Gemäßheit des 5. 144. Äbernommenen Pflichs 
ten eiv nm Krieg unvermeidlich machen: fo wird der Koͤ⸗ 
nig in Seiten die Lage der Umfände den Landfländen 
eröffnen, und ſich gemeinfchaftlid mit ihnen über die zut 
Bührung deffelben erforderlichen Hülfsmistel berathen. 

6, 148. Diejenigen Berbindiichfeiten, welche dem 2% 
nigreich Wirtemberg, ale cinem Gliede des teutfchen 
Bundes, vermöge der Bundesgefege oder Bundestages 
Gefchläffe obliegen, find von der landesftändifchen Eins 
willigung unabhängig; dagegen tritt, wenn die Erfuͤllun 
biefer Verbindlichkeiten die Anwendung von Staatsträf, 
zen erfordert, die verfaffungsmäßige Mitwirkung der Lands 
—X Hinſicht auf die Art der Herbeiſchaffung der 

ittel ein. 

. 449. Subſidien, welche der Konig von einem vers 
bänderen Staate beziche, und Contributionen oder andere - 
ähnliche Entfchädigungsgekter , welche ein fremder Smat 
wicht unmittelbar an das Militär, fondern zufolge befons 
derer Verträge an die — aaepbre entrichtet, wers 
den jederzeit zum Velten des Landes, und zwar zunaͤchſt 
8 Beſtreitung der Kriegskoſten und unterhalung des 

ilitaͤts verwendet werden. 
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Zweite Abtheilung. 

Ron der Gefeggebung und den damit verbun⸗ 
denen Regierungsrechten. 

6.150. Ohne die Beiftimmung der Landſtan⸗ 
Se fann fein neues Geſetz, weldhes die Lans 
desverfaffung ſelbſt betrifft, oder die Freie 
heit der Perfon und des Eigenthums der. 
Staatsangehärigen zum Gegenfande hat, ges 
schen, noch ein mit landſtaͤndiſcher Mitwirs 

"tung gegebenes aufgehoben, abgeändert oder 
authentifch erdäutert werden. 

$. 151. Der König hat aber das Recht, die zur 
Vorbereitung und Vollſtreckung der Geſetze nothwendis 
gen en zu erlaffen, und die zu gleicher Abs 
"Pe erforderlichen Anftalten zu treffen. 

Sede Verordnung, welche blos zur Vorbereitung und 
\ zu Handhabung der Gefege dient, oder aus der Natur 
des Bermaltungss und Aufſichtsrechts fließt, hat fogleich 
nad) ihrer "Bekanntmachung verbindliche Kraft. - Eine 
folhe Verordnung kann, wenn durd) fie weder ein vers 
faffungemäßiges Volksrecht, noch ein beftchendes Geſetz 
gekraͤnkt wird, wohl Gegenſtand der ‚Bitte um Abändes 

rung oder Zur icknahme, nie aber Gegenſtand einer recht⸗ 
lichen Beſchwerde werden. 

Jede Verordnung aber, welche ein verfaſſungsmaͤßi⸗ 
ges Volksrecht oder ein noch beſtehendes Geſetz kraͤnkt, 
iſt von der Regierung, nach einer von der Staͤndever⸗ 
ſammlung erhobenen Beſchwerde, zuruͤckzunehmen. | 

$. 45%. Alle Gefege und Verordnungen, welche mit 
einer ausdruͤcklichen Beſtimmung .biefer Verfaſſungsur⸗ 

kunde im Widerſpruche ſtehen, find hierdurch aufgehoben. 
Um jedem Mißbrauche in der Anwendung vorzubeu 

gen, werden nähere Verordnungen erlaffen werden. 
Es wird aud) ‚das Böniglihe GSefeßgebungs; Collegium 

. unverzüglich in Thätigkeit gefegt werden, um die übri⸗ 
gen, feit dem Sabre 1806 gegebenen Geſetze, welde 
vor der Hand ihre verbindende Kraft behalten, inſoweit 
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ſie nicht von der Regierung ſelbſt aufgehoben werden, 
einer genauern Pruͤfung zu unterwerfen, und die Re⸗ 
fultate mit Gutachten vorzulegen; worauf, nachdem die 
Landesverfammlung ober eine von ihr zur Revifion der 
Geſetze niedergefeßte Commiſſion daräber gehört worden 
feyn wird, jeder auf Wiederaufhebung, Abänderung oder 
nähere Beſtimmung eince geſetzlichen Verordnung gerichs 
ee gegründete Antrag gehörig beruͤckſichtiget werden 
wird. 

6. 153. Landesherrliche Eonceffionen, welche nach 
den Geſetzen zu Ausuͤbung eines Rechts erforderlich ſind, 
koͤnnen ohne Mitwirkung der Landſtaͤnde ertheilt werden. 

Es darf aber weder den allgemeinen Landesgeſetzen 
und Landesfreiheiten, namentlich der geſetzlichen Gewer⸗ 

befreiheit der Staatsbuͤrger, noch den wohlerworbenen 
Rechten eines Dritten dadurch Eintrag geſchehen. 

6. 154. Auf gleiche Weiſe ſteht auch den koͤniglichen 
Behoͤrden das Hecht der Dispenſations-Ertheilung zu, 
in ſoferne ſolche in dem gegebenen Falle weder von dem 
Geſetze ausdruͤcklich ausgeſchloſſen, noch mit dem Zwecke 
des Geſetzes unvereinbarlich iſt, noch cin exworbenes 
Recht eines Dritten dadurch verkest wird. u 

6. 155. In KHinfihe auf KRirchengefege tritt die Eds 
niglihe Geſetzgebungsgewalt fammt den landftändifhen' 
Mitwirkungsrecht nur in foweit ein, als die Verhälts 
niſſe dev verfhicdenen Kirchen gegen den Staat dadurch 
beſtimmt werden. * 

Die Anordnungen in Betreff der innern kirchlichen 
„Angelegenheiten bleiben der verfaſſungsmaͤßigen Autonos 
mie einer jeden Kirche überlaffen. 

$. 156. Bei der evangelifchs lurherifhen Kirche iſt 
ber aus dem Pöniglihen Oberconſiſtorium und den evanz 
selifhen Generals Superintendenten beftchende Synodus 
die gefeglihe Steele, auf. deren Antrag der König, oder 
wenn biefer einer andern Eonfeffien zugethan wäre, die 
für ſolchen Fall gefeglih beauftragten evangeliſch⸗ luthe⸗ 
riſchen Mitglieder des Geheimenraths, kirchliche Gefege 
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im engern Oinne zu ſanctioniren haben; jedoch unter 
Vorbehalt des juris circa sacra des Koͤnigs. 
6487. Wegen der Tirchlichen Sefeßgebung der ‚Ba; 
tholiſchen Kirche werden die näheren Beftimmungen ders 
malen noch ausgefekt. u u ' 

6. 458. Was die Geſetzgebung bei’ den reformirten 
Kirchengemeinden anlangt; fo. verbleibt es bei der bie; 
bergen, auf ihre befonderen Privilegien fih geündenden 

inrichtung. ee 

Dritte Abtheilung. 

Bon der Bürgerlichen Gerechtigkeitspflege. I 

$. 159. Die bürgerliche Gerichtsbarkeit wird, im Na⸗ 
Men des Königs und unter deſſen Dberaufficht, durch. 
eollegialifch gebildere Gerichte in dreigader 
InftanzensOrdnung verwaltet. 

8.160. Die Gerichte find innerhalb der Grenz 
jen ihrer amtlihen Befugniſſe unabhängig. 

$. 164. Streitigkeiten Über privatrechtliche Verhaͤlt⸗ 
niſſe zwifchen einzelnen. Staatsangehärigen oder Körpers 
(haften, und den. koͤniglichen Verwaltungsſtellen, fie 
mögen fih auf das koͤnigliche Privareigenthum, oder das 
Kammergus und die dazu gehörigen nugbaren Rechte Des 
discus beziehen, find, wenn die Sache nicht guͤtlich vers 
glihen wird, duch die verfalfungsmäßigen Gerichtsſtel⸗ 
Im im Rechtswege zu entſcheiden. , 

$. 162. Wenn Staatsauschörige von untergeordneri - 
ten Verwaltungsbehoͤrden durch unrichtige Anwendung 
ſtaatsrechtlicher Normen in ‚ihren Rechten verletzt zu 
feyn glauben; fo werden bie fich hierauf beziehendrn Bes: 
(werden, welche nicht, wie die in dem $. 161. bezeiche 
wien Streitigkeiten zu den eigentlichen bürgerlicher 
Rehtsfachen gehören, zunächft Bei der. vorgefegten Cen⸗ 
tralſtelle angebracht. 

Wird von dieſer die Beſchwerde nicht gehoben, oder 
iſt ſie von ihr ſelbſt unmittelbar veranlaßt; ſo wird die 
Gage der für Regiminal⸗Sachen verordneten Geagtale 

ı 
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Gehhedr zur Unterfuchung und Entfcheibahs Äkerseben, 
wobei wenigſtens 6 rechtsgelehrte Raͤthe zugegen "Ten 
muͤſſen. Dieſer Stelle bleibt es uͤberlaſſen, die Sache, 
wenn fie Verzug leider, und beſonders verwickelt iſt, am 
das königliche Ober; ufig » Collegium zu verweifen, ax 
welches au von dem Ausfpruche der Regiminals Bez 
hoͤrde ein Recurs Start findet, wenn der. Gegenjtand 
nach den für eigentliche bürgerliche Rechtsſachen gegebe⸗ 
men Vorſchriften appellabeh wäre. 

Segen das Erkenntniß diefer Gerichtsſtelle wird aber 
kein weiterer Recurs geſtattet. 

$. 163. An den $. 162. bezeichneten Fällen hat das 
Ober s Juſtiz⸗Colle gium nicht die gewöhnliche Verhand⸗ 
lungs⸗Maxime, ſondern das Unterfuchungsverfahren zu 
beobachten, und die fchnelle Erledigung der Beſchwerden 
duch) Einfchreitung von Amtswegen herbeizuführen. 
6. 164. Iſt die angeblihe Rechtsverletzung von dee 
Regierungsbehdrde felbjt zugefügt; fo wird die Beſchwerde 
ohne eine anderwärtige Mittelbebärde bei dem Gehei⸗ 
menrathe anhängig gemacht, gegen deſſen Ertenntniß | 

keine weitere Berufung Statt findet, 

Vierte Abtheilung. 

Von der Strafrechtsverwaltung. 

.$. 465. Die koͤnigliche Strafgewalt wird theils durch‘ 
bie Eöniglihen Beamten, Drtsvorficher und Magiftrate, 
theits in höherer Inftang durch die königlichen Criminal: 
Gerichteſtellen, die für Regiminal : Sachen . verorönete 
Behörde und andere koͤnigliche Gentrals Stellen, in Ge⸗ 
maͤßheit der Geſetze ausgeuͤbt. 
. 166. Faͤlle, welche ſich zu Strafverfligemgen ber 

Oberbeamten oder der höheren Stellen eigen, werden‘ 
in der Regel durch den Oberbeamten, zu- beifen Gerichts⸗ 
zwang der Straffall gehoͤrt, unterſucht. 
. 167. Cine Unterſuchung durch Commiffurien kann, 

wenn ſie eine die Strafgewalt bloßer Verwaltungsbehoͤr⸗ 
den aherſtegende Strafe begtünden ſoll, mis durch eine 

—2 
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Criminal⸗Gerich oſtelle oder durch bie: für Regiminal⸗ 
ſachen verordnzte Behoͤrde erkannt werden. 
5. 168. Die anf das Forſt⸗ und Jagdweſen ſich ‚ber 

ziehenden Vergehen werden, mit Ausnahme der den ade⸗ 
üchen Gutsbefihern und ben Gemeinden vorbehaltenen 
Straffaͤlle, von den Oberforſtaͤmtern unterſucht, und in 
ſoweit die Strafe ſich nicht zur höheren Eognition eige 
net, von denfelben auch abgeruͤgt. 

5. 169. So oft. ein. Straffall von der eſchafen 
beit iſt, daß er eine Verhaftung oder eine ber Cogni⸗ 
tion des Eriminalgerichts. vorbehaltene Strafe nad) ſich 
zieht; fo har das Oberforſtamt weder bie Verhaftung, 
ed wäre denn ein ‚Wilderer oder. ein ausländifcher: Unbes 
kaunter, ‘oder fonft der Flucht verdächtiger Frevler über, 
der That ergriffen worden, noch die Unterſuchung eins 
feitig vorzunehmen," fondern mir ‚dem Oberamte gemeint 
ſchaftlich zu handeln, 

$. 170. Für die gerichtliche Strafrechtsverwaltung 
werden zwei Criminal⸗Gerichte, und zwar dag eine für - 
die erſte, das" andere aber für‘. die zibelte Inſtanz any, 
Fe \ 

171. Niemand‘. ann. feinem ordentlichen Nihter; 
es fee ihm ſolcher nach den allgemeinen Geſetzen der 

des, öder vermoͤge eines vbefon ern Privilegiums zu. 
entzogen werden. 

$. 177: Kein. Staatsbürger kann anders, als nach 
Vorſchrift der Geſetze verhaftet werden. 
Die Staatsbeamten und andere obrigkeitliche Perſo⸗ 

nen ſind fuͤr jede von ihnen veranſtaltete umbefugte oder; 
gefehwidrige Verhaftung verantwortlich. . 

, 6473. Es darf Niemand länger als dreimal 94 
Stunden Aber die Urſache feines Berhafts in’ Ungewißs‘ 
heit bleiben. Das. Berhör felbft muß aber, fobald die) 
umumgänglic wörhigen Botbereitungen es geſtatten, feis 
nen Anfang nehmen. 

6. 174. Zwangemittel bien bei Unterſuchung eis“ 
Straffalls nicht anders, als unter genauer Beobachtung, 
ber geichlichen: Vorſ chriften angewender werden. * 

t . 
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Die Zortur bleibt Für immer aufgehoben. 
6. 175. Jedem Beſchuldigten ſteht der Weg der ſchrift⸗ 

lichen Vertheidigung durch einen geprüften Rechtsgelehr⸗ 
ten offen. Wenn die Erkennung einer Todes afe oder 
einer fünfs oder mehrjährigen Gefaͤngniß⸗ Zuchthaus⸗ 
‚sder Feſtungsſtrafe zu erwarten iſt; fo hat das Krimis 
"nalgericht diefe Vertheidigung, obgleich der Befhuldigte 
fie ſelbſt nicht verlangt, von Amtswegen anzuordnen. 

$. 176. Die Wahl des Vertheidigers iff dem Ange 
fuldisten fteigeſtellt. Wähle diefer nicht; fo wird der 
Vertheidiser durch das Kriminalgericht beſtellt. * 

98. 177. Reine Strafverfügung kann ohne ein. Er⸗ 
kenntniß der fuͤr den gegebenen dall geſetzlich verordne⸗ 
ten Strafbehoͤrde Statt finden. 

‘8. 178. Die Erkenntniſſe der Kriminalgerichte fi ind,, 
wie die der Civilgerichte, von jedem dußdeen Einfluſſe 
unabhängig, und bedürfen, um in Rechtskraft uͤberzuge⸗ 
‘Ben, feiner weitern Beſtaͤtigung. 
Auch darf bei ſolchen Straffällen von keiner Seite. 

eine Einfchreitung gefchehen, wodurch der ruhige. zeſcen 
liche Gang der Unterſuchung und die Unbefangenheit 
Urtheilsſprecher Auf irgend eine Weile geſtoͤrt ar 

6. 479. Dagegen ſteht dem Könige zu,..die Krimis, 
stafurtheile chen fo, wie die Straferfenntniffe der Vers, 
waltungsbehörden und Eivilgerichte, vermöge feines Bes 
gnaͤdigungsrechkes, aufzuheben und zur mildern. Es find, 
daher die Criminalgerichte nicht nur verbunden, in ſchwer 
ten, buch ein Geſetz näher zu beſtimmenben Fallen, 
die Acten famme.ihrem Erkenntniſſe, vor der Publica⸗ 
tion deſſelben, durch das koͤnigliche Juſtiz⸗Miniſterium 
dem Koͤnige zum Behufe einer etwaigen Begnadigung 

vorzulegen; ſondern es kann auch nach Erbffnung dei. 
Erkenntniſſes der, Verurtheilte ſich an die Gnade bes Lan⸗ 
desherrn wenden, weiche dieſer, auch ohne feine Bitte, 
auf erforderten und erſtatteten Bericht des erkennenden 
Gerichts ihm gewähren fang. - - 

"Auf gleihe Weife kann auch, wenn nach dem Gut 
athten des königlichen Juſtiz⸗Miniſteriums binlängliche ; 

+‘ 
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Gründe dazu vorhanden find, vermöge des dem Könige 
zuſtehenden Abolitionsrechts, noch che das Vergehen oder 
Verbrechen unterfucht, oder über die Beftrafung erkannt 
worden iſt, alles Verfahren gegen den Befchuldigten einz 
geftelle und nicdergefchlagen werden. 

Der König wird jedoch bei Ausübung ſowohl des eis 
nen als des andern va darauf Rüdficht nehmen, dag 
dem Anfehen und der Wirkſamkeit der Strafgefebe das 
ducch nicht zu nahe getreten werde. 

$. 180. Gegen jede Strafverfuͤgung kann ber Vers 
urtheilte Befchwerde führen. Iſt die Strafe von dem 
Sriminalgerichte erfter Inſtanz erkannt; fo wird die Ber 
fhwerde bei dem Kriminalgericgte zweiter Inſtanz ans 
gebracht. j Ä 

Zur die übrigen Fälle wird bie Competenz der verr 
ſchiedenen Juſtiz⸗ und Regierungsbehörden, die über ders 
gleihen Beſchwerden ausfhließlih zu erkennen haben, 
dur ein Geſetz beſtimmt werden. | 

Auf gleiche Weife wird auch die Form der verfchies 
denen, zu ergreifenden Rechtsmittel, fo wie die Wirs 
fung, mit welcher diefelben verbunden find, feftgefege 
werden. . w 

6. 181: Bei dem Verbrechen des Hochverraths fin⸗ 
det kein anderes, als das im Allgemeinen geſetzlich vor⸗ 
seihriebene. peinliche Verfahren vor den gewöhnlichen 
Kriminal s Serichtsftellen Statt. | 

‚ Mur für den Fall, wenn Jemand im offenen Auf⸗ 
ruhr durch die, zu deffen Unterdruͤckung im geleßlichen 
Wege berbeigerufene, militärifche Macht bewaffnet ergrifs 
fen wird, fol ein befonderes Verfahren gefetlich fanctior 
nirt werden. WBG | | 

$. 182. Die Strafe ber Vermögens s Confiscation iſt 
allgemein aufgehoben. _ 

Fünfte Abteilung 

Bon der Regierungsgemwalt in Polizeyſachen. 

. 5, 183. Bei den Befegen, Vererdnungen und Ank 
Dritter Bank, | | 414 
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ſtalten im Landes⸗Polizeyweſen finden eben bie Beſttn⸗ 
mungen Statt, welche die Verfaſſung für die Wirkſam⸗ 
keit der Negierungsgewalt, in Bezichung auf die Staats: 
verwaltung im Allgemeinen feltfegt. 

6. 184. Die Polizey kann nur duch Öffentlih ans 
geftellte Beamte und Diener, und nach Öffentlid ertbeils 
ten Dienftvorfchriften verwaltet werden. ' 

6. 185. Die Handhabung der Ortspolizey und Di 
Anwendung der allgemeinen Polizeygeſetze und Verord 

nungen auf die ärtlihen Verhaͤltniſſe der einzelnen Ge⸗ 
meinden, find Segenftände der den Ortsmagiſtraten, uns 
ter der Auffihe und Leitung der koͤniglichen Beamten 
und Höheren Stellen, überlaffenen Municipal: Verwal; 
sung. Die Vollſtreckung im Einzelnen geſchieht theils 
durch gie befonders verordnete Depntationen, theils 
durch Communs Dfficianten, wohin auch die in einzelnen 
Oberamtsftädten befindlihen Polizey sCommiffarien und 
Polizey⸗Inſpectoren zu vechnen find. | = 

In Hinfige auf die RefidenzWädte finden, nach Er: 
forderniß der hier eintretenden befonderen Verhältniffe, 
Befondere Einrichtungen Statt. » Ä 

6. 186. Die. Ausübung der „Aber das gefammte Kb: 
nigreich fich erſtreckenden Forſt⸗ und Jagd Polizeygewalt 
iſt den koͤniglichen Oberforſtaͤmtern anvertraut, welche der 
Höheren Aufſicht und Leitung der für dieſen Adminiſtra⸗ 
tionszweig befonders verordneten Eentral ; Finanzftelle, 
und wenn es auf rechtliche Beurtheilung eines Gegen⸗ 
Randes ankommt, fo wie in Strafſachen, welche fich 
nicht für. die Adminiftrationss oder Kriminals Behörde 
eisnen, der Regiminal s Behörde untergeordnet find. 

Schfe Abtheilung.. 

Bon den Unterrihtsanftalten. J 
6. 187. Die Unterrichtsanſtalten des Koͤnigreichs und 

die Herbeifhaffung der für dieſelben erforderlichen Fonds 
ſollen immer ein Gegenſtand beſonderer Fuͤrſorge ſeyn. 

$. 188. Die ee ne der Univerfitde zu Tuͤbin⸗ 
sen find in einem beſondern Statute, Ziffer IV. welches. 
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einen etganzenden Theil der Verſaſfungeurkunde aus⸗ 
macht, naͤher beſtimmt. 
86. 489. Die Erhaltung und fortſchreitende Verbeſ⸗ 
ſerung der mit der Univerſitaͤt Tuͤbingen verbundenen 
Anſtalten, namentlich die "des Klinicums, der. für die 
Bildung evangeliſcher Geiſtlichen beſtimmten Seminarien, 

der katholiſch⸗theologiſchen Lehranſtalt und des: Prieſter⸗ 
Seminariums, ſo wie der an verſchiedenen Orten des 
Koͤnigreichs befindlichen Gymnaſien, iſt unter den beſon⸗ 
dern Schutz der Verfaſſung geſtellt. 

$. 190. Bär die Bildung tuͤchtiger Schullehrer, for 
wohl proteftantifcher, als katholiſcher Confeſſion, wird - 
theils durch. Anlegung der erforderlichen Schullchrers&er - 
minarien, theils durch Vervollkommnung der bereits vor⸗ | 
dandenen, hinreichend geforgt werden. 

Siebente Abtheilung. 
Von der Militärverfaffung: 

6.494. Die zu Ergänzung oder Vermehrung des | 
Eniglichen —* erforderliche Maunſchaft wird, in 
ſoweit ſie nicht durch freiwillig ſich ſtellende inlaͤndiſche 

Rekruten entbehrlich gemacht wird, auf dem Wege der 
Auswahl ausgehoben, welche bis über eine für den ges 
wöhnlichen Friedenszuſtand berechnete jährlihe Rekrutiz 
rung, durch gemeinſchaftliche Uebereinkunft des Königs 
und der Stände, ‚ein nach, befkimmten Zeisperioden zu 

erneuerndes Regulativ zu Stande fommt, jedesmal eine 
gemeinfchaftlihe Verabſchiedung ſowohl über die Zahl 
ber Auszuhebenden, als Aber die Dauer ihrer Dienſt⸗ 
zeit vorausſetzt. 

$. 192. Die Auswahlordnung, die nähere Vejeich⸗ 
nung der uͤbrigen Landes; Vertheidigungsanſtalten und 

der Verbindlichkeit der Srmarsbärger, ſich außerhalb deg 
regulieren Militärs, zu dem Waffendienſte tüchtig . zu 

— 

machen, die ſtaatsbuͤrgerlichen Verhaͤltniſſe der unter dem 
Militär befindlichen Staatsangehoͤrigen, ums. beſonders 
die militaͤriſchen Strafgeſetze ſind Gegenfinde, der er . 
feßgehung und der Beleg: Reriſon. — 

14 | 
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5. 403. Zur Grundlage der für das koͤnigliche Mili⸗ 
tar und andere Landes, Vertheidigungsbedürfnifie erfor⸗ 
derlichen Sreugrbewilligungen, wird jedesmal ein voll 
ſtaͤndiger Etat famme der fih darauf bezichenden Auf; 
wandsberehnung und der früheren Milieärrechnung den 
Sandftänden mitgetheilt werden, von weldien infonder; 
beit auch die dem Staate obliegende Zürforge für ven 
anftändigen Unterhalt der Officiere und militaͤriſchen Sur 
ſtiz- und Adwiniſtrationsbeamten, fo wie ihrer Witwen 
und Wailen, und für die Unterfiägung der im Dienfte 
des Vaterlandes verunglücdten Militäeperfonen und ihrer 
Hinterbliebenen berädfichtiget werden wird. 

5. 194. In Abſicht auf die Erfüllung der gegen den 
teutſchen Bund übernommenen und zu übernehmenden 

WVerbindlichkeiten trise die Beſtimmung des $. 4148. Kap. 
VD. Abth. I. ein. Ä 

6. 195. Das konigliche Militaͤr wird, wo es in Gars 
nifon liege, in die vorhandenen, oder auf Koften der 
©taarstaffe zu erbauenden und zu unterhaltenden Ear 
fernen veriegt. 
' Die Beſtimmung der Bälle, wo daſſelbe ausnahms⸗ 
weife bei den Buͤrgern einquartise wird, if ein Geſetz⸗ 
sehungsgegenfland. 0 

Achte Abtpeilung. 

Bon der Finanzverwaltung. 

Erſter Abſchnitt. 

Bon dem Hof⸗ und Domainen⸗ Kammergute. 

F. 196. Das Hoß⸗ und Domainen⸗Kammergut vers 
Gleise nach feinem gegenwaͤrtigen Umfange ein Privatei⸗ 
genthum des koͤniglichen Hauſes. 
. 197. Die Verwaltung und Benäsung deffelben 

. gebähre dem Könige, weiber in dieſer Hinficht gegen 
- bie Übrigen Mitglieder des Pöniglihen Haufes in. dem 

- Berhälniffe eines durch die Hausgeſetze beſtimmten Fi⸗ 

— 
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deicommiß ⸗/Beſitzers, und gegen ben Staat in dem eines 
der privilegieteften Privarguss Inhaber fteht. " 

$. 198. Er beſtellt ſolchemnach nicht nur die zur Ver⸗ 
maltung erforderlichen höheren und niebern Diener und 
Adminiftrationsbehörden nach eigenem; Gefallen, fondern 
es hängt auch die Verwendung der Einkünfte, nah Ab⸗ 
jug desjenigen, was die Berwaltungstoften, und bie vers 
möge der Befonderen gutsherrlichen Verhäftniffe und ans 
derer Rechtsmittel darauf haftenden Verbindlichkeiten ers 
fordern, von deffen alleiniger Entfchließung ab. 

$. 199. Der Grundſtock des Hof⸗ und Domainens 
Kammerguts darf weder durch eine nachtheilige Veraͤuße⸗ 
tung noch Verpfändung, oder fonft auf irgend eine Weiſe 
vermindert; auch dürfen die auf demfelben haftenden 
"Schulden nicht auf das Rammergut Übergetragen werden. 

$. 200. Zu den allgemeinen Sandesfteuern 
wird von dem Hofs und DomainensKammers 
sute nah eben dem Verhältniffe beigetragen, 
weldhes bei den Domainen der mit dem Kbs 
wigreiche vereinigten vormaligen Reis; und 
Kreisftände Ssatt finder. 

F. 201. Sämmtlihe, zur Hof⸗ und Domainenkam⸗ 
iner gehörigen Drte, Weiler und Höfe ind dem Königs 
reihe vollkommen einverleist, und haben mit den übris 
be Beftandtheilen defielben gleiche Rechte uvnd Verbind⸗ 

eiten. | 
Sie entrichten alle bireeten und indirecten Steuern, 

Accife, Zoll und Umgeld an die dazu beſtimmten Staates 
kaſſen, von welchen dagegen die Hof⸗ und Domainens ' 
kammer für die ihre entgehenden Einkünfte and jenen Ho⸗ 
Beitsrechten, in ſoweit fie fich im rechtlichen Senuffe ders 
jelben am 4. Januar 1806 befunden har, vollſtaͤndige 
Ensfhädigung erhält. oo 

Zweiter Abſchnitt. 
Bon dem Kammergute. 

6. 202. Sammtliche, zu dem vormaligen herzoglich 
Dirtembergiſchen Familien : Fideicommiffe gehorigen, und 

— 
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von dem Könige nenerworbenen Grundſtuͤcke, Gefälle 
und nußbares echte bilden, mit Ausnahme des foges 
nannten. Hof: und Domainens Kammerguts, das tonig⸗ 
Ude Kammergut. 
. 203. Unter bie Beſtandtheile deſſelben gehört na⸗ 
mentlich das Zollregal, das Recht der Umgeldserhebung, 
Bas Recht der Taxen, das Salpeter⸗ und Bergwerksre⸗ 
gal, das Frohnrecht ꝛc. ꝛc. nach‘ den Beſtimmungen der. 
kei jedem zu Grunde liegenden beſonderen Rechtstitel. 
und anderer verfaſſungsmaͤßigen Normen. 

Eine Ueberſchreitung dieſer Beſtimmungen kann nur 
auf beſondere Verwilligung der Landſtande Statt finden. 

6. 204. Das Kammergut ift ein Eigenchum des kö⸗ 
Riglichen Hauſes, und geht nach dem. Erfigeburtsrecht 
auf den jedesmaligen Kıonerben über. Es haftet aber 
auf demſelben die Verbindlichkeit, neben den yerfönlichen 
Beduͤrfniſſen des Koͤnigs, als Staatsoberhauptes, und 

der Mitglieder des Pöniglichen Hauſes, auch den mit der 
-  Staatöverwaltung verbundenen‘ Aufwand, fo weit es 

möglih iſt, zu Seftreiten; und in ſofern hat es zugleich 
die Eigenſchaft eines von dem Koͤnigreiche unzertrennli⸗ 
chen Staaesguts. 

6. 205. Faͤr den Aufwand, welchen die perſonlichen 
Beduͤrfniſſe des Könige und der Mitglieder des koͤnigli⸗ 
chen Hauſes, und der koͤnigliche Hofſtaat mit feinen ver: 
fhiedenen Zweigen erfordern, wird eine eigene Eivil⸗ 
‚Filte ausgeſetzt und auf das Kammergut fundirt. 

$. 206% Die Civilliſte zerfällt in zwei Abcheilungen: 

die eine für die Beduͤrfniſſe ded Känigs- und den 
ganzen Hofaufwand, welche theils im Seld, theils in 
Naturalien beſtimmt werden; | 

die zweite für die, an die Mitglieder des Föntglis 
hen Hauſes abzureihenden Appanagen und Witthume, 
Suftentationds und Nadelgelder, Heirathsguͤter und Auss 
teuer der Prinzeffinnen. . 

:  Diefe legteren nerändern ſich nad den perfönfichen 
Verhaltniſſen des Regentenhauſes, und werden daher, 
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nach dem jedesmal eintretenden Beduͤrfniſſen auf fo lange, 
als es der Zweck erfordert, beftimmt. 

Fuͤr die erfte Klaffe wird eine noch zu regulirende 
Summe für die Regierungszeit eines jedesmaligen Kös 
nigs ausgeſetzt. Sollte aber zu Dedung außergewöhns 

licher Bedärfniffe eine weitere Beihuͤlfe nöchig werden; 
ſo iſt Hierzu eine beſondere Verabſchiedung mit den Bands 

finden erforderlich). 

Der Betrag der Civilliſte fuͤr den Koͤnig und den 
Hofſtaat wird ig Einvierteljaͤhrigen Raten, an die von 

e dem Koͤnige zu beſtimmende Verwaltungsſtelle abgegeben. 
Die Zahlungen an die Mitglieder der koͤniglichen Fa⸗ 

milie werden von der Staatskaſſe an die Finzeinen ums 
“ mittelbar entrichtet. 

$. 207. Das Rammergut iſt in Gemaßheit der Haus« 
eſetze in ſeinem weſentlichen Beſtande zu erhalten. 
ußer den in dieſen Geſetzen beſtimmten Faͤllen, wenn 

naͤmlich zu einer vortheilhaften Erwerbung eine Geldan⸗ 
lehnung, oder zum Vortheile dcs Ganzen eine Veraͤuße⸗ 
rung oder Austaufchung einzelner minder ‚bedeutender 

Beſtandtheile deffelben, von den verfaffungsmäßigen Ber 
hoͤrden für zuträglich erachtet wuͤrde, kann ohne Einwils 
ligung der Landftände nichts davon rechtsguͤltig veräußere - 
sder verpfändet werden. 

Wenn aber künftig. ein heimfallendes Lehen vom Ko⸗ 
nige wieder vergeben wird; ſo ſoll dieß nicht fuͤr eine 
Veraͤußerung angeſehen werden. : 5 

6. 208. Die Befteurung der zum Kammergüte gehoͤ⸗ 
tigen Domainen, in ſoweit ſie nicht ſchon bisher der 
Steuer unterworfen waren, hängt von den wegen eines 
gllgemeinen Steuerfuftems feftzufegenden Normen ab. 
-& 209: Die Verwaltung des Kammerguts ficht dem 

Könige zu. Das. damit beauftragte Sinanzminifterium, 
welchem. in diefer Hinſicht Tämmtliche, hieher gehörigen 
Verwaltungsftellen untergeordnet find, Üt für diefen Zweig 
der Staarsnerwaltung beſonders verantwortlich. | 

$. 210. Es wird genau darüber gehalten werden, 
daß die Rechnungen der General⸗ und Specialtaſſen der 
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Ober: Finanzkammer zu rechter Zeit geſtellt, probirt und 
abgehoͤrt werden. | | 

Dritter Abſchnitt. 
Bon den Steuern und der Stenerbewilligung.. 

6. 211. Die Bewilligung ordentliher und außeror⸗ 
dentlicher, directer oder indireeter Steuern wird den 

- Ständen weder in Friedens⸗ noch in Kriegszeiten ange⸗ 
fonnen werden, wenn nicht die Zweckmaͤßigkeit 
der zu mahenden Ausgaben, die Unzulänglichr 
feit der Kammereintänfte und die richtige 
Verwendung der fräheın Staatseinnahmen, 
wie fie theils aus dem Kammergute, theils aus den 
Steuern fih ergeben haben, nahgewiejen werden 

nn. | 
$. 212. Dem gemäß har der Finanzminifter den Haupt⸗ 

ausgabesEtar der Ständeverfammlung zur Prüfung 
vorzulegen. Werden dagegen Zweifel erheben; ſo 
haben die einzelnen Minifter die Ausgaben für. ihre Mis 
niſterien zu erläutern und zu rechtfertigen. 
. & 213. IE der Hauptausgabe⸗Etat, bei welchem 
immer auf einen hinlänglihen Vorſchuß⸗Fond (Kaſſen⸗ 
vorrach) Bedacht genommen werden muß, von der Ständes 
verfammlung anerkannt; fo hat der Finanzminifter die 
Unzulänglichfeit der Einkünfte vom Kammergute durch 
hinlänglic begründete Etats der ſaͤmmtlichen General 
und Specialverwaltungen. der Staatseinfünfte zu beweifen. 

$. 214. Der Hauptetat wird durch die Etats der 
einzelnen Verwaltungen begründet, welche überall duch 

. Documente und Rechnungsauszüge beglaubigte und fo eins 
gerichtet feyn muͤſſen, daß fie durch Entgegenjegung det 
Einnahme, und der dafür gemachten Ausgabe, die reine 
Einnahme oder Ausgabe, in Hinſicht auf die wictigeren 
einzelnen Etats : Rubrifen, foweit es ausführbar und 
zweckmaͤßig ift, angeben. 

$. 215. Die Etats fämmtlicher Staats «Verwaltung 
ftellen werden nach feftzufegenden Regen von den fönigs 
lichen Verwaltern jährlich gefertige, gehörig begruͤndet, 
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and von einer gemeinfchaftlih aus koͤniglichen und fläns 
diihen Commiſſarien in gleiher Anzahl zuſammengeſetz⸗ 
ten, bleibenden Behörde gepräft und berichtigt, Die res 
gelmaͤßige Begruͤndung derfelben aber durch die Unter⸗ 
Schrift von den Mitgliedern der Behörde beglaubigte. 

$. 216. An diefe gemeinichaftlihe Etats sCommiffion 
werden von allen Generals und Specials Berwaltern pes 
tiodifche Berichte eingefendet, welche, nad den Haupt⸗ 
fähen der Etats, über die wirklichen, ruͤckſtaͤnbigen, laus 

fenden und nicht laufenden Einnahmen und Ausgaben, 
u über die Liquidationspoften die. gchörige Aufklärung 
geben. Ä 

Diefe Berichte müffen das Mehr oder Weniger im 
Haben und Sollen in Beziehung auf die Zeitabfchnitte, 
Über welche ſich die Berichte verbreiten, erläutern. 

6. 247. Diefe Berichte follen fo eingerichtet feyn, 
daß fie von dem Gange der Verwaltung immer eine 
Mare Weberfiht geben, und zugleih auf fihere Weife 
die eventuellen Kafjenabfchlüffe der Haupt: und Specials 
taffen vorbereiten, welche der Ständeverfammiung durch 
die gemeinfchaftlihe Etats; Commiffion in jenem Zeit 
puncte vorgelegt werden muͤſſen, in welhem an diefelbe 
ein neues Steueranfinnen gemacht wird. 

$. 218. Die eventuellen Kaffenabfchläffe begreifen die 
wirflichen Ausgaben und Einnahmen der erfien 8 Mo: 
nate des Rechnungsjahrs in fih. 

Ihnen wird cin Verzeihniß derjenigen Einnahmen 
angehängt, welche im Laufe der Ichten 4 Monate def: 
ſelben Jahres mit Wahrſcheinlichkeit noch erwartet wer; 
den können. u W 

6. 219. Dem vorläufigen Caſſenabſchluſſe der Haupt⸗ 
ſtaats caſſe wird. ein von drei Mitgliedern des Geheimen⸗ 
rathes beglaubigtes Protokoll über den zu jener Zeit 
bei der gedachten Kaffe vorzunchmenden Caſſenſturz beis 
gelegt. \ 

$. 220. Sobald diefer durch die Abſchluͤſſe der Spe⸗ 
eialcaffen controlirte vorläufige Rechnungsabſchluß der 
Hauptſtaatscaſſe von der gemeinfchaftlichen Etatscom⸗ 
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miſſſon revidirt, der Staͤndeverſammlung uͤbergeben, und 
von dem Finanzminiſter gerechtfertigt worden iſt, kann 
ſich die Staͤndeverſammmlung, mit Vorbehalt einer kuͤnfe 
tigen genauen Prüfung. der neuen Steucrverwilligung 
nicht entziehen. 

6. 22. Zum Beduͤrfniſſe diefer ..genauern Prüfung 
wird die gemeinſchaftliche Etatscommiſſion znerſt und 
fpäteltens 6 Wochen nah Ablauf des. Rechnungsjahrs 
die wirklichen Rechnungsabſchluͤſſe, dann aber, und zwar 
fpäteftens im Laufe des zweiten Jahrs nah. dem Schluſſe 
des Rechnungsjahrs, die von der Finanzbehörde bercit® 

revidirten Rechnungen fämmtlicher Staatsverwaltungs— 
ar zur Oberrevifion erhalten, weldhe dann jede wills 

rliche oder unwillkuͤrliche Täufhung in den Berichten 
dder Rehnungsabfhläffen aufhebt. 

& 

6. 292. Die Eratscommiffion geftattet dem ſtaͤndiſchen 
Vorſtande felbft oder auch denen, welche jener dazu beaufs 
tragt, die Einficht in ihre Acten, fo wie auch die ſtaͤn⸗ 
diihen Mitglieder derfelben von der Ständeverfammlung 
sder dem Vorſtande zu Berichten und fonftigen Auflläs 
zungen aufgefordert werden können, und diefer Auffors 
derung pflichtmäßig zu folgen Haben. 
6. 223. Alles, was dazu beitragen kann, die Etats - 

Begründeter, die periodifchen Berichte belehrender, die 
Caffenverwaltung ficherer, und die Rechnungen Blarer, 
einfacher und zugleid Äbergeugender zu machen, fol ein 

beſonderer Gegenftand der Amtschätigkeit der gemeinfchafts 
lihen Etatscommiſſion ſeyn. 

$. 224. Die directen und indirecten Stens 
ern werden in der Regel alle Jahr neu verz 
willig. 

Steuern für befondere , erft in einem gewiſſen Zeit« 
raum erreichbare Zwecke, koͤnnen jedach für Dielen ganz 
zen Zeitraum verwillige werden, in welchem Galle die 
Steuerentrihtung ohne neue Verwilligung fortdauert; 
es wäre dann, daß diefelbe- von cıner refolutiven Bes 
. binaung abhängig gemacht, und diefe wirklich eingetreten 
w re. 3— a 
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.$ 205. Die Verwilligung der Steuern darf nicht 
m Debingımgen geknuͤnft werden, melde die Verwen⸗ 

teuern nicht unmittelbar betreffen. 

$. 226. Wenn eine Steuer für einen beftimmten 
Bwed mit verwilligt worden iſt; ſo erloͤſcht die Verbinds 
lichkeit, dieſelbe abzuliefern, fobald dieſer Zweck erreicht 
oder aufgegeben iſt. | 

JR von der. bewilligten Steuer mehr eingegangen, 
als zu dem verabfchiedeten Zwecke verwendet wurde; fo 
Sana ber Brtrag bei andern Steuerentrichtungen in Aufs 
rechnung gebracht werden. | 

Auf gleiche Weile kann die Verminderung einer bes 
seits verwilligten Steuer in. Antrag gebracht, oder. das 
Abgelieferte anderwärts aufgerechnet werden, wenn nach⸗ 
her der Fall eintritt, daß der Staatsaufwand, für wels 
Gen folhe Steuer nicht verwillige wurde, zum Theil 
mit andern ordentlichen oder außerordentlihen Staats: 
einnaimen, tie 3. B. der Aufwand für den Kriegsetat 
durch Subfidien beftritten werden kann. | 

. 227. Die in einem. Jahre verwilligten Abgaben 
werden, nad dem nämlihen Maßftabe, auch im erften 
Dristel des folgenden Jahres auf Abrechnung der neuen 
Berwilligungen eingezogen. | 

* 

6. 228. So wie auf einer Seite die. Staatsglaͤubi⸗ 
‚ ger vollkommen geſichert, und die als nothwendig ancı: 

kannten Staatdausgaben gederft werden mäflen; fo wird 
auf der andern Seite alles angewendet werden, um die 
Staatsangehörigen mäglichft zu_erleichtern, und es nad 
"und nach dahin zu bringen, daß die Abgaben, und zus 

Nnaͤchſt die indiresten, möglichft gemäldert werden. 

%. 229. In Anfehung der Umlage und des Einzugs 
der, nach erfolgter landſtaͤndiſcher Verwilligung durch den 
koͤnigl. Geheimenrath auszufchreibenden directen Steuern, 
fo wie der Beitreibung der Steuerausſtaͤnde, verbleibt es 

bei den Vorfchriften der Communordnung. 
9. 230. Susbefondere follen diefe Steuern weder In 
den Steuerzetteln, noch in den Abrechnungsbächern, nod) 

ſonſt auf irgend eine Weife mit den Amtss oder. Com⸗ 

+ 
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munanlagen vermengt, usd die eingehenden Steuergel⸗ 
der ſchlechthin zu keinem andern Zwecke, als wozu fie 
fraft der Verwilligung beftimme find, verwendet werden. 

$. 231. Die auf das Land ausgelchriehenen Steuern | 
werden in jedem Dberamte fowohl auf die einzelnen Ges 
meinden, als auf die in feinem Gemeindeverbande fles 
henden Güterbefiger vertheift. 

6. 232. Der Einzug der von jeder. Gemeinde ep 
tragenden Steuerſummen bleibt ausfchließlih den Bürs 
germeiftern oder andern von den Drtdmagiftraten verord⸗ 
neten Öteuercinbringern übertaffen. Diele Baben die 
eingehenden Gelder an den Oberamtspfleger abzugeben, 
weider fie fodann, famme den an fie unmittelbar zu bes 
zahlinden Stenerantheilen ber Gutsbefiger, an dic all⸗ 
gemeine Steuercaſſe einzulicfern hat. 

6. 233. Wenn die auf ein Oberamt kraft der Ber: 
abfchiedung ausgefchrichene Steuerſumme an die allgex 
meine Steuercaffe eingeliefere if; fo kann legtztere 
auf die etwa bei einzelnen Buͤrgermeiſteraͤmtern oder 
Steuercontribuenten haftenden Ausfände keinen Ans 
ſpruch machen. u Ä 

$. 234. Sowohl den Ortsſteuereinbringern, als den 
Dberamtspflegeen wird ausdruͤcklich zur Pfliht gemacht, 
bei eigener Verantwortlichkeit von den ihrer Verwaltung 
anvertrauen Steuergeldern unter feinem Vorwande au 
jemand anders, als an die verfaffungsmäßig beſtimmte 
Steuerkaffe, oder auf eine von derfelben im gefeglichen 
Keen ausgeſtellte Anweiſchg, irgend eine Zahlung zu 

en. 
$. 235. In Anfehung. der zum Einzuge der indirek⸗ 

scn Steuer zu beftellenden Dbers und Untereinbringer 
findet eben dasjenige ſtatt, mas in Bezichung auf die 
Ober s und Untereinbringer der direeten Steuern durch 
die Verfaſſung feſtgeſetzt if. | 

$. 236. Die Höhere Leitung des Einzugs ber directen 
und indirecten Steuern ift einer Centralbehoͤrde uͤbertra⸗ 

gen. Diefelbe hat die von den Amteverfammlungen ges 
troffenen Wahlen der Oteuereinbringer, fo weit. fie ei⸗ 
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wer Beſtaͤtigzung bedürfen, zu beſtaͤtigen, Accorde zu 
ſchließen, die Repartition der directen Steuern & ents 
werfen, für deren Beitreibung u forgen, über Steuers 
nachlaͤſſe nach verabfchiedeten Grundfägen Anträge zu 
machen, und diefe, fo wie die Steuerrepartition dem 
inanzminifterium vorzulegen, das diefelbe dem ftändiz 
en Vorſtande mitzutheilen verbunden iſt. 

$. 237. Die allgemeine Steuercaffe ſteht unter der. 
Aufſicht und Leitung der Centralfteuerbehörde. 

Dahin Hat fie die monatlichen Eaffenrapporte, fo wie 
die Ausſtandsverzeichniffe geboppelt ausgefertigt zu über, 
geben, wovon das eine Eremplar für die Behörde ſelbſt, 
das andere für den Worſtand ber ſammlung 

® 
y 

Bierter Abſchnitt. 
Von der Schnldentilgungscaſſe. 

— 

6. 238. Die Schuldentilgungscaſſe wird unter Auſ⸗ 
ſicht und Leitung einer gemeinichaftlichen, aus Koͤnigli⸗ 
hen und ftändifhen Tommiffarien beftchenden Behörde, 
und duch Beamte verwalter, welche diefe Behörde ger 
meinfchaftlich vorfchläge; jedoch wird der erfte Caſſen⸗ 
beamte ausichließlih von dem Könige, der zweite Taffens 
Beamte aber ausichließlih von der Staͤndeverſammlung 
ernannt. 

$%. 239. Die der gemöinfchaftlichen Schuldenzahlungss 
saffe in dem Statute vom 6. Juny 1816 angewiefenen 
Fonds Bleiben. derfelben, und werden auf die allgemeine 
Steuercaſſe verfichert. 

6. 240. Wenn für zweckdienlich erachtet werben ſollte J 
die Zufluͤſſe dieſer Caſſe auf beſtimmte Abgaben und. 
wiſſe Amtspflegen und Obereinbringereien zu. fundiren; 
fo haben die Einnehmer dieſe Abgaben unmittelbar an 
bie Caſſe einzuliefern. 

5. 244. Dieſelbe werden in ſolchem Falle darauf 
beeidigt, an Niemand, als an die Schuldentilgungscaſſe, 
oder anf derſelben Anweiſung, ihre Gelder zu liefern, 

l 
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mit der algemeinen Steuercaſſe aber auf die von der 

Schuldenzahlungscaſſe erhaltenen Quittungen abzurechnen. 

6. 242. Die Vorſteher und Beamten der Schulden⸗ 
silgungscaffe werden bei ihren Beeivigung ausdruͤcklich 
Dazu verpflichtet, das Beſte der Staatsgläubiger. zu wahr 
ren, und Befonders von dein Zind; und Schuldentilgungs⸗ 
plane, fo lange er als Geſetz befteht, in keinem Stuͤcke 
abzuweichen. — — | 

Achtes Kapitel. 
| Bon den Landſtaͤnden. — 

$. 243. Antheil an der Landſtandſchaft des Königs 
reichs haben; 

4) der vormals reihsfändifhe und der rit— 
terfhaftlihe begäterte Adel des König: 
reichs, 

2) die proteſtantiſche und katholiſche Kirche, 
3) die gelehrten Anſtalten des Konigreichs, 

4) die Staͤdte Stuttgart, Tübingen, Lud⸗ 
wigsburg, Ellwangen, Wim, Heilbronn 
und Reutlingen, nd 000 

5) fämmtlihe Oberamtshezirte. 
$. 244. Sämmtlihe Stände bilden ein Ban, 

zes, weldhes die gefammten Staatsangehbeigen in ihren 
Verhaͤltniſſen zum Staatsoberhaupte vertritt. ‚Sie 
find in diefer Hinſicht berechtiget und verpflichtet, das 
auf die Verfaffang gegründete Iandftändifhe Mitwirkunge; 
recht bei einzelnen Theilen der Staatsverwaltung aufs 
udben, zu Beförderung des Gemeinwohls Bitten and 
ünfhe dem Könige vorzulesen, gegen Verletzungen 

ſtaatsbuͤrgerlicher Rechte nicht nur im Namen des ger 
fammten Landes, fondern auch als Fürfprecher einzelner 
Körperfchaften und Staatsbürger Beſchwerde zu führen, 
gegen Staatsdiener, welche ſich verfaſſungewidrige Amtes 
handiungen erlauben, bas landſtaͤndiſche Klagrecht gel⸗ 
tend zu machen, überhaupt zu allem, was das. unzer⸗ 
trennbare "Wohl des Könige und Vaterlandes erfordert, 
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mit Rath und That behuͤlflich zu ſeyn, und alle in der 
Verfaſſung liegenden Mittel anzumenden, um fowohl die 
allgemeinen Landeöfreiheiten, als die Gerechtfame der 
einzelnen Kösperichaften und Staatsangehörigen gegen 
jede Beeinträchtigung ficher zu ſtellen. Bu 

$. 245. So wie die Stände weder als Geſammtheit, 
Noch einzeln, fich erlauben werden, ihre Unterthansvers 
hältniffe gegen das Staatsoberhaupt außer Augen zu 
ſetzen; fo wird auch der König von denfelben Beinen an: 
dern, als verfaffungsmäßigen Gehorſam verlangen, und 
fie in freier Ausuͤbung der ihnen kraft der Verfaſſung 
zuſtehenden Befugniſſe erhalten. 

Drer Freiheit und Unbefangenheit der landſtaͤndiſchen 
Berathſchlagungen wird Er von keiner Seite zu nahe 
treten laſſen. | 

Sinsbefondere aber wird er bei Segenftänden, welche 
die Einwilligung der Landftände erfordern, diefe niemals 
auf einem nicht durch die Verfaffung vorgefchrichenern 
Wege beizubringen fuchen. | | 

Es werden daher auch in keinem Falle Angelegenheis 
ten, welche vor die Gefammtheit der Stände gehören, 
weder von dem Könige ımd der Regierung, noch von 
den Landftänden und Jandftändifchen Behoͤrden, an ein: 
zelne Ständeklaffen gebracht, oder die Erklärungen eins 
zeiner ftändifcher Mitglieder, Städte oder Oberamtsbe⸗ 
zirke Darüber eingefordert werden. | 
6. 246. Ueber amtlihe Verhandlungen der Stände, 

welche innerhalb der Graͤnzen der landftändifchen Ber 
fugniſſe liegen, wird der König weder einzelne ftändifche 
Mitglieder, noch ſtaͤndiſche Dffirialen zur Rede ftellen, 

$.. 247. Der Geheimerath ift zunaͤchſt die verfaſſungs⸗ 
mäßige Behörde, dar welche fomohl der König feine 
Verordnungen, Anfinnen und Eräffnungen an die Staͤnde 
erlafien wird, als auch diefe ihre Erklärungen, Bitten- 
und Wuͤnſche an den König zu bringen haben. Be 

Der Geheimerath hat diefelben jedesmal dem Könige - 
vorzulegen, wenn er nicht Anftände dabei finder, welche 
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ihn veraulaſſen, vor der Worlegung an ben König, mit 
den Landftänden Ruͤckſprache zu nchmen, 

Die Anträge der Stände find von ihm mit feinen, 
auf die Verfaflung gegeänderen Berichten und Gutachten 
zu begleiten. 

Nur bei Anläffen, welche ſich nicht auf Geſchaͤfts⸗ 
gegenftände beziehen, fo wie bei Befchwerden der -Stände, 
weiche gegen den Scheimenrarh felbft gerichtet find, kön: - 
nen landftändifche Schreiben unmittelbar an den Koͤnig 
eingegeben werden. 

. 248. Zu Unterhaltung des wechſelſeitigen freien 
Verkehrs mit dem Volke ſteht den Landſtaͤnden das Recht 
der Oeffentlichkeit ihrer Verhandlungen, und den einzel⸗ 
men Landesabgeordneten der Weg des ſchriftlichen Ver⸗ 
Echrs mit den Magifteneen und Amtsverfammlungen of; 
fen, wobei den Löniglihen Beamten auedrädlich En 
age ift, diefen Verkehr durch verfaffungswidrige 
hreitungen zu erſchweren. 

$. 249. Wenn andſt andiſchen Mitgliedern und Beam⸗ 
ten, auch den Einbringern der directen und indirecten 
Steuern, ſammt allen denjenigen, welche Amtspfleg⸗ oder 
Gemeindegelder zu verwalten haben, ein ihrer Meinung 
nach verfaſſungswidriges Anſinnen gemacht werden ſollte, 
welches ſie durch geziemende Vorſtellungen bei der Regie; 
rung nicht abzumenden vermoͤchten; fo haben fie hiervon 
dem Ständevorftande die Anzeige zu machen. 

9. 250. Auch einzelne Staatsbuͤrger koͤnnen uͤber all⸗ 
gemeine Landesangelegenheiten ihre Anſichten den Staͤn⸗ 
den vorlegen, und ſich mit ihren Beſchwerden in den 
dazu geeigneten Fällen (viertes Capitel, $. 65. 68. 69.), 
unmittelbar an diefelben wenden. . 

$. 251. Eine Verfammlung der Stände kann nur | 
Statt finden, wenn der König fie hierzu einberuft. 

Ordentliher Weiſe gefchieht dieß einmal in jer 
dem Jahre. 

6. 252. Die Stände des Longreiche cheilen PR in ‘ 
swei Ramm ern. 
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1:8, 988. Die er ſte Kammer beſteht aus gewählten 
Dolksvertretern, von welchen wenigftens die Hälfte ein - 
ſchuldenfreies Bermögen von 8000 fl. oder darüber bes 
figen muß. Bu 

In die zweite Kammer gehören : 
4) die Haͤupter der vormals reichsftändifchen, fuͤrſtli⸗ 

hen und gräflihen Familien, auf deren Beſitzun⸗ 
gen im Königreiche Reichs⸗ oder Kreistagsftinmen 
ruhten; J | 

2) 13 Mirgkieper aus der immatrikulirten Ritterſchaft; 
3) aus beiden Klaffen des Adels alle jene, welde, 
“05 fie gleich nicht Haͤupter einer fürftlihen, gräfs 

lichen oder ritterſchaftlichen Familie find, dennoch 
eine reine Landrente von 5000 fl. jährlich aus Gi; 

teen in Wirtemberg beziehen; 
4) 6 proteftantifche Prälaten; | 
5) der Bifchof und 2 katholiſche Geifkliche; 
6) 4 Gelehrte aus der Mitte der gelchreen Anftalten 

des Reiche. | \ u 
Diejenigen fürftlihen, gräflihen und sitterfchaftlichen 

Gutsbeſitzer, welche in der zweiten Kammer niht Sig 
und Stimme haben, behalten für die erfte Kammer abs 

tive und paflive Wahlfähigkeit, die Faͤhigkeit mitzumähr 
len, und gewählt zu werden, | Bu 

$. 254. Um die Stelle eines Mitgliedes der Stans 
deverfammlung bekleiden zu können, wird im Allgemeis 
nen erfordert, daß Jemand 0 
4) ein im Königreich wohnhafter Staatsbuͤrger iſt, und 
I) fih zur chriſtlichen Religion bekennt, : 

3) daß er weder unter perfönlicher Vormundſchaft 
ſteht, noch in eine Kriminalunterfuhung verfloch⸗ 
ten, noch ihm wegen eines Verbrechens oder Ver⸗ 
gehend durch den Ausfpruch einer kompetenten 
Stelle eine Zuchthaus⸗ oder Feflungsftrafe, oder 
Dienftentlaffang zuerkannt worden ift. 

8. 235. Wirtemberger,. welche mic Vorbehalt idee 
Staatsbuͤrgerrechts außer dem Kämigreiche gewohnt Dar . 

Me: 1110: 2:7 7 + 5 
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Sen, und wieder zuraͤcktehren, tönen nur nach Verſtuß 
Eines Jahres von ihrer Rackkehr an, Mitglieder der 
Staͤndeverſammlung werden. 

Eben fo muͤſſen auch adeliche Gutsbeſitzer, welche im 
Konigreiche beguͤtert ſind, das volle Staatsbuͤrgerrecht 
aber in einem andern Staate hatten, wenn fie in das 
Wirtembergiſche aufgenommen werden, Ein Jahr im Kös 
nigreiche gewohnt haben, ehe fie Mitglieder der Stände? 
verfammlung werden önnen. J 

5. 256. Was die Mitglieder der zweiten Kammer 
aus dem vormals reichsftändifhen uͤnd dem ritterfchaft: 
lichen Adel anlangt; jo kann 

4) nur ein männlichen Beſitztr eines in die landſtaͤn⸗ 
diſche Matrikel aufgenommenen fürftlihen, graͤf⸗ 
lichen oder adelichen Guts, in ſofern er als Staats⸗ 
buͤrger den Huldigungseid abgelegt, und die Voll⸗ 
jaͤhrigkeit erreicht hat, das darauf haftende Recht 
der. Landftandichaft ausüben. 

2) Bei denjenigen adelihen Gütern, welche an Nichts 
adelihe veräußert werden, ruht die Stimme, bis 
ein Adelicher das Gut an fi bringt. 

8) Durch die Erkennung einer Debit ; Commiffion 
wird der aber einer zur Landftandfchaft berech⸗ 

tigenden gung von der Stimmführung nicht 
ausgefchloffen, wenn ihm eine Competenz von we; 

ntgſteus 2009 Gulden ausgejegt werden farm. 
4) Sollte der Befizer wegen perfänlicher Mängel zur 

rmfahrans unfaͤhig ſeyn; ſo ruht das Stimm⸗ 
recht. n 

4. 257. Die ans der immatriculirten Ritterſchaft zu 
waͤhloenden 13 Mitglieder der zweiten Kammer werden 

gem erfienmal von der gefammten immacriculirten Rit⸗ 
terſchaft, duch abſolute Stimmenmehrheit, anf Lebens⸗ 
zeit gewählt, in der Zukuuft aber von der Kammer felbft, 
aus der Mitte der immatriculirten Rimerfchaft, ebenfalls 
durch abfoluse Stimmenmehrheit ergänzt. 
9. 288. Bon der proteftantifhen Geiſtlichkeit And 6 

Seneral⸗ Superintendenten, von der. -Eatholifchen aber 

} 
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ber Biſchof, mund ein von dem Domkapitel aus feiner 
Mitte, und ein von demielben aus der Mitte der Eus 
tat; Seiftlichfeit, auf Lebenszeit zu wählendes Mitglied, 

ge Sie und Stimme in der Ständeverfammlung bes 
rechtiger. 

$. 259. Als Gelehrte, von den gelehrten Anſtalten 
des Koͤnigreichs, erſcheinen in der zweiten Kammer: 

von der. Univerfieät zu Tüßingen, der jeweilige Kanz⸗ 
‚ler derſelben; 

Sodann werben . zur erſten Staͤndeverſammlung von der 
Univerfität Tübingen gewählt und abgeordnet: - 

Ein Staats⸗ß,Rechtsgelehrter, 
Ein Arzt, welcher entweder Beifiger des Collegii 

medäici,. oder, doch mit Medirinal s Bifitationen 
beauftragt iſt, und 

Br vom Sage der Staats wir the 

Für die Zukunft wihlt die zweite Kammer ſelbſt, 
anter Beruͤckſichtigung jener Eigenſchaften, durch abſo⸗ 

lute Stimmenmehrheit, die 3 Mitglieder aus der 
Mitte der gelehrten Anfalten des König: 
reich s. 

$. 260. In den Fallen, wo die zweite Kammer fh 
Wahl ſelbſt ergähzt, (ſ- 9. 257 und 259) hat durch 

dieſelbe dem Könige drei Perſonen vorzuſchlagen, von 
welchen dieſer Eine auf. Lebenszeit ernennt. 

$. 261. Jede Stadt, welche ein beſonderes Lands 
ſtandsrecht hat, und jeder Oberamtsbezirk des Königs 
‘reihe, hat fuͤr die erfie Kammer der Landesverfamns 
fung einen Abgeordneten und einen weitern Stellvertre⸗ 
ser zu wählen. 
202. Min? die Wehl eines Abgeordneten zu ber 

erften Kammer in den dazu bercchfigten Städten und 
‚in den Oberanxsbezirken vorzunehmen, werden hefondere 
Vahlcollegien gebildet. Von den Oberamtsbezirken vers 
‚einigen. fih je gwei miteinander, um 

a) zwei Abgeordnezo, wovon ber Eine nothwendig 
J on 0048 “ 
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. in. Vermögen von 8000 fl. oder daruͤber haben 
muß, und 

db) zwei Stellvertreter, welche gleiche Eigenſchaften 
mit den durch fie vertretenden Abgeordneten bar 
ben muͤſſen, — 

gemeinſchaftlich zu waͤhlen. — 

Iſt die Zahl der Wahlcollegien ungleich; To hat das 
dnzeln wählende Collegium fowohl den Abgeordneten, 
als defien Vertreter aus der Klaffe derjenigen, welhe 
wenigftend‘8000 fl. Vermoͤgen befigen, zu nehmen. 

$. 363. In jeder zu Abordnung eines . Mitglieds im 
die erfte Kammer berechtigen Stadt wird je auf 200 
Einwohner ein Wahlmann ernannt. | 

In den Oberamtsbezirken wird das Wahlcollegium 
von Abgeordneten der einzelnen Gemeinden zufammenges 
fegt, wozu die Oberamtsftadt 6, jeder Amtsort von 
mehr als 600 Einwohnern 3, jeder von 400 bis 600 
Einwohnern 2, und jede für ſich beftehende Gcmeinde 
mit einer geringeren Bevdlterung, 1 Wahlmann abordnet. 

Städte, welche eigene Wahlcollegien bilden, koͤnnen 
nicht wie andere Dberamtsftädte, an der Beftellung des 
Wahlcollegiums für den Oberamtsbezirk, zu dem fie. ges 
Hören, Antheil nehmen. . | 

$. 264. Das Recht, bei der Wahl eines Mitglichs 
des Wahlcollegiums eine Stimme zu geben, haben alle, . 
an einem Ort als Bürger angefeffene, oder cin. öffentkis 
ches Amt befleidende männlichen Drtseinwohner, welche 
das 25ſte Jahr zurückgelegs haben, und unter keiner 
Bevormundung ftehen, fie mögen dem Adels, Bürs _ 
gers oder Bauernftande gehören. 

Nur diejenigen, welde in der zweiten Kammer als 
abeliche Butsbefiger Sis und Stimme. haben, find das 
son ausgeſchloſſen. — 

$. 265. Um zu der Stelle eines Wahlmanns waͤhl⸗ 
bar zu ſeyn, wird außer den, im- nächkvorschenden 
Artikel bezeichneten Eigenfchaften, noch erfordert, daß 
der zu wählende ſich zu einer der drei chriſtlichen Con 
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eff onen befenne, an der Staatsſteuer wenigſtens 15 fl. 
jaͤhrlich beitrage, und eben das Präbicat der Unbefchols 
* habe, welches bei einem Magiſtratsgliede voraus⸗ 
geſetzt wird. 

8. 266. Die Sefegung ber Vahl⸗Collegien vor⸗ 
hmenden Wahlen gefchehen in jedem Drte unter der 

as des erfien Ortsvorſtehers, und mit Beisichung 
desjenigen Actuars, der bei. den Dagiftsarsfigungen diefe 
Scelle verſieht. 

Die Wahlcollegien werden fuͤr jede zu einer neuen 
Landesverſammlung vorzunehmende Wahl erneuert. 

$. 267. Innerhalb 8 Tagen, nachdem die Wahlcol⸗ 
legien der zu einer gemeinſchaftlichen Volksvertreterswahl 

vereinten Oberamtsbezirke heſtellt ſind, hat der eine der 
benfelben vorgefeßten DOberbeamten, welche hierin mits 
einander abzuwechfeln haben, die Mitglieder beider Wahl: 
solkgien jufammen zu Berufen. . inter deſſen Vorſitze 
and in Gegenwart zweic ale Urkundsperſonen Beigupier 

den Magiftratsperfonen aus: dem Orte, wo die 
mmentunft Statt finder, it fodann die Wahl der: deu 

ftimmten 2 Abgegrdneten und ihrer Stellvertreter, nad) 
einander, durch Einſammlung der von jedem WBahlmanne 
verfchloffen zu ‚ übergebenden Wahlzettel, dergeftalt zu 
veranftalten, daß erft nach der Eröffnung der Wahlzerech 
für den erften Abgeordneten, und nah) Bekanntmachung 
der gewählten Perfon, zur Wahl der zweiten, und fo, 
fun zu der der Stellvertreter, nach einander gef are 

Das Protocol iſt durch den im Orte der Zufanmens 
kunft angeſtellten Stadt: oder Central⸗Amtsſchreiber zu 
führen, 

$ 368. Bon der Stelle eines Mitglieds der erſten 
Kammer ſind ausgeſchloſſen: 

. 4) alle diejenigen, denen die allgemeinen Erforderniſſe 
eines Mitgliedes der Ständeverfammlung abgehen: 
3) die in der zweiten Kammer Sig und Stimme har 

benden abelichen Butsbefiger ; N 
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3) die koniglichen Ober: und Cameralbeaw— 
ten; j 

4) die im activoen Dienft angefellten WMilts 
tärperfonen; ; u 

5) die Übrigen Staats und Kirchendiener, in fofern 
fie nicht einen tächtigen Amtsverweſer auf ihre 
Koften aufitellen; - 

- 6) diejenigen, denen eine verfchuldete Zahlungsunvers 
mögenheie zur Laft fällt, pder gegen welche ein 
Sant anhängig ift, oder denen fonft ein Vorwurf 
entgegen jteht, der zu Bekleidung ciner Magir 
ſtratsſtelle unfähig made. ' 

| Außerdem wird zu Bekleidung ciner folhen Stelle 
" erfordert, daß der Abgeordnete das Zoſte Jahr feines 

Alters zurädgelegt hat, und ſeit 10 Jahren Wirtem⸗ 
bergifcher Staatsbürger it. 

$. 269. Wird einem Volksabgeordneten, nachdem er ' 
als unbedienfter gewählt worden ift, eine der im vorher? 
schenden Artikel genannten- Stellen übertragen; jo fanız 
derfelbe neben. leßterer die Abgeordnerenftelle in der ers. 
fen Sammer nicht beibehalten. Bei einer neuen 
MR er jedoch in den dazu geeigneten Fällen wählbar. 

$. 770. Werden Vater und Sohn zugleich gewählt; | 
wird, wenn der Vater nicht aus eigener Entfchlichung 

uruͤcktritt, der Sohn duch denfelben. ausgeichloffen, 

x: $. 374. Die em Wahlgefchäfte, zu doſſen Beurfuns 
dung und zu Führung des Protocolls, anwohnenden Per⸗ 
fonen können zwar nicht ‚für die Staͤdte nder Oberamts⸗ 
Bezirke, auf welche ſich diefes Gefchäft bezicht, gewähle _ 
werden; fie find aber, wenn fie fonft die nöthigen Eis 
genfchaften haben, für jede andere, zu Abordnung eines 
Molkvertreters berechtigte Stadt oder Oberamtsbezirk 
wählbar. J 

5. 272. Ob die Wahlmaͤnner ihre Stimme einem 
für die Stelle ſich eignenden Einwohner der Städte oder 
Oberamtsbezirke, für welche ein Abgeordneter gewählt 
wird, oder einem anbertmg Im Koͤnigreiche wohnenden 

v 
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Otaatsbaͤrger mit- den, erforderlichen Eigenſchaften, seoen 
wollen, hängt gänzlich von ihrem Vertrauen «ab. 

$. 773. IR. Jemand von mehreren Städten ‚ober 
Oberamtsbezirken gewählte warden; fo kann cr nur für 
eine einzige Stelle die auf ihn gefallene Wahl annehmen, 

$. 274. Bei der Wahl eines Abgkordneten oder ſei⸗ 
nes Stelivertreters enticheidet die relative Stimmenmehrz 
heit, und unter mehreren, welche gleihe Stimmen has 

vikkerite der übrigen, werbfeikt. 
Iſt die Wahl auf einen uuntlchitgen gefallen, oder 

nimmt der Gewählte die Stelle nicht at, oder kommt 
dieſe in der Folge in Erledigung; ſo tritt zunaͤchſt der 
wwählte Sreilverweeter ein. ‚Bei daur Abgange des. [ehr 
veren aber ift cine were ‚vorzunehmen, ohne Daß 
eine Erneuerung des Wahl: Collegiums nöthig wäre. 

6. 275. Kein Mieglieb ber Srandeverſammlung kann 
feine "Stimme, einerh andern and: der Verſammlung aͤber⸗ 
tragen, oder ſonſt and zur Ansäbang ſeine⸗ Stimm: 
rechts bevollmaͤchtigen. 

6. 276. Die: Mitglieder der Standeverſammlung ler 
gftimiren ſich vor Eröffnung derſelben bei- einer hierzu 
befonders niedergefepten koͤniglichen Commiſſton, welche 
jedesmal auch den Staͤndevorſtand beizuziehen hat. Die 
zu eigner Stimmführung Berechtigten haben hiebei die 
an Se erlafienen Einherufungsfchreiden, die gewählten 
Stimmberechtigten aber die ihre Wahl eumeifenden Ur⸗ 
Sunden vorzulegen. 

Die Legitimation der etwa fpäter- eintretenden. Din 
glieder gefchicht bei der Verfammlung ſelbſt. In beiden 
Zällen ift das Reſultat dem königlichen Gcheiment: 
vorzulegen. Ergibt ſich bei einem ein Anſtand; fo ru 
bie Stimme deffelben, ‚bis die Entfcheidung erfolg Fi 

$. 277. Sammtliche, zu Folge der Einkerufung ver 
ſtchienenen, Mitglieter der Otaͤndeverſammlung haben das 

Recht und die Verpflichtung, jeder uns am wohnen, 

- den, daß Loos, wenn anders nicht in letztern Falle die 
Stelle Einem von denfelßen, durch den freimiligen Zu: | 

N 
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in Verhinherungtfällen haben fie. fh bei dem Vorſtaub⸗ 
der Kammer zu entichuldigen. Me 

Binder cin Mitglied fih veranlaßt, den Drt ber Ver⸗ 
ſammlung auf einige: Zeit zu. verlaflen; fo liegt ihm ob, 

die Bewilligung des Borfands der Kammer darüber ein⸗ 
ubolen, welder bei einer länger als 8 Tage dauernden 

Urlaubszeit die Sache bei der Verſammlung in Vortrag 
. zu bringen hat. Dauert die Abwefenheit.über 14 Tage; 

fo it auch dem Geheimenrathe davon die Anzeige gu 
machen. ae Se > 

6. 278. In.den Sitzungen der beiden Kammern be’ 
obachten die einzelnen Mitglieder ‚die Ordnung des, na? 
sörlichen Alters. | J 

$. 279. Der Vorſtand der Standeverſammlung be⸗ 
ſteht aus dem Landmarfchalle, dem Landmarfchall s Amir 
— dem Landſchaftedirector und deſſen Amtsͤver⸗ 

weſer. — Bar 

Die beiden erfteren bilden zugleich ‚den beſonderzu 
Borftand der Adelstammer, und die zwei letzteres 
ben der Kammer der Volksabgeordneten, und neh⸗ 
men die erſten Plaͤtze in den Sitzungen ein. 

Jede Kammer waͤhlt für jede ber ‚beiden Stellen bed 
Vorſtands, mirselft geheimen Stimmgebens, drei Mr 
glieder, aus dehen der König Eines, und zwar deu Laud⸗ 
marfchall auf Lebenszeit, die andern aber auf die Dauer 
einer Landesverfammlung ernennt. —— en 

Bei biefen Wahlen der beiden Kammern entſcheidet 
nur die abfolute ESEL, und wenn bei ber 
erften Abftimmung feine folhe Mehrheit ſich ergibts ſo 
muß die Stimmenfammlung. ernenere werden. 

"6. 280. Der Landmarſchall und der Landſchaftsdire⸗ 
tor haben die Zeit der Sigungen, jeder in feiner Kam⸗ 
mer zu beſtimmen, ſolche zu eröffnen und zu ſchließen 

den Gang der Verhandlungen zu leiten, und dafuͤr zu 
ſorgen, daß immer die dringendften und wichtigſten Su 
 genftände zuerft zum Vortrag und zur Abſtimmung ge⸗ 
bracht Werde 

[7 s 
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Ihnen liegt überbieß ob, bie Ordnung im Innern 

hrer Sam. zın zu handhaben, und jede Verletzung der? 
ſelben zur —8 zu bringen. 

Sie haben in den Sitzungen auf den Gang der Ver 
naen ihre Aufmerkſamkeit zu richten, durd Ber 

ung und Fefthaltung des Punctes, worauf es bei 
jeder Verhandlung vorzäglih ankommt, den Gang ders 
felßen zu leiten, und alle Abfchweifungen zu verhäten, 
die Fragen, über welche abzuftimmen ift, in umfaffende, 
jedoch. moͤglichſt einfache und beſtimmte, Säge zu brins 
gen, und die Stimmen zu ſammeln. 

In Verhinderungsfällen werden fie durd die Amts⸗ 
verweſer vertreten, und wollen jene diefen einzelne Theile 
ihrer Amtsverrichtung Übertragen, fo haben lehtere ſol⸗ 
che unweigerlich zu übernehmen. 

$. 281. Die den Ständevorftand in den beiden Kam⸗ 
mern bildenden Staͤndemitglieder haben der Staͤndever⸗ 
fammlung mittels eined, bei den Acten zu verwahrens 
den, Reverfes, nach einem noch feftzufegenden Sormulare, 
einen beſondern Amtseid abzulegen. 

-$. 283. Wenn eine neue allgemeine Ständeverfainms 
fung einberufen wird; fo hat, wenn der auf Lebenszeit 
ernannte Landmarichell, pder der Landſchaftsdirector in⸗ 
zwiſchen abgegangen ſeyn ſollte, der in der naͤchſt vor⸗ 
hergegangenen Verſammlung ernannte Amtsverweſer des 
Landmarſchalls oder des Landſchaftdirectors, oder wenn 
derſelbe nicht Mitglied der neuen Verſammlung ſeyn 
ſollte, der dem natuͤrlichen Alter nach Aelteſte in jeder 
Kammer, dieſe Stelle einſtweilen bis zur neuen Beſtel⸗ 
lung der Vorſteher, welche gleich nach Eroͤffnung der 
neuen Verſammlung eingeleitet und vorgenommen wer⸗ 
den ſou, zu verſehen. 

283. Die Mitglieder der. Ständeverfammlung 
find für die innerhalb der Grenzen der landfländifchen 
Befugniffe gehaltenen Borträge. und gegebenen Abſtim—⸗ 
mungen nicht verantwortlich. Auch kann fuͤr die gewaͤhl⸗ 
ten Atgeordueten keine Smteurgen Statt finden, 
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6. 234. Werben in einer Kammer bie efepe. be 
Auſtands oder der innern Polizey, sder bie für die Ge⸗ 
ſchaͤftsfuͤhrung ertbeilten Vorſchriften verlegt; fo if deu 
darin. leitende Vorſteher nicht nur berechtiget, ſondern 
auch Bei eigener Verantwortlichkeit dazu verpflichtet, auf 
die Ordnung zu verweilen, und in bedeutenderen Fällen 
die Meinung der Kammer darüber einzuholen. 

Jedes Mitglied kann, wenn ihm eine ſolche Verlez⸗ 
zung «ls rügbar auffällt, nicht nur den Morfland dee 
Kammer darauf aufmerkfam machen, ſondern auch eine 
befondere Abftimmung darüber verlangen, .: 

6: 285. Die Kammer kanun in ſolchen Fällen ihre 
Mißbilligung ausdrüäden, Verweiſe geben, oder au 
Widerruf verlangen, _ | 

Würde eine folhe Rüge nah dem Grade der Ueber 
tretung nicht für hinreichend zu erachten ſeyn, oder würde 
das Mitglied in den Schluß der Kammer fich nicht fuͤ⸗ 
gen; fo bat diefe gegen denſelben bei dem -dazu geelgnes 
ten Gerichtshofe Klage zu erheben. . 

Letzteres kann auch von Seite der Regierungsbehörde 
sefchehen, wenn fie, durch eine Anzeige der Stände, 
sder auf anderen Wegen, von einem ſolchen Vorgange 
glaubwuͤrdige Nachricht erhält. | ! 

$. 286. Jeder der beiden Kammern ſteht frei, ji 
Vorbereitung der Berathſchlagungen beſondere Commil 
fionen aus ihrer Mitte zu ernennen, und die von dieſen 
zu beobachtende Geſchaͤftsbehandlung zn beftimmen. 

$. 287. Die Sitzungen der beiden Kammern 
find oͤffentlich, und der Zutritt ift Jedem ge 
ſtattet; die Zuhörer aber, die ein Zeichen des Beifall 
oder des Mißfallens geben, werden unverzüglich entfernt. 

$. 288. Jedes Mitglied iſt berechtiget, auf Entfers 
nung der Zuhörer anzutragen, wenn ses einen Vortrag 
In geheimer Sisung machen will, Es muß jedoch nicht . 
pur cin folder Antrag von einem andern. Veitgliede, 
welchem der Wortragende die. Urſache entdeckt hat, um’ 
terſtuͤtzt werden, jondern es ift auch, ſobald die Zuhbr 
‚ver ſich entfernt haben, nach Eröffnung des. Inhalts, in 
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ker- Berfammiung daruͤber ab zuſtimmen, ob ſich Ber "Ser 

' benſtand für eine geheime Sigung eigne. 

$. 289. Zu Faffung eines Schluffes iſt die Anweſen⸗ 
Beit von wenigſtens zwei Drittheilen der einberufenen 
Mitglieder erforderlich. 

6. 2090. Ber einen Gegenſtand zum Vortrage brin⸗ 
gen will, Wozu ſedes Mitglied berechtigt iſt, Hat denſel⸗ 
ben in einer Sitzung anzuzeigen, worauf das Bit ehige 
Ir das Tagebuch eingetragen, und ein. Tag zum 

. sage befkinime wird, 

Die koniglichen Antraͤge werden: in der een Sibmns 
nad) ihrem Einlangen vertagt. " 

%. 294. Wenn Gefepesentwärfe, oder landſtaͤndiſche 
ſchwerden oder Verwilligungen in Vortrag kommen; 
muß der Gegenſtand in der Regel in 3 oder 4 vers 

ſchiedenen, durch Zwifchenräume von wenigſtens 4 Tagen u 
getrennten, Sitzungen verhandelt werden.” 

In der erſten Sigung legt der, welcher ben Antrag 
made, feine Anſicht vor, und cs wird nach. vorheriger 
Derat nung darüber ein Schluß gefaßt, ob die Sade an 
eine Commiſſion verwiefen, oder ohne ſolche in der vol⸗ 
len Sitzung erledigt werden ſoll. 

In der zweiten Sitzung wird im erſten Falle der 
Bericht der Commiſſion vorgetragen, im zweiten Falle 
aber, wenn nänmfih die Sache nicht an eine Com 
miſſion verwiefen worden, eröffnet fi die eigentliche 
Verhandlung, nah welcher über die Annahme oder 
Nichtannahme des Antrags abgeftimmt wird; Letzteres 
geſchieht bei Gegenſtaͤnden der erften Art in einer dritten 
Sitzung. In der vierten, ober bezichungsweife der 
dritten aber wird. die nach dem Schluſſe der dritten oder 
zweiten. entworfene Ausfertigung vorgelege und daruber 
abgeſtimmt. | 

- Nur der, welcher den Antrag ‚macht, und die Ber 
richterfkatter. find zu Verleſung fchriftlicher Vorträge ber 
recheigt. Den übrigen Deitgliedern iſt zwar freigeſtellt, 
ihre Meinung daruͤber ausfuͤhrlich zu aͤußern, fie haben 
Eh aber auf ER Vortraͤge zu voran. 

c 
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€. 292. Nur wenn brei Viertheile ber. Anweſenden 
dafür ſtimmen, kann ein Gegenſtand für fo dringend 
oder ſo unbedeutend erklaͤrt werden, daß von der vorge⸗ 
ſchriebenen Berathſchlagung in drei vder vier verſchiede⸗ 
nen Sitzungen abgegangen wird. 

- 6, 293. Bei der Abſtimmung iſt der Antrag ſammt 
den, bei der Berathſchlagung in Vorwurf gefommenen, 
Bufägen in einzelne einfache Fragen aufzuldfen, fo daß 
jeder Abftimmende fi auf Bejahung oder Verneinung 
der feftgefegten Fragen zu befchränken hat. Jedes Mits 
glied kann verlangen, daß eine zufammengelegte Trage 
in einfache zertheilt werde. 

$. 294. Wenn die Stimmen cingefammelt werden, 
wobei die Zuhörer abzutreten haben; fo erheben fid; zus 

erſt die, Öejahenden, und, wenn diefe abgezaͤhlt find, 
Die verneinenden Votanten, welche lestere gleichfalls abe 
gezähle werden. 0 
Inm Protocolle wird nur die Yahl, nicht der Name 
der für Bejahung oder Verneinung abftimmenden Mits - 
glieder bemerkt. Jeder Einzelne aber. Hat das Recht, 

- eine ſchriftliche Verwahrung gegen den Befchluß zu dem 
Arten zu schen. Sm Fall ciner Stimmengleichheit Hat 
der Vorftcher in jeder Kammer eine entſcheidende Stimme. 

6. 295. Wo das Abftimmen durch einfache. Bejahung 
oder Verneinung der feftgefeßten Frage nicht Statt: finz 
det, was namentlich bei Wahlen durch geheimes Stimm; 
geben der Fall it, wird die Ordnung im Abſtimmen 
durch die Ordnung im Sigen beftimmt, 

Wenn zu irgend einer Beſtimmung mehrere Indivi— 
duen gewählt werden follen; fo ift die Wahl nicht auf 
Einmal, fondern nacheinander vorzunchmen, fo daß erſt, 
wenn die Wahl der. erften vollendet, und die gewählte 
Perſon bekannt gemacht worden ift, zur Wahl der zweis 
een und ſofort der. dritten und weiteren Perfonen ges 
Schritten werden darf. 

$. 296. Drdentliher Weiſe iſt gu. einem Schluffe in 
einer der beiden Kammern ‚relative Stimmenmehrheit 

hinreichend, wenn anders nicht die Art der Abſtimmung 

— 
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fon an: ſech eine abſolute Stimmenmehrheit bewirkt, 
der für einzelne Gegenſtande ein beſonderes Verhaͤltniß 
Seftimmet ıft. Letzteres iſt namentlich "der Fall, wenn 
von Abänderung irgend eines. Punkts der Verfaffung 
die Frage entfteht, wozu nothwendig nicht nur das Eins 
verftändniß beider Kammern, fondern auch in jeder Kam⸗ 
mer. die Beiſtimmung von wenigſtens drei, Viertheis 
n fämmtlicher dazu gehörigen Deitglieder erforders 

[X Se | | 
$. 297. Von der Ständeverfanmlung kann nichts 

an den König gebracht, noch von diefem fanctionirt wer⸗ 
den, woruͤber nicht beide Kammern mit. einander eins 

verſtanden find. Insbeſondere kann weder ein. neues 
Geſetz gegeben, noch ein verfaſſungsmaͤßig beftehendes 
aufgehoben werden, ohne daß beyde Kammern dazu ein⸗ 
gewillige haben. - | 

. 298. Sn Beziehung auf SteuersVerwilligungen 
kann von der zweiten Kammer nieht cher ein Schluß 
gefaßt werden, als bis deshalb von der erften Kammer 
ein. Antrag an fie gelangte it. Können fi) beide Kam⸗ 
mern. nachdem die zu verwilligende Steuerfumme mit. 

. heiderfeitigem Einverftändniffe feftgefege worden iſt, über 
bie Act, wie diefe aufzubringen fey, nicht vereinigen, 
uud follten dieſelben in ſoichem Falle nicht. vorzichen, 
hierin auf den ganz unpastheiifchen Ausſpruch der. Res 
gierungsbehörde zu compromitiiren; fo verbleidt es, bie 
eine Webereintunft auf andere Weife ausgemittelt- wird, 
dei dem im legten Etatsjahre beftandenen Verhaͤltniſſe 
zwifchen den verfchiedenen Befteurungsarten. 

6.299. Die weiteren Beftimmungen in Betreff der 
" Gefchäfts: Behandlung und LoflegialsEinrichtung, der - 
innern Polizei, und der Verrichtungen und Gefchäftss 
verhaͤltniſſe des Ständevorftands, der. einzelnen "fländis . 
ſchen Mitglieder und der Beamten, bleiben den Lande 
ftänden unter Ruͤckſichtnehmung auf die inder Verfaffung 
aufgeftellten Grundſaͤtze überlaffen. nn 
6. 300: Die Veinifter find berechtiget, allen Ver⸗ 

haudlungen der Keiben. Kammern, fie mögen oͤffentlich 
’ 

s 
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oder geheim ſeyn, anzuwohnen, und an ben Berath⸗ 
ſchlagungen Antheil zu nehmen. Sie können aud nad 

Erforderniß einen oder mehrere Vorſtaͤnde oder Räche 
init fih bringen, oder in ihrem Damen aborbnen. Nur 
von den Sigungen der ſtaͤndiſchen Eommiffionen find fie 
ausgefchloffen. 

6. 301. Alles, was in Beziehung auf mwechfelfeitige 
Verhandlungen zwiſchen der Regierung und den Staͤn⸗ 
den, theild von Seite der letzteren an den König, theils 
* dieſem an die Staͤnde gelangt, iſt ſchriftlich abzu⸗ 
aſſen. 

$. 302. Perſoͤnliche Abordnungen können von Seite 
der Staͤnde weder angenommen noch verfuͤgt werden, 
als von dem Koͤnige, und an den Koͤnig oder an den 
Kronprinzen, an beide aber nur auf vorher erhaltene 
bejondere Erlaubniß des Könige. 

6. 303. Wenn der König die Ständeverfammlung 
vertagt oder entlaͤßt; fo hat Feine weitere Sigung oder 
gemeinſchaftliche Berathung fatt. — 

Iſt mit der Entlaſſung zugleich eine außerordentliche 
Auflöfung der erſten Kammer verbunden; fo wird .eine 
neue. Deputirtenwahl dergeftalt angeordnet, daß der Bes 
flimmung des 6. 251 dieſes Kapitels, wonach ordentli: 

cher Weife einmal in einem Jahre der Landtag zufams 
menberufen wird, Genuͤge gefchebe, 

$. 304. Die erfte Kammer der Ständeverfanmlung 
muß nach fechs Jahren ihrer Dauer, wenn fie nice vom 
Könige früher anfgelöft wird, ‚ganz ernenert werden. 
Die Austretenden Eönnen jedoch, ſowohl in diefem Kalle, 
als auch wenn die erfte Kammer außerordensliher Weife 

durch den König aufgelöft wird, gleichbald wieder gewaͤhlt 
werden, wenn fie nicht der hierzu euforderlichen Faͤhig⸗ 
keiten auf irgend eine Weile verlufiig geworden find. 

$. 305. Wird mit gemeinfhaftlihem Einverfkändniffe 
des Königs und der. Stände für zweckdienlich erachtet, 
die Vorbereitung oder Erledigung einzelner Gegenftände 
während der Vertagung, oder nad Entlaffung einer al: 
gemeinen Londesverſammlung, einem außerordentlichen 
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Ausihufe zu abertragen; fo beruht die Organifetion- def 
Iciben auf Hefonderer Verab ſchiedung. 

8% 306. Der Landmarfhall und deſſen Amtsverwes 
fer, der Landfchaftsdireetor und der Viredirertor find ale 
ein für ſich Wa Collegium auch außer der Zeit 
der allgemeinen Verſammlungen, ſelbſt im alle einer 
ordentlichen oder auferordentlichen Anflöfung der erften - 
Kammer der Ständeverfammlung, bis zur Eröffnung 
der neuen, in ununterbrochener Thaͤtigkeit. Alien ihren 
Sitzungen außer der, Zeit der Berfammlung wohnen die 
Eanfulenten bei, und haben darin eine berathende 
Stimme. Auch ift diefer Vorſtand berechtigt, andere 
Kändifche- Beamte beizugiehen. 

Was die Berfaffung in Begehung auf die Verhälts 
* der Staͤnde gegen den Koͤnig und die koͤniglichen 
Behoͤrden, gegen die Gemeinden und Amtskoͤrperſchaften, 
amd gegen einzelne Staatsangehdrigen feſtſetzt, findet 
insbejondere auch hei diejem Collegium flatt. 

$. 307. Der Ständevorftand, in fofern er die abwe⸗ 
feaden Staͤnde vertritt, iſt berechtigt und verpflichtet 

3) den Gang der Staatsverwaltung zu beobachten, 
aund von allem, was für die Stände von befonde; 

m Intereſſe iſt, die Abweſenden in Kenntniß zu 
etzen; 

2) minder wichtige, theils die innere landft aͤndiſche 
Polizei und Debonomie betreffende, theils vlos 
vorbereitende, oder die Vollziehung landſtaͤndiſcher 

Beſchluͤſſe bezweckende Seſchaͤfte zu beſorgen; 

I in Beziehung auf die Verwaltung der Staatskaſ⸗ 
fen die den Ständen durch die Derfaffung einges 

| räumten Rechte aus zucben; 
4) Zu dringenden Faͤllen ̟  Vorſtellungen und Verwahs 

rungen bei: der hoͤchſten Senatsbehorde einzu 
. zeichen; ° 

5)_fo oft die Unsftände es erfordern, den König um 
Einberufang: einer außerordentlichen Orandevere 

ſanniluns 36 vn; onen 



6) die für die &tändeverfammiungen ih eignenben 
Sceichäftsgegenftände, namentlich. die Erörterungen 
von Gefegesentwärfen, für die tünftige Bera⸗ 
thung vorzubereiten; | Bu 

N über das gefammte Perfonale der landfländifchen 
Beamten und niederen Diener, fo wie über die 
denfelben anvertrauten Amtsverrichtungen die Auf⸗ 
ſicht zu tragen, für die Gchchäfte der in der Zwis 
Schenzeit abgehenden Diener Amtsverweſer zu bes 
fielen, auch ungetreue oder ſonſt fih vergehende 
Diener in den füh hierzu cignenden Fällen den 
Gerichten zu übergeben, und. Ihnen einftweilen, 
jedoch ohne Sehaltsverluft die Geſchaͤfte abzu⸗ 
nehmen. 

6, 308. Dagegen darf derſelbe fi weder anf. Se 
ſetzgebungsantraͤge, noch auf Steuervermilligungen, noch 
anf Schuldenuͤbernahmen, noch auf Militaͤraushebungen, 
noch ſonſt auf irgend einen Gegenſtand, welcher cine 
Verabſchiedung mit den Ständen erfordert, auf cine 
verbindliche Weiſe einlaffen. | 

6. 309. Bei jeder Verſammlung der Stände hat 
der Vorftand über dasjenige, was er in der Zwilchens 
eit verhandelt hat, jeder in feiner Kammer, Rechens 

Part abzulegen, 
$. 310. So lange ein Ständemitglied einer allge: 

meinen Ötändeverfammlung anwohnt, kann baffelbe 
nicht wegen Schulden, wegen eines gemeinen Verbre⸗ 
chend aber, wenn cs nicht Über der That betreten wird, 
nur, nachdem die verfammelten Stände duch die Bes 
Hörde davon in Kenntniß gefeßt worden find, verhafter 

. werben. Außer der Zeit diefer Anwohnung find. die 
Mitglieder der ſtaͤndiſchen Volksvertretung, wie jedee 
andere, den allgemeinen Geſetzen unterworfen. i 

6. 311. Die Ständeverfammlung erhält einen“ ger 
meinfhaftlihen. Arhivar, und -ein gemeinfchaftliches 
Rechnungsperfonal, und jede der beiden Kammern noch 
2 beftändige Eonfulenten, und 1 Sekretär, welche mie 
einander die Verpflichtung zur Protokollfuͤhrung haben, 

.e 

ſammt 4 Regiſtrator, der zugleih au den Erpebitionen 

— 
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Bskhom werden‘ karn / und die mdecſcte KLanel⸗ 
Men dbGoai — 

$. 312. Die Conſulenten, DfesiRsntoren und Kanjel⸗ 
kiſſen werden von den zur-Beit ihrer Beftelung "verfam; 
melten Mitgliedern · derjenigen 'Rammet,- bei welcher fie 
Dienfte zu. leiften haben, dur abſolute Stimmenmehr⸗ 
Kisnunepen Die Wahl des, Aychlyars und des 

inungeperjonals. wird der erfien Kammer überlaffen, 

Wird zu: einer Beamtenfielle ein Mitglied der Stäns 
——— gewaͤhlt; ſo muß dieſes, wenn es die 
Sielle. aunimmt, ‚aus ſeinem Verhaltniſſe eines Volts⸗ 
ftelzertrelets auötgcten.. 

$. 313. ‚Die Ernennung ber Eonfnlenten, des Ark 
‚watt and. der Regiſtratoren Wi der hochſten vehorde jer 
desmal anzuzeigen. 

6. 314. Die Conſulenten ſind' ve flichtet, auf Ver⸗ 
langen der einzelnen Kammern und — aͤndiſchen Kommiſ⸗ 
fionen, oder auch außerhalb der Staͤndeverſammlung 
aus Auftrag des Staͤndevorſtands, Gutachten zu erſtat⸗ 
ten, oder ſonſt ſchriftliche Ausführungen und Ausfertü 
gungen“ zu entwerfen. 

$. 315. Die Entlaſſung eines ftändifhen Beamten 
wegen Untuͤchtigkeit oder eines. den Dieriftverluft begruͤn⸗ 
denden Vergehens, kann nur alsdann ſtatt finden, wenn 
bei gemeinſchaftlichen Beamten der. beiden Kammern bie 
allgemeine Staͤndeverſammlung in beiden Kammern, bei 
Beamten. der einen und: der andern Kammer, diefe durch 
abſolute Stimmenmehrheit darüber erkannt ‚hat. 

‚Augnahmsweile können | ‚zwar die Eonfulenten auch 
Öhnie Anfährung eines befonderen rundes entlaffen wers 
den. Es ift aber in einem folhen Sale nicht .nur die 
Beiſtimmung von drei Viertheiſen der anwejenden Mit 
glieder In jeder Kammer erforderlich, fondern es muͤſſen 
auh dem Entlaffenen zwei Drittheile feines Gehalts 
bis zu anderwartiger Anſtelluns ale Penfion abgereicht 

weoerden. 

Dritter Vand. 46 
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8. 346; Die Aunahme und Euslefung.:der fin 
ſchen Kanzleidiener hänge gänzlich von dem Ständevarz 
Rande ab... | 

6. 317% Eine eigene ſtaͤndiſche Kaffe beſtreitet 
Aufwand der Ständeverlammlung und der damit — 24 
verbundenen Inſtitutte.— 

Hieher gehoͤren insbeſondere die Reiſe⸗ und Taggel⸗ 
der ſaͤmmtlicher Mitglieder der Staͤndeverſammlung, 
die Beſoldungen der landſtaͤndiſchen Diener, die Belohs 
nungen derjenigen, welche durch befondere Aufträge der 
Landftände bemüht worden find, .fo wie die etwa aufzu⸗ 
wendinden Prozeßkoſten, ſammt allem, was das Lokal 
der Ständeverfammlung mit Einfchluß der für die lands 
ſtaͤndiſchen Offigialen nöchigen Arbeitszimmer, bie Hei⸗ 

zung ‚ bie Beiſchaffung und Imterhaltung: ber 
dazu gehörigen Geraͤthſchaften, ein binlänglicher litera⸗ 
riſcher Apparat und andere mit einer. Gefchäftsfährung 
verbunde Koflen erfordern. 
. 348. Die ſtaͤndiſche Kaſſe ift auf die allgemeine 
Steuerkaſſe fundirt, und bezieht von ihe die für fie 
verabichicdete Summe in beflimmten Raten. 

$. 319. Es ſteht dieſe Kaffe unter der Aufſicht und 
Leitung des Ianpftändifchen Vorſtands, welcher au, vers 
möge Auftrags der Ständeverfammlung, den Kaſſenver⸗ 

waiter ernennt. oo . 

- 6. 320. Die. unter namentliher Anfährung aller Eins 
nahms⸗ und Ausgabspoften betaillirt zu Führende Rech⸗ 

* 

gung ber fändifhen SBaffe wird ‚non. eimer ftändifchen - 
Kommiffion probirt und nach gefchehenem Vortrage in 
der Ständeverfammlung juftificiee, Die juftificirte Rech⸗ 
nung aber vollfkändig durch den Druck öffentlich befannf 
gemadit. 

‚9. 321. An Diäten erhälst jedes Mitglied der Staͤn⸗ 
aa lung ohne Ruͤckſicht auf Stand und, Rang 
täglich — j | . oo 

Fur Beifekoften kann jedes, fo lange bie Pofttare 
auf — beſtimmt st, — . auf die Meile anrechnen 

..- 
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Ais Beſoldung wird ausgeſetzt: 

dem Landmarſchalle jaͤhrlich ⸗ 
dem Landmarſchallamtsverweſer — 

dem Landſchaftsdirektor — 
dem Bicedirektor — 
rinem Conſulenten — 
einem Sekretaͤr — | . 
dem Archivar — . | 
dem Regiſtrator — 
‚einem Kanzelliſten — I 
önem Mitgliede der Etatskommiſſton — 
der Staatsſchuldenzahlungsbehoͤrde — 
einem Kafflerer — 

% . 

$. 322. Der Betrag ſammtlicher Diäten und. Reb ' 
fefoften der Stänbemitglieder wird aljährlih auf die 

Y 

bers umgelegt. 
7 

Amtspflegen des Königreichs nach dem Steuerfuße befons 

Ä Von Mitteln, die Berfaffung zu erhalten. 

6. 323. Um die Erhaltung der Verfaſſung noch 
Wehr zu fihern, wird eine. gemeinfhafrlihe Behörde 
niedergeſetzt, vor welcher diejenigen Staatsdiener und. 
Standemitgiirder, die der Verfaffang zumider handeln, 

zur Verantwortung gezogen werden können; und deren 
belehrendes Gutachten eingeholt werden kann, fo öft 

üchen der Regierung und Landftänden eine Verfchier 
nheit der Anfichten. über den Sinn und Inhalt der 

Berfaffungsurtunde vorwalter. Ä 
8. 324. Diefe Behörde beſteht: 

‚aus einem Praͤſtdenten, weldyen der König aus - 
den -Präfidenten dershöheren Civil: und Kyimtnalgerichte . 
ernennt, und * — J 

aus 16 Raͤthen, wovon der König die Hälfte 
aus den Mitgliedern der höheren Eivils und Kriminal⸗ 
gerihte, die Ständeverfammlung aber die andere Hälfte 

‚ Cbeide Kammern zu gleichen Theilen) außerhalb ihrer 
Mitte aus dem Adels oder Buͤrgerſtande wähle. 

| Ä 6* 

Neuntes Kapitel. | \ 
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Die ſtaͤndiſchen Mitglieder muͤſſen ebenfals Recht⸗⸗ 
gelehrte ſeyn, und außerdem alle diejenigen Eigenſchaf⸗ 
ten haben, welche erfordert werden, um Mitglied der 
erſten Kammer ſeyn zu koͤnnen. 

Die Staͤndeverſammlung waͤhlt aageih einige Stell⸗ 
vertreter für den Fall des Abgangs eines oder des ars 

' , bern ftändifhen Richters während” der Zeit, da die 
Stande nicht beifammen find, 

$. 325. Sämmtlihe Nihter werden befonders auf 
Unpartheilichkeit verpflichtet, und koͤnnen, gleid ben uͤbri⸗ 
gen Juſtizbeamten, nur durch Urtheilfprud ihrer Stelle 
als Mitälieder dieſes Gerichtshofs entfegt werden, 
Nimmt jedoch ein ftändifcher Richter ein Staats amt 
an; fo Höre er dadurch auf, Mitglied Diefer Stelle zu 
ſeyn, kann aber von der Kammer, die Ihn ernannt Hat, 
wieder gemählt werden. Eben fo tritt rin vom Könige 
ernanntes Mitglied aus dem Berichte, wenn es aufhört, 
fein richterliches Hauptamt zu bekleiden. 

Die ſtaͤndiſchen Nichter erhalten Beine fire Beſol—⸗ 
dung, fondern nur während der Dauer der Sitzungen 

- pie Diäten, welche die koͤniglichen Raͤthe, die mit ih⸗ 
nen das Gericht bilden, bei Verfenduggen außer Ihreig 
Wohnorte anzufprechen haben. _ | 

Das Kanzleirerfonale wird von dem Praſidenten 
aus dem des Obertribunals gewaͤhlt. 

8. 326. a) Dieſer gemeinſchaftliche Gerichtshof erkennt 

A) uͤber Anklagen der Regierung gegen einzelne Mit⸗ 
glieder der Staͤndeverſammlung 

a) wegen anerkannt (ſiehe unten $. 334. )- verfafs 
"fungswidriger Handlungen, 

b) wegen der im 8. Kap. 9. 285. bemerften Vers 
gehungen. 

- Andere Webertretungen beftebender Strafgefepe blei⸗ 
ben den ordentlichen Gerichten vorbehalten. 

B) Ueber Anklagen der Staͤndeverſammlung 
a) gegen Minifter, wegen Handlungen, welde den 

Umſturz der kandesverfaſſung, oder die Vernꝛich⸗ 

4 
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2 ang oder Beſchraͤnkung einzelner verfaſtungs⸗ 

| mäßiger Volksrechte durch unerlaubte Mittel 
| bezwecken, fo wie wegen jeder anerkannt (ſiehe 
= $ 334.) verfaſſungswidrigen Handlung. 
. Ruhe ein Verdacht diefer Art auf einem Minifter; 

ſo hat die Ständeverfammlung denfelben durch den 
Sandmatfchall davon in Kenntniß zu feßen, ‚um | 
Gelegenheit zu geben, den Verdacht von ſich zu entfers 
nen, ‚oder die Nichtbeobachtung der en 
Borihriften in einem. befgnderen Falle durch die Um: 
fände zu rechtfertigen... Erft wenn bie. hierzu beftimmte ' 
Zeit nicht von dem Miniffer zu feiner Rechtfertigung 
beruse worden dff,; "wder "die Ständeverfammlung dies, 
ſelbe ungenügend finder, hat die Anklage vor dem Ge⸗ 
richtshofe ſtatt. 

Gegen andere Staatsdiener finder wegen Verlegung” 
der Verfaſſung eine Anklage vor dieſem Gerichtshoͤfe 
mir dann ſtatt; wenn die Staͤndeberfammlung ſich bei 
dew;“ von den vorgeſetzten Behörden verfügten, Anords 
— nicht beruhigen zu koͤnnen glaubt, oder der. As: 

digte wegen! diefer Handinug nicht fchon vor die. 
lichen Gerichte see, — von a beſtraft | 

ont screen iſt. 
Auch kann kein dem 6; eimenrathe untergeordnete 
en vor diefem⸗ Stein if eine Hand⸗ 
ei zur Verantwortung gezogen werden, Die „er auf 
Befehl" feirter unrnefegeen "Behörde vorgensinmen'hät, _ 
"By Ueber Anklagen Ber‘ Ständeverfainthlitig gegch # 

einzelne ihrer Mitglieder und höhere Ofſtrialrn 
een verfaſſungswidriger Handlungen. — 

— * 396: b) Won dem Ausſpruche diefeg Gerichtsho⸗ 
pe fünder "Feine Berufüng ſtatt, ſondern nur folgende 
echtenmel find" zuläſſig: 

2) Revifion.mit Veränderung "ber Referenten, 
Rh), Wiedereinfesung in den vorigen Stand,” wehen. 

‚neu aufgefundener Vertheidigungsmittel. — 
— 327. Die Anklage und Vertheidung geſchieht se 
frlig, Die Protocolle werdeit, ‚Ai. den, Yblkipmuns ' 
gen und Beſchluͤſſen gedruckt. 

in. 

- 
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2 398. Der Praͤſtdent Hat weder eine ende 
— Entfäeiende Stimme. mas! 

In Anklageſachen entſcheidet, ‚hei Sumtiergleichen⸗ 
die den Beklagten guͤnſtigere Meinung. 

6. 329. Bei jedem Beſchluſſe muß eine gleiche Ans 
zahl von Löniglihen Mächen und fländifhen Richeern 
anmwefend ſeyn. Entſteht durch Zufall eine Luͤcke, welche. 
nicht ſogleich durch anderweitige Ernennung oder Eintrits 
des Stellvertreters ausgefuͤllt werden kann; ſo tritt der 
juͤngſte im Dienſte von der uͤberzaͤhlenden Seite aus. 
Doch darf die Zahl der Richter nie unter zwoͤlf ſeyn. 

6. 330. Es werden jedesmal in wei Referenten bes 
Bee. Iſt der erfte Referent cin koniglicher Rath; . To 
muß der Eoreferent cin ſtaͤndiſcher Richter ſeyn, und 
umgekehrt. 
* 331. Die Strafbefugniß dieſes Gerichtshofs "be, 

ſchraͤnkt fih auf Verweife, Geldſtrafen, —— — | 
Entfernung vom Amte, temporäre ‚oder bleibende 
ſchließung von der Landftandichaft. 

Den erdentliden Kriminalgerichten bleibt es Abgas: 
dieß unbenommen, gegen diejenigen ,.:wehhe dicher Geg - 
richtshof verurtheilt Hat, von Amtswegen zu verfahren, 
wenn das Vergehen ſich zu einer. hoͤheren, die Corrpe⸗ 
u des Gerichrähofes Aberfkeigenden, Sträfe nes 

In fa fern nad affgemeinen Grundſaten Ang: Xen: 
teftverhängung begruͤndet ift, kann ſe auch von dieſem 
er erfannt werden. - 

$. 332. Wenn es erforderlich is. In zuirenten zu 
Beftellen : fo.mählt der Gerichtshof ——— 3 den 
Raͤthen der Kriminalgerichte. Der 8 
desmal ein koͤnigliches und ein. ‚ Känpife * Itglied. — 
Gerichtshofes anzuwohnen. 
. 333. Das be Konige zuſtehende Abolitionsrecht 

kann in ſolchen Faͤllen niemala, das Begnadigungsrecht 
aber darf bei den Straferkenntniſſen dieſes Gerlchtsho— 
fe8 nie fo weit ausgedehnt werden, daß wenn dev Aus—⸗ 
ſpruch des — anf Entfernung von dem engl 

= 



r 

Der Entwurf Wa Mär E17. MT 
nain"if,: ar Verurchellte in ver von. Sm betleide⸗ 

sm. ——— ein. dürfte.: - i 

$. 334. Endlich iſt dieſe Behörde fs cine Verſamm⸗ 
fung von Männern, die in Beziehung auf Einſicht und 

- Rectlihkeit das gemelnſcha Hard ertrauen der Regies 
zung and: der Stände befigen, bie: geſetzliche Steile, de⸗ 
ren ————— Gutachte Beben wird, fp oft zwi⸗ 
(chen ‚der Regierung: und, a tänppverfammmlung dar⸗ 
Aber eine Verſchiedenheit ber. Meigyngen epwaltets - 

‘#) ie ers war bie. Verſaſſung beſtimmt ſey oder 

4— eng Selle der Bet zu atliren 

— —S darf —8 na: Emachten nicht u 
aufseforhept arftatten ‚fein Aneſpruch hat nie die Bir 
tung eines. richtexlichen Erkenniniſſes, imd feine Erklaͤe 
rung nie Die einer authentiſchenzederAusſpruch kann 
‚nur Dazu diengn, eine a he „berkeisuführen, und 
"dadurch eine freiwillige Ueberein ege der Ver⸗ 
abſchieduns vorzubereiten. 

- Das Verfahren in einem folhen Zalle ift übrigens 
wie Bad in dr: AV. bis 880veorgeſchriebene. 

5. 335. Der Gerie verſanimelt ſich auf die Eins 
5* durch men Meaſidenten /welcher dioſer Togleich 
ke ſo vft er hierzu ne A koͤniglichen 

urch den enrath nder ufforderung 
sr Namen der S0 en en —& 

Gegenſtanbes, der vor das Ge⸗ mit Singibe 6 
—2 a ad Fogaeten hat: der. 
—ãS ———— u 
x. KEbaen "Forstinird: Ser ‚hoch Landegrſchall, menecidie Den ı 

gierung einqu re an das Gericht bring, davon, 
—— DR ji en OERRE. —34 Dis ine 4 ber 

die G ft den, 

sehe, fin An Sue! rk Beh, — —* 
rn MEI RITTER 
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"Der. Prüßient hat fü M Meligilfenugs det Sefipkäffen : 
zu forgen und in — Gericht; wieder. un 
Ku au en 

re KT Y F 

Rouen "SET: Pe aA “r 
? I En ee 

$. 386; & vie Miefer Verfaſſung ‚bes: Kheigreigs 
Sirtemberg die des echemaligen Herzogthums zu’ Glund⸗ 
gelegt worden iſt; ſo wird⸗wenn kunftig in cn (ehr! 

Grundgefeken idch: Herzogthumo Wirtemberg) noch 
ſtimmungen : aufgefunden; werdeng,. deren Aufn⸗ ie 

ohfteradhtet 1 — gr Anwendbarkeit ma U 
einftimmung Geiſte der aggenmArigen Belle 
fung, nich‘ zur ehe gebracht ft, der R 
ſtets geneigt feyn, diefelbe durch — der Bars 
faſſung einverleibene zu ſaſſen. 7 

$. 337. Dei Stellung Wirte 6.in Danhaag 
auf feine Verfaſſung gegen: den tenatſchon Vund, haͤnge? | 
von den allgemtineir Beſchlaͤſſen des Vundes: über: fing? 

- Berhälmiffe Itgen die zungelnen Vundesftäaten aba Zi 
.,4 

Per x =: RL 56 

ER D — J 4 * — in 

Be ae er ar an SE 
Far ei birfeBenfaffung. fir. eit: Gnsubgefei vier 

ausfuͤhrlich, befonbaggn-meil men in, Anſehung der Drs - 
ganiſation beri Behörden ; der Gemeinden a f.. wir einei 
Menge.von Beltimmutigeit aufgen orten‘ hatte, Hole 
wohl in befonbere, Drgamifatipnsdectete, nicht hber 
das Grundgefet des Staats gehören; und, fehlte ai, 
in bem Ganzem die ſirrug logiſche Ordnung, — 

bindung der Theile Undedie GSleichmaͤßigheie ea Gy 
- (weil wahrſcheinlich ainzelue Diänner die. einzelnen Abs . 
ſchnitte baarbeitet, oder doch —— ſo kann 
doch dieſer Al, Ni & d erale Geiſt 
und die Ruͤ eu bei — Shfaiterk in 1 
Hinſicht der ——* und ſ Wang ver hůrgetli⸗ 
om Steiheit nicht abgefprochen werben. In einer sun : 

? 



ann Darin fake fe Mrz eubarg A. 
teutfchen Besbagte, Jahr 1817 No. 505 Bars 
Ausfieliungen -gegrabiefelbt:: und - Neifäng beufeiben, 
finden ſich im Dppositien shlatteBahrı 4817, Na: 
4 dr. den Mianeapa, 447 Kor. 166 ff., und 
im der Kewaifdiem % B, 118; R 86. Beſonders 
*8* die Aufſtellung von zwæi Kemmeru;getabäiti.,cn 
Die Staͤnde Wittenberge: feſdoſt· waren über! die 

Yansisne-biefen,, yow- Des Könige vorgeleggeng, Verfafet 
fung in:gwek, *2 getkeilt: , Die Minen; ahl, der ſel⸗ 
ben eabfichkigte,. Dia Kunalme::hexfellen, un: nabeuiit 

fich dem Koͤnige und Beflen Miniftenu - Allein die: Meh m} 
zuble derſelben mar. gogen Die neue fcſſung, une 
zinter derſelben befanden fich theils die ſtrengem Anhaͤnr 
ger der alten Verfaſſung aus dem ſechszehnten Jahr⸗ 
hunderte, theils t die Mebiatijirten, welche in F neuen 

fſung zu wentge Beguͤnſtigung Jerhdtten Ich 
vermeinten. - PR eẽfolgten fogar 1242! %pr:) tumultuas 
riſche Auftritte vor dem Staͤndehauſe, verdunden nit 

2 nr RUSS, nv ln. t 

Die Feſtigkeit bed abahe ber verlangte von den 
Ständen. bia.zenia: Iun eine befiishmde —— 
flet oder: wi du wen Verfafſungsentwu wobeier 
An ‚daß, "toäitk" derſethe —* "Bet lee 
der. pmeifung. angenonimen werden. foute, er, vig 
wohl hoͤchſt ungern, ‚bie. Hoffnnus aufgeben maiffe „bitt 

Mifdem, — das Ventrages? zu 
gm beingenz';unb,ıbaß' zu; alsdaun zwneriabl" 

— "werde; welthe Stumbfäge von Bi Suiltenf- 2 
Fe gehörenden .& taafen "in. Byzichung ‚auf, 
def —5 — — — * 

——* nollen Benuf —— 
* on Bade, ie ; 08. Verſegungt eutre 

— nd 



f 

’ . v . ’ . 

r. I 

+ st 8 Pe ' 
” x 

* 

40 Wo’ die Beſtaung groß genug iſt, um zw ei⸗ 
wer: zweiten Inſtanz berechtigt zu ſeyn, wird die. Kioiln 
gerichtsbarkeit dieſer — 58* durch ein foͤrmlich conſti⸗ 
tuirtes Collegium, unter dem Namen: 

koͤniglich Wirtembergiſche, marſiucheGeittice N, N 
Juftiz⸗ Banden 

von geſetzmaͤßi "quafeisten Perſonen vermwaltet werden. 
iefes Collegium iſt mit einem Director und wenigſtens 

6Raͤthen zu :befegen, welche in. Beziehung, auf- ihre‘ 
Dienftverhältniffe den ein höheres Juſtizamt betleidenden 
Eoniglichen Dienern ganz gleichzuſtellen ſir ind. 

. 144. Bei.diefen Collegien möflen: :.,; , 
4) die fuͤr die Supkjverwaluung augeftelften Indivi⸗ 

duͤen, nach Berichtigung des Quaſicationspuncts 
:bei dem. Eöniglihen Ober s Appedlations s Trihunale, 
durch dep Weg, dei, Juſtizminiſteriums die Sench⸗ 
migung erhalten. 

2) Die Subalternen in ‚den Kanzleyen und Die Ju⸗ 
ſtizbeaͤmten werden von dem Patrimoniah⸗Ge⸗ 

——— ohne beſondere Beſiatigung erhannt; 
ꝛ* hat Die Mediat⸗Juſtizkanzley⸗bei Vernfic: 
Ru zung rn Einweifung felcher Subjerte die Beweife 
ber die zu ihren Stellen. erforderliche. Qualificae ' 
> tion ad aots bringen⸗, und jaͤhrlich dem Fänige 
ichen ens » Triganale eine. Liße dar 

über vorzulegen: EN DIS Teig. Nin 
—* Dieſem "Löniglichen Collegio eu es — 

„30, von den Acten der Mebiat,Ju ſtiz⸗ Kanzleyen 
Kenntniß zu nehmen, Arfratipnen anzaprdnen, und‘ 

. ‚insgemein' alles dasjenige zu verfügen, was dem‘ 
.n , Begriffe, einer Oberaufſi di „Nbep di ‚Sufigpflege, 

entſpricht. En EEE SER EEE 

Den für . die zweite an in Civilſachen 
—ã— ten fuͤrſtilchen und graͤſtichen nzleyen 
kann, in fofern die dabel angeſtellten  Nücbe für dns 
Kriminalfdih die gehörige Tuͤchtigkeit haͤben, auch die 
AMoßbung der peinlichen Gerichtsberkeit übenrungen were 
ven. : Sie seen. aber. bei, jedem: ‚Seiminalfale, die vn 

In, 

%ı 



elf, v. 3. Mir 1317. 333. 

ga Schluſſe verhandelten Acten ſammt dem' Strafe 
kenntniſſe, vor der Publication des leßtern, an Das Er . 
nigliche Kriminal » Tribunal zur Beſtaͤtigung eingufenden ; 
fo wie fie überhaupt unter der Oberaufficht diefes ‚Tris 
bunals ‚in allen die Kriminal /Gerichtsbarteit berzefenden 

“Angelegenheiten ſtehen. 

— 

Das Begnadigungsrecht kommt dem Koͤnige allein m 

8 43. Wo für die Ausübung ber Kriminal ⸗Gerichts⸗ 
— in den fuͤrſtlichen und graͤſtichen Beſitzungen kein 
nach den vorſtehenden Beſtimmungen beſetztds Collegium 
beſteht, haben ſich die aufgeſtellten fuͤrſtlichen und gräfy 
lichen Juſtizbeamten auf die Unterſuchung der zur hoͤhe⸗ 
xen Cognition ſich eignenden Straffaͤlle und auf die Aus— 
uͤbung der niedern Strafgewalt innerhalb derjenigen Gren—⸗ 
zen, welche den koͤniglichen — vorgeſchrikben find, 
a beichrängen. 

In jedem Falle Bleiben € —— wegen Ver⸗ 
ſetzung der Staatshoheitsrechte und wegen Uebertretung | 
der ſich dqrauf beziehenden Verwaltungsverordnungen den 
koͤniglichen Behoͤrden ausſchließlich vorbehalten. 

$: 14. Das den Fuͤrſten und Grafen zuſtehende Recht 
ber Ortspolizey, ſammt der Aufſicht Über die Gemeinder 
Verwaltung 5 "über das Vormundichafts? und Curatelwe— 
fon und "über die Vetwaltung der milden Stiftungen, 
wird durch die von demfelber vorſchriftsmaͤßig zu beftels 
lenden und zu beſoldenden Beamten nach den koͤniglichen 
Sefegen und Verordnungen, für deren DVollziehung diefe 
vetantwortlich ſind, unter !der- Oberaufſicht der beireffen: 
den koͤniglichen Behörde und innerhalb der den Lofals 

| Obrigleiten vorgezeichneten Grenzen ausgeuͤbt. 

Wird in einem’ fürftlihen oder graͤflichen Patrimo⸗ 
nialorte die Stelle des erſten Ortsvorſtehers nicht von 

. einem im Orte wohnenden grundherrlichen Beamten ber 
kleidet, welcher ‚von der Grundherrſchaft beſoldet wird; 

ji 

fo verbleißt es Hei der verfaffungsmäßigen Bertimmung, 
daß cin folder Vorfteher von der Gemeinde unter Lei: 
tung des koͤniglichen Oberamts zu re und von dem: 
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Selen unter Rackſprache mit der Srundheruchaft ter 
Kätigen if. . 

$. 15. Gaͤmmtliche in den vorftehenden Artileln bes 
geichneten patrimonial s herrfchaftlihen Rechte beziehen 

nur auf den Fall, wenn bie füärftligen ober graͤfli⸗ 
chen veſ ungen einen geſchloſſenen Zurisdictivnsbezirk 
bilden. ind hingegen gutsherrliche Hinterſaſſen mit 
koͤniglichen unmittelbaren Unterthanen in einem und dem⸗ 
ſelben Orte vermiſcht; fo kann die Ausuͤbung einer Pas 
trimonial s Gerichtsbarkeit neben der koͤniglichen Jurikdice 
tions⸗ und Polizeygewalt nicht State finden. Wird ar 
einem Orte die Parrimonials Gerichtsbarkeit von mehre⸗ 
sen Parrimonial s Herren gemeinfchaftlic befeffen; fo bar 
Ben diefe ſich wegen Aufſtellung eines gemeinſchaftlichen 

Beamten zu vereinigen. Bleibt die Stelle Wegen Mans 
gels einer ſolchen Bereinigung: zwei Monate lang unbes 
fest; fo fällt die Ernennung des Beamten für diefen . 
Gall dem Känige anheim. on 

‚6. 46. Die Forſtgerichtsbarkeit wird den Fuͤrſten und 
Grafen, in ſoweit fie folche zur Zeit ihrer Unterwerfung 
unter die Eöniglihe Staatshoheit rechimaͤßig hergebracht 
paben, in ihren eigenen geichloffenen Jagdbezirken, und 
ber Ihre eigenen fowohl, als die zu ihren Beſitzungen 

gehörigen Gemeindes, Stiftungs⸗, und Privatwaldune 
gen mit der Merbindlichkeie, fie nah Vorſchrift der Eds 
niglihen Geſetze und Verordnungen auszuüben, ynd unz - 
tev der. Oberauffiht der Löniglichen Behoͤrden, auch für 
bie Zufunft zugeftanden. — 

Sie haben uͤbrigens alles dasjenige, was die Verfafr 
fung gegen die willführlihe Ausdehnung der den koͤnig⸗ 
lichen Forſtbeamten . anvertranten Forſt⸗ und Jagd Pos 
lizeygewalt beſtimmt, auch in Hinſicht auf ihre hieher 
einichlagenden patrimontal herrfchaftlihen Rechte zur 

NRichtſchnur zu nehmen, | 
6. 17. In Hinſicht auf die Verhältniffe der fürftliz 

hen und gräflihen Beſitzungen zur gefammten Staatss 
‚verwalsung, verbleibt es bei der gegenwärtigen Einrich⸗ 
sung, vermoͤge welcher bie in einem. Oberamte zugetheile 
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n Abeleſtatut 2.3. Ming 1817.. 7 

een "pateiinhiofeeie In ßen. Kegimals, uitaͤr⸗ Por 
lizey⸗ und Kommuns Dekonomiefashen, fo wie ig Sandy 

ndifhen, Angelegenheiten als integrivende Theile, der 
beramts : Körperfchaft anzufehen und zu behandeln find, 

r 3 

Der kaniglich Oberbeamete aiſt in -allen, ſeinem Obers 
wutebezicke einverleibten, Patrimonialorten die denſelbes 
zunaͤchſt vorgeſetzte Stelle, welcher die. Ausuͤbung ung 
Bahrung der landesherxrlichen Hoheitsrechte in dieſen 
Beſchungen, und die Oberaufſicht Über die untergeord⸗ 
neten Verwaltungsbehörden anvertraut iſt, art welche d 
grundherrlichen Beamten alle zur höheren Cognition fich 
eignenden Segenftände zu bringen haben, und durch wel⸗ 
be die Lanbesgefege und andebe Ianscsherrlihen Befehle 
and Verorbnungen hekannt zu machen und zu. vollziehen 

Es kann daher auch Fein grundherrlicher Beamter 
ohne befondere Dispenſation, außerhalb des Oberamtobe 
zirks feinen Wohnſitz haben. Da 

6. 418 Sollte sein fuͤrſtlicher oder’ gräfficher Gutsbe⸗ 
ſitzer durch die gegenwärtig beftehende Dberämtereintheiz 
kıng in Ausäbung feiner gutsherrfihen Rechte zu fehr 
schindert oder belaͤſtiget zu ſeyn glauben; fo Bleibe dems _ 

ſelben unbenommen, feine Vefchwerde Bierüber bei der 
Vchörde anzubringen. u 

$. 19. Uebrigens wird den’Färften und Grafen feet: 
— duch Verzichtung auf die nad den vokſtehenden 

ſtimmungen auszuuͤbende Patrimonial⸗Herrlichkeit, ſich 
derjenigen Rechte theilbafeig zu machen, weiche den übrir 
gen zitterfchaftlichen Gutsbeſitzern in dem zweiten Abr 
fhnitte des Statuts 5. 57. bis $. 63. ale Surrogat 
der Parrimentalı Gerichtsbarkeit zugeſichert worden find. 

m. Bon ber Ritterſchaft. 

$. 20. Die Berrechte eines Mitglieds. ber. Ritters 
haft des Koͤnigreichs gründen ſich auf den Befig.cines 
adelihen Ritterguts und den .erblichen Adelsftand Dc# 
Beſitzers. Beide, Erforderniſſe find. ungertrennbare 

+ 
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Ueber fauvimeliche weit Wieskglent: Yeti "ann, 
keitel errichtet -Wwerden. 1 

8.24. An dieſe Matrikel fiid diejenigen hier a 
gunchmen, welche Entweder als der vormaligen unmits 
selbaren Reiches Ritterichaft einverleibee Nittorguͤter ans 
Lrkannt, oder, wenn fie laudſaͤßig warän,: abs prioiiegien 
adeliche Freigäter behandelt worden ſind. 

$. 22. Andere Güter, die dermalen nicht in die rit⸗ 
terſchaftliche Matrifil aufgenommen find, ml ve zu jes 
der Zeit vom Könige zu adelihen & tern mit den, 2 
der Verfaſſung damit verhundenen, "Rechten in Hin 

auf die Landfchaft erhoben werden. Aber nur ein, Ges 
ſetz kann ihnen die übrigen Rechte, und Freiheiten tits 
serfcpäftlicher Guͤter verleihen. 

$. 23. Der Beſtand der „Hmmatrieulicten Ster fed 
dicht vermindert werden. . 

$. 24. Mit dem Inſtituie der ritterſchaftlichen Ray 
trikel iſt auch eine virterfchaftliche ‚ayporpetenanitalt in in 

Verbindung gu ſetzen. 

$. 25. Perfonen vom Bargerſtande find zwar vor 
Erwerbung eines Ritterguts mit den damit verbundenen 
Realrechten und Weallaften ' nicht: ausget@lnffen. ı Bie 
werden aber der Vorzüge eines Mitglieds de ae 
(fe niche theilhaftig, che fie. in den erblichen Adels 

‚ Band aufgenommen find. 

. %. Ale Familien» Inftitute der — al⸗ 
Primogenitur, Majorate, Seniorate, Fideicommiffe, Vers 
engen in. Stammgutsweile, werden erhalten. Jedoch 

eib * 

a) diejenigen Beränderungen, welche nach dem 23% 
April 1808 durch gütlihe Erbtheikung, Uebergabe, 
Vergleich, oder rechtskraͤftige Erkenntniſſe vorgegans 
gen find, und 

) Veraußerungen feber Art, namentlich auch Ver— 
pfaͤndungen, welche waͤhrend bieſer Zeit von-dam 
Beſitzer des Fideicommiſſes auf eine durch die Ver⸗ 
ordnung vom 22. April 41808 und deren Nach⸗ 

v 
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ge gebilligte Weiſe vorgenommen worden ſind, 

in ihrem Rechtsbeſtande. — — 

In ſofern es ſich aber mis den Rechten der 
Pfandglaͤubiger vereinigen laͤßt, behalten die ins 
wiſchen 'verpfändeten Stammgüter ihre: fiveicoms 

miſſariſche Eigenfchaft bei. , — 

6.27. In Anſehung derjenigen Falle, wo ſeit dem 
22. April 1808 der Beſitz eines Fideicommis⸗Gutes 
durch Todes fall eröffnet. worden if, .öhte daß bis jetzt 
durch guͤtliche Erbtheilung, Ucbergabe, Veigleich oder 
durch eitt. rechtskraͤftiges Erkenntniß über die Erbfolge 
etwas beftimme worden wärt, bleibt "&6 bei den vor dem- 

> 

22. April 1808 beſtandenen Rechts Normen, 
8 Macht ein Mitglied der Ritterſchaft in Zur 
kunft von dem Rechte der Avtonomie Gebrauch; fo wird 
jur Guͤltigkeit ſolcher neuen Familiengeſetze und Stif— 
tungen „erfordert, daß fie dei” zuſtaͤndigen richterlichen 
Stelle, Weiche mit der betreffenden Regiminals Stelle 
Raͤckſprache Fü Nehmen Hat, zur Cognitiott vorgelegt 

Uebrigens bleibt ber Ritterſchaft unbenommen, eben 
ſe wie andere Staatsbuͤrger, in dem Hierzu ſich eignens 
den Fällen in Gemaßheit ber Wirtembergiſchen Sefege, 
von Todeswegen Verordnungen zu machen.— 

9. Den Autheil der Rieterſchaft an ‚der Bahyı 6.2 | | 
ſtandſchaft beftimmt die Verfaſſülgsurkunde. 

$. 30. Sammiliche Mitglieder.;der Ritterſchaft ger 

ni be für fh und ihre. Familien des ‚Borgechts einet 
privilegirten Gerichtsſtanddcd...— 

4. 31. Den Rittergutsbeſttzern ſteht fuel; in jedem 
zum teutſchen unbe gehoͤrigen, aber mit demſelben im 
Frieden lebenden Staate ihren temporaͤren Aufenthale 
ju nehmen, Nur haben. fie hiervon jedesmal die Ang 
jeige zu machen; und, vol dieſem Rechte feinen andern. 
als mic der Verfaſſung vereinbarlichen Gebrauch zu machen: 
2.9 32.Sie konnen hingegen ſo wonig, als andere 
Staatsangehoͤrige, ohne beſondere koͤnigliche Erlaubniß⸗ 
ueben dent Wirtembergifchen Staatbͤrgarrechte auch noch 

Dritter Band. J 47. 



. 

ve 

2 oz Mirtimberge — 

das Skaatsbargerrecht sines fremden :@tanted erwerben 
oder beibehalten. 

ao 

6, 33. Wenn ein Rittergutsbeſttzer in verſchiedenen 

Staaten beguͤtert iſt, fo Hat derſelbe fich für ‘den einen 

oder den andern: Staat beftimme zu’ erftären, um diejem | 

als Staatsbürger in vollem Sinne anzugehören. 

5. 34. Wählt er den diffeitigen Staat; fo hat er, 

alle Pflichten eines Wirtembergif en Staarsbärgers zu 

übernehmen, welchen in Colfiontg en jede fremde Pflicht 

nachfichen muß. A — 

Es bleibt ihm jedoch unbenemmen, auf feinen aus⸗ 
wärrigen Ritterſitze nicht me den tempor ven. Aufenthalt. 

zu nehmen, fondern au allen mie dem Bejike des aus⸗ 

wärtigen Guts verbundenen! Obliegenhriteh, in ſoweit 

fie nicht feinen diffeitigen Staaisbuͤrgerpflichten "entgegen 

laufen, Genäge zu leifften. 5... a ee 

$. 35. Erklaͤrt er ſich hingegen zu. ber An nahme ei⸗ 

nes fremden Staatsbuͤrgerrechts; ſo iſt er als rin im 

Staate begücerter Ausländer zu behandeln. Cr kann i 

folhem Falle weder auf die ‚Worgäge des Indigenats, 

noch auf den Genuß der Rechte der Landſtandſchaft Ans 

ſpruch machen. 
“gm Hiuficht auf feinen Gebuͤrttſit aber, hat derfelbe 

vicht, nur alle darauf: haftenden Reallaſten zu tragen, 
Indern er iſt auch wegen. aller 'perfählichen Verbindlich⸗ 

keiten, die theils in Beziehung auf dieſes Sur und def; 

fen Verwaltung, theils, während deines temporären Auf: 

enthalts im 'Köntgteihe, gegen den Staat oder Unters 

thanen entſtanden find, den koͤniglich Wirtembergifchen 

gerichtlichen :utd Berwaltungsbehörden unterworfen ;. mess 

wegen er, To lange: er nicht ſelbſt gegenwärtig - it, „einen 

Stellvertreter für ſich zur. beftelten: hat, welchem. man alle 

‚den Gutsbeſitzer angehende gerichtliche und außergericht⸗ 

‚Tom: 2 u 
.86. 36. Ein ſolcher im Koͤnigreiche begüterter sausläns 

liche Verfügungen mit: vechtlider, Wirkung: einhändigen 
Aa er D 

dı ha: .. 

diſcher Mittergutsbefiger iſt übrigens ſowohl in; Anſehung 

dur liegonden un ale auch in Hinſicht auf; die: zum 

‘ 
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Sute gehoͤrigen Fahrnißfuͤcke umd- Aet⸗Capimllen, den den 
Wirtembersiichen. BGaſetzen und Behoͤrden unterwerfen, 
Namentlich kann das. Sur und defien Zugehörde weder 

bei Exbtheilungen, noch Krk Beftellung der vormundfchafse 
lichen Adminiſtration, unser einen fremden Gerichtszwang 
gezogen werdan, es waͤre denn⸗ dad beſondere Vertraͤge 
mit dem Staate, welchem, der Gutsbeſitzer als. Staates 
leiter zugehoͤrt, eine⸗ „andere, Veſtnmens. hieruͤber ent⸗ 
ielten. 

. X. Geht das Hirzergne ” ‚dem Tabea, Pi 
fgere anf einen auswänts angefellenen: gefeßfichen Erben 
über; fo tritt: dieſer in die nimlicen Rechtsverhaͤltnige 
ein:, ohne daß wegen dieſes Ritretguis sein Erbſchafto⸗ 

abzug von ihm gefordert werden koͤnnte. | 

Er kann jedoch, naqh Aufkuͤndigung feines. auswarti 
gen Staatsbuͤrgerrechts, die Aufnehme in das Wirtenn 
Göergiſche volle Buͤrgerrecht nachſuchen, welche ihm nicht 

erſchwert werden kaum. oa hehe N Brillen a 

.. 8:38. Eben. dieſes iſt der Gen, wenn. ber ausigdres 
angeſeſſene Gutsbeſitzed ſeinem geſetzlichen Erben fein 
im Königreiche lieendee Gut wahrend jeiner ‚Febensgeis 
tt. | 

$. 39. Se wie die in den. Berhältniffen" eines frems 
den. Staatsbuͤrgerrechts ſtehenden Nästergursbefiger alle 
auf dem Gute haftenden Verbindlichkeitan ‚I dem Lande 
zu erfüllen haben; ; p können durch ihre Rentbeamter quch 
alle hiernach bemerkten Rechte ausgeüht werden. 

$..40, Der. ritterſchafttiche Adel iſt, wenn er auf 
feinen immatriculirten Rincr gucern wo t/wos der Wohn⸗ 
ſtener freie, ee BT PER HER 

he Die ‚beit: ndelnhen Gatébaieen, ſo wie den“ 
Gemeinden. und Privasen aufgetegte Gefaͤllſteuer, wird 
som naͤchſten Etarsjape "1857: an-fnspenditt, bis bie 
Grundjäße der Beſteurung uͤberhaupt feſtgeſetzt ſeyn a 
werden, während jeßt. ſchon ihre. veätipe  Buläßigtee 
perfaſſungsm Big anerkannt wird. 

F. 42. Die Mitglieder der. Ritterſchaft And allen 
are | in Senefi;i der indirecen we, ntemaarfen, 



/ 

Be c·· 
Doc wird mit den im Konigreiche woßnenden anche Ä 
Gutsbeſitzern, deren Befigimgen im: Koͤnigreiche mit: 
ren Beflgungen in einem angränzenden Staate aneinan⸗ 

Ber floßen, wegen eimer jährlich zu entrichtenden Aver⸗ 
- fals Summe für die feele Einfuhr_der, ren Oeko⸗ 

aomiesBebürfniffen beſtimmten, auswaͤrti utserzeug⸗ 
nifle eine: Billige Uebereinkunft getroffen Werben. 
6.43. In Anſehung der vor' dem Jahre 1806, gleich . 

| andern bürgerlichen Gätern, der gewoͤhuͤlichen Beſteu 
ritug unterworfen geweferien Grundſtuͤcke, bat der Adel 

“in keiner Beziehung, namentlich auch nie in Abſicht 
anf Amts⸗ und Commumſchaͤden, Quartiere; Verbindlich, 
keit und andere ahnliche Neallaſten irgend ein Vorreqt 
anzuſprechen. 
6. 44. Die gu den. immaͤtrieulirten Ritterguͤtern ges 
Hörigen, vormals ſteuerfreien Güter uno Gchäude wer - 
den, bis. zur Rectification des Oteuerſyſtems, nach dem | 

bishesigen Normen eatafteirt. Jedoch find - = 
„2 die Beſchwerden derjenigen, welche durch die An, 

wie ihre Güter cataſtrirt worben, verletzt zu ſeyn 
glauben, auf Reclamation, unverzuglich der genaue⸗ 
ſten Pruͤfung zu unterwerfen, wornach das erfun⸗ 

dene Unrecht abgeſtellt, und der nachgewieſene 
Schaden von ‚Zeit ber gefchehenen Reclamation 

en “an, fest werden fol; 

2) die vorhin fleuerfrei geweſenen ritterſchaftlichen 
Schloͤſſer und die dazu gehoͤrigen Gebaͤude, mit 

Ausſchluß der Meyereygebaͤnde, find. von der ors- 
dentlichen Beſteurung ganz fnep.gu.laffen;. (| 
3) in Anſehung der übrigen hat es Dabei fein Beten 

den. dab von. dem: Tasafker der: ritterſchaftlichen 
:. Lehenguͤter ein Dristheil, und von dem der Ku 

dialguͤter ein Achttheil abgezogen wird. , 

“7%. 46. Mit dem auf ſolche Art gebildeten Steuer⸗ 
,  Kotafter- dcr adelichen- Ritterguͤter haben die Beſitzer an 

allen allgemeinen Landesantagen,, vs mag’ der Betrag iR 
eine Centraſ⸗Kaffe fließen, oder der Aufwand Für: eine 
allgemeine Sanbeounle ser Tonp eine Andere aligemrint 
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Otaatöbaft anf: die einzehien Amesbbryrrſchaften gelegt | 
werben, verhaͤltnißmaßig beizutragen. eg 

REN, } * —44 
. 46. Insbeſondere haben dieſelben an allem, Stille 
taͤraufwande, namentlich an den mit Geld auszugleichen⸗ 
den Quartiers⸗ und Militaͤr⸗Vorſpannskoſten, ohne Ruͤck⸗ 
fit, ob dieſe ein. Gegenſtand einer allgemeinen Landeg⸗ 
pder nur einer Oberamtsvergleihung find, ihren Aniheft " 

. 

* 

au übernehmen, i ea 
wen 5. 47. Dan der turall ſtung „in Hinſicht der uar⸗ 

gierse und —— ——— adeliche Ritter⸗ 
gutsßefiger befreit; Doc. kann er ſich nicht entziehen, in 
en Nochfällen an der Natural Auarkicrd 

Sa Theil zunehmen, und auch fonft, wenn er auf feis 
nem Ritterſitze eine eigene Haughaltung hat, den com⸗ 

mnandirenden: Öfficiereh "gege' Vergutung Quaftier, zu 
gehen. α: du - 2: 

6.48. Bei, Naturgkien Megnipkionen bleibe es deſ⸗ 
Gen Vkhi abe —— — ſelbſt ablie⸗ 

® N ..x 

- fer oder an Agccorden, welche won ‚den Dberamtsvorftes 
hern getroffen werhen, Theil nehmm pl... . 
6 Bien "eigentlichen: Ameskörperfihafts 2 und 
Semeindelaſten : können :.die. Befiger- der immatticulirten, 
‚vormals ſteuerfrei gewefenen Ritterguͤter nicht beigezugen 
erden, und da fie: aus gleichen Gründen auch an den 
Amts/ und Communſchulden keinen Theil nehmen; fo 
iſt ihnen an allen Leiſtungen, welche: fie in Verbindung 
‚alt; Der Amtskorperſchaften zu. tragen haben, ihr An: 
theil on a a Fe >: 
einzelnen Faͤllen die Oberamtsvorſtahor veranlaßt fins 

Sen falten. Die auf Me Anniopkene falsen Kofen Bar 
Theil durch ein Anlehen zu beſtreiten. 22 

[4 2.6 50: Sö'wte die Berechnung deſſen, mas der Die 
fißer eines Nitterguts von feinen vormals ftenerfreich 

2Srundſtcken · nach dei Rrpartition der Ihn betreffenden 
Anlagen zu entrichten Bat, demfelben unmittelbar ‚both 

Eberamte zugeſchickt wird; forhan cn auch feine Schul: 
‚utgleit: unmitielbar zur Oberamtapflege zu bezahlen. - : 

“ 
. 

“ 

- 



\ 
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2.1: Menif wegrn dee: den. Dlittergutäbchger mit ange⸗ 
Henden öffentlichen „gen eine Amtanerfammlung abge . 
halten wird; jo iſt demfelben hiervon ‚jedesmal. Nachricht 
zu erteilen, um den Verhandlungen felbſt — 
und. ſein Intereſſe hierbei wahren, oder rinen Bevoll 
machtigten Hierzu abordnen zu koͤnnen. Auch’ wird ihm 

Jederzeit geftatret, von den, bei der Repartition, nament⸗ 
dtdy bei den Kriecgskoſtenumlagen, zu "Grunde gelegten 

Documenten Einficht gu nehmen. - 7 
j $.51. Den Beflsern immatriculirter Ritterguͤter wird 
in Öezichung auf die dazu gehörigen eigenthämlichen Wat 
dungen zugeſtanden , — ar A 

4) die Holzſchlaͤge durch eigene auf bie, Beobachtung 
der Forſtgeſetze, oberforftamtlich zu. beeiwigendch 
Dffieialen Forftmäßig zu veranftalten; x 

2) das Gras, Laub und die Weide in diefen Wal: 
dungen jammt den Acckerich, mo diefes nicht zum 
koͤniglichen Wildbannstccht ¶ ſehoͤrt; nach "eigenem 
Ermeffen, unter Beobachtung der geſetzlichen Vor⸗ 
ſchriften md Berückſichtigung der "etwa darauf 
haftenden Servltuts Rechte gu benutzen 

2.19) Wie jungen Schlaͤge gegendas ·nachtheilige Einwels - 
„ben und Grafen zu verhaͤngen: und wieber zu öffnen: 
4.4). den durch vihre Hager und Molzwaͤrter eatdetkten 
0 WabdfreHerk; welche durch uwmer ihubtes Hol zhauen 
“dert andeie der Waldeultur: ſthavliche Ercefferſlch 
Ei inigsergangen: haben; Ale ſgeſetziich: woñimmten Wald⸗ 
in agamgen durch ihte Beamten auſetzen und eingte⸗ 
— ee = =: BE BE 

8. 32. Sie find hingegen verbunden Aber ihre hr; 
ih vorzunehmenden or chläge ſedesmak deh er A 
vorgefhriedenen Holzbericht an dasjenige” "Ober -Forftamt,. 
In. beflen Bezirke: die Waldungen Siagep,; zur höhern 
‚Genehmigung. eingufepden.  . uud nun. 

Auch bleibt uͤberhaupt den koͤniglichen Stellen He 
Höhere. Aufgabe: über Die: Waldcultur und Waldẽkonamt 
und die Einſprache gegen. eine eehthinäsmihrige: Weld⸗ 

wirthſchaft vorbehalten/ und hat Daher. as Ober forſtgrat 
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DER dei af: den Hollbericht · racccirzen Holz⸗ 
ſchlaͤge durch das untergrorbmete:. Ferſtperſonal, jedoch 
ohne Verurſachung einiger Koſten, eontroliren zu laſſen. 

ande — — en, find den. ritterſchaft lichen 
Babe hã inern ſo wenig, als ‚ändern Staatsangchds 
rigen, ohne beſondere Coguition der. höheren koͤniglichen 
Stellen, erlaubt. 

$., 54. Werden aloftevler in den ritterſchaftlichen 
genen Walbungen Yon den koͤniglichen Forſtbedienten, 
Abrliche mit: den gutsherrtichen Holzwarten in: der Wald⸗ 
— concurtiren, angetroffen; fo wird zwar die Strafe 

Yet Dberforkaange ngefegt; dev Betrag aber iſt 
dem Waldeigenthuͤmer, in foweit:-er' es vorher herge⸗ 
bracht hat, V Abzus der Andringegerade Dada 

ii Mara: 
dr 38 35. Hr. Ne obavfarfkapıtliche, Aufficht hahen. die 
—— der. rittarſchaftlichen Woldungen unser kei⸗ 
BR: Titel etwas zu enfrichtene.:. on our 7“ \ 
ihr die ¶ Scammmieche, als Abgabe, und deren 
*88 ober theilweife Aufhebung mind bei. verfaffungs: - 
n giger Regulirung ‚der. Abgaben entſchieden werden. 

"g, 56. Den Rittergutsbeſitzern wied- die Patrimo⸗ 
hal » Berichräbarkeit: in erſter Inſtanzvind die Ortspor 
tizey in ſoweit berlaſſen, als die gleichen Einrichtungen, 
wie fle bei dem vormals reichsſtaͤndiſchen Abel vorgeſchrie⸗ 
er bei ihnen ſich ausführen laffen, und" fie zu 

derfelben Bedingungeti ſich verbindlich machen. 
nr diefge Vorausſetzung witd "ÜÄhhetr auch die Aus; 

äbung der —— —— mit dem Recht, Jagdfre⸗ 
wel bis auf eine Goaldſtrafe von 19, Gulden abzuruͤgen, 
domgit. fie ſolche hexgebracht haben, ꝓigeſtanden. Koͤn⸗ 
nen, ſie aber jene Vepingungen nicht: erfüllen, oder wol⸗ 
‚en ſie auf die Patrimonial⸗Gerichtsharkeit Verzicht lei⸗ 

ſften; fo werden ihnen, er Rechte augeraumt: 

5.4 Dr Es hat nämlich: - u REN ey 

sog) deder Beſitzer eines: bemsrisakkägne: Ritterguts das 
om sMecht, chen fo, wie. es derinalen von den koͤnig⸗ 

v0) wäigen Kameralbeamten belchieht⸗ die mit ‚dem Gurt 



verbundenen fi wider —* in ho 
nung —* beiutreiben. 

g. 38. .. PP 4 —* 

9) Die Rittergutsbeſttzer Richen duſche d 
Gefälle die nämlihen Worzugsrechte, wie‘ die 

niglichen Kameralamrer. 

6. 59. .- 

Auch wird ihnen auf dem: Vernisen cherr Beam⸗ 
ten und Verwalcer, wegen aller aus⸗ der Gutever⸗ 

enlmeinsenten —— eben. daß 
geſetzliche Pfandrecht, we an emeinden 
ſteht, —— Ar “ ” * 

5. 60. 

x halb des Umfreifes chrer Soldſfer haben * 
s Hecht der“ nigdern Porljey mit der- ‚Defugniß, 

Strafen bis auf einen kleinen Frevel anzuſetzen, 
den Betrag für fih em zuziehen. Sie find: jeboch 

in Hinſicht auf jene der ‚uheramtlidgen Diſtriets⸗ 
. . Polizey untergeordnet, und: gegen ihre Strafäge 

füge fießt dem Geſtraften der N Meaure an die Br 
um € Stelle offen.“ In Beziehung .auf die Feuers 
n poligey. find ihre Wohnungen der Wifitatton dar 
“. Oberfeuerſchau unterworfen, welche ihnen über die‘ 
erfundenen Mängel einen Auszug aus dem Bifis 

ur tations/Protocolle mitzushgilgn,, und, wenn den⸗ 
ſelben nicht in. schöriger Zeit. angeholfen wird, dem 

- Oberamie devon die Kor m machen hat. 

+ ı. a — 

6. 61 

» Im Sinf cht auf die Ortepoftgch m bie Senmiäter 
konomie, das Kirhenr und Spyaiwefen, und Die 

Berwäktung der miſden Stift Surıngen eh: in’ ben -vormäs 
Sigen Patrimonialorten, wird den Mügliedern vr Ä 

Nitterſchuft zugeſtanden, daß fie 
| 2 — aben, ‚den Base; Rüngeriten, 

de? Kirchen⸗ sand Mebdieinal⸗Biſita tio⸗ 
en en, fo wie den Abhoͤren der Semeindes und ' 

Otiftungs⸗Rechnungen, Ir voder weqh ihre 
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m. Bramte, jedech ohne einigt Rotenanfeimung 
anzuwehnen; 

h) daß ihnen, wenn ſie im orte gegenwärtig Ans, 
oder ihre im Orte anwelinden Beamten, von 

allen auf gedachte Gogenſtaͤnde ſich beziehenden 
‚Werfügungen zw rechter Zeit Nachtſcht Arrheine 
werden ıfoll, und * 

9 daß ihnen frei ‚tin Bezlehumg auf ermel⸗ 
deß — — ſelbſt oder durch ihre 
deshalb beauftragten Beamten / Erinnerungen 

and Wuͤnſche den koͤniglichen Bramten und Vor⸗ 
ſtehern mitzutheilen, umd wenn fie nicht behb⸗ 

rig beruͤckſichtigt wuͤrden, Deu Rexurs an die 
vV bhhe "Behörde ga nehmen. 
| u} 62. i 

6) Si Sculfpeißenmwahen haben die Mulieder dr 
Nitterfchaft in allen zu ihrer Gursherrfchaft gehds 

aaa Drten das NEN gegen die Derfon des Ger 
en motivirte Einwendungen zu —5 — uͤber 
—R——— ee — 

koͤnig cche Regimingl Behd Ihe zu e 
be hat, ° 

Rittergutsbeſtger wird bie Ertläcung über 
ſolche Wahlen ſtets ſpaͤteſtens innerhalb 41 Tagen 
von dem Termin der Bekanntmachung an erheile, 

7° gr a u Ä 

Er diber Amahme · eines ‚neuen: Bugs. ober 
Beiflßers iſt mit dem Gntsherrn oder .deffen.. Bus 

anrtten Rackſprache zu nehnten. Auch fü: bie Er⸗ 
innerungen deſſelben gehörig zu beruͤckſichtigen, oder 

4m Anftandsfelle der hoͤheren Behoͤrde zur Ent⸗ 
ſcheidung vorzulegen. Auf gleiche Weiſe iſt Nie⸗ 

‚nr mand.in den Schutz aufzunehmen, ohne daß vor⸗ 
der Gutsherr pder deſſen Veamter Am, ‚eine 

rElärung ‚vernommen wäre. 
$ 64. Das Patro onpteedit üben. bie Rittgeauisbefir 

‚em. voch ferner and, wa und wie de ſeicxs dnrogt 
u. 

| J 

| 
| 
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6,65. Wenn Rixtrergutstßeſttzer fuͤr vrrlötene, auf 
eine rechtsbeftändige Weife zuvor befeffene, nutzbare Res 
galien, welche nicht nach: den OrganiſationsSbeſtunmungen 
von den Jahren 1806 umb 1807 dem Somvemin gehoͤ⸗ 
zen, die gzugeſicherte billige —— nach nicht ers 
Saiten haben follten; fo fol ihnen ſolche geleiſtet wer⸗ 
den. Auch wird denjenigen, welche bei der ihnen für 
den Verluſt des Umgelds — Vergütung verfürze 
$ feyn glauben, die gebährende bhalfe von —* 

ifign des Anfchlags ‚zugefichert. 
66. An Abſicht auf die tehens, und gineherrlichen 

Bechättnffe der Rittergutsbeſitzer⸗/ werden: die Lehen⸗ 
Briefe und Lagerbuͤcher/ To: wie das unbeſtrittene, einen 
Rechtstitel begrändende Herkommen, ‘in ſo fegn die ger | 
genwärtigen grundgeſetzlichen Beftimmungen nicht damit 

| in Rinerpruqhe ſtehen, bei Kräften erdaben,. eo. 

a FE . wo... 

Zus: s ’ Ri 

* Von den Rider teen und Stif- 
J ngen, als Beilage des ai: 

wurßes yom 3. März 1817.... 

Dom evangelifchen Kirgengute.. 

s. 4. Das evangeliſche Kirhengut dee ehemaligen. 
Herzegthums Wirtemberg ‚wird in. ‚dem LUmfeuge 
es am 30. December: 1805 beftand, und in der Viabe 
hergeſtellt, daß für. Aaffelbe: fihere: Fonds von eleichem 
Betrage an kiegenden Gruͤnden oder Nealgefälen, unter 
"Beobachtung der möglichen Beiaförmigteit, angewsiefen 
werben. a * 

Es erhält daſſelbe ſeine eigenen Vermaltun abiſtrikte, 
wchhe in den Königreiche fo zu vertheiten find, daß 
eines Thells die Verwaltung moͤglichſt vereinfocht werde, 
andern: Theils aber::der Sitz der. Beamtungen von den 
Anſtalten und. Bemeinden, deren Beduͤrfniſſe fie. zu be⸗⸗ 

friedigen haben, nicht zu weit entfernt ie. wo! 
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SEE WER klreh licher· Fands Im: den ueu 
Benen Laudestheilen anbelangt; ſo wird, won Bei.nd- 
herer Unterſuchtng ſich ergeben wird, daß ſie gegen ihne 

Beſtimmung, auf eine nach: der beſondern Verfaſſung 
dieſer Landestheile unzulaͤſſige Weiſe, mit. fremdartigen 

Ausgaben beladen, oder ſonſt vermindert worden, ſind, 
‚zu ihrer Wiederherſtellung, in ſoweit dieſe ohne” eing, 
Mit. größeren Nachtheilen verbundene, Veränderung 
Achehen kann, nach —I— des Reichsdeputationsab⸗ 
Ihieds won Jahre 1803 die erforderliche Einleituug ges 
£toffen werden, 

Die Vereinigung diefer Fonds mit‘ dem Kirchenghte 
der alten Stammlande beruht auf einer befondern Us 

:techindhing, " wohel darauf · Ruͤckſicht In nehmen iſt, 
"DaB, uwwoledie drrlichen Vorhaͤltniffe es zulafſen, "auf 
gleiche Wolfe‘: wie ed ber dern alten Keirchengute us ! 

 Sföhtehr; ans den’ für kirchlichr Zwecke beſtimmten Mens 
litaͤten und Eintuſten gewiſfee Pabtieulatfonds gebildẽt, 
and ni dert geſaͤmmtoͤn evantzrliſchlueheriſchen Kirchen: 
"Fond zu einem Ganzen,welches? nach geichon · Grambs 
ſatzen verwaltet und verwendet wird, vereinigen: erden. 

Bei diefer Unterhandlung' wird auch naͤher beſtimmt 
Werben in wiefern bie: inn den: Mitgchuß. dar allgemei⸗ 
nen! kirchlicher: Ergirhungsunffalten ‚aufgenommenen: ‚Sg 
‚meinden der neuen Landestheile, auch au den Anterhgts 
ungetoſten derſeldon Theil zu nehmen :habens.; 1° 
ro 3 Das anf! vokſtehende Fer als ein: Eigenthum 
der evangelifayt Incherifhen:Kirche fundirte Krchengut 
iſt / fuͤr alle künftige Zeiten. unabaͤnderlich in dieſem Zus 
ftande zu erhalten, ; und es kann nichts davon; veräußert | 
werden, ohne daf hie: Adminiſtrativnsbehoͤrde, im. in⸗ 

verſtaͤndniſſe mis dem Geheſmenrathe/ die Veräufgrung 
„für nothwendig ‚oder, nuͤtzlich ;anlieht, in welchem Sale 
„ber: Erlös. jedesmal, wieder zu Kapital anzulegen. oder. Zu 
einem näslihen. Kaufe zy ‚verwenden, ‚oder der. Fond 

‚auf andere. Weiſe wollſtaͤndig zu ergaͤnzen iſt. Bas es 2 

$. 4::Das Rishengut: hatdie unabaͤuderliche Kies 
: iimmung; daß alles dagjenige, mag foohl.: die sagen: 
waͤrtigeyt alandie erwainoc in der Folgezeitnen cintre⸗ 
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enwen Oeduͤrfniſſe "6er —— Kid 
und ‚dev. damit in Verbindung fichenden. — 
niederen Schul⸗ und Atmenanſtalten wach gabs der 
großen- Kirchenorbing und der ſpaͤteren uorfaffungemd; 
gen Fundationen erfordern önpon beſtritten wird. 

$: 5. Im Hinſicht auf die Kirchen⸗ und ‚Snign 
bäude hat das Kirchengut, wenn ihm nicht — 
weiſe ſpecielle Rechtstitel die Baulaſt — 325 
nur die Verbindlichkeit, die einzelnen —— 
im Falle der Unzulanglichkeit ihres "Kirhenfabritfonis 
und anderer gefeglicher Hulfsqueilen, dur vporhaͤlenih⸗ 
u Beitraͤge zu unterflügen., 
66. Was die öffentlichen Unterrichtsonftakten. ww 

weifft: po hat das Kirchengut auch hey denjenigen, 9— 
ge nicht urſpruͤnglich auf daſſelbe fundirt ſind, in 
weit ins Mittel zu treten, als die bisherigen — 
Foends nicht zureihen, Namentlich hat: dafſelbe, zu, Ders 
befferung des Elementarunterrichts, diejenigen Gemein⸗ 
er zu augemeſſener Beſoldung ‚eingr, hanlaͤngk⸗ 

nzahl won Schullehrern die geafie weht haben, 
—2 zu unterſtuͤtzen be hy 18 — 

Wuͤrde der Fall eintreten. N ei, "ehocmein durch⸗ 
ae Anſtalten zu Vorbeſſerung des Schulweſens, 
fo beträchtliche: Ungerftägungsbeiträge.. noͤthig wuͤrden, 
welche den Kräfsen ei Kirchenguts nicht zangeweilin 
‚wären; ſo werden andere Hflfäguallen - Durch. gemeine 
ſchaftliche Verabſchiedung auggemittelt werden, 
38. 7. Da fe die Bedoͤrfniſſe der Armen veſondere 
dbrtliche Fonds neben den Beiträgen der Ortseinwohney 
ausgeſetzt ſind; ſo iſt die Verbindlichkeit des Kirchengut⸗ 
u Unterfthgung der Armen, in ſoferne nicht beſondere 
echtstitel in Ainficht anf "einzelne Atmenanſtalten oder 

"einzelne Orte ein underes mit fich Bringen, nur. fübls- 
diariſch, und beſchraͤnkt fi in der Regel äuf Starialien, 
befonders für bedürftige Mörtwen und Waifen verſtorbe⸗ 
‚ner Kirchen⸗ und Schuldiener, auf außerordentliche Eurs 
koſten und andere, durch befandere Unglaͤckxfaͤlle bugrägs 
dete, ————— und auf Falle!⸗ welche fü 
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| nit ſowohl für einzelne Loralarimenfonke; als vielöche 
_ Für. etnen allgemeinen Armenumgerkägungsfond eignen... 

§. 8. Die der eigentlichen, obbemeldten Be eſtimmung 
: bes Kirchenguts freindartigen, „geifihgen und Ausgaben, 
welche den geiſtlichen Gute des Hetzogehunig Wirtems 
berg für die Finanzkammer oder für andere Verwal⸗ 
tungszweige oͤbgelegen, ſind ein Gegenſtand wechſelſetti⸗ 
ger Ausgleichung. 

6. 9. Die Beſtimmungen der fruͤhenen Landesver⸗ 
traͤge in Betreff des heit tBeiligen Beitrags des Kirchens 
ufs zu den allgemein en Landesaulagen, und der, bet 

Eteuertaffe auf dasf ogenanite Kirchenguts ⸗Remanet vor⸗ 
behaltenen Rechte find als nicht mehr anwendbar aufge⸗ 

oben. Dagegen wird die Frage: ob und nach welchem 
erhaͤltniſſe das Kirchengut zu den alten Landesſteuern 

beizutragen habe, auf künftige Verabſchiedung ausgeſetzt. 

Daſſelbe. kann jedoch in keinem Falle ſo angelegt wers 
den, daß es dadurch in irgend einer Hinſtche zu Erfal⸗ 
bung feiner fundationsmaͤßigen Obliegetheiten, welche als 

- Sem anderen vorangehen, unfähig würbe, 

6.10. Das Kirchengut erhält eine, von’ bett Sinai 
kammergefaͤllen !ganz abgeſonderte, Verwaltung, unt 
der ee Leitung des Könige, welchem, als Mitgliede 
der evangelifchstucherifchen Kiche, bie verfaffungsmäßige 
Episcopalgemalt zufteht. | 

$. 44. Die küchliche Verwaltungtbehoͤrde iſt dem 
Eöniglichen Miniſterium d des Kirchen⸗ und Sculweſens 
untergeordnet. 

$. 12. "Sämtliche: mie: der Verwaltung bes Kirchen 
guts benüftragten Beamten und niedern ‚Diener: ſtehen 
enter jene: Coanttalſtelle. 

6. 13. Diefelbe iſt fe‘ diviſſenhafie —8 
und: die fundations⸗ und verfafungsmäßige Verwendung Be. 

des Kirchenguts, fo wie für die forgfältigfte Entfernung 
alles deſſen, was, der verfaſſungsmaͤßigen Beſtimmung 
defielben zuwider, von irgend ciner Seite unternommen 
werben koͤunte, in mise: Grube‘ perantwothich:n. | 
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2. .6. Be dat Abhar und Dabelaſtetung ber har 
| lichen Rechnung über. die. Mamwaltung: ber Centralkaſſe 

des Kirchengutẽ, wird. von dem Reſultate derfelbeg jes 
desmal den Landſtaͤnden Nachricht ertheilt Werden R| 
wie diefeh überhaupt auf ihr Anfuchen cine befricdigen de 
Ausfunfe Über den. Zuftand des Kirchenguts, oder übel 

. einzelne in deffen Verwaltung einfchlagenden Sesenfände 
nicht verweigert werden Wird, 

WVom— Farhotifgren Sirhehgnee. 

A‘ 15. Die katholiſche Kirche erhält, neben der Dos 
tation des Noch zu errichtenden Bi ischums umd. der dazu 
gehörigen Inſtitute, einen eigehthümlichen , von der. Vers 
waltung des Staatsgirs abgeſonderten, allgemeinen’ Kirz 
henfonds an KHegenden Gruͤnden und Realgefällen,  aug 
welchem die kirchlichen Bedürfhiffe, "Wozu feine oͤrtli ichen 
Fonds vorhanden find, oder dieſe nicht hintelthen, und 
beſonders die Koſten der geiſtlichen hoͤheren ee 
ven zu deſtebiten find; ‚3 
= 6,48. Inobeſondere wird. die Einleitung getroffen 
werden, daB was von ben, für die neu erworbenen: vors 

9 

mals ſterreichiſchen Landestheile e ſogenannten 
Religions: und Studienfonds bisher noch van.Seite dee 
kaiſerl. koͤnigl. oſterreichiſchen Hofs zuruoͤckgehalten wors 
den iſt, gegen Erneurung der ſchon In dem Guͤnzburger 
Vertrage vom Jahre 1806 geſchehenen ‚Zujiherung der 
ftiftungsmäßigen Verwaltung und Verwendung dieſer 
Fonds, an die diesſeiligen Bertwaltunsbehördeh heraus⸗ 
gegeben werde. nn 

9. 17. Die naheren — in Hinſicht auf 
die Verwaltung der in vorſtehenden Artikeln bezeitchne⸗ 
sen. Fonds, und, auf die hiarbei eintretende Mitwirkung 
der kirchlichen und Staatsbehoͤrden, bleiben bis auf die 

‚wirkliche, Ausſceidung derſelben ausgeſetzt. 

$. 18. Die Verbindlichkeit der katholiſchen kirchli⸗ 
«hen Fonds, zu den allgemeinen Landesſteuerh hbeizutrae 
gen, wird nach eben den Grundfaͤtzen beſtimint werden. 
weiche für die Beſteurung des — nn 
als Kichtſchnur werden feſtzeſchzt —— 
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6. 49. Auf “die Gatear RE katholiſchen enafehns 

den, menn fie etwa einen Abgang erlisten haben follten, 
finden die in $. 2. vom evangelifchen Kitchengute feſt⸗ 
geſetzten Beſtimmungen ebenfalls Anwendung. J 

Sie verbleiben in der eigenen Verwaltung der Nutz⸗ 
nießer, zunter der Aufſicht des katholiſchen Kirchenraths 

und des Biſchof. rum.) 

6; 20. Für’ diejenigen! Pfarreien, ‚welche den nuns’ 
mehr fecularijirten Stiftern und Klöftern einverleibt wa⸗ 

ren, und daher keine abgefondersen Fonds hatten, find, 
wo es noch nicht gefchehen iſt, entweder / eigene Dota⸗ 
tionen auszufegen, von welchen nicht nur: die Pfarrgeifts 
fihen ihren angemeffenen Unterhalt beziehen, fondern 
auch die Koften der Kirdien: und Pfarrgebäude und des 
Gottesdienſtes beſtritten werden; voder es iſt der Betrag: 
ihrer Unterhaltungskoſten auf das Gefammteigentchum 
der. betveffenden Stifter und Kloͤſter, als. eine Reallaſt, 
zu Äbernehmen, oder, auch. bei Fundirung des allgemeinen 
Sachöfifhen Kirchenguts in Berehmmg zu nehmen. 

6. 21. Sollte ſich ergeben, daß Pfarrgehalte und 
andere Beduͤrfniſſe von Pforreyen,-welhe den nunmehr 
fecularifirten Stiftungen, und ‚Slöftern einverleibt.waren, 
feit der Seculariſation auf geiftlihe Fonds. und milde _ 
Stiftungen überwiefen worden wären, Die, als 34 ans 
dern Zwecken beſtimmt, hierdurch fundationswidrig bes 
Schwere ſeyn würden; ſo "wurden ſie denſelben wieder 
abgenommen, und anderwuͤrts gehbrig funditt werden. u 

5. 22. Das auf folder... zu bildende; ſowohl all⸗ 
gemeine als befondeye,. kathoſiſche Kirchengut, iſt auf ins 
mer in ſeiner Integritaͤt zu erhalten, und auf keine 

Weiſe zu fremdartigen Zwecken zu verwenden. 

Veraͤußerungen einzelner klrchlicher Vermogensthellẽ 
koͤnuen nur in dem Fälle, wenn die! Nothwendigkeit c 
‚erfordert, oder. ein unverkennbarer . Vorcheil für die 
Kirche dadurch erziels wird, umd nicht Anders, als mit 
Einwilligung des Biſchofs und Genehmkhung der landes⸗ 
herrlichen oberaufſehenden Behoͤrde, ſtatt finden. 

* 

r 
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Bot den Irelihen Kirchen⸗ Schul⸗and 
Armenfiftungen 

- 6. 23. Ueber die Verwaltung der, in ben einzelnen 
Gemeinden für ihre Kirhens, Schuls und Armenverz 
forgungsbedärfniffe vorhandench Seiftungen, wird von 
einer dem Eöniglihen Miniſterium des Kirchen⸗ und 
Schulweſens untergeordiieten, aus Mitgliedern. beider’ 
onfeffionen zuſammengeſetzten Stelle die Auffiche ges 

In Infehung diefer Örtlihen Fonde, wohin die Kies. 
chen⸗ Kapelletis und Heiligenpflegen, Armenkaften, geifts 
liche und weltliche ‚Spitäler, Kranfens und Armenhäus. 
Ter, und aͤhnliche Anſtalten gehören, findet eben dasje⸗ 
nige ſtatt, mas oben $. 2; vom evdilgelifchen Kirchen⸗ 
gute in Hinſicht auf die Kircheufonds beſtinunt iſt, 

. 6 24. Die Verwaltungsbehoͤrde iſt dafuͤr verautwart⸗ 
li, daß bei allen jetzt vorhandenen und kuͤnftigen Seife: 
tungen, bie Abſicht der Stifter auf das gewiſſenhaſteſte 
erfälle, und aͤberhaupt das Stiftullgsiiekmögen zu keinen 
an als Fundationsmiäßigen Ausgaben verwendet 

⸗ 

$. 25. Wegen der Gleichheit der Zwecke und ber 
nahen Verbindung der öffentlichen und Privatſtiftungen, 
werden auch die Familienſtipendien, und andere für 
Gottesdienſt, Unterricht oder Wohlthaͤtigkeit errichteren 
Privatſtiftungen, unter die Sberauffiht diefer ‚Behörde 
geftelle, inwiefern nicht die Stifter eine andere’ oberauf⸗ 
fehende Behörde beſtimmt haben, De ne 

6. 26. Die Nähere Einrichtung ber untergeorbneten 
Verwaltung der piorum Corporum, namentlich die 
Veſtimmung der Vorhaͤſeniſſe zwiſchen den geiſtlichen und 
weltlichen Ortsvorſtehern, und den für die einzelnen 

> 

Stiftungen aufgeftellten Rechhern, bleibt det Geſetzrevie 
ſion vorbehalten, wobei befonders auch darauf Bedacht 
zu nehmen iſt, daß den Ortsvorſtehern die noͤthige Ein⸗ 
ſicht, und eine wohlthaͤtige Einwirkung bei der Verwen⸗ 
dung des Ertrags der mildeh Stiftungen geſichert wetde. 

— 
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67 Von der Univerſitaͤr zu Tüdingen, 
= als Beiläge des Verfaffungsentwurfes vom 

dr März. 1847... A BEN, Be? 
‘ 

a ne 9 — Fe 4. Die Unlverſität zu Tabingen fecht unmittelbar 
anter dem Minifterium des Kirchen⸗ und Schulwefeng, 
weiches bei den, dieſe Anftalt angehenden Verfügungen 
bie fir. das‘ Setudienweſen verordnete Centralſtelle vers 
nittimt, und wichtigere Faue in dem Geheimenrathe vor⸗ 

— Que. —— 
2 Der akademiſche Senat, welcher aus dem 
Kanzler der Univerſitaͤt und der Sefammthelt der ordents 
lichen Proſeſſoren beſteht, vertritt die Univerſitaͤt in 
allen ihren Beziehünggg, führt die Aufſicht über ale 
dazu gehörigen Verjonen und Anftalten und iſt zu ‚dies 
fen Behufe berechtigt, ſich nach feinem Ermeffen zu 
verfammeln , und” feine Beraͤthungen uͤber alle die Unis 
verjität betreffenden Veginftände, unter. dem Worfige des 

Deerons, boräuhehtten, 
Ge: 30: Bei; Befcaung deu. ordentlichen Lchrftellen wich 

der akademiſche Senat jedesmal .um ſein Gutachten vers 
nommen, und Niemand, den der Senat nicht entinge- 
der ſelbſt vorgeſchlagen, oder gegen den er erhebliche 

Bruͤnde anfahtten kangg, als ordentlicher Lehrer angeſtellt 
WERDEN: en, 
8. 4. Der Mertet der Univerſitaͤt wird. alle ‚halbe 
Jahre von dem: afademifchen Senate auf: die Dauer 
ber naͤchſten ſochs Diamate gewählt, die Wahl aber dem. 
Miniſter des Kirchen⸗ und Schulweſens zur Beftdtigung 
jedesmal vorgelegt. a ee, & 

$, 5. Die Ernennung des Univerſitaͤtsſekretaͤrs, fo 

wie die Beſtellung der zur Anjverfitäe ‚und. ihren Inſti⸗ 
tuten "gehörigen untergeordneten Offizialen und niedern 
Diener, wird gleichfalls. dem Senate überlaffen. 
8,6. Die Beeidigung der Profefforen, und anderer 
Be: der Univerſttaͤt angekellten Perſonen, geſchieht durch 
den Rertor, weicher hierzu für immer beauftragt iſt. 

Dritter Kant. 18 

1 
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$. 7. Ueber alle, die Univerſitt und das e 
Studienweſen angeheude, allgemeine Anoernungen u 
ins Ganze eingreifende Einrichtungen wird der ‚atäßemis 
ſche Senat um fein Gutachten vernoͤmmen werden; fo 
wie derſelbe auch berechtigte und verp — iſt, in allen 
wichtigen Univerfitätangelegenheiten, fei träge uhr 
legen. 

88. Die Aufſicht üben die, &tuhirgniden | in Dieci⸗ 
plinar⸗ und Schuldenſachen wird theils durch den Merten, 
theils durch die, auf Vorfchläge des atademifhen © er 
zu crnennende Disciplinarcommifjion, deren. Ar‘ isherig 
Verhaͤltniſſe hlemit beftättge werden, ausgeht.” Eifterem 
deffen Strafrecht fich auf eine achttaͤgige & Incarervcit 
amd bis anf Geldſtrafen von 10 Thalern erfredt,, iſt 
ein Juſtitiar untergeorönet, welcher auf Vorſchlag des 
er von König ernannt wird. 

. Bei Vergehungen der‘ Seuditenden, Be 
eine, höhere, bis anf 20 Thaler an’ Geld oder vierwoͤchige 
Incarceration gehende Strafe, ode die Unterſchrift des 
Consilii abeundi, oder das Consilium abeundi ſelbſt, 
sder die Relegation nach ſich ziehen, wird die: Strafe 
nach vorheriger Unterſuchung von einer, aus bei Mec⸗ 
tor, den Kanzler -und-den 4 BSHIOMEN TERN Drfegane 
den Eommiffion erkannt. a de 

$..10. Von eben dieſer Somkntffion und Hhter — 
chen Beſchraͤnkungen, werden auch alle Strafſachen der 
uͤbrigen Univerſitaͤtsverwandten, fie: iibgan polizeiliche 

voder amtliche Verfehlungen betreffen, entſchieden. 

$. 11. Bei Vergehungen, welche zu einer no 
en, Strafe ſich eignen, find bie Acten n 965 
— Unterſuchung an das A auf 
enden. ' 

. 12. Handlungen der- willkuͤrlichen ae 
— Inpentur⸗, Theilungs⸗ und Pupillchfachert) 
und andere außergerichtliche rechtliche Angelegenheiten, . 
werden unter der. Leitung einer, aus dem Rector, Dem 
Kanzler und dein Derane der Zuriſtenfaeultat befichens 
den ————— — erforderlichenfals aus dem alas 

. ’ J 230 
— — 
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| | £anp, durch den —— ween ER. mn, durch den Ju⸗ 
vor 
3 — Wenn Qiluigen SEEN Mefeſſoren, in Er⸗ 

vn gl-einer' güntichen Ausglrichung, zum Prozeß eur 
ws, ſo gonießen dieſe vinen privilegitten Gerichts⸗ 
Rand, "U Klagen‘ gegen andere‘. Univerſetaͤts⸗ Verwandte 
werden an diordrdemlichen — dee — 
verwieſen. 3:19 ur ee ar Kr 

$ 14. Was die, helle” bei Untinerficdt al? Veſn 
3* theils ihren einzelnen Inſtituten und Angehörigen, 

früheren "Zeiten zugeſtandenen Vorrechte und Immu— 
maten Betrifft; fo wird zunörverft näher unterſucht were 
ben, was davon auf die gegenwärtigen Verhaͤltniſſe an— 
wWendbar, "und mir den Allgemeinen Geſetzen vereihbarg 
lich ſeyn möchte. 

615.1 Sm Anfehung des akademiſchen Bürgerrichts 
verblabt eB. ‚bei. der Verordnung, daß außer den Proz 
eſſoren unb⸗ Studirenden, nur ‚dhbienigen, welche bei der 
Inivarfitat und ‚ihren Juſtituten ‚Argend ein Amt befleir 

N 

"Den, oder) zur niedern Dienerichait.. ber Univerſitaͤt ger 
BER oder als. Buchdrucker und Wuchhändfer mit dere 

helben; in Verbindung fichen, 3 ——— Buͤrgern 
——— werden koͤnnen. Doch wird dem akaͤdemi— 
en Senate ausdruͤcklich vorbehalten, auch einzelnen 

* Gelehrten, welche, fi als Privat⸗ Docenten mit dem 
Antetrichte der die Uniwerfieär beſuchenden Stud renden 
wirflidh beſchaftigen das atademiſche Buͤrgerrecht zu 
ingen be 

a 8 16. Der Snitungsfouds Yen, Mniperjidt wirb Durch 
die dem — we — 

matergeoranegen 
ſchlaͤge des ———— Senats „her. betreffenden 

d ‚in den ssch neten Si len von dem, * | 
| Nena "nllck,"gan) an, ad Ant beit, verwaltet. a 
— —* AR weicher in "einem Falle in. ſein er 
uhſtanz —A — Wr: —F Ye zurecht, “Hat 
rl Bein art ICE ine” tt: —— eten. 

138 [5 
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"6:47. Die Hufihe über die Weit. wes 
Bes ſteht der mit ber Kiegenguisoerättr 
beauftragten Centralſtee zu, milche bei wichtigern⸗ Ge⸗ 
venſtaͤnden, ud in allen⸗Faͤllen, waufeine neue lang 
— den Fonds zu uͤbemnehmen, eine Yruäußerungneingeie 
wer dazuTgchöniger Theile gu beſchliegenn veid bebeutan 
der: Nachlaß zu ‚bewilligens aber eine ker ae Ahr 
Verwaltungsmaasregel in Anwendung zu bringen wukpe, 
die Erklärung des akademiſchen Senats einzuholen, ‚und 
zit beritchfichtigen hat." ’ 

Der Verwaltungsbeamte der ih niverſitaͤt iſt Wwear bie 
fer Centralſtelle in der Maße zumächt ‚nnrergeordne, 
er in allen, zur hoͤheren Kognition ſich eignenden rl i 
legendeiten, an diefelbe unmittelbar Bericht, zu erjtaktcit, 
und die von ihr eribeilten Befehle zu befolgen hat; Eh 
ift jedoch verbunden, dem Senate über alle_in die Wers 
maltıma einfchlagenden Gegehftände, Auf Borlanden; ber 
feiedigende Austunfe zu geben‘, die jabihic en "Borans 
ſchlaͤge unter der Cortuttg eiher von dem Gehare’hiept 
beauftragten Commiſſien Iu entwerfen, und gemeinſchaft 
lich, in Berachichlagund zu ziehen, und "die —588 a 
ſtellte Dehnung, ehe fie zur Probe eingefchicke toten) 
der gedachten Kommiffion zur Prüfung und Bcifhaung 
ihrer Erinnerumgen und Verbeſſcrungevor ſchlage — 
theilen. 

6. Zat unvorögrgefrhene, Bäde if. chestmäl. ag 
dem. jährigen Eat sine. Summe, Band F 

— 

v 
—22 

oder einzelner Inſtitute auf unvorherg ebene Ausga N 
Die jedoch einJein Hicht Aber: :300- ſi. bitcagen 2 
vhne "vorherige Anfrage, af SONNE: Neracoreli choedr 
verwenden kann und butch «sen nennen 
techhen kaſſen muß ei: ae — 

rn davou jahrlich nitßt ausdeöchen. „m ae 
Er dhung des Univesf säcstonde” auf —328 

mi ven. | 10% an Car 

"49, Die fi Ye ) hg Bes;Con 
legii ii Mpeg — Fand 
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arg ſollen die biäher.in dieſer Auftakt für, den Un⸗ 
- hen Wiſſenſchaften und Leibeshbutigen fe ge: 
font zeweſenen Fonds für Die ame der. Univer icät, 
ne ferner perinender werden. | 9 

er n 2. " — 

a.Mqhhrend der Belt erhielten bie Nachbarſtaaten Wir⸗ 
ei Bäyern (26. 'Mai 1818) und Babem 
2. Augufl.' 1818), ‚neue "zeitgemäße . Verfaffungen. 

dieſen Verbaliniſſen konnte Wirtemberg hinter 
denſelben, nicht zuwhefbleiben. Das Erſte, wodurch bie 
nene Derfaffung vorbesaitet werd, war: 

Äh Die; —E be untern Staatsverwal⸗ 
tung in ben Departements ber Juſtig und 

des Innern vom 31. December 1818, 

durch welche beſonders, nach dem Vorgange Bayerns, 
das Gemeindeweſen, die Grundlage einer jeden gu⸗ 
im Berfaffung, in, Wirtemberg neu geſtaltet ward. 

—W von Sottes Gusden Kinig von- Wirte: 
. Schon „vor, mehreren Jahren find in der unten 
poermaltung. ers Königreichs wefentlihe Maͤn⸗ 

* fuͤhlhar Heworden, und insbeſondre hat man allge: 
Wein onerkannt, daß die Oberamtsverwaltung den gerech⸗ 
sehen und dringendſten Forderungen großentheils nicht 
entſpreche. or Abſicht, fie ” zerbeften, dat nach und 
pl u verſchiedene Mitsel ührt; man Hat Kreis⸗ 
mpeg, Cyadıher —— u ittefftellen zwiſchen 
ie RESIFFUNG un und den Oberämtern angeordnet, die vor⸗ 

en ‚wenigen ‚Imteramteien bis auf eine bedeutende 
l.mermehrt, zur Mepifien der. Gemeinde⸗ und Stiftes 

Gehnang en. eigene: unmittelbare Beamte. aufgeftellt, „Für 
zdie Yominiftration. ‚her. Stiftungen befondee Bezirksaͤm⸗ 
MT. eingeführt, . desgmiggnde ‚Asevinzial z, Zuſtizcollesien J 
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für die erfte Civilinſtanz, und’ für jebe Landvo 
Kreiminalbcamtung errichtet. Dieſe Auftalten 32 
find, mancher legislatwen Correctionen ungeachlet, af 
dem Landtage von 1815 Gegenftände von Befchwerden 
geworden, welden in mehreren Puncten die Regierung 
ihre Anerkennung nicht verfagen konnte. Es test am 
Tage, daß feir Einführung diefer Auſtanuen die ißikeren 
Uebel nit vermindert werden find; und was aydı.i 
diefer Hinſicht auf Rechnung zufaͤlliger Einfläffe 34 
möchte; fo haben doch die dabei gemächten Erfahrungen 
in der Ueberzeugung beigetragen, daß nicht! blos eine 

odification, ſondern eine‘ weſentliche Aenderung det 
alten Bezirksverfaſſung nothwendig fey. :: Noch immer 
find die Regiminalverwaltung und Auffiht in allen Bes 
zichungen, die Polen in allen ihren Zweigen, dag Kris 
ininalwefen und die Leitung: fomdßf’aie die unmittelbarke 

Ausuͤbung der ſtreitigen und der wilfärligen Gerichts⸗ 
barkeit in dem Geichäftskreife dag. Oberamtmanns verei⸗ 
nigt, — ungeachtet dem Umfang und der Vielartigkeit 
dieſer Geſchaͤfte, zumal bei einem Diſtricte von zwan⸗ 
geaufend Menſchen, die Talente, Kenntniſſe, prartiihe 

Ausbildung und Thätigkeit eines einzigen Mannes, nad). 
den Forderungen 'der jegigen Seit, nicht genägen konnen. 
Diefe Ueberzeugung mußte auf der einen Seite eine 
Thädlihe Nachſicht in Anfehumd der oberamtlichen ⸗ 
tigkeit um fo natuͤrlicher herbetffuͤhren, “af dieſe, 
Verſchiedenheit der Functionen, faſt bon‘ allen Lande 
ſtellen in Anſpruch genommen wird, und deswegen von 

keiner derſelben mit gerechter. Strenge beaufſichtet wer⸗ 
den kann. Auf der andern Selite ſtand dem Oberame⸗ 
mann ſchon ſeit den aͤlteſten Zeiken in der Stadtſchrei⸗ 
berei ein Weg offen, auf Koſten der Intereſſenten oder 
der oͤffentlichen Kaſſen ſich die Amtsgefchaͤfte zu erleich⸗ 
tern; wobei denn beide Stellen, in kililter dem Gemein⸗ 
wohl nicht durchaus zutraͤglicheẽn Nichtung, von ihrem 

eigenthuͤmlichen geſetzlichen Charakter fi; nach und dia 
entfernten. Ueberhaupt iſt nicht zu verkennen, daß man⸗ 
‚Se ältere Geſetze und Inſtitute buch allmaͤhlige Um⸗ 
vandlung der aͤlrnifſe, faͤtnbie fie gegeben waren, 
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ügre: wöhlepktige:: Wirkfamfeit verloren Haben, während 
Mitunter dureh fie die, in dem. größten Theile Unſrer 
Smaren Schon feit- Yahrhunderten Seftehende, Gemeinde; 

"serfaffung ın ‚ihrer Entmicdelung gehemmt worden ift, 
Die. Folgen. biefer organiihen Mängel dußern fich forss 
während auf: manderlei Weiſe verderblich. Die nice 
‚Überall hinlaͤnglich gerechtfertigte Beſchraͤnkung der Mas 

Ziſtrate in Gemeindeſachen hat Einrichtungen berbeiges 
Führt, deren Koften und andere Nachtheile nicht durch 
ein höheres Maas Iffentlihen Vertrauens auf die Ver: , 
‚waltung vergüset werden. Den Einzelnen ift der Ber 
trieb ihrer melften Privatangelegenheiten, vorzüglich die 
Rechtshuͤlfe ſo fehr erfchwere und vertheuert, daß der 
‚Swe nicht Telten durch das Mittel aufgewogen wird. 
Auch im Kriminalmefen ift der fangfame Gang der Ju⸗ 
fi, bei unverhaͤltnißmaßig großem Aufwand der Staats⸗ 
kaſſe, fo beſchwerend für die Individuen, als nachthei⸗ 
fig für. die Moralität und Öffentliche Sicherheit. Je ent⸗ 
ſchiedener die Vorzuͤge find, durch welde die von der’ 
Vorſehung Uns anvertrauten Lande in manchen Theilen 
Ihrer geſellſchaftlichen Einrichtung fih auszeichnen; deſto 

» weniger Lingen Wir geftatten, daß den zahlveicheven ut: 

meinſchaft des W 

seren Kläffen des Volkes bedeutende Vorrheile der Stagts⸗— 
ger indung,..amf die fic gerechte Anſprüche haben, nur 
ahugllfommen. zu Theil werden. In diefer Gefinming, 
Angleich aber And in Erwägung, daß die Geſetzgebung 
der .Kultur eben To wenig vorancilen als hinter ihr zu: 
röckbleiben darf, haben Wir die ımtere Klirgerliche Ver— 
‚waltung nach folgenden Grundſaͤtzen geordnet : 

1 i a 0 nd 2 

De Gemeinbeverband,  ald die natuͤrliche Srunb: 
ifage: desiitansßuchbandes, if, mit Ruͤckſicht auf Ge⸗ 

es, anf. eine, für den Betrieb 
Vaͤr gerlichor Zwecke "hinreichende. Menſchenzahl, anf Su: 
ſammenhang und Beichterfenßeit: ses. Bodens, überall Ju 
erhaſteni und zu vervollkomtincen. Er erſtreckt fich auf 
alles; was· die Gemeindemarkung umſchließt, und aͤußedt 

Yale Maris auf alle Härgerliche Verhaͤltuiffe, fo weit 

® 

x 

4 
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ihm nicht in beiden Bezirhungen gemeine Bari 
fege oder unftreitige befondere Rechte derogiren. Die 
Gemeinde ift das Beſte ihrer Senofien, und eben To 
aud das Belle des Staats zu befördern ſchuldig; bei⸗ 
Des nach den rechtlichen Beſtimmungen einer auf weis 
felfeitigen Vortheil gegründeten Uebereinkunft. u 

Zu diefen Zwecken verfüge fie über ihr gemeines Ver⸗ 
mögen, das ihrer Werwaltung nicht entzogen Werden 
kann, und nimme das in Verband chende Privatvers 
mögen, das fie in der Entrihiung der Staatsftener vers 
tritt, fubfidierifh in Anſpruch. Die. Amgübung ihrer 
Rechte und Pflichten Äberträge ſſe einem durch Stim⸗ 
menmehrheit aller Gemeindebuͤrger ans ihrer Mitte ges 
wählten bleibenden. Semeinderathe. Dieſer Has die ganze 
Gcmeindeverwaltung in Beziehung auf Oekonomie, Pas 
lizey, Rechtspflege und aͤußere Verhaͤltniſſe theils ſelb 
zu beſorgen, theils unter ſeiner Verantwortlichkeit durd 
andere von ihm beftellte Perfonen beſorgen gu laſſen. 
Sin jeder Stades oder Dorfgemeinde ficht cin Mitalicd 
des Rathes als Vorſitzer deffelben, und als erſter Vor— 
Reber an der Spitze der Verwaltung; cr bat zugleich 
die Staatsangelegenheiten, ſoweit fle die Gemeinde indr 
beſondre berähren,. zu beforgen, und iſt in dieſer Hinz 
ſicht Regierungsbeamter. Diefer, wie der Gemeinderath, 

| e cine feinem Bernf angemeſſene Straſgewalt. Dem 
ortheil der Gemeinde ift gemäß,. daß die obrigkeitlichen 

und verwaltenden Perſonen ihre Geſchaͤfte ohne frem⸗ 
} ‚ben Beiftand verſehen; ‚Dies erfordert, auf der einen Seite 

Bereinfahung der Gefchäfte, auf der andern angemeſſene 
Belohnung der Angeftellten, und in der Regel lebens⸗ 
länglihe Beibehaltung der Stellen. Ein Ausfhuß der 
Värgerichaft, ‚deffen: Mitglieder wach" perisiichen Wah⸗ 
len nothwendig wechleln, iſt zu erhaltenen Aufmerkſam⸗ 
keit auf daB gemeine Beſte verpflichtet. In wichtigeren 

‚ Sällen: wird durch ‚feinen Widerſptuch ein Beſchlus den 
Bcmeinberaths. in feiner Wirkung gehemmt, durch feine 
"Buftimmung: aber iheils veſſen Anstsgewalt ergänge, xheils 
auch eine Cognition höherer Stellen ensbehslich: gemacht. 
Die eigenthuͤmliche Wirkfantdit.:89 1. udn mird 
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dadurch geſichert, daß er yon der erdentlichan Merwal⸗ 
ums eutfernt bleibt; - Das Aulſͤchts⸗ md Leitungsvecht 
der Regierung Aubert ich :derig, Daß ſie den erſten Vor⸗ 
fieher anf einen Wahlvorſchlog der Somyinde. ernennt, 
der Irgalen Beſetzung ber uͤhrigen Verwaltungsſtellen ſich 
verſichert, and fie durch Beſtaͤigung brgloubigt, die Oeko⸗ 

nomieverwaitung durch ‚Ihe Pruͤfungin geſetzlicher Oxd⸗ 
nung erhaͤlt, und uͤber Beſchwerden, befonder⸗ ve 
Streitigkeiten zwiſchen ber Verwaltung und dem Aus⸗ 
ſchuſſe, entſcheidet. Der: Sgaatsorgatiemus erfordert 
eine gleiche Grundverfaffung aller Gemeinden, Aber bei 
ihrer. geoßen Verſchiedenheit an. Umfang. und -Befands 

eilen; if eine große Verſchiedenheit in der beſondern 
Einrichtung fowohl, als in, dem Verhaͤltniſſe zu den 
Staatsbehoͤrden, ihrem Intereſſe eben fo „pie dem des 
Staates gemaͤß. Sie werden, mit vorzuͤglicher Ruͤckſicht 
auf Bevoͤlkerung, in vice. Klaſfen abgetheilt, nach. deren 
@tnfegfolge der Grad der Unabhängigkeit beſtimmt wird, 
der ihnen. jegt, oder kuͤnftig einzuränmen if. Die ſpe⸗ 
eielle Ausführung dieſer Grundſaͤtze emchält das Ediet 
über die Gemeindeverfaſſung sub Nro. J. 

3 

* y. . . ee a 2, 

Die ſtaatsbuͤrgerlichen Angelegenheiten, weſchen ber 
Gemeindeverband nicht. genügt, iberden dur den Der 
zirksverband befsrdere. "Inden Wir eine den mardelis 
chen Verhältniffen mögliht änpaflende, unſtteitig mins ' 

ſchenswerthe, Eins; und Zutheilung aller Gemeinden, der 
kuͤnftigen Geſetzgebung heimzuſtellen Uns durch Höhere 
Ruͤckſichten bewogen finden, laſſen Wir, mit Ausnahme 
der wenigen Aenderungen, die durch ganz beſonders drins 
gende Umſtaͤnde motivirt ſeyn möchten, den Beſtand der 
gegenwärtigen Oberamtsbezirke und die Anordnung der 

- Dberamtöfiße derzeit unverändert. Der Oberammann 
iR nice mehr Richter, auch micht mehr unmittelbarer 
Borfteher der Oberamtsftadt, hat ‚Hingegen ald Regie⸗ 
rungsésbeamter des Diftricrs in aͤllen Beziehungen, in 
welchen die ausſchließliche Competenz einer andern Stelle 
nicht unzweifelhaft begruͤndet iſt, das öffentliche und Pit; 



Auffichssrechte, a 

"N IP H ' m ee DR 

"Sie Privat / kerkttnfiege wird, a entſcheidenger 
acſe DAR. Zero derer, ‚De dur bedauͤrftig 
ſeyn können, der ordentlichen Gemeindeobrigkeit ſo weis. 
Aberlaſſen, als fie mit der allgemeinen: bürgerlichen Bey 
waltung ſich ‚verträgt. : Die Nechtäfürforge., wei vors 

Behrehlie. a —— a ein. Theil der 
allgemeinen; obrigkeitlichen —2* —*8 ihm Kg 
fe wie- in eigen Ze! der und. 

——— n, Beni eich „Ar —æe— 
die "wege Beringfügigkeit des . Qhiestk-, eig "meitesen 
Merhtsgemg: nicht, vertragen. -Quud inappellable Een 
niſſe. - Suche: Weſchaͤfte der — die 
owendung ſchwieriger Rechtsſaàrmen beruhen, und beſon⸗ 
dere Geſchaͤfts enneniſſe erßardern, werden unter der. Miss 
wirkung det. Gemeinderathes von dem Gerichtsnotar der 
weitet... Fuͤr die Gerichtsnotare werden, in zedem Ober⸗ 
naateseʒtrec geſchlocſene Diſtticte geblldet, und ihre eis 
gent lichen Amtsoveruicocx noch cenan and man 
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mnit sehen." Dar bieſe "ARE TUT Be 
iren ſonſt zuſteheindeir Nodeliibr ab Schreiberdigeſchaf⸗ 
de). werden’ fie ans Bifenelicgen. Kaſſen: beſoldet Melde 
dagegen: die" von. Privat s Intereffchten 6 entrithtenden 
&r j tehen. 7 war. ia a u u le 

Se — uam FIT BaEL PER EEE ADER > SEE Sat 1 5 BE De ee ee DEE E Perere: 
} 107 BU IE og Bei Fey ind ru 3412 

2.3 Blinideigiihzen Ausfanp deu Rechtarflege, mit Nude 
ſchluß ‚ahmiriftnaniver: Funchonen/wird in jeden Qber⸗ 

Air Dichten aufgeſtkabn Küche Hat, anten 
der Dberauflicht des Kreisgerichtshofes mug reinem, Alk 
Sehälfe und Stellvertreter ihm beigegebenen Actuar, die 
&cmeinderärhe und — in der Ausuͤbung ih⸗ 
rer auf die Rechtspflege ſich beziehenden Pflichten zu bes 
Ber auch wichtige und Schwierige Handlungen der 

* 
yo 
u. 

| orge ſelbſt vorzunehmen; feine Gerichtsange⸗ 
nn n mit Exemten und mit Answärd 

Bar Berwendung zu uünterſtützen, und überhanpt 
"Dbfiegehbeiten eines Zuſtizheamten in allen Begier 
— —* fallen. — hät "er, in Gemein⸗ 
Hafe mir Beifigeit die durch das offentliche Vertrauen 

bernfen, umd den Parteien unverdächtig find) alle pri? 
dafrechellche Strritigkeiten in erſter Inſtanz zu eroͤrtern 
and entſcheiden· Bei ver Stellung des Oberamtsge⸗ 
eeh hs enter Inſtanz bei der Beſchaffenheit des 
den Thefls der ah daſſelbe gelangenden Sachen, und 

Bern bröpen Gewinn, den die Aufklärung des Rich— 
owohl als die Ueberzeugung der Streitenden ſelbſt 
4 die. itiderjögerte lebendige Erbrterung einer Sache 

erlangt?“ ift ch dem wahren Zwrcke der Rechtspflege ger 
Mmäß, vor dem Oberamts ericht, ſo weit es Feſche⸗ 
ben Finn, "die Parteien perſoönlich erfcheinen IL vap) . 
nur mie den nochmwendigften "Ausnahmen, mundlich ver 
Haubelr ud vorzügficher Bebacht auf die Gerſtellung dis 
ner rt ——— genommen "werde, — daß der 

- SIEHE dem "Anrufen der Parteien Jede, die’ Entſchet⸗ 
| Forderude Folge von Amtswegen gebe, — daf 
an he Borbrinhen allein’ in Erforſchung der Wahr: 

Hehe nicht gef, — daß Ler unter Beobachtung 
der weſentlichen Erforderniſſe ſchleunig verfahre, — darf 
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a Sun kn a | über ” 
Definitiv ⸗Eucſcheidung an, e 
ne yet uns ‚Dem 0 Gala ei ‚finde RR 
Weg zu dieſem ſteht für einfache 
Unterrichter jederzeit: offen, und —— r on 
Berufung, durch Zurädführung der bisher FR 
Fatali an une“ Yorıkalleın Auf dunfäche Üüpchfei 
Komet: Die : geſetzlichenn Beſtimmungen Andre 8 
AN Er EMI 
sub New IV4 : a V EA Een Ber A" N 
ta un. pazpae Diaboe van —* Er De) 
a —— en ie nd 

i SE 39 u RE meer 2a wu al I 

RE über die Stwaferchtöpfiene r Die, ‚oleige. 
falldö dem Oberamtsrichter⸗ theiſs in der Kigen]; aft eu 
nes ‚Richters, theils in der, eines erh an 
erſtatters und Vollziehers ‚übertragen, ik, ; AR ‚angerjudit 
vollſtaͤndig und ohne Unterſcheidung der General⸗ und 
dev, Special /IAnquiſition, alle — ——— deren 
Entſcheidung nicht den Adminiftratiw: Behoͤrde {RR —— 
oder die Befugniß des Obergmts uͤberſteigt. eis 
er ‚wahren‘ Wirkſamkeit gemaͤß, dab Cr in ae 
gen anderer Stellen nicht unmittelbar eingyei grand. 
en, um auf eine Alnterfuchung einzugehen in der 
die Anzeige oder Aufforderung einer offentlichen — J 
de, eine, Anklage oder fürmliche, Denunsiafion, erwarte, 
Eine gefegmäßig. an ihn gebrachte Sache kann. er ohne 
die. entſcheidendſten Gründe nicht. ‚ablehiien. +-Vom, ben 
Augenblick, wo en fic,überhommen hat, ſteht all A; 
tere; Verfahren ihm, allein. zu. Er entfcheidet 
meinſchaft mit Öffentlic) verovaneten Serichtsbeifik ker AN 
zu. einer einfachen Freiheitsſtrafe von vier Wochen 
einer Geldjtrafe von dreißig Thalert, — En 
berichtee er an den Kreisgerichtshof. ‚Die Ph 
eines angemeflenen öffentlichen — un, 0 
lichfier Sicherftellung von — Leben, 
des DE wird ein Segenſand⸗ era 
gun. ſeyn. ET ann Y Bill: u u. 
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ZZ un ht, . ar mann 

Ha HR ZWweckmaͤßigkeit jeder Verwaltung oh dem 
intellectuellen und moraliſchen Vermögen der Augeſtell— 
ten abhaͤngt, und da der geſetzmaͤßige Wille duch ho— 
here, Auffihe allein nicht erſetzt, hingegen zum Theif 
öntch aßere Verhaͤltniffe beſtimmt wird + fo fordetk das 
gemeine Beſte chen fo fehr als die Gerechtigkeit, daß 
bei Anftellung und Beförderung Öffentlicher Beamten jes 
der Art nur Talente, Kenninſſſe, Redlichkeit und Thaͤ— 
tigkeie mis Entfernung: allen ungefeslihen Einfläffe bes 
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růckſichtigt, die Beamten mit geeigneter Achtung behans 
delt, und duch hinreichende Belohnung gegen ſtoͤrende 

. Sorgen, gefhäst werden. Zu dieſein Ende, und ın Erz 
waͤgung, Daß, die Abhängigkeit von zufälligem Eihfomz 
men. und heſonderen Berdienftberechnungen, eines Theils 
dem amtlichen. Charakter einer obrigkeitlichen Perſon 
nicht entſpricht, andern. Thells zu Mißbraͤuchen Anlaß 
ge t haben Wir die Verwandlung accidenteller Dienit: 
lohnungen in feſte Jahrgehalte verordnet, und erwar— 

ten, Daß die Gemeinden, bei den von ihrer Wahl, und 
Belohnung, —5 Dienſten, die obigen Grundfäße 
gern zur Ru chnur nehmen werden. Wir haben aber 
auch Mn hauptfächlic) die Dienffigchalte der Ber, den 
Oberamtsgerichten und Oberaͤmtern anzujtehenden. Ber . 
amten in Unſerem Edict sub Nro. V. auf eine ihren 
Die ſt⸗ und Rangverhaͤltniſſen angemeſſene Art beſtimmt, 
wobel Wir zugleich Sedem verdiente Beförderung. auf 
feiner Laufbahn, zufihern. Dagegen verſehen Wir Uns 
zu ihnen, dag fie, wozu jie nöthigen Falls ohne, Nach— 
ſicht anzuhalten wären, nicht nür ihren, Aintsobliegendeiz 
ten, im Verhaͤltniß gegen Untergebene ſowohl al: 
die Regierung, mit Ihätigkeit und Treue ſich widmen, 
fondern auch aller und jeder ungeſetzlichen Vermehrung, 
ihres Dieniteintommens ſich enthalten werden. ° Insbe— 
Tondere erklären Wir, — von dem Verbrechen 
der Beſtechung, die bloße Geſchenkannahme Unſerer 
Staatsbeamten, von, Perſonen, mit melden, fin. imamt: 
lichen. Berhältniffen, fichen, "unter den iq, biete gese⸗ 
benen yäheren Beſtimmungen, für ein, Dienitvprgehen, 

N 

3 gegen, 

Ey 
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weldges mit Entleffung, ober mindeftend mit Zuruͤckſez⸗ 
zung im Dienſte zu-befteafen if. - Und da. auch der nahe 

| —3* einer Zugänglichkeis‘ für Geſchenke dem Sffent: 
ſichen Vertrauen und fomit dem’ Dienſte nachtheilig iſt; 
fo hat der Beamte, der im: eintretenden Kalle fich das 
von hicht genügend zu velnigen Weiß, eine oͤrtliche Vet⸗ 
febung u eriwarten. ER Pa er 

a a a lm 

- Da beider gegenwaͤrtigen Abänderung der untern 
Berwaltung an dem Koſten derielben die Amtspfleg⸗ und 
Gemeindekaſſe fünfrig weniger als bisher zu tragen ha⸗ 
ber; jo iſt cinige Erhoͤhumg des Aufwandes. der Staats 
kafie, Auch bet aller 'angemeffenen Rackſicht auf Roftem 
erfparnid, derzeit mvermeldlid, ment nicht die hoͤhern 
Zwecke gefaͤhrdet werden follen. Es kommt jedoc, dabei 
in Berrachtüng, daß viele der bisherigen Befoldungen 
mit den gemeinften Bedurfniffen in einem fo offenbaren 
Mihverhaltniſſe fanden, daß eine Erhöhung derfelben 
ſchon laͤngſt als rechtlich und politiſch nochmendig ers 
kannt worden iſt, andere aber in sure dem Bers 
mögen der Gemeinden und der Privaten‘ befanden, des 
ven Ungemeſſenheit, — ihrer fonjtigen nachtheiligen Fol⸗ 
gen nicht zu gedenken, — einem großen Theile des Bolr 
kes ſelbſt aud) dkonomiſch weit Täftiger war, als ihm 'die 
egenwärtige Erhöhung der Staarsausgaben werden kann. 
Wie demnach diefe eheils zu Tilgung einer älteren Staats⸗ 
verbindfichfeit, theils zu unmittelbarer anderwärtiger Ers 
Teihterıma gereicht; To wird fie" rinft auch ganz aufhds 
ven, und eine wirfliche Verminderung der Staatsvers 
waltungskoſten dann eintreren können, went die nuns 
mehr begründete Einfachheit der Verwaltung feften Bd 
den geivonnen haben wird. 

I a te a: Pi ge eh 
— dp — VII. — — F. 

Nachdem bereits imJahre 1817die Mittelſtellen 
wiſchen Regierung "und: -Dberämtern aufgehoͤrt haben‘; 
ſo errten nun, in Folge Ser gegenwaͤrtigen Anordnun⸗ 

Va be „tm- 
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. ee | 
· Er Be 



> 

Die Org. d. une. Staaten. 0:31. Dec. 1848. 289 

‚gen, die Oberamtsrihter in bie Stelle der Provinzial: 
Juſtiz⸗Collegien und der Kriminalvdıhe. Da die Kevbs 
fon. der Gemeinde⸗ und Stiftungsrechnungen als eigentz 
KRiches oberamtliches Sefhäft wieder den Öberämtern, fo 
wie die Stiftungs⸗Adminiſtration den Gemeinden zuges 
theile wird; fo kann weder ein Rechnungs-Reviſorat, 
noch eine. Stiftungeverwaicung als eigene Diſtrict⸗Be⸗ 
amtung ferner beftchen. Die Unteramteien und Obers 
jhulcheißereien werden jest, da die Oberämter fo bedeuz 
tend erleichtert find,. um fo mehr aufgelöft, als. eine 
Mittelſtelle zwiſchen den Gemeinden und, dem Oberamt 
weder dem Organismus angemeffen, noch dem Seichäftss 
gang zuträglich iſt. Die in den Erabdes und Amtsfchreis 
bereich bisher. vereinigten Functionen fallen, je nach ih⸗ 
sen verfchiedenen Eigenfhaften, dem Dberamtsrichter, 
dem Gerichtsnotar, dem Oberamt, der Amtsverſamm⸗ 
lung, den Gemeinderäthen und Gemeinde s Offisianten 
und beziehungsweiſe den Verfchiedenen Actuariaten theil⸗ 
weife zu. Die Perjonen, weiche durd Aufhebung der’ 
von ihnen befleideten Aemter außer Dienſt⸗Activitaͤt 
tommen, find idren Verdienften gemäß anderwärts ans 
zuſtellen, und. fofern fie an ihrem bisherigen vechemäßis 
en Dieynſteinkommen, verfüge wuͤrden, , billig zu ente 
chaͤdigen.. 
a ieh ie 

Den in Unſerem Koͤnigreiche beguͤterten Standesr 
Herren, fo wie dem ritterſchaftlichen Adel Bleiben die 
ihnen zugeſicherten Zurisdietionss, Polizey⸗ und Auf⸗ 
ſichtsrechte unbedenklich vorbehalten, in ſofern die Aus⸗ 
Übung derſelben zwar einige Modffication der gegenwaͤr⸗ 
tigen Anordnungen veraulaffen, abır. den wahren Erfor⸗ 
derniſſen, der untern Staatoverwaltung Nicht nachtheilig 
werden kann. Endlich .- .-.- ee 

.n J I 
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behalten alle Meſetze, ſo weir fle mit ten gegenwarti⸗ 
‚gen Anordnungen nicht im Widerſpruche Ryben..:eug 

Drittor Mend, 19 N 
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noch ferner ihre Anwendung, Bis Wir im Stande ſeyn 
werden, eine höhere Vervollkommnung der Geſetzgebn 
init einer Standeverſammlung zu berathen, deren Her 
ſtellung Uns fortwaͤhrend an de, und die Wir nun uits 
gefäumt in nähere Berathung zichen werden. Zur Volks 
ziehung der gegenwärtigen Anordnungen 'find von einer 
"Eommifflen, die Wir zu dieſem Ende niederſetzen wers 
‘sen, demnaͤchſt beftimmre nähere Einlettungen zu treffen. 

(Unterz.) Sil helin. | 
9 urn Tu . F 

- Auf Befehl des Koͤnighg⸗“ 

Der Staatsſetretar Vellnagel. 
t 44 FL — . 3%. 
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Atm 40. Juny 1319 betief varauf der König von 
neuem bie Stände zum 13.July zuſammen, in deren 
Mitte fi jetzt ein beſſerrr Geiſt zeigte, auf welchen‘ 
die veränderten aͤußeren politiſchen Berhältniffe im 
teutſchen Staatenbunde wahrſcheinlich nicht oßne Ein: 
flug blieben. - le Di 

"Sein deuilich ausgeſprocheüer Wille war, auf. 
dem. Wege des. Vertrages die Verfaſſung zu 
Stande zu bringen. Er tioß deshalb ben: derſammel⸗ 
ten Ständen einen neuen Entwurfizur Phfung vor⸗ 
legen, ber von denfelben, mit wenigen nicht. weſent⸗ 
lichen Veränderungen, afigenommen, und am 25. 
Ecyteniber 2819 als Grundgeſetz des Königreiches be⸗ 
kannt gemocht ward: 2 

415 LER; N ’ " 
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“2 Meffngsutine v. 25: opt. 1dıg. 
| beim, von Goites Gnaden König von Wirs 
einberg.' Thun Tand und zu wiffen für Uns und Une 
Rs Nachfolger in der Regierung! "' 

Unferes in Gort ruheuden Herrn Vaters Majeſtaͤt 
und Gnaden haben Ba jm Sadır 1415 auf die Ers 
richtung einer Staates Wr J erfaſſung für das ger 
Sammer KWnigreich Wittenberg crhfiltiken Bedacht ge⸗ 
nommen: ud’ zu dieſem Eve mir ben gu viner Stäns 
deverfammlung einberufeaen Fuͤrſten/ Grafen, Edelleu⸗ 
ten, Geiſtlichen beider. ‚aeun. s Sonfeffionen and. den vom 

| digen täbten, auch Ferm ichen Oberamtsbezirken 
ten” "Abgeordneten, ‚Unterh exhand lungen „sröffnen Jafie en 

ie he unter. A erung bis in dae a. 1847 
r * forıgefegt wii 

„Bieroghi. domald der! de fan | Zuhed nit zu © 
eich gemejeh; | 0. äben denfelben Dennoch unvers 
‚eüete Im Nuge behalten, um um eines, Theile. der Uns, 
“als Tinem Gliede des — un, obliegenden 
Verbindlichkeit zur Erfüllung des Artikels der 
Dihn desacte, andern · Theils den Wanſchen und Bitten 
Unſeter getreuen Untetehanen um en egeähdung 
des Mertiligen Rechtszuſtaͤndes, Abereinftiiknichd mie * 
ſerer Bienen Ueberzeugung, zu entſprechen, eine neue 
bi ammiang.- auf den '13; July gegenwärtigen 

im "Unfere "Wefiberigftabt Ladwẽgoburg "berufen. 
— nun Über. her Eijtwurf einer. ‚dch früheren 
en 98: umd- nee he ame Rechten and Frei⸗ 
heiten mtere alten Stammlandes, jo wie der damit 
verenl gen neuen Landestheile, zugleih aber yud den ger 
gembävttgch Verhaltnifſen moͤglichſt angemeſſenen, Grund⸗ 
—S von da Drandeverſammlung hibzu beſon⸗ 
—— An Mitgſteder ſih mie den Yon Ehre ernann⸗ 

aAnmiſſarien vorläufig beredet haben, und die hier⸗ 
Aber erſtatteten Berichte einerſeits von Uns in Unſerem 

Weheimenrathe, andeberfeits von der vollen Staͤndever⸗ 
famtalung voneandis Und ſorgfaͤttig ggzaft und erwo⸗ 
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gen, ſodann dig gefanme u 
Stände Uns ae won worden — iſt Endlich Vai | 
hoͤchſte Entſchließung und. allerunterthaͤnigſte Gegenerklaͤ⸗ 
tung eine vollkoinmene beiderſeitige Peek, Ab 
folgende Punkte zu Stande gekommen: Sa 

— Erſtes Kapitel. n 

Bon dem. er hnüreläe.. un De 
.8. 4% Sämmtlice Veftandshrile des. Königreiche ne 
‚und bleiben zu einem. ungStrennlichen Wengen: und zur 
CTheimahme an Einer und derſelben Werfaffung vereinigt, 

2. Wauͤrde in det Folgezeit das Koͤni einen 
neuen Landeszumachs durd) Fr gu Ka ars 
‚dere Weife erhalten; ſo wird derfebbe in die Gemein⸗ 
ſchaft der —— des Staates ——— 

u, *7 

Als Landeszuwachs iſt Alles anzuſe eh, a 
nig nicht a en Seine „Derfst ” fen, di ne 

“ 
24 

| dung ber Oraatsträfte, c der ausdruͤckl 
ſtimmung, daß cs einen. — *& des —* 
—— keit; erwirbt. mon 

ein: "unabwendbarer . Noihfall di e tens 
einen itheiles unvermeidlich machen; vn „Ik wenig⸗ 
ſtens dafuͤr zu forgen, daß den, Eingeſeſſengu des ge⸗ 
trennten Landestheiles eine hinlaͤngliche Zeitfriſt geſtattet 
‚wird, um. a ich anderwaͤrts im Königeeihe mis Ihrem Eis 
genthume nicderlaſſen zu können, ahne in Beräußerung 
ihrer Llegenfchaften übereilt, oder dur eine. auf 3 
mit zunehmende · Vermbgen gefegte Abgabe, oder ſonſt auf 
andere Weile belaͤſtigt zu werden. 

$. 3. Das. Königreich Wirtemberg if ein Chei des 
teutfchen Buudes; daher haben alle. organiſchen 
Beſchluͤſſe der Bundesverfammlung, weiche die 

verfaſſungeͤm ͤßigen Verhäktniffe. Teuiſchlangser Die 
allgemeinen Verhaͤltniſſe teutſcher Staatsbuͤrger —*2** 
nachdem ſie von dem Könige —— ind, 
auch für Wirtemberg verbindende Kraft, ‚Ss 
doch tyitt in Anfehung. deu. wiss zux Erfuͤluns der 

F a ee) 
% . 
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F begruͤndeten Verbindlichteiten die: verfafs ⸗ 
SE: Mitwirfung der Stände ein. 

"Bweites Kapitel 

! ' Son dem Könige, der Tpronfoige und der 
j | Reichsverweſun 8; 

4. Der goni iſt das Baupt. det. Staates, vers 
— ſich alle echte der. Staatsgewalt, und Abe 
fie antet den’ durch die Verfaſfung feſtseſe c 
cen Beſtimmungen ans. 

— Perſen 2 heilig md anerlebiich 

§. 3. er: König sebennt ſich zu einer der chriſtli⸗ 
chen Kirchen. u , 

$. 6. Der Sig der Hesierung kann in einem Falle 
9— Hab des Koͤnigreichs verlegt werden. 

— — 
7. Das Recht der Thronfolge gebührt dem Manns— 

Raise bes Föniglihen Kanes; die Ordnung derfelben 
wird durch die Lineal; Erbfolge nah dem Erſtgeburts— 
rechte beftimmt. Erliſcht der Mannsſtamm; fo geht die 

tonfolge auf die weibliche Sinie, ohue Unterſchied des 
ſchlechtes, ber, und zwar fo, daß die Mähe der 

Dermwandefhaft mit dem zulest vegierenden Köhige, und, 
bei gleichem Werwandefchaftsgrade, das natürliche Alter 
den ug gibt. Jedoch tritt bei der Descendenz des 
9 tegierenden Föniglichen Hauſes das Vorrecht des 
Mamneſtammes wieder ein. | 
8. Die ‚Fähigkeit zur Thronfolge ſetzt rechtmaͤßige 
@ebun aus einer ebenbärtigen, mit Bewilligung des Röz 
miges Heichlöffenen, Ehe woraus. 

$. 9. Die Volljährigkeit des Königs, tritt mit zuruͤck⸗ 
gelegiem achtzehnten Fahre cin. | 
N 40, Der Huldigungseid wird. dem Thronfolgcr- 

darin Abarleat, wenn Er in einer-den Ständen des 
Sihigteich ansziftellenden feierlichen Urkunde die uns 
verbruchliche Feffhaltung der Landesverfaſſung bei feinem 
föniglihen Worte zugeſichert Dar, | 
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6. 14. Iſt der Konig minderjahrig, oder. auf. einen, 
andein Urſache an der. eigenen Ausuͤbung der. Regierung, 
verhindett; To tritt eine Neihsverwelüng em, 

$. 12. Sn beiden Fällen wird dig Reichsverwefung 
von dem der Erbfolge nach naͤchſten Agnaten geführt, 
Sollte. kein dazu fahiger Agnat vorhanden, fegnz kp. fälle 
die Regentſchaft an die. Mutter, und mach dieler an die 
Großmutter des Könige von värerliher Seite. 

5. 13. Sollte fih Bei einem zunaͤchſt nad na | 
gierenden Könige zur Erbfolge beſtimmten Zamiliengliede 
eine ſolche Geiſtes- oder koͤrperſiche Belhaffenheis, zei⸗ 
gen, welche demſelben die eigene Verwaltung des Reichs 
unmoͤglich machen wuͤrde; fo iſt noch unter Dir Regie⸗ 
rung des Koͤniges durch ein ——— 
den kuͤnftigen Eintritt der geſetzmaͤßigen Reichsverpet 

ſung zu entſcheiden. BE | 

Wuͤrde der König während feiner: Reglerung oder 
‚bei dem Anfalle der Thronfolge durch ein ſolches Kinder; 
‚nid von der eigenen Verwaltung des. Reiches abyehalten 
ſeyn, ohne daß ſchon früher. die oben beſtimmte Borfer 
Hung gesroffen wäre; jo Toll. laͤngſtens binnen Jahre 
it in einer von dem Geheimenrathe zu veranlaffenden 
erfammfung ſaͤmmtlicher im Koͤnigreich anweſenden 

voljährigen, niche mehr unter väterlicher. Gewalt fichene 
ben: Prinzen des £öniglihen Kaufes,. mit Ausſchluß des 
zunaͤchſt zur Regentſchaft berufenen Agnaten, auf vors, 
gängiges Gutachten des Geheimenrathes, durch einem 

‚nah abfoluter Stimmenmehrheit zu faſſenden Beihluß; 
mit Zuftimmung der Stände über den Eintritt der ger 
fegmäbigen Regentſchaft entfihleden werden. , 

$. 414. Der Reichsveripefer hat eben fo, wie der 
König, ben —7 — die Beobachtung der Landesver⸗ 
faſſung feierlich zuzuſichen. 

$. 15. Der Reichsverweſer übt die Staatsgewalt in 
den Umfange, wie fie dem Könige zuftcht, im Namen, 
des Koͤniges verfaſſungsmaͤßig aus; ‚daher ftcht auch der... 
Geheimerath zum Neichsverwerer in demſelben Berhälks, 
niſſe, wie zu dem regierenden Könige, | 

21 
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Es Sanın aber der Meigpnermefse feine Standeser⸗ 
oͤhungen vornehmen, feine neuen Ritterorden und Hofs 
mter errichten, und Fein Mitglied des Geheimenraths 
anders, als. in Kolge. eines gerichtlichen Erkenntniſſes, 
entlaffen. : Jede „während einer Reichtverweſung verabs 
ſchiedete Abänderung eines Verfaſſungspunctes gilt nur 
auf die Dauer der Regentſchaft. Auch können. die dem. 
Reiche heimgefallenen Lehen während der Regentichaft 
nicht wieder verlichen werden. . | 
5. 416. In Ermangelung einer von dem Köhige ge: 
froffenen, und dem Geheimenrathe bekannt gemachten 
Anordnung, — die. Erziehung des minderjährigen 
Kiniges Bar z nnd wenn dieſe nicht mehr lebt, 
der Großkiutter von värerlicher Seite; jedoch kann bie 
Etunennung der Erzieher und Lehrer und die Feſtſetzung 
des Erich göplancs me nuter Ruͤckſprache mit dem 

aftsrathe geſchehen, welcher fich aus den Mit⸗ 
glicdern des Geheimenrathes uhter dem Vorſitze des 
Reichsverweſers hildet, fo, daß Letzterer bei den deshalb 
3 Taffenden Beichlüffen eine mirzuzählende, und im Falle, 
einer Stimmengleichheit cine entfcheidende Stimme hat. 
Bei einer Verſchiedenheit der Anfichten har der Vor⸗ 

undfſchaftsrath die Enticheidung; auch liegt dieſem nach 
bem Ableben der Mutter und der Großmutter die Sorge 
fuͤr die Erziehung‘ des minderjährigen Königs allein ob. 
rg 17. Die Reichsverweſung „hört auf, ſobald der 
König das Alter der Vollſaͤhrigkeit erreicht hat, oder 
fort das Bisherige Hinderniß feiner Selbftregierung- ges 
hoben ff. — —— | en 
:77 6.4 Die Merhälmiffe des: Misglicher des. Eörtiglis 
Ken Hauſes zum Kaͤnige, ale: Oberhaupt :der. Familie, 
uud unter ſich, werden ia einem. eigenen Hantgeſetzt 
beſtimmt. 

Drittes Kapitel. 
Bon den allgemeinen Rechteverhaältnifſen 
es — der Otaursbätgen. 7 

N 

1:6. 49. Das: Staatsburgerrecht wird theils duch Ge⸗ 
butzt, ent bei ehelich Gebornenn der Veter, oder bei 
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Unehelichen die Butter das Siaatebartertect hat, theile 
duch Aufnahme erworben. Restere fegt voraus, daß 
der Aufzunchmende von einer beſtimmten Gemeinde die 
sorläufige Zufihernng des Bürger s oder: Beifigrehtek . 
erhalten habe. Außerdem erfolge "durkh "die Anſtellung 
in dem Staatsdienſte die Aufnahme’ in das Staatsbur⸗ 
gerrecht, ſedoch ame duf die Dauer ber? Dienftgeit. ' 

6.20. Der’ Hufdigungseid ik von jedem gebornen 
Wirtemberger nach zuruckgelegtem 16ten Jahre, und von 
u neu Aufge ommenen fü der Aufna me abzuſegen. 

4 Alle Birtemberger haben gleiche 
Radıse rgerlihe Rochte, und chemie od faıyn 
gleiden ffaatsbärgerlihen Pflichten nad. glei« 

her Theilnadme an den Staatélaſten verbun⸗ 
den, fo weit nicht Die Verfaffung- cine quedruͤckliche Auge 

nahme enthält; auch heben fir gleichen verlatavgemat⸗ 
gen Gehorſam zu leiſten. 

$. 22. Kein Staatsbürger Kant wegen ſen 
ner Beburt von tegend. einem: BSta atsamte 

ut» 

$. 23. Die Beppf ichtunß zur — des Das 
terlandes und die Verbindlichkeit zum. WB ffendienſte iſt 
allgemein; es finden in letzterer Hin keine ans 
dern, als die, durch die, Bundesacte und die beſtehenden 
Geſetze begründete, Ausnahmen Start” 

Ueber dag Keit, Maffen zu ttagen, wei. ‚ci e⸗ | 
leb die naͤhere Seflimmung Schen. . 

9.24. Dee Saat fichert jeden Vaͤrger Freißcit 
het. Derfon,. Sewilfenss und Dentfreihete, 
Sreiheit des. Eigenthume und Auswandes 
rungsfreiheit. 

5. 26. Die Leibeigenſchaft bleibt fuͤr ims 
mer aufgehoben. 

$. 26. Niemand barf feinem otdentligen 
Richter entzogen, und anders, als in den 
Buch dase Geſetz beſtimmten Fällen; und is 
den geſetzlichen Iormen verhaftet and be⸗ 



PER noch laͤnger ale Einmal 24 Stunden 
Aber die Urfade feiner Verhaftung in Unger 
einen gelaffen werden. ' | 

er, ohne Unterfchied- der Religion, ges 
nieht im * nigreiche ungeſtoͤrte Gewiſſensfreiheit. 

Den ˖vollen Genuß der ſtaatsbuͤrgerlichen —— gu 
währen die drei chriſtlichen Glanbensbekeun : Aus‘ 
dere ———— und. nicht chriſtliche Glaubensgeno koͤn⸗ 
nen zur Theilnahme an den: buͤrgerlichen Rechten nuv 
in dem Verhaͤltniſſe zugelaſſen werden, als fie durch die 
randgeie ihrer Religion an Ber. Erfüllung ihrer bat⸗ 
gerlichen ven. nicht. gehindert werden. Dun 

6. 28. Die Freiheit der Preffe und’ dee 
Buchhandels finder in ihr em vollem Umfange 
Start, jedoh Hunter BGeobahtung ber gegen 
Den Mißbraud beftehenden der runftis zu 
erlalfenden. Gefepe. 

€, 20. Jeder hat das Recht, ſeinen Stand und ſein 
e nad eigner Neigung zu wählen, und ſich dazu 

im Inn⸗ * Auslande auszubilden, mithin auch aus⸗ 
waͤrtige Bildungsanſtalten in Semaßheit der geſetzlichen⸗ 
Borſchriften zu beſuchen. 

g. 30. Niemand kann iehingen werben, fein Eis 
genthum lind andere‘ Rechte für allgemeine Staates oder 
Sorporationsgiveite abgutreten , ats nachdem der Gehete 
derath Ader die Nothwendigkeit entfchieden hat, und 
gegen vorgängige volle Entfchädigung. Entficht aber ein 
Streit Aber die Summe der Entfhädigung, und“ der 
@tgenthämer will ſich bei der Entſcheidung der Verwal⸗ 
sangsbehrbe uhr" berußigen: To iſt dic Sache im orı 
dentlichen —— zu erledigen, einſtweilen aber die 
ven / jenet Stelle feſtoeſebte Summe one Werug aus⸗ 
zubezahlen. 

26 81. Ausſchließliche Handels ⸗ uni Gewerbsprivi⸗ 
konnen nur zu Folge eines Geſetzes, oder mit bei 
‚für: den einzelnen: Fall guͤltiger, Beiſtüimang 

ber "Sinne ertheilt werden. - 



} 

2 Mirtemberg. * 

. Dem Ermeſſer der Reglerung bleibt —— ‚hy 
fihe ‚Erfindungen durch Patente zu deren ausichliefille 
bee ung 5 bis auf die Dauer, yon zehn Jahren zu 
be lohnen | 
"6,30. Jedem Staatsbuͤrger ficht es frei, aus dem 

Königreiche, ohne Bezahlung einer Nachfteuer, aus zu⸗ 
wandern, ſabald cc dem ihm vorgeſetzten Beamten 
von ſeinem Vorſatze die Anzeige gemacht, ſeine Schuß 
ben und andere LObliegenheiten berichtigt, und‘ hinrei⸗ 
chende Verſicherung ausgeſtellt hat, daß er innerhalb 

gegen Koͤnig aund Vaterland nicht dienen, und 
eben fo fange in Hinſicht auf die vor: feinem Wegzug⸗ 
erwachienen Anfpruͤche vor den Gerichten des Koͤnigreiche 
Recht gehen mallr,; 2. 

6. 33. Durch den. Wegjus verliert ber Auswandern: 
de fein ——* fh ſich und feine mi. ihm 
wegziehenden Kinder. 

Das Vermoͤgen derjenigen Kinder, welche nicht mit 
ſer Eltern auswandern, wird im Lande zuruͤckhehalzen. 

:$6. 34. Wer ohne einen ibm Ingehondenen Qorhehcte 
Ne Staats buͤrgerrechtes in auswärtige Otnatedienſte kritt, 
wird deſſelben verlitſtig. 

6. 35. Wer in einem fremden. Staate feine blei⸗ 
dende Wohnung nimmt, kann Sein wirtembergifhes Staats; 

Bürgerrecht. wur mit koͤniglicher Nerwüligung und unter 
der Bedingung beibehalten, daß er den ihm pbliegeng 
ben ſtaeteburgerlichen Pfigeen | in jeder Hinſicht Venase 

$. 86 Zeder hat das Recht, iber ‚selehs, und, Pr 
nungsmidtiges Berfahren einer Staatebehorde ober Mer 
zögerung der Entſcheidung Hei der unmitselbar vorgeſetz⸗ 
sen Stelle ſchriftliche Beſchwerde zu erheben, und 
* * Falle ſtufer eiſe bie ‚zur: hoͤchſten Beheche 

olgen. 
ho 37. Wird die angebrachte Beſchwerde ‚yon, der 

sarorfeßten Wehörpe ungearfindet gefunden; 6 * 
(ee perpflichtet, den We ſiherdeſuhter Pine Be | 

res Urtheils zu belehren. „ ,, er 
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Slaubt. der Veſchwerdefhrer A auch · bei 
der — der oberſten Staatsbehoͤrde nicht beru⸗ 

zu föunen: fo.darf er die Beſchiwerde den Staͤn⸗ 
den mit * fchriftlihen Bitte um Verwendung vortragen. 
Ras. ende dirfe Aberzeuge, daß jene Stufenfolge beob⸗ 

en,uns die Befſchworde eine Beruͤckfichtigung 
me fo iſt ihnen auf ihr Verlangen von dem Br 
niglichen Scheimenrathe · Die ndthige Auskunft Aber den 

Geagenſtandi zu .crabeilen 
5. 39. Die virterfhaftlige Adel n88 Königs 

reichs bildet zum Behuf der Wihl feinen: Arveorde⸗ 
sen in die Standeverſammlung smd:der Erhaltung feine 
Familie in jedem der. vier Kreife eine Koͤrperſchaft. 

$. 40. Die Aufnahme in vine diefer Röuperihaiten 
Saat von. ihrer Zuftimmung und der Genehmigung dei 
Koͤniges abi: In Bezichung auf die Auinahme abelichen 
Vefiger immatriculirter Ricterguͤter folk jedoch durch die 
Gtatute dieſer Korrcſqaſte⸗ Der Rahere ſeſtgeſche 
werden. 

6. 41. Gedachte Statute erhalten auf ‚eben bie. Art, 
wie andere Landesgeſehe, verbindliche Kraft. Ä 

$. 4%. Den Mitgliedern ber Ritterſchaft ftehen alle 
allgemeinen ftamsbärgerlihen Rechte gu. 

Die näheren. Beftimmungen „Aber die Ausubung der 
im 14ten Artikel der Bundesatte der — —J 
ſicherten m werden den Sepnden mitgethein. 

Aug 

viertes Kapitel. = y 

Son ben Brantoschärden BE : 

eV Allaemeine Veſtimmungen. WGiele 

$. 48. Die Staaudiener werden, ſe ferne wicht Ver⸗ 
ſaſſung oder beſondere Rechte eine Ausnahme begtuͤnden 
durch den Koͤnig ernannt, und zwar — die —— 
vorſtaͤnde ausgenommen — aquf Vorſchlaͤge der vorgeſetz⸗ 
ten I et, wobei pen alle Deperkir. Ba 



00, · 
6. 44. Riemand kann cin Staatsamt erhalten, Ühne, 
or gefegmäßig gepräfe und Für tuͤchtig erkannt zu 
* Landeseingeborne find bei gleicher Tuchtigkeit voi⸗ 
zugsweiſe vor Fremden zu beruͤckſichtigen. 

$. 43. In den Dieneid, weichen fämmtliche Sinasiı 
hiener dem „Könige abaulegen. haben, ut die Verpfliche: 
u aufzunehmen, die Verfaſſung gewiſſenhaft u wahren. 

$. 46. Kein Staatsdiener, der ein Nichteramt bei 
s Bleidet, kann. aus irgend einet Urfache ohne richterliches 

Ertermemiß feiner. Stelle ensfeht, entlaflen, der anf eine 

g. 45. Ein VBleiches hat bei den uͤbrigen Siaeiddie⸗ 
“en Statt, wenn die ‚Entfernung aus dee bisherigen” 
Stelle wegen Verbrechen oder geineiner Vergehen gefches: 
Sen fol. Es kann aber gegen diefelben wegen Unbrauch— 
barkeit und nee auch auf Collegialan⸗ 
teage dor ihnen vorgefetzten Behdoden und doe geheimen 
Raths, die Eiltlaffung oder Verſetzung auf cin geringer 
res Amt durch den Kauig verfüge werben; jcdoch hat in 
einem ſolchen Falle ber Geheimerath zuvor die oberſte 
en gutachtlich zu PeRehnaen, ob. ig rechtlicher 

inſicht bei dem Antrage der Collegialſtelle wichts zu 
eriunern ſey. 

- Mac, diefem Srunfage find. auch die Vorſteher und; 
übrigen Beamten J— Gemeinden und anderer Körpern 
ſchaften zu behandeln 

$. 48. Die nämlihen Beftimmungen, wie bei Ent 
laſſungen over. Verfehungen anf "eitre geringere Stelle, 

treten bei, Suspenfionen, cin, — Sit, Veyluſt des 
Amtsgehalts” verbunden find, 

$. 49. Berfebunget der Staatsdiener ‘ohne Verluſt 
an Gehalt und Rang, Finnen nur aus: erheblichen Gruͤn⸗ 
den und Nach vorgaͤngigem Omtaßten "bes "Departements? ' 
chefs verfügt: werden. . -.:. \:.. “ 

Graassdiener, welche ohne ihr Anſuchen verſetzt wer⸗ 
den, erhalten fir Die’ Umpusefoften die gefeglie Ent: 
ſchaͤdigung. 

— 
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6 160. Fuͤr· die- Grontäbienir, weihe darch Krank⸗ 
ait ‚ober; Alter zu Führung ‚ihres Amtes unfähig gewor⸗ 

den find, fo. wie für 'die ‚Hinterbliebenen er Staatsdie⸗ 
net, iſt durch ein Geſetz geſorgt. 

"5 Ale Hoi dem’ Konige "ausgehenden: Rerfäguns 
ach, weichẽ die Staatsberwäkung betreffen, muͤſfen von 
dem Departementsminijter oder Chef contraſignirt feyn, 
welcher daduech rar ige. Inhalt ——— 
wird. nr Tee yont 2. 

24 Auherdenr ff jeder. — — ‚oder 
* | für. dasienige yeBAg tw ori, was er für ſich 

oder was ihm verinds des. ihm zugewieſenen t, 
| —— zu thun oder" zu verfügen ohlicgt. 

Auf gleche wWeiſe (66. 52.) ſind auch die | 
Staatsdiener, und. Behoͤrden in ihrem Geſchaͤfts⸗ 

Bi pepensworslici.ge haben bei eigener Verants 

| Roilichtet nur die ijhnen mon Dem geeigneten Stellen 

an· cder —— ‚Sprm zukommenden Anweiſun⸗ 
gen zu beobachten. EU FRE BER 

Sind. fie im Aweifel, 06 die Stelle, welde ihnen 
einen Auftrag. ertheilte, dazu competene en; To haben 

darüber, bei ihrer. vorgeſetzten Behörde anzufragen, 
fo_vwie ihnen auch. obliegt, wenn fie bei dem Anhalt einer 

| pet Verfügung Anjtände finden, ſolche auf. geziemende 
eife, und unter Vermeidung jeder nachtheiligen Ver⸗ 

‚sögerung, der verfügchden Stelle vorzutragen, im Fall 
eines beharrenden Beſcheides aber die Verfügung zu 
Öefolgen. 

u "'B. Bon Ber Gehetmenrath hhebt ſondere — 
2472 

.$ 34. Der Gefeiinerach When die oberſte „un⸗ 
| wuirteibar unter ‚berkNtönige ftehende,' und- feiner ‚Haupt; | 

Leſtickmung nach Hhod berath en de Oxatsbehorde. 

5. 55. Mitglieder des Geheimenraths find Ste Di: 
wies oder die —* der verſchiedenen Departements 
und diejenigen R — der Rinty dazu eruennen 
wird. 3.44. —XXC ar el 
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85H. Die Verwaltungs FB partöment®, an ˖ deren 
Spitze die verjhledenen Minffier ſtehen, find folgenbes 

das Minifterium der Sullga, !.. 
. das Minifterium der auswärtigen Angplegenheiten: 
das Miniterium. dc6 Innern; das des Firchen⸗ und 

Schulweſens; Er er 1 

bdas Minißeujum: des Kriegsweſenß, Mad, 2... 5 
das Minifterium der Finanzen. Aa 

$. 57. Der König ernennt und eneläße die Mitglie⸗ 
der des Geheimenraths nah eigener freier Emfchfichiing,. 

Wird ein Mitglied. des, Geheimenrarhs,.,entlaffen, 
ohne daß Dienjtentfernung gegen daffelbe gerichtlich ers 
kannt wäre? fo--behälr cin Miniſter vier tanſend Guſ⸗ 
den als Penſion, und ein anderes’ Mitglied des Gehe 
menraths die Haͤlfte ſelner Beſoldung fo ferhe dein El; 
nen oder dem Andern nicht durch Vertrag ine andere 
Summe, weſche ſedoch zwei Drittel des Gehalts nicht 
überfteigen wird, zugeſichert worden it. u 

8. 58. Alle dem Könige worzulegende Vorfchläge ber 
Minier in wichtigen Angelegenheiten, namentlid; in Tols 
hen, welche ’auf die &taatsvarfafulng, Die — 
ver Behörden, und die Abänderung der Territbei 
thellung, oder. auf die Staatsberwaltung Im Allgeme 
nen und die Normen derſelben fi beziehen, wie Auch 
In Gegenſtaͤnden der Geſetzgebung And allgemeiher Web 
önungen; ſv focit’c# fih von deren Erlafung, Abit 
derung, Aufhebung oder authentiſchen Erklärung hate 
deit, muͤſſen, fa ferne nicht bei Gegenjtänden; des Der 
partements der aͤuswaͤrtigen ———— oder des 
Kriegsweſens die Ratur der Sache, uine Ausnahme bes 
gruͤndet, in dem, Geheimenrathe up, Berashung., vorga⸗ 
tragen, und mit, deſſen Butarhtey „Aupleiter an. dan Abs 
nig gebracht werben. BE u 

"5. 59. Bebelgend. ehhren u dem. Gefcäfesfiaie de⸗ 
Geheimenreihs ala Berachenner Brhhikes  : ..: 

1) alle ſtaͤndiſche Angelegenheiten; — 
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:) Anträge auf Eutlaffung oder Zuruͤckſetzung eich 
Staatsdieners nah $. 47} 0: N eh 
M Rompetchsftreidgkeiten: zwiſchen den Juſtiz + und 
*Berwaltungsbehoͤrden3 
I’ Die Verhaͤlchniſſe der Kirche jüht Staate, obel 

auchSrreitigkeiten einzeiner Kirchen unter ein⸗ 
ander, wenn die Centralſtelen dieſer Kirchen ſich 
u Ringe koͤnuen et 
) alles, was dem Gehetmettrathe von’ dem Koͤntgt 

„ zus Berathung befonders aufgetrugen wied.‘ 
8. 60. Als entfiheidende und verfügendE Be: 
Yirde wirkte dcr" Schemerag; © "et 
4) bei Nefitifen von Verfuͤgungen “der Departementä 
on. „Miniſter; wobei jedesmal die.Vorftände des Ober; 
Erbes zuzuzichen finds". 
9) bei Rekurſen von Straferkenntniſſen ber Admi⸗ 
 .„ Mflrativ. Seelen, wobei 6. Rechtszelehrte zugege 
+ Teyn muͤſſen, deren Zahl eiforderlichgn. Falls durch 
.n , Mitglieder des Ober » Tribungld dom. Präfideiiien 

= Abwärts zu ergänzen iz ® =" Ä 

Dim Belle def, 0... 
$. 61. Kein Mitglied des Geheimenraths kann ‚aufge, vw. 

Falle, wenn der Gegenftand daffelbe perſoͤnlich an⸗ 
ehr, von der Theilgahme an den tollegialiicyen Berath⸗ 

A 

ſchlagungen ausgefhjloffen werden... , 
SE a ET NEE ve N) 

. ce Kapitel... . an 
Bon ben Gemeinden und Amtsförperfhaften. 

-+$:62. Die. Gemeinden find die udlage Aes 
Staatsvereins. Jeder Staatsbuͤrger muß daher, fo 
ferne nicht geſetzlich eine Ausnahme beſteht, eincr Ge⸗ 
ande als Bergen: oder Beiftzer augeybren | 
63 Sie Kafnahne der Seineindeßärger und Bei; 
Tiger Hänge won’det Gemeinde a6, unter Vorbehalt der 
efeßmäßigen Entſcheidung der Staatsbehoͤrden in firdi: 

tigen "Fallen, Indrfſen Tege die Erthetlung der Sfegrıs 

ıd.ı Pr 
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Beiſizroches bie vorgaͤngige Erwerbung bes Staats⸗ 
Ürgertechte® voraus, — 

9. 64. Sammtliche zu einem Oberamte gehörige 
Vemeinden bilden die Amtskoͤrperſchaft. Veränderung 
der Oberamtsbezirke iſt Gegenſtand der Geſetzgebuns. 
- 

9 65, Die Mechte der Gemeinden werden durd bie 
Gemeinderaͤthe unter geſetzmaͤßiger Muwirkung der Buͤr⸗ 

gerausſchuͤſſe, die Rechte der Amtskoͤrperſchaften durch 
die Amtsverſammlungen verwaltet, nach Vorſchrift der 
Geſetze und unter der Aufſicht der Staatébehorden. 
...$ 66. Keine Staatsbehörde iſt befugt, über. das Eis 
genthum ber cmeinden und Amtskdeperſchaften, mir 
— oder Hintanſetzung der Worlicher, zu, per⸗ 
ge — * 

$. 67. Weder die Amtskoͤrperſchaften, noch einzelne 
Gemeinden follen mie Leiftungen und Ausgaben befchwert 
werden, wozu file nicht .vermöge der allgemeinen Geſetze, 

. Bber kraft der Lagerbücher oder anderer beſondern Rechts 
titel, ‚verbunden find. —— 

8 63, Was nicht oͤrtliche Beduͤrfniſſe ber Ges 
meinden oder Amtstkorperſchaften, ſondern zu Erfaͤllung 
allgemeiner Landesverbindlichkeiten zu verwenden iſt, kann 
wur auf das geſammte Land vertheilt werdeen. 
6. 69. Sammtliche Vorſteher der. Gewmeinden "wi 
Amtskoͤrperſchaften find eben fo, wie die ——— 
auf Feſthaltung der Verfaſſung, und insbeſondere au 
auf Wahrung der dadurch begründeten Rechte der Ger 
meinden und Körperfchaften gu verpflichten. 

Sechſtes Kapitel. 
Bon dein Verhättniffe der Kirhen zum 
We Staate. 

6. 70. Jeder der ‚drei im Kunigreiche beſtehenen 
chriſtlichen Confeſſionen wird freie aͤffentliche Religions⸗ 
übımg, und der volle Genuß ihrer, Kirchen/, Schuk, und 
Arien Fonds zugefigert. Ka — 
2,9 74. Die Anerdnungen im Betreff der intzean 

%, 
or 

ne. — 
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Siechlichen Angelegenheiten "bleiben ber verfaſſungsmaͤßi⸗ 
gen Autonomie einer jeden Kirche Aberlaffen. 

- 97%. Dem Koͤntge gebührt das oberſthoheitliche 
Schuss nnd Aufſichtsrecht Aber die Kirchen. Nernföge - 
deffelben können die Verordnungen der Kirchengewalt 
ohne vorgängige Einfihe und Genehmigung des Staates 
sberhaupfes weder verfünder noch vollzogen werden. | 
6. 73. Die Kirhendiener find in Anfehung 
ihre bürgerlichen Handlungen und Verhälte 
wirfe der weltlihen Öbrigkeit unterworfen! 

$. 74. Kitchen⸗ und Schuldiener, welche durch Alz 
tercſchwaͤche oder eine ohne Hoffnung der Wiedergene⸗ 
fung andauernde Kraͤnklichkete zu Verſehung ihres Amtes 
unfaͤhig werden, haben Anſpruch auf einen angemeſſenen 
lebenslaͤnglichen Ruhegehalt. en 
‘6% 76. Das Kirchenregiment der“ evangefifch sTuthertt 

Shen Rice wird durch das koͤnigliche Eonfiftorium und - 
den Synodus wach den. beſtehenden, Jeder künftig zu’ er⸗ 
laſſenden verfaffungsmäßisen Geſetzen vermaltet. 

$. 76. Sollte in künftigen Beiten fi ber Fall er⸗ 
"eignen .. daß der König: einer andern,- ale der . evangelts 
(hen Konfeffion,. zugerhan. wäre; ſo treten al&dann in 
Hinſicht auf deffan Episcopalrehte Me dahin schörigen 
Deſtimmungen der früheren. Retigionsreverfalien ein. 

$. 77. Die absefonderte‘ Verwaltung des evangeliz 
ſchen Kirchenguts de? vormaligen Herzogthums Wirtemz 
Berg wird wieder hergeftellt. Zu dem Ende wird unges 

ſaumt eine gemeinfhaftlihe Kommiiſſion niedergeſetzt, 
welche zufoͤrderſt mir: der Ausſcheidung des Eigenthums 

dieſer Kirche in dem alten Lande, und mit Beſtimmnung 
der Lheinahme det Kirche gleicher Konfeſſion in den 
neuen- Landestheilen fich' zu beſchaͤftigen, und ſodann 
Aser? die kuͤnftige Verwaltungsart deſſelben Vorſchlaͤge 
zu machen hat. FE nn or 
"6:58. Die Leitung det innern Angelegenheiten ber 

katholiſchen Kirche: ſteht dem Landesbifchof nebſt dem 
Domkapitel'zu. Derſelbe wird in. diefer Hinſicht mit 
dem Kapitel alle diejenigen Rechte ausäten; welche nach 

Dritter Want, | 20 
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ynd Belfipuses bie vargängige Erwerbung bes Staati⸗ 
uͤrgerrechtes voraus. 
6. 64. Saͤmmtliche zu einem Oberamte gehörige 
Gemeinden bilden die Amtskoͤrperſchaft. —ã 
der Oberamtsbezirke iſt Gegenſtand der Geſetzgebuns. 

9 66. Die Rechte der Gemeinden werden durch bie 
Gemeinderaͤthe unter geſetzmaͤßiger Diiswirkung der Buͤr⸗ 
Herausichäfle, die Rechte der Amtskoͤrperſchaften durch 
bie. Amtsverſammlungen verwaltet, nach Vorſchrift der 
Geſetze und unter der Aufficht der Staatsbehoͤrden. 
8. 66. Keine Staatsbehörde iſt befugt, über. das Eir 
genthum dev Bemeinden und Amesebtperfchaften, mit 
Umgehuhg gder Hintanſetzung der Vorſteher, zu, ver⸗ rn * 

$. 67. Weder die Amtskoͤrperſchaften, noch einzelne 
Gemeinden ſollen mit Leiſtungen und Ausgaben beſchwert 
werden, wozu ſie Nicht vermöge der. allgemeinen Gefege, 
vder kraft der Lagerbuͤcher oder ahderer Befondern Rechtes 
titel, verbunden find. nn 
TEE Was nice auf, oͤrtliche Beduͤrfniſſe ber Ger 
meinden oder Amtskoͤrperſchaften, fondern zu Erfüllung 
alfgemeiner Landesverbindlichkeiten zu verwenden If, 
nur auf das geſammte Land vercheile werden. °— 
6. 69. Sammtliche Vorfteher der Semeinden "ui 

Amtskoͤrperſchaften find eben fo, wie die ÖStaatsdiener, 
auf Feſthaltung der Werfaffung, und insbefondere auch 
auf Wahrung der dadurch begründeten Rechte der Ger 
meinden und Körperfchaften zu verpflichten. 

Sechſtes Kapitette | 
Won dun Verhäteniffe der. Rieden’ zum 

Fa : Staate u \ . 2 ' 

6.70. Jeder der ‚drei im Ränigreihe beſtehenben 
chriſtlichen Confeſſionen wird freie äffentlihe Religions; 
Übung, und der volle Genuß ihrer Kirdens, Schulz, unp 
Armen sFonds zugeſichert. Ba 

$._74. Die. Anordnungen im. Betreff der intz eam 

‘ . ı \ 
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firchſichen Angelegenheiten "bleiben der verfaſſungemaͤßi⸗ 
gen Autonomie einer jeden Kirche überlaffen. | 

- 6.78. Dem Könige gebührt das oberſthoheitliche 
Schuss und Auffichtsrecht Aber die Kirchen. Vernidge“ 
deſſelben koͤnnen die Verordnungen der Kirchengewalt 
ohne vorgängige Einfiht und Genehmigung des Staates 
sberhaupfes weder verfünder noch vollzogen werden. | 
6. 73. Die Kirhendiener find in Anfehung 
ihret bürgerlichen Handlungen und Verhälte 
Kiffe der weltlihen Obrigkeit unterworfen! 

$. 74. Kitchen: und Schuldiener, weldhe durch Als 
tercſchwaͤche oder eine ohne Hoffnung der Wiedergenes 
hing andawernde Scänflichkete zu Verſehung Ihres Amtes 
amfähig werden, haben Anfpruch auf einen angemeffenen 
lebenslaͤnglichen Ruhegehalt. | J 

78. Das Kirchenregiment ber evangeliſch⸗ luther 
Shen Kirche wird durch das koͤnigliche Conſiſtorium und - 
den Synodus wach den beſtehenden, doder Eimftig zu’ err 
laffenden verfaffungsmäßigen Geſetzen verwaltet. 

$. 76. Sollte in kuͤnftigen Beiten fih der Zul ee 
"dgnen, daß der König. einer andern,- ale der evangeli— 
ſchen Konfeffion,. zugethan wäre; fo treten alsdann in 
Hinſicht auf deffen Episcopalrechte Me dahen gehörigen 
Beftimamngen. der früheren. ‚Religionsreverfalien ein. ' 

6. 77. Die abgefonderte Verwaltung des evangelis 
ſchen Kirchenguts des Vormaligen Herzogthums Wirtemz 
berg wird wieder hergeſtellt. Zu dem Ende wird unge⸗ 
fäume- eine gemeinſchaftliche Kommifſſion niedergeſetzt, 

welche geföiserft mit der Wusfcheidung des Eigenchumd 
dieſer che in dem alten Lande, und mit Beſtiminung 

ber: Ehennahme der Rice gleicher Konfeſfion in den 
neuen: Landestheilen ſich! zu befchäftigen, und. ſodann 
Aber? die künftige Wermwaltngsart beifelhen "Worfchläge 
zu machen hſa. ... ——7—7 

78. Die Leitung der innern Angelegenheiten der 8 
katholiſchen Kirche: ſteht dem Landesbiſchof nebft dem - 

Domkapitel ‘zu. Derſelbe wird in bdiefer Kinficht mit 
dem Kapitel alle diejenigen Rechte ausaben/ welche nach 

Dritter Bank, | 2... 
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den Gruudſaͤtzen des katholiſchen Kirchenrechts mit- jet 
nee Würde weſentlich verhunden find.. 

6. 79. Die in der Staatsgewalt begriffenen. Rechte 
äber die katholiſche Kirche werden von dem Könige 
durch eine aus katholiſchen Mitgliedern beftehende Ber 
oͤrde ausgeuͤbt, welche aud bei Belegung geiftlicher 
emter, die von dem ‚Könige abhängen, . jedesmal um 

ihre Vorfchläge vernommen wird, 
$. 80. Die katholiſchen Kirchendiener genießen eben 

diefelben peefönlichen Vorrechte, weldhe den, Dienetn 
der proteſtantiſchen Kirchen eingeraͤumt find. 

. 6. 84. Auch wird damuf Ruͤckſicht genommen: wer⸗ 
den, daß athouche Geiſtliche, welche ſich Dissch- irgend 
ein Vergehen die Entſetzung vom Amte zugezogen has 
ben, ohne zugleich ihrer geiſtlichen Würde verluflig ger 

worden zu ſeyn, ihren hinreichenden Unterhalt finden. 
.$9.:82. Die Xatholiſche Kieche erhält zu Beſtreitung 

derjerligen kirchlichen Beduͤrfniſſe, wozu Feine, ortlichen 
‚Bonds vorhanden ſind, oder die vorhandenen nicht zur 
zeichen, und befonders für die Koſten der höheren Leht⸗ 
anftaltey, - ‚einen eigenen, dieſen Zwecken ausſchließlich 
gewidmeten, Kirchenfond. Zum Behufe der Ansfcheit 
dung deſſelben vom Staatsgut, und der näheren Be⸗ 
ſtimmung der kuͤnftigen Verwaltungsweiſe, wird auf 
leiche Art, wie, oben ($.,77.) bei dem altwirtembergis 
* chen Kirchengute feftgefegt if, eine Kommiſſion neben 
geſetzt werden 

F. 83. Was die in dem Koͤnigreiche befindlichen re 
formirten Kirchengemeinden betrifft; jo wird ſowohl auf 
Verbeſſerung ihrer. kirchlichen Einrichtung, und beſonders 
ihrer Unte tsanfsälten,. ale auch Auf Ausmittelung 
hinre inkuͤnfte zum Unterhalt ihrer Kirchen⸗ 
und diener und zu Beftreitung der brigen kirch⸗ 
hen duͤrfniſſe geforgt werden. 

$. Zur Erhaltung und Vervollkommnung der 
‚höheren und niederen Unterrichts anſtalten jeder En 
und namentlich der Landesuniverfi itat, wird auch tunleis | 
u das areamſbielit geſorgt. 
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Siebentes Kapitel. | 

Bon Ausübung der Statsgewalt. 

1. 9.85. Der König vertritt den Staat in. allen ſei— 
. nen Verhältniffen gegen auswärtige Staaten. Es kann 
ders ohne Einwilligung der Stände dur 
Verträge mit Auswärtigen Fein Theil des 
Staatsgebiets und Staatseigenthums verduz 
‚Bert, feine neu Laft auf das Königreih und 
deffen Angehörige Abernommen, und fein 
Landesgefeß- abgeändert oder aufgehoben, 
feine Verpflichtunz, wceiär den Rechten der 
Staatsbürger Eintrag thun würde, einger 
gungen, namentiih auh kein Handelever— 
trag, welchereine neue geſetzliche Einrich⸗ 
tung zur Folge hatte, und kein Subſidien—⸗ 
vertrag „zu: Verwendung der königlichen 
Truppen in einem Teutſchland nicht betrefs 
fenden Kriege geſchloſſen werden. 

$. 86. Der König wird von den. Tractaten und 
Buͤndniſſen, welche von ihm mit auswärtigen Maͤchten 
angeknuͤpft werden, die Stände in’ Kenntnis fegen, ſo⸗ 
Bald es die Umftände erlauben. nt 

$. 87. Alle Subfidien s und Kriegscontributionen, 
fo wie andere: ähnliche Entihädigungsgelder und fonftige 
Ermwerbungen, welde dem Könige zu Folge eines Staatds 
vertrags, Buͤndniffes oder Krieges zu Theil werden, find 
Staatsötgenthum. -- W · 
6.88. Ohne Beiſtimmung der Stände kann 
kein Geſetz gegeben, aufschoben, abgeaͤn— 
dert oder äuthentiſch erlaäutert werden. ' " 

. Der Konig hat aber das Recht, ohne die 
“ 

...$. 39 | 
Minoirhung der Stände die zu Vollſtreckung und Hands - 

habung der Geſetze erforderlichen Nerorönungen und 
Anftalten zu treffen, und in dringenden Fällen zur 
Sicherheit des Siaats das Nörhige vorzukehren. 

6. 90. Chen diefe Beſtimmungen (I$.’88, 895 ° 
finden auch Hei den Gefegen, Verordnungen und Anflale - 
sen im Landespolizeiweſen Statt. 2 “ 

" \ 

+ 
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5. 94. Ale Geſetze und weroidnungen welche mit 
einer austrädlihen Beftaumung der‘ gegenwaͤrtigen Vers 
faſſungsurkunde im Viderſpruch ſtehen, ſind hierdurch 
aufgehoben. Die übrigen find der verfaffungsin‘ igen 
Reviſion unterworfen. 

$. 92. Die Gerichtsbarkeit wird im Namen des 
Königs und unter beffen Oberaufficht durch — ser 

‚bildete Gerichte in gefeglicher Inſtanzenordnung vers 
waltet. 

6. 93. Die Gerichte, fomopt die bargerlichen | 
als die peinlichen, Tin» innerhalb ver Grängen ihres 
Berufe unabhaͤngig. 

29,94. Der Mhigliche Biete wird in allen Privat 
rechtseſtreitigkeiten Hei den otdentichen Gerichten Nede 

gehen und — J Du 
6. 95. Keinen Bürger; . det fh duch Een AR 

der Staͤatsgewalt in feinem auf einem brſondern Titel 
beruhenden Privattechte verlegt glaubt, tkann der Be 
sum Richter verfgfoffen werden. 

6. 9. Die, Erkenniniſſe der Kriminalgerichte — 
durfen, um in Rechtskraft uͤberzugehen, keiner Beſtaͤt 
gung. des Negenten. . 

& 97. Dagegen -fieht dem Könige zu, — 
niſſe vermoͤge des Begnadigungtrechtes auf uf erfor⸗ 

derten und erſtatteten Bericht Fr ertennenden Gerichts 
aufzuheben oder zu mildern. Es find daher: die. unt⸗ 
8 —** nn nur gerbunden,; in fchweren Fällen die 
Kesen ſammt ihrem Erkenntniffe vor der Exöffnang: defy 

- ‚felben burg das konigliche —— — dem Koͤ⸗ 
nige zum Behuf einer etwaigen Begnadigung potzuie⸗ 
sen, fondetn.es kann auch nach Eroͤff ffnung des 
niſſes der Verurtheilte ſich an die Gnade des Knie. 
wenden. u 

Auf gleiche Weiſe kann auch, wenn nach dem Gre⸗ 
gi koͤniglichen Juſtizminiſteriums hinla liche 

nde dazu vorhanden find, vermoͤge des. dem Könige 
guftehenben Xholitionss Rechts, und che das Q threchen 
oder Vergehen miter ucht/ oder Aber bie Sorten g- eis 

u 

‘ | 
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kannt worden. itt, alles Verfahren gegen den Beſchul⸗ 
digten eingeſtellt und niedergefchlagen "werden. 

. Der.König wird jedoch bei Ausübung fowohl des 
eigen, als des andern Mechtes darauf Ruͤckſicht nehmen, 
daß dem Anfchen und der Wirkſamkeit der Strafgefege 
dadurch nicht zu nahe getreten werde. . | 

$. 98. Die Strafe der Vermögensconfiscas 
tion ift allgemein aufgehoben. . 

6. 99. Bas bie Militärwerfaffung betrifft: fo 
wird die Zahl der zu Ergänzung des koͤnigli⸗ 
hen Militärs: jährlich erforderlihen Manns. 
haft mie den Ständen verabſchiedet. N 

. :$ 100. Die. Auswahlordnung, bie nähere Bezeich⸗ 
nung ‚der Übrigen Laudesvertheidigungsanſtalten und des: 
Verbindlichkeit. der Staatsbürger, fi außerhalb des res 
gulaͤren Militäxs zu bem Waffendienſte tächtig. zu mas - 
chen, die bürgerlichen Verhältniffe der unter dem Mili⸗ 
taͤr befindlihen Staatsaugehoͤrigez, die militärifchen 
Streafgefese, mie aud die Beflunmnag ber Fälle, im 
welchen das koͤnigliche itaͤr ausnahmsweiſe bei den 
Baͤrgern einquartiert werden kann, ſind Gegenſtaͤnde der 
Seſetzgebung und Geſetzrevißon. | Ä 

$. 401. Für die Unterkägung der Milisärperfonen, 
welche im Dienfte des Vaterlandes Ihre Kräfte aufger 
spfert haben, fo wie: ihre Hinterbliebenen, iſt durch ein 
Sefeg geſorrtt. 1 | 

| — Achtes Kapitel. 
Bon dem Fonanzweſen. 

6. 102. Sämmtliche zu. dein wormaligen hergoglichen 
Zamilien : Zideisommifle gehörige, fo wie die von dem 
Könige neu erworbenen Grundſtuͤcke, Gefälle und nutz⸗ 
baren Rechte, bilden, mit Ausfhuß des ſogenannten 
Sof s Domainen :Rammerguts, das koͤnigliche Kammers 
TE | 

..103. Huf demfelben haftet die Verbind⸗ 0 | 

Sichfeit, sieben den perfönlihen Hedärfnifs | 

N 

\ 

% 
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fen des Königs, als Stäatsoberhaupts, und 
der Mitglieder des köͤniglichen Hauſes, aud 
den mit der Staatsverwaltung verbundenen 
Aufwand, fo weit es moͤglich iſt, zu beftreitenz 
es kommt ihm daher die Eigenichaft eines von dem Koͤ⸗ 

‚ nigreiche unzertrennlihen Staatsgutes iu. . 

$. 104. Für den Aufwand, welchen die Bedärfniffe 
des Königs: und der Hofftaat erfordern, wird auf die. 
Rrgterungszeit eines jeden Königed cine theils in Geld, 

- „theils in Naturalien beſtehende Eivillifte verabfchiers 
det, deren Betrag in beſtimmten Raten.an bie von dem 
Könige zu benennende Verwaltungsſtelle abgegeben wird. 

$. 105. Die Appanagen,' Witthume, Heirathsguͤter 
und andere dergleichen Leiftungen, welche die Mitglieder 
des koͤniglichen Hauſes in Anſpruch zu nehmen haben, 
* an dieſe von der Staatskaſſe unmittelbar ent⸗ 
richtet. | En — J 

$. 106. Die Koſten der Hofhaltung des Reichsver⸗ 
weſers werden aus den Mitteln der Civilliſte beſtritten; 

die Appanage deſſelben wird: bis zum: Betrag der einem 
Kronprinzen gebuͤhrenden erhoͤht. ze 

:..$. 107. Das Kammergue iſt in feinem weſentlichen 
Beſtande zu: erhalten, und: kann daher. ohne Einwilli⸗ 

“ sung der Stände weder durch Veräußerung vermindert, 
noch mit Schulden, oder fanft mie: einer bleibenden Laft 
befchiwert werden. | 

Als eine Verminderung des Kammerguts iſt es je⸗ 
doch nicht anzufehen,. wenn zu einer entfchieden vortheilz 

haften Erwerbumg ein Geldanlehen aufgenommen, oder 
"zum Vortheil. des Ganzen eine Veräußerung oder Aus⸗ 
tauſchung einzelner minder bedeutender Beftandtheile defs 
 felben vorgenommen wird. Es muß aber den Ständen 
in jedem Jahre eine genaue Berechnung Aber den Erlös 
aus ſolchen Veräußerungen und über deffen Wicdervers 
Bendung zum Grundſtock vorgelegt werden. , 

Auch ift unter Veräußerung der Fall nicht begriffen, 
wenn vom ade ein heimfallendes Lehen zur Beloh⸗ 
nung ausgezeichneter Verdienſte um den Staat’ wieder 
verliehen wird. ' . EEE EEE Er 

13 
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6. 108. -Das oben (6. 102.) erwähnte. Hof⸗Do⸗ 
iainen + Rammergut ift ein Privareigenthum der 
Söniglihen Zamilie, deſſen Verwaltung und Benutzung 
dem Konige ufeht. Der Grundſtock darf nicht vermins 
bert werben; es gelten jedoch, was die Aufnahme von 
Seidanlehen zu einer vortheilhaften Erwerbung und die 
Veraͤußerung oder Austauſchung einzelner minder bedeu⸗ 
tenden Beſtandtheile zum Vortheil des Ganzen betrifft, 
die in dem vorigen 6. bei dem Kammergut angegebenen 
Verwaltungsgrundfäse. Zu den allgemeinen Lan— 

deslaſten liefert das Hof:DomainensKammers- 
gut feinen Beitrag, und zwar, fo weit es bis 

ber ſteuerfrei war, glei andern früher fteus 
erfreicen Öütern. 
6. 409. So weit der Ertrag des Kammerguts nicht 
zureicht, wird der Staatsbedarf durch Steuern bes 
fleitten, Ohne Bermwiltigung der Stände kann 
weder in Kriegss nod in Friedenszeiten cine 
directe oder indirecte Öteyer ausgeſchrieben 
‚oder erhoben werden. 

6. 110. Dem Anſiunen einer Steuerverwilligung 
muf jedesmal eine genaue Nachmweifung über die 
Nothwendigkeit oder Müplichfeie der zu machenden Aus⸗ 
gaben, über die Verwendung der früheren. Staatseins - 

und über die Unzulänglickeit der. Sammereins 
fünfte vorangehen. 

6. 4111. Zu dem Ende: hat der Binanzminifter den 
Hauptetat den Ständen zur Prüfung vorzulegen. 
einzelnen Minifter haben“ die Ausgaben für chre Teint 
ferien zu. erläutern. .: 

6.44%. Der von den Ständen anerfannte‘ und an⸗ 
genommene Hauptetat iu in der- "Regel auf drei Jah⸗ 
re guͤltig. 

$. 113. Die Verwilligung an Steuern darf nieht an 

Bedingungen geknüpft werden, welche die Verwendung 
diefer Steuern nicht unmittelbar betreffen. 

6. 4414. Die auf einen gewilfen Zeitraum verwillig⸗ 

tem- Jahresſteuern werden ·nach Ablauf dieſes Zeitraums 



% 
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in gleichem Maße, anch im erftcn Drittel des folgenden 
Jahres auf Rechnung der neuen Berwilligung eingezogen. 

$. 115. Die. verwiligten Steuern werden auf die. 
a arperfaften ausgeichrichen, und von dieſen fos 

ohl auf die einzelnen Gemeinden, ald auch auf die im 
keinem Gemeindeverbande ftchenden Süterhefiger, vers 
theilt. Letztere liefern ihre Steucrantheile unmittelbar 
an die Amtspflegen. | = 

$. 116. Bon den Amtspflegerh, fo wie von: den Obers 
eindringen der indiresten Steuern, werden die Steuer⸗ 
gelder theils an die Staatskaſſe, theils an die Schulz 
denzahlungsfaffe, nach der deßhalb bei der Verwilligung 
34 treffenden DVerabfchiedung, eingeliefert. Die erwähns 
ten Steuereinnehmer find dafür verantwortlih, daß fie 
bie eingehenden Steuergelder unter feinem Vorwand an .. 
eine andere, als an die duch die ‚Verabfchiedung ‚bes 
Kimmte Kaffe, oder auf eine von derſelben im geſetzli⸗ 

chen Wege ausgeſtellte Anweiſung verabfolgen. 
8. 117. Die hoͤhere Leitung des Einzugs der direc⸗ 

ten und indirecten Steuern iſt einer Cehttalbchörde übers 
wagen. Dieſe hat die Accorde über: indirecie Steuern 

. 30 ſchließen, die Repartition der diresten ga entwerfen, ‚für deren Betreibung zu ſorgen, über Steuernach laͤſſe 
nach verabſchiedeten Grundſaͤtzen Anträge zu machen, und dieſe, fo wie die Steuerrepartition, den Finanzminiſte⸗ 
rium vorzulegen. | e i 
9 418. Das Finanzminiſterium Hat ‚den ‚Ständen 
die ihm vorgelegte Öteuerrepartition,. fa wie monats 
lich den Kaffenbericht über die eingegangenen Steuern . 
und. etwaigen Ausftände mitzutheilen. .:  .. _ . 

6. 119. Die Staataſchuld, worunter auch dieje⸗ 
nige Begriffen iſt, welche derzeit noch auf. den neuen Rans 
destheilen haftet, ift unter die Gewaͤhrleiſtung ‚der Stände geſtellt. a 
9. 120. Die Schuldenzahlungstaffe wird nach den Normen eines zu verabfciedenden, Statuts von fhndis ſchen, durch die Regierung beftdtigfin Beamten, unter 

eitung und Vexantwortlichkeit der Stände, vermaltet. 

⸗ 
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: 6, 421. Es werden dem ftändifhen Ausſchuſſe mo⸗ 
natliche Kaſſenberichte geboppelt ausgefertigt Äbergeben, 
und: jener bat jedesmal Ein Exemplar dem Finanzmini⸗ 
Kerium mitzutheilen. 

: 6, 498: Der Regierung ſteht vermöge des Oberauf⸗ 
ſichterechts frei; von dem Zuſtande diefer Kaffe zu jeder 
Zeit Einfiche.nehmen zu laſſen. : 

$. 123. Die Jahresrechnung über dieſelbe wird‘ von 
einer koͤniglichen mind fländifchen Kommiſſion abgehört, 
Bas — aber. oͤffentlich durch den Druck bekannt 

Neuntes Kapitel. 

Bon den Landſtaͤnden. 
S. 124. Die Stände find berufen, die Rech⸗ 
te des Landes in dem duch die Verfaffung bes 
ſtimmten Berhältniffe zum Regenten geltend 
zu machen. Vermoͤge diejes Berufes haben fie bei 
Ausäbung der Geſetzgebungsgewalt durch. ihre 
Einwilligung mitzuwirken, in Beziehung auf Mäns 

- geh oder Mifhräude, die ſich bei der Staatsver— 
waltung ergeben, ihre Wuͤnſche, Vorſtellungen und Bes 
ſchwerden dem Könige vorzutragen, auch wegen verfafs 
funsswibriger . Handlungen Klage anzuftellen, bie, 
nad) gewiſſenhafter Pruͤfung für noehwendig enfannten, 
Steuern zu verwilligen, und überhaupt das uns 

.. [9 

dert werden. 
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6. 126. Der Geheimerath iſt die Behoͤrde, durch 
welche ſowohl der König feine Eroͤffnungen an die Stände - 
erlaffen wird, als auch Tegtere ihre Erklärungen ,3Bitr 
ten und Wuͤnſche an den König zu Bringen haben: 

Der Geheimerath hat dieſelben jedesmal dem Könige 
yorjulegen, wenft er nicht Anflände dabei findet, welche 
ihn veranlaffen, vor der Vorlegung an den König mit 
ben Landftänden Rädfprache zu nehmen. - 

Die Anträge der Stände find von ihm mit feinen 

+4 

auf die Berfaffung gegründeten Berichten und Sutach⸗ | 
ten zu begleiten. 

§. 127. Der König wird aller drei Jahre die 
Berfammlung der, Stände. (Landtag) einberufen; 

und auferordentlicherweife, fo oft es zur Erledigung 
wichtiger oder dringender Landesangelegen heuten erforders 
lich it. 

Auch werden bei jeder Regierungsveraͤnderung die 
Staͤnde innerhalb der erſten vier Wochen veriammelt ‘ 
werden., 

‚8.428. Die Stände theilen ſich in sw ei Kamm ern. 

6. 409. Die er ſte Kammer Kainmer der Standes⸗ 
herren) beſteht 

1) aus den Prinzen, des Eöniglichen Hauſes: 

2).aus den Häuptern der fürftlichen - und graͤflichen 
Familien, und den Vertretern der ſtandesherrli⸗ 

— 

chen Gemeinſchaften, auf deren Beſitzungen vor 
mals eine Reihe: oder Kreistagsſtimme geruht hats 

3) aus-den von dem Koͤnige erblich oder auf Lebens⸗ 
seit ernannten Mitgliedern. 

$. 130..3u erblichen Mitgliedern wird der König 
‚nur ide Srundbefiker aus "dem ftandesherrlichen oder 
ritterſchaftlichen Adel ernennen, welche von einem mit 
Fideicommiß belegten, nach dem Rechte der Erſtgeburt 
ſich vererbenden Grundvermoͤgen im Koͤnigreiche, nach 
Abzug der Zinſen aus den darauf haftenden Schulden, 
eine jaͤhrliche Rente von ſechſtauſend Sul 

‚ den beziehen. ri 
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6. 131. Die Iebenslänglihen Mitglieder wers 
den vom Könige, ohne Ruͤckſicht auf Geburt und Ber; 
mögen, aus den wuͤrdigſten Staatsbuͤrgern ernannt. 

$. 132. Die Zap! fämmtlicher, von dem Koͤnige erbs 
lid) oder auf Isbenslang ernannten, Mitglieder kann dem 
dritten Theil der übrigen Mitglieder der erften Kammer 
nicht uͤberſteigen. 

$. 133. Die zweite Kammer ( Kammer der Abge⸗ 
wsöndten) iſt zuſammengeſetzt: 

4) aus 13 Mitgliedern des ritterſchaftlichen Adels, 
welche von dieſem aus feiner Mitte gewählt werden; 

HD aus den fechs‘ proteftantifchen General Onperins 
tendenten; 

DD aus dem Landesbiſchoff, einem von dem Domtapis 
- ‚sel aus deffen Mitte gewählten Mitglicde, und 

. dem der Amtszeit nach Altefien Decan katholiſcher 
| Konfeffi ion ; 

4) aus dem Kanzler. der Landesuniverfität; | 

5) aus einem gewählten Abgeordneten von jader ber 
Städte Stuttgart, Tübingen,. Ludwigsburg, El; 
wangen, Ulm, Heilbronn und Reutlingen; ” 

‚ 6) aus einem gewählten Abgeordneten von jebem Obers 
. amtöbezirke. 

$. 134. Der Eintritt in die erſte Kammer geſchieht 
bei den Prinzen des koͤniglichen Hauſes und den uͤbri⸗ 
gen erblichen Mitgliedern nach zuroͤckgelegtem Alter deu 
Minderjährigkeit, deren Dauer bei den erfteren von der 

hausgeſetzlichen, bei den letzteren von der gemeinrechtli⸗ 
chen Beſtimmung abhaͤngt. 

In die zweite Kammer kann keiner gewählt werden, 
welcher noch nidt das dreißigſte sebensjahe 
zuruͤckgelest hat. 

- 435. Die allgemeinen Erforderniffe eines Mit⸗ 
glieds der Staͤndeverſammlung "find folgende :- u 
0) daſſelbe muß einem der drei chriſtlichen Glauben 

befenntniffe” angehören, und das Wirtemibergiſche 
Staatzbungerteqht haben, 

⸗ 
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3) daffelbe darf weder in eine Kriminalunterſuchung 
verflochten, Boch durch gerichtliches. Ertenntniß zur 
Dienfienefegung, zur Feſtungsſtrafe mit Zwang zu 

. Öffenslihen Arbeiten oder angemeffener Beſchaͤfti⸗ 
"gung, oder zum Zudithaus verurtheilt werden, oder 
wegen eines angefchuldigten Verbrechens blos von 

"der Inſtanz entbunden fon; u | 
3).08 darf Fein Koncurs gegen daſſelbe gerichtlich er⸗ 

öffnet feyn; und felöft nad geendigeem Koncurs⸗ 
verfahren danert feine Unfähigkeit fort, wenn ee 
wegen Vermoͤgens zerruͤttung gefiraft werben iſt. 
Sebach werden die erblihen Mitglieder der erfien ı\ 
Be en die Erfennung einer Debitcommifs. 
on von der Stinmmführung nicht ausgefchloffen, 

venn ihnen eine Competenz von wenigſtens zwei⸗ 
tauſend Gulden ausgeſetzt if. Endlich nn 
. & darf. ein Mitglied der Ständeverfammlung weder 
u unger vaterlicher Gewalt, noch unter 

Vormundfhaft, noh unter Privatdienſt⸗ 
herrſchaft ſehen. et 

| 6. 136. Die 13 ritterfchaftlichen Mitglieder der zwei⸗ 
gen Kamtner werden von den immatriculirten Befitzern 

oder Theilhabern der Rittergüter nah den vier Kreifen - 
des Königreichs, in den Kreisftädten, unter der Leigung 
des betreffenden Regierungspräfidensen, mit Zugichung 
zweier Misglicder der Ritterſchaft, aus ſaͤmmtlichen Mit⸗ 
gliedern ritterſchaftlicher Familien gewaͤhlt. 

$. 137. Die Abgeordneten von den Städten, die eis 
genes Landſtandſchaftsrecht haben, und von den Ober⸗ 
amtsbezirken werden durch die befteuerten Buͤrger jeder 

- einzelnen Gemeinde gewählt. | | 

6. 138. Die Baht der Wählenden verhäle ſich 
zur Zahl der ſaͤmmtlichen Bürger ciner Gemeinde wie 

1 50 7, fo daß 3. DB. auf 140 Bürger (ungefähr 700 
Einwohner) 20 Wahlmänner kommen. u 

$. 139. Zwei Dyischeile der Wahlmänner befler 
hen aus denjenigen Bürgern, welche im naͤchſtvorherge⸗ 

gengenen Finanzjahre die hoͤchſte ordentliche dis 
recte Steuer, fey es aus eigenem ober aus nuttznieß⸗ 

r r 
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Khem Vermögen, an den Staat zu errichten Hatten: 
Diefe werden jedesmal vor Anftelung eiher Wahl von 
den Doesborfteher, nebſt dem Steuereitibringer, dem 
Obmann bes VBürgerausfchuffes und dem Nachsichreiber, 
oder wenn deffen Amt Yen Gemcnserch Dresvorfter 

vereinigt iſt, dem ⸗. aus dem 
—— — als Wahlmanner ausgezeichnet. 

8. 140. Das letzte Drischdil der Wahlmaͤnner 
wird von den übrigen Struercontribuenten, unter der 
Seitung des Ortsvorſtehers, mit Zuziehung der (5. 139.) 

erwähnten Perfonen, ‚gewählt: Die Stimmen muͤſſen 
einzeln Lim Durchgang) abgegeben werden. " > 

$. 144. Die Lifte der Wahlmänner, ſowohl derjenis 
en, weldje wegen der Größe ihres Steuerantheils von 
teten zur Wahl berechtigt find, als der gewählten, wird 
der Gemeinde befannt gemacht: - u 

$. 142. Zur Ausübung des Wahlrechts jeder Art 
| werden eben die perfönlihen Eigenſchaften erfordert, wels 
de nad $. 135. der Abzuorduende ſelbſt haben muß 
nur mit der Yusnahme, daß das Je * "Woljähs 
eigkeit hinteicht. el — 

6. 143. Eine guͤltige Wahl kommt nur durch die 
——— von wenigſtens zwei Drittheilen der Wahl⸗ 
berechtigten zu Stande: N 

Die Ausätımg des Wahlrechts kann wicht Durch eis 
wen Seholiinäthtigeen gefihehen, den Gall ausgenommen, 
wern der Wählberechtigte durch Dienſtverhaͤltniſſe ver⸗ 
hindert ift; ſtch am Wahlorte einzufinden. I 
g. 144. Die Wohlen geſchehen nach relativer Stim⸗ 

menmehrheit; jedoch darf dieſe niemals weniger als den 
dritten Theit der abgegebenen Stimmen betragen. Nur 
im ben Sale des F. 440. finder die letztere Beſchraͤn⸗ 
kunz nicht Stat. | F 
Im Falle der Stimmengleichheit zwiſchen zwel Ger 

wählten geht der Neltere dem Juͤngern vor. - 
- Miemaiib Fant fi, fee die Süimtne geben. 

$. 145.-Wer in mehreren Rreifen als Ritterguts⸗ 
Befiger oder ih mehreren Orten ale Gemeindeburger ber 

F 
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ſtenert wird, kann in mehreren Kreiſen oder Gemeinden 
das Wahlrecht ausüben. Be a 

6. 146. Waͤhlbar ift jeder, welchem bie. oben $. 134 
. and 135.) vorgefchriebenen Eigenfchaften nicht fehlen. 

Jedoch "können. Staatsdiener nicht innerhalb ihres 
Bezirks ihrem Amtsverwaltung, und Kirhendiener 
nicht innerhalb des Oberamtsbezirkes, in welchem. fie 
wohnen, gewählt wÄden, imd .eine anderwaͤrts auf fie . 
gefallene Wahl nur mit Genehmigung der ihnen ‚vorge 
legten. höchften Behörde anuchmen. Ä oe 

Arch innen weder die Maͤuprer der ſtandesherrlichen 
Samilien, noch die Rittergutsbefiger gewählt werden, : 

i $. 4147. Die Wahlmänner eines Kreiſes, eines Ober⸗ 
. amts oder einer Stade find in Anſehung der Perſon des 

Abgeordneten nicht auf ihren Wahlbezirk bes 
ſchraͤnkt; fie koͤnnen auch einem anderswo im Königs 

n 

reiche mohnenden Staatsbürger ihre Stimme‘ geben, 
Wer aber an mehreren Orten gewählt worden ift, kann 
nur Eine der auf ihn gefallenen Wahlen annehmen. 

$. 148. Tritt der Fall ein, dag Vater und Sohn 
zugleich Mitglieder der Ständeverfammlung werden; ſo 
wird,. wenn. der Water: nicht. aus eigener Entſchließung 
zuruͤcktritt, der Sohn durch denfelben ausgeſchloſſen. 

6. 149. Was das Wahlverfahren betrifft; fo muͤſſen 
von den Städten und Oberamtsbezirken laͤngſtens binnen 
acht Tagen von der Zeit an, da das Einberufungs Res 
feript zu ihrer amtlichen Kenntniß gekommen if, die 
Liſten jämmelicher Wahlmaͤnner an. das Oberamt einges- 
ſchickt werden; worauf ſodann von letzterer Behörde 
länaftens binnen ‚zehn Tagen, van dem Empfange ‚jenes. 
Reſcripts an gerechnet, ‚ein Wahlternin zu beftimmen 
it, deffen Bekanntmachung "acht Tage vor dem Eintritt 
gefhehen muß, R 

$..150. Die Wahl geſchieht in der Amteſtadt dur 
die perſoͤnlich anwefenden Wahlmänner vermistelft. der 
Uebergabe eines von ihnen gefchriebenen oder wenigſtens 
unterſchriebenen, oder, wenn der Wahlmann nicht ſchreie 
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Sen Sann, wit deffen beglaubigtem Handzeichen, ſtatt der 
Unterfchrifs, verſehenen Stimmzertels. 

$. 151. Die Leitung der Wahl echt dem Oberamt⸗ 
mann zu, bei den zu eigener Landftandichaft berechtigten 
Städten, unter Zuzichung eines aus wenigſtens »icr 
Desfonen beftchenden Ausfchuffes von. dem Stadtrathe 

d dem Bürgeraugfchuffe; bei den Dberamtsbezirten 
—* dieſer Ausſchuß aus vier Mitgliedern der Amts: ' 
verfammlung, : nebit einem Weitgliede. des: Bürgerauss 
fchufles von der Stade und einen von dem Laude; das 

- Protocol hat der betreffende Actugr zu führen. | 
Die Mitglieder diefes Ausſchuſſes find nicht wählber 

In idrem Bezirke, und chen fo. wenig bei den Wahlen 
der Ritterfchaft, die zur Leitung. der, Wahlhandlung zus 

x guzichenden ritterſchaftlichen Mitglieder (9. 136.). 

$. 452%. Die Wahlhandlung darf wicht uͤber drei 
Tage dauern, welche fih in ungnterbechenen, Reihen 
folgen müffen. | “ a 

: 5.453: Kam oder will ber. Gewählte die. Wahl 
nicht annehmen; fo kann der nädte in der Stimmens 
zahl für ihr eintreten, vorausgeſetzt, daß diefar nicht 
weniger .als den dritten Theil der abgelegten Stimmen 
‚erhalten har; außerdem muß eine neue Wahl vorgenom⸗ 
men werden, 

Das Lebtere muß dann auch gefchehen, wenn nad 
- bereits: angenommener Wahl die: Stelle des: Abgeordne⸗ 
ten wieder erledigt wird, ' ” 

* 

$. 154. Nach dem Schluſſe der Wahlhandlung muß 
fuͤr den Gewaͤhlten zu deſſen Legitimation eine Wahlur⸗ 
kunde mit der Unterſchrift ſaͤmmtlicher zur Leitung und 

“ Beurfundung der Wahl zugegen geweſenen . Perfünen 
ansgefereigt werden... 
.-$. 455. Der Gewählte ift als Abggordneger? 
nicht des einzelnen Wahlbezirks, fondern des ganzen 
Landes anzuſehen. 7. re 

Es kann ihm daher auch feine. Inſtructton, an wel⸗ 
che er veh feinen, fünftigen Abſtimmungen in. dee Staͤn⸗ 

bdeverſamtaülung gebunden waͤre, extheilt Werden... . 
% 
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$. 156. Die Mitglieder beider Kammern Haben’ the 
Stimmrecht in Perſon auszuuͤben; nur den erblichen 
Mitgliedern der erſten Kammer iſt geſtattet, ihre Stim⸗ 
me einem andern in der Verſammlung anweſenden Mit⸗ 
gliede dieſer Kammer oder einem Sohne oder dem ſon⸗ 
figen präfumtiven Nachfolger in der Standesherrfchaft 
gu übertragen. Du | 

Dieſes beſondere Recht der Stimmenuͤbertragung 
kann auf gleiche Weiſe auch für einen wegen Minder⸗ 
Jahrigkeit oder anderer perfönfihen Unfaͤhigkeit unter 
Vormundſchaft fiehenden Standesherrn von deffen Bors 
mund ausgeübt werden, nn 
Sn jedem Fall aber kann ein Mitglied der erſte 

Kammer oder ein Stellvertreter deſſelben niemals meh 
als Eine Äbertragene Stimme führen. B 
6. 157. Alle ſechs Jahre muß eine. neue 
Baht der Abgeordneten, welche nicht Amtshalber 
Sitz und Stimme in der zweiten Kammer haben, vor 
genommen werden; die. bisherigen find wieder 
wählbar. . on hl 

6. 458: vend diefes ſechsjaͤhrigen Zeitraums ers 
folät der — eines Mitgliedes ve Kammer, außer 
dem Falle des freiwilligen Enefchluffes oder der gericht⸗ 
lich erfannten Ausfchließung ($.199.), nur dann, wenn 

4) ein Mitglied das Grundvermoͤgen, bin Stand oder 
das Amt, worauf defien Befähigung beruht, zu 

beſitzen aufhört; 
2) wenn: das Mitglled in der Zwiſchenzeit eine der 
oben (5. 135:) feſtgeſetzten Eigenſchaften verliert. 

In ſolchen Fällen wird, wenn das austretende Mit⸗ 
glied ein gewaͤhlter Abgeordnetet war, eine neue Wahl 
von einem neuen Wahlcollegium vorgenommen. 

6. 159. Die Mitgtieder beider Kammern haben ſich 
por Erbffnung des Landtags zu legitimiren, und zu dem 
Ende einige Tage vor dem in dem Einberufungs;Re 
—ã— — Termin an dem beſtimmten Dr 
der Verſammlung fich einzufinden. Die Legitimati 
gefchieht, fuͤr den erſten kuͤnftigen Landtag, auf die bis⸗ 
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Abliche Veiſe, in der: Zeige een bei dem ſtandifchen 
AAusſchuffe W. 407.) bar Worlegung des Einberufungs⸗ 
ſchreibens. welches in Dam! Ch. 156.) erwaͤhnten Falle 

Ber ‚Stimmäberteagung:mik. ber. hierauf gerichteten Voll⸗ 
macht Mleiten ſeyn nö Rd. vremielſtt der Wahl⸗ 

urtonde. BERN | 
: Die zur. Yrefamuntung unfs heute de lten Mitglie⸗ 
ber. des ·Ausſchuſſes ſeibſt warden zur Prüfung ihrer eis 
senen Legitimation durch die zuerſt legitimirten Abgeord⸗ 
neten erſetzt. . 

Es haͤngt von dent’ Konige ab, zu dem Legitimatione⸗ 
wg ‚Kommiffarion ab zuordnuen. 

. 160; Die erſte Kammer wird durch die Anmefeh: 
heit * Hälfte, dte zweite Kaͤmmer durch das Erſchei⸗ 
nen von zwei Drictheen ihrer Glieder als vollſtaͤndig 
beſedt angeſehen. * 

Der ſrandiſche Aueſchußß hat am Tage vor dem, in 
ven’ Eindberufungs ſchreiben beftimmten, Termin dem A 
heimenrathe von dem Erfolge des Prgitimatiönsgefchäfts 
Anzeige zu machen. | 

"Der König wird D hierahf, wenn jene Zahl durch ſol⸗ 
che Abgeordnete erfülle iſt, bei deren Legitimation ſich 
Sein Auſtand gefunden hat, Den Landtag in den fir dies 
fen Fall vereinigten Kammern eröffnen; wobei der yom . 
König. ernannte Präfident der erſten Kanimer, oder, 
wenn noch: feiner ernannt iſt, derjenige, welcher es bei 
der vorigen. Berfammlung war, die Stelle des Vorſtan⸗ 
des vertritt. 

Die Legitimation ber etwa ſpater eintreffenden Mit⸗ 
glieder; fo. wie die: Erledigung der noch übrigen Legiti⸗ 
mations; Anſtaͤnde, geſchieht bei der betreffenden Kammer. 
Das Refultat muß dem Geheimenrathe vorgelegte werz 
Sen; und ift ber andern Kammern davon Naqhricht zu 

ertheilen. 
5. 161. Solfte bei Einberufung eines Landtags eine 
Der beiden Kammern nicht in der nach $. 160. erforder⸗ 
lichen Anzahl zufammen fommenz fo wird fie als ein 
willigend in die Veſchlůſe der andern angeſehen. 3er Ä 

Dritter Band, 21 
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* ſteht es in dieſcin Gau dem erſchienesen Miliciet 
dern der unpollzaͤhligen Karmer frei, dan. Dinge 
der andern wit Stimm recht beiguwah en... 
. $. 4162. In der erſten Kammer nehmen die Springe 
des esniglichen Hauſes dem erſten Plutz cinz auf fi fie‘ Tot? 
gen die Standesherren, beide unter ſich nad) ihremn Jonſt 
beßchenden Range; ſodann die Übrigen erblichen und die 
auf Lchehgzeit: vom König: aan. Mislicer ade 
der Zeit ihrer Grnenuung. 

Sin der zweiten Kammer fü hen die verſchiebenen Kiaf⸗ 
fen, worgus fie zuſammengeſetzt iſt; in der 9. 187. an⸗ 
gegebenen Ordnung; unter han Gliedern jeder einzeinin 
Kite entſcheidet, je nach. Beſchaffenheit derſelben, ‚das 
Amts s oder das Lebensalter, und unter den Geiffi 
Tarholifcher Korfeffion der Vorzug der Aintewuͤrde. 

Die Ab ſtimnungen geſchehen nad des ——* 
jedoch ſo, daß in der zweiten Kammer bei dem Stim⸗ 
menaufruſe immer zwiſchen den vier erſten den zwei 
uͤbrigen Klaſſen gewechſelt wirtd, bis jeng er dpft * 

5. 163. Jedes Mitglied der erſten uud der. zweiten, 
Kammer ‚han bei feinem erfimgligen. Eintritte in diefelbe 
den Staͤndeeid abzulegen. Dieſer Iaxtet fo:  .- --- 

„Ich ſchwoͤre, die Verfaſfung heilig zu halten, und in. 
der Staͤndeverſammiung das unzertzennliche: Wohl: 
bes Königs und des Vaterlandes, ohne alle. Neben⸗ 
ruͤckſicht, nach meiner . eigenen Ueberzeugung, ve: 
rs gewiſſenhaft gu barathen. Do wahr mir Es 
elf 

Der ‚Ständeeid wird von einem bei Eröffnung. ann 
gandtags neu eintretenden. Mitglicde in Die Kfinde: beit 
Königs ſelbſt, oder des zur Groͤffnung bevollmaͤchtigten 
Miniſters, außerdem in die Haͤnde des Praſwenten nd 
ner jeden Kammer abgelegt. 

SG. 164. Der Borftand der Ständeverfammiung Pin 
ſteht aus einem Präfidenten und einem Viccpraͤſiden⸗ 
ten in jeder der beiden Kammern. Das Amt deſſelben 
dee 2 zum Ablaufe des ſechejahrigen deitraum. 

1 
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Sen Pruͤſcbenten ber. erſten Rammer ernennt der 

Ani ohne Vorſchlag; fr die Stelle. des Vicepraͤſiden⸗ 
ien werden von der erjich Kammer drei ſtandesherrliche 
Mitglieder. durch abſalute Otimmenmehrheit gewählt, 
aus welchen der Koͤnig eines ernennt. 

en ſo waͤhlt die zweite Kammer aus ihrer Mitte, 
ne — der Kiaſſen, —— Stelle 

ihres Präfidenten,. und ‚wenn hierauf die ‚königliche Erz 
— erfolge iſt, auf gleiche Art zu dem Amte des 
Vicepraͤſidenten, welchen der König ebenfalls aus den 
bierzu vorgefchlagenen drei Mitgliedern ernennt. 

Komme nad) Ablauf des fechsjährigen- Jäitraums die 
pocite Kammer zum erſtenmal zufammen, ober follte 
ionft der Fall eintreten, daß bei derfelbeit beide Praͤſt⸗ 
diatſtellen zugleich erledige wären; ſo vertritt bis zur 
Ernennung. des. Praͤſidenten das aͤlteſte rechtsgelehrte 
Mitgled die Stelle des Vorſtandes. Y.: 
AJede der Kammern wähle auf bie Dauer- eines 

Landtags einen oder mehrere Sekretäre aus ihter 
Mitte. 

$. 165. Der Praͤſident einer jeden Kammer ſorgt 
für die Aufrechthaltung der Ordnung, beſtimmt Die 
Sigungstage, eröffnet und ſchließt die Sitzungen, ords 

net den Sang der Verhandlungen, und leiser die Beras 
tungen und Abſtimmungen. el . 

$. 166. Die Mitglieder der Kammern find vrrbun⸗ 
ben, jeder Sitzung anzuwohnen; im’ Bad: eines gegruͤn⸗ 

deren Hinderniſſes habrn fie. ſolches den Praͤſidanten ars 

Während der Dauer ber Verſammlung dürfen fie 
ſich nicht ohne Erlaubniß des Praͤſidenten ewefernen, 

und bei einer uͤber 8 Tage dauernden Abweſenheit nicht 
ohne Bewilligung der Kammer; jedoch kann der Draft: 
bene in beſonders dringenden Faͤllen and ‚einen felchen 
längern Urlaub ertheilen, hat aber davon der Kammer 
in der folgenden Sigung Kenntniß zu geben. | 

6. 467. Die Sitzungen der zweiten Kam: 
mer find. offent lich;; auch Dar fie ihre Der 
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handlungen durch den Druck bekannt gu.ma 
hen. Von der erſten Kammer muß wenigſtens das 

Eng legtere geichehen. » Ä 
Die Zuhoͤrer, die ein Zeichen bes Beifalls oder der 
Mipbilligung geben, werden unverzüglich entfernt. > 

$. 168. Die Sitzungen werden geheim, theils auf 
das Begehren der Miniftet und königlichen Kommiſſa⸗ 
rien bei Vorträgen, die fle, ihrer Erflärung nach, im 
Famen des Königes zu machen haben, und welche ng 
im Safe einer ſolchen Erklärung für amtlihe Aeußerum⸗ 
gen zu halten find; theils auf ‚den Antrag von menigs 
ftens. drei Mitgliedern, wenn diefen, nach vorläufigem 
Abtritt der Zuhörer, die Mehrheis der Kammer beis 
ſtimmt. 

$. 169. Die Miniſter find befugt, den Verhandlun⸗ 
gen der beiden Kammern anzuwohnen, und an den Bes 
rathſchlagungen Theil zu nehmen. Sie koͤnnen ſich 
auch von anderen Staatsdienern. begleiten laffen, welde 
etwa den vorliegenden Gegenſtand beſonders bearbeitet 
daben, ‚oder fonft vorzägliche Kenntniß davon befißen. 
n den Sipungen der fändifhen Kommiffionen ftehf 

ihnen im Fall einer ausdruͤcklichen Einladung gleichfalls 
heilnahme zu. oo | 

$. 170. Deputationen kann die Ständeverfammmnlung 
weder annehmen, noch ohne Erlaubniß des Königes 
abordnen. B R 

$. 174. Nur den Miniftern. oder föniglichen Kom⸗ 
miffarien, den Verichterftattern der ftändifchen. Kommifs. 
fionen und den Mitgliedern, welche einen Gegenfland 
zur Berathung in Antrag zu bringen Leine Motion 

machen) hapen, Ma die Befugniß gu, ſch viftlide 
Reden in der Verſammlung abzulefen. Außerdem 

finden bloß mündlihe Vorträge ſtatt. 

$. 172. Sefeßesentwärfe fönnen nur von 
dem Könige an die Stände, nicht von den 
Ständen an den König gebracht werden. 
Den. Ständen if aber unbenommen, im 
Wege der Petition auf neue. Geſetze fomwehl, 

4 
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als.auf Abänderung oder Aufhebung ber be; 
ebenden, angutragen 

Der König allein ſanctionirt und verkänder die Ges 
‚ fege, unser Anführung der Vernehmung des Geheimens . 
raths und der erfolgten Zuftimmung der Stände. 

6. 4173. In der Regel fol kein Gegenftand der Bes 
rathung in’ derfelben Sigung, worin der Antrag dazu 
gemacht ‚wird, zur Verhandlung und Abflimmung ges - 
bracht werden. Wenn jedoch drei Viertheile der Mits 
glieder einftimmen, kann ein Gedenftand für fo drins 
gend oder fo unwichtig erflärt werden, daß von jende 
Regel abgegangen werden darf. 

Königlihe Anträge find, ehe fic zur Berathung In 
der Berfammlung kommen innen, an Kommiffios 
nen zu verweilen, welche über deren Inhalt Vor⸗ 
trag zu erftatten haben, | 
:6. 174. Bet der Abftimmung ift der Antrag, mit 

ben während der Berarhfchlagung in Vorwurf gekom⸗ 
menen Modificationen, in einzelne, einfache Fragen fo 
aufzuloͤſen, daB jedes Mitglied durch bloße Bejahung 
oder Verneinung feine Stimme abgeben kann. 

$. 175. Zu Saffung eines gültigen Beſchluſſes wird 
in jeder Kammer die zur volffiändigen Beſetzung Der: 
ſelben ($. 160.) norhwendige Anzahl von Mitgliedern 
erfordert. Ä , 

$. 176. Die Belchläffe werden nach der Stimmen; 
mehrheit, welche nach Beſchaffenheit des Gegenſtandes 
eine abfolute oder relative feyn kann, abgefaßt, fo daß 
im Fall der Stimmengteihheit der Präfldent den Aus: 
ſchlag gibt. Wenn jedoch von Abänderung irgend cine® 
Punktes der Verfaffung die Rede ift; fo ift die Bei⸗ 
fimmung von zwei Deitsheilen der anmelenden Mitglier . 
der in beiden Kammern nothwendig. | 

$.. 477. Die zum Wiekungskreiſe der Stände geh: 
rigen Angelegenheiten werden in "jeder Kammer beſon⸗ 

. ders verhandelt. Doch dönnen, um eine Auss 
gleihung verfhiedener Anfichten zu verſu— 
hen, beide Kammern fich mit einander zu 

’ 
. 
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vertraulichen Beſprechungen, ohne Brotar 
kollfüührung und Beſchlußnahme, vereinigen. 

$. 178. Es hänge non dem Könige ab, die Geſetzes⸗ 
entwuͤrfe oder andere Merfchläge. an die erſte oder an 
die zweite Kammer zu bringen. qusgenommen, wenn 
fie Verwilligung von Abgaben betreffen; in weldem 

Falle folde immer zuerſt an die zweite Kam 
mer gelangen. J nn 

$. 179. Die von der einen. Kammer gefaßten Ber 
ſchluͤſſe werden der andern zu gleichmaͤßiger Berathung | 

mitgetheilt. Nur zu. Yusibung des Rechts der Petitio⸗ 
nen und Befchwerden, fo wie zu. einer Anklage wer 
gen verletzter Verfaſſung (9. 499.), if jede Kammer 
auch einzeln berechtigt. we . 

$. 180. Die Kammer, an welche die Mitcheilung 
sefhicht, kann den Antrag der mittheilenden verwerfen 
oder annehmen, und zwar entweder unbedingt, oder 
mie beigefügten Modifirationen. Die Verwerfung muß 
aber jederzeit mit Anfübrung der Gründe ger 
Ichehen. | j et 

§. 181. Bon der vorftehenden Regel' (9. 480) macht 
die Abgabenverwilligung cine Ausnahme in folgenden 
DBuncten: oo 

4) Eine Abgabenverwilligung wird in. ber zweites 
Kammer, nad, der von ihr in Gemäßheit des 
6. 110. vorgenommenen Unterfuchung, in. Beras 
hung gezogen, und. nad vorgängiger vertraulis 
her Belprehung mit der. erfien Kammer ($. 177.) 
Beſchluß darüber in der zweiten gefaßt. Zn 

2) Diefer. Befhluß wird ſodann der erften Kammer 
mitgetheilt, . welde benfeiben nur im . Ganzen, 
ahne Aenderung, annehmen oder verwerfen kann. 

3) Erfolge das: Letztere; ſo werden die bejahenden 
” und. die verneinenden Stimmen beider Kams 

mern sufammengegähtt, und nad, der Mehr⸗ 
eit ſaͤmmtlicher Stimmen: wird. alsdann det 
aͤndebeſchluß abgefaßt.” Wärde in diefem Galle 

Stimmengleichheit eintreten; ſo hat. deu Präfidens 
der zweiten Kammer bie Entſcheidung. 
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6,488. In alten andern Fällen gilt Ber Grundſatz, 
— nur mid Hz woruͤbet beide Amann " 

nach gegenfeitiger theilung, einverſtanden find, an 
den. 49 gebracht, und -von dem Könige beftätigt 
werden fönnen. - 

6. 483. Der: von der einen Kammer verworfene 
Antrag der andern kann auf demfelben Landtage. nicht 
wiederholt reden. Wird aber ein folcher Anirag bei 
Der nachſten Staͤndeverſammlung erneuert und abermals 
verwirfehz fo treten die zwei Kammern zu einer ver 

xraufichen Befprohung: uͤbet den Gegenftand zuſammen. 
Sollte auch hierdurch die Verſchiedenheit der Anſichten 
wicht ausgeglichen werden; fo haben bie Kammern, wenn 
bie Frage einen ihnen von dem Könige zugekommenen 
Segenſtand berrifft, ihre Nichtuͤbereinſtimmung dem Koͤ⸗ 

. nige blos anzuzeigen, woferne ſie nitge mit einander 
Übereinfommen, . die Eutſcheiding dam Könige zu übers 

laſſen. J 8 | 

5. 484. Kein Mitglied der beiden Kammern Tank . 
db der Dauer der Ständeverfammilung ohne Eins 

wwilligung der, betreffenden Kammer zu Verhaft gebracht 
werden, den Zalt der Ergreifung auf frifcher That we⸗ 
gen eines Verbrechens ausgenenimen. In letzterem Ball 
iſt ober die Kammer von der gefchehenen Verhaftung, 

- mit Angabe des Grundes, unverzüglich: in Kenntniß zu 
fegen, . : J | 

$. 4185. Niemand kann wegen feiner in der Stäns 
devirfanmlung gehaltenen Vorträge und gegebenen Abs - 
fiimmungen zur Verantivortung gezogen werden. Dex 
‚doch find Beleidigungen oder Verläumdungen der Regie: 
rung, der Ständeverfammlung oder einzelner Perfonen, 
der Deftrafung nad den Beftehenden Selegen, in den 
ordentlichen Wege des Rechts unterworfen. ”, j 

Berfehlungen gegen die Sefese des Anftandes oder . 
der inneen Polizei, oder gegen die Geſchaͤftsvorſchriften, 
hat der Präfident zu bemerken „ und wenn fie bedeutend 
find, folhe zur SKennmiß der Kammer gu bringen, 
welche nach Befchaffenheit der Umſtaͤnde ihre Mißbilli⸗ 

4 

- 
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gung auddräden, Verweis ‚ertheilen, ‚ober au) Biden 
ruf verlangen kann. a 

6. 186. Der König eriſinet and entlaͤßt die Staͤn⸗ 
heverfammlung entweder in eigener Perſon oder durch 
einen dazu bevollmaͤchtigten Minifter. Ä 

-Dem König ſteht auch das Recht zu, die Berfamur 
fung zu vertagen oder ganz aufzulöien, | 

Im Falle der Auflöfung wird ſpaͤteſtens ‚binnen 6 
Monaten eine neue Berfammlung . einberufen. werden: 
es ift hiezu eine neue Wahl der Abgeordneten, aächie, 
bei welcher jedoch die vorigen Mitglieder wieder vewahlt 
werden koͤnnen. 

6. 487. So lange die Stände nicht verfammelt PR 
befteht, als Stellvertreter derſelben ein Ausſchuß 
für diejenigen Gefchäfte, deren Beſorgung von einem 
Landtage zum andern zur ununterbrochenen Wirkſamkei 
der Repraͤſentation des Landes nothwendig iſt. 

$. 188. In dieſer Hinſicht liegt dem Ausſchuß ob, 
die ihm, nach der Verfaſſung zur Frhaltung derſelben 
zuftchenden Mittel in Anwendung zu bringen, und hie 
von bei wichtigen Angelegenheiten bie in dem Koͤnigreich 
wohnenden Ständemitglieder in Kenntniß zu & fegen, in 
den gecigneten Fällen bei der hoͤchſten Staatsbehoͤrde 
Vorſtellungen, Verwahrungen und Befchwerden einzu 
reichen, und nach Erforderniß der Umftände, befonders 

"wenn es fih von der Anklage der Minifter dans. 
delt, um Einberufung einer außerordentlichen Staͤnde⸗ 

verſammlung zu bitten, welche im letztern Falle nie vers 
“weigert werden wird, wenn der Grund der Anklage 
und die Dringlichkeit deufelben gehörig nachgewieſen iſt. 

Außerdem bat. der: Ausfhuß am Ende der in die 
Zwiſchenzeit fallenden Finanzjahre nach Maßgabe defien, 
was $. 410. feſtgeſetzt iſt, die richtige, der Verabſchie 
dung angemefiene, Verwendung der verwilligten Steuern 
in dem verfloffenen. Jahre zu prüfen, und den Etat dei 
Kaiser Jahres mit dem Zinanzminifterium zu beras 

Auch ſteht dem Ausfhuffe die Aufſicht über die 
erwaltung der Staateſchu henjahlungelaſſ zu, 
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| udbefondere - gehört ca zu. feinem Wirfungstieife, 
.. die. für eine - Ständeverfommiung fich eignenden Ges 

ſchaͤftsgegenſtaͤnde, namentlih die Erdrterunden vorges 
legter Geſetzesentwuͤrfe, zur. künftigen Berathung vors 
zubereiten, und für die Volzichung der lanſtandiſchen 

Becſchluͤſfſe Sorge zu tragen. 

5. 189. Dagegen kann ſich der Aueſchuß auf ſolche 
Gegenſtaͤnde, welche verfaſſungsmaͤßig eine Verabſchie⸗ 

. dung mis den Ständen erfordern, namentlih auf Ges 
fesgebungsanträge, Steuerverwilligungen ; Schuldenäbers 
nahmen and Militäraushebungen, - nicht andere, als 
auf eine vorbereitende Weiſe einlaſſen. 

$. 190. Der ſtaͤndiſche Ausſchuß beſteht 
aus zwölf Perfonen, nämlih den Präfidens. 
ten der beiden Kammern, zwei Mitgliedern 

aus der erſten undadht aus der zweiten Kam— 
mer. Die Wahl derfelben geſchieht von den zu -dies 
fem Zwecke vereinigten Kammern nah relativen 
Stimmenmehrheit auf. die Zeit von cinem orderitligen 

. Landtage zum andern (auf 3 Jahre), und iſt jedesmal 
dem Könige anzuzeigen, - 

Ein in der Zwifchenzeit abschendes Ausſchußmitglied 
wird von der nächften Ser fammlung der Stände wier 

der definitiv erſetzt; bis dahin rüdt an deffen Stelle‘ 
dasjenige Ständemitglied ein, . welches bei der letzten 
Ausfhußwahl die meiſten Stimmen nah den. Gewaͤhl⸗ 
ten erhalten hatte. 

In Verhinderung ber Präfidenten: treten die Vice⸗ 
Praͤſidenten fuͤr ſie ein; ſind letztere ſchon Mitglieder 
des Ausſchuſſes, ſo werden deren Stellen auf die ſo 
eben feſtgeſetzte Weiſe erſetzt. 

Sechs Mitglieder des Ausſchuſſes, die Praſdenten 
der beiden Kammern mit eingeſchloſſen, muͤſſen in 
Stuttgart anweſend ſeyn. Die übrigen ſechs Mitglie⸗ 
der koͤnnen außerhalb Stuttgart ihre Wohnungen bar 
ben, ‚und werden, ſo oft es die Umſtaͤnde erſordern, 
pon den Anweſenden einberufen. 
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2. ot. Set jeber Standeverſammtune hat. 
per Ausfhuß. über dasjenige, was von ihm 
in der Zwiſchenzeit verhandelt ‚worden if, im 
einem Aufammentriste beider Kammern Ru 
henfchaft abzulesen. -- 

6. 192. Die Verrichtungen des Ausfauffes Hören 
mit dev Eroͤffnung vines- neuen Landtages auf, und wers 
den nach einer, bloßen Vertagung Defielben , oder nach 

Beendigung einer außexordentlichen Ständeserfamminng, 
wieder fortgeicht. 

Bei der Aufköfung eines jeden Landtags und bei ber 
Entlaſſung eines ordentlichen, muß din neuer Ausſchuß 

"gewählt werden, wobei die vorigen Mitglieder wieder 
„wählbar find, Zu diefer Wahl wird den Ständen jer 
desmal, auch bei einer Auflöfung der Verſanunlung, die 
erforderlihe Sigung noch geſtattet. 

Sollten außerordentliche Umſtaͤnde c# ihmn unmöge 
lich machen, diefa Sitzung noch zu halten; fo Haben. die 
bisherigen Mitglieder oder deren Stellvertteter (5..490.), 
iu ſeferae ſie zugleich Ständemitglicher find, die Ver⸗ 
richtungen des Ausſchuß⸗ Collegiums wieder au. übers 
nehmen, 

$. 193, Das ſtaͤndiſche Amtsperſonal beſteht, außer 
‚sen Beamten der Schuldenzahlungskaſſe, für beide Kam⸗ 
mern auf einem Archivar, für jede Sammer aus einen 
Regiſtrator und den erforderlichen Kanzelliſten; die Nez 
giſtratoren Haben zugleich bei dem Ausſchuß das Sekre⸗ 

tariat zu verfehen. 
Jede Kammer wählt ihren- Regiſtrator und Kanzel⸗ 

liſten; die Beamten der Schuldenzahlungskaſſe, ſo wie 
der Archivar, werden von den hiezu vereinigten Kam⸗ 
mern gewaͤhlt. 

Dem Koͤnig iſt die Beſtellung ber. Kafſenbeamten, 
"Bes Archivars und der Regiſtratoren zur Beſtaͤtigurtg 
vorzulegen, und von der Wahl der Konzeliiten Ameige 
zu madıen. 

Die Dienſtentlaſfuns dieſeẽ Beamten sefchicht auf 
gleiche Art, wie deren Anſtellung, durch die einzelnen 
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aber dur die vereinigten Kammern, und richtet fih im 
Aebrigen nach den deßhalb bei den koniglichen Beamten 
geltenden Geſetzen. 

- Die Annahme und Entlaſſung der ſtaͤndiſchen Kanzı 
Jeidiener hänge von den Praͤſidenten ab. 

Das gefammte Amtes und Dienftperfonal. ſteht bri 
sicht verſammeltem Landtag unter ber Aufficht und den 

Befehlen des Ausſchuſſes, welcher auch im. der Zwiſchen⸗ 
zeit. die erforderlichen. Amtsverweſer zu beſtellen, und 
zungetreue oder fonit fich vergehende Diener in den ges ' 
see ichen Faͤllen den Gerichten zu uͤbergeben hat. 

8. 194. Eine eigene ſtandiſche Kaffe, welche die fär 
fie jedesmal zugleich mit dem’ Finanzetat zu verabſchie⸗ 
Bende Summe aus der Staatslaffe in beſtimmten Raten 
erhält, beſtreitet den fkändifchen Aufwand, 

KHicher gehören die Taggelder und Neifefoften: der 
Mitglieder der Staͤndeverſammlung, die Belofdungen 
Der ftändifchen Ausfchußmitgliever, Beamten und Dier 
ner, die. Belohnungen derjenigen, welche durch beſondere 
Auftraͤge der Staͤnde oder des ſtaͤndiſchen Ausfchuffes 
Kemüht geweien find, die Unterhaltung einer an 
gemeifenen Büherfammiung,. die Kanzleikoſten 
Mberhaupt ,. und Andere mit det Seraängfihrung. vers 
Gundene Ausgaben. 

Die jährlihe Kaffenrechnung, welche mit Kugabe 
aller einzelnen Einnahmen und Ausgaben zu führen if, 
"wird von einer befondern ftändifchen Kommiffion proßivt, 
in der Steändeverfammlung zum Vortrag gebracht, und 
von diefer juffficirt. Jedes Mitglied der Verfammlung 
kann bie eigene Einfiche diefer Rechnung verlangen. 

Die Befoldungen der Mitglieder und der Beamten . 
des Ausihuffes, fo wie die Taggelder und Reiſekoſten 
der Ständemitglieder, werden Durch Verabſchiedung be⸗ 
ſtimmt werden. 

Die nicht in Stuttgart anweſenden Mitglieder des 
Ausſchuſſes erhalten, wenn fie einberufen werden, gleis 
che Diäten; und: Reifegelder, wie die Ständemitslieben, 
und. bezichen: folche ans; ber fändifchen. Kaſſe. 
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Zehntes Kapitel. 

Won dem Staats gerichtshofe. 

6. 195. Zum gerichtlichen Schutze der Verfaſſung 
wird ein Staatsgerichtshof errichtet. Diqſe Bes 
hoͤrde erkennt uͤber Unternehmungen, welche auf den Um⸗ 
ſturz der Verfaſſung gerichtet ſind, und uͤber Verletzung 
einzelner Puncte der Verfaſſung. 

$. 196. Der Staatsgerichtshof beſteht aus einem. 
ee welder von dem Könige aus den erften 
orftänden der höhern Gerichte ernannt wird, und aus 

zwölf Richtern, wovon der König die Halfte aus den 
Ditgliedern jener Gerichte ernennt, die Ständeverfamms 
Jung aber die andere Hälfte nebſt drei Stellvertretern 
im Zufammenteitte Seider. Kammern außerhalb Kat 

. Mitte wählt. 

Unter den ftändifhen Mitgliedern muͤſſen — 
zwei Rechtsgelehrte ſeyn, welche auch, mit Vorbehalt 
der Einwilligung des Koͤnigs, aus koͤniglichen Staats⸗ 
dienern gewählt werden können. Außerdem muͤſſen die 
Mitglieder alle zur Stelle eines Seändemitglieds erfors 

| derlichen Eigenfchaften haben. 

Das Karizleis Perfonal wird aus dem Obertribunal 
genommen. 

$. 197. Saͤmmiliche Richter werden für biefen ihrem 
Beruf befonders verpflichtet, und Tönnen gleich den uͤbri⸗ 
gen Juſtizbeamten nur durd Urtheilsfpruch ihrer Stelle 
als Mitglieder diefes Gerichtshofs entſetzt werden. Nimme 
jedoch. ein ftändifcher Richter ein Staatsamt an; fo höre 
er dadurch auf, Mitglied diefer Stelle zu feyn, kann 
aber von det Ständeverfammlung wicder gewählt wer⸗ 
den. Eben fo tritt ein vom Könige ernanntes Mitglied 
aus dern Gerichte, wenn es eG feig richterliches 
Hauptamt zu bekleiden. 

6. 198. Das Gericht — ſich auf Einberu⸗ 
fung durch, den Präfidenten, welche von diefem fogleidg 
geihchen muß, wenn ce dazu einen von dem Juſtizmi⸗ 
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niſter contraſignirten Befehl des Koͤnigs ober eine Auf⸗ 
forderung mit Angabe des Gegenſtandes von, einck deu 

beiden Kammern durch deren Präfiventen erhält. _ 
Dat, Gericht loͤſt fich auf, wenn der. Prozeß geendigt 

iſt. Der Praͤſi —* — für die Vollzichung der > 
ſchluͤſſe zu ſorgen, und in ‚Anftondefällen das „Seid 
wieder zů verſammein. — 
. 108. Eine Anklage vor dem Staathgerichtshoke 

wegen der oben (9. 4195.) erwähnten Handlung kann ges 
Schehen von der Regierung gegen einzelne Wit 
siieder ver Stände und des Ausfhuffes, und 
von den Ständen ſowohl gegen Minifter und 
Dipdrscments s Chefs, als gegen einzelne 
Mitglieder und höhere Beamten ber Stäns 
Deverfammlung. ' Andere -Staatsdiener, als Minis 
fier und. DepastementssChefs Tonnen vor: diefem Ges 
richte nicht: angeflage werden, außer wegen — | 
ber $. 53. enıhaltenen Vorſchrift. 

Anklage und Vertheidigung geſchieht Sf fenel 16. 
‚Die Protosolle werden ‚mit den Abſtimmungen und Du 
ſchluͤſſen durch den Dry bekannt gemacht. 

65 200. Wenn es erforderlich iſt, gInquirenten * 
Bbeſtellen; fo waͤhlt der Gerichtshof dieſelben aus den 
Käthen | der Kriminalgerichte. Der Unterfuchung hat jes 

desmal ein koͤnigliches und ein —— Mitglied des 
Gerichtshofs” beizuwohnen. 

$. 204. Es werden jedesmal wei Keferenten bes 
ſtellt. Iſt der erſte Referent ein koͤniglicher Richter; 
ſo muß der Correferent ein Rändifcher ſeyn, und ums 
geehrt. 

$. 202. Bei jedem Beſchluſſe muß eine gleiche Ans 
von koͤniglichen und. ſtaͤndiſchen Richtern guwefend 

ſeyn. Sollte durh Zufall eine Ungleichheit der Zahl 
a ‚ welche nice fogleih durch ahderweitige Er: 
nennung oder Eintritt eines Stellvertreterd gehoben wers 
Den könnte; fo tritt der Juͤngſte im. Dienfte von der 
überzählenden Seite aus; doch darf die Beh! der — 
ter nie unter Zehn ſeyn. 
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Sm Werbindernugsfatie vertriee be Ste ı sus Ger 
ſidenten der erſte königliche Richter. 

Dem Praͤſidenten ſteht keine Stimmẽ jus im Falle 
Stimmengleichheit entſcheidet die für den Ange⸗ 

lagten günftigere Meinung. 

$. %03. Die Strafbefugniß des Gerichtshofes eiſtreckt 
ſich nur auf Verweiſe und Geldſtrafen, auf Suspenfi on 
and Entfernung vom Amt, ·quf zeitliche oder innner⸗ 
wahrende Ausſchliezung von ber Landſtandſchaft. 

Henn dieſes Gericht die hoͤchſte in ſeiner Competenz 
liegende Strafe erkannt has, ohne eine weitere ausdräckz 
lich quszuſchließen; fo bleibt den ordentlichen Gerichten 
"vorbehalten, gegen den Berwtheilten, ein weiteres Ver⸗ 
fahren von Amtswegen cintreten zu laffen. 

$. 204. Segen den Ausſpruch des. Siaate gerichteho⸗ 
fee finder keine Appellation Statt, ſondern nur das 

Rechtsmittel der Revifion: und der Wiedereinſetzung in 
den porigen· Stand. 

$. 208: Der König wird nicht nur die unterfuchumg 
nie hemmen, fondern mr das ihm zuſtehende Bes 

nid dahin ausdehnen, daß ein von dies 
fſem Gerichte: in. dic Entfernung ven Anite vern 
Stamsdiemer. in feiner bisherigen Stelle gelafen, oder 
naß derſelbe in einem andern Juſtiz⸗ oder Stantever⸗ 
waltungsamte angeſtellt wuͤrde, es waͤre denn, daß in 
Ruͤckſicht anf Wiederanſſellung das gerichtliche Erkenties 
niß einen ausdruͤcklichen omehatt au Sunßen | dee Ver⸗ 
urtheilten enthielte. 

Dieſe neue Verfafſung, auf dem Wege de8 era 
trages zwiſchen König und Volk begründen, 

, „ward durch das ganze Königreich nicht blos mitdallge⸗ 
meinem Jubel, ſondern mit wahrer Begeiſterung aufs 
genommen. Die Nachwelt wird biefe Beweiſe ver 
Dankbarkeit eines. gebiibeten und gereiften: Volles 903 
l 
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gen feine? odlen König in. ben Jahrbüchern ber ie 
Al verewigen. Allein dud) der König” freute ſ 
feines Werkes, und deshalb lolt ve 

"ul I 3% Jıa .. 

» dat -Manifeft' 151 singe vom 26: Eern 
819. 

* 

durch welches er die Bet und Annahme ber. 
neuen Verfaſſung bekannt machte. 

Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Wirs 
. temberg.. Durch Unfer Manifeft vom 10. Juny 1819 

Haben Wir Unfere Abficht ausgefprochen, durch die Stände 
Unſers Königreichs vollftändig die Wuͤnſche zu vernehs 
men, weldie dem Lande in Beziehung auf die ihm von 
Uns zugedachte Verfaffung noch übrig bleiben möchten, 
um hiernaͤchſt das ganze Werk mit gemeinfchaftligem 
Einverftändniffe zu vollenden. Wenn wir, nad) den mans 
nigfaltigen Erfahrungen der legten Sahre, Unferm Volle ' 
nochmals die Hand zum Vertrage boten; fo geſchah dies 
im Bertrauen auf diejenigen Gefinnungen treuer Anz 
Hänglichkeit an feinen Negenten, durch welde fih das 
wirtembergfche Volk von jeher ausgezeichnet hat. Dies 
ſes Vertrauen bat Uns nicht getaͤuſcht. Durch freie 
Uebereinkunft mit den Ständen des Landes ift das Grunds 

> 

geſetz des Staats zu Stande. gekommen; das fchönfte 
‚Denkmal der Eintracht zwiſchen dem Kinige und feinem 
Volke. Die Verfaffungsusfunde des Königreichs iſt von 
Uns und den fämmtlihen Mitgliedern der Staͤndever⸗ 
fammlung, welche zu diefem wichtigen Werte berufen 
waren, unterzeichnet; und aus Unferm Wunde haben 
die verfammelten Stände die feierliche Verfiherung der 
unverbruͤchlichen Feffhaltung des Verfaffungsvertrags ver: 
nommen. Mit freudiger Empfindung verfünden Wir 
Unferm getreuen Volke diefes Ercigniß, welches der Re; 
“sierung ihre wohlthaͤtige Wirkfamkeit, dem Nolte feine 
gefegmäßige Freiheit, und dem gefammten Waterlande 
eine gluͤckliche Zukunft fichert. Möge die Vorſehung 

r 
— 
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Unfere Bemühungen für dag Gluͤck Unfers Volks Pu 
a; mögen alle Keime des. Guten, welche in die ‚Ders 
affung gelegt find, unter bir forgfamen Pilese. teuer; 
Diener des Staats und würdiger Staͤnde des = Könige 
reihe gedeihen; mögen künftige a eher die Früchte‘ 

‚ber. a Ben venen welche bie: gegenwärtige 
. J 
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Di. in dem vormaligen hammoͤveriſchen Churſtaate, 
Had) ber Auflöfung des Königreiches Wefiphalen, die 
elte landſtaͤndiſche Verfaſſung hergeſtellt 
ward, iſt im zweiten Theile S. 360 f. erzaͤhlt wor⸗ 
den; doch hatte man das Beduͤrfniß gefuͤhlt, die Staͤn⸗ 
de der einzelnen Provinzen zu einem allgemeinen 
Sandtage, ſo wie die Schulden derfelben zu einer 
Kefammtſchuld des nunmehrigen — durch mehrere 
bebeufende, Erwerbungen vergroͤßerten — Koͤnigreiches 
Hannover zu vereinigen  - 

‚Die neue Beßaltung 1 ber landſlaͤndiſchen Verlaſſun⸗ 
ward dem proviſoriſ chen allgemeinen Landtage durch 
sin Schreiben des Prinzen, Regenten vom 5 
Januar 1819 angekuͤndigt, worin derſelbe ſeine Ab⸗ 
ſichtm in Beziehung auf die Einrichtung der Fünftis- 

den allgemeinen Ständeverfammlung. eöffı 
nete, und daruher das Gutachten der Stände ver 
Imate. Es hieß in dieſem Schreiben: „Ang es nicht 
ig dem Plane liege, Hauptv eraͤnderungen in der 
Lonſtitution eintreten zu laſſen, nach welcher den 
Staͤnden das Recht der Steuerhewilligung und der 
Theilnahme an ber Geſesgebung zufehes. denm theils 
habe die Erfahrung ben. Nugen biefer alten Landesver⸗ 

Retter Rt 23 

Fa 
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faſſung bewährt, thells wuͤrden bie nah bios Ihre 
retifhen Grundfägen eingeflhrten Verfafjungen 
nie den Nuten derer gewähren, vie nach den Beblufs 
niffen des Staates fih allmählig ausgebildet haͤt⸗ 
hätten, Auf den Grund der alten Landesverfsfs 
fung müſſe daher auch die durch die Vereinigung als . 
ler Provinzen in Ein Ganzes jest nothwendig gewors 
dene allgemeine Landesverfammsung gebildet werben, 
und da in mehreren ber bereits wieder hergeſtellten 
Provinziellandfchaften bie Befchlüffe in Curien gefaft 
wirden, fo müffe auch bie allgemeine Verſammlung 
in zwet Gurien oder Kammern um ſo mehr'ahs 
getheilt werden, als das Intereſſe der ‚Corporationeh 
aus welchen der Landtag geblidet werde, feiner "RE 
tur nad verfchieben fey, und daher buch die Beſchluͤſt 
einer einzigen Verſammlung fi nicht ausiprechen koͤn⸗ 
ne. — Nach dem mit vorgelegten Plan ſoile die erſfe 
Kammer beftehen: aus den mebiatifirten Fuͤrſten und 
Strafen; dem Erblandmarſchalle ded Koͤnigreichs; den 
Mitgliedern der Nitterfchaft, welchen, nach geſchehenet 

Gruͤndung eines Majorats von beſtimmter "Größe, 
eine Virilſtimme beigelegt werden wird; dem Praͤſiden⸗ 
ten bes Oberſteuercollegiums und ben "Mitgliedern des 
landſtaͤndiſchen Schatzcollegiums von der Kitterfchaf 
den Praͤſidenten der Ihneburgifchen und bremiſchen Kands 
haft; den 33 von der Nitterfchaft zu erwaͤhlenden 
Deputirten; ven katholiſchen Bifchöffen, und ben pri 
teftantifchen Aebten der hoͤhern Stifter, In bie zweb 
te Kammer werben dagegen eintreten: bie Mitglieder 
des Schagcollegiums bürgerlichen Standes; brei DE 
putirte der geiftlichen Guͤteradminiſtrationz bie Dept 
tirten ber kleinern Stifter; ein Deputirter Yon der Uni⸗ 
verit Göttingen; 20 Deputiste von ben Stänten | 
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und 22 Deputirte von hen freien Grundbeſſtzern, bie 
nicht zus Kitterſchaͤft gehören. Der Lrhlandmarfihail, 
und in deſſen Abweſenheit ber Wräfident des Übers 
fleiertollegiumd, werden beide vereinigte Kammern’ prä: 
ſidiren; jede eigene Kammer aber: wird drei Gubkecte 
aus ihrer Mitte erwaͤhten, : under Welchen ber Bandes⸗ 
Bert einen zum Prafidinten "Für ſelbige erwaͤhlen wid, 

Der Landtag verfammelt ſich alde Sabre, bie ge: 
wählten Witglichen treten nach ſehe Iahren aut, Lips 

wählt: werben. . Bubörer werben 
bei den: Deliberationen. nie gugelalfen.. Ale 
kandeßhertliche" Propofltienen werbeican beide Kam⸗ 
anern gebracht. Stimmen ihre‘ Beſchluiſſe nicht uͤber⸗ 
ein; fo wird eine Bereinigung, durch eine pon beis 
den anzuqgrdaende Commifſion verſucht, welchet 

auch landreherriche Commiſſarien, nun die „Ucheneins 
ftimmung pa vefrdern, deigeordnet werden · Können, 
u den ſtaͤndtfchen Anträgen if. Ueberein⸗ 
# immung biibet Sammera gleichfalls sefon 
Berlin ET nn 
— PERL EL ARE —— — a j 

War ie rohe allgemeine Stundeverſannis 
kung auf dieſes Schrkiben amtiwortere, und Welche Un: 
träge. fie that, iſt night zur "Öhjenttichen Kımde gefom: 
wie. Allein die neue Geflaltung ber hannöverifchen 
Banhtagäperfanmlung iſt in folgendem Patent des 
Yrinz Regeiiten dom’7. Dee, 1819 enthalten, womit 
bie Rede des Herrogs von Cambridge bei ver Eroff, 
ung dei Staͤndeverſammlung om 28. Dec. 1849: vers 

den verwen muß, inebl.heime.befandere Aewd 
erfaffüngsnttunde TUT Hannover erſchie 

Ren iſn r ———— vi — a. 2 Ä 
ee — * Ye Zr ge’ 

x s . 
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A) Patent om WE Dec, 18195bi Bf 
fing, der” allgemeiren‘ ar er | 
des Könjgreidie, betreffend: Me 

Se org, Pein Regent ꝛc. BEER * — 
—* allgemdmen Staͤndeverſammlung die Grunde 
zuͤge, nach welchen Wir it maoͤglichſter Beruͤckſichtigung 
der bisherigen landſtaͤndiſchen Verfaſſung der einzelnen 
Provinjen, auch mit Beachtung der duch die Wiener 
Kötrgreiis und reutſche Bundeskete beſtimmten Vrerein⸗ 
gung der vormals —J————— Provingen qu inem ds 
nigreiche, und der, nach. Auflöjung? des, tömufch : teutſchen 
Neichs, an die Fuͤrſteun deſſelben — Sou⸗ 
verainetaͤtsrechte dien bleibend 2. np, Spändenet | 
ſammlun gfammeng zußetzen bob fichfig kei mitgeeheift 
und über die dabei foſtzuſetzenden foecitfieh Weſtunmun⸗ 
geil: weten’ Anſichte Yarkominen ; BA: n Mifchung dei 
Parnete, bei welchen :eine Abaͤnderunge en in 
Antrag; gebracktı morden, daren Wanſche chunlichſt. be 
—535 ‚and. daruͤber den ſammt ůc R- semafanfen | ſo⸗ 

wohl durch Unſer Reſcript vom, 2 
durch! die Eroͤffnung Unfers —S Pen 
11. Nov. d. 3. Unfere Entfchließung bereits zu erken⸗ 
nen gegeben, und nach enädigfter Auflöfung der bisheris . 
gen proviſoriſchen allgemeinen Staͤnheverſammlung :cine 
neue Landtagaverſammlung zuſammenber haben; ſo 
fürden Wir nunmehr Uns, bewogen, "Aber die DVerfaffin L 
und Eintichtung derfeiben Folgendes —* anzuordne 
and feſtzuſetzen: — — I nt mr Va 

| „I Die allgemeine St ndevdrſaui fu oh Ai 
tig Er zwei Kammern‘. — u Kai 
fönlich berechtigten Mitdlievden;:’iheils “aber aus: ge⸗ 

VWahlten Depisirren’ dedgeſtuſt tzuſanccongeſetzt / werdem 
abs ſolches durch da: iangeſcoſſend: he Beamer 
Verzeichniß von Kap gaͤher ahufrsd? 

$. 2) Beide Kammern follen in ihren Rechten und 
Defugniffen ſich gleich feyn, und alle Anträge, welde 
von Uns oder Kg Unferm Kabineseminifterinm as die 
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Staͤnde des Koͤnigreichs ergehen, Tollen: jederzeit an die 
sefammte allgemeine Staͤndeverſammlung gerichtet werden. 

3. Die Mitzlieder beiden: Kammern muͤſſen 
a) einer der dreis vermoge ber Wiener Congreßakte 

völlig gleichgeſtellten, chriſtlichen Confeſſlduen zus 
geihan fen oT u: 

bydas Dane: Juhr vollendet haben; 
o) ein gereifee Imäßhäigiges — beſitzen, inſo⸗ 

fern ihnen nicht vermoͤge ihres Amis cin Sig in 
der Ständeverfammlung zugeftanden iſt. In diefer 
Beziehung wollen wir. 

. 4) Nur folgen als Majoratsherren sin pgrfönliches 
ervbliches Seimmmupspht in, Dee, saften Kammer vers 
leihen, die ein Majorat errichtet Haben, welches 
aus einem. im. Feoeice gelegenen Ritterſitze, 

nebſt andern. ebenfalls im Lande belegenen von 
gutsherralichen, Verbindlichkeiten befreiten Grunds 
eigenthume von wenigftens 6000. Rthlrn. veiner 
iur Einkuͤnfte beſteht und mit keinen, Hypotheken bes 
u. Shwers.ift.. Sobald. der Iegtere Fall dei einem. 
5 Majorase,. mit welchem wir die Ausübung cines 

perſoͤnlichen Stigzmrechts verbunden haben, cintres 
ten folltc; fo kann während, der Zeit der. Bes 

» Sohwerung.das Stimmrecht nicht ausgeuͤbt werden, 
: &o wie Wir Übrigens über die Art und Weile, 

wie die Majsrate auf die feſtgeſetzte Summe von 
Einkünften zu errichten ſeyn werden, in vorkom— 
menden einzelnen Fallen ‚die naͤhere Beſtimmung 
Uns vorbehalten; ſo erklaͤren Wir zugleich hiemit 
ausdrüclich, daß die Beilegung einer Virilſtimme 
keineswegs die, unmittelbare Folge eines ſolchen 

‚ errichteten Majorats, Sondern vielmehr die Er⸗ 
richtung des letztern nur die Bedingung fern fol, 
unter welcher die Verleihung eines erhlichen Stims 

menrechts Start finden wird. . ... 

- 2) Die: auf: die. Dauer eines jeher: Landeass erwaͤhl⸗ 
Ä - ten Deputirten der ‚Nitterfchaftendfen.nus im Kd- 

nmigreiche boſzgenen OErundeigenthummin reines, mit 
22 * a ve U ae et  , 

Yyh ec, . 

⸗ 

— 

F 



| 

342 

Beinen öffentlichen oder gerkhtlichen Bypotheken Ber 

3) Die Deputirten der frei! irundbefiger in der 
‚ zweiten Kammer gleichfalls aus im Lande beleses 

nen Grundeigenthume ein jaͤhrliches reines Eins 

0 

4 

i [3 

\ ‘ j * 

ſchwertes Einkommen von 600 Rthlrn. beſitzen. 

kommen von 300 Rthlrn., und 
die uͤbrigen gewaͤhlten Doputirten, der ‚gweiten 
Kammer ein reines Einkommen von 390 Rthlrn., 

es fep aus im Rönigreiche belegenen Grundeigen. 
thume, oder im Sande radicirten Kapitalien. In 
allen dieſen Fällen Heißt" es lediglich den Wahl; 

korporationen Öberlaffen, auf welche Weiſe ſie ſich 

d) 

- ⸗ 

to 
* wenig: 

wi. 

“rs 

- “: er 

» . 
SE. 

son. dein Beſtande diefes Einkommens überjängen 
wollen. Alle diefenigen Brundeigenthuͤmer/ über 

deren Berinögen unter ihrer Berwaltung ein Konz 
kurs ausgebrochen und noch anhängig ift, koͤnnen 
WWberall nicht zu ueeder der allgemeinen 
deverſammlung gewaͤhlt welche ‚ diejenigen aber, 

den Konkurs von ihren Borfahren überfommen har 
ben, infofern als Deputirte zugelaffen werden, 
als fie Übrigens Dazu qualifizice- find, und naments 
lih das vorbeftimmte Einkommen befisen, wozu 
auch die von ihnen zu beziehende Kompetenz ges 
rechnet werden fol. Endlich find” * 

auch diejenigen ausgefchloffen, welche ihren ns 
fig im Koͤnigreiche nice Naben, oder F ah 
given Dienfte eines fremden Landesheren befinden, 
wovon twir nur diejenigen ausnehmen, welche im 
den Staaten der herzoglich⸗brauͤnſchweigiſchen 2ir 
nie wohnen, und im Dienſte ſtehen, fo lange 
— 
Auch finder dieſe Beſtimmung auf die mediatiſir⸗ 
ten Fürften und Grafen Feine Anwendung, indem ' 
dieſe ihren Wohnſitz nah Gefallen nehmen koͤnnen. 
Denfelben wird außerdem dag Vorrecht zugeſtan⸗ 
ben, daß ſie, im Falle der Minorennitaͤt, in der Vers 
fammtund: duch ihren Vormund vertreten werden 
können, »fofern diefer aus demſelben Hauſe fepn, 

und en. midiatiſirten gerſten . eurfervirten 
Rechte ausfuͤhren wird. 

er das Reciprokum beobachtet werden wird. 

» 
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.. .8. 4. Die zur allgemeinen Ständeverfammlung bes 
enfenen Stifter, sleichwie auch die Landesuniverfität und 
die Konſiſtorien, find in der Wahl ihres Deputirten 
nicht auf Deitglieder.. ihrer Korporationen beſchraͤnkt, 
Sondern haben die. Befugniß, auch auferhalb derſelben 
diejenigen Perfonen zu wählen, welchen fie ihr Zutrauen 
Schenken, vorausgefegt, daß felbige nad) den in dem 
vorſtehenden Artikel enthaltenen Beftimmungen uͤberhaupt 
quafifiziet find.  , 

.& 5. Eine gleiche Wahlfreiheit wird auch den Städs 
ten verleihen und dabei beftimmt, daß die Wahl des 
Deputirten von dem Magiftrate und den Nepräfentans 

ten der Buͤrgerſchaft gemeinfchaftlid vorgenommen wers 
den, umd die Konkurrenz der letztern nach der in jeder 
Stadt befichenden Verfaſſung fi richten folle. Würde 
jedoch in der einen: oder der ‚andern Stadt über die 
Art der Theilnahme: der Buͤrgerſchaft an dergleichen 

len noch keine feſte Beſtimmung vorhanden ſeyn; 
ſo ſoll von Seiten der Buͤrgerſchaft eine, mit der Zahl 
der in dem Magiſtrate vorhaudenen ſtimmfaͤhigen Per: 
fonen übereintommende, Anzahl von Repräfentanten bei. 
der Wahl des Depwirten : zur allgemeinen Landtagsver: 
Pamailund . 3ugegogen und zur Abſtimmung zugelaſſen 
wer 22 Deu 

S. 6. Ueber alle, das ganze Königreich betreffenden, 
Ku ſtaͤndiſchen Berathung perfaffungsmäßig gehörenden 
-Begenftände wird nur mit den. allgemeinen Ständen des 

soͤnigreichs communicirt; dagegen alle diejenigen Ange⸗ 
Jegenheiten, welche nur die eine oder die andere, Proz 
pinz angehen und zu einer. ſtaͤndiſchen Berathung geeigs 
net find. auch, fernerhin an die betreffenden Provinzial⸗ 
Landſchaften werden gebracht werden, Und gleihwie es 
überhaupt keineswegs Unfere Abſicht iſt, eine neuc, auf 
Grundſaͤtzen, welde durch die Erfahrung noch nicht bes 
währe find, gebauete ftändifche Verfaſſung einzuführen; 
alſo fol auch die, allgemeine Ständeverfammlung im 
Weſentlichen kuͤnftig diefelben Nechte ausüben, welche 
früherhin den einzelnen Prozinzial / Landſchaften, fo wie 

9. 3 
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auch der bisherigen proviſoriſchen Ständeverfemndung 
zugeſtanden haben, namentlich das Recht der Verwilli⸗ 
gung der, Behuf der Beduͤrfniſſe des Staats erforder⸗ 
lichen Steuern, und der Mitverwaltung derſelben unter 
verfaſſungsmaͤßiger Konkurrenz und Aufſicht der Landes 
herrſchaft, das Recht auf Zuratheziehung bei neu zu 
erlaſſenden allgemeinen Landesgefetzen, und das Recht 
uͤber die zu ihrer Berathung gehoͤrigen Gegenſtaͤnde 
Vorſtellungen an Uns zu bringen. | 

$. 7. Die übrigen Verhältniffe der. allgemeinen Stäns 
deverfammlung und der zu derfelbem abzufendenden. Des 
putirten, des Erblandmarfchalls, der Präfidenten,,. Ges, 
neralſyndiken und Gencralfetretarien, die Vorſchriften 
über das Verfahren in den Sitzungen der Verſammlung 
und bei Behandlung der zur Deliberation fommenden 
Gegenftände, To wie auch die Beftimmungen über die 
Vertagung und Aufloͤſung der -allgemeinen Ständever 
ſammlung, find in einem befondern Reglement näher 
fetgefegt worden. welches wir Unferer getreuen Stäns 
deverfammlung bei ihrer. Eröffnung zu deren Dirertion 
werden zufbellen daflen u... 

$. 8. Wir behalten Uns:vor, nach den zu ſammeln⸗ 
den Erfahrungen ‚in: der Drganifatien der: allgemeinen 
Ständeverlammlung, diejenigen Modifikationen eintreten 
zu laffen, deren Nothwendigkeit im Verlayfe der Zeit 
fi etwa an den Tag legen möchte, fo wie es auch ſich 
von ſelbſt verftcht, "daB wenn der Teutfihe Bund ſich 
veranlaßt finden follte, bei einer weitern authentiſchen 

- Auslegung bes Art. 13. der teutihen Bundesakte Grund 
füge. anzunehmen, welche mit den vorſtehenden Verfü 
gungen nicht durchgehends vereinbar find,‘ letztere, den 
Bundestagsbefchläfien gemäß, eine Abaͤnderung erleiden 
möffen. Wir hegen nun zu „er hiemit conſtituirten all 
gemeinen Ständeverfammlung das zuvrrfictliche landes⸗ 
väterliche Vertrauen, daß die in beiden: Kammern vet 
fäinmelten Stände die ihnen obliegenden wichtigen Pflich⸗ 
ten im ihrem ganzen Umfange erkennen, und ohne: durd) 
Milckfihten auf ibr perfänliches oder partikulaͤres Inter⸗ 
effe fich leiten zu laſſen, insgeſammt mit gleichen par 
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sdtorfihen Eifer, dem von ihnen zu Teiche Adde ger 
teeu, mas das: währe Beſte des Landes wor Augen ha⸗ 
ben, und Ihr Beſtteben mit Uns gern dahin vereinigen 
werden, um durch die bletbend beſtimmte Berathung 
aller das ganze Koͤnigreich angehenden Landedewsclegens 
eiten in--viner allgemeinen’ everfammiung bie 
ande der Einigkeit und "des gegkinſeitigen BertranenB 

zwiſchen allen Theilen des Koͤnigerichs inmer ‚enger zu 
knuͤpfen, das dauernde Wohl aller Landeseinwehner im⸗ 
mer feſter zu gruͤnden, und die allgeweine Zufriedenheit 
immer mehr und mehr zu befbrͤenrn. a 

Gegeben Carltonhouſe, det 7. Der, des 1811 
Jahrs, Sr. Majeſtaͤt Regierung im Sechszigſten. 

- # 

esse, ‚Prings Regent. . :. 
oo cn FE I Ze \. ö DT 

wm HÖRT : Seo. Beſt. ur 

B) Rede des Herzogs von Cambridge, 
., den 28..Dec. 1819, bei der Eröffnung ber 

Staͤndeverſammlung. 0... 
- : . u EN 

.., Berfongmeise. wardige Stände des KRänigrsihät. 
Je wichtiger der Jeitnunkt iſt, welcher für unfer gelichs 
te4 Vateriand mit dem heutigen Tage beginnt, an wel 
chem. die. nunmehr: feſtbeſtimmten Verhältniffe und Forz 
men der ſtaͤndiſchen Verfaſſung deffelben in Wirkſamkeit tre⸗ 
sen; um ſo angenehmer it Mir die Erfuͤllung der Pflicht, 
als Generalgorwernenr des Koͤnigreichs, anſtatt des Prin⸗ 
gen Regenten, meines durchlauchtigſten Bruders, Sie, 
venſantmelte Stände des. Koͤnigreichs, in. don. Ihnen ſich 
eräffnenden neuen Wirkungskreis einzuführen. ... Ihe 
find aus dem königliche Patente vom 7 d. M. die Srunps 
ſaͤtze bereits bekanne, welche der Regent in Bezichung 
auf die Verfaffung der allgemeinen Ständeverfommiung 
feftgufegen ich bewogen gefunden, Nicht die Einfühs 
Cung einen neuen, auf blos. ehroretiſche Grundfäge ge⸗ 
hauten, Verfaſſuns iſt dabei, besbſichtigt, piehmehr dh 
Regent der Ueberzeugung gefolgt, daß. es für die Wohl, 
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fahre 3885 Bandes. am zutraͤglichſten ſey, daßs = 
durch Erfahrung bereits Bewährte, moͤglichſt beizubghals 
ten, und darin nur ſolche Modificationen eintreten. 
laſſen, welche die veraͤnderten Zeitverhaͤltniſſe und Um⸗ 
ſeaͤnde merhwendig machen. Die Abtheilung in mehrere 
Kammern ift:der teutſchen und beſonders vaterlaͤndiſchen 
Bevfaſſung gemäß; Fe ift um fo mehr auch für die als 
gemeine Standeverfammiung fefigelekt, Damit die wich⸗ 
sigften Angetegenheiten des Landes einer um ſo vielſei⸗ 
tigen gruͤndlichen Unterſuchung unterzogen werden mds 
gen. Aber fern ſey von Ihnen, wuͤrdige Vertreter 
des Königreichs in beiden. Kammern, der Gedanke, daß 

. auch ein verſchledener Zwe bei Ihren: Berathungen 
Sie zu leiten habe. Nein, wie auh Ihre Anſichten 
über die zu ihrer Borathung kommenden Bffentlihen Ans 
gelegendeiten nach dem befondern Standpunkte eines je 
den Einzelnen von einander abweichen mögen; immer 
muͤſſen Ihrer Aller Beftrebungen auf die Erreichung 

ben Heineittichaftlichen Zweckes gerichtet werden, auf - 
ie Befoͤrderung des ‚allgemeinen Beſten des Landes. 
Der Regent vertrauet zu Ihrer Vatetlandsliebe und zu 
Ihrem Gemeinſinn, daß Sie dieſes Ziel nie aus ben 
ugen verlieren, und daß Sie nie vergeffen werden, 

wienſie Alle, ohne Ausnahme, nie Ihre Marlon, nicht 
ihren Stand, nicht Ihre Kommune, nicht Ihre Pto⸗ 
vinz, ſondern insgeſammt das ganze Königreich und 
alle Klaſſen der Einwohner deffelben in dteſer Verſamm⸗ 
lung zu vertreren haben, und wie ein: jeder. @inzelne 
feine. befondern' Wuͤnſche willigſt dem Wohs des Ganzen 
unterzuordnen Bereit fern muß, ſobald das Bogtere fols 
ches gebtetet. Wichtig find die Ihnen zugeftandenen Rech⸗ 
te, aber wichtig auch IhrePflichten. Für die Bewah⸗ 
rung der erſtern buͤrgt Ihnen das königliche Wort des 
Negenten; - erfüllen Ste die letzeern mit gewiſſenhafter 
Treue, -und die größte Beruhigung, das allgemeine 
Wohl des Warerlandes nad) aller Kuften befoͤrdert zu 

„u. er; 
Le 2 



Rede d. H.v. Cambridge, w;28. Dee.1819. 847 
wird Ihnen die Verſtcherung Team, daß bither Kai 
Hannoveraner als Theilnehmer an den Umtrichen zur 
Anzeige gekommen iſt, deren mannigfaltige Verzweigun⸗ 
gen den teutſchen Bund gu... gemeinſamen Maßpaqgeln 
veranlaßt haben, Vereinigen Sie Ihre Baſtrebungen 
mit denen der Regierung, um dieſe Stimmung zu eve 
—— damit, unter den Segnungen einer ungeſtoͤrten 

uhe nad: Ordnung, die Wohlfahrt des Ganzen und der 
Einzelnen von Tage zu Tage fih mehre. Durch. die . 
ruhmwuͤrdige Thaͤtigkeit und die .eifrigen Bemühungen 
der bisherigen proviforifhen allgemeinen Staͤndeperſamm⸗ 
dung find: -mannichfaltige Gegenſtaͤnde von großer Bedeu⸗ 
tung sheils Ichon bearbeitet, cheils zur weitern Berathung 

“eingeleitet worden, Ihnen, meine Herren, wird es 
obliegen, das Begonnene zu vollführen. Unter allem 
Diefen Gegenſtaͤnden ift.die vollendete Ausbildung eines 
fetten, den Beduͤrfniſſen des Staats und den Berhält; 
niffen der verfchiedenen Theile, des Königreichs entſpre— 

. chenden, Steuerſyſtems für das Wohl aller Landescin⸗ 
wohnoer eine Angelegenheit von der allgemeinften und Höchs 
Ken Wichtigkeit. Die noͤthigen Vorarbeiten find deshalb 
angeouimet, ‚uud deren Reſultate werden Ihnen, zu ſei⸗ 
ner Zeit, und hoffentlich theilweiſe noch während Ihrer 

erſtjaͤhrigen Situng, zur Pruͤfung und Berathung mits 
getheilt werden. Mittlerweile wird es nothwendig ſeyn, 
Die bisherigen Steuern einſtweilen fortdauern zu laffen, 
damit es on Mitteln nicht fehle, um die Bedürfniffe 
des Staats zu befireiten. Das. Oberſteuer⸗ und Schabs 
8ollesium, Aber deſſen Einrichtung mit ber proviſoriſchen 
allgemeinen. Ständeverfammlung communicirt worden, 
wird nächftens in Thaͤtigkeit gefest werden. Die Aue 
gabe fuͤr den Militaͤr⸗Etat iſt der genaueſten Unterſu— 

chung unterzogen, : Der Regent, immer geneigt, bie 
Laſten des Landes nach Moͤglichkrit zu erleichtern, hat 
eine ſehr betraͤchtliche Verminderung des Kriegsheeres 
befohlen, und ſelbige fo weit ausdehnen laſſen, als die 
Verpflichtungen zum teutſchen Bunde und die Ruͤckſich⸗ 
ten auf die Aufrechterhaltung der innern Ordnung des 
Landes demſelben ſolches irgend erlaubt haben; um ( 
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Fuverſteheiicher eiwarket ‘derfelße aber, daß bie Beiträge, 
wöeldje nach Maßgabe: des gegenwärtigen Beduͤrfniſſes 
far das Neck von Bun Laude geforbert werden, von 
hnen auf das bereitwilligſte wrrden betwillige werden. 
lußerdem Wird: die innere Einrichtung des Kriegsheers 

verſchiedene Veränderungen erfehren muͤſſen, wodurch 
mehrere Beſtimmungen der Landwehrverordnung theils 
aufgehoben; theils modificirt werden. Sie werden den 
Entwurf der bdaruͤber zu erlaſſenden Verordnung mitge⸗ 

eilt erhalten. In Beziehung auf die Verwaltung der 
echtspflege, fo wie Aber Andere Zweige der. allgemeinen 

Landesadminiſtration, werden verfchiedene Gegenſtaͤnde 18 
dieſer und den folgender u ap zu Ihrer Bes 
rathung kommen. Ich verweile Sie deshalb auf die 
befondern Mittheilungen‘, Welche Ihnen daruͤber zugchn 
werden. Borjchläge, welche Sie ſelbſt äber die zu Ihe 
rer-Berathung beßärigen Segenflände machen werden, 
wird der Regert; gern annehmen und denfelben ein gnaͤ⸗ 

‚ biged Gehör verleihen. Das, Reglement, welches die 
nothwendigen Vorſchriften für die Ordnung Zhrev: Vers 
fammlüngen enthält, fo wie auch die eingereichten Volk 
machten der hier verſammelten Mitglieder, werden 
nen durd, den, die Stelle des Erblandmarſchalle ver 
hendeh, Föniglichen Kommiſſarius mitgetheilt werden. 
Sin feine Hände haben Sie jegt: den- Eid zu legen, den 
das Geſetz vorfchreibt. Seyn Sie deffen bei affen: Ber 
rathimgen eingedenk, und der Segen des Himmels, "mit 
beffen Erflehung wir die Feier des heuttgen Tages ge⸗ 
meinfhaftlich begonnen haben, wird Ihre Bemühungen 
Kit einem fihern und giuͤcklichen Erfolge kroͤnen. 
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War für Soll) ihmserd Grflaltang.dek Großheizogthund 
Baden: ulter eh! praßßtokchigen derewigten MArdßhec 
zoge Karl! Fauedrach 4grſchah unde daßnfein Nachs 
folger und Enkel, der Großherzog Karl, dam Minetn 

ee nene Werfuſſung guſichents iſk, wit Mußnchme: ber 
bahin gehörenden‘ Urkundenrn The Brnff. da 
geholt: wonden.an:ndnn 2 rule au ni 
Sein,in ver Iren Hiuficht Gegebanc. iflnskfichen 
Wort ldoſete der Großherzog Rallye 
Monate nath dem Erſcheinin der ceuenbeyuriſchen c c 
ftitution, am 22. Aug 84810ie were Vetes ſaug 
bes: Großhetzogthume abe Moenigaſet; ‚Befeunt: machte 
Beat erfchion dieſeibe micht ar Re: Vertra⸗ 
Bere en) wie ER wirtembergiſchc Ah 
wie Die" weimatiſhe, welche vor ihret: Belanpimächung 
Seri Ständen zur Beratung und Mricſung congeinge 
ward; ſie⸗war vielmehr ar Eh der erlangpenn Braune 
Berahtibärz. allein fie zeichnete fch durch nihren reifen 
er Churakter, much welchem fie. nicht mehe entdieli 
As in ein Grundgeſetz gehoͤrt, und alle einzelnen Ve 

woabkkungsgegenſtaͤude von ich aubſchaoß, 32und durch 
Die! ausgeſprochenen zeitd⸗n und volksgemnaͤßen GBGtund⸗ 
füge vor viclen carwera neuen Verſaſgngen viartheilla ſt 
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aid, Sie erregte auch dadurch nicht nur bei dem ba⸗ 
denſchen Volk ſelbſt, ſondern in ganz Teutſchland die 
lebhafteſte Theilnahme, und erwarb ſich -dben Beifall 
der Einſichtsvollen und Rechtlichen. — Ueber die Ge⸗ 
ſchichte diefer Conſtitution kann man das Oppoſi⸗ 
tionsblatt, 1819, Nro. 126, vergleichen, fo wie 
ſich in demſelben Blatte, Jahrgang 4818, Nro. 216 
einige ſcharfſinnige Bemerkungen fiber dieſelbe fins 
den. Eine Parallete zwiſchen der bayriſchen und 
badenſchen Verfaſſung, welche im Ganzen fuͤr die Vor⸗ 
züge dan badenſchen ſich erklaͤrt, Findet: fie: in Endie: 
BirtKnd‘s tentſch.n MPatrioten, 18185, : eptemher; 
Nro.’ 14 ’hnb.. 1B, 2 in Dip ofitiend Ist: 1848: 
Beilage BR . . Bess Pd BE ET 

"12 Bat a0 der Mefmtnttidung. diefer Verfeffung 
flarb her Großherzoge Kart (8. Dec 1818). Seit 
Oheim und Nachfolger, ber Großherzog. urdwig, ber 
fihtigie:.diefelbe« in: ot, Feietlichkam Mustalden, und 
niit; in· Angemeſſenhelt zu derſelben, dee Mitände Deg 
Steantes Jufſammen;nheren Merfamminlung am 22. At; 
2819; weöffnet warn · Unlaugbar bezeugte: die oͤffent⸗ 
Ye Haltung beiden Kanmern im Ganzen, daß auch 
das badenſthe SHIB- fir seine: ſtellverte etenda 
reiß geworben wirt. Doch bald trichte ſich den-politis 
Se Yöcizont, als uber manche Landebgeberchen, über 

86 mitbechte. Defint in dea kluftlich geſtellten und das 
Standbein. vargelegten; Budges, heſanders aber uͤber, Dig 
großen; den Standesherren verliehznen; Porrachte ſich 
Korte: Stimmen’ in der zweiten Kamner erhthen. Denn 
wilden, noch wo. Großbherzoge Kanlnahn a3. Ay, 
1818 Anterzeichneten, Verordaung, die Recht it 
verhältniffe: den vormalig enn Keiſhsande | 

ab: Wentenanthkisem. batsakiinkisChh Bent 
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Mm der Schrift: die landſtaͤndiſche Verfafjungsurkunde 
‚für das Großherzogthum Baden, nebſt den dazu gehöris 
gen Actenflüden, Karlsruhe, 1819, 8. S. 71 ff.), waren 
dieſe nicht zufrieden geweſen, und hatten ſich dagegen 
an die Bundesverſammlung gewendet. Diefen Forde⸗ 
rungen: der vormaligen Reichsſtaͤnde abzuhelfen, machte 

daher der Großherzog Ludwig am 16. Apr: 1819ein 
Ediet, die Standes⸗ und grundberrlihen 

| Redite betreffend (f. ebendafelbft *), ©, 78 ff); 
gleichzeitig t mit Der Eroͤffnung der Stänbeverfammlung; | 
befannt, worin allerdings die Vorrechte jener jeher er⸗ 
weitert waren. Dieſes Edict ward nun von den ver⸗ 
fammelten: Ständen, hart angegriffen, uub dies, ‘fo wie . 
bie. Übrigen .eragetzetenen Mißverfländnifie wiſchen der 
Reglarang und den Staͤnden, bemirkte..die: ploͤtliche 
Bertagung der Staͤndevetſammlung am 198: July 
3849, | Bis zum naͤchſten Srühlahre, ‚bevor bie - ichd 
tige Angelegenheit pes Budget entſchieden wotden war. 

 Rerfaffungsurfunde vom 22. Aug. 1818. 
- Karl, von Goͤttes Gnaden“rc. Als Wir bereite 
im Jahr 1816, Unfern, Unterthanen Pure t bekannt 
— dem Großherzegthum⸗ eine | a in ie, ® rs. 
faſſung gehen zu wollen; jo besten cn Würfe 
Ind die hung, dat ſaͤmmtliche —** über 
eine unabanderſiche wefentliche Grundlage dieſer allen 
— Voͤlkern zugeſicherten Einrichtung: übereittomm 

9 In diefer Sammlung befindet ſich auch ©. ds 4. die (kr. | 
Bas Großherzugthum erlaffene Wählorbuuhg vom 23 
Det, 1ig18, — u ©. 58 ff. die Declaration vom 4 
Det. 1817, als Grundlage des‘ Hausgefttes, imih: weis 

*geomi dis Ceaſen von Ooqchberg m le erklaͤrt 
—— wurden, Se Re er, ET 7 

x 
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men und mie in Entwicklung der aufgeſtellten Grund⸗ 
ſatze ein jeder einzelner Staat feinen befondern Bedaͤrf⸗ 
niſſen, mis Ruͤckſicht auf beſtehende Verhaͤltniſſe, ‚Pisen 
möchte. — 

Da ſi ſi ch jedoch, nach den Ießten, über dieſen Gegen⸗ 
—— bei dem Bundestage abgelegten, Abſtimmungen der 
eitpunct noch nicht beſtimmt vorausſehen laͤßt, in wel⸗ 

chem die Geſtaltung ‘der ſtaͤndiſchen Verfaſſung einen Ge⸗ 
genſtand gemeinſchaftlicher Berathungen hilden duͤrftez 
jo ſehen Wir Uns nunmehr veranlaßt, bie, Unfern. Un 
terthanen gegebene Zuſicherung auf die Art und Weiſe 

in Erfaͤllung zu ſetzen, wie ſie Unfrer innern freien umb 
feften Ueberzeugung entſpricht. re 

Von dem aufrichtigſten Wunfche durhbihngeh, die 
Dande des Vertrauens wiſchen Uns und Unſerm Volte 
immer feſter zu knüpfen, und auf dem Wege, den. Wir 
hierdurch bahnen, alle. Unjve Staatseinricheungen zu eis 
ner höhern Volllommenheit zu bringen, haben Wir nach⸗ 
ſtehende Verfaſſungsurtunde gegeben, und Be 
feierlich für Uns und Unſre Nadfol; — e tzeuiicg wid 
gewiſſenhaft zu’ halten und halten zu laſſer: 

L — 

Bon den Grehfeijedufum und der Pe 
ee. bi, Allaemppinen. 

4. Das au herzogchum — einen Depenm 
FRE ver teutſchen Bundes, 

6.2. Alte. organiTgcn Versräffe der Bun 
besverfammiung, welche Sie verfaffungsm 
Gigen Verhaltnifſe Teutſchlands oder die et} 
bältnilfe teuticher Staatsbürger i m'Xlige 
meinen betreffen, ‚machen einen Sheit des 
Kadifhen Staatsrechts aus, und werden für alle 
Klafien von: Landesangehoͤrigen verbindlich, nachdem fie 
von dem Staatsoberhaupte yerkünder worden find.. 

"ig, 8. Das Großherzogthum :ifl unsdeiltax un 
unveräußerlid in allen Teinen Theilen. I 
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7 Werfaffungeunki ve 22. Küg. 1818. 363 
€. 4 Die Megterung des Landes iſt erblich in der 
obhernangen Familie nach den Beſtimmungen der Des. 

rlaration vom 4. October 1817, die ale Grundlage 
* ausgeſetzes einen weſentlichen Beſtandtheil der 

erfaſſung bilden und als woͤrtlich in gegenwaͤrtiger Ur⸗ 
unde aufgenommen betrachtet werden ſoll. 

5. Der Großherzog vereinigt in Sich. alle Rechte 
der. Staͤatzgewalt, und uͤbt ſie unter den in dieſer Wer 

Maſſuingsurkunde feſtgeſetzten Beſtimmungen Aus, 
Seine Perſon if. heilig und unverleglich. 

% 6: Das Brotterjesthum hat eine ſtaͤndiſche Ver/ 
ung. 

Ber 2. 9 Pr 

VU. 

Staatsbargerlige and politifche Rechte der 
Badener, und befondere Zuſicherungen. 

Sie Straaröbärgerliheh Rechte der 
Sapdener find gleich in jeder Hinfidht, wo die 
Verfaffung niche namentlidy und ausdruͤcklich eine Aus— 

 tähme begründete,‘ | 
Die großher oglichen —S und ſammtliche 

SGlaͤatsdiener find für die genaue 
faſſung —D 

Alle Bghener tragen ohne Unters 
hieb“ 3 ‚allen oͤffentlichen Laſten bei. Alle 
efreiirhgeh vbn dikecten oder indirecten Ab 

bleiben aufgehoben. J 

| 9. Alle Stäateskrger "von. den drei chriſtli⸗ 
gen Schfeffionen haben. zu allen Civib⸗, und Mi— 
en und Kirchenaͤmtern sſleicht An⸗ 
pr 

he: 

Alle Ausländer, welchen: Wir -ein Srtarsamnt confe⸗ 
riren, erhalten burch Biefe Verlehung unmittelbar day 

Indigenat. 

9. 10. Anterſchied in der Behust md der Heli ion 
- begründet,“ mit der für bie Randespertligen Samilien 

Dritter Band, 23 
— 

eroigung der Vers 

m 



ſetz ein angemefjener Abkaufsfuß vegulivt werden, ' 

= zu * F 4 . 

334 2.3: - Bon... — —0 

durch die Vundesacte gemachaen Aearahuie eite gebe 
| vn de Militärs Dienfipflidt.. 

8, At Fügdie bereite für- abloͤblich ertideren Sid | 
* und Dienſtpflichten und alle aus der aufgehobenen 
Leibeigenſchaft herruͤhrenden Abgaben“ ſoll durch, ein Ge 

- 

$. 12. Das Geſetz vom 14, Auguft 1817, ub 

eh. wird als ein Beftandtheil der ee 
‚fung angefehen 

$, 13: Eigenthum— und perfänlice Freiheit 
der ener ſtehen für alle auf. gleige. Weile unter 
dem Schutze der Verfaffung. 

$. 44. Die Gerichte find unabhängig innerhalb 
der Graͤnzen ihrer Competenz. 

Alle Erkenntniſſe in bürgerlichen, Rochtsfachen mid 
fen von den ordentlichen Gerichten ausgehen... 
Der Großherzogliche Fiscus nimmt in allen aus pri⸗ 
vatrechtlichen Verhaͤftniſſen entſpringenden Streitigkeiten 
Recht vor den Landesgerichten. 

Niemand kann gezwungen werden, ſein Eigenthum 
zu oͤffentlichen Zwecken abzugeben, als nach Berathung 
und Entſcheidung des Staatsminlſteriums, und nach 
vorgaͤngiger Entſchaͤdigung. 

$. 15: Niemand. darf” in’ Keiminalfagen 
feinem ordentlichen Richter entzogen Werden, 

Niemand kann anders in’ geſetzlicher Form ver⸗ 
haftet und laͤnger als zweimal 24 Stunden im Sefängs 
niß feftgehalten werden" ohne über ben Grund feinet 
Verhaftung vernommen zu feyn. 

Der Großherzog kann erfannte era 
mildern oder sang. nadhlaffen, aber nid 
[härfen. 

6. 36. Alle Wermdgens + Eonficartons 
| Inllen abgefhaffe werden, - 

$. 17. Die Preßfreiheit wird nach den kuͤnfti⸗ 
aa managen — Mer Buntuoocefammmlung ‚gehandhabt 

. meiden. 

⸗ 
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Verfafſungsurck. 0.22 Aug. 1818: 855, 
$. 418. Jeder. Landeseinnvhner genieße der ungeſtoͤr⸗ 

ten Gewiffensfreiheit und in Anfehung. der Art feiner 
Sostesverchrung des gleihen Schußes. 
6. 419. Die politifhen Rechte der drei chriſtli⸗ 

chen Religionstheile find gleich. u, 
520: Das Kirchengut und die eigenthämlichen Gu 

ter . und Einkünfte der Stiftungen, Unterrichtds und 
Wohlth atigkeitsanſtalten dArfen ihrem Zwecke nicht en. 
"jogen werden. ' BR 

$.. 21: Die Doeätionch der. beiden Landesuniverſitaͤ⸗ 
ten und anderer hoͤherer Lehranſtalten, fie mögen in ri⸗ 
genehämlichen Gütern und Gefaͤlen, oder in Zuſchuͤſſen 
aus der allgemeinen Staatskaſſe beftchen, follen - unges 
Ihmälert bleiben. Br 

$. 22. Jede, von Seite des Staats gegen feine 
Glaͤubiger Überhommene, Verbindlichkeit if unvorleglich, 

Das Inſtitut Der Awortiſationskaſſe wird dp feiner 
Berfaflung aufrecht erhalten, — 
9.23. Die Berechtigungen, die durch das Edict vom 
23. April 1898 den dem Großherzogthum angehsrigen 

. ehemaligch Reichsſtaͤnden und Mitgliedern der vormaliz 
gen unmittelbaren Reichsritterſchaft verlichen worden find, 
bilden einen Beſtandtheil der Staatsverfaſſung. 
S8. 24, Die Rechtsverhaͤltniſſe der Staatsdiener find 
in der Ark, wie fie das Geſetz vom heutigen feftgeftelle 
hat, durch die Verfaffung garantiert... en 

ı $. 25. Die Inſtitute der weltlichen und geiftlichen 
Wittwenkaſſe und der Brandverſicherung ſollen in ihrer 
bisherigen Verfaſſung fortbeſtehen, und unser den Schutz 
der Verfaſſung geſtellt ſeyn.⸗ 

. * u . \ Bu 

Standeverfammlung. Rechte und Pflichten 
der Stäudeglieder. | 

8. 26. Die Landſtaͤnde find. in zwei Kammern... 
abgetheilt. Bu | 4. 

u De .23* 
ai 
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6. 275 Die erſte Kammaer beſteht: 
1) aus den Prinzen des großherzoglichen Hauſes, — 

B aus den Haͤuptern der ſtandesherrlichen Familien, 

3) aus dem Landesbiſchoff und Einem vom Großhers 
zog lebenslaͤnglich ernannten proteſtantiſchen Geiſt⸗ 
lichen mit dein Range eines Prälaten,  . 

4) aus achı Abgeordneten des geundherrlichen Adels, 
5) aus zwei Abgeordneten der Landesuniverſitaͤten, 

6) aus den vom Großherzog, ohne Ruͤckſicht auf 
- - &tand und Geburt, zu Mitgliedern diefer Kamı 

mer ernannten Perſonen. | 0 

$. 28. Die Prinzen des Haufe und die Stande 
‚herren treten, nad) erfangter Volljährigkeit, in die Staͤn⸗ 
deverſammlung ein. Von denjenigen ſtandesherrlichen 
Familien, die in mehrere Zweige ſich theilen, iſt das 
Haupt eines jeden Familienzweigs, der im Beſihz einer 
Standesherrſchaft ſich befinder, Mitglied der Erſten 

F8 

Kammer. 

Waͤhrend der Minderjaͤhrigkeit des Beſitzers eintt 
Standecherrfhaft ruhet deſſen Stimme. 

Die Häupter der adelichen Familien, welchen der 
Großherzog cine Würde des hohen Adels verleihet, tre⸗ 
ten, gleich den Standesherren, ald erbliche Landflände - 
in die Erſte Kammer. Sie muͤſſen aber ein nad dem 
Rechte det Erſtgeburt und der Lincalerbfolge erbliches 
Stamm; uns Lehngut befigen, das in der. Geumd: und 
Gefaͤllſteuer, nach Abzug des Laſtenkapitals, wenigftens 

"90 300,000 Gulsen angeffagen if. | 
$. 29. Bei der Wahl der. grundherrlichen Abgeord⸗ 

neten find ſaͤmmtliche adelihe Befißer von Grundherr⸗ 
fhaften, die das 2ifte Lebensjahr zurückgelegt und im 
Sande ihren Wohnfis haben, ftimmfähig. Waͤhlbar find. 
alle ſtimmfaͤhige Sruhdherren, die, das 25ſte Lebensjahr 

zurückgelegt haben. Jede Wahl gilt für Acht Jahre. 
e vier Jahre. tritt die Hälfte der grundherrlichen Dw 

putirten aus. . 

- 
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Adetichen Ghrarbefigern‘: kann ber: Großherzog die 
——— und MWahlbarkoit bei der Grundherren⸗ 
wahl beilegen, wennſie ein: Stamm, oder Lehngut be; 
ſchen, das in. der: Grunde und“ Gefälliteder nut Abzug 
des Laſtenkapitals wenigkend :anf 60000 Galden angı: 

ſchlagen Ub,: und wach: dem :Mechte der: Eiſtgebnrt nach 
der —— De ee 

30." In 'Ctmängetüng bes Lundedbifhafte-i tritt der 
ändere in bie Sambedkris Aintrrfting, er 
9 3. Zede der beiden Sandesunibekfttäten wehle 
— ven Abgebenneten uf richte aus “der Mitte der 

vofeffören oder auß der Kaht dor Getetztion odrr· Deaats⸗ 
diener des Landes nad Wilikaͤhr. Nuredie orventlichen 
Poofefforen. jind kimmfähig. -- EN Tr al. 

. 32 Die Bept.dep. How, @goßhuszop erstannen Mit 
. glieder der. Erſten Kammer: darf mewials Achtu Perſonen 
Abereee 
NE 83 ig Smeits gammgr- heſteht aut 633 Ab⸗ 
eoraueten Staͤdte und Aemeer nad, dek,diglen,, Ve⸗ 
—2 € angphänsten hehelinmnasüite 

9 34 Diele, Akgearaneen Werden ivon —* 
Wahlmaͤnnexn erwählt, 

35, Ber wirkliches Mitglied der Eiſten Ranımer | 
bock“ Ba der Wahl der GBrugdherten Finmfädig, oder. 

Ibaz iſt, kann Weber bei Ernennung der Mahlmänz- 
En Stimmrecht Ansüseh noch als Wahlmann oder 

Abgeordneter der Städt ER Aemter ſenghit werdtn 

«nd 5 Fe le Übrigen, LEG die. Bas’ BSſte dec 
— egt Haben, im. DSAHIOUFEIEE. 8 MR . 

gereifen find, noch FR Dfentliches Amt befiei ei, 
—* ber der Wahl dr Wah nakner ſtimmfhis und | 
wäblbar. | 

- 158 ol um Shafaı —— a Am KR —* tt! PARTS FOR — 

Wie —* rot — Aura ven, — 
* faq grob Heer. as . LIBYEN ‚ch 3 

| 4) einen Sr dxxi: Amiklichen. —— 
122} Dein 00Ren meer gene par 3 

” 



3) in. dem Grund⸗Haͤnfer⸗ und Erwerbſtener / Kar 
| kaſter wenigſtens mit einem Kapital von 1O:DCD 
BGulden ‚eingetragen.ift,. oder eine jaͤhrliche Ichends 

lengaliche Rente. von: wenigſtens 1500. Gulden .voR 
. On Stamm: oader. Lehngetutsbefitze, oder: cine. 

in. ie Rändige Beſoeldung nn 
; pfruͤnde von gleigem Betrag als Staata 

.KLirchendiener ‚beziehe, auch in diefen baipen ‚lc: 
tern Fallen wenigſtens irgend ging direche Fleur 

A 2 aus Eigenthum zahlt, De . 4 er. Ri y 

..e Lanboss, Standes und grundherrliche Wegirtshent: 
ge, Marrer, Pbyfisi und audere geiſtliche an 
Pocaldiener- können als Abtgennduete nicht wou den Wahl bezirken gewählt werden, wozu ihr Amtsbezirk gehort. 

werden auf Acht Jahre ernaunt und fü,. Daß die Kalk 
mer alle, zwei Jahre zu einem PViertel erneuert. wirde⸗ũ 
BGE ee nee HE einteenRbgebtdnttew die 
wegen Bhf ber Werfummkang oder wigen PER gelmäßigen:Hustritts Tine Mitglieds nöthig witd, ah 
a nn Wahl der Wahtihänitee nach fer; ,. 

8. 40. Jeder Austretende if wieder wählbar, | T 
$., 4, Sede Kammer erkennt, über bie fiyditiie 

Wahlen der ihr angehörigen Mitglieder, .  ., um: 
9.42. Der. Großherzog ruft die Stände, zufammein 

vertagt, ſie und kann ‚fie: auflöfen, en, ' 
| $. 43. „Die Auflöfung der Stände bewirkt daß 

alle, dürch ahl "ernannte Mirglieder de Mk atdcjten Kammer, die Abgcorducten der Srundhertch, DER 
Univorfiären und. der Staͤhte und Aemter ihre Eigen 

ſchaſt ehlieren,. "nn Seel 
„$. 44. Erfolgt die Xuflöfung, ehe der Gegenftand dt, 

Beraehung erfaäpfe it; fo min Knbjtens' Hmerhalk 4 Monaren zw cher neuen Wahl gefchrieten werdem 
$. 45, Der Großherjog ernennt fir jeden Lande 

‚den Maſidenten dev erſten Kammer; die zweite Kanme 
waͤhlt fuͤr die: Praͤſſdentenſtellecdrei Candidaten waren 

4 
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det Großherjog für. die Die der Verſanmluns Einen 
boftaͤtigt. 3 1. 

6. 46. AU zwei Ja re muß eine Sind Hamm 
Yung Statt Fee ' eve J 
"6,47. Die Mitglieder "beider Kammern tonnen | 
N. nicht anders alg in Perfon ausüben, 

40. ‚Die Srändeghieder find berufen; ‚üben dig Ger 
genft ude ihrer Berathungen nach eigener Ueherzengung 
vbriftimmen. Oie darfen · von iheon Commtteuten Beine 
Inſtructionen aunehmen.. an mir... 
4.6: 49. Bein! Standegled kann waͤhroe⸗ der. Dauer 
der Rerfammlung; order. Eriaubniß der Kam⸗ 
* ne es gehört, verhaftet werden em: Halb dür 

greifung anf friſcher That bei Weganganen prinlichen 
ersehen ausgenommen. en 

6, 50 Die Qukepertianen: Fig mie:mit.den nach 
—— rundgeiet ger. ihrer Berathuug geciguts 
Kt; oa. pemGroßherzog bejanbert an fie: sehrachten 

| Sesenſtaͤndern boſchaͤftigen.. π t 

8. 51. Es beſteht ein —* Ausſchuß aus Berk 
| gri Bdenten zdeR. Kisten hung ind dire andern. Mit; 
Sans der erſten "uns ſechs Micgliedern zweiteh 

deſſen ee, auf den Ba in, bie; 
\ ih, —— al, od v on dem 

| 9 Lahbtag mit. Gprchniiung des deſhenm⸗ an 
ſt gewitſenen — be ſchraͤnkt its”, 

| 31 Dürfen Aueſchuß wirdrvor dem: Srhkufre: des Land⸗ 
tags, us ig ee deſſelben, in beiden Kani: 

ive Stimmenmehrheit ‚gewählt. . Jede 
RUN, 9,2 — zieh auch ‚die Auflä Kung det, 

u Ken genahlt Kar Hefchuffes. nach. ch. 
un. 1658 Die Mimmern Annan. fi fi: weder "tigenmäcr 

tig ‚nerfaumeln, med. nach. prfolgtar —— oder Ver⸗ 
magung:eiſammon bleiben am: berachfchlagen, Koi 
227 om 3542* nn ten, AR. J 

2 —B 
4 r pt r en ı 
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Birkfamtett der Stande 

688; Ohnẽ Zuſtimmung der — Tany. 
feine Auflage AUSSELOLENEN und ‚erDaDEn 
Werden, ° 

$. 34. Das Auflagengefeg ‘wird in der gegel ww 
gzwei Jahre gegeben. Solche Auflagen jedoch, mit 
denen auf laͤngere Zeit abgeſchloſſene Vertvaͤge in Kt 
mittelbarer Verbindung ſtehen, kiͤnnen vor Atlauf vu 
betreffenden Contractes nicht abgeändert merden:: 

6. 55. Mit dem Entwurf de Auflagengeſetzes wird 
das Staatsbudget und cine detuillitte Leberficht Ude Vie 
Berwendung ter verwilliggen IR von — 
Etats jahren uͤbergeben. 10 

Es darf darin Fein Poſten ſur — — abe 
vorkommen, woffr wicht oitce ſchriftiche, von einom Mit⸗ 
— des Otaatsminiſteriums — 

6 Großherzogs beigebracht· urd/ daß die r Summe zum 
wahren Beſten des Landes — werben N 
——— werden folle; — ca. sine: de 

5. 56. Die‘ &tinde höher: Wie —2 de 
Steuern nicht an Bodingungen knuͤpfen— 

6. 47. Ohne Zuſtimmung der, @ Stände kai kein Aus 
Schn gäftig gemacht werden; Nasgenomiten fihd ‘die Ar 
Ichen, wodurch etatsinäßige Einnahmen zu etatsmaligen " 
Ausgaben nur anticipire werden, jo wie die Gelbaufnah⸗ 
men der Amortiſationskaſſe, zu denen fie verns 
Fundations geſetes ermächtigt iſt 

"Für Fälle eines außererdentlichen Unvorh here 
beingenden Staatsbeduͤrfniſſes, deifen Betrag mit den - 
Koften einer auferordentlihen Werfammlung der Skinde 
nicht im Verhaͤltniß ſteht, und wozu das Credit Votum 
der Staͤnde nicht reicht; iſt did. Zuſtimmung ten Mehr 
heit des Ausfchuffes Hinzeidgemd, sine: Belbaufnahtme Mil 
tig. zu machen. Dem. nächften Landtag, — die ge⸗ 
— Verhandlungen vorgelegt. IT 
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re ref Dimaine. nic dnims 
sang Ber: Ot aͤ md e vx raͤußent wer:den. -Ausger . 
nenn: find dis chuldentilgungen bereits beſchlaſ⸗ 
kenen Veraͤugerungen, Abloͤſungen von, Lehen /Erbbe⸗ 
NManden. nigon, Dinſen, Frohndienſten, Verkaͤufe von 

entbehrlichen Gebaͤuden, von Guͤtern und Gefaͤllen, die 
"in venachharten Staaten gelegen Bd, und .alle Beräußes 
tungen, die aus ſtgatswirthſchaftli hen Ruͤckſichten zur 
Beförderung der Laũdescultur oder zur Aufhebung einer . 
nachtheiligen ejgenen Wrwalün geſchehen. Der Erloͤs 
muß aber zu neuen Erwerbungen peoͤrvendet oder der 
Schlldentilgungstaffe zür By übergeben werben, 

. Ausgenpmmen find auch Taͤuſche und Veräußerung 
sen, zum FZweck der Beendigung” eines, über Eigenchums; 

? Dlenitbärkeitverhälthine srhängigen, Rechtsſtreits 
—* hie Wiedervergehilig heimhge falfener TIhronz; Nits 
ER Kammerlehn pährend'' dev Zeit ‚der Aietun⸗ 
bed: Nigehter, dem fie felöſt heimgefallen find! | 

Dada, dieſen und dan Aasöfrsı der EIER RM drag⸗ 
miſoe ustiom üben Btamsfculden: und St 
SETÄUEGENNEEN. HORB vom 18. A 
ABO& xollſtandigoerreicht u fa. Hört die Verbindlichkei⸗ 
ar ban mit:-dem Tage auf, wo die landſtaͤntiſche Ber 

j ug in Wirkſarnkoit. gatreten ſepih wrd. 0 
2.55 D ngeuchtet die. Domamennach⸗ allgemoiu 

| anerkannten vundfägen des. Staats; und Fuͤrſibarochts 
auffgeitiges. -Raruioniakehigenthum.c dis Regennen and 
Seinen. Fawilie ſigch, ande sin Ne Tinh:serdirlant Eigens 
Iaafs zzermöge ohhabender Pflichten als Daupt her Bas. 
walten: higumik :anapnickich.s befkäsigun: «fa: wollen Wir 

- Denmogy; An Ertrag derielbens mußen. der Darauf radicir⸗ 
ten: Cipilliſte und außer andern daraufhafsendenLaften, 
‚folang als Wir Uns nicht durch Herſtellung der. Sinanz 

gen iundem Htaud Befinden werben, Unſeye Unterthauen 
ſerm indigſten Wunſche zu— erleichtern, — ber 

Bekeeitung,, der ‚Staafslaiten ‚ferner ‚belafien, 

— — Bahn: Buftimmung der 
Stand, nich euhhetun dohne Bewilligung 

566 Gregharzogs, miemalszgemindert werden. 
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6. o. Aber. die Firmen ‚Betreiber‘ Erſetz dent: 
| aufgeht ‚zuerft.an.die. gwstte Kammer, wu - 
kann nur danıt, wenn er vor: Feſer eitgenummen mars 
den, vor: die erſte Kammer Für Abſtimmung Über Are 
nahme und Nichtannahrte rim: ‚Bantgen ohne ale a0 

| berung. gebrame werden. ..: 
8.64. Tritt die Mehtheit fer erften gotttmet geht 
Sr der’ zwelten nicht bei To werdet die bes 
aAhenden und verneinenden St innten beider 
Kammern, ufammei ge aͤhtt und nach det abſo⸗ 
uten’ west eit Färhmtlicher Stimmen Der. Standebe⸗ 
is — geſognn 

—* — nigt flͤndigen d gaben 
je! PR ei be noh Sch: de 

ort Er meets wenn die. Ständeverfammlun 
ee fer wird,.che ein. ngues Budget zu Stande tgm 
Ger Wenn. -fich ‚die, ftandiſ hen Berathungen perzoͤgern 

ung, 63. WBet Mäftungch zu oemem Kriege umd waͤh⸗ 
vend der Dauer elnes Kriegs kanu Der Großhorzog, zur 

fchirunigen und wirtſamen Eokfliung Seiser: Wutärepfliek 
tar; auche vot: eingcholter Zuſtimuung ‚der Staͤnde, guͤl⸗ 
rige Staalsanſehen machen - 6der "Rescgmeueitt auſſchreũ 
ben. Fuͤr dicken“: Zul." wird dan: Sraͤuden einne ihre 
Kinfishr,und. Mitwie kung in der Merwalsung in der Art 
—— won tun, . ee inpanksann 

A BL. 272 aledann r zufamnen zu iberu fende Nase 
2 N Dfieguß zwei Mitgſieder anꝰvie — "pi 
> 7 fahgen unbe Des Wlegs vene einen Konemeſſake gur 

Mliegskafſe aBsyahunt dab Rium Daran zu: wachen! 
vi) a DIE 103 Krkayszumerin' bhebenen @eldar wind 

. ee : zu - dien Bee ver 
un, —* werden/ nd: daß — zn — 

u Kechelis wegen Kliegspr Sch a Ar 
— aufjafteienden' Ki euch ai iffion eben, Pb: wire Bei 
—glieder“abzugeben hat, alsdet Sorofheion, ehe 
30 do den Vorſtand hen, zurꝰ kotlung des Marſch⸗ 
————— ann ach 
IE BROT Nucſchuße ba Dicht Habe, Rp Hiti 
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er Re riner jeden Provinziaibechorde, ans det Zahl 
. deroein bean Peovin bezirk wohnenden Otaͤndeglie⸗ 

sei der, ywei Abgeordnete beigugeben. 2 

. 64. Kin Gefetz, das die Verfaſſungeurkunde er 
ganze," erlaͤutert ober abaͤndere, ‚darf une Zuſtimmung 
einer Miehtheit von zwei Drittel der anweſenben Dtaͤn⸗ 
deglieder einer jeden der beiden Kammern gegeben Werden; 

+ 8..65, Bu aden andern Die Freigen der Merfonen 
yocr Sad Eigenthum der Staaksangehörigen bötreffenden 
allgemeinen neuen Landesgefeßch, ader zur Abänderung 
der authentifhen Erklärung der beſtehenden, iſt die Zus 
flimmung der abfoluten Mehrheit: einer jeden der beiden - 

Sammern erfordechehh, - ur = at eet Sueen 
% 68. ‚Der: Groſßherzog boftätigt und, promulgirt Die 

Geſetze, erläßt die zu, deren Vollzug und Handhabung 
rderlicher die aus dem: Auffichts⸗ und Verwals 
Srecht aAbſtteßenden — und calle fir die Sicherhett 

bes Staals nöchigen Verfuͤgcckgen, Reglements und als 
gemeinen Verordnungen, Er erlaͤßt auch folhe.:ihre& 
Natur nach zwar zur ſtaͤndiſchen Berathuũg geeignete, 
aber durch das Staatswohl dringend gebotene Verorde 
nungen, deren voruͤbepgehender Zweck durch jede Verzoͤ— 
gerung vereitelt würde, u re 

+. 8.67, Die Kammern haben das, Neht der Vor 
fellung and Befhwerde; Verordnungen, worinnen 
Deftimmungen eingefloffen, wodurch ſie ihr Zuftkunmungss 
recht für, gefränkt erachten, ‚jollen aufs 2 erhobene ges 
gruͤndete Beſchwerde ſoglelch außer Wakſamfei gefegt 
werden. Sie koͤnnen den Großherzog unter Angabe der 
Glände um den Vorſchſag etnes Geſttzes bitten, 
Sie haben das Recht, Mifdr ände in der Borna 
uw, Bien ihrer Renee gelangen, der 
Negierung anzuzeigen. Sie haben das Recht 
Miwifterrund:te Mirgiiebarniue abenſten 
werden wiegen Mertvnuirt Bu N 
selfuing odernanertanng vorfaflungs maͤſßig er 
Brick a förm fick: anghrb lagen. Ein Hrfonberze Gar 

xchoſoll die: Faͤlle der Anblaͤge bio Grabe: been Ahndunsz 
dieigrthetende: Vrhordoo un die: Pia chic beſuumen. 
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Brfſchwerden einzelner Stuͤatebaͤrger aͤber Kiankung 
in. ihren verfaſſuagsmaͤßigen Grrochtſamen koͤnnen von 
den Kammern nicht anhers ats. ſchriftlich and nur dann. 
angenamwen⸗werden, wenn det. Beſchwerdefuͤhrer nadı: 
weiſt / daß er ſich vergebens an die geeigneten Landes/ 

Tellen und mulebi an das Spatsgpiniferium. zin Abhaſſe 
gewendet: hat. 

. Keige- Borpelimg, Veſchwerde ‚oder Anklage 
am den Großherzog gebracht werden, ‚ohne Zuſtimmung 

Ns 

D 

J 

der Mehrheit einer xden der beiden Kammern. * 
— a Sr 

‘ « . Der ZEN 5 

m ; 4 — V, es s e | 

Ersffnung der Ständigen‘ Siguhsen; Fon 
— en — 'men ber' Ber arhungen. — 

6. 68. Zeder Bandtng. ri. in den für diefen FM 
gereinigeen Kammern, vom Großherzog in Perſon, . 
von xinem von Som ernannten — eröfiert u 
seihleffen: a: De —* 

6569 Samanliche nen — Meirglieder — 2* 
— bei — des Landtags folgenden: Cid: | 

9 ſchwore Treue dem Großherzog, Gehorſam — 
Geſetze, Beobachtung und Aufrechthaltung der Staats⸗ 

* vorfamiha, und in der Staͤndeverſammlung nur de 

ganzen Laͤndes allgemeines Wohl und Beftes ohr 
Riteklicht " auf beſondere Stände oder 45 Ar 
meiner innern Vcherzeugung zu beratheit: wahf 
mir Gott helfe und ſein heiliges —2* 

. 70, Kein landesherrlicher Antrag kam zur Dis⸗ 
euffion md. Abſtimmung gebracht werden „bevor. cn ih 

‚in Befondern Commiſſionen erörtert und darüber Doug 
erjiatter worden He, — 

ns Dies landexherttichen Conmaſſarirnu truten fe 
wvorlãuſtgen Cruͤrtorung ik Enenniofe wir ſtã ndifchen Erde 
miſſarirmn⸗ zuſammen) fo: oft es pounder einen toben mE 

dern Monre fun Brei. eanchtee mird. Keine/ bh 
Kieser einem Maſetzentwurf tanni getoffer 

 wertnyiätel nik: Mit: "DER; Cannſuris 
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in einem foldhen: gemeinſchaftlichen Zuſammentritt cnörs 
- tert worden ill. £ ee 

6. 72. Die Kammern koͤnnen einen, zum Vortrag 
"gebrachten Entwurf nochmals an die Kommiljionen zus 
ruͤckweiſen. 

$. 73. Ein ven der eiuen Kammer an die andere 
gebrachter Geſetzesentwurf oder, Vorſchlag irgend ciner Art, 
kann, wenn er nicht FinanzzGegenſtaͤnde beniffe, mit 

WVerbeſſerungsvorſchlaͤgen, die in einer Commiſſion nad 
. 71. erörtert worden, an die andere Kammer zuruͤck⸗ 
"gegeben werden, | 

6. 74. Seder gillcige Beſchluß einer Kammer erfor—⸗ 
"dert, wo niche ausdruͤcklich gine Ausnahme feſtgeſetzt 
worden ift, Abfolute Stimmenmihrheit bei vollzäbliger 
Verſammlung. Bei gleiher Stimmenzahl giebt dic Stim— 

: me. des Präfldenten die Enticheidung. Tritt der Fall 
ein, dab in Finanzſachen die Stimmen beider Kammern 
zuſammen gezählt werden muͤſſen; fo ehtfcheider bei Stims 
mengleichheit die Stimme des Praͤſidenten der - zweiten 
Kanımer. _ ra, EEE TERR 

Man flimmt 4b. mit lauter Stimme und den Worten: 
Einverſtanden! oder: Nichteinverftaiden! Nur Bei 

der Wahl der Kandidaten für die Präfidentenjtelle der 
zweiten Kammer, — der Ausſchußglieder md der Glie; 
der der Sommiffionen, entſcheidet relative Stimmenmehr: 
heit bei geheimer Stimmengebung. > 

Die erfte Kammer wird durch die Anweſenheit von 
103 die zweite durch die Anweſenheit von 35 Mitglie⸗ 
dern, einfchließlih dee Praͤſidenten, volzählig. Zur 

- gültigen Berathſchlagung Über die Abänderung der Ver: 
faffung wisd in beiden Kammern die Anwefenheit von 
drei Viertel des Mitglieder erfordert. Zu 

$. 755 Die beiden Kammern können weder im Gan⸗ 
en noch durch Commiſſionen ‚zufammen treten; fic be: 
—** ſich in ihrem Verhaͤltniß zu einander auf die 
gegenfeitige Mittheilung ihrer Befchlüffe. | 

Sie ſtehen nur mit dem Großherzoglichen Staate: 
minifterium in unmittelbarer Geſchaͤftsberuͤhuung; fie koͤn⸗ 



. y F 

. ' . . , 
Yo. 6.7. f W F 

..: ko... 4 — — “5 ’ -ü — 

hen feine Verfaͤgungen treffen aber Bekannitmachungen 
irgend einer Art erlaſſen. a Se: 

Deputationen dürfen fie mur, ‚jede beſonders, nach 
eingeholter Erlaubnißß, an den Grokherzog abordnen. 

6. 76. Die Miniſter und Mitglieder des Staatsmi⸗ 
- nifteriums und großherzogfichen Commiſſarien haben jer 

berzeit bei Öffentlicher und geheimer Sitzung Zutritt in 
jeder Kammer, und müffen-bef allen Discuffionen gehört 
werden, wenn fle es verlängeh. Nur bei der Abſtim⸗ 
mung treten fie ab, mein fie nicht Mitglieder der Kamr- 

“ mer find. Nah ihrem Abtriee därfen die Discuſſionen 
nicht wieder aufgenommen werden. 6 

5. 77. Nur den landesherrlichen Commiſſarien und 
den Mitgliedern der ſtaͤndiſchen Commiſſionen wird get 
‚Kattet, gefchriebene Reden abzulefen: allen übrigen Mit 
gliedern find blos mündliche Vorträge geſtattet. 

% 78: Die Sitzungen beider Kammern find oͤffent⸗ 
lich. Sie werden geheim auf das Begehren der Negier 
rings; Eommiffasien, bei Eroͤffnungen, für melde fie 
die Geheimhaltung noͤthig erachten, und auf das Begeh⸗ 
ren von drei Mitgliedern, denen nach dem Abtritt der 

- Zuhörer aber wenigftens ein Viertel der Mitglieder über 
aa Nothwendigkeit der geheimen Berathung beitreten 
mi r ” . \ .. N .. . ' . " 

S. 79. Die Reihenfolge, wornach die, Abgeordneten 
der Srundherren und der Städte und Aemter aus der 
Verſammlung austreten, wird auf dem erften Landtage 
für die einzelnen Wahlbezirke ein für allemal durch dad 
Loos beſtimmt. Die Hälfte der greundherrlichen Abge⸗ 

-ordneten tritt im Jahr 1823 aus, und dann alle vier 
Jahre wieder die Hälfte: Im Jahr 1921 tritt ein 
Viertel der Abgeordneten der Städte und: Aemter und 

„ dann alle zwei Jahre wieder ein Viertel aus. 
‘6. 80. Bei der erften Wahlhandlung erkennt über 

alle, wegen Güftigkeit der Wahlen entfichenden, Streis 
tigkeiten die Iandcsherrlide Central sCommifjisn, die mis 
ber erſten Vollziehung des Conſtitutions-Geſetzes beauf⸗ 
tragt werden wird Ä — 
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"TEE DIE Zeit der Eröffnung des Erſten Landtags 
wird auf den Erſten Februar 1819 feftgefegt. 

$. 82. Der jur Belt der Eröffnung des erften Land⸗ 
tage, wo die Konftitution in Wirkſamkeit tritt, beftes 

hende Zuftand in allen Zweigen der Verwaltung und " 
Geſetzgebung dauert fort, bis die erſte Verabfchiedung 
mit dem Landtage in den Gegenſtaͤnden, die ſich dazu 
eignen, getroffen ſeyn wird. 

Insbeſondere wird. das erſte Budget bis zur Verein⸗ 
batung mit den Ständen proviſoriſch in Vollzug ‚gelegt. 

$: 83: Gegenwärtige Verfaffung wird unter bie ern 
. Die Dee rentſchen Bundes geſtellt. 

Gegreben unter Unferer eigenhaͤndtgen Umerſchrift m 
dem. beigedruckten groͤßern Staatsſiegel. 

Briesdach/ den 22. Auguſt 1818. 
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5) Fuͤrſtenthum Balded. . 

Dar Verfaſſungs⸗ und Orgamfätioneberret,; weichet 
on 28. Jan. 1814 der Fuͤrſt Beorg Heinrich zu 
Waldeck und Pyrmont erließ, iſt The 2, ©. 275 ff: 
mitgetheilt worden, _ Weil in demſelben mehrere Bes 
flimmungen enthalten waren, melde von ber frühern 
Verfaſſung abwichen; fo folgten Beſchwerden darauf, 
bie bis in bad Hauptquartier ber verbuͤndeten Monar⸗ 
chen gelangten. (Vergl. 3. Lubw. Klüber’s Staats⸗ 
archiv des teuffchen Bundes; 68 Heft, S. 2445 Gr⸗ 
langen, 1817 8.). Eine uebereinkunft ſollte ihnen 
Adhelf, und dem Beduͤrfniſſe entfprächen; beide Vor⸗ 
ausſetzungen blieben aber unerfuͤllt. Da berief im Maͤrz 

. 4815 der regterende Fuͤrſt die Stände feines Fuͤrſten⸗ 
thums nach Arolfen, wo am 19. Aptil der folgende 
Landesvertrag, als neue Verfaffung des Landes, 
zu Stande kam, 

. Landesvertrag vom 19. April 1816. 

Wir von Gottes Gnaden ic. Ber Artikel 13 der 
zu Wien am 8. Junius vorigen Jahres abgeſchloſſenen 
teutſchen Bundesarcte, verordnet die Einführung 
einer ſtaͤndiſchen Verfaſſung in allen teutſchen 

- 
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eine ſolche Verſaſſung fhon - 

von ae Zeiten her, aud in Unferm Lande 
—— — fo bat fie doch in mehreren Hinſichten 

nderung ann t, und habın Bir Uns deshalb 
enlaßt gefeben, Unſere lichen und gerieuen Lands 
* von Ritterſcchaft und Srädien, durch Uns 

Regierung zu "einem allgemeinen Pandrage 
i vr ben 28. März dieſes Jahre⸗ zuſammen berufen gu 
4 Hr und, in Einverſtaͤndniß mir ihnen, der . 

tsherigen kandes umd fündifchen Derfafr 

Fi folgende’ nähere Einrichtung zu geben. 

6. ar — ee bie — 

J — i. 2 no 

— Ser gandenvertaffung * 

| hetrifft: fo iſt zur Erleichterung der Aukig far nörhie 
erachtet worden, 

A. Loft garſtenthum Walde in fünf. oten 
Jutt taamter einzutheilen, und zwar - .. 
4) in Das Ober⸗Juſtizamt ber Diemel, welches Tel 

‚nen Sitz in der Stadt Rhoden baben und aus 
: den eherhafigen "Yemtern Rhoden und hir fen 
"and den Dorfichaften Schmilinghaufen, i " 
my — des eheinaligen Amies Arslſen beſte⸗ 
hen ſo 

* — * — pain: man deffen Haußtorr 
Ke dtfen ve chemaligen Aemter Arolfen, 

"Banden und.  BehetSutg, init Ansfchfuß der unter 
>35 BMfen 4 Deveitd yenännten, und den weiten: Orts 

 fhafeen Steote m ee — Ami 

N ; das: —*— erde, zu Dee: 
ae die Btadt Kein befkimmt. i | 
die — — Waibeck Freienhagen 

bed wis Ausſchinß ber Ort⸗ 
—— Ba Hemfueth Kleigern / und 

dann die — re u 
ODritter Wenn, 4 
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Meiner nghauſen, des vorhinigen P 03722 2.0074 

enthalten foll; 

* 4, in das Ober⸗Juſtizamt der Ebet, welhet fee 
Sitz in der Stadt N, Wildungen hab, 
Hejtehen fell.aus den Städten Alt Wildungen" 
Zuͤſchen, ferner aus, dem ehemaligen Amt an 
gen und den unter Ziffer 3 angeführten Keften de = 
vorhinigen Amts Walde, — — 

- 5). Sn das Ober⸗Juſtijamt Eiſen berg, welches fe 
nem bisherigen Sitz in Corbach,. und- Teige jeti 

gen Beltandtheile beibehält. A 

$. 2. Jedes Ober »Zuftigamt wird mis einem Ober⸗ 
Juſtizbeamten und einem zweiten Beamten, web 
cher Letztere zugleich die Stelle des Sekretaͤrs vers 
fieht, Eing Ausnahme hierunter macht jedoq 
das Ober⸗Juſtizamt Eiſenberg, bei welchem, wie bi 
hery zwei! Beamte uns ein Sekretaͤr Bleiben. ' 

$..3. Mit dem Oper -Zuftigamt der Werbe wid. 
wegen feiner Nahe bet der. Feſtung Walde, ein all! 
gemeines Krimindlgerihr:für daͤs ganze Land 

verbunden. ' a Re , > De 2 er „E 

uebrigens ſoll Unfere Regierung ein Regulativ 
entwerfen, welche Sachen, Ausſchließlich der übrigen 
Dber : Aufffämter, zur Competenz dießes Kriminalge⸗ 
richts gehören ſollen. 

Der Erſte Smftizbegmse: das Okananakd Bi 
Twifte,, verſiehet zugleich die Geſchafte des Stadt⸗ 
Kammiſſarit in. Mengeringhaunfen, ‚wieder des 

Ober⸗ Juſtizamts der, Eder gleſches Amt in. Rieder 
Wildungen. et nz 
Die dadurch erfpart werdenden: beiden &cawe) Koi: 

miſſariat oghalte. fallen „bar Land Galarionkafſe⸗ sur AU 
verhleibt,.ca ‚in, Anfehung.. des. Spprtelnbereihnung aus 
beiden Städten. bei. der higherigen Bekimmung..is 
358.7 blehet Ben Oberrentereibeamten dufgetra⸗ 
gen’ gewefene⸗ Polizeyverwalt ang Abcknchäen die 
Obere uſt ijamte. — 

— —8 .3 
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2. 6 Ale Rebenverdienſte der Sufkigbehdrs 
den, durch Deputationen, Kommiffioen u... 1m., bir 
zen gänzlih auf. In fofeen das Geſchaͤft nothwendig 
aqußer dem m. bejorgt werden maß, 4.®, Ber 
fihtigungen 2c.; jo erhäft Bayon der Kommiffarius, oder 
Deputatus, nach Sch in der Sportelordnung beſtimmten 

Anſatzen, die Pferdeinlethe und Zehrungskoften u], w.; 
die uͤbrigen Gebuͤhren werden der Sportelkaſſe berechnet. 
ET Die Parzimanigl-Gerichtsberkeit bleibe 
der von Dalwigtigen Familie in dem Amte Lichz 
senfeld, und der dret’depnrirten Städten Chr 
Sad, N. Wildungen imd Mengeringhaufen in 

‚ erfter Inſtanz, desgleichen die Schrifefäffi gfeit der 
Ritterſcagft und ihrem ‚Familien, wenigen nicht 
den drei deputirten Städten, in. jofern fie. als 

cCorpora auftreten, oder Belange werden, vorbehalten. 
8.6: 8: In jedem ber; Zufijame wird ein ‚Ober: - 
Mentereibeamter” angeftelt,, deſſen Wirkungskreis 
— eine beſonderr Inſttuction grnau beſtimm werden 

oll. — — 
189 Anſehnng Unſerer Regirrung und is. 

fſeres Hofgerich tes verbleibt es vorerſt, fa bie 
ER ee 

— rt > ne 910: N 
P. in Becreff der Juſtiz umd Rentarrian: Unferur Fürs 
‚Kenshume Pprmant, bei der bisherigen Einrich⸗ 

“9 
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Die Kepräfentation Unferer Whtrirhanen 
’ .® ea ka a F he 2 ar i s “ une) J 8 — 

ehflanaehp, fo, wird ſoſche — Dog , en => 

4.6 44. folgendermaßen. bewerkſtelligt werten: 

Be: durch die -Befiier bisheriger Tamdeagsfähiger 
Nittergäter, oder die Ritterſchaft. 

B. durch die Städte, denen Abolſen unter den fm. 
Meere vom 49; d. feitgefteflich Beſtimmungen, bei 
*:’gegäpte werden ſoll, oder den Bär gerkans, 

TEE RN | Dr SU ze Zen SEE Zee Ze Zn EZ BE 34 + 
nn: — 



373 Nirnı "Walde. 

c. durch Jehn Hepräfensanten des Sautrkan‘ 
des, —* jedes Ober; Juſtizamt zwei zu ſtellen Bar: 

$. 42. In den drei deputirten Städten, wird 

a 

das Nepräfentationdredht durch den erſten Bur⸗ 

germeifter und Stadtfekrgrär, in den nicht. des 

putieren Städten hingegen durch den Burgermeiftes: 
allein, in bisheriger Weiſe, ferner ausgeübt, ‘ 

$. 13.. Die Eigenfhaften eines Kepräfentans 

ten, im Allgemeinen, And: daß er 

4) zu einer der drei chriſtlichen Confeſſlonen as 

2) 25 Jahre alt, und eigenen Rechtes, | 

@x Randesunsestben,  — ; : m - SR E 

H der Militarpflicht nicht mehr anterworſin and ” | 

5) undefcholtenen Rufs ſey. auch 
6) Geſchriebenes leſen konne, und Teine Gedanten sa 

hoͤrig wiederzufchreiben vermoͤge 
Jusbeſondere aher wird u erfordert, ir 

den re 
— es, anvexſchuldeter Bali * 

—* deten Guͤtern, ‚die menisftene einen Weeth 
von Kıplın. Haben, und , 

b) des Bauerftandes, Eigenthum eines Shagunge 
pftichtigen: miche · verſchuldeten Gutes von Wenigfeen® 

80 Morgen, dan Morgen zu: 120 Ruthen gerech⸗ 
net, in dem Amtsdiſtrict belegen, aus welchem er 

als Repraͤſentant gewaͤhlt werben ſoll, wobei es 
gerade nicht erforderlich, bap er den Landbau ſelbſt 

u. betreiben muß. a Be 

— 

6. 14. Staatsbeamte, 3 —— su. Un 3 
an Dienſtpflicht ſtehende Perfonen.,‘ kzunen am ‚ut, 

des: green ni einen: ——2 nehmen; waͤre 
dann ie nde bie. Aufnahme ‚eines. jo iR 
Borfchlag ehe A M vn — — 

$. 15. Die Sufrgenoffen Bir. Wahl der, 
praͤſentanten des Sauerfand es, el ee 
gende Weife erkiefer werden‘ daß jede. Gemeinde des 
le aid, unter "Leitung thres Seiftichen, 
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“einen ordnungsliebenden, durch ſutliches Betragen all⸗ 
gemeines Vertrauen verdienenden Mann aus ihrer 
Mitte zum Waͤhler erſiehet, und ihn zur Wahl der 
zwei Repraͤſentanten beauftragt. Ein ſolcher Waͤhler muß 
a) volljährig, | 0 

b) undefholtn,. 
©) Vefiser eines Aders uber Kotherguts umd 
d) ale guter Wirth bekannt ſeyn. 

8%. 46. Die Wahl der Repräfentanten ſelbſt geſchteht 
im Orte des Sitzes des Ober⸗Juſtizamtes, unter 
kritung des Landſyndici und erften Inſtijzbeamten. 
6.47. Wenn nun auf vorſtehende Art die Waͤhler 
erkieſet worden find: fo ſollen fic an dem beſtimmten 
Wahltag, nach verhergegangener deuslicher Verſtaͤndi⸗ 
gung von den Pflihten und Eigenſchaften eines Lands .- 

ſtandes, und nach zweckmaͤßiger Ermahnung und Vers. 
u Barnung: daß fie bei der vorzanchmenden Wahl Feine 
Nebenzwecke beruͤckſichtigen, fondern lediglich auf den 
Hauptzweck, nämlich auf die Wahl cines redlichen, gets 
gesfücchtigen, einfichtvollen und erfahrnen, auch. ordnung⸗ 
liebenden Landftandes allein Bedacht nehmen, und dabei 
Aberall gewiſſenhaft zu. Werke gehen wollen, in Eid 
und Pflicht genommen werden, darauf abtreten, und 
hiernaͤchſt Mann für Mann, jur Abgabe ihrer Stim⸗ 
me zum Protocoli, wieder vorgelaffen werden. | 

6. 48. Bei diefen Wahlen entiheidet die Mehres _ 
)eit. der Stimmen, ..bei deren Gleichheit de 
8 Loos. nr, et 

549. Die Wahl. dee Nepräfentanten des Bauer⸗ 
fkandes und des Repräfentanten aus der Stabt Arol⸗ 
Sen gefhichet auf Lebenszeit, und. bei letzterer durch 
eine freie Wahl, wie beim Bauerſtand; jedoqh erld ſche 
die Repraͤſentation alsdann fruͤher, wenn die Eigenſchaf⸗ 
ten, wodurch die Wahl bedingt iſt, wegfallen, nament⸗ 
ud wenn der Gewaͤhlte aufhört, ein gurer Wirch u. ſ. m. 
zu ſeyn. 
Auf don Todesfall des einen oder des amdern 

Mitgliedes, wird an defien Stelle, auf die oben beſtimm⸗ 
⸗ 

1 

J 
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ee Wölfe, auf wecamelizen Antrag des Landſyndiei, x 
anderes erwählt. 

$. 20. Zur’ Erhaltung der Mepräfentation bis 
Nitterfiandes wird hiermit feſtgeſetzt, daß 

1) jeder neue Rittergutscigenthuͤmer, vom Tage des 
Anfalls oder Erwerbs des Gutes, binnen zwei 
Monaten zum. Auffchwoͤren bei dem Landlyndico 
ſich anmelde; daß 

M keine Allodiſicationen dergleichen Lehneriuerguter, 
ohne Zuſt immung der Landſtaͤnde, geſchehen; 

3) daß Sei einer Verſplitterung dorgleichen Güter, fo 
wie bei Verdußerungen ganzer. Ritterguͤter, durch 

» Unfern. und der Stände gemeinfamen Beſchluß ber 
ſtimmt merde, in wiefern dev. bisherige Eigenshäs 
mer ferner als Landfland auftreten, oder der neue 
Erwerber als folder aufgenommen werden föune, 

6. 24. Zur Volljichung der im folgenden Paragraph 
. Sefimenten‘ Goſchaͤfte, iſt ein! engerer Ausſchuß er⸗ 
nannt, welcher beſteht: 

4 ans zwei eitterfäaftligen Deputirten, 
/ welche nach dem jedesmaligen Abgang in bisheki⸗ 

ger Weiſe, durch die ‚Stande auf Lebenszeit des 
wähle and Uns zur Veftätigung praͤſentirt werden. 

) aus den bisherigen Abgeordneten der dret 
deputirten Städte, die fon vermöge ihrer 
Zemter hierzu berufen ſind; 

3) Aus einem Deputirten des Banerſtandes, 
velchen die Landſtaͤnde aus deſſen Repräfentanten 
auch ‘auf Lebonszeit wählen, und Uns eboufalls 
zur Beſtaͤtigung praͤſentiren. 

$. 22. Jene Deputation iſt vollziehende Bu 
Hr de ber vom corpore statuum gefaßten Beſchlaſe, 
und ſie kann in der Regel ohne daſſelbe nicht handeln. 

Die Gewalt und die Geſchaͤfte der Deputa⸗ 
rion beſtehen darin; 

'43 auf die Ablegung ber landſchaftlichen Rech⸗ 
nungrnzu dringen, deren Abnahine ‚WER 
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Malge zuerſt wong; Landſyudico und ſodann von Ups 
ſeter Regierung monirt find, unter Zugichung des 

» &andfpnaiei,. beljumohnen,. fo wie auch jelöft als 
2 lenfalſige weitere Erinnerungen, dagegen aufs 

auftellen; , _ 

"» die Landtagdahfchläffe ſowohi, als auch die 
von ſaͤmmtlichen Landftänden entſchiedenen Ans 

"getegenheiten, in Vollgiehung zu Bringen: 

» den Antrag neucrer Steuern: vorläufig zu 
3 prüfen, und den gefammten Ständen ‚ur. Ab⸗ 

ſtimmung vorgilegen ; 

4) zu: etwaiger... Berhefferung bewilligter 
J Sreuern Vorſchlaͤge zu machen, und etwa 

ceingeſchlichene Mißbraͤu che gu ruͤgen; 
1 9* die Angelegenheiten, welche eine nothwendige, 

2000 Rthlr. nicht uͤberſteigende, Ausgabeerfor⸗ 
bern, für ſich, vonpehalslich Unferep Cienehmigung, 
zu. befhließen;.  _- 

4.6) Er laßgeſuche ber: Unterthanen-g- prüfen, 
...2amd, in foßern-fekhe die unter Ziffer 5. gedachte 
on Summe nicht Überfteigen, nach ebenfalls ‚zuvor vom . 
Uns eingeholter Senehmigung, zu bewilligen, und 
7) in Fällen, denen Gefahr im Verzug unterliegt, 

oder die fonft eine’ eilige Entſcheidung erfor: 
Br in Einverftändniß mit Uns. Hefchließen; :und 

erkennen ſaͤmmiliche Landftäyde dergleichen Beſchluͤſſe 
g: a guͤltig und als von ihnen ſelbſt ausgegangen. 
3623. Die grwehhen liche Juſammenkunft der 

Deputation iſt der jedesmalige dritte Montag im 
Monat Junius jeden Jahres, als der. zur Abnahme 
der land chaftlichen Rechnungen beſtimmte Termin; und 
wird deren außerorbenzlie Verſammlung auf Uns 
fern Befehl, duch Unfere Regierung, mittelft. eines 
Schreibens. an den. Syndicus, oder auf Antrag der 
Stände, bei Unferer Regierung, nad vorhergegangener 
‚Unferer Genehmigung ,. zufammen berufen. 

6. 24. Eine‘ ollgemeine Sandtagsverfamm 
tus. kann nur in. beſonders wichtigen Faͤllen, 

* 
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te Saft, auf mdernalizen Antrag des Banbfpnbih x | 
anderes trmählt. 

6. 20. Zur Erhaltung der Kepräfentation ve 
 Ritterandes wird hiesmit-feftgefegt, daß. 

4) jeder neue Rittergutscigenthämer, vom Tage des 
Anfalls oder Erwerbs des Gutes, binnen zwei 
Monaten zum Auffchwoͤren bei dem Laudſondico 
ſich anmelde; daß 

D keine Allodiſicationen dergleichen Lehneruterghier, 
ohne Zuſtimmung ber Landſtaͤnde, geſchehen 

3) dab bei einer Verſplitterung dergleichen Güter, fo 
... "wie bei Voraͤußerungen ganzer Nittergäter, duch 

Unſern und- der Stände gemeinfamen Beſchluß ber 
ſtimmt werde, in wiefeen. der. bisherige Eigenzhis 
mer ferner als Landfland auftreten, oder der neue 
Erwerber als folder aufgenommen werden könne, 

6. 21. Vollziehung dev im folgenden Paragrapf 
_ Sefimumeen aſchaͤfte, iſt ein engerer Ausſchuß er⸗ 
nannt, welcher beſteht: 

4) aus: zwei erſchaftlichen Deputitten, 
=... weäldhe nad dein jedesmaligen Abgang in bisheki⸗ 

ger Weiſe, durch die Stände auf Lebenszett des 
waͤhlt⸗ und Uns zur Beſtaͤtigung praͤſentirt werden. 

2) aus den bisherigen Abgeordneten der dret 
beputirten Städte, die ſchon vermoͤge ihrer 

| Aemter hierzu berufen · ſind; " 
3) Aus einem Deputirten des Bauerſtandes, 
‚welchen die Landflände aus deffen Repräfentanten 
auch ‘auf Lebonszeit wählen, und Uns eboufalls 

zur: Befkätigang praͤſenciren. 
“. 7622. Gene Depuration fi vollziehende Su 
Hörde ber vom corpore statuum gefaßten Beſchlaſcc 
und fie kann in der Regel ohne daſſelde nicht handeln. 
Die Gewalt'und die Geſchaͤfte der Deputas 
rion beſtehen barin; Ä 

"2 auf bie Ablegung der landſchaftlichen Rech⸗ 
nungrn: zu dringen, deren‘ Abnah ine⸗ wi 
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2 fine zuerſt won: Londſyndico und. ſodann yon Uns 
—— monirt ſind, unter Zusichung des 

u: ‚Bandfynbiei, beizuwohnen, fo wie. auch ſelbſt als 
....Jenfalüge weitere Erinnerungen dagegen aufs 

zuſtellen; 

"y die Landtagdabfchläffe ſowohl, als aud bie 
von fämmtlichen Landfländen entihiedenen Ans 

igefegenheiten, in Vollziehunig zu’ bringen ; 

9 den Antrag neuerer Steuern. vorläufig zu 
3 prüfen, und den· geſammten Ständen zur· Ab⸗ 

ſummung vorzulegen; 
9) zu. etwaiger.: Berheffernng bewilligter 

SDreuern Vorſchlaͤge gu Mader, und etwa 
eingeſchlichene · Mißbraͤuche zu rügen; 

2. So die’ Angelegenheiten, welche eine nothwendige, 
| 2000 Rthlr. nicht Überfteigende, Ausgabe erfor - 

‚bern, für fi, vorbehaltlich Unſerey Genehmigung, ze 
zu. befchließen;-. 

4. 60 Erlaßgeſuche; ber nuterthanen-zu— pruͤfen, 
and, in ſoßern ſeiche die unter Ziffer 5. gedachte 

Summe nicht uͤberſteigen, nach ebenfalls zuvor vom 
:Uns eingeholter Benehmigung, zu bewilligen, und 

“ 

“x 7) in Fällen, denen Gefahr im Verzug unterliegt, 
oder die fonft eine eifige Entfcheidung erfor 
Br in Einverftäudniß mit Uns. Sefchließen; und 

vo erkennen ſaͤmmiliche Landftände dergleichen Beſchluͤſſe 
2: al gültig und als von ihnen ſelbſt ausgegangen. 
6 23. Die gewobhen liche Buſammenkunft der 

-Beputation iſt der jedesmalige dritte. Montag im 

Monat Junius jeden, Jahres, als der. zur Abnahme 
ber land haftlichen Nechnungen beftimmte Termin; und 

- wird deren außerordentliche Verſammlung auf Uns 
fern Befehl, durch Unfere Regierung, mittelft. eines 

"Schreibens. an den. Spndieus, oder auf Antrag der 
* Stände, bei Unferer Regierung, nach vorhergegangenct 
Unferer Genehmigung +. zufammen berufen. 

9. 24. Eine allgemeine Landsagsverfamm 
tus. kann in beſonders wichtigen Faͤllen, 

“ 
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entweder aus Unferer Veranlaſnag, oder auf Anteag 
der Stände, nach vorhergegangener Unſerer Genehmi⸗ 

J gung, durch Unſere Regierung, zuſammen berufen were 
den. Zu jenen Fällen gehören unter andern, wenn z. B. 

4) entweder von Veränderung der Verfaſſung 
und der. Srundgefeße, oder = 

9) von Eiufhprung. einer neuen Steuerordnung 
die Rede iſt. — 

6.95, Inden Wir den Landſtaͤnden gnaͤdigſt ges 
. fetten, fi bei Landtagsabfafungen eines Stegels, 
— mit dem Landeswappen und der Umfchrift: „Wal 
deckiſche Landkandfchaft” ve „zu bedtenen, und 

ihre hergebrachten lantfländifhen Rechte im Allge⸗ 
meinen betätigen ; fo fallen ſoiche infonderheie feuer 
fundirt ſeyn: Zr Ä 
a) in dem Rebe der Berwilligung md Regus 

lirung fämmelicher, fowohl Kändiger als 
unftänbiger, gur Staatsverwaltung nothwendi⸗ 
ger Steuern. : Alles was auf Abänderung 
‚beftehender, oder Einführung neuer Steuern 

ud auf Steuervwerfaffung Abechaupt Bu 
zug bat, fol nur unter Zuftimmung ber Land⸗ 
fände vorgenommen werden; | 

db) indem Recht, die Landeskaſſen, nach wie von 
u verwalten, und cs dürfen die Steuern nur zu 
en, dur Uns und bie Landſtaͤnde beſtimmten 

- Sweden verwendet werden, weshalb die Ber 
walter der Kaffen in Land es pflichten ſtehen 

‚ 0) in dem Recht der Berathung und Einmwille 
gung bei allen Geſetzen und Anorduum 
sen, welde auf die Landesverfaffung und deren 
Weränderung Bezichung Haben ; bei Geſetzen, 
wodurch Über das Eigenthum der Unterthanen 
zum Gebrauch der Eandesherrfhaft. vder des Lan⸗ 
des verfügt, die perfäönlide Freiheit der Um 
terthanen gegen beſtehende Gelege beſchraͤnkt, 
oder dadurch wohlerworbene Rechte einzeh 

} 
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ler vder ganzer Ela ſſen berfelben, antseher 
ben oder beſch werben follen, > 

Bet allen Aprigen Landesgefepen, ‚lien 
Wir (Anordnungen in eiligen’Zällen, umd- wobei Ger 
fahr‘ im Verzug iſt, ausgenommen) . ” " 

d) den Kath und das Gutachten Unſerer —— 
einholen, und duͤrfen 

. 3) diefeiben At zur Abänderung ‚ke 
hender und zur Einfährung neuer Geſetze eins 
reihen, fo wie Wir fie überhaupt verpflichten, 
ihre Aufmerkfamfeit auf alles dasjenige gu 

richten, wad daB Wohl der Unterthanen erfors 
bert, und diejenigen Mittel in Antrag zu brin⸗ 
gen, welde daffelbe befoͤrdern, oder die ihm. ents 
> gegen ftehenden Hinderniſſe aus dem ee * 

men koͤnnen. 

Sollten 
H durch den RN Frankfurt dem 

Landſtaͤnden im — hinſichtlich der Ge⸗ 
ſetze und Geſetzgebungs größere Rechte, alt ge 

- angeführt find, eingeräumt werden; fo wollen Wir 
ſolche au. Unfern. Laudſanden zu Theil werden 
laſſen. 

— Wie die Staͤnde 
BD mit darauf zu wachen haben, daf von dei uſtiz⸗ 

behorden eine ker Yuftizpflege — 
worin ans dem Cabinet niemals Werfür 

- gung, der Und zuftchenden Ober 
aufſicht, Statt finden: follen — gehandhabt werz 
— de, und fe ihren Pflichten überhaupt nachkommen; 
ſo wird ihnen auch das Recht der Befchwerdeführ 

ruung, inddefondere in Fällen der Malverfation 
der Staasddiener, und bei füch erachenden Mi ß⸗ 

braͤuchen jeder Art, eingeräumt, 

"Staatsdiener ſollen daher von ben Landftäfte 
sen, wegen’ verfaffungswidrigen Beeragens, jedoch nut 
von dem vrdentlichen Richter augeklagt werden 

* 
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“Cini, vor; welchen: Re ſich —— urd Rehe 
zu nehmen, verbunden ſind, ſo wie 
v; BJ auf der andern Seite jedem Staatshiener- hier⸗ 
vn it dee Zu ſich zrung geſchieht, daß keiner, ohne 

gerechte Urſache und vorhergegangene richterliche 
Unterſuchung und Entſcheibung, ſeines Amts ent; 

ſetzt werden fol. 
Die Sporteln werden, in ſolchen Fällen; für den 

Beklagten bis zur Beendigung des Prozeſſes aufgegeiänet 
' Auch wollen Wir, der Billigkeit gemaͤß, 

Nid Hei Beſetzung der Bedienungen den dazu fähigen 
Landeskindern den Vorzus vor ueländern 
‚einräumen, 

6. 26. Kein Landftand faun an den Verſommnlungen 
und Berathungen. der Stände, cher ‚Theil negmen, bis 

' er folgenden Eid: 
"36 gelobe und verfpteche als Landftand, in allen 
„. einen, Handlungen und Rathfchlägen die allge 

“ meine Wohlfahrt des Landes vor Augen zu 
* haben, die Unferm gnaͤdigſten Fuͤr ſten und Herrn. 
ſchuldige Treue and Ehrerbietung ſtets zu bes 
bbachten, in nichts zu willigen, was. des Herrn 
oder Landesrechten oder Vorrfeiten zumis 

Landſtaͤnde getreulich zu bewahren und mit allem 
7 Fleiß: darauf zu achten und. gu halten, daß dieſel⸗ 

ben ‚unter. Feinerlei Vorwand verlegt‘ oder vernache 
aßiget werden.“ 

abgerintet hat. 
8. 77. Bei ben jebesminfigen Sufammentünften 

— ber Landflände, haben dieſelben aus ihrer Mitte für 
die Dauer des Lands oder Deputationstages, einen Di 
rector duch Stimmenmehrheit zu wählen, welcher mit 

dem Syndico die Geſchaͤfte leiter: 
$. 28. Vorſchlaͤge und Anträge aller Kt, wei: _ 

he. den. Landftänden- zu machen find, ſollen -im: der 
: Biber. aͤhlich gewefenen --Form,- näml durch Unse 
‚Pegierung;an file; gelangen. : an. 

® 

der wäre, infonderheit die Gerecht ſame de 

- 
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Bie Art, wir fre daruber b ſtiwmen wet 
gen, bleibt ihnen ganz Aberfaffen; jedoch ſollen, fo SE 
der GSyndicus es für noͤthig erachtet, die Stimmen vu 
Kugelung geſammelt werden, umd . es j 

. Weitgkiede frei, zu verlangen, daß die D uffien, aͤber 
den zur Sera ‚vorliegenden Puntt, auf den: andern 
Tag'werlegt, und ihm erlaubt werde, "feine Anfige der 
Verſammlung fhrifelich‘ vorzulegen. 

6.29. In den Fällen, wo die Erklärung der Stände 
ab lehnend if, muͤſſen die Gründe dazu. angegeben 
‚werden, und behalten Wir Uns wor, den gemachten 
Vorſchlag oder Antrag, unter Auseinanderfegung aller 
dafiir ſprechenden Gründe, durch. Unfere Regierung, wier 
derholen zu laffen, allenfalls auch, bei beharcticher Abs 
lehnung, den befragten Gegenftand zuͤr erathung · an 

die gefammten. Stände gelangen ga laſſen. 
Sollte aber auch hierdurch der Zweck nicht erreicht 

werden; . fo fol eine Kommiſſion, aus einem herrſchaft⸗ 
lichen Diener und -einem landfchaftligen Mitglied „ nies . 
— werden, welche die Sache pruͤft und, wo moͤg⸗ 

| eine Vereinigung zu Stande bringe. Würde‘ aber 
mei diefer Verſuch fehlfchlagen; fo werden’ die Verhand⸗ 

lumgen, in fofern fe Steuern- und Verwilligun - 
"gen side betreffen, an eine auswärtige. Jurißens 
Gacultät, oder on das Appellationsgericht ein: 

gefandt. Die Wa5l ciner diefer Behörden, -bleibt- den 
Eandftänden überlaffen, und: im Ball folge auf eine 
Facultaͤt fällt, Haben dieſe die Kommiſſarien zu beſtim⸗ 

men, muͤſſen aber darunter Verſchwiegenheit —— 
$. 30. Bei eingetretener Stimmengleichh eit, 

giebt das Votum des Landſyndiei den Ausſchlag. 

6. 31. Welche Gedanken auch ein "Mitglied in 
pe Verfammlungen geäußert, und mie melden 
Gründen fie daſſelbe vorgetragen hat; daruͤber braucht 
ſolches nie dem Staate Rede und Antwort zu 
geben, vorausgeſetzt jedoch, daß er uͤberall die, dem Re⸗ 
genten ſchuldige, Treue und Ehrfurcht, ſo wie die 

den Landesbehoͤrden zu beweiſende —— nicht 

' ander Augen geſebt her wie dann auch kein Landſtaud 
2 vo. 



Walde: 
J angehalten und 

„oder gar Zeugniß daräber gegen feinen Mit 

#73 ffand abzulegen; vielmehr macht fi ‚derjenige, der die | 
ihm obliegende Verſchwiegenheit verlegt, daduech 
unfaͤhig, ferner die Stelle eines Landſtandes zu beklei 
den, und deſffen Mitſtaͤnde find berechtigt, auf den 
Entfernung zu dringen. _ 

6. 32. Die durch die Conwention vom 3. Jullus 4844, 
. 2., angeordnete landſchaftliche Kammer, be 
ir hierdurch den Rang eines Landescoflegii gnaͤdigſt 

Seilegen, und die Uns und den Ständen allein unten 
geordnet iſt, fol vorläufig beſtehen: 

‚ 4) aus einem Mitglied ber deputirten Riterſchaft, 
2) aus einem der Burgermeiſter oder Sckreiarien der 

drei deputirten Städte, - 
HD aus dem Landſyndico, 

4) ans einem Raffenführer, zugfeih Sekretaͤr, 
HD aus einem Negiftrator, zugleich Ranzeliften, und, 

6) aus einem Pedell und einem Boten. 

uebrigens behalten Wir Uns vor, einen Kommip 
‘ Fartam zu ernennen, weldher, ohne Sig in der 
Rammer. zu haben, von Zeit gu Zeit den Sit 
tionsetat fi vorlegen laflen, and überhaupt unfer 
Fechte ehmen fl. - f 

— 8 33. Die Mitglieder an den Biffern 4 und ? 
slien, auf die im der in vorfichendem 6. angesogenen 
Convention enthaltene Weiſe, gewaͤhlt werden. 

6. 34. Der Wirkungskrei—⸗ der landſchaftlü— 
hen Sammer umfaße nicht die auf der Einlsſung / 
und Accistaffe haftenden Schulden; indem beide Kaſſen 
nicht zu ihrem Reſſort gehören, Sondern nach wie vor 
unter der Aufficht der bisher beſtandenen Banbesfgub 
den⸗Kaſſen⸗Direction verbleiben. 

ne Beziehmg anf die landfſchafthich 
*8 vie Einlklangs: und Necistaffe), ———— fand 

gezwungen werden bann, Aber dadiemige, 
was in den Berathſchlagungen vorfaͤllt, Auskunft u 

> 
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er Kammer Befgäftigüng darin ‚ds 

) den Statum exigentiae publitae fuͤr jedes Jape | 
‚u. ehtwerfen, und nachdem ſoicher den Ständen 
zur. Priifung vorgelegt, und von ihnen genehmige 
if, Uns zur gleichmäßigen Genehmigung vorzulegen, 

9) Die Soll»EinnahmesEtars der Landeseins 
Fünfte anzufertigen, wonach die geifigen Odertens - 

cexeibeamten und. die on rheber die Ers 
hebungen, und zwar, viel als möglich, monat⸗ 
16 bejorgen ſolen 
» in Ar unction "ber, — Kri e Frl) TE 
miſſuon; 
Min der Beforgung des Stempeln des "Papier 

und — Zuſtellung an ‚die Denseseihenkätkn, zum 
nen. Ba ‘ * 

wie der BEE Rarımer an 
‚o die’ B string „Juteh te R — Jwhaun gt⸗ 

mittel gegen ’fännrig Erpehungsöchärden zu’ ven 
” fügen: fo hat fie Hi 
0 von Monat zu ——* die Siniligenud 

der ihr anvertrausen, Kaſſen, und die baar -cinz 
gegängenen Gelder in Empfang zu nehmen, lehz— 
tere hinter drei Schtöffer in Berfchlußgn. beins 
gen, wozu jeder der fländifhen Mitglieder und 

„der ‚Kaffenführer einen ‚Schjäfel befigen ſoll. 
"35, Dada fand, dur die am 3. Jullus 181% 
* loſſene Convention, bdie alaltrung und Pen 
tönfrüng aller wirklichen Staatsdicnes und deren 
Bittwen, wie folde In. dem, im Nerch von 19. d. 
aub. Lit. .C. enthaltenen Etat beſtimmt it, Absrnommen 
Sat. und dagegen ihm die Beziehung . 

U 

Br Fee Te 7 ir. Ye: x 

8) aller Sporteln, ge. File: 2 un ur L Yo — 

) aller Strafen, udd ie his er 

ı or Confiscatienen, — 

ans Unſerm Farſtenthum Walser: Überlegen fr 
fo dar die landſchaftliche Kammer nach jenem Etat dir 
Zahtungen monaclih zu verfügen. 0 has dieſelbe 
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— alke, — Sande oßiegenden, Jau 
gaben, mit Ausſchluß der, den landfchaftlichen Shul⸗ 
benz Tilgungfaffe uͤberwieſenen Zablungey , nament ich 

Unterhaltung des Militärs, nach dem ebenfglls im 
cch vom 19.d. sub Lit. D, aufgeſtellten Friedens — 

auf den unverhoffentlichen Fall eines Kriege, anders zu 
regulirenden Feldetats, fo wie die alsdann eintreten ckon⸗ 
nenden ſonſtigen Kriegsleiftungen zu beſorgen; Zu wel⸗ 
chem Behuf fie alle beſtehende Landesr bedaen, 
mit Ausnahme der in die Landesſchulden⸗Tilgun Pr. 
fließetden, und der im folgenden. $. 37: genannt, 
vereinnahmen hat; auch wird fie daneben‘ — * — 
dei nicht ſtandigen, keine nachtheilige Bögerung, Jeibens 
ben Ausgaben, bis, zu der Summe von 300 Riflin. für 
ga dam; dagegen aber if fie verpflichtet, ſobuld 
ers Gegenſtand diefe ¶ Summe berſteigt, weiter Ders, 

Halt ER, ‚Ginzupolen. 
mr. 

Um außerdem eine. 6 befonpere Ratte. 
te der Staarödicner. gu Silden,, „wer * 

—3— außer den in $. 35. ‚bereits. befkimmten, Eins 

Hin. guch — — Bo we 
“N die dotfänige randes aiar lent afft und‘ 

2a ber. Can.) des + Srenpeliäntieh et 

ibetwiefen. ⏑——— een 

8. 38..Die den gandeegläybigern Mane 
Einloͤſungs— and Areiferäffe HE die eigentliche 
Fandesfihulden:‘ Tilgungskaſſe, worcus jene Gläns 
biger ihre Zinszahlung und“ Kapitalablage erthaſten 
Zur Beruhlgung der Landegglaͤnbiger, und zur Aufrecht⸗ 

haltumg des offentlichen Kedits, ſoll die landſchaft 
libe Kammer mir diefer Kaife nice in BB 
rährung fichen, ur allein ſöll fe, wie bisher, ur 
ter der Aufſicht der Kaſſeidinectivn, nämlich der bei⸗ 

den Deputirten der Ritterſchaft, und ‚art in | 

| 
ir > 

4 

der, drei deputirtan Staͤdze ſtehen, we 
een abe Fruͤhjahrs und, "Beebfte, } | f 
Einfsgtage AN, nn. hef fa, Ind, va r N 

; ; 
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[doR: fü" amerfnhen; ber: and: Die AU March 
nn — en . — BT? ä » 
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428 —— In Sand en..dei. des 
urgermeiftern un fee Regiernig u ei 

* zu ſehen, daß alle dahin ein fließende Gele er zu ih⸗ 
ren beflimmten Zweden verwendet. Herten, 9 and bat zu 
desfallfiger Erfegung der Landrentmeliter von Monat zu 
mat: den Hitnationsetat ſeiner Kaſſe nicht allein an 
We. Negierung und den Syndieum einzurelhen,, ſondern 
es. xerwaltat quch, wic bisher, diefe Kaffe, indem cr 
ei — ‚andere Anweiſung einige Zahlung verfügt, als 
auf udie „des genaunten Kaſſendirectorii. Dem Syndico 
Wonee wie an RR, ae für 

| Bouspiier In een ne oo. a un: 
ae 5: übrigend“ die yraiunre. Er —— 

—* — oc. nicht zu erhalten nn — —* 
zu Erreichung dieſes 3 * 
——— geſchehen muß; A I ud diefer De ntils 
gungstaffe neben .der, Bing Aa jährlich der 
Betrag von. wenigiteng ER HN 

Ierg. auf, Kapitalforderungen abgetragen, und dieſe 
Summe nad Erleidniß erhöher werden. 

$. 40. Sowohl die Abnahme diefer Säulden 
tilgungssKaffenrehhung, Und der gleichfals vom 
Landrentmeiſter geführte werdenden Brand ⸗Kaſſen⸗ 
rehnung, als auch alle übrigen LandessKafs 
fenrehnungen, foll in dem, .$. 23. beſtimmten Ters 
min, vor Unferer Regierung gefchehen. 

6. 44. Die Landestammer iſt, wegen der dem 
Farſtenthum Pyrmont obliegenden‘ jährlichen, ſowohl 
gewöhns als. außergewoͤhnlichen Beiträge, verpflichtet, die 
jegigen Deputirten gedachten Fürftenthums Pyrmont von 
den Verhandlungen des Ausgabeetats, und deffen Aufe 
bringen, nicht allein gehörig gu unterrichten, Vondern 
auch allenfallfige Erinnerungen derſelben zu hören, und, ' 
wo ſolche gegruͤndet, ſie En en. . _ 

um 

nd Meichsihas 



og, 32. Vei dem Autrite eines neuem Negen⸗ 
gen werden die Sitande zuſammenberufen, und 
nah von Demſelben at ten R 
Befolgung "gegenwärsiger Conſtitutien, 
gungseibe zugelaſſen. 2 5 zur 
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a6; worin, wie Mu 
hoffen, fich die Grundfaͤtze einer allgemeinen: Liseratini 
genugfam anefpechen, und von welchem wedet Wil; 
noh Unfere Nachkommen in der a Re 
irgend einem Punct, she Zuntmmirttg Unfe 
ter getrenen Landflände abgehen wollen am 

' folfen, von beiden. Seiten gehörig, — 
werden, und. zu deſſen öffentlicher Vekanntmachens 
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6) Sachfeu —D—— J 

Der Herzog von 1 Sceffei- tföbnrghäufe Hatte’ Veigl. 
Th. 2. &. 367.) bereit3 am 15. Sept. 1815 erklaͤrt, 
*. ey nach Wiederyerſtellung der. tautſchen Freiheit 

ne der. erfien. Spigen einer „Beginn, gegen, ie 
Mängel der bishörigen Berfaffung;. wo: die Ritterſcheft 
—3 ein eritfihfebene®" nebergewicht Aber Sie, Ste: 
e gehabt‘ Habe, I vfrbeſſern, "und den Baue rſtand 
—*— Sondfgafı t Kinzuführen" nn 

Die Stände, des Herzogthmd ſprochen bapauf, ae 
29. Jan. 1826 in; einer. (nicht official befame: gewoe⸗ 
denen) Erklaͤrung ihre Wimſche ‚gegen den Herzog 
{ber die in der ianðſchaftlichen Verfaſſung uͤberhaußt 
zu treffenden Diobifigationen aus, woraͤuf der Herzog 
der Landesregierung aufgeb, „einen gutachtlihen 
Entwurf · einer geſetzmaͤßigen ſtaͤndiſchen Werfeffung ihm 
vorzulegen. Der Hetzog Ins vbefſen Erbprinz Bitig: 
ten benfelben, worauf besfelbe ben’ Ständenr’vöf- 

Ä ‚gelegt, von, biefen. geprüft und. augehanmen, ſo⸗ 
dann als Landesgrunbgefet erflaͤrt, und — fo 
wie De weimarifche Verfaſſung vom Sahre 1816 * 
unter die Garantie des teutſchen Bundes ge⸗ 
ftellt ward. Denn am 1. October 1818 ward bie nee 
hulvburghauſiſche Berfaflung von dem teutfhen Bunde 

Deitter Band. 
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dahin garamri um Ir Aſllen Faſſen einzuſchrel⸗ 
ten, wo entweder der Regent, oder die Staͤnde wegen 
dieſer Verfaſſung an den Bundestag ſich wenden wuͤrden.“ 

Es gehoͤren zwei Actenſtuͤcke hieher. Das Re: 
ſcript des Herzogs an die Landſchaft vom 27. 
Nov. 1817, und der Entwürf der landſtaͤndi⸗ 
fhen Verfaffung, der, nach der Annahme von ben 
Ständen, zum Sanbeögrundgefeg erhoben. a 
. . J .HE DO— 

6). ————— Ssrines- Bien, ‚vom 
lovı 1817... — ni Fra }:. — 

ee Ar Goiles Gnaͤden che; — 
anf die von Etichl an berErklaͤrung! vom 99, Jan. d. v. 
VBahrre wegen — des Bauernſtandes in die and⸗ 
——— 
—— Berfaffung ‚überhaupt zu treffenden Mes 
dificationen, und ‚eingedent der bei dem Wiener Kongr 
von Uns, gleich andern teutſchen Fuͤrſten, aAbernommoͤ⸗ 
Men Verp chlungen; AUnſere Lanbeeͤregierung aufgefor⸗ 
zderr, uͤbrr “die Herſtellang: einer den FJorderungen der 
‚Zeit angemeſſenen ſtaͤndiſchen Verfaſſung ihr volſtacri⸗ | Hi 

ges Gutachten ab zugeben. Es iſt Uns 8. hierauf gin..non 
derselben in mehreren, Siguhgen zu Stande ‚sebradıter 1 
gutachtlicher Etwurf vbrgelegt worben, welchen 
nach vorgenommener rigner Praͤfung, Im: Gangen Uns 

fern München und: Tandesvärerlicgen: Abſichten entſpre⸗ 
Hmd finden, And: bes welchen auch Unſers Herrn Erb⸗ 
prinzen Liebden Uns Ihre Zuſtimmung vorläufg zu ers 
k nneit gegeben ‚haben. Wir werdeh demnach keinen 

Anſtand nehmen/ denfefben;'fo wie Wir’ ihn in der An⸗ 
Tage beiſchließen laſſen, als fbrmläches, für alle Zeiten 
verbindliches und:..cinfeitig nicht abzuoͤnderndes Landes⸗ 
grundgeſetz. Cals Landesgrundvertragg) „zur. genehmigen, 
auch denſelben von Unſers Herrn —— —— 
Unferm naͤchſten Nachfolger in der Regierung t 
anterzeichnen zu laſſen, fo bald Ihr Enre af —* 
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a ber ‚werdet, erfattet baben.  Siudem , Wir 
au fe die Rechte Unſerer getreuen Untertha⸗ 
nen und de nicht ‘Wenig erweitern, und ihnen fo 
viel Einfluß auf den, Gang der Öffentlichen Verwaltung 

. amd die Erhaltung des Sanzeh geftaiten wollen, als nu? 
immen nid! der Seikſeſtandigkett and. dem Feiken; ug 
ber Regierung und pbrren "Staatsgewalt‘ vereinbar ift, 
eben Wir jedoch von der, auch von Unferer Regierung . 
—325 — Vot dusſetzung und hothwendigen Bedingung 

aus,“ duß ſir auchudee Damit ken. unzertrennlicher Wrrbim 
dung ſtrhendacuugroͤßeren Veryflichtungen, insbeſendrre 
die olmehin. Aaurden Grundſatzen des heutigen Otaats⸗ 
rechts begrundete Verbindlichkeit, für die Decknng der 
Als:.nothwendig. und magic. orkannten Staatsausgaben, 
Fo weit der Ertras des Domainenguts dazu nicht anreicht, 
Sorge jutragen, Richt verkeunen,“ imd gleich beider 
erſten Etatsertichtung für: die. Beduͤrfuiſſe und den Um 
kexhalt des herzoglichen Hofes ſolche Beſtimmungen time 
gehen werden, wie es der fuͤrſtlichen Wuͤrde und den 
ren er; zatgleicht als fuͤrſtaehrn Familiengut zu bes 
trachtenden Staatsdomainen angemeſſen ill. Wir for⸗ 
bern Euch glſo auf, alles dieſes mit dem Euch zugehen⸗ 
den Gptiüung.in genaue Senden zu nehmen, und Unis. Eure —— ‚und allenfallſigen, Wuͤnſche bald; 
moͤglichſt vapnelsgen „behalten Uns aber vor, Euch auch 
diejenigen Beſtimmungen, welche Wir Wegen ‚Bildung 
‚Der ‚grün Amifgen Verſammlung nach der neuen Ords 
nung einttetch zu Taffen für ndthig eruchten, zu Eurer 

ebenmaͤhigen Srflärung, mitzutheiülen. J 

Hildburaͤhauſen, 
den 27. Nev. 1817. 

Fr ie d t i ch. 

—v. Baumbach. 
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b) Sandftändifhe Verfaffung bes Pit 

., ftenchums Hildburghaufem . .”. 

77 772 217) Ve 
‚Won der Landfihaft Äberbaupt und deren..: 

n Rechten und Prligren. 
... . . . ‚s Abtei... 

6.4. Allgemeine Beſtimmung. Das ganze ‚Lan 
und ſammtliche Unterthanen werden in allen. Angelegen⸗ 
heiten zwiſchen Regenten und Volt durch verfaſſunge⸗ 

mäßige Abgeordnete (Depatirte) ‚vertsetes,. deren Ge⸗ 

⸗ 

ſammtcheiu die Landſchaft ausmacht. So wie alle Rechte 
und Befugniſſe, weiche dem. Volke in: ſeiner Geſammt⸗ 

heit im Verhaͤltuiß zur Regierung zuſtehen, nur 
dieſem verfaſſungsmaͤßigen Wege ausgeuͤbt werden Fön ° 

nen; eben fo follen auch alle Anforderuagen, welde ven 
deffen Bewilligung abhängen, ‚nie auf eivem andern Ber 
macht werden. - -. a 

6. 2. Rechte der Landſchaft. Der Landſchaft ſtehen 
in dieſer Beziehung folgende Rechte zu· 

> 9) Das Recht des Beirarhe und der Zuſtimmung bei 
Verträgen und Dispofitienen, wodurch - die’ Im⸗ 
tegritdt des Landes verletzt,“ beffen Revenuͤen ge: 

ſchmaͤlert, oder die NRegierungsverfaffung des ber: 
zoglichen Hauſes veränderte wir. | 

db) Das Recht der Berathung ind" Zuflimmung bei 
" Einführung nener und bei Abänderung beftchender 

allgemeiner Landesgefege, welche die Grundverfaf⸗ 
fung des Landes, die Freiheit- oder das Eigen: 

thum der Staatsbürger betreffen. |: 

c) Das Recht, die Etats der Staatsbedürfniffe mit 
den Negenten oder der dazu beauftragten Behörde 
gemeinschaftlich feftzufcken. . 

d) Das Recht, alle fir. den Staatszweck nöthigen 
Abgaben und Leiftungen der Staatsangehörigen zu 
verwilligen, dergeftalt, daß folche ohne dieje Bes 

.willigung nicht ausgeſchrieben und. gefordert werden _ 
tönnen; ingleihen das Recht, außerordentliche 

/ 
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r Mteatghedarfnigſe, mit Genehmigung der Regie⸗ 
ng, durch Anlehne auf Die Fonds: der Steuer— 
1.3: fl zu decken. 22 0 Pe I 
1.0) Das Racht, die verwilligten Steuern * Abgaben 

und ſonſtigen zur landſchaftlichen Verwalturiig ger 
‚börtgen Gelder in eine eigene Kaſſe, unter Kon⸗ 
-trolfe-der Regierung erheben und zu den beſtimm⸗ 

— "ten Zwecken verwenden zu laſſen. 7 
tj Das Recht, bei den Verfügungen über die Domai⸗ 
a ‚gien.in der Art zu fonkurriren, daß bei Dispoſi⸗ 
... „uonen Aber Die Subſtanz, neben dem 'agnatifchen 
. - Ronfens auch die Zuſtimmung der Landſchaft. ers 

g) Das Recht, bemerkte nn) in. der. Geſetzgebung 
Ungleihheiten und Mißbraͤuche in der Verwaltung ° 
dem Regenten anzuzeigen, „mad zu deren Abſtel⸗ 
lung Vorſchlage zu hun. | 

h) Das · Mecht; Aber Pflichtveͤrletzungen, Willkuͤhr, 
hin ung. der Verfaffung, von Seite der Staats⸗ 

2, diener Veſchwerde und’ Kinäc.zu führen, und auf 
3% Deren Untelhuchung ab. Ref A 2 

—2 — 

Beſtrafung anzutragen. 

Be zur Ausubung dicker Retchte. Zur 
a find. vornehmlich die Verſamm⸗ 
dungen faͤmmtlicher Landesaligeordneten (die Landtage) 
Seftiamt. Es ſteht aber auch dar Landſchaft das. Recht 
— durch eingelne aus ihrer Mitte, "welchen. beſtimmte 

eſchaͤftszweige Übertragen ſind, (einen Ausſchuß) fort⸗ 
waͤhrend? repraͤſentixt zu werden. Desgleichen iſt derſel⸗ 
ben die beſondere Befugniß zugeſtanden, bei der Landes⸗ 
regierung und deren einzelnen Abtheilungen, mit Aus⸗ 
nahme des Juſtizkollegiums, einen ihr, wie dem Fuͤrſten 
Sefonder# verpflichteten bevollmaͤchtigten Beiſitzer (Land⸗ 

ee ©) 

“ 

rath) zu unterhalten, eu 5 
8. 4..Pflihten der Landſchaft. Die Landſchaft iſt 
verpflichtet, Diele Rechte auf das puͤnktlichſte in Ausuͤ⸗ 
bung zu. bringen, und dabei die allgemeine Wohlfahrt, 
‚die Aufrechthaltung der Verfaſſung und den mıngebinder: 
‚sen geſetzmaͤßigen Fortgang Her. öffentlichen Verwaltung 



Cinfondeihelt dutch Aufbriigung“ ber RUHE "Mittel ) 
zum. beftändigen Augenmerk zu nehmen,‘ Der” übrige 
Anhalt ihrer Pflichten wird bei den. emjelnen Zweigen 

- ihrer: Thaͤtigkeit dürdy Vertraͤge, Belege und Sic Natur 
der Bade beiimme, : "7m m. 62 

6. 5. Verhaͤltniß ‚dev landfchaftlihen Thaͤtigkeit zu 
den Beichläffen des Bundestags. Geſetzliche Anprönm: 
gen und aflgempine Beichlüffe des Bundestages, wodurch 
dem Lande, als Bundesalied, Verbindlichkeiten aufgelegt 
werden, find von der Tandfchaftlihen Einwilligung un: 
abhängig. Mur bei der Ausführung hat die Landichaft 
mitzuwirken, infofeen nehmlich über die Are nnd Weile. 
ihrer Vollziehung, oder die dazu erforderlichen Mittel 
noch eine Frage” Statt finder, ger 
en 61 

ee Er gms 
en Bon den Landegdepusitgen..n cı 

6.5. Art der von denfelden auszuübenden. Vertre⸗ 
gung. "Jeter Deputistesererite nicht, bios, ‚feine Gewalt⸗ 
geber oder einen "einzelnen" Stand, Tondern’ das Ganze 

und alle Unterthanen. Odch wird in Muͤckſicht! der bis: 
Herigen vorzugsweiſen Berechtigung zur Landſtandſchutt, 
die Eintheilung der Abgeordneten nach Claſſen oder Stun⸗ 
den beibchalten, und neben den bisherigen Ständen +$- 
der Nittergutsbefiger .(Rittergäter) und Buͤrger (Staͤdted 
noch Der ’alle Landbewohner umfaſſende Stand der. Bauetn 
(der Aemter) und der geiſtliche Stand in die Landſchaft 
eingefäihre, j 

—8 N N ü 2 * 

. 7. Zahl, der Deputirten. Die Zahl der Abgeord⸗ 
neten wird auf. Achtzehn feſtgeſetzt, nehmiich: Sechs aus 
den Beſitzern der mit dem Recht der Landſtandſchaft 
‚bereits verſehenen, eder kuͤnftig damit zu beleihenden 
Ritterhuͤter; Fuͤnf aus den Buͤrgern der Städte Hild— 
burghauſen, Eisfelb, Heldburg, Koͤnigsberg, Ummer⸗ 
ſtadtz Sechs aus den Eingeſeſſenen der Aemter Hilde 
burghauſen, Eisfeld, Heldburg, Somenfeld; Koͤnigs⸗ 
berg, Behrungen, mis Einſchluß der eutfernten Ott⸗ 
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Fehäfeen‘ ünd umnetthau Alien. —— 
Stade nn © — a yenaz dee 

$. 8. Art Ihrer ——S ZN TE ges 
—— 5 nn tded Repraͤſentirten. = 
Kaffe waͤhlt die-Ihr IUEHUHGHRN CE aus a 
zer Mister. die Rittessgiamit die ihrisen aem einfehaftlich, 

don Otaͤdten und:: Mantertz ater ar: Einon aus 
-Jeinen Ghyseleiienenuunan : ER  & 

$. 9. Aufitellung von ——— Zugleich wer⸗ 
Den fuͤr die Deputirten der Riterguͤter zufanmuwen zwei, 

and, Kür, jeden, der Übnagu, Abgeordesen Ein Stellvers 
treter mnannt in Auſchins. defen chenfalld gilt, was 
a der Folge von, den Deputirten gefagt, wird, 

4 

:: 96980. rAfldAmeine *&sforbtuinif einbe, ‚Denaticten. 
Ber zu einem Deputirten wahlfähis feyn ſollurmuß: 

— fh zur] cheiſtlichan / NReuigton delxemet⸗d) -? 
En BR fer Teer eÄmen und 

I’IgRe Aut acegelegen Ha m. na 
©) von. unbeſchbitenein "Hufe hs ride ink 
— befangen,.. AR mid 

nr 

Det Monkurs Vrefall me NE Nah daſen · Beene 
digung wieder wählbar, wenn oeWhHe ſein Wer 

Ar ‚Tehgiben dertin verfalſen wam und ſaͤmmtliche Schul⸗ 
7 Di der Folge, bei. Verbeſſerung ſeiner Vermoͤ⸗ 

un BR hüne, — 52 Age date, ; Watce 
Be 

2 : Er Es Wenn Biel mi —— das 

höhere Alter, den Vorzug. — 
Sur * 414 Veſondere Eigenſrhaften ne a ne 
3725 Anh ritlerſcha a: cf Bepnyirten, R Bu Berleipuinl 

der Stelle Hogeordneren "der Rittergutsb 
—V V enfpreki da ———— —— 
nri nes witd Mwrſentoriaakrecht indinfer Klauſſenvr .⸗ 

ſehegen ¶ une⸗eitulivxeen). Mättorgue on: nel 
2 te ef och „keinen — —— alle zů⸗ 



D) / 

t- * > . > a Ä ufen. ee, = ‘ ee 

€ 1 Hehe uhr ri nicht nothas daß derſx 
| wählte im Lande wohne, : wenn er fih nur in eis 

nem SOHREERRNG u a 
. BEER, iD. Fee 2 . 

Rs Eir Ren Depurieten, Die Basti 
a —— des Vuͤrgerſtandeq erfordert bie 
— ——* Beh wg und, beſſen EM 
Ausu bis in den emeinbeverfonmnlungen, 413 

SP Dur erg 43." 1; 5 

ec) Fine — — "Ein Vertreter de6 Bauch" 
... . Kandesmürk entweder das Nathbarrecht einer Dorf: 
gemeinde Haben, dder Fisenthümer eines Miche Inie 
matrikulirten Guteg," oder Liter Fabrik des zu 
= FE bei und in dieſem — 
F eyn | 

$. 14. Fall dec Zute wriciitreffent ‚Wales Ehanſgaf. 
ten. —— in. Walde, verſchiedenen Dre. = 
angehören, find mug zin einenn und mer ig 
ahiger Dr —2* ac. fruͤheken wahlha6 

$. 15, Eigenfhaften des geifklichen Depnrissan: Der 
Me ——— IMNaUT» ac Müriäkarn Geiſt⸗ 
—— a RA ei 
46. Dänen der Vertretußg ieh si Tat, 
Die Wahl aller‘ Deputirten geſchieht auf ſechs Tahre, 
Nach deren Ablauf/ oder wenn eine frähere allgemeine 

ö —66* der Repraͤſentanten erfolge, wird Kine neue 
Mahl angeordnet, wobei jedoch die Ausgetrerenen, wenn 
jle die oben beflimmten Eigenfchaften nicht verloren ha⸗ 
ben, immer wieder gewählt werden können,” Erfolge 
der Abgang eines Depntirten aus irgend einem Grunde 

. vor Beendigung der Vertrerungsgeiss; ſo tritt deffen Stellz 
pertreter ein, und wenn auch. biefer fehlt, wird ſofort 
zu einer Grpängungemap! geſchritten 
7. Anordnung· une. Loeunq bey Mahlen. Die Fe ee a ArurEE som «Negenten 

an ‚die Landedirgierung, mricher dir wvbedſte denung ders 
ae Ole re: vorkomrienden GBeſchafte 

8 
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werben: Tafkeufedh ; beſa in: Eſonderes Reguletlo 
— die Art a wie fuͤmmtliche Wahlen 

r das erſtemal zu, vollziehen find, welchem, wenn die 
Volkswahlen in ———— md, eine definitkve Wahl⸗ 
ordnung felgen wird. nn 

6: 418, Pruͤfung der Wahlen, Sobald die Wahlen 
beendigt find, Tender’ die Megierung die eingegangenen 
Wahlberihre mir den Wahlaften ind ihrem Gutachten 
Aber die Gültigkeit des Statt gefundenen Berfahrens, 
am dei Landesherrn cin. Iſt das Berfahren unverwerfz 
lich ſo wird der Iandichafrliche Ausfchuß, unter Mir 
theilung der Akten, davon in Kenntnig geſetzt Sm Ser 
entheil aber. erfolge ſofort die Verfügung. einer, andern 
ahf., Findet der Ausichuß bei den, Wahlen cin Be— 

beufen; .|o bat, er, diejes mit vollſtaͤndiger Darlegung 
feiner ‚Gründe dem Regenten ungeläumt anzuzeigen, und 
auf Anordnung einer. nochmalisen Wahl, anzutragen. 
Unsültig ift jede Wahl, bei welder die geſetzlichen Forz 
men, oder die Vorſchriften über die Eigenichaften der 
.Deputirten nicht beobachtet worden find, oder melde 
buch Beftehung, Verſprechungen oder Drohung zu 
Stative gefommen iſt! Im letztern Faller finder, neben 
der Nichterlärung Der Verhandlung, noch eine Wehen: - 
fung’dea dabei vorgefeminichen Berbrechens durch die 
— —— a 
Be 

$. 19, Verhaͤltnißder Deputinten iu. seen. ewalt⸗ 
gebern. Die Deputirten ſind bei ihren Verrichtungen 
vor friner Inſtruetion Ihrer Kommittenten abhaͤngig, 
fondern :crfingten ihre Erklärungen nach den Geſetzen 
amd eigner freier und: gewiſſenhafter Uebergeugung. Sie 
ſind jedech· berechtigt und verpflichtrt, beſondene Witten, 
Borſtellungen oder Beſchwerdewr ihres Standes oder Be⸗ 
girks und ſelbſt vor Einzetnen; aus deufelber annehmen, 
Mad Gunbeſchadet haor, eigenen Meinung und Abſtim⸗ 
wimng); an: die Landeeverſammlung zu bringen. Sie 
ſend verbunden, ihte Wähler von den landſchaftlichen 
MWarhandlangen ' und: Beh Grunden der erfolgten Be⸗ 
ſchluͤſe auf. angemeſſene Akt: zu unterrichten? es bleibt 

+ = — 
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R 8 Is je u 4 : = Zi r nr. — 394° ed Hsbieneufen.: Zus: 

aber ihrer eigenen Veurtheilung hedlgMenzsiit wen⸗ ſie 
En N. ee hierin scher wollen, ee 

Dj Pr ra ge e rt I NE ee ju. 

ab 29, Sönfulenten den Sppleene „Die Deputixe 
ten der Städte und Aemter find berechtigtſich In den 
u ihrer Abſtimmuͤng kommenden Gegenftänden von Kons 
Fuinern berathen zu log die qher weder eine gigene 
Staimme. baben,,noc,, (wenn fim nicht ꝓtwa zagleuh «gps 
waͤhlte ·Stellxgtretet ſind) Deputirtenſtimmen augüben 
koͤnnen. Peit den landſchaftlichen Verſammlungen wird 
auf. Seite. der Aemterdeputirten aͤber haupt man. Ein Kon⸗ 

ſulent zugelaſſen. And muß Alien: WBahl dem elueſchuſſe 
angezeigt worden fſeyng. mans ma age 

EM ii geeigeit der” Deptirten in 'ihten Aeußerun 
‚gen, Die Depntirteg find in Anſchung ihrer Aeußcrun— 
gen bei den landjtändilchen Werhandlungen nicht, verant: 
wortlich EB verſteht füch, dag diefe mit dem nörhiaen 

Anſtand, none Berunglingfimg der höchiten Perſon des 
„zandesheren und, ohne Beleidigung der ‚Regierung, des 
"Landtags md der einzelnen Deputitten vorgetragen Wert 
den müffen,. _ [2 < ! 

$. 22. Perfönliche Sicherheit derſelben waͤhrend der 
bganbſtuͤndchen Werlammlungen‘- ei; Landtagen unb 

48*6 

Nonvenvan find die lalid ſchaftlichtee Doputirten um Beam⸗ 
ten für ihre Perſon unverletzlich. Nur im Sale; din 

Verbrechens oder fehr — Umſtaͤnde, kann eine 
| "Werhaftung ‚gegen Einzelne State finden.  _t © 
a a 777 — De 

erg, W. Entſchaͤdigung der Deputirten und Konſulen⸗ 
gen. . Die, Abgeordnesen bezichen für: die. Zeit ihresAnfy 
enthalts bei: Vandtagen und: Konvonten die herkömmlichen 
Diaten un: Meifeloften aus: der Landſchaftskaſſe. Die 
Konfaktateniber verfchietenen Stände: werden nicht: aus 
der: Landoskuſſte remunerirt: Die: Des Bürgerflantuee. er⸗ 
halten ihro. Taggeldev” aus. den: fihdsäfchen Arrarien, und 
Ber Konfulent der Amtseingeſeſſenen wird "aus: ſaͤmmt li⸗ 
en Dovfsgemeindekaſſen und von den ‚wahlbercchtigteik 

Wuͤtern ̟  zed a0. nach einem Mugzumitteinden Normaüſecß 
fuͤnſeinr Atchaiten und Bemuhungen vrrgintet. 
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Rn. Kor: — dere ie, ee Kal 

Bi Ware Ne ee Re, en, ln 
Bon:lendfhaftlihen Beamten, den Ausſchubß⸗ 
— Ideputirtden, dem Landrauhe 

$. 24. Allgemeine Beſtimmung uͤber die Anſtellung 
beifelben. Die Landschaft bedarf zur Peitung und un? 

mittelbaren Belorgung ihrer Gefchäfte gewiſſer· Beam? 
sep theils it ihn, Ch... 3.) geſtattet, ‚einzelne Geichäftsz 
Ideige und gewiſſe Rechte durch befondere Bevollmaͤch⸗ 
gigte „wahrnehmen zu laffen., Zu den. Erjteren gehören 
Der Laͤndſchaftsdirector, der Landfchaftsfundiche, der Lands 
ſchaftẽ kaſſſer, mit den laudſchaftlichen Umereinnehmern 
und Subalternen, — zu den Letztern der landſchaftliche 
Ausichuß und der Landraͤth. Alle hierzu. gehörige Per— 
Phoen werden (dis auf den im Ausſchuſſe Dias nehmens 
Den, geijtlichen Deyutirten) von ſammtlichen Landesdepuz 
iprten durch abſolute Stimmenmehrheit, gewählt, und 
vom Landesherrn beftätigt, 

i . 25.Epnennungn des Landſchaftsdireetere Dir 
Kaudſthaſtsdirecten wird aus den Abgedordnotender Ritt 

aevſchuft eu ers Ba ee, ie 
unge ren n:dern Zahl ber Depusstien. bleibt, immer wich 
der uihlbar. Wirtliche Staates... und. Hofdiener.; odet 
ſriche weldgendun: ainerc landes fuͤrſtlichen Kaſſe Beſol⸗ 
auf wer Penfion heziehen, hoͤnnen das Amt: eines -Lamde 

ſhafedatectoes · njcht: xvhalen os mmheodenn, daß oin ſol⸗ 
eher in Folge eines ganz beſondern Zutranens: gewählt 
und die Wahl vom Regenten beftätigt wuͤrde. Die 
Wahtlarfhiche-nacdh erfolgtem: Abladuf der Tchsiähkigen. 
Zeit, oder naͤch dem. Mbgange des vobigen "Direetsid, 
glein ‚bern. erſten Zuſammenttitt der Abgebrdneten zu 
einem Landtage, und wird dem Fuͤrſten imittels! Beeichte 
gun Beſtaͤtigung voräetragen. Bei einemWechſel im 
Dirertorium· maß deu abgehende: Dikaspei: die landſchaft⸗ 
hen Geſchaͤfre Roc" fe” Tangd- leiten; bis die bandes; 
fuͤrſtliche Beſtaͤkgung des Nengewaͤhlten erfolgt iſt. Die 
Jendesherrliche Entſchließung fell jedoch -immer noch wor 
dem wirklichen Anfang der: Arbeiten ides Landtags aifok 
gen. Im Falle der Landfchaftsdirertor. an der Ausaͤbung 
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36 
feines Amtes verhindert. in, ade in der Zwiſchenjeit 
von einem Landtage zum andern ganz abgeht, — 
Ber riticrſchaftliche Ocputirte des Ausſchiuſſen deſſen & 
ft aber, im’ leiztern Falk, der verfaffundsmäßige I 
tag noch entfernt; ſo iſt eine außerordentliche Verfamm 
fung zur Wahl Lines Landſchaftsdirectors — 
und moglichſt zu beſchleunigen. | i 

$. 98, Obliegenheiten des Bansfeaftsipteirh a4 
Direrter leiter alle Gefchäfte 5 und au den '(andr 
ſchaftlichen Verſammlungen. Durch ihn ergehen alle 
Mittheilungen an die Landesdegrtirten, Ha: e im Na} 
men der Landſchaft ergehenden Ausfereigungen werdet 
von ihm unterzeichnet, Er wacht Aber, die Erhaltung 
der Ordnung in den landſtaͤndiſthen Anacleaenheitch, To 
wie Über die genaue Beobachtung der Die uftpbfiegenheb 
gen ber Übrigen Beamten und Untefgebencn. "Et darf 
den Gang der Staatsverwaltung nie Aus dem Auge pers 

Jieren, und hat befonders fih daruͤber mit dem land: 
ſchaftlichen Beiſitzer der. Regierung in NMapport gu Men, 
war diejenigen Gegenſtaͤnde, weiche fe Pie: — 
von. beſenderm Intereſſe ſud, an dew: A 
Landteg zu bringen. In. allen Dingen cin: bon Ay 
ſchaftsdirector ‚außerhalb: des Landtage die Mridieg De 
Geſchaͤfte zuſteht, kamn ex:wict: allein Hantolu, fonbirk 
wer. im Einverſtaͤndniß mit ben ihem ebrigegebenten Aus⸗ 
fhußbeputisten, Beide uch. = !Maudepte:her he 
a ae f za 

5 2 Anſtellung dre. —— De Bandfenftt 
fondieng wird auf Kehengzeit gewählt und von der Lam— 
desregierung, in Gegenwart: eines oder einiger landſchaft⸗ 
lichen Abgeordneten, verpflichtet. Er darf Bein unmit⸗ 
celbar pam Landesheren beſoldeter Diener. ſeyn, und 
in. der Reßdenzſtadt wohnen... Er Lan ‚bias. auf dan 
Grund des verlonen Vertrauens, . wenn. zwei Dritkl 
ſaͤmmtlicher Landesdeputirten — ſtimmenentlaſſen 
werden. Seine Beſoldung aber kann ihm, gleich am 
dern. an nur: burg Urtel und Recht 
gen werden. ee 

— — — — 
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§. 28. Obliegenheiten bes: Syndieus. Der Syndi⸗ 
vus iſt dem Director zür Erhaltung der Orbauüg und 
Foͤrderung der- Iandfchaftlichen Geſchafte beigegeben. E 
bereitet bei Landtagen und Conventen die Geſchaͤfte zum 
Vortrage vor, har in guen landſcha tlichen Angelegruhek⸗ 
ten ein beratheͤndes Gutachten waͤlches er auch Unauß 
gefordert erſtattet, und contraſignirt alle Ausfertigun 
Er iſt zugleich der ordentliche. Erpediene und Protocol 
Führer der Landſchaft, der Archivar und Führer der Mes 
giſtrande. Es Sinnen jedoch die Führung des Protecoce 
und die, Expeditionen auch andern Mitgliedern der jiäns 

chen Verſaminlungen oder deren Confulenten dblrtra⸗ 
gen a 

Ernennung der Ausſchußdeputirten: Den 
—2 u nebſt dem Landſchaftsdirector und Sys 
Dirus ” 

a) ein Depytipter nom Stande der Rittergutsbeſttzer, 
.» zwei Staͤdtedeputirte⸗ ben m El nn 

. Dei Amtsdaputirter· FE 
d) der Depmtirte des’ geiftlichen Era. ia 

1. he. Functivnen dauern ſo Ange, als ihre Theil⸗ 
nabıne an’ der ‚Bandesrcpräfentasion , mimlih 6. Jahre, 
und ‚fie find. ebenfalls wieder wählbar, - Beim. E Er — 
einer nenen Deputirtenwahl bleiben fie fo lange in Thaͤ⸗ 
tigkeit, Bid cin anderer Ausſchuß gewählt wird. 

$. 30. Geſchaͤftskreis des Ausſchuffes. Die‘ Kerr 
rihtungen des Ausſchuſſes beſtehen 
4) in vorfäunger Berathung und Bearbeitung det "auf 

dern Landyag zum Vortrag kommenden Geſchaͤfte 
fo weir fie nämlid, fchon vor deffen Erbifnurg bes 
kannt waren, 3. ©. vie vorläufige Prüfung der 

- Etats, die Berathung Über zu erhebende Beſchwer⸗ 
den u. f. w., ohne daß deffen ‚Mitglieder: in ihren 
Abſtimmungen bei dem Vortrag der: 'Sache im 
Pleno der Landſchaft an das Gatachten des Aus⸗ 
ſchuſſes gebunden ind; 

2) in’ forswährender Berrrerung der Stände ‚auber 
dem Landtage.. 
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8. urn... 
Der Ausſchuß kann jede weder Steuern and. aitz 
here BSelaſtungen der Staatsbürger bewilligen, noch ſich 
Sefinitig über Geſetzesvorſchlaͤge oder ‚andere zur. unmittel⸗ 
Karen ‚Cognition dev Landſchaft geeignete Gegenſtande er 
Hären, ſondern er iſt verbunden dergleichen Gegenſtande, 
welche nicht Bis. zum naͤchſten Landtage ausgeſetzt were 
Den koͤnnen, mit den uͤber ſeine vorlsußge —— 
efuͤhrten Protocollen, auf dem Wegeſchriftlicher Cir⸗ 
calatjon an ſaammtliche Landesdeputirte zus Abſtimmung 
In bringen. ſeiner vollen Competenz hingegen gehoͤrt 

. 2.0) die einſtweillge Befgkuns. ber Hindſchaftlichen Ber 
amtenftellen, welde bis zum naͤchſten Landtag nichk 

RE erledigt, bleiben koͤnnen; J —— ” 

, b).die fortwährende Centroͤlle über" hie, ‚Aufrechthate 
tung der Verfaffung und Vollzichung der von dem 
Landesherrn und dem. Landiage gemeinſchaftlich ges 

vo fapsch Beſchluͤſſe und feitgefegeen Etats; 
c) die Befugniß in deiggenden Fallen Anzeige an den 

Landesherrn zu erflatten, oder Worſtellungen und 
Beſchwerdon ungubrinden; , "2.22 

q) der "Antrag auf: Zuſammenberufung „aüßeresdentk: 
, ger ‚Randtage unter. Anfährung ‚feiner. Gründe: - 

= ey die Unterzeichnung der landſchaftlichen Schuldver⸗ 

ſchreibungen ;z; 
k) die Mitaufſicht uͤber die Verwaltung der Landes⸗ 

ſteuerkaſſe. ——— 

8.344. Landſchaftliche Kaſſencuratel. Die unmittel⸗ 
bare: Leitung ‚ver Kaſſengeſchaͤfte wird nicht von ſaͤmmt⸗ 

‚lichen Ausſchußdeputirten geübt, fondern es werden dazu 
einige derfelben beauftragt, welche, mit: einem aus der 
Mitte der. Landesregierung zu deputirenden Rathe und 
dem jedesmeligen Landrathe, einen abgefonderten Kaſſen⸗ 
vorKand bilden. Dieſer Vorſtand iſt der Landesregie⸗ 

rußg und der geſammſfen Landſchaft in der Are unter; 
‚ geordnet, daß jene, wie diefe, die von ihr ausgehenden 
Zahlungsorrfägungen zunaͤchſt an denfelben esläßt. "Uns 
ter ihm ſteht der landſchaftliche Hauptkaſſiery. 

— - 

” 
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3 Erin BET Dtlehaſeeteſ⸗ 
—8* Der landſchaftliche Kaſſier wird auf Lebemsyale 
genannt und von der Landesregirung im: Gedchtbars wie⸗ 
igens: rs landſchaftichru · Abgeordneten verpflichtel 
Er maß eineangemoſſene Kauen ficken, und kann aus 
denſelben Gründen entlaſſen werden, wie jaderrrandere 
Rechnungsbeamte. Demſelben liegt die Verwaltung der 
Landesftcuerkaffe und shit. Verrechnung aller Einnahmen 
und Ausgaben nach einen heſondern Inſtructzon ob. 

4. 33. Beftimmung,Deg Landrathee. ‚Der. —— 
nie a. dem Jandesßerylichen, Ediet pom 28. 

‚4810 Hitz und Stimme in dpr, Landesvagierung: bat, 
iſt als ſolcher fein Mitglied der Landſchaft⸗ kondern : 

49 die Mittelsperfon —— derſelbeit und“ bet Laie 
E Br tur. Erlaͤchterung der Kommunication 

Erätelung' BETEN 4 Beinen 0 
a 
[2 wer. Br ze 

Rändig, Pr er 

&: feige bei Abgehiung feiner Stinime. In Degierung® 
fachen. feiner: eigenen Unbsrgeugung; bhne an: beſonderr 
Snftruckonen "How der Landſchaft "gebunden zu ſeyn, iſt 
aber derſelben fuͤr das was auf. ſeine Mitberathung 
vorgenommon Misd;,, baſcadees verantworrelichi Seine 
Dienſtobliegenheiten werden in: ziner.. Inſgwion näher 

baflimmit. ...... o Erw u ur. 2; u Li or 

8.: 33. "Entendund bg! —— Ds Landrarh 
wird von dreh zu! drei: Jahren gewaͤhlt, iſt abrt imttier 
seien in "Ma: Verlauf der erſten brei Jahre 

beit. isch‘ "auf Lobenszeit. ernannd werden. & - 
* die in dem beregten Edict vorgeſchilebenen · Eigen⸗ 
ſchaften beſihen, braucht aber weder ein⸗ landſchaftlicher 
Deputirter, noch ein aftlicher Beamter zu-Tcht. 
Er wird Dei der. Eambesräggeriing: in Gegenwaͤrt "des Land⸗ 
ſchaſteditectors verpflichten le We Vonten 

— 

x 

! 
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6 Veſalbung und Nanuncration des obigen Per⸗ 
ſonais. Der Landſchaftadirector, der Landrath/ der Syn: 
dicus und: der. Kaſſier beziehen ſixe Beſoldungen aus dur 
Landeskaſſe, die. Ausſchußdeputirten aber erhalten: bloße 
Anslöjung. hei, den Verſammlungen, und Diäten bei den 
Bonnenten, — — we a 

wenn a Dt ı Vierter Bitel . : 
> Son Bands und Adsfihußtägen. ° 

% 36. Einberufung des Bandtage, Der Landtag 
wird jedesmal von dem Landesfürften angeordfter- und 
von dem Landichaftsdirreror einderufen. Alle drei Jahre, 
und wat jedesmal zu Anfang des Jahrs wird in der 
Negel ein Landtag Hehalten „außerdem. ‚aber fo oft, als 
es der Regent, auf ‚Antrag ned Ausſchuſſes oder aus 
eigener. Bewegung, für nörhig ball. Die Beftimmung 
des Ortes, wo der Landtag zu halten iſt, page vom 

Fuͤrſten ab, doch muß derſelbe Im Lande gelegen feyn. 
In der Regel if die Meſidenz der Verſammlungsort. 
Jeder Abgeordnete hat, ſobald'er zum Landtage cintrift, 
ſich beim Director anzumelden. * 

4. 37. Eröffnung des Latidrage. Sind alt dem be: 
ſimmten Tage alle Lanvesdepueirte, ‘ober dich wenig⸗ 
tens: zwei Drittel derfelben eingetvoffen:: ſo erfolgt auf 
Die. von bem Director bei der hoͤchſten Behörde zu ma— 
nhende. Anzeige, die Eröffnung. des Landtags ih. folcnner 
Ferm, entweder vom Landesfuͤrſten ſelbſt, oder buch eis 
nen fürfilichen Kommiſſarius. Fe = 

6. 38. Ordnung des Sitzes der Deputirten. Un—⸗ 
geachtet die Volksverireter nach 64 6. in diefer Eigen⸗ 
ſchaft alle gleich ſind; fo ‚beobachten fie doch auf Lands 
tagen folgende Sitzorduung: Deu erſten Platz nimmt 
der Landſchaftsdirector ein! dann folgen. zu beiden Sei 
tch der. Deputirte des geiftlichen Standes, die Abgeord⸗ 
neten.ber. Ritterfchaft, die, Abgeordgeten der Städte und 
die der Aemter. Die Depurivven der - einzelnen Stände 
unter ſich, nehmen Ihre. Diäge nach der Ordnung Des 
natuͤrlichen Alterßs. V 

⸗ 

- I 
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8. 39. Leitung der Geſchaͤfte. Die Leitung aller 
Geſchaͤfte und Verhandlungen des Landtags kommt dem 

Direktorgu. Er läßt de Sitzungen anfagch, eroͤffnet und 
Pehließe fie, and har in ihnen den Vortrag. Doc kann - 

- er diefen bei einzefnen Gefchaͤftsgegenſtaͤnden auch einem 
andern Mitgliede der Verſarnmlung Äbertiagen. Er Bat 

- dafür zu forgen, daß die, Iandesherrlichen Propofitionen 
. and die wichtigern Angelegenheiten immer zuerſt vorges 
nommen werden. "Bei den Debatten hat er feine Aufs 
merkſamkeit darauf zu richten, daß der Gegenftand der 
Verhandlung immer feitgehalten werde, und jeden, wels 
er fi davon entfernt, oder die Regel des Anftandes 
gelegt, zut Ordnung zu rufen, auch nöthigenfalls we 
* Ergreifung geeigneter Maaßregeln gegen ſolche, wel⸗ 
the ‘der geſetzlichen Ordmun widerſtreben ſollten, die 
Verſammlung zu —— Meinung zu veranlafs 
Ten. Waͤnſcht ein Mitglied, über einen nicht fhon in 
ber_Reide der Verhandlungen liegenden Gegenjtand einen 

Vortrag zu thun; fo har, es der Verſammlung ſolches 
anzuzeigen, und ven dem Directhr die Beſtimmung der 

Zeit dazu gu gewaͤrtigen. nt 
$. 40. Discuffion der .zu, verhandelnden Gegenftände, 

Die Discuiflonen in der Qerfammlung erfolgen muͤnd⸗ 
lich., Es it aber keinem’ Mätgliche verwehrt, feine Meis ' 
nung ſchriftlich zu Übergeben, wenn nur der Gang der 
Geſchaͤfte dadusch nicht aufgehalten wird, Wichtigere 
Gegenſtaͤnde, wie Sefegentiwärfe, neue Verwilligungen, 
Beſchwerdeſuͤhrungen, werden in der Regel nicht fofort 
in. der Sitzung discutirt, in welcher fie zur Propoſition 
Emmen, fondern erſt in einer folgenden Sitzung. Wollte 
es zweckmaͤßig fcheinen,. dergleichen Gegenftände, che ſte 
zur⸗ Eroͤrterung in aflgemeiner Verſammlung fommen, Ä 
arſt befonders prüfen oder bearbeiten zu laſſen; fo ſteht 
es der: Verſammlung frei. hiezu einen Ausfhuß nieder: 
uſetzen, und die von dieſem zu benbachtende Gefchaͤfts⸗ 
—288 zu beſtimmen. + > 

6 . 41. Abſtimmung. Erſt dann, wenn eine Frage 
vdollſtaͤndig eroͤrtert iſt, wird zur Abſtimmung geſchritten, 
Wobet der Gegenſtand immer in mdglichft einfache Fra⸗ 
Drittar ans. 286 

—ñ 
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Die Landesregierung bedient ſich in ihren Mitthag 
an die Landſchaft ebenfalls der Reſcriptsforin. Werden 

.”. 

402° °  Hilbburghaufen. 
‚gen aufzuloͤſen if, fo daß jeder Abftimmende ſic mit 
Ja oder Nein daruͤber erklaͤren kann. Zu Faſſung ei⸗ 
nes guͤltigen Beſchluſſes iſt die Anweſenheit von wenig⸗ 
ſtens zwei Dritteln ſaͤmmtlicher Landesdeputirten erfor⸗ 
derlich. Jeder Deputirte muß feine Stimme ſelbſt ab⸗ 
schen, und es finder hier feine andere Stellvertretung 
Statt, als durch die $, 9. bezeichneten Vertreter. Die 
Abftimmung erfolge von oben nad) unten, der Dirertor 
aber fuspendirt fein Votum bis zulest. Alle Beſchluͤſſe 
werden durch abſolute Stimmenmehrheit gefaßt. Im 
Falle der Stimmengleichheit wird die Sache bei einer 
andern Sitzung nochmals zur Abſtimmung gebracht. 

Bleiben auch dann die Stimmen gleich; ſo giebt die des 
Directors den Ausſchlag. In dem Prototoll uͤber die 
Abſtimmung wird nur die Zahl, nicht aber der Name 

der für das Eine oder das Andere Stimmenden.angeger | 
ben. Uebrigens fteht es jedem Mitgliede frei, auf ein 
Berutinium-anzutragen. Dem Befchluffe der Mehrheit 
muß fich die Minderheit unterwerfen, fo daß die Bes 
ſchlußfaſſung in feinem Fake durch Proteftationen aufges 
halten werden kann. Es bleibt aber denjenigen, welche 
für die Unterlaffung einer befchluffenen Maafregel ger 

ſtimmt haben, nachgelaſſen, die. Gründe ihrer‘ abweichen: 
den Meinung fchriftlih zu den Arten zu geben, und 
darauf anzutragen, daß fe der hoͤchſten Behörde mie 
angezeigt werden. 

$. 42. Form der Mietheilungen zwiſchen den Regie⸗ 
xungsbehoͤrden und der Landſchaft. Ale landesherrlichen 
Poſtulate und Anträge, fo wie die laudesherrlichen Ent⸗ 
Schließungen auf die, Eingaben der Landfchaft ergehen in 
Meferipten nach der in der Drganifation des geheimen 
Rathscollegiums vom 21. April 1810 bezeichneten — 
unter Contraſignatur des vortragenden geheimen Zuthes. 

bei Geſetzesvorſchlaͤgen dder andern wichtigen Gegenftäns 
den muͤndliche Erläuterungen für Zwecke dienlich erach⸗ 
tet; To, wird der Regent ein Mitglied oder einige Glies 
‚der des geheimen Rathscollegiuims oder der Rerieruns 
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zu den Sttzungen des’ Landtags abordnen, welche die 
Sache nach ihren Beweggruͤnden entwickeln, jedoch der 
landſtaͤndiſchen Abſtimmung und Beſchlußfaſſung nicht 
beiwohnen. Die Landſchaft erſtattet Bertchte, Erklaͤrun⸗ 
gen, Vorſtellungen u. ſ. w., wobei fie fi derſelben Cu⸗ 

rialien bedient, wie nachgeſetzte landesherrliche Behoͤr⸗ 
ben bei Berichtserſtattungen. Im Falle abfaͤlliger Er⸗ 
xEzlaͤrungen uͤber landesfuͤrſtliche Propoſitionen hat fie die 
Gruͤnde jedesmal vollſtaͤndig anzugeben, worauf der Re⸗ 

..gent entweder von dem Antrage abſteht, oder im Falle 
er die Sache noch nicht erihöpft findet, denfelben uns 
ter weiterer Anführung der dafür fprechenden Gründe - 
erneuert.‘ Ba 
+6. 43. Schluß und Auflsfung des Landtags. Die 
Berhandlungen ſchließt ein Landtagsabſchied, mit weis 
chem die Verfammlung entlaffen wird. Durch denfelben 
kann der Landesherr die Verſammlung vertagen, oder 

gaͤnmich auflöfen. Im letztern Falle verlieren ſaͤmmt⸗ 
liche Abgeordnete, den Director ausgenommen, ihre 
Stellen, und cs muß laͤngſtens binnen drei Monaten 
zu einer neuen Wahl gefthriteen werden. Bis diefe 
vollendet ift, und der neue Landtag einberufen wird, 
bleibt jedoch der alte Ausſchuß in Thätigkeit. Erfolge 

die Anordnung zur neuen Wahl in der beitimmten Ziie 
nicht ; fo if die vorige Repraͤſentation wieder hergeſtellt. 

- 85, 44. Ausfhußtage (Convente). Der Ausſchuß 
verfammelt fih zu Bejorgung der ihm obliegenden Ge⸗— 
fchäfte, To oft es die vorliegenden Arbeiten nothwendig 
machen, auf die Einladung des Directors, ohne dazu 
einer befondern Erlaubniß zu bedürfen. Bei den Ver— 
handlungen deffelden gelten die nämlichen Beſtimmungen, 
welche 8. 38. bis 42. für den Landtag feftschegt worr- 
Den find. Die Über die Berathungen des Ausſchuſſes 
gu Mhrenden Protocolle find" ſo zu Taffen, daß die uͤbri⸗ 
gen Landesdeputirten den Gang der Verhandlungen und 
die Grände, welche einer Beſchluß oder ein Gutachten 
motivirt haben, daraus erfehen können. An dringenden: 
und bei minder wichtigen “Angelegenheiten koͤnnen die 
Meinungen der Ansſchußdeyutirten u außer. bei Ver⸗ 
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ſammlung ſchriftlich eingeholt werden. Die Berichte und 
Erpeditionen des Ausfchuffes ergehen nicht im Namen. 
der gefammten Landfchaft, fondern ünter feiner eider 

zen Unterſchrift, und. Refolntionen' darauf werben an 
ihn- gesichtet. 

5.45. Verbot unfdrmlicher Verſammlungen und ein⸗ 
ſeitiger Berichte der Deputirten. Ale Verfammlungen 

landftändifcher Depntirten außer den Land: und Aus 
fhußtagen zur Berathung Über Iandfchaftlihe Angeler 
genheiten, ohne beſondere Erlaubniß, find verboten, und 
die darin gefaßten Befchläffe ungültig. Eben fo find 
einfeitige Eingaben und Rorftellungen einzelner. Volks⸗ 
vertreter bei dem Regenten unerlaubte, A 

Sünfter Titel. De: 
Mähere Beflimmungen über die Ausähunf 

ber landfhaftlihen Rechte. ra 

a) In Anfehung der Integritaͤt des Landes und der. . 
Regierungsverfaflung. | 

Verträge und andere Beftimmungen, welche den Um⸗ 
fang der gegenwärtigen Landestheile ; die Landesrevendet . 
oder die Regierungsverfaſſung des "herzoglihen Kaufe 
betreffen, follen den Landfländen entweder vor der Einz 
gehung oder doch hoch vor ihrer Ratification zur Erthei: 
fung ihres Rathes und ihrer Zuſtimmung mitgerheilt 
werden. Sollte diefes jemals unterbleiben und eine fol 
he Dispofition gegen das Intereſſe des Landes voll. : 
gen werden; fo würde der Landfchaft, außer dem Rechte | 
der Klage gegen diejenigen Raͤthe, welche die zeitige 
Mittheilung unterlaffen, die Befugniß. zuftehen, bei dem 
Bundestage auf Refriffion des Vertrages oder der Ver⸗ 
fügung anzutragen. u. 

b) Sn der Sefeßgebung. Re 
Das: Recht des Beirathe in der Geſetzgebung ber. 

greife zugleich in ſich das Recht der Biste und des Bar, 

IN 
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ſchlags wegen zu ertheilender oder aßzuändernder Geſetze. 
Verſagt der Landesherr einem foldhen Vorſchlage die 
Sanction; fo kann der Landtag ihn noch bei zwei ans 
Pen Berfammlungen wiederholen. Alle zur Vollſtreckung 
porhandener Geſetze nothwendigen oder aus der Matuy 

des Verwaltungs⸗ und Aufſichtsrechts fließenden Ders 
prdnungen find von der landfchaftlihen Zuftimmung- uns 
abhängig. Eben fo die Regulirung der kirchlichen Ans 
gelegenbeiten, fo. weis fie nicht das Eigenthum oder das 
Verhaͤliniß der Kirche zum Staat betrifft. Sollte dar⸗ 

Mer, „ob. sine, vom Landeshern ohne landfchaftlichen 
Beéirath. erlaffene Vorordnung der landfchaftlihen Zus 

Ä fimmung unterworfen fey, Zweifel entftehen; fo Bleibt 
- We fo lange in werbindlicher Kraft, bis die Regierung 

- Diefelbe auf: den Widerſpruch der Landſchaft zuruͤcknimmt. 

8.48. . U 

1— | EN 2438 

‚O)Bel Regulirung. der Staatsausgaben und. Ein; 
’ nahmen. , De eat gel 

Die Etats, welche nah Vorſchrift des Tandesherit 
lichen Edicts vom. 28. April 1810, von der Finanzbe⸗ 
Börde unter Concurrenz der gefammten: Landesregierung 
zu fertigen und hinführo iminer adıf drei Jahre einzurich⸗ 
sen ‘find, werden aus dem Scheimknrathe dem landſchaft⸗ 

lichen Ausſchuf  mitgerheilt, welcher ſie prüft: und: mt 
feinem Gutachten an die Landſchaft abgiebt. In dieſer 
Beziehung find den. Ständen von ben landesherrlichen 
Behörden die erforderlihen Rechnungen, Nachweiſungen 
und Auffhläffe auf Verlangen mitzutbeilen, und ihnen 

ſowohl von der Nothwendigkeit der gemachten Anfordes 
rungen, als von der zweckmaͤßigen Verwendung der .früs. 
dern Bewilligungen die vollftändigke Weberjeugung zu 
verfchaffen., Der Landtag erftatter fowohl über bie Ans 
nahme der Etats, als Über die zu deren Dedung erfor: 

‚derlihen Verwilligungen cine Erklärung, worauf entwe⸗ 
der die fofortige Iandesherrlihe Genehmigung und die 
Ausfchreibung der Abgaben mittelft Patents erfolgt, 
oder weitere Verhandlungen eingeleitet werden. Treten 
in der Zwiſchenzeit von einem Landtag zum andern un⸗ 

) " . ’ „- 

N 
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umgaͤngliche Staatsbeduͤrfniſſe ein, auf welche bei det 
Etatserrichtung nicht gerechnet war; fo wird entweder 
der $. 30. Neo. 2. bezeichnete Weg. eingeichlagen, oder 
eine außerordentliche Verſammlung der Deputisfen ver. - 
anſtaltet. — | 

| 9.9. | | 
., d) Bei Seftftellung anderer Leiftungen. : 

Ein gleiches. Berfahren findet Statt, wenn Leiſtun⸗ 
gen der Unterthanen, welche nicht in Abgaben befichen, 
Hefordert oder fonft Maaßregeln genommen werden, wels 
he für die Landſchaft ein Intereſſe Haben koͤnnen. 

. ©) In. Anfehung des landſchaftlichen Kaffenzehte. 
Ueber die Berhäftniffe der landſchaftlichen Kaffe und 

Die ihr zn Überweifenden Fonds, fo wie die Errichtung 

uldentilgungekaſſe, wird eine Gefondere Ueber⸗ 
wu Herroffen werden, und ein Kaffen : Regulativ 
bad Möchige über das Kaffen s und Rechnungswefen feſt⸗ 
foben. Die von dem Landfchaftskaffier vier Wochen 
meh dem Schluß des Rechnungsjahres bei dem Auf, 
ſchuß zu Äbergebende Dauptrechnung ‚wird. von diefem M 
materieller Dinficht gepruͤft, und mit: deffen Bemerkun⸗ 
gen ber Landesregierung uͤbergeben, welche fie. von dit 
Nechnungstammer vevidiren läßt, und fodann in“ egen⸗ 
wart des Landſchaftsdirectors, eines Ausſchußmitgliedes, 
des Syndikus und des Kaffiers gewoͤhnlichermaßen If 
ficirt. Die abgehörten Rechnungen ‚werden dem Lands 

tage Bei der naͤchſtfolgenden Zuſammenkunft vorgelegt. 
Der Kaffenvorfiand ift der gefammten Landſchaft dafkt 

verantwortlich, daß die Etats niche überfchritten umd 
feine unjuftifieirlichen Ausgaben auf die Kaffe angewie⸗ 
‚fen werden. = ———— Be 

. 6. 51. 

) In Anſehung der Domainenverwaltung. 
Diejenigen Diener, welchen die Domainen : Admlı 

niſtration obliegt, find dafür verantwortlich, daß der 
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Rechten der Landſchaft, ſo wie den Verpflichtungen ge⸗ 
gen Sie Agnaten Genuͤge geleiſtet werde. Sollten den⸗ 
ſelben und dem Intereſſe des Landes entgegen, Dispo⸗ 
ftionen Über dad. Domainenvermögen: getroffen werden ; 

"fo follen diefe auf bloße Einfprache der Landſchaft als 
von Rechtswegen ungültig und ſelbſt für den Landes; 
deren unverbindlich erfannt werden, 

J J | 6. 52. ” . 

"g) In Anfehung des Rethts ber Vefchwerdeführung. 
Beſchwerden über die Verwaltung überhaupt und die 
Handlungsweiſe der Staatsdiener mäffen (mit Ausnahme 
des 6. 30. 2, c. beſtimmten Falles ver ihrer Anbrin; 
gung, auf dem’ Landtage in Berathung und zur Abſtim⸗ 
mung- gebracht worden feyn. Den einzelnen Staatsbuͤr⸗ 
gern iſt es geftattet, bemerkte. Gehrechen oder Mißbräus 
de, deren Abftellung das allgemeine Beſte zu erfordern 

Anzeige zu bringen. J | 
4. 38. | | ’ +) In Anfehung des Rechts der Veſchwerde a 

Klage gegen Staatsdiener insbefondere. 

. Das Recht der Beſchwerde und Klage gegen Staatdk - 
diener wird vorzüglidy dadurch gefichert, daß alle Verfüs . 
gungen des Negenten von denjenigen, welche ihn dabet 
berathen haben, nah Maagßgabe des Edicts über die 
Drganifation des geheimen Rathscollegiums, contrafig- 
nirt werden mäffen, und jeder Diener für die auf feiz 
nen Vortrag gefaßten Befhläffe dem Negenten und dem. 
Lande verantwortlich it. Dad Recht foͤrmlicher Klage 
von Seite der Landfchaft findet nur gegen höhere Staatu 
Diener in dem Falle Statt, wenn die befehwerende Hands 

lung ein Vergehen in fi enthält, welches die Entſchei⸗ 
dung eines Gerichtshofes erfordert. In allen andern - _ 
Sällen tritt blos Befchwerde beim .Landesheren ein, wo⸗ 
bei: es von den Umftänden: abhängt, ob cite Unterfus 
ung oder ein blos verantwortliches Verfahren Platz 
sreift. In jedem Falle wird dev. Landiag von dem, Er; 

N . 
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ſcheint, der Landſchaft oder dem Landſchaftéedirector zur 

* 
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kolg feiner Beſchwerde in Kenntniß gefett werden. Die 
förmlihe Klage wird ebenfalls bei dem Landesherrn uͤber⸗ 
geben, foll aber, vorausgeſetzt, daß fie hinlaͤnglich bes 

gruͤndet und durch die Angahe der Beweismittel gehörig 
unterftüge ift, an das gemeinfchaftlihe Dbers Appellas 
tionsgericht in Jena zur Einleitung des geeigneten Ver⸗ 
fahrens und rechtlicher Entfcheidung abgegeben’ merben, 
Der Landesherr begiebt ſich für dergleihen Fälle des 
Abolitionsrechtd, des Begnadigungsrechts aber nur in 
fofern, daß ein. Diener, auf deffen Remotion rechtlich 
erfanne iſt, nicht im Staatsdienſte gelaffen werden kann. 

Sehfter Titel. 
Gewähr der Berfaffung 

. 34. Unnbänderlichteit der landſchaftlichen Verfaſ⸗ 
fung. Gegenwärtiges Grundgeſetz kann nur durch Ueber⸗ 
einftimmung des Regenten und des Landtags abgeändert 
Werden. “ 

9. 55. Verpflichtung der Gtaatsdiener auf. dieſelbe. 
Mle Staatsdiener find auf den Anhalt und die genaue 
Veobachtung dieſes Verfaſſungsgeſetzes zu verpflichten. 
Abſichtliche Verletzungen deſſelben werben als. Verbre⸗ 
chen beſtraft. | | 
856. Fuͤrſtlicher Revers bei Regierungsueränderum 
gen. Bei Regierungsveränderungen erfolge die Huldi⸗ 
gung des Landes erft dann, wenn der neue Regent die 

eobachtung, Aufrechthaftung und Handhabung der lande 
ſchaftlichen Berfafung, wie fie durch gegenwärtige Urs 
Funde beſtimmt worden, bei feinen fuͤrſtlichen Worten 

‚und Ehren fchriftlich zugefichere hat. Zu welchem Ende 
in. einem foldjen Falle immer ein amferordentlicher Lands 
tag zu berufen dit. Iſt der Regent noch unmündig; fü 
ertheile der Obervormund und Landesregent dieſe Ver⸗ 

ſicherung für die Zeit feiner Verwaltung. 
$. 57. Sarantie duch den teutfhen Bund. Ends 

lich ſoll dieſe Verfaſſung unter die befondere Garantie 
des teutſchen Bundes geftelle, und zu dem Ende bei dem 

⸗ 

Bundedtage uͤbergeben werden, 

... 



a Ba. d. . gurkench Site .. 
Siebenter Tifel. 

Aufloͤſung der bisherigen Tansfänfttigen, 
Berfaffung. 

6. 58. Beftimmung, wie weit bie Aufldfung 9 sicht. | 
Die ältere landſchaftliche Verfaſſung wird, foweit fie mie 

. den Srundfägen und dem Geifte der'gegenwärtigen niche 
mehr vereinbar iſt, aufgehoben. Sie behält aber, we 
jene eine Auskunft geben, ſubſidiariſche Gaͤltigkeit. 

4. 59. Zeit der Aufloſung. Die bisherige landſchaft⸗ 
liche Verbindung iſt nicht cher als aufgeloͤſt zu * 

ten, bis die. nene buch Eroͤffnung eince aligenteinen 
Eee. in Wirtſamtein treten wird. 
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N tippes Schaumburg 

Das Eleine Zuͤrſtenthum Schaumburg erhielt, mit Bw | 
ziehung auf die Berhandlungen auf dem Wiener Gons 
greffe und auf die teutſche Bundesacte, durch Reſcript 
des Fürften Georg Wilhelm. vom 15. Ian. 1816 
eine landſtaͤndiſche Verfaſſung wenigſtens nach den 
allgemeinſten Umriſſen; denn im Ganzen iſt 
dieſe fuͤrſtliche Verordnung nur die Skizze zu den wich⸗ 
tigen Beſtimmungen, welche in ein Landesgrundgeſetz 
gehoͤren. Doch war es zeitgemaͤß, daß der Bauern⸗ 
ſtand durch dieſes Reſcript zur Vertretung aus ſeiner 
Mitte gelangte, und daß den Staͤnden, außer den 
Rechte, die verlangten Steuern zu bewilligen, auch dab 
Recht ertheilt ward, über zu erlaffende allgemeine Lars 
beögefege Gutachten zu geben; von der Verwendung 

der Landesfteuern Kenntniß zu nehmen; über Gegen: 
fände der allgemeinen Wohlfahrt Vorſchlaͤge thun zu 
dürfen, und Befhwerde zu führen über Mi 
bräuche oder Unvegelmäßigkeiten in ber Verwaltung. 

Verordnung vom 15. Januar 1816. 
Von Gottes Gnaden Wir Georg Wilhelm ı. 

Nachdem Wir, in volllommener Ueberzeugung des Nut⸗ 
zens und der Bortheile, Di aus einer Jandftändifchen: 

¶ 
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Verfaſſung für Unfer. Fuͤrſtenthum erwachſen 'merdie, 
bereits durch Unfern -bevollmächtigten Geſandten am Con⸗ 
greffe in Wien, gemeinfchaftlich mit andern verbiindeten 
teutfchen Fürften, durch eine Note vom 16. November 
4814 Unfere Abſicht haben ̟ erklaͤren laffen, da, wo cine 
landſtaͤndiſche Verfaſſung nicht bereits beſtehe, ſolche eins 
treten laſſen zu ner auch denmädhft in dem unterm 
8. Junius v. J. abgefchloffenen teutfhen Bundesvers 
7— den —— aufgeftet und angenommen haben, 

endſtandte rfaſſungen in allen Bundesſtaaten 
att finden. follen ; fo verordnen Wir -wie foigt: 

wi 1. Zur Beförderung. der allgemeinen Wohlfahre 
—* ſchaumburgiſchen Lande, zur Berathung uber die, 
j“ dieſem Zwecke dienfamften Mittel und zur Aushbung 
er Yandfländifchen Gerechtfame follen in Zukunft in fols 

genden Verhaͤltniſſen, Landſtaͤnde in Unſern ſchaumbur⸗ 
giſchen Landen beſtehen. 

$, 2. Die Landſtaͤnde Unſerer (öaumburgifin Lande 
foley folgende Rechte auszuüben haben: . 

#9 Das Recht, die zur Staatsverwaltung ns 

nungen zu prüfen, mit Uns über das Maaß 
m Ahr Brecdn Ausgaben nach den ihnen vorzulegenden Bes 

und die Art der Befteuerung fi zu vereinigen 
und die darnach erforderlichen. Steuern zu verwils 
gen, in welcher Hinficht Wir den ‚Landesvergleich 
‚vom. 3. Der. 4792 hierdurch ausdruͤcklich beſtaͤti⸗ 
gen, und wollen, daß derfelbe jederzeit befolgt und 
in Anwendung gebracht werden foll.. 

- Sr 

2) Das Recht, über die zu erlaffenden allgemeinen 3 
u Landesgefege ihr Gutachten zu geben und, wenn 

fie auf die Lanbesverfaffung einen wefentlichen 
Einfluß haben, ihre Einwilligung zu denſel⸗ 
ben zu ertheilen. 

3 Das Recht, von der Verwendung der Eändespeuern 
zu den Landesbeduͤrfniſſen Kenneniß zu nehmen; . u | 
‚und Unshre Bemerkungen vorzülegen, - zu wel⸗ 
hem Ende ihnen die‘ Rechnungen der Landesſteuer⸗ 

take jährlich witgerheit werden ſollen. J 
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4) Das. Recht, über Gegenftände "der allgemeinen 

Wohlfahrt Uns Vorfchläge. zu machen und. ihre 
Beſchwerden. über etwaige Mißhraͤuche oder. Unre⸗ 
gelmäßigkeiten im öffentlichen Dienfte, mit den 
erforderlihen Beweifen belegt, bei Uns anzubrins 
gen, wie denn ſolches auch bisher Jedem Unferer . 

lieben und geteeuen Unterthanen verftattet gewes 
ſen iſt. — | 

» 3. Wir behalten Uns vor, über bie Art und 
Weife. der Ausübung diefer Rechte eine ausführlichere 
Anweiſung zw ertheilen und ſolche der verfammelten 
Sundftänden demnaͤchſt zugehen zu laſſen. Ä 

2.>$ 4. Alle Unfere lieben und getreuen Unterthangn 
Mnferer ſchaumburgiſchen Lande, find zu der Landitande 
ſchaft bercchtiget, dergeftalt, daß: J 

a) die wirklichen Beſitzer adelicher Sitrz - u: 
1b) Depatirte der Städte und Flecken, a 

©) Deputirte der AmtssUnterthanen, a 
auf dein Landtage zu erſcheinen befugt. ſeyn folteg. \ 

$. 5. Die Landflände von der Ritterſchaft mäfen 
in dem wirklihen Befise eines adelich freien Gutes ſich 

* 

befinden. Bereinzelte adelich freie Grundſtuͤcke oder ade⸗ 
lich freie Wohnhaͤuſer, berechtigen nicht zur Landſtand⸗ 
ſchaft. Jedem Landſtande von der Ritterſchaft, ſelbſt 
auch demjenigen, welcher ſich in dem Beſitze mehrerer 
abelich freten Guͤter befindet, ſtehet auf dem Landtage 
nur eine Stimme zu. Sie koͤnnen nur zugelaſſen wer⸗ 
ben, wenn fie das 25fte Jahr ihres Alters zuruͤckgelegt 
Daben. Site find gehalten, in Perfon zu erfcheinen, wor 
et ihnen zwar erlaube if, durch einen Bevollmaͤchtig⸗ 

sen ihres ‚Standes ſich vertreten zu laſſen; Jedoch fol 
ein Landſtand von der. Nitterfchaft die Vollmacht nur 
Pr Einem feiner Mirftände zu übernehmen, ' befugt 
eyn. W 

$. 6. Die Städte Buͤckeburg und, Stadthagen, im⸗ 
gleichen die Flecken Steindude und Hagenbutg, ſollen, 
jeder Ort einen Deputirten zum Landtage ſchicken. | 
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Es wird dem Masiftrate der Städte und der Flecken 
nachgelaſſen, den Landtagsdeputirten aus ihrer ‚Mitte 
sder ans der Bärderfchaft zu beitellen. 

$. 7. Unfere Aemter follen zum Landtage Deputirte 
in folgender Zahl fchicken : u 

Bückeburg zwei, Stadthagen zwei, Hagenburg einen, 
und Arensburg cinen. 

Sie follen aus den wirklihen Befisern von Bauern⸗ 
gätern gewählt werden. | 
6. 8. Keiner Unſerer Unserthanen vom. Bauernftande 

Tann zum Landtagsdeputirten gewählt werden, wenn ee 
nicht das dreißigfte Jahr zuruͤckgelegt, der Militaͤrpflicht 
Genuͤge gethan und allezeit einen unbefcholtenen Lebens⸗ 
wandel geführt Bat. | | 

$. S. Die Wahl der. Deputirten if unter. der Leis 
tung der ordentlichen Obrigkeit vorzanchmen. 
In dem Amte Buͤckeburg Sollen 47, ig dem Amte ' 

Stadthagen 19, in dem Amte Hagenburg 14, in dem 
Amte Arenshurg 5 Wahlmänner ernannt, und von dies 
fen die Depusirten zum Landtage aus ihrer Mitte ers 
wähle werden. 

Die Stimmen für die Wahlmänner. find zu Protocol 
zu geben, die Stimmen für ‚Sie Deputieten follen von - 
den Wahlmännern auf’ Zettel geichtichen, verfchloffen übers 
geben, von der Obrigkeit in Beiſeyn aller Wahlmänner 
eroͤffnet, und die Wahlen nach der Mehrheit der Sims 
men ausgefprochen und bekannt gemacht werden...  . 

$. 10. Nur folge Amtsunterthanen, weldhe Grunde 
eigenthum beſitzen, follen befugt ſeyn, an des Wahl ber 

- Deputirten Theil zu nehmen. | 
$. 11. Es foll jährlich ein. Landtag gehalten, afid | 

von Unferer Regierung ausgefhrichen werden... . N 
Gegeben Büdeburg den 15, Januar 1816 

| Georg Wilhelm. 

. 8. 
| u Spring | 

u i oo | 2 Langerfeldt. 
> 

— 
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\ 8) Sippe- Detmold. 

Das ‚Kürftentbum Lippes Detmold, das ber vormund⸗ 
ſchaftlichen Regierung der Fuͤrſtin Pauline bereits ſo 
viel verdankte, follte.aus den Händen. biefer ausgezeich⸗ 
neten Fürftin auch noch, vor der Nieberlegung ber 
vormundfchaftliyen Regierung, eine neue landſtaͤn⸗ 
diſche Verfaffung erhalten. Nach eitiem über biefe 
Berfaffung ausgefprochenen öffentlichen fehr gegrimbes 

. tem: Urtheile in der Hallefchen L. 3. 1820 Nro. 40. 
ift.fie aus der. Feder, der Fuͤrſtin ſelbſt gefloſ⸗ 
fon; fchon deshalb würde fie allgemeine AufmerBfants 
Zeit verdienen. Allein noch mehr wird diefe durch ben 
trefflichen Geift erregt, der in diefer Urkunde herrſcht. 
In ihr bewaͤhrt ſich ein milder Sinn, welcher das 
Recht und die Wohlfahrt aller Staatsbürger bezwedt, 

und ‚eine weife Berüdfichtigung ber Beitverhältniffe und 
Zeitbebürfniffe, ohne doch die neue DVerfaffung ganz 
von den vormaligen Iandfländifchen Verhältniffen im 

Fuͤrſtenthume Lippe zu trennen, und fie, nach der Kunſt⸗ 
fprache, ohne hiftorifche Baſis aufzuführen. Bejondere 

Auszeichnung yerdient ed, daß biefe Verfaffung dadurch 
der trefflichen Beimariſchen fi fih nähert, daß fie bie 
gefammten Landftände in Eine Kammer vereinigt, 
was — abgeſehen von Ale, was fi für und wis 
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der bie Errichtung zweier Kammern “fagen —F 
wenigſtens für kleine Staaten ein Gegenſtand be 
Bedtrfniffes und der Klugheit if. 

Demungeachtet iſt diefe treffliche vaſeſins —9* 
nicht ins wirkliche Leben getreten. A 

Denn es ift erfolgt, was man kaum befuͤrchten Eon 
te; es erklaͤrten fi gegen dieſe Verfaſſung theils die 
alten Landſtaͤnde von Ritterſchaft und Städten, theils 
«(den 2. Aug. 1819). der Lippefche Agnat, ber Fuͤrſt von 
Sſchaumburg⸗Lippe, bei der Bundesverfanmlung 
zu Frankfurt, worauf aber bie Fuͤrſtin⸗Vormuͤnderin 
zu Frankfurt die Erklärung thun ließ: „daß der Fuͤrſt 
von Schaumburg » Lippe weder ‘aus feinen agnatifchen 
Verhaͤltniſſen, noch aus dem beftehenden Interimiſti⸗ 

cum, ein Einwilligungs= ober Widerſpruchsrecht ablei⸗ 
ten koͤnne.“ 

Der Fremde kann freilich dieſen ſeltſamen Wider⸗ 
ſpruch ſich nicht erklaͤren, weil ihm die innern Ver⸗ 
haͤltniſſe zwiſchen den beiden fuͤrſtlichen Haͤuſern Lippe 

unbekannt ſind; allein von ber Weisheit der Bunbess 
verſammlung fleht Zu erwarten, daß fie bie Wohlthat 

u einer ſolchen Verfaſſung dem lippeſchen Staate bald 
zuerfennen, und dieſes Grundgefek ins Leben treten 
laſſen werde. Selbſt aber, wenn dies nicht geſchehen 
foltte; fo verdient doch die treffliche Verfaſſung ſelbſt, 
als ein geſchichtliches Denkmal, einen ehrenvollen 
Platz in det Reihe der vielen Verfaffungsurkunden, 
welche theils als ſchon wieder erlofchene, theils als 
noch beftehende, theild als blos entworfene und nicht 
zur Befldtigung gekommene, in dieſer Sammlung für 

wie Zubunft aufbewahrt werden. 



6 Sippe: Detmolb: , 

) Sandflänvifihe Verfaffungsurfunde 
»des Fürftenebums tippe vom 8. Juny 
: 4819. | | 

WVon Gottes Gnaden Pauline Chriſtine Wil 
Helmine ı. Wir wurden bisher auf mehr als cine 
Weife an der Erfüllung des. Breischnten ÄArtikels der 
teutfchen Bundesacte gehindert, geben Aber nunmehr, 
mit. voller Beiſtimmung des künftigen regierenden Für 
ften, Unfers Seren Sohns Paul Alerander Lens 
pold Liedden, dem Fuͤrſtenthum Lippe nachſtehende lands 

” 

ändifhe Verfaffungsurfunde. Möge fie dem gelichten 
ande, dem fiebenzchn Zahre Unſres treue, muͤtterliche 

Furſorge gewidmet war, bei dem nahen Ende Unſrer 
vormundfchaftlichen Regierung ein theures Vermaͤchtniß 
and die Grundlage nugeftörser Einigkeit zwiſchen Haupt 
und Sliedern werden. Es bedarf keiner neuen Landes; 
eonftitution; es war ungöthig, Nechte gu verfichern, die 
zu entziehen nie Unfre Abjicht war, Pflichten einzufcärz 
fen, die ich von.feldft verfichen. Wir wollten nur die 
Hauptzuge der landftändiihen WVerhältniffe nad) den Bes 
bärfniffen des Uns, anvertraueten Landes bezeichnen, und 
&berlaffen es gern der Zukunft, im fegensreichen Eins 
verftändniß der künftigen Negenten und der künftigen 
Stände, die Landeseinrichlungen, fortichreitend mit den 
Beduͤrfniſſen der Zeit, zu vervollkommnen und auszubils 
den. Es iſt das fchöne Vorsecht höher Menfchenmwürde; 
niemals. ſtill zu fichen, nie am Ziele ſich zu glauben; 
denn was die Väter begluͤckte, paßt nicht mehr ganz für 
die Söhne, was dieſe bedürfen, wuͤrde ſchwerlich mehr 
den Enkeln genfgen; aber dagegen ficht es unerfhüdter 
lich feſt, daß wo es dem allgemeinen Wohle gilt, dem 
perförlihen Vortheil, den hergebrachten Gewohnheiten. 
entfagt werden muß, und das Gluͤck der Geſammtheit 
allein Richtſchnur feyn und bleiben darf. | 

Die ſetlen ohne Aufenchalt angefere, und 
ſobald fie vollender find, die Abgeordneten: zum  Landtage 
berufen werden, Diefe Verordnung Wird abgedruckt, 

‘ 

". 

#‘ 

1 

." 

| 
| 

| 
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decheijt, angeſchlagen und ohne die Verleſüngourtund⸗ 

| 
) 

von don Kanzel verlefen. 

" Pau “ Ina | 

J gunt. Helwing. Petei v. Meien. 

Verfaſſungsurkunde. | 

Erſter Titel. 
De 

Veſtimmung der kandſtaͤnde, der Anzahl ihrer. 
Abgeordneten, und deren Rechte und 
Pflichten. > 

. ° 84 Die biöderigeh Stande von Ritterfgaft und 
Städten im Bürftenthum Lippe werden aufgehopen und“ durch eine Vertretung aller Landeseinwohner erſetzt. 

$. 2. Diefe Vollsvertretung ruhrt auf Grundeigen⸗ 
tum und bildet fi aus den drei Klaffen der Ihriftfäfz, 
figen Gutsbeſi tzer, bes Bürgerftandes und des Bauerne 
Randes. ” \ 

$. 3: Jede dieſer zrel Hoffen wähle abe. tree Mitte 
Reben Abgrordnete, :die fih auf Ausſchreiben der Lanz. 
desregieruhg verſammeln und dann den Landtag bilden, - - 

5. 4, Diefe ein’ und jmanzig Abgeordneten verircten‘ 
bie Gefammtheit des. Hppefihen Landes; nicht. bios die 
fü gewählt habende Klaſſe; das Jutereſſe des ganzen’ 
vVatertandes iſt ihre Heilige Pfihe - ui. > - 

$, 5: Die Wahl beſtimmt jedem: Abgebroͤneten einen 
-&tellvertretir für den Fall, wenn der Tod, der Ver⸗ 
luſt der erforderlichen Eigenſchaften, oder die mit lan⸗ 
besherrlüher Genehmigung erfolgte Niederlegung ſeiner 
Stelle fein Verhaͤleniß aufloͤſet. 
6. 6. ‘Die Abgeordneten und ihre &söhvertrette ge; | 

lüben vermoͤge koͤrperlichen Eides: dein Landesherrn un⸗ 
verbruͤchliche Treue, den. Geſetzen Gehorſam, der Ver⸗ 
aſſung Aufrechthaltung, dem Gemeinwoͤhl bed Vater 

landes unabläßige Aufmerkſamteit und Barfergen- . 
Dritter Berk 2 

wi.” 
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48. .. .:." Sippe: Detmold. . 

97. Bat: Einführung neuer oder. Abaͤnderung fruͤ⸗r 
herer Landesgefese follen die Landesabgessdneten mitwirs 
Sen, ihr Gutachten geben, und wird, wenn jene Vers 
srönungen auf die Landesverfaffung weſentlichen Einfluß 
haben, ihre Zuftimmung erforderiich.fepn: - . | 
6. 8. Ohne vorhergegangene Berathung und aus: 

druͤckliche Beiſtimmung der Landesabgeordneten kann Feind 
neue Steuer, fie, habe auch Namen. welchen fie wolle, 

fey direct oder inbirect, aufgelegt, Erind Anleihe auf 
den Kredit landichaftlicher Kaſſen gemacht werden. Bel 
hoͤchſt dringenden Fällen und unaufſchieblicher Eile follen 
— die Depuurten des ſtaͤndiſchen Ausſchuffes zußs 
eberlegung und Repartition ‚zugezogen: werden. Von 

Nebenbedingungen bei Steuerbewilligung darf niemals 
Rede ſeyn, zur. von richtiger und alleiniger Verwendung 
zn den angegebenen Zweden. nn Bu 
. 9. Die bisherigen Län beftehenden Steuern, 

welche im Verhaͤltniß andrer, durch Krieg und Regens 
tenwechſel haͤrtrer betroffenen, Staaten weder vielfach 
noch druͤckend find, bleiben vorerft noch in gemohnter 
Art. EEE oo. | 

$. 10. Die Regierung legt, wie bisher auf jedem 
Landtage, einen Etat der nöchig erarhteien "Vewilligun 
sen bis. zum nächften vor, den "genau zu präfen und 
was. Bed Landes Wohlfahrt fordert; dabei zu erinnern; 
des, Landes abgeordneten beſondre Phichr iſt. — 
6. 14. Auch ſteht den Vertretern des Landes das 

Recht des. Vorſchlags, der Anzeite, der Erinnerung bei 
Gegenſtaͤnden zu, welche die. Wohlfahrt des Landes, Berr 
vollkommnung ‚der. Seleggchung, Mißbraͤuche der Ver⸗ 
waltung, Verbrechen einzelner: Staatadiener umfaſſen. 

§. 42. Außer dem Lanbtagsdirector, "weicher nr: 
waͤhrend des Landtaͤgse fein Amt. verwaltet, und: kinem 
Landſyndicus, der im Lande wohnt und wohl im Seine 
if. feinen Verpflichtungen zu genügen, wählt-nod jeder. 
tand, zu leichterer und ſchnellerer Beſorgung der landı! 

ſtaͤndiſchen Angelegenheiten auch außer. dem Landtage, 
einen daurenden Deputisten. Diefe -drei bilden den 
Ausſchuß. 

4 4 

i 
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8648 Ale dieſe Wahlen beduͤrfen der Beſtatigung 
Sanbeöheren. | des Bande | 

Zweiter Tikeil. 
‚Nähere Angabe der zu jedem Stand gehdrt 

. gen Staatshärgen -:- | 

$. 44. Der erfte Stand oder der Stand ber Butsr 
‚befiger im Fuͤrſtenthum Lippe beſteht and den Stiftern 
Snppel und, Lemgo, Aus‘ allen Eigenthaͤmern fchriftfäßts 
ger, Weder der ftädtifhen Contribürion noch dir Grund: 
ſteuer des platten Landes unterworfenen Guͤter. Dieſe 
Büter ae in einer Stadt oder auf dem Lande Tiegenz - 
bisher dem ritterſchaftlichen Kaͤtaſter einverleibt geweſen 
ſeyn oder nicht, der Eigenthämer: mag adlichen oder buͤr⸗ 
gerlichen Standes fern, fehle ihm hur keme der Eigens 
ſchaft en gie Ausuͤbung des Stimmrechts; fo ſtoht ihm 
bei der Wahl der ſieben Abgeordneten des erften Stan? 
des cine Stimme zu. Zerſplitterte Grundſtuͤcke sahne 
Wohnhaus berechtigen hierzu nicht. \ Sc a 
9.45. Den gmweiten oder den Bauͤrgerſtand vertreten 
die Abgeordneten der Städte Lippftadt, Lemgo, Horn, 
Blomberg,. Salzufeln, . Detmold, Varntrüp und des 
Fleckens Lage, Die ſechs .erfien Städte wählen jeder 
einen Abgeordneten; Barntrup und Sage ben fichbenten 
gemein chaftlich. — u 
. 16. Ben dritten oder den Bauernſtand bildeh alle 

erbliche Guͤterbeſitzer des platten Yandes, welche unter 
der erſten Inſtanz der Aömter fichen, fie mögen der 
Contribution ‚oder Grundſteuer unterworfen ſeyn oder 
nicht, oͤhne Ruͤckſicht auf die Groͤße ihrer Beſtzungen; 
die Flecken Schwaͤlenberg, Alverdiſſen, Böfingfeld, Va? 
kenholz, und faͤmmtliche Erbkoͤtter ohne Unterſchied der 
Eremiion. | | vi | 

Dritter Titel. 
Boch den Wahlen. 

6. 47. Die Regierung ſchreibt die von dem daudes / 
deren verordneten Wahlen ans, die nach ihrer Vollzie⸗ 
hung deſſen Genehmignug beduͤrfen: — 

— 27 



40... Sippe» Detmold, 
6. 18. Die Behörden, denen die Leitung des Wahl 

anvertrauet wird, enthalten fich aller Vorſchlaͤge, jeder 
Einmiſchung, forgen für Drapung, Ruhe; verftändigen 
die Erfchienenen mit großer gfalt und ermahnen fe, 

gewiffenhaſt und ruͤckſichtslos ihre Stimme nur Mägs 
nern von bekannter Einfihe und Rechtſchaffenheit zu 
geben. . 

$, 19. Die Wahlen der Landesabgeordneten des ers 
ten Standes gefchehen in einer und derfelben Hands 
lung unmittelbar, die Wahlen der Abgeordneten des 
iweiien und des dritten Standes mittelbar durch die 
dazu beſtimmten. Wahlmaͤnner. 

$. 20. Wer zu Lippſtadt, Lemgo, Horn, Blomberg, 
-GSalzufeln, Detmold oder in Barntrup und Lage ein’ 
Wohnhaus, in den Aemtern And Bogteien cin der Arıtke 
gerichtsbarkeit unterworfenes Gut, Wohnhaus oder Stätte 
wirklich beſitzt, und der nachher anzuführenden Eigen 
ſchaften dieſer Klaſſen nicht ermangelt, if ein Waͤhler 
des zweisen oder dritten Standes. _ 0. 

$. 21. Fr fünfzig bürgerliche Wohnhaͤuſer in den 
‚Städten and dem Flecken Lage, und für funfzig amts⸗ 
-füßige Güter, Colonate oder Stätten auf dem Lande 
wird immer cin Wahlmann erkohren. — 

6. 22. Wer als Waͤhler Theil nehmen will, muß 
fein Vermögen felbft verwalten, weder in Coneurs noch 

Elocation ſtehen, im Lande wohnen und 25 Jahre zw 
ruͤckgelegt haben. Wer fich eine entehrende Strafe zus 
zog, iſt von jeder Wahl ausgeſchloſſen. 

6. 23. Der Wahlmann bedarf, außer denen vom 
Waͤhler begehrten Eigenſchaften, ein dreißigjaͤhriges Ar 
ter, Bekenntniß der chriſtlichen Religion, untadelhafte 
Wandel, den Ruf eines verftändigen rechtſchaffenen 
Mannes und ein Srundvermögen von 4000 Thaler; 
um, wählbar zu ſeyn. ve Ä 

$. 34. Ein Landesnbgeorbneter muß die Eigenfhaf 
ten des Wählers und Wahlmanns befigen, feine Be 
danken fchriftlich verständlich auszudrüden vermögen, und 
ein Grundvermoͤgon von 3900 Thalern haben, Die 

- 
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uchrulichen Vorzage muß der Stellvertreter eines. Ar 
geordneten vereinigen. 

$. 25. Niemand kann in mehr als einem Stande 
| wählen, mehr als eine‘ Stimme. führen; doch hängt es 

. 

von einem jeden ab, der in mehr als, einer Klaffe Grund⸗ 
eigenthum beſitzt, er But zu beftimmen,: von dem cr 
feine Rechte ausüben will. 

. 6. 26. Die‘ Stifter Eappel und Lemgo werden jedes” 
durch feinen Syndicus vertreten. Andre Wahlſtimmen 
muͤſſen perfönlich erfcheinen und ruhen demnach, wähs 
rend eine Grau fie beflst, ein Vormund oder ‚Cupater 
fie verwaltet. . oo. 

6. 97: Sroßväter, Väter, Brüder können nicht mit 
ihren Enkelin, Söhnen und Geſchwiſtern zugleich Wahls . 
männer, noch weniger Landesabgeordnete feyn, Werden 

.fie demnach gleichzeitig gewählt; fo tritt der jüngere am 
Jahren zuruͤck und fein Stellvertreter cin, 
5 238. Die Mitglieder der Regierung, der Nents 
ammer, des Ronfifteriums, der obern Juſtizhoͤfe, dies - 
enigen, welche Hofchargen oder Metlitairdienfte beleiz 
den, koͤnnen Feine Landesabgeordnete feyn. Andre dazu 
gewählte Herrfchaftlihe Diener muͤſſen erft die Erlaubs 
niß des Regenten zur Annahme nachſuchen. 

$. 29. Wer an einer mh! Theil nehmen darf, hat 
auch die Pflicht, dem an i 

6, 30. Die Gegenwart von drei Viertheilen der Bes 
rechtigten iſt bei jeder Wahl nothwendig; erfcheinen fle 
niche zahlreich genug, muß deshalb ein neuer “Termin 
‚angefeht werden; fo gefchieht es auf Koften derer, die 
ohne gefegliche Urfache ausslisben. 

. 34. Dei jeder Wahl, wo Stimmengleichheit eins 
tritt, und nicht einer der Gewaͤhlten freiwillig entfagt, 

entſcheidet dad Loos, | 
$. 32. Wer die Wahl ablehnen wid, muß es for 

sleich zu Protocol erklären, oder binnen drei Tagen ber 
Regierung zureichende Gründe anzeigen, 

* 
Ä 
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n ergehenden chrenvollen . 
Ruf zu folgen, wenn nicht Krankheit, Abwefenheit und 
maufſchiebliche Geſchaͤfte ihn entſchuldigen. 



2 Detmols. 
$, 38. Wenn bei. den. Wahlen dir vorgeſchrichenen 

Formen. nicht beachtet wurden, oder den Gewaͤhlten die 
geſetzlichen Eigenfchaften fehlen, Raͤnke,  Einflößungen, 
Verabredungen oder Kabalen eintraten; fo. find fie uns 
gültig und nichtig; die vergehlihen Koſten fallen dem 
fun Laft, der diefe Mängel verfehuldete, und es kann 
ihn nach Befinden auh Strafe tiefen. 

. 34, Die mit der Leitung der Wahl beauftragten. 
"Behörden. berichten die Vollzichung, mit Beifuͤgung eis 
nes Gutachtens über die Gültigkeit, der Regierung, 
melde dann die Entſchließung des Landesherrn bekannt 
madıt. | 

$. 35, Sobald eine Bahl-die landesherrliche Geneh⸗ 

migung erhalten hat, lbſen ſich alle Verhältniffe Ber - 
Wahlmaͤnner auf, und fie duͤrfen ſich nicht weiter eigens 

maͤchtig verſammeln. | 

8. 36. Die Landesabgeordneten, die drei Deputirten 
- des Ausſchuſſes und ber Landſyndicus werden auf ſechs 
Fahre gewählt, können es aber auch nach diefem Zeit 
raum bleiben, wenn ihre Wahl fid) erneuert. 

37. Geht während des fehsjährigen Zeitraums 
ein für einen Landesabgegrdneten cingetretöner Stellverz 
treter ab; fo wird die Regierung cine neue Wahl des 
Abgeordneten und des Stellvertveters veranfaffen. , 

ſ. 38. Die diefer Berfaffungsurtunde beigefchloffene 
Wahlvorſchrift beſtimmt das Vetragen eines jeden Stans 
des dei ber ihm obliegenden Wahl, : 

EN 

Bierter Titel. 

- Bon Ben’ Landtagen. 

: 6. 39, Eine Iandesherrlihe Verordnung im Intelli⸗ 
senzblatt beruft den Landtag der Regel nad in die. Re 

> fidenz Detmold. Eigenmächtige Iandftändifche Verſamm⸗ 
lungen find gefegwidrig und nichtig; doch kann fich jeder 

Stand, hat er die landesherrliche Erlauͤbniß dazu erbe⸗ 
‚ter. in feinen Angelegenheiten vereinigen, u 

⸗ 
— ⸗ 
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6 40. Alle zwei Sabre fol ein Landtag gehalten 
werden; doch kann, wenn es der Landesherr früher nds 
thig erachtet, die Zufammenberufung ‚der Stande auch 

nach kuͤrzerem Zeitraum geſchehen. 
$. 41. Nach des Regenten Ableben werden binnen 

hrei Wochen die Landesabgeordneten einberufen, um die 
Huldigung zu leiſten, oder im Fall cine Vormundſchaft 

| anzuordnen ft, dazu mitzuwirken. 

6. 42. So oft eine neue Wahl von Landedabgeord⸗ 
neten eingetreten iſt, begiebt ſich eine fuͤrſtliche Commiſ⸗ 
ſion noch vor Eroͤffnung des Landtags in die Verſamm⸗ 
lung und beeidigt die Gewaͤhlten. 

H. 43. Dann waͤhlen ſaͤmmtliche Landesabgeordnete 
‚ ben Director des Landtags, den aus drei Deputirten bes 

fichenden Ausſchuß, und den, Landfyndicus, zeigen den 
Erfolg der fürftlichen Kommilfion an, welche die landes⸗ 

herrliche Genehmigung einholt, die Bekanntmachung der 
- Wahlen beforgt, den Landtagsdirector und den Ausſchuß 
“auf die fchon geleifteten Gelobungen verweifet, und den 
Landſyndicus beeitigt. 
6.44. Wenn die Stäudeverfammlung auf diefe Weiſe 
ihre innere Einrichtung erhalten bat; fo erfolgt idre 
feierliche Erdffuung auf dem Reſi denzſchloß in auch ſonſt 
gewohnter Weiſe. 

$. 45, Die Landesabgeordneten berathſchlagen in ei⸗ 
ner Kammer und erhalten eine weitere Geſchaͤftsordnung. 

6. 46. Die Berathſchlagungen des Landtags geſche⸗ 
ken Öffentlich; doc; kann die Kammer das Abtreten der 
uhörer in dazu geeigneten Fällen verlangen. Die Re: 

ſultate des Landtags follen in paßlicher Form und Kürze 
Buch den Druck befannt gemacht werden. . n 

6. 47, Zu einem gültigen Beſchluß bedarf es ber 
Anwefenheit von. wenigftens zwei Drüsheilen der Lanz 

desabgeordneten. Der Landtagsdirecter, welcher jeden 
Segenftand zur Berathung vortraͤgt, ſucht denfelben in 

vollſtaͤndiger Klarheit darzulegen und nah Möglichkeit 
auf einfache Fragen zurüczubringen. Am Fall entfchie: 
dener Stimmenmehrbeis iſt der Beſchluß gefaßt; Stim— 

J 
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24. Ulppe-Detmeldd. 
mengleichheit veranfaßt die Wiederholung bes Gegenſtan⸗ 

des in ciner zweiten Sitzung; und dauert fie auch dann 
noch fort, die Eutſcheidung des Landesherrn. 

$. 48. Alle Abgeordneten haben gleiche Rechte und 
gleiche Verpflichtungen, fie vertreten alle Landesbewohr 
ner und find daher an keine Juſtruction ihrer Wahlbe⸗ 
Hörden gebunden. Sie muͤſſen dieſe in Kopf und Herz, 
in befter Einfiht und Ueberzeugung finden. Proteſtatio⸗ 
nen gegen die Beſchluͤſſe des. Landtags find. gefegwidrig; 
doch ſteht es jedem Abgeordneten frei, feine. abweichente 
Meinung in einem beſondern Aufſatz zur Kenntniß dei 
Megenten zu bringen. 

$, 49. Die Landesabgcordneten find wegen “ihrer 
Heußerungen in der Ständeverfammlung nicht verants 
wortlih. Verletzungen des allgemeinen Anftandes, Wehr 
unglimpfungen, Schmähungen find ihnen nicht zum 
trauen;- der Landtagsdircetor koͤnnte fonft, da ihm bie 
Erhaltung der Ruhe und Schicklichkeit in den Verſamm⸗ 
Iungen obliegt, zur Ordnung rufen, und gefchehe es 

- vergebens, Entfernung und Ahndung durch Anzeige bei 
fördern. Jeder Abgeordnete ift während der Dauer des 
Landtags für feine Perfon unverleglihz nur die Bege⸗ 
bung eines Verbrechens koͤnnte Verhaft ihm zuziehen. 

$. 50. Wenn es wegen ‚der Iandesherrlichen Propor 
fltionen und Regierungsanträge‘ muͤndlicher Entwideluns 
gen und ausführlicher Nachweifungen bedarf; fo ernennt 
der Landesherr eine Kommiffien, die den einzelnen Si. 
gungen, welche diefen Gegenftänden beſtimmt find, beis 

zuwohnen hat. 

.. Anfchung unerfülter Wuͤnſche und nicht genchmigter - 

$. 51. Der Landtag muß auf die landesherrlichen 
Propofitionen rin auf alle Puncte gerichtetes, nach Moͤg⸗ 
lichkeit .erfchöpfendes,  wohlerwogenes Gutachten erflats 
ten, worauf dann weitere Enefchließung erfolgte, 

Vorſchlaͤge der Abgeordneten ſteht es denlelben frei, Aa 
am naͤchſten Landtag zu wiederholen. IJ 

* 

$. 52. Der Landtagsſchluß geſchieht mit gieichen 
| Foͤrmlichkeiten, als die Eröffnung. 

’ \ \ 
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2633. Die gewähnlihe Dauer des Landtags ift drei 
Wochen; der Landesherr hat die Befugniß der Verlaͤn⸗ 
gerung oder Abkürzung, auch in außerordentlichen hofs 
fentlih nie eintretenden Fällen, ber Auflöfung ohne 
foͤrmlichen Landtagsihluß. Dann werden: binnen drei 
Monaten neue Wahlen ausgefchrieben, oder geſchiehet 
es nicht; fo iſt es fißffchweigende Anerkennung ber forks . 
daurenden Gültigkeit der alten Wahl. Ä 

- 6, 54. Mach geſchloſſenem oder aufschobenem Lands 
ag ift jede weitere foͤrmliche Berathſchlagung oder Hands 
jung der Landesabgeoröneten gefeßwidrig und daher nichtig. 

$. 55. Alle Abgeordneten erhalten täglich drei Kehle, 
Diäten mir Einfluß des Tages ihrer Ankunft und 
Abreiſe, der Landtagsdirertor das Doppelte aus einer 

von den drei Staͤnden gemeinfchaftlich zu bildenden Kaffe, 

Zuͤnfter Titel. 

Geſchäftskreis des Landtagsdireetors, de— 
Ausſchuſſes und des Landſyndicus. 

8. 56. Der Landtagsdirector, jedesmal nur für bie 
. Dauer des Landtags gewählt, mit dem feine Amtsfuͤh⸗ 

fung beginnt, dauert und endige, läßt fih mit dem Dis 
+ yertor jedes hoͤhern Collegii vergleihen. Ihm werden 

die landesherrlichen Erlaffe behändigt, er legt fie dem 
Landtag zur Berathung und Beantwortung vor, und 
unterzeichnet mit den drei Ausſchußdeputirten alle Auss 

‘fertigungen des Landtages. An ihn fin® alle Eingaben 
uͤberſchrieben, er wacht darüber, daß nichts vorfalle, was 
dem Landtag die allgemeine Achtung entzichen koͤnnte, 
und feine Stelle ift in jedem Betracht ein Ehrenamt. 

6. 57. Die drei Ausfhußdeputirten vertreten die 
Geſammtheit der Landesabgesrdneten überall, wo diefe 

ſelbſt nicht wirtfam fepn koͤnnen. In eiligen die Rechte 
der Stände betreffenden Fällen, wenn dem Lande Ges 
fahren drohen, wa jeder Verzug, jede Befanntwerdung 
fhaden mwärde, find fie es, mit denen die Regierung 

Rath pflegen wird, Sie Können indeffen Feine bleibende 
—— 

— 
4 

2 
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Werbindlichteiten faͤr das Lond eingehen, mob fnd.denen 

kaſſen-Adminiſtrations-Collegium. Dieſer Behoͤrde liegt 

ſehen und abzunehmen. Die Ausſchußdeputirten, welche 

tocolls. 

tags, Über alle eingehende Sachen und darauf gefaß⸗ 

- 

Landesabgeoröncten verantwortlich. 

G. 58, Die drei Ausſchußdeputirten Hilden unter dem 
Directoriq des jedesmaligen Regierungschefs das Land⸗ 

es 05, jährlih alle landſchaftlichen Kaſſenrechnungen, 
wozu auch die Militaͤr-Kaſſenrechnung gehöre, durchzu⸗ 

dem Landtag Rechenſchaft von dem Zuſtand der Kaſſen, 
mit ihren Vorſchlaͤgen und Bemerkungen ablegen, erhal⸗ 
ten Abſchrift der Rechnungen und des AbnahmesPter 

\ 

+6. 59. Der Synbicus führt, als Sekretär des fand | 

te Beſchluͤſſe ein vollftändiges tahellarifches. Verzeichnij 
und In den Verfammlungen das Protocol, Er varfer: 
tige die Gutachten und alle andre Auffäpe in ſtandiſchen 

. Angelegenheiten, ohne ſelbſt dabey cin Votum zu bar 
Ten, er muß die Regiſtratur wohl verwahren und jur 

ſchnellen Auffindung der bendthigten Acten in größefter 
Ordnung erhalten, u 

$.:60. Weber den zu boſtimmenden Gehalt und.die- 
_Emolumente der Ausſchußdeputirten und des Landſyndi⸗ 
eus aus.der zu bildenden allgemeinen Kaffe werden die 

‚ Kandesabgeordneten Worfchläge . zur landes herrlichen Ge⸗ 

— 

nehmigung zu eroͤffnen haben, 

"b) Wahlvorſchrift für das Fuͤrſtenthum R zi = ppe. 

Erſter Titel, 
Son der Wahl der Abgeordneten des erſten 

Standes. | | 
$. 4. Die Regierung wird einen Termin beſtimmen 

und cine Kommiljion ernennen. Leßtere ladet die Gh 
terbefiger ein, perſoͤnlich und auf ihre Koften in Pemgp 

£ 
Rn 2 ’ r ⸗ 
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a zeſcheinen, wenn es Ihnen kein geſetzliches Hinderniß 
verbietet. 

§. 2: Ueber das Erſcheinen dieſer Wähler des erften 
Standes wird von der Kommiffion, nad namentlichem 

. Aufruf derſelben, ein Protocoll abgefaße, und einem jer 
den folgender Wählereid gügenonmmen ; ; 

Ich ſchwoͤre zu Gott, dab ich meine ‚Stimme aus 
wahrer innerer Ueberzeugung, ohne fremden Eins 

fluß und Nebenrüdfihten, nur fo abgeben will, 
wie ih es dem allgemeinen Beſten am zuträglichs 
‚Ken halte,” 

Die Verfamminng ernennt zwei Wahler— aus thror Mitte 
zum Beiſtand der Kommiljion, 

$..3. Jeder Wähler empfängt einen im Voraus ges 
fertigen, in Bricfform zufammengelegten, mit fortlgus 
fenden Nummern bezeichneten Wahlzettel, auf den. cr 
Die Namen der ficben Gutsbefiger feines Standes fchreibt 
(mögen fie gegenwärtig ſeyn oder nicht), die er zu Lan⸗ 
desabgeordneten ernannt wuͤnſcht. 

6.. 4. Wenn die Zettel von den Schreibenden wieder 
gefaltet und in das dazu beſtimmte Gefaͤß geworfen ſind; 
fo werden fie. nun gezaͤhlt, nach der Reihe geöffner und 
laut verlefen. Iſt ein Mißverftändniß ducch Undeutlich⸗ 

. Xeit der Handſchrift entſtanden; fo kann die Berigtis 
gung geräufchlos und ohne Stoͤrung befdrdert werden. 

& 5. Auf einen in fieben Cofumnen abgetheilten 
Bogen wird der inhalt jedes pinzelnen Wahlzerteld mit. 

des legtern Nummer gefchrichen, der Erfolg der Wahl: 
verfammlung bekannt gemacht, und, mit Beillegung der 
Wahlzettel und Wahlbogen, zu Protogoll genommen. 

$. 6. Wer von den fieben Gewaͤhlten zwei Drittheile 
» der Stimmen der Anweſenden erhich, bedarf nur noch 

der landesherrlichen Genehmigung, um Abgeordneter feis 
nes Standes zu ſeyn. 

. 7. Wenn bei der erſten Wahl. nicht fuͤr ſieben 
Gauterbeſiger entſchiedene Simmennichrhei vorhanden 



” 
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- if; fo wied für die noch Fehlenden der Aet wiederhekt, 
und giebt das dritte -Maf die Mehrheit der für jeden 
Einzelnen abgegebenen Stimme, den Ausſchlag. 
6. 8. Die fieben Gutsbeſitzer, die wa den gewaͤhl⸗ 

sen ficben Abgeordneten. die meiften Stimmen erhalten, 
werden dadurch Stellvertreter, und beſtimmt das Loos, 
wer es jedem Abgeordneten iſt. j | 
69. Das beendiste vollftändige Protocol der Wahl 

» unterzeichnen die Kommiffion und die beiden Gehuͤlfen, 
und erftere entläße die Wahlverſammlung. Sobald der 

Landesherr die Wahl beftätige. Hat, wird fie im Intellle 
genzblatt bekannt gemacht, und jedem Abgeordneten und 
jedem Stellvertreter ein Wahlatteſt zugefertigt. u 

u; 

Zweiter Zitel, 

Bon der Wahl der Abgeordneten bes zweiten 
Standes. 

$. 10. Die Regierung fest den Termin fef, wann 
in den Städten Lippftadt, Lemgo, Korn, Blomberg, 
Salzufeln, Detmold, Barntrup und im Sieden Lage 
die Wahlmänner des Buͤrgerſtandes beſtimmt werden 

. -follen. Das Wahlprotocoll führen die Magiſtraͤte, wozu 
fih in Detmold der Neuftädter Kommiſſarius gefellt. 

$, 11. Die Zahl der Wahlmaͤnner beſtimmt das Betr 
haͤltniß der bärgerkichen Käufer nach Vorfchrift der lands 
ftändifchen Verfaſſungsurkunde. 

$. 42. Die leichtefte und bequemſte Art, ihre Buͤr⸗ 
- gerihoft zu verfammeln und abftimmen zu laffen, wird 

er Beberlegung und dem Gurfinden der Magiſtraͤte 
Aberlaffen, wenn nur eine ruhige Wahl und leichte 
Ueberſicht dadurch befördert wird.  — 

. 13. Nur flimmfähige Einwohner werden zum 
Termin eingeladen. Der Magiſtrat unterrichter durch 
eine kurze Anrede die Wahlverfammlung von dem Zweck 
der Handlung mit Vorlefung der nöthigen Paragraphen 
aus der landſtaͤndiſchen Verfaſſungsurkunde und aus dier - 

ſer Wahlvorſchrift; er beruft dann jeden Wähler ein 

⸗ 

— 2* 



Baftoorfärife fd. Fichenth· ippe: 429 
‚in, mia ihn die Namen derjenigen feiner — 
z Protocoll angeben zu laffen, die er zu Wahlmannern 
ar ernennen wuͤnſcht. 
6. 14. Sobald die Stimmen ſaͤmmtlicher ‚erfchienes 

wen Wähler: zu Protosol genommen find, und dag Res 
fultat dee Abſtimmungen gezogen iſt, erhennt die Ver⸗ 
fenmiung vier mit dem Magiſtrat in Leinen Beziehung 
ſtehende Männer, dene beides vorgulegen iſt. 
S. 15. Die Stimmenmehrheit bezeichnet die Wahl⸗ 
mänwers find deren eine gIroßere Zahl votgeſchlagen, als 

der Str gufeht; ſo beſtimmt das Loos die Zuruͤcktre⸗ 
senden. “ 

5. 16. Dei Erfolg wird ber Bahlverfammlung de 
Bund gemacht, das Protocoll gefchloffen, von ſammtli⸗ 

Shen gegenwärtig gewelenen Magiſtratsgliedern und be 
weg en Behlfen (Siehe 5. 14.) untergeichnet, 
und das Iprotocoll mit Verichtser ſtactnng der Bo 
gieriiig- eingereicht. 

Genehmigung der Behlmämer —— iſt, seen 
‚ wire: Veſen eine Logkimarionsurtunde, 

* 6,48. Run Beraiime die Regierung einen‘ weitern 
- ib Wahl der Abgeordneten des Burgerſtandes 

‘an, wobei ein eürfelicher Kommiflarius den Vorſitz Führt, 
F Magiſtrat die nähere Anordnung und das Protocol 
orgt. 

: 10 Die Wahlmanner ſchwoͤren ben 0.2. vorde⸗ 
ſchriebenen Wählereid. "Wenn eiher derfelben fehlt; fo 
zuft,.der. Magiftrae denjenigen Bürger zur Stellvertre⸗ 
er auf, der. nach dem Zehlenden bie meiſten Sim 

t. 

* 20: Die. Bil l. der. ſtadtiſchen Abseordneien fr 
vollfommen frei, auf feine Weife an, die. Glieder ‚des 
Magiſtrate gebunden, oder auf dieſe beſchraͤnkt. Bes 
Fhzen fie die geſetzlichen Eigenſchaften; fo kann die Wahl 
fie eben ſowohl treffen, als voruͤbergehen. 

821 Jeder Wahlmann erhält einen Wahlzettel 
(wie oben bei ber Wahl des seen Standes) und ſchreiss 
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darauf Namen und Standesbrzeichnung des Mitbuͤrgert⸗ 
sen er: nach feinem Gewiſſen fuͤr den. paßlichſten Lanz: 
desabgrordneten hält. Sobald alle Zettel wieder gefal⸗ 
tet, in das Gefaß gelegt Dusch eitzander gemengt, dann 
gezaͤhlt, geöffnet und verleſen ſindz ſo werden. ſie nach 

‚ ihrer Nummerfolge is das Protecoll verzeichneu. 
e 6.92% Die Regel verlanse "für den Agrordueten 
einer Stadt zwei Drittheile det Wahlſtimmen! vereinigt 
ih diefe Mehrheit weder in der zweiten noch dritten 
Wahl für alle Erkohrnen; fo find es diejenigen deunotn 
weiche die Mehrheit für fih haben, :und die ihnen in 
derfelben unmittelbar folgenden werden ihre Stelluen 
treter. nt ee‘ Yo“ “ ” 

39. 93: Der. Erfolg wird der Berfarmiplung, Getänm, 
gewacht, das vom Kommiffarius, dem | 

.. 
vr r 

qagiſtrat und 
zwei Wahlmannern unterzeichnete, Protdcoll mit Bericht 
eingeſerdet und nach. erhaltener landesherrlicher Ser. 
nehmigung die Verſicherungsurkunde dem Gewaͤhlten 
ertheilt·  - | j wo. 
1.6 24. Da Barntrup. und Lage: vereint Mk. bundh 
einen Abgeordneten vertreten werden? ſo laͤßt e Rea 
ierung beider Drte Gewaͤhlten vorfogdern,. damit - daß 
08 entſcheide, welcher Abgeordneter ijud, welcher tfſe 

m. ı 

a - 

vertreter wird. ES TEE 37 :SSRIGETE Zee BZ —* 
BE A: Fe, .4 WE OT RE ER Ta) en. 

| Dritter Hitel. » a 
Bon der Wahl der. Abgemmanuren- dEs bristen 
ı er Standes... . Be 

8. 35.-Die Tabellen Aber die Eintheilung des Lanz 
des in Wahldiſtricte und die Zahl der kon dieſen, den 

Aemtern und Vogteien zu ernenuchden Wahitrannrr⸗ 
empfangensig!lemter' auf. das baldigſte. I 
: 8. 26. Die Regierung ſchreibt die Wahler aus, Lind 
wird die erfte Handlung zur Ernenliung der Wahlpiänr 
her von dern Wählern des Bauernſtandes einjehe Vol; 
zogen. Der Wohnfik des Juſtizbeamten iſt dazu ber’ 
flimme, und fährt diefer, na Beihulſe des‘ übrigen 

.2 re 
pe 

Amssperfonald, die Direcitions 3 nt. 
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Basfofärdfe fie. Faeſtanth. Sippe. 431. 
1 Kun, Die Bürger der Flecken Sqhwalenberg, Al⸗ 
—* Bbſingfeld und. Barenhbolz unter dem Vortritt 
ihrer VBaͤrgermeiſter, die Eindeſeſſenen der WBauerfchafs 

un mit Bauerrichtern und Vorſtehern begeben fich den 
vargefhrichmen Morgen any das Amt, mis ihnen die in 
ihrem Umkreiſe wohnenden der Eontribusian vicht us. 
rergprfenen amisſaßigen Gursbcfiger und. bie ſammuti⸗ 
oe Erbkdtter. 

GR. Die: gFtecenbngermeiſter Banerrichter und: 
—8* ſorgen dafuͤr, daͤß nur diejenigen, die nach 
des landſtaͤndiſchen Verfaſſunguurkunde eine Wehlſtiume 
haben, fh au das Amt begeben. 

& 29. Der Juſtizbeamte ſucht das fietticfte Local | 
— Jur Vereinigung der Wahlverſammlung dus,‘ eröffnee 

dlefe durch Vorleſen der nöthigen Paragraphen ans der 
landftandifchen Verfaſſungsurkunde und dieſer Wahlvor⸗ 
ſchrift imd durch eine zweckgemaͤße Anrede. Dann ber’ 

muͤͤhet cr ſich, dir "Vereinbarung der einzelnen Flecken 
up Haugr ſchaften dur gemeinfchaftlichen . Abgabe ihrer 

iminen Für ſo viele Wählmänner, als das Amt ode 
die Vogtey zu ernennen hat, nach Nboglichkeit zu ver⸗ 
anlaſſen. 

6. 30. Die Flecken ind Vneſchaften geben ihre 
Stimmen muͤndlich zu Pretocott, auch jeder Einzelne, 
wenn es nicht gelungen iſt, eine gemeinſchaftliche Wahl 
zu Stande zu; vbᷣringen. Die: Seimmen werden aufge: 
zaͤhlt, der Erfolg der Wahl der „Ser lgmmlng ‚befantır 

zeinacht, und “der. Hufttzbedmte"fendet daͤs von ihm, den 
Siedenpärge meifeen Bauerrichtern und Rorfighern uns 

tetzeichnete Pro ocolf der. Megterung em. = 

8.31: Das Amt ertheilt, nach erfolgter landesherr⸗ 
licher Genehmigung, den Wahlmaͤnnern eine Urkunde 
ihrer beſtaͤtigten Wahl. 

—. 32. Nun folge von Seiten der Regierung An⸗ 
hſetzung eines Termins zur Diſtrictswahl der Abgeordne⸗ 

sen des Bauernſtandes. | 

$. 33. Saͤmmtliche Juſtizbeamte des Diſtricts verei⸗ 
nigen Ni am Wahlort und berufen die Wahlmanner 



und nöchigenfalls auch ihre Stellvertreter, -— Der a4u 
Dieakiahten ältefte Beamte führe das Direetorium und 
inſtruirt mit Huͤlfe der Übrigen das Wahlprotocoll. 
. 34. Die Wahlmaͤnner zeigen ihre Beſcheinigun⸗ 
gen vor, legen deu Waͤhlereid ad, und geben der Reihe 
nach jeder einzeln feine Bahlfimme zu Protocol, im 
erſten und „zweiten Wahldiſtriet für wei, in den. Als 
gen Na einen Abgeordneten, 
6 35. Zwei Drittheile der. auweſenden Grimmen 
ensfsheiben die Wahl eines Abgeordneten des Bauers⸗ 
ſtaudes; ifk.aber eine. zweite und dritte Wahl nöchigs 
fo wird es eben fo gehalten, wie 6. 22: fir bie Wahr 
len des Bürgerftandes vorgefchrichen if, .-- 

6. 36: Der Erfolg wird der Wah loerſammlung ber 
kannt gemacht, das Protocoll von ſaͤmmlichen Beamten 
unterſchrieben, zur landesherrlichen Beſtaͤriguug einge⸗ 
ſendet, und iſt dieſe erfolgt, den Abgeordneten die Ber - 
ſicherung der auf ſi ſi e gefallenen Wahl ertheilt. 

Gegeben in Unſerer Rendenjſtadt Dermold den J— 
dan 1819. 

X 

+ . 8) 

Gollkommen beiſtenmens 
Leopolb Erbprinz aut eippe. 

v. vint. Helwing. Petri. v. Meten. 
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Ben es glei m A den petit ſchen en ges, 
ſoren duͤrfte, an ‚eigen einen, Staat van unge 
fahr 3 Duadratmeilen, mit. 5400: Einwohnern; eine 
befonbere Berfaſſungsurkunde Beduͤrfniß ſey, und wen 
gleich theemm Irihalte nach die nachfiehenbe, beim’ Bun- - _ 
destuge vorgelegte, eng bes. Fuͤrſtenthums Liech⸗ 
kenſtein manche Bemerkungen, bei ihrer. Vergleichung 
mit anbern neuen teutſchen Verfaſſungen, zuließ; fo 
»arf: fe doch, ſchon «ihrer Eigenthuͤmlichkeit wegen, 
richt in der Reihe der neuen Verſſſungeũ Im, Staas, 
tenfyfteme bes teutfchen zn fehlen. 
— ut ‚2 u. a 5 

“r 

x): ı. 33.6 x Br 

Berfaffung —— festem, | 
we — 
2a! ae —3 No ann 18ie 

De Sehann Auf, Don Gottes MARI — 
—— Fuͤrſt und Regierer 58 Hauſes von ug 
Aecheonſtein von We urg . . Ki füllen den Agten —* 

ee * teutſchen —— folgenderma Ben; 

ir. 1. Nachdem Bi, feit. Yuflsfung des teutſchen 
* ichsverbandeß oſtreichiſchen buͤrgerlichen und pein⸗ 

eſetze und, Gexichtsordnung in Unferem ſouverai⸗ 
hen Färftenhume. Lietenſttin eingeführt, und Uns bei 
Conſtituirung einer dritten und alertten ‚Beirates, 
Weifter Banı, 

In 
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an die diesfaͤllige Sftreichifche Geſeßgebung auch für die 
Zukunft angefchloffen Haben; fo nehmen Wir nun gleich⸗ 
falls die in den k. k. äftveichifchen teutfchen Staaten bes 
ftehende: landſtaͤndiſche PBerfaffung in ihrer Wefenheit 
zum Muſter für gedacht Unfer Fuͤrſtenthum an. 

$. 2. Die Landflände follen beftehen:  - 
a) aus der Geiſtlichkeit, | 
b) aus der Landmannfchaft. | 

9.3. Under der -Geittiätdd werden allBeſitzer 
geiftliher Beneficien, und alle geiftlihe Communitaͤten 
begriffen. Dieſelben ‚erwählen re abfolute Mehrhee 
der Stimmen aus. ihrem Mittel auf Lebenszeit drei 
Deputirte, und zwar zwei fär’die Geifflihe 
Reis der GrafſchaäfeBaduz, und rinch fir jene - 
* — ft Scheleuberg/ And ſtellen fie Um 
erm fuͤrſtlichen Oberamte zu. Bad. sur WeRätigung 

vor, Nehſt dieſen hat ein jeber Beſiher einer geiflis 
hen Pfruͤndr, ver werigftend kin liegendes, oder det 
Verſteuerung unterworfenes Vermogen Yon fl. , 
nach drei: gegenwaͤrtigen Oceuerſchaͤtzaͤng angenommen 
beſitzt, oder van. einem ſalchen MAapitalbatrage zu den al 
gemeinen Eandegbedilsfniffen baituäas srl. Recht aufdie —— 
6. 4. Die Landmannſchaft wird durch die zeielien 
Vorſteher oder Richter, und durch die Altgeſchwornen 

— — * Wende worgdcic. DIE 
e 

⁊ 

m 

[2 

£ der ſchaft Haken „ange auckt alle Unfere 
=. inter z R a PA. rſon "an liegenden 

ründen eigen Steuerfag van fl, 2090 -nady: bermali 
gem Struermaaßſtabe va Roh ,.:80: „Sabte, alt, vom 

imbeihsltenen und uneigennügigen Rufe, und ‚ngrgräge 
lich er Gemuͤtheart ſind. RN. 130 —X 
38. 5. Bel Unferem fürftlichen Obebamte zu Vaduz 
fol ein landſtaͤndiſches Kataſter errichtet, und in baffelde, 
die in 99. 3 und 4. bezeichneten Landſtande nach gehBh.. 
rigem Ausweife unentgeldlich eingetragen werden.— 

6. 6.Findet Unſer fuͤrſtlichek Oberamt für auf, ie 
nem der vorgeſchkagenen; oder jic adstdeifenden Land⸗ 



Verf. b. Furſt. lueheenſtv 9. Neov. 1818. AI 

ſtandſchaftaberechigten - die veullangse Inkata ſwirung zu 
weigern fü hat es feine: Gruͤnde dazu Uns unten 
nigft / varzulegen, md Unfere hoͤchſte Entſchliebuns zu 

igen. 

auDı IL 75 Don nkataſtrirten geiſtlich en Landſt ͤ nben rät 
Wr allen: annlichln Ihrikligen:- oder muͤndlichen Anreden 
das Prädicar Herr gegeben, und im Falle der perſoͤn⸗ 

lichen Ericheinuns ‚men: den Landesbehoͤrden bie Auszeich⸗ 
wung..eined gnzuttzagenden Sitzes zu Shell werden. 
8. 8. Nithtunterthaͤnige Gateweſtger oder eigentiig 
deren Repräfentanten,: Wentt Fe ndche Vorheriger Inka⸗ 

raſtrinmig den ſtaͤndiſchenn Vearſammkungeir beisschnen 
weten, Basen auf die dem geiftlichen Staude zubrkaunte 
Aus ſeichuung Anſpruch und mit dieſem gleichen Rang. 

59 Zur ordentlichen ‚Scfäninhfing ver Srändb 
werdeh Wir vos Ste” dene jeden Jahres 

e2inen Landrdt asrciar wo * grlige 
kandorgt in Wabıiz 7 718° ndrsfueſtlich 
ſarius, den Pre a vie eBeitung der 5* zu 
fassen, die ga eedffnen und: zu ſchließen has. 
Didier Iandıng SB: in. 908: jur wachen Ausſchrei⸗ 
vn 1 für fernwiheend: ju Derkängeen;‘ a: Wie edacht 

Connucariiudie Vefugniße ereheilen⸗ auch Am 
Laufe des Jahrs, wenn cs noͤthig ſeyn ſollte, Unſere 

won Otande zur Br Verſemmlung zus 
en-zu berufen, Zu edat 7 nlung. iſt ein hg 

der andikand 44. yorhar Ichrifklicg einauladen. 
6 40. Inc: albenmicpeige Alec} mimung er. Stände 

eine vorhergegangene Ciladting ‚ ſo d wie feddeigenmächt 
ae Verlangerung der ed, außer der Unguͤl⸗ 
tigkeit der Deripiärte, ie ebluſt der. Kandftandfchaft; 
und nach Hindi er no —— ſo wie tumultuari⸗ 
ſches und —— Dersagen nach Vorſchrift d 
beſte henden ehe beſtraft werden. . 

5. 11. Unſeren auf dem: Landtage verfams 
Meiten gese ten Scaͤnden werden wir durd 
Peſtulate ven Dedarf jebesmalworlegen, und, 
a Wir davon nichts für.ıling. behalten, ſon⸗ 

28 . 
No. 



7. 
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dern lediglich_jeme: Kuöguben barumter begeoi 
fen werden, welche zur innern Verwaltaug 
and rngfiqhtliqh der dußern Pethaͤltniſſe en 
orderlich ſind; fo haben Unſere getreuet 
taͤnde ſich nur über die Eiphringlichkeit der 

poſtulirten Qummen gu, bernt blo lasen/ uni 
dafür zu forgen: 352 ae 

6. 12. Da es Unſer feſter ie: MN! Daß alle * 
gende Beſihungen ohne Unterfehikd: des: Cigeiiihünietd 
nad einem gleichen. Maaßſtabe in die Steuer ger 

gen werben .-fpllen,. mithin ‚eine, volliatgmene. Gleis 
ie in Tragung dar, allgemeinen, Laſten einen joden eins 

zelnen Unterthan vor Ueberhaltung ſichere; ſo ſoll auch 
die Aufrechthaltung dieſer Gleichheit; gin Gegenſtand der 
landſtaͤndiſchen Obſorge ſeyn. nr 

j C 

—* 13. Nur dag allgemeint Bagte de⸗ Landee, dari 
enmert der Stände feym, jede ichkeit oder 

—— einzelner Poſanen eder n iſt zu ver⸗ 
meiden. Daher Wir jedem, Wadſtande die Befugniß 
einräumen ,, auf dem 8— Verſchläge zu ma 
hen, die auf das abzielen; Aber dem 
darüber erfolgenden sſchluß Kehalten Wir Um 
jedoch das Rede der Genchmigunguenee Berwerfung 

vor. 

| $. 14. Diefe Weeſhlige eh ſen aber ſolche oeren 
fände nicht betreffen, die enrweder, gemaͤß Urbarien, oder 

althergebrachter Uebung, Unſere ehfehrlichen Dominical⸗ 
Gefalle, oder Unſere Privatrenten ketretfen, weil: fie, 
wenn ſie gleich den Namen wen” Landear⸗agalijen fuͤhren⸗ 
gleichwohl unſer Privpaeigenthum find, das außer den 
Wirkungskreiſe ſtaͤndiſcher Befugniſſe Liege. 

6. 15. Dagegen geben Wir aber: Unferen getreuen 
"Unterthanen Unſere guädigfte Verfihering, daß Bir 
bei Einführung neuer allgemeiner Abgaben, 
in wie weit fie nur aus der Landeshoheit:gkrcchtfertiget 
werden koͤnnen, denſelben alfo kein Domimicaf's Titel! 
zum Grunde liegt, die ſtaͤn diſche Berashung:nors 
ausgehen laffen,. und ihnen in gerehten und 
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bitttyer urtten Unfere AAſte Senehmigung 
nicht verſagen werden. 

$. 16. Vorſchlaͤge im bürgerlichen, politi⸗ 
ſchen und peinlichen Fache koͤnnen Wir aus 
dem im $. 4. ſchon vorgekommenen Grunde, 
und Borfchläge, die dußern Staatsverhältniffe betref: 
fend, dürfen Wir, wegen dem nöthigen. Miteinderftänds 
nig'mit andern maͤchtigern teutfchen Staaten, Unjeren 
gestreuen Ständen nicht erlauben. 

$.:1%.DiO abfpInie · Wehrheie der Bisimmen ber “am 
Landtage gegenwärtigen Stände bildet einen Landtagsbe⸗ 
hluß, a Geſetzkraft erhält, . fobald Wir ihm Un⸗ 
Gi 55 te Genehmigung werden ereheilt haben... Zu 
Biefem : Behufe br Unſer? handesfuͤrſtlicher Commiffair, ' 
Rd vorheriger deutlicher Erfloͤrungſades zu berathenden 

. Gegenftandes, die Pinfrage, Durch qbwechſelndes Aufru⸗ 
fen eines geiltlichen. und eine weltlichen ‚Standes, bei 
jenem anfangend, zu thun,, j | ei m ne eußerung, 
nebſt den —— ewbog deänden, burch den Amtses 
fchreiber zu Protscoll — 8 das Reſultat demſelben 
turz beifuͤgen zu laſſen, und die fe ingruicten Eanpingbe 
beſchluͤſſg an Uns zu befördern. 

Gegeben zui@iaginb, am.g. Non, Aa: 
Johann Joſepeh, 

Fett vns Reslerer des Hauſre von “und au Liechtenſtein. 
a) 

Theobald v. Walberg, : | 

ne Hofrath —— ern harſten 
von LEiechtenſtein Durchleudit.. J 

dohaun AÆlbert Ritter v. otheim 

fuͤrſtlicher Hofrath 
vr Sr Seat ar Hochſteigenem 

I af Freiherr v. Sufgmann, 
De rein: Be Oetretur. 

t 
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. 10) Die uͤbrigen teutfchen: Staaten. 
rl, 

oh 
42. 

Noch gehören. bisjenigen tentichen, Staoden pieher, in 
* welchen entweder Veränderungen in. der. beflehen 
ben älteren Verfaſſung erfolgt, vder neue" BD erfaſ⸗ 

fungen angekündigt und verfſprochen, eder 
wirklich eingeführt. worden find, doch ohne daß 

“ bie Urkunde derſelben bereits Affentlich -erfähignen wire. 
In Hinfiht. der ſtaͤndiſchen Vorfaſſuig in den bei 
den Staaten dev: Großherzoge von Menklenb ur g⸗ 
Schwerin und von Mecklenburg-⸗Strelitz wma 

eine Modificatioh derſelben officiell durch "folgenbe- 

Behanntmachung des -Cpoßherzogs. von Medi 
burg : Schwerin vom 23. Nov. 1817, 

angekuͤndittt 
AFriedrlch Feang, von Sort Gnabun Großher⸗ 
zog von Mecklenbargiqr Wir Kid: in Uchebeinſtimmung 
mit Unſerd Herrn Mergers, ides ragierenden Großherzos⸗ 
von MediendurgsSsrelig koͤnigl. Hoheit und Lieb 
den, nad. Unſrer ſeit der Aufläfung ‚der vormaligen 
teutſchen Neichsverfafung ſtets gehegten Abſicht, des 
landesvaͤterlichen Entfchintee geworten, ſchen jetzt, und 
bis dahin, daß von Seiten dag teutſchen Bun— 
desverſammfung ſeſcherhalb allgemein gäl— 
tige Einrichtungen vereinbart und getroffen 

‘ 
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werden warten, uaſern getreuen Landfſtan— 
ben befriedigende Mittel und Wege zu eroff— 
nen, um bei ftrcitigen Fällen in Angelegens 
heiten, welde die Landesverfaffung Herref: 
fen, * recht lichen Entſcheidung zu gelangen. 

Nachdem Mir. nun zu ſolchem Ende durch Unſer 
"Minikerium wit dem anf Unſern Befehl abgeordneten . 
Deputirten Unferer getrenen Ritters und Landfchaft ger 
yusfamye Unserfaudlungen ‚pflegen laffen, ertheilen Wir 
darüber folgende endlihe Beſtimmungen: 

& 2 Bike eiihen Uns und Unſern getreuen Lands 
ſtaͤnden, ſey es die gefammte Ritter⸗ 'und Lands . 

Schaft, oder mit einer von beiden allein, entweder 
2, unmittelbar, oder bei einer ihnen landesverfaſſungs⸗ 
mMaͤßig zuftehenden Vertretung, über Landesverfaſ⸗ 

‚fung, Landesgrundgefeße, fonftige offentliche Vers. . 
—* die Auslegung und Anwendung derſelben, 

le. "überhaupt. bei: der Ausuͤbung der’ landes— 
wi? — Sewalt,: eine Berfchiedenheit der Ans - 
A ſichten entfiehen und ein flxeitiger Fall ſich erge: 
Benz fo foll zwar, nach wie vor, ber Meg der 
Beſeitigung duch unmitielbare gütliche Unterhands 

Jungen’ aufrichtig, redlich und ernithaft verlucht, 
im Exeſtehungsfalle aber, und fobald Unfre 
-Bandftände darauf antragen werben, der 

.GSecgenſtand auf eompromiſſariſchem Wege 
9’ gur rehtlihen Entſcheidung gebracht 

‚werden... « | 

i 9) Die compromiſſariſche Behorde ſoll ſeyn: 
2. entweder in den Fällen, wo Wir mit Unfern Stän: 

den über die Wahl dieſer Gattung von Compro⸗ 
I \ miß und des Gerichts Uns vereinigen, ein ein 
te . heimifhes ober ausmwärtiges Gericht, 
weiches Gericht alddann die Sache nicht in ges 

woͤhnlicher Prozeßform, ſondern nach An⸗ 
eitung der unten folgenden Beſtimmungen zu ver⸗ 

handeln hat, jedoch mit Brobachtung des bei Pa⸗ 
rirät der Stimmen gewoͤhnlichen — ** Ver⸗ 

ahrens; I 

/ 
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40. Die uͤbrigen teutſchen Staaten. 

b) oder in dem Falle, wo Bir mit unfern Seanden 
Uns lieber uͤber die Wahl der foigenden Com⸗ 
promißgattung vereinigen, zwei teutf he Bun⸗ 

des fuͤrſt en reſpective von Uns und Unſern 
Landſtändan erwaählt, an weiche. Wir demy 
nächft den Antrag richten wollen, ihren Bundes _ 
tagsgefandten, oder zwei der. Rechte und Staate | ſachen kundige Männer, ‚zur. Verhandlung und 
rechtlichen Entſcheidung -der. Sache zu befelleng un 

oder endlich 
ı 0) jedesmal dann, wenn eine Vereinigung zux Vahl „ber einen oder andern vorerwaͤhnten Gattung von 

Eompromiffen nice zu erreichen - fehlt, nothwen⸗ big ein Zufammentritt von zWwei ober vier 
‚ einheihifhen oder auswärtigen Min 

nern, ohne alle Beſchraͤnkung durch Standes 
oder Dienftuerhältnifie derfelben, von jedem Theile zur Hälfte gewählt, fo. daß es von. Uns nicht nur, fondern auch von Unfern Zandftänden in 

jedem befondern Falle abhängt, die arößere Ans 
zahl zu fordern, ja auch ‚auf der Benennung der . doppelten Anzahl, zur - Auswahl aus den gegens feitig benannten, zu: beſtehen. u i 

3) Die Compromißschörde. foll ſtets Binnen zwei Dior naten nad dem 3 
trages erwaͤhlt und angeordnet jeyn, und die Auf, rechthaltung diefer Beftimmung. fol, tie es- im Entftehungsfalle erforderlich werden. möchte, auf besfalfigen Antrag dem teutſchen Bundestago an / vertraut werden. — En 

Wenn ‚der eine oder der andere Theil dem fchieds: richterlichen Ausſpruche mider ale. Erwartung nicht Solge leiſten möge; fo foll.vop Geite Unfrer Landſtaͤnde, ‚sur Manntenenz deffelben, ‚der Recurs an den Bundes; 
tag frei bleiben, welcher Recurs aber durch die Schieds⸗ 
richter daſelbſt angebracht, werden muß. Wir. Unſrer 
Seits bringen, Kraft Iandesherrliher Macht, das Ur 
theil zur Vollziehung, wie Wir Uns denn. überhaupt an 
Unfern ſonſtigen fürftlihen und landesherrlichen Rech⸗ 

—* 

ato des darauf gerichteten Ans 
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ten; auch infonderheit der im 8. 327. des Landesver⸗ 
gleiches Uns ausdöuͤcklich vorbehaltenem Zugeſtaͤndniß 
durch vorſtehende Erklaͤrung durchaus nichts vergeben _ 
haben wollen. Sollte indefen die von Uns landesherr⸗ 

| N& angeordnet werdende Vollſtreckung, wegen Mißdeu— 
- sung oder Dimtelheit des Erkenntniſſes, von Unfern 

Londfländen für zu mweitgreifend 'crachtet werden; 
ſo ſoll ihnen vorbehalten: bleiben, bei chen der Bar 
Börde, die das Urtheil gefprohen hat, De 
slaration oder Nemedur nachzuſuchen. Wie 
nun fämmtliche -vorfichende Beftimmungen in Betreff 
des zu heobachtenden Compromißverfahrens fo lange if} 
ven Werth and. ihre Wirkung behalten ſollen, als nicht, 
in Bezug auf die Aufrehthaltung der Landesverfaſſun⸗ 
gen allgemein gültige Beftimmungen auf dem teutſchen 

undestage vereinbart und getroffen ſeyn werden; fo 
wollen wir Unſre Erklärung und Anordnung bei dem 
Bundes tage durch Unfern- acewebitirten : Gefandten eins 
zeichen, und durch denjelben Darauf anteagen laffen, daß 
der eutfche- Bund duch die Gundesverfamm 
lung den Inhalt dieſer Unſrer Erflärung das 
din garantire, dab er alle Beftimmungen derſelben, 
in welchen auf den Bundestag Bezug genommen wor⸗ 
den, allezeit aufrecht, erhalten will. 

"Gegeben Schwerin, den’ 23. Mo. 1817. 
FG zu J J 
Nach Öffentlichen Nachrichten (Allgem. Zeit. 1849, 

Nr. :141); fol. augDibenbugg "eine landſtaͤndiſche 
Berfaffung erhalten. Ä 

- Daffelbe verſprach bis zum Mai 1820 der Groß« 
herzog von Heffen-Darmftadt in folgendem Pas 
tente vom 18, Febr. 1819, welches ber damalige 
Staatöminifter, Freiherr von Lichtenberg, contrafignirt 
hatter ER a 
„Lud wig, von Gottes Gnaden, : Großherzog von 
Heſſen und . bei: Rhein ic. thun fund und zu wiflen; 

‘ „Die befonderen Verhaͤltniſſe Unſers Großherzogthums 

w’. 



and feiner einzelnen Theile haben es boher init ter 
Jaubt, zur Erfuͤllung des 13ten Artikels der trutſchen 

- Bundesacte, Unſern Wünfgen gemäß, vorzuſchteiten. 
Auch jept find mehrere Anordnungen noch nich gehörig 

vorbereitet, welche, nach Unfrer veiflihen Pruͤfuns, zum 
Allgemeinen Wohle, theild. vor einer landſtaͤndiſchen Bere 

faffung, theils gleichzeitig eintreten müßte, und welche 
von Uns zum Gegenſtande beſondrer Vorarbeiten hereits 
gemacht wurden. Indeſſen find dieſe Vorbereitungen ſe 
weit gediehen, um, in Uebereinſtimmung mit ihnen, num 
che ununterbrochene Berathungen über das Ganze und 

inzelne der künftigen Verfaſſung anzuordnen, weldee 
Wir Unfern getreuen Untenthauen Iandesvdterlich zu vers 
leihen gnaͤdigſt Wilfens find,. Wir Haben demngch 4 
Anſer Staatsminifterium die nöthigen Befehle heute er 
laſſen, inden Bir zugleich verordnet haben, daß bie 
erftie Staͤndeverſammlung im Maimonate dei 
kommenden Jahres 1820 in Unferer Befideng 
eindrrufen werde, und daß eine umfaſſende 

. Konfisutionsurfunde vor diefem Zeitpunste, 
brekannt gemacht werben Soll u.“ 0 

Daſſelbe warb, bei dem im Großherzogthume im 
iner lauter gewordenen‘ Verlangen nach einer Verfale 
füngsurkunde, in einer officiellen Bekanntmachung bed 
Staatsminifterigms vom 17. Sept. 1819 (©. Allg: 
Beit. 1819, Nr. 274 ©, 1095 fx) mit den Worten 
wieberhohlt: a . 
u Dab: Ser Koͤnigl. Hoheit" Ihr faͤrſtliches Wort 
zwar nicht vor dem von Allerhächftdenfelden fe ſt⸗ 
gefeneen ZSeitpunete, Dann aber unfehlbar zu 
löäfen wiſſen würden, und dab die Bekanntma⸗ 
hung der Verfaſſugsurkunde, durch welche Se. 
koͤnigl. Hoheit das Band der Eiche und des Vertrauens 
zwiſchen Ahnen und Ihren getreuen Unterthanen auf 
ewige Zeiten noch feſter zu knuͤpfen hofften, eine ans 
semeffene Zeit norher, und ſobaid es nur Ihre 
Verhaͤltniſſe zu dem teutſcheu Bunde erlaubten, erfol⸗ 
gen werde” nr, | | 

4 
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Die ubrigen teutſchen Staaten, 148 
"Dagegen ward; im̃ Nürnberger Correſpondenten 

4819, Nr. 81, in Hinficht der Beſitzungen bed (ſeit 
: dem am 21. Ian. 1820 verllorbenen) Landgrafen 

Friedrich Ludwig Wilhelm Chriſtian von Heffen« 
Homburg, die Nachricht gegeben, „der Landgraf 

habe, weil ed noch Niemanden eingefallen wäre, Lands 
ſtaͤnde nachzuſuchen, der Einführung derſelben, no 
zur Zeit Anftond gegeben, bis die benachbarten. 
Känder vorangingen.“ Die Bevölkerung feiner Ber 
figungen, welche durch den, Wiener Congreß vergrößert 
konbeh, umſchließt 17,200 Einwohner, 

Das ‚Herzogthum Braunfhmweig-Bolfenbite 
tet. in weichen der danialige Prinz⸗Regent von Großs 
‚Btitonnien (nun König Georg 4), als Obervormund 
bed minderjährigen erzogs, zum’ 42. Detober 1819 - 
Die‘ Stände zuſammentief „hat, nach oͤffentlichen Nache 
töten, am i9. Januar 4820 eine neue Verfaſ⸗ 
Yung erhaften, die aber wur’ ihrer Bekanntmachung 
nad London gehen und dorf ratificirt werben mußte, 
ESie wind; nach ihrem Erſcheinen, in dieſe Samm: 
Yung aufgenvmmen werben.) Den Entwurf der neuen 
Verfaffung hatte der Graf von Münfter dem verſam⸗ 
melten "Ständen vorgelegt. Dieſe erdaten fi eine 
Zriſt zur Berathfchlagung, und ernannten 18 Mitalie 

der zur Prüfung, bes Entwurfes und zue Unterhand- 
| fung mit der Regierung foegen zu "machender Abaͤnde⸗ 
rungen and Sufäge: Die Arbeiten dauerten bis zum 
23. Dee 18195 die Uh hterzeihnung der Neuen 
Befunde gefchah am 19. Ian. 1820, Bekannt ift von 
derfelben worden, daß fortan der dienſt⸗ und meier: 

freie Landmann 19 Deputirte zur Standeverlammlung 
| wählen und ſenden werde. 



ben. vom Jahre 1809 an das bamalige Herzogthum 
Warſchau abgetreten, und Fam, als Befkanbtheil dies 

Polen beilegte, und diefem am 27. Nov. 1815 eine 
neue Verfaſſung gab, welche fih Ih, 2. S. Ch 

et vo r 2 , . rn —8 J 

Dem zu dem Umfange der Iſtreichiſchen Monarchie 
gehörenden Koͤnigreiche Gallizien und Lodome⸗ 

‚rien, gab ber Kaiſer Franz 4, ‚am 13. Agra 1817 
eine neue ſtaͤndiſche Verfaſſung, worüber zwar 

. Tine befondere förmliche Urkunde, aber in der Lember⸗ 
ger Zeitung ein Actenftüd mit kaiſerlicher Unterfchrift 
 erihien, nach weldem „bei ber neuen Qurganiſirung 



Gallisien, 445 

det Mnbifcheit. Verfaſſung in den Röigteichen Gaul⸗ 
ven und koboinerien der Vorfig und die Leitung ber 
Weſchaͤfte fogeh! in-den Berfomimlungen det Stänbe, 
als in dem Landesausſchuſſe dem geheimen Rathe und 

Boiferlühen Weftripte an denfciben heißt ed: "| 
ı AI dad 8 s 

-in die Wirkfamkeit tretenzu laſſen; fo haben: Wir dies 
fen Unſern allergnädigften Entſchluß und die nähern 
Beſtimmungen der ftändifhen Verfaſſung Unfern gerreuen 
Ständen mittelft eines eigenen Reſcripts eroͤffnet, und 

‚darin unter Anderm feſtgeſeßt aß cine Verfamms 
Iung der Stände in diefen KRönigreihen im 
der Regel jährlih einmal, oder, nah Eıforders 
niß der Umftände, auch öfters gehalten, dann daß 
für die currensen ſtaͤndiſchen Sefchäfte ein 
aus Mitgliedern aller vier Stände beſtehen⸗ 
Der Landesausfhuß errichtet werden ſoll.“ 

Das zweite, barüber bekannt geivordene, Acten⸗ 
ſtuͤck erfhien im Namen des Präfidenten des Gubers. 
niums, Lemberg am 5. Mai 1817, und enthielt fole 
gende Beflimmungen : ur 

„Bei dem bevorftehenden Landtage werden von den 
yerfammelten Ständen die Deputirten des Landausfchufs 

ſes gewählt, und wird auch das Amt eines Sekretairs 
und eines Archivars bei jenem Ausſchuſſe vergeben wer⸗ 
den. Aus jedem der drei erſten Stände, nämlich 
dem Beiklihen, dem Herren- und Ritterftande 
werden zwei Deputirte, aus dem Stande der Städte 



- den Deputirten der 

“‘. 

446 Gallzzien 
eher ein Deputieter gewaͤhlt werben, Matt, jedech bee 
zwei Deputirten der. drei erften.. Stände. wird der ein 
auf Techs, der. andere Auf drei Jahre, der Deputi 
der Staͤdte aber anf ſechs Sahte gewährt werden Diefe 
Deputitten werden . folgende Gehalte genießen: Jeder 
ber.zmei geiſtlichen Depatitten 1000-fl. jaͤhrlich. Jeder 
ten Deputixten aus dem Herrn⸗ und: Ritterſtaude 2000 fi 
jährlich. Der Räpeifche, Weputiise 900 ,A. tährlig...Re 

drei etſten Stände koͤnnen nur fols 
we gewaͤhlt werden, welche zu einem dieſer drei Stände 

hören, Die Candidaten um biefe ehrenvollen Plaͤtz 
bis 10. Jun. d. J. deshalb; eigene GSeſuche 

en Sr. Excellenz, den Herrn Prauͤſidenten des 
Guberniums und der Staͤnde, einzureichen. Ruͤck⸗ 

— 

‘ * J * ®r 

fichelich des Eomeurfed: um. die Mechte : bed: Deputitten 
, ⸗ a 

der- Städte wird: dad Crforderlihe beſonbers erlaſſen 
werden.’ : a a = My 
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| Waur re ingen Dorn gi dam Jehre roh | 
| fuhr, wo di Reich von weicham die erſte Theis 
"lung im Sabre 4772 bereits beträchtliche Länder, ge⸗ 
tsönkt: halte, vermittelſt der neuen Metfaffung vom 3. 
Mai zu eikenk: verjüngten pen Dafeyn ſich id. 
heben welter ad ib, mit Aufnahmeder drei Conſti⸗ 
taticaen⸗ doms. Mai 17944 von 20, Jul. 1807 und 
en 27: Nov. 815. Th. 2. &Sı ff gezeigt. worden? 

n Bezlehum Auf ‚die neüeſte ‘dem Koͤnigreichs 
Yen an, YA De; 45, nad; beilen Einverleibung 
in Rußtand vom Kaiſer Alerunder gegebene, Gonftitus 
Son, beief derfeibe zum 172 Febt. 1817 den erſten 
—355 Reichstag juſcminen. Ee iſt Fir die 

eſchichte ver neuen, Gpäftithlisrien wichtig, einige ij 
zelne Siellen aufbem: eier des Kaifers zum 
Iufaimuienbefufungs bar; polniſthen· Stoͤride, und aus 
Rinze Made bei ——— RE aufzir 
nehmen⸗ Be 

es j 4 52 

urn dem Sufammenbetufungefehteben yet 285’ 

Mia „Wir Unfern Unterthanen . des, Könt nigreichg 
en. die. Conftieution ertbeilten, war_:ed Unfre 

dad sabfücht, ihnen die Wohlthat einst Mar 
tönalseprajcnianten zu gern; jeßt ik es dur 
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2 Be 
erſte Wunſch Unlerk Gerzens, ihnen den Genuß der 
Freiheiten zukommen zu laffen, die diefe Bew 
falfung verbürgt. — — Senatoren, Sandboten und 
Deputirte! Langwieriges Unglüd laſtete auf Polen; 
fhredlihe Niederlagen haben euer Vaterland verheert; 
aber eure Vereinigung, mit einem brüderlihen Volke, 
eine Vereinigung, die für die Zukunft Buͤrge eurer Eri 
flenz iſt, hat das Gewebe diefes widrigen Schickſals 
bereit zerriffen, und eine durchaus nationale Com 
fieution, mohlthätige Geſetze, eine gluͤcklich gemäßigte 

Freiheit, werden: endlich die Spuren dieſer Kur zu lans 
gen Stuͤrme vertilgen. Euch, der Weisheit eurer Rath 

chläge,: vertraut die, Konjtitusionsurfunde dieſes vaͤter⸗ 
he Wert an: im euer Schons lept fie diefe Auf 

richtende Kraft nieder 10.7 N 
 VEOSIRPPE ee De a DE En 
*3In der Rebe, wymit der Kaifer am 27. Apr. 4819 
ben Reichstag ber Polen eroͤffnete, ib: 

2, np Bepräfensänten "des: Königreichs. Polen! Ehre Hof 
nungen and Meine Wänfche werben erfäls, Des Wolk, 
zu deffen Repräfentation; ie aprnfen ſeyd, Herq 
fteut' ſich endlich“ einer nationaler Ailens, ‚verbürgt 
burch Inſtitutionen, welche die Zeit ſtet und ſantio⸗ 
Br. — — Durch die in euerm Lande vorher beſtan 

Bene Organiſation iſt: es hglich gerorden, Uennitielbar 
gieienise einzuführen; die ich euch gegeben Babe, rind 
e mid -die Örundfäge jener liberalen Infi 

tutionen In Birtfamtelt feste, welde mie 
trnablaͤßlg am Herzen gelegen haben, und’ der 
sun heilfamen Einfluß ich, mi dem Beiftande 
Gottes, über alle Landes, welde sie Bovfechang 
Meiner Sorgfalt anvertraute, zu perbreiten 
hoffe. Solchergeſtalt Habe ihr Mir die. Mits 
tel dargelegt, Meinem Baterlande zu zeigen, 
was Ich ihm Felt langer Zeit-hureiteziund was 
es erhalten wird, fobald dig Elemente eines fo wich⸗ 
tigen Werkes die nörhige Entwicketung errelcht Haben 
werden. — — Die eonfkttutibnelfe Regterungss 
form wird nad und uud auf alle? eile der, 

4 
J 
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Verwaltung angewendet. Die Gerichtsverfaſſung 
wird organifirt werden. Geſetzentwuͤrfe im Fade der 
Civil; jowohl, ald Kriminalgefeßgebung werden zu eurer 
Kennenig gebracht werten... Ich bege das Wertranen, 
daß ihr fie mic anhaltender Aufmerkſamkeit prüfen, und 
Geſetze ſchaffen werder, beftimmt, die koſtbarſten Güter 
gu verbärgen: die Sicherheit eurer Perfonen, 
die eures Eigenthums, und die Freiheit eurer 
Meinungen. — — Repräfentanten des Körigreiche 

olen! Erhebt euch zu der Höhe cuser Beſtimmung. 
Ihr ſeyd berufen, Europa, das feine Blicke auf cu 
— ein großes Beiſpiel zu geben. Beweiſet euern 

tgenoſſen, daß die liberalen Inſtitutionen, 
deren auf immer ycheiligte Grundfäge man 
mit.den umfiärzenden Lehren, die in unfern. 
Tagen bie gefellfgaftlide Drdnung mit eil: 

ner fürdhterliden Kataftrophe bedrohten, zu 
detwerkfeln drohe, kein Hgefährlihes Blendr 
werd find, Tondern daß fie, mir Redlichkeit 
ins Werk gefent und vor allem mit reiner 
aulict nach einem erbaltenden und für. die 
Nenfchheit näglihen Ziele geleiter, ſie 
dollfommenh mit der Ordnung vertragen, und 
in Semeinichaft mit diefer die wahre Wohl⸗ 

fahet der Natiohen dewirten” 7 6 
2 

N x * 

- 

* r . “1 4 r 
» [3 F} ‘ 

Oritter End u 30 

- 
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13). 3talien 

Riss Zeutfchland erfuhr Fein Land in Europa feit 
den legten dreißig Jahren eine fo voͤllige Umbilbung. 

„feines ganzen älteren politifhen Syſtems, ald Ita⸗ 
lien, das überhaupt, nach der Menge feiner einzel: 
nen größern und. Heinern Staaten, feit den Zeiten bed 

| Dhittzlalters viel Xehnlichleit mit Teutfchland hatte, 
Der Hauptſturm, welcher Italiens vormalige poli⸗ 

tiſche Geftaltung traf, begann mit Bonaparte’s ſiegreie 
em Feldzuge im Jahre 1796. ' Mehrere italienifche 
Türken mußten ihre Oppofition gegen Frankreich mit 

beträchtlichen Opfern erkaufen; fo der König. von Sars 
dinien und der Papft. Andere Zürften verloren ihre 
gefammten italifchen Laͤnder; fo. die Häufer Eſte in 

- Modena, Bourbon in Parma und Habsburg -Lothrins - 
gen in Toſkana. Der teutfche Kaifer verzichtete auf 
Mailand und Mantuaz die Republik Venedig verſchwand 
auf immer aus dem europaͤiſchen Staatenfufleme; die 
Repnbliten Genua und Lucca wurden vielfach umge⸗ 
flaitetz der Kirchenftäaat und felbft das Königreich Nea⸗ 

pel wurden eine Zeitlang republifanifirt. 
Allein nirgends in Europa- wechfelten die innern 

und dußern politifchen Verhältniffe, fo wie die. Farben 
ber verſchiedenartigen politiſchen Spſteme, mehr, als 



Jechien 1 

in alien feit dem Jahre 17906. Daranfwiltte sheilg 
ber Wechſel des -politifchen Syſtems im dem, Abe 
Stelien mächtig gebietenden, Frankreich, theils ber 
mehrmals in und über Italien erneuerte Kampf, bes 
fonder8 aber feit dem Jahre 1844 die Bernicktung der 
VDelthecrſchaft Napoleons bedeutend ein. Denn Teit 
diefer Zeit rhrten nicht nur bie von Ahm vertriebenen 
Bärften zu ihren Stammbefigurigen zuruck; es würden 
euch, Bei vielen wichtigen: grographiſchen Beſtenmiungen 
in Hinficht: Ztaliens auf dem Wicher Enngreffe, durch⸗ 
‚gehende bie fett Dem Jahre 1797 in- Italien eingeführe . 
ten und mehrmals verdnberten;, aeuen Gonfiturtoe 
wen voͤllig wieder abgeſchafft. note 
‚An die Stelle: derſelben toaken nme m einigen itab 

lieniſchen Staaten andere neue politiſche Formen; in 
den meiſten Staaten. der Haldinſel ward durchgehends 
daB alte, vor dem Jahre 1796 beſtehende, Syſtem 
Im Sohlen: beige. 

. Demungeachtet haben die tn Italiens einzelnen 
Staaten eine längere oder Trjere-gÄrtHinbunc beftei 
benden neuen Berfaffungen, als Dentmdter beit 
Seſchichte und Ver Politik, em’ zu hohes Dr 
tereffe, als daß fie in einer woliſtanbigen Sammlung 
der neueuropaiſchen Gonfittutionen febien bärften: u 

9) Savoden— Piemont, Sarditlen. “ 

\ Der Kbnig den. "Saxbiniert,: Vittot Anſudeus3 
mußte (15. Mai 1796) Im Frieden mit Frankreich 
Sasdyen und Nizza an die Repudlik Frankreich 
abtreten, und fein Sohn, Kael Emandel 4 (9. Dec, 
4798). fogar auf Piemvnt eine Werzigtliefhingsun 
Ianbe. ansehen, ie blos bie em Satd⸗ 

/ 
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nien verblieb, Er legte ann 4. Sum, 1802 die koͤnige | 

liche Werde nieder, welche auf feinen Bruber, Victor 
Emanuel, überging, der im Jahre 1814 von Gabi 

mien zuruͤckkehrte, und nicht nur von den Ländern ſei⸗ 
ned Hauſes in Oberitalien wieder Beſitg nahme, fon 
bern au, nach den Beſchluͤſſen des Wiener Congref 
rs, den Freiſtaat Genug mit denfelben verband. . 

Sa Savoyen, Piemont und Mizza galten, 
8 3 Einverleibung in Frankreich ſelbbſt, bie für 
Frankreich gegebenen Conſtitutionen bis zum 
Jahre 1814. — Nach der Ruͤckkehr des Königs Bic: 
tor Emanuel nad Zurin, warb aber bie franzoͤfiſche 
Verfaſſung aufgehoben, und der Koͤnig regiert ſeit vie 

Zeit ohne repraͤſentative Staats formen. 

ME 5 » Genua - 

Die Republik Genua hatte bis zum Jahre 1790 
thre ariſtokratiſche Staatsform behauptet. AU 
aber ber zwiſchen Buonaparte und Deſtreich zu Leoben 
(16. Apr. 1797) abgefchloffener Waffenſtillſtand bereitd 

1, 

über das Scidfal der von Buonaparte in Oberitalin 
roclamirten neuen. cisalpinifchen: Republik - entfchieen 
—* da brach auch in Genua (41. Mai 4797) die 

Baͤhrung ber demokratiſchen Parthei gegen die ariſto⸗ 
kratiſche aus. ‚Ber ſranzoͤſiſche Geſandte Faypoult 
erklaͤrte ſich für die Anſpruͤche der Demokraten, um 
der Doge ſah ſich genoͤthigt, eine Deputatton in das 
Hauptquartier bed Generals Buonaparte zu fanden. 
So am am 6, Juny 1797 zu Montebello bei 

Mailand eine Conventi on zu Stanbe, einerfeit von 
Bironaparte «md Faypeult, andrirfeits von den 

| genuefiſchey Deputirien Sambinfe, Sarkonare u 

an 
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Serrn abyeſchloſſen, im welcher "die ariſtokratiſche 
dorm des Freiſtaats in eine demokratiſche umges 
wandelt, ‘und die Grundlage ber kuͤnftigen Verfaffung 
deſſelben feſtgeſetzt, fo wie gleichzeitig von Buonaparte 
det Doge.ein Verzeichniß von 22 Genuefern zuges- 
ſndt warh, ‚welche die prouiforifhe Regierung 
von Genua bilden ſollen. ine 

3° . olın W 

W). Grundzuͤge der Convention von Montebello 
vom 6 Juny 4797. 

6.4. Die Regierung der Republik Genua erklaͤrt, 
hie Spuverninetät auf ker 3 

Pe X 2 I GVeE 4 

efamintheit 
Aller Bürger des genuefiſchen Sebleres beruht. 

„2 Die gefeggebende Gewalt ſoll zweien 
Tepräfentirenden Mäthen anvertraut werden, wo⸗ 
Yon: einer aus 300, der andere aus 450 Mitgliedern 
hefiehen: wird. Die: yollziebende Gewalt foll cs. - 
wem Scnate,von.2 Mitgliedern. :nuteg,. dem NVorfige 
—* Doge, zuſtehen. Der Dege und die Senatoren. 
Men von der zwei Raͤthen ernant werden. 

8. 3. Jede Gemeinde ſoll eine Municipalitaͤt, 
und jeder Diſtriet ene Verwaltung haben. 

26, 4. Die Bählacten. zu_allen ·obrigkeitlichen Stel⸗ 
Ins, die Abtheilung Bes‘ Landes, im Diſtkiete, der jeder 
Aptöftelle anzuverzeauende. Anıheiß ‚von. Staatsgewalt 
Ni Organiſatian der vichterlihen Gewalt und der —8 
feten Dad, felin’ yon ein Befeggebenden Koms 
urtſfion deflimme. werben, welche den Auftrag erhal⸗ 

ten fol, die Conſtit ut ion und alle Geſetze, die zur 
Arganiſtrung der Negitrung gehören, zu entwerfen, mes 

Bei fie dafuͤr zu forsen hat, daß nichts gegen die 
tatholifche, Religion verfügt, daß die von dem 
Staate verbärgten Schulden gefichert , der Freiha—⸗ 
fen der Stade Genua und die St. Georgsbank ers 

Rn, und Mansregeln getroffen: werden, tim, ſo Weit 

Y 

— 
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8. die Mittel verſtatten, fuͤr· den Unterhalt. bet tem, 
Ien vorhanden Edeſleute zu forgen. Dieſe 

ommiſſion —— innerhalb eines Monats von 
dem Tage ihrer erſten Sitzun an endigen. 

6. 5. Da das Bolt ſich wieder in feing Rechte ei 
geſetzt befindet; fo jede Art von Privilegiim 
und von befondrer Einrichtung, welchr die Einheit dei 
Staates unterbricht, hiermit noshwendig vernichtet. ' 

8.6. Die einftweilige ——— ſoll einer 
gierungskommiſſion pan 22 Mitglied 
m iße def eins Bose, Annan un 

44. Jun. eingejegt werden: 

Die Hbrtgen Artikel beftimmten ben Kirkumgaftei 
bieſer einſtweiligen Reglerungskommiſſi om, ‚womit. im 

eilften und letzten Artikel das Derfprechen verbunden 
ward, daß. bie, fränkifche Nepublif ber Republik Genus 
ihren Schutz, und felbft den Beiftand ihrer. Armeen 
bewilligen werde, um, falls es othwendig ſeyn follte, 

die Vollziehung wieſer Artikel’ zu erlelchtern, und das 
Geblet der Republik Secnua in first ——— 
zu ee ne 

Lt: hen WEITER 

ob num ‚glei hie eingefehte Kegierungstommifien 
PN mit Derüht und Feſtigkeit betrug, bie Abgaben 
uetminderte, . den Inaungszwaug und die druͤckenden 
Monopole mit-Zebendihitteln aufhob; fü erhielt fie doch 

elne bedeutehde ariftotratiſche Rep, zu "welcher bes, 
fonderg die. Geifttipfeit, ‚gehörte: — 

Am 14. Sept. ſollto der —* ver neuen Con⸗ 
ſtitution dem Volke vorgelegt werben, Ob es num 
glei darin ausdruͤclich hieß, Da ber Staat die df 
fentliche Ausübung der katholiſ ben. Religion in feine 

Schutz —— fo ‚verhreiteten hoch. hie. Segner, Di 
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die neue Sonftllutien Hi Religion zu‘ Gonabr vrichte, 
und ließen’ deshalb einen verfaͤlſchten Entwurf derſelben 
drucken, worin es unter andern hieß: die katholiſche 
Rettgion "wich In der Tigusifchen Republik abgeſchafft. 
Dies beuitfle (A und 5. Geht.) einen Aufſtand 
Vo — 17060 bewaffneten Laublenten, bie vor Genua 
vruͤckten, die Feſtungswerke beſetzten/ amd’ Anfangs bias 

u: EarpoRipe-eßkioh; dann bie’ Wieberfehr des aus⸗ 
gewanberten Adels, und zuletzt vie Wiederh erſte lung 

ber? alten Regierungeberftifſuig verlangten. Diefe Map 
für wurben aber‘ vom General’ Düpbet mis dem Nas 

. Konilgärben imd 1800 Mann "Eihtentrappen, nach eis 

rd 

nem “blutigen: Gefechte zerſprengt⸗ allein die neue 
Berfaſſung ward erſt am 2. Dec.i1797 dem 
Volke vorgelögt "undsen: dieſent angenommen. Dieb 
Staat erhielt darin’ den Namen: -Figurifhe Repm 
blik, welcher Frankreich die innerhalb ihres Gebietes 
gengenen kalſerlichen been Kor, LE | 

ee ir: — 

—— auf die Bekimnmngen ben orsention von Rent | 

tebello gegeändete Berfaffundso 9: Dei 1797 
iſt noch ‚wicht in Bxtuäso aus zumittein geweſen. 
‚Ste wird nachsetietert werben ) * nz 

ET per m. | 

BE —9 der. Erneueng dei Kriegesim Sabre «709 
lut⸗ beſonders daB i@ebiet Ser liguriſchen Republilz 
denn Hier behauptete -Fickiider: Meft des vont ben Ruſſen 
und Oeſtreichern· aus ganz Obrritalien verbgängtch fraild 
noͤſiſchen Heerrs ib: Hlaftens ‚übergab. erft am 4. Zuny 
1806 das ‘audgehungene Gerd an bie. Deftreichen, 
Od nun Aleich die Schlacht vom Marengo (14. Iuny 
1800) von neuem uͤber Italiens Schickſal entſchied; 

ſo wogte doc) ber Partheienkampf maͤchtig in der ligu⸗ 
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riſchen Meprhlik welche im Limevillee —2 a 
4801) von neuem anerlannt werd. | 

.. Im September. 1801 ward ber Mepudlit on 
ein nener Gonftitutionsentwurf non Paris aus mitge⸗ 

tbeilt, der aber nicht ind Leben trat: Vielmehr gingen 
Kigurifche Deputiete im Iynıar 4802. nach Lygn, we 
der damalige erſte Conſul Frankreichs Buonaparte die 

Fonſulta der, cidalninifchen: Republik ſprach, und der⸗ 
ſelben am 26. Jan. 4802 eine neue Verfaſſung ‚geb, 
in. welchen.er als Maͤſident dieſes Freiſtgates erſchien 

Die liguriſchen Depufirten. konnten nicht den erſten 
Gopuſul ſprechen; zur der Minißer. alleyrand verhane⸗ 
—F mit ihnen. Wahrſcheinlich wollten fie; nicht in 

die ihnen vargeſchlagne Bereinigung ihres —2 m 
der cisalpiniſchen Republik eimoilfigen - 4 J 

* 3 er 
’ uno. Dat gar N 

Darauf überreichte. am Dr; Sup 1802 ber — * 
ſiſche Sefandte Salicetti zu Genua eine neue Com 
witution, welche Budnaparte und Talleyrand unter⸗ 
zeichnet hatten, und: welche: ſich Der der cisalpiniſchen 
Rrepublik vom: Jahre 4802 ſehr näherte. Ob gleich 
im Moniteur jene Unterſchriften fehlten, und es darin 
hieß, Ligurien habe ſich ſelbſt die neue Verfaſſung ge⸗ 
geben; fo "fcheieb. doch in Genua bie. KRegierungskom⸗ 
miſſion an das Voll: „Dem, der Europa ven Frier. 
den gab, dam es zu; auch, unferer Republik eine neue 

Geſtalt zu geben.“ Doch nahm ber. vom erſten Eon⸗ 
fl zum Doge der liguriſchen Republik beſtimmte Cats ' 
taneo (ligurifcher. Geſandte zu Mailand) dieſe Wuͤrde 

nicht an, m deſen Stelle Girolacno Dur 
‚trat, Ä Be ' 

& B 
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H Tonßlturion- vom. 26: Bar 100R 

vu is 2.8 ı 3. @rfter: Ziten. or Fe 

Srundgefehe 0: 

4. Freiheit, Gleichheit und Nationalrepraͤſentation 
- find die drei großen’ Grindlagen der Conſtitution der li⸗ 

wuüchen Reyublik 3 + .. ud ie 

©: 2. Die Conſtitution beſtimmt die Organifation. der 
verfchiedenen Bewalten, und die Prineipich der orga⸗ 
Küchen. Gelege. . ..r ” ir 

Die. ———— Gefebe tannen nicht verdadert wos 
vee ‚als fünf. Jahre, nachdem fie. gegeben wurden. Die 

odificationen derſelben, welche men alsdann in Yo 
flag bringe, muͤſſen. nach den ‚dei der Geſetzgebung ger 

Au lichen Formen. erfolgen, 

3. Die Gehege: beſtimmen die Gegenſtande were 
fh auf die Eivils Kriminals und Handelsgeſetzbuͤchen 

beziehen. die Abgaben, den Verkauf. der Nationalguter, 
die Aushebung des..Lands und Marinetruppen, und die 
gu gung der Münzen; fie werden von dem Senate der 

ſtaͤtig ung des Voͤlkes unterworfen, welches teyraſem 
fire wii durch die” Nationalconſuita. I 

24. Die altgeniven/ auf die Eeſere gegründeten. FRA 
"die Vollziehung derfeiben bẽzweckenden, Anordnunges 
werden durch Degrete des Senats erlaſſen. 

In dringenden und nicht: vorhergefehenen Fällen, bir 
fonders wenn. die öffentliche Ruhe in Gefahr iſt, ann 

der Benat,-dchrgmei_ Drittheile, der. Stimmen ,. provi⸗ 
forifch die Gefehesvorfchläge in Vollziehung bringen, 

. Die Auflagen fi nd allein von. diefer, Verfuͤgung ausges 
nommen. Ä 

. "Br Die Anordnungen und Befehle in Angeneſſen 
heit zu den Geſetzen und Decreten, die Oberaufſicht uͤber 
die Agenten, die Leitung der bewaffneten Macht, werden 
yon einer hoͤchſten Magiftratur beſetzt, welche der Senat 
aus ſeiner Mitte ernannt. | , 
4, 

. 

. 
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E De Vawendung der Getede⸗ anf die Nerlcichen 
gegen den Staat, fo wie auf die Streitigkeiten der Buͤr⸗ 

. ger unter einander, ober des: Buͤrgers mit dem Staate, 
schhren für die octichtlichen Vehorder. J 

en 

Bu Zwbe iter Ziteh, J 
Von den Corporationen, welche PR der Es 
merfung una: Bohstehung ven Belege com 
sCHEriren.. on ’ 

7. Der Senat beficht aus 30: Miegltederu, die wo 
nigfens. cin Alter von 30. Dahten erreicht. haben. 

a hey 

Den Borſitz im Senate führe ein Dose, der wenig 
40 Jahre alt feyn muß. 

"Er theiit ſich in fünf‘ Sectionen: die Regietu — 
magistrature suprême); bie ie der Juſtiz und Gefehge 
Burg; die des Junern; Die bes Krieges md ber Ma— 
wine; die der Finanzen. nd 
Bde Praͤſtdenten Ber vier befehbern Setlionen ve 
Aicten zugleich die Furetionen der Meiniftee! = - -: 

"Die Regierung beſteht aus n Mit glledern, m 
| Inbegriff des Doge; welcher pran irt, and den Prät 
denen. der vier andern Sectionen. ”' Unter‘ den vie 
Wigen Mitgiedera 'gidt es wenigſteus zwer Depmeirte 
aus dem Collegium. det Grundbeſtzerr ° ':. 

Der Senat: ernennit die: Prafdehten- und bie Die 
dex jeher Session. - Er kann: für auf den Amrag 
ge veraͤndern. 

: Die Dauer der‘ Bonpionen eis Done. iſt fear 
—* — 

7 Der: Senat erneuert ſich aller aut — zum ai 
ten Theile. 

Der Schaft ‘des Doge iſt 30,008: genueſiſche Lite, 
we der Mit ou ber Diegierung 9000: Live, und bat 
Ber ‚übrigen Sensoren 6000 kire. Pa 

Diefer Artikel dient zur Srundlage re das organir 
ſche Geſetz in verreff der Negterung. 

— 
[4 

—_ 

Mo 
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B. Es er ver Repubit drei‘ große Eoflegia: 

Er das Collegiuin Der Grundbeſitzer, deffen Mi 
‚ glieder wenigſtens an liegenden, in dem Katafter 
verzeichneten, Gruͤnden 720,000 Lire beſttzen müfs 

fen. Der vierte Theil: dieſer Summe kann In 
Inſcriptionen bei der Georgenbatik beftehen; J 

BbD) das Collegium ber Rauflentes - - 
eo) das Collegium der Gelehrten, gewählt aus dem 

Rechtsgelehrten und, aus denen, welche ſich mit 
‚den Biffenfhaffen und freien Känſten 
beſchaͤftigen. — Die beiden erſten Eollegia beſte— 

hen jedes aus 200, das Collegium der Gelehrten 
nur aus 100 Miitgliedern. Die Mitglieder diefer 

Collẽgia müffen wenisftens 30 Jahre alt ſeyn, 
Geſetzlich treten fie aller zwei Jahre zuſammen; 
doch Kiinen fie Auch von dehi Senate außerordentr 

2." U: zuſammonbebufen werden. 

Ihre Sitzungen duͤrfen nicht über zehn Tage dauern 
und Die Orte, wo ſie ſich verfanireln, müfjen wenigſtens 
zwei Lieues von- einander liegen, 

Sie waͤhlen die, ‚Senatoren, , Sie praͤſentiren drei 
Candidaten, als, welchen der. Schaf den Dege. ernennt. 
* Mitglieder des Eollegiums find, es Ruf Lebens eit. 

ller ſechs Jahre werden diejenigen erſetzt, welche * 
den, oder als Unwuͤrdige ansgeſchloſſen worden ſi ind. 

Ein organiſches Geſetz ordnet. die Art ber. all, 
and die, Eigenſchaften, mehhe, Wr —— eufare 
dert werden. .. a ae ee 

. 9. In jedem Gerichtsbezirke ernennen Sie Sägen 
«fire drei Jahre eine Conſulta, die hoͤchſtens au os 
Mitgliedern beitehen kann. 

Um wahlfähig zu feyn, muß man entweder ein. Sans 
eigenthum, oder ein buͤrgerliches Gewerbe beſitzen, das 
wenigſtens 1000 Lire eintraͤgt, oder ein Amt mit 1000: 
Lire Einkünften, oder man muß fünf Jahre lang Schiffes 
kapitain geweſen feyn, ohne fich eines RELBIEN Impuls 

| dig. gemacht zu haben, 
— 



..3.Dieſe Eomfulten entiwerfen ein Perzeichniß Aber 
den Etat ihrer Gerichtsbarkeit, und übergeben ihn dag 

. 

Regierung. Ä | 
Sie werden, nah einem feſtgeſetzten Verhaͤltniſſe, 

Depntirte zur Nationalconfulta, welche wenigſtens 3000 
Lire Einkünfte haben. - ee nn 

Diefe Eonfulta fol beſtehen aus 60 Bis 72 Mitgfier 
deun; fie wird vom Senate zufammenberufen und vers, 
tagt. Sie muß fi jährlich wenigftens einmal 'verfams 

' meln, um dad Budget"änzunchmen, und die Ir vorges 
legten Geſetzesentwürfe zu prüfen. Dieſe Entwuͤrfe 
werden von neun Procuratoren discutirt, welche die 
Conſulta aus ihrer Mitte ernennt. “Den Vorſitz führt 

ein Sprecher, welchen man. für die ganze Dauer der 
Sisung wähle. ,, — 
Die Mitglieder bekommen keinen Gehalt, 
Dieſer Artikel iſt die Grundlage des organiſchen 

Geſetzes über die Conſulten. 
10. Die Collegia ernennen aller zwei Jahre ein. Syn⸗ 
dicat aus 7 Metgliedern, welche 40 Sahre alt. ſeyn, 
ynd, wenigftens 10,000 Lire Einkünfte haben müffen. 
Dieſes Spndicat Farin aus wictigch Gruͤnden die 
Eenſur verhängen‘ uͤber zwei Mitglieder des Senats, 
zwei Mitglieder der Nationalconſulta, zwei Mitgtieber 

jeder mit der Gerichtsbarkeit beauftragten Conſulta, und 
über zwei Mitglieder jeder einzelnen Gerichtsſtelle. 
Die Sitzung kann nicht uͤber zehn‘ Tage dauern. 

Bas Protocol ihrer Verhandlungen wird gedruckt. 
Die Conſulta kann im Nothfalle verordnen, daß au⸗ 

Berördentlihe Dyndieate ſich mit der Rechtspflege bes 
figäftigen. . Das Protocoll ihren Verhandlungen: wird 
edruckt. i Te Se De, , 
: Das? Urtheil der - Cenſur kann nur einſtimmig 
ausgeſprochen werden. Wird ſie blos von der Mehrheit 
der Stimmen beſchloſſen; ſo iſt dieſes Urtheil, mas die- 
hoͤhern Behoͤrden betrifft, der Nationalconſulta, was 
die niedern anlangt, den mit der Rechtspflege beauftrag⸗ 
sen Conſujlten unterworfen, u F F 
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vwaf⸗er Artitel if die Grundlage des organiſchen 
Or äber die Cenſur. 

Das LTerritorium iſt eingerhelte in Jechs 7% 
——— und theilt ſich wieder in Cantone. 

Es gibt in jedem Gerichtsbezirke einen Proveditor; 
Cpröveditenr) welder von der. Regierung ernannt wird⸗ 
and cine Verwaltungsjunta. 

Dieſer Artikel dient zur Grundlage für das organ | 
ſche Geſetz über die Verwaltung. | 

12. Die Richter werden auf Lebens zeit ernanutt. 
Es gibt für die ganze Republik einen hoͤchſten Ges 

richtshof, welher in leſter Inſtan über ale. appelar 
tionen der Reviſtonstribunale entſcheidet. 

' Vieſes Tribunal nimmt alle Caſſationsgeſuche an. 
Es gibt drei Reviſionstribunale und ſechs Gertchte⸗— 
tribunale, und Cantonprichter für die erſte Inſtanz. 

Es gibt Handelsgerichte/ welche ſummariſch verfahren, 
Es ‚gibt ein Syxcialtribunal zur Entſcheidung dee 
Prozeſſe, bei welchen die Nation urſpruͤnglich und direct 
wer fire iſt 

Es gibt Sperlaltribunale für mililatiſche Berschungen, 

#r « 

" 

Das Geſetz kennt feine andern Zribunafe an, alß 
welche durch die gegenwärtige Conſtitution eingefegt find: 

Diefer Artikel dient dam wenigen Belege Aber 
e x Biepespflege. 

\ 

Dritter Eiten 
Allgemeine Beftimmungen. 

43. Die katholiſche aportoliic ‚vömlfähe Religion ry 
Gtaͤatsreligion. 

Die Guͤter, welche gegenwärtig Erzbiſchoͤffe, Biſchoͤffe, 
Didceſancapitel, Seminarien, Pfarreien und Vicgrien 
beſitzen, dürfen nicht veraͤußert werden. 
14. Das uiguriſche Volk ehrt und ſchaͤtzt den Han. 
Set. Es fol zu Genua eine Schiffswerfte feyn, una 
die Republik wird eine Marine F unterhauen, welche we⸗ 



t ! » 

\ 

x 

ans 2 ee von .74 Kanonen; 2 Fregatten 
und Eorverten Drei Mifionen. ſind jaͤhrlich 
fuͤr die unterhaltung. ve Marine beſtimmt. 

Es wird eine. allgemeine Klaffifiention der Gehen 
t werden. . . 

‚45. Die Republik deckt ihre Ausgaben durch Nirecne 
und indirecte Steuern, feſtgeſetzt und vertheilt durch das 
Geſetz. Der reine Ertrag aller Ausgaben muß 9 DIE, 
Live betragen. 

Eine Rechnungskommiſſi ion, ewaͤhlt aus her Natio⸗ 
nalconfulta, verificirt in jedem Sah hre die Rechnung der 
Einnahmen und Ausgaben des Staates, 

Die Regierung wird, fobald ‚als. ‚möglich, bie Aus⸗ 
jahlung der Intereſſen der con plidirten Nationalſchuld 
fiber ſtellen, mit Einfchluß der Snieriptionen Bei der 

Georgenbank. Bie lege der Conſulta einen Plan 
zur Dedang des no nicht liquidirten Theils der oͤffent / 
kihen Schuld ver. 

46. . Die Conſtitution garantiee- die Särgerlige 
Breiheit. Ein organifhes Geſetz wird die Form bes 
flimmen, wie man fid) der Bürger verfihern -und ſie 
den Gerichten übergehen kann, weiche fi eines Verbre⸗ 
eng verdächtig gemacht haben. 4, 
‚47.86 gibt ein Nationalinſtitut. Gin organiſches 

Geſctz beſtimmt feine Bildung und. feine Wirkjamteit. 
18. Die Eonititution garantirt denen, welche Natio⸗ 

nalguͤter erworben haben, den Beſih der Güter, die am 
fle verkauft worden ſind. . 

. 49. Die organ ganifchen Geſege, welde durch gegenwärs 
tige Eonftitutioh feftgeleße worden find, entwirft der Ses 
nat, und werden binnen Jahres friſt bekannt gemacht. 

Allein auch dieſe Conſtitution ward bereits am 1. | 
Dec. 1802 von neuem verändert, und zwar mit Bes 
ſtimmungen, durch welche ſie ſich der alten Verfaſſung 

noch mehr, als bie vom 26. Juny naberte. ‚Nach dur 



fiben ‚yelibirte: ein auf 6 Jahee verwäßlter Dege in 
bem regierenden Senate von 30 Perſonen. } 

“Auch diefe Eonftitusion vom 1. Den 4802 fon nach⸗ 
geliefert werden) | 

Wins 6 fürn Längt Buonapartes Kofiche geweſen 

War, warb endlich im Mai 1805 ausgeführt, wo er 
zu. Mailand fich befand, um fich die italienifchs 
Königsktrone aufsufeden Bei dieſer Feierlichkeit 
erſchien auch der Doge Durazzo mit einer liguriſchen 
Deputation. Allein noch vor der Krönung reifete = 
wit drei Senatoren nad) Genua zurüd, worauf ber 
figurifche Senat (25. Mai 1805). die Einverleis 
bung bed ligurifhen Staates in Frankreich 
decretirte, und Napoleon am 4. Juny dieſes Deecret 
wit der Erklaͤrung beſtaͤtigte, daß Liguries einen 8 
tegrirenaden Theil Frankreich. bilde ſollte. GS 
ward in drei Departements Genua, Montebello und 
der Apenninen) getheilt. 
‚In diefer Verbindung mit Frankreich. blieb Bigieien 

7 nach Napoleons Verzichtleiftung auf den franzoͤſi⸗ 
fden Thron im Aptil 1814. Da erfchien der Lord 
VBentinck am 19. Apr. 1814 in. dem, von ben Frans 
zeſen verlaſſenen Genua, ſtellte in Namen Groß⸗ 
dritanniens daſelbſt die frühere erepublikaniſche Vers 
ſeſſung, wie vor dem Jahre 1797, ber, und we 
rannte zwei Drittheile, des großen und kleinen Rathes. 
Alein, während die Geaueſer, geſticht auf diefes Less 
forechen, ber Anerkennung ihrer Wiederherſtellung ente 
gen fahen, wurbe, nach den Befchlüffen des Wiener 
Congreſſes, der Freiftaat Genua, unter dem Namen 
eines Herzogthums, fo wie die vormaligen kaiſere 

lichen Lehen in damſelben und bie Inſel Gapraja, 

3 

Be a 
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. dem ‚Könige won Sarbinien zugeteilt. Doch werd 
dieſe Einverleibung durch gewifle, der Congreßatte ans 

gehängte, „Bebingungen” gemilbert, „welche als 
Bafis der Vereinigung ber Staaten von 
Genua mit denen von Sardinien dienen fol 
Ten. :— Mit diefer Vereinigung erlofch, wie im gem 

zen fardinifchen Reiche, auch in Benun bie repräfentw 
tive Staatöform. E en 

ı 5 
⸗ 

KTisalpiniſche Republik (1707); Stalienifhe 
Republik (1802); Koͤnigreich Italien (1805)3 
loinbardiſch⸗ venetianifches Königreich (1815). 

Die Herzogthuͤmer Mailand und Mantua mem 
zen, ald Beſtandtheile der fpanifchen Erbſchaft, am 
‚Ende des fpanifchen Erbfolgekrieges an Deſtreich ges 
kommen, und blieben in deffen Händen, bis Buona⸗ 
parte, nach feinen Siegen, in Oberitalien im Jahre. 

1796, am 20. Mai 1796 die Freiheit der Lom⸗ 
bardei ausſprach, Und Anfangs aus der Lombardei 
die tranfpabanifche, und amd den vom Papſte 
eroberten Legationen, Bologna und. Ferrara, di 
eisalpinifche Republik bildete, zu welcher legten et, 
nach Yufhebung des Waffenfifliftandes mit dem Her 
joge von Modena (8. Det, 179%), Modena m 
Reggio ſchlug. Der Papft mußte, im Frieden zu 

Tolentino (10: Febr. 1797) bie brei Legationen, Bo 
logna, Ferrara und. Romagna, an bie neue Republik 
in der. Lombardei abtreten, und ver Kaifer Franz er⸗ 
kannte in den Präliminarien zu Leoben (16. Apr. 1797) 
biefelbe als tranfpadanifche, und — nachdem fie am 
29. Juny 1797. von. Buonaparte. ihre erfle Verfaſ⸗ 

. 0 

— 
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fung. erhalten halte — im Frieden zu Campo Ford 
mio. (17. Oct. 4797) als ci8alpinifche Republik 
an, Dieſe Republik warb aus den Provinzen Mailand, 
Mantua, Modena, Reggio, Maͤſſa, Carrata, Bologna, 
Ferrara, Romagna, Bergamo, Breſcia, Crema, Velt⸗ 
lin, Cleven und Bormio gebildet. Die erſte Con⸗ 
ſtitution derſelben *) war ein Nachbild der franzoͤſi⸗ 
ſchen vom Jahre 1797, und in derſelben das demo⸗ 
kratiſche Prinzip, wie in jener, vorherrſchend. An 
ber. Spitze derſelben ſtand die Erklaͤrung der Rechte! 
umd Pflichten des Menfhen und’ Bürgers. 

Es warb für die vollziehende Gewalt ein Direcs: 
tariung von fünf Mitgliedern, und flr bie gefegger 
bende Gewalt ein Rath der Alten von 40 Bis 60," 
und ein großer Rath von 80 bis 120° Mitgliedern 
‚eingefegt, — Allein kaum war der. Stifter diefes Freie 
ſtaates nach Aegypten abgegangen, als der franzöfie‘ 
fche Gefandte Trouvé am 30. Aug. 4798 wefentliche' 
Veränderungen in der Verfaſſung beffelben' vornahm,- 
und einen neuch: Gonſtitutiondentwurf vorlegte. Er 
erklaͤrte in feinem Schreiben an beide Raͤthe Eisalpt⸗ 

niens (Vergl. Poſſelts allgem. Zeit. 1798, diel 
Nummer vom 19. Sept): „ine Gonſtitution, die 7 

oft verlegt ward, um noch einige Kraft: zu ‚behaupten, 
und um bie Rechte der Buͤrger zu ſichern; eine Regie⸗ 

rung ohne Mittel; gleich. ohnmaͤchtig das: Gute’ zur 
thun, und das Boͤſe zu verhindern; eine: verderbliche! 
und übel verſtandene Verwaltung; ein für nichts zu 
rechnender und aͤußerſt koſtſpieliger Militaͤrſtand; bie: 
Finanzen in einem ſchauderhaften Verfalle; keine repu⸗ 
blikaniſchen Satzungen, Fein Öffentlicher Unterricht, Fein- 
Zufammenhang, Feine. Einförmigfeit in ben Gieilge 

*) fol nachgellefert werben: - 
Dritter Wand. 30 
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ſetzen; allerwaͤrts Wange an Subordiaation, Sorge 
ſigkeit, unbeflräfte Vergeubungen: turz., die voll 
Rändigfle und entfeglichfte Anarchie.“ So fchildere - 

Trouv« den Zuſtand Gisalpiniend. - Frankreich, fagte 
er, habe dies mit Schreden gefehen, babei aber: ges 
wuͤnſcht, daß bie gefeßgebenden Räthe Gisalpiniens 
felbft die Mittel der Rettung anwenden möchten. Des⸗ 
halb habe er (Trouvé) dieſe bei ſich verfammelt, und 
fi) begnügt, ihnen Rath zu erfheilen. . Weil fie aber 
fi nicht hinlänglich bevpllmächtigt geglaubt, und bie 
Ehre, ihr Vaterland zu retten, von fich gewiefen hät. 
ten; fo wolle er nun mit ber cidalpinifchen Conftitus 
‚tion, Regierung, Gefeggebung und Derwaltung Ben 
änderungen vornehmen. 

Diefe beflanden in ber Verminderung der Deputn / 
den und ber Departemente, in der Organiſirung und 
Innern Polizei der gefeggebenden NRäthe, in der Orga 
nifirung ber Gerichtshoͤfe, in ber Zahlung einer Bei⸗ 
feuer. ald Bedingung des Bürgerrechts, in firengeren: 
Bedingungen bei Ertheilung des Buͤrgerrechts an Auss- 
Länder, in weniger häufigen Wahlen, und. in der Bes 
ſchraͤnkung der Volksgeſellſchaften und ver Tagesblaͤt⸗ 
ter. Er erklaͤrte, die bisherige Conflitution (vom 29. 
Sun. 1797) fey nur eine Art von militärifcher ‘ 
Anordnung, und von der Nation auf Feine Weiſe, 
weder durch unmittelbare Annahme, noch durch Ernen⸗ 
nung zu den öffentlichen Aemtern,. fanctionirt gewe⸗ 
fen. — Der Rath der Juͤngern zu Mailand machte 
baher, in einem Schreibe an den Rath ber Alten, 
dieſe Veränderungen befannt und erklärte die neue: 
Gonftitution für das Grundgefeg der Republik, S 
die allgem, Bei am ang. Orte.) 
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Allein nach wenigen Wochen veraͤnderte der fran⸗ 
doͤſiſche Obergeneral der italieniſchen Armee, Brune, 

am 49. Oct. 1798 don neuem die Einrichtungen des 
Trouvé, indem er verſchiedene Mitglieder der gefehges 

benden Räthe und, des Vollziehungsdirectoriums abfekte, 
und andere an deren Stelle ernannte.. Do biefen 
Schritt Brune’s deſavourte das franzoͤſi ſche Directo⸗ 
rum officiell, mit des Directors Treilhard Unter 
ſchrift. (Vergl. Allg. Zeit. 1798, vom 26. Dec.) 
Der franzöfifche‘ Regierungskommiſſait Rivaud erließ. 
deshalb (&. ebendaſelbſi) eine Proclamation an dag 

tisalpiniſche Volk, in welcher es heißt: „daß die franz 
zöfffhe Regierung zwar die Mängel der erſten eisalpi⸗ 

niſchen Conſtitution eingeſehen und gewuͤnſcht habe, daß 
dieſe Maͤngel ohne Erſchuͤtterungen und Unruhen haͤts 
tin abgeändert werben moͤgen; daß fie aber bie Bis“ 
rechnungen einiger ‘Männer nie, billige, welche mit 
weniger Eifer lach” der Vervolltoinmming der eisalpi⸗ 
niſchen Regierung, als darnach, ſeͤlbſt zu regieren‘ 
getrachtet, und bie Gewalt der Kriegsmacht dabei ges. 
mißbraucht haͤtten.“ Worauf führer förtt „Ihr font 
unabhängig und frei: feyn; das iſt der Wunſch ber 
Natur; das iſt der Wunſch des frangöfiichen Volkes. . 
Ihr ſollt im Rücficht auf die Grundgeſetze eurer Re⸗ 
publik das Recht ausüben, welthes eng eure Some \ 
rainetaͤt ertheilt.”" · 

Die neue Geſtaltung Cisalpinieits ward aber burch 
den im Fruͤhjahre 1799 zwiſchen Deſtreich und Frank: 
zeich beginnenden Krieg verhindert. Die ciöalpinifche 
Republik ward: bei den Siegen der Deſtreicher und 
Ruffen, in Oberitallen bi8 zum "Siege Buonaparte's 

‚bei Marengo (14. Sun. 1800) aufgehoben. Nach 
dieſem Siege gab ber damalige erfte Sonjut Frank 

| 20; 
m 
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reichs der erneuerten Republik (18. Jun.) eine provi⸗ 
ſoriſche Regierung. Sie warb. (9. Febr. 1801) im Luͤ⸗ 
neviller Frieden von neuem anerkannt von Deſtreich, 
und der Thalweg ber Etſch ihre Grenze gegen | bie 

- Grenzen Deſtreichs in Italien. 

Darauf verfammelte der. erfte Conſul eine Staats⸗ 
conſulta derſelben von 450 VPerſonen (29 Biſchoͤffe, 
33 Pfarrer, 46 Rechtsgelehrte, 31 Gelehrte, 31 Kaufe 
leute, 12 Departementöndminiftratoren, 40 Staͤdtede⸗ 
putiste, 48 von ber Nationalgarde, 27 von ben Linien. 
truppen, ‚150: Notabein, 6 von bem Regierungsands 
ſchuſſe, und 31 von der bisherigen proviſoriſchen Con⸗ 
ſulta) im December 1801 zu Lyon, wo.am,28, Jan. 
1802 die neue Conſtitution der nunmehrigen itas 
lieniſchen. Republik ausgeſprochen, und der erſte 

nful.zu. ihrem Präfidenten ‚ernannt warb. Ent: 
ſchieden behauptete dieſe Conſtitution in ihren drei, | 
ı Wablcollegien: der Srundeigenthümer, br. 

@elehrtien, und der Kaufleute eme wefentliche 
Verſchiedenheit und einen bebeutenden Vorzug vor der, | 
franzöfifhen Conſtitution vom Jahre 1799, und.niht | 
ohne Grund war. .die Meinung, daß mian in dieſer 
ttalienifchen Gonftitution einen Verſuch machen wollte 
ber, werm er geläuge, auch auf Frankreich Übergetra: 
gen werben koͤnnte. ntfchieven gehört diefe Gonfli, 
tution im Ganzen.:zu den beflen der .neuern Zeit, 
wenn gleich ihr politiſcher Charakter theild aus der da⸗ 

- maligen Stellung Cisalpiniens zu. Frankreich, theils 
aus der indivibuellen Denkart des damaligen. erſten 
Eonfut anigi. erklaͤrt werden miß. | 
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Ä Fr nz Auf * I. j 

s) Eonftitution vom 38; Januar 4802. |: 
Erſter Titel. en | 

..... Bon: der italienifhen Repubſik. 
1. Die römtfhrtarhottfäie apoſtoliſche He 

ligion ift die Staatsreligion. 
2. Die Souverainerdt berußt auf ber. Geſammtheit 

der Buͤrger. 
3. Das Seblet der Rcpublik wird in Departeinente, 

Diſtricte und Gemeinden eingetheilt. 

 Biositer Titel. 
Bon dem Buͤrgerrecht. 

4. Jeder von einem eisalpiniſchen Vater geborne, und 
auf dem Geblere dev Republik, wohnbafte Mann wird 
‚dei feiner Volljaͤhrigkeit ver Buͤrgerrechte theilhaftig. 
5 Des naͤmlichen: Reches wird jeder Fremde theil⸗ 
haftig, der, im Boſttze eines Grundeigenthums, oder eis. 

nes Induſtrie⸗ oder eines Handelsrtabliſſements auf dent 
‚Sebiete der Republit, 7. Sabre. nach einander fich ie 
derſelben aufgehalten, und erklaͤrt hat, daß er cisalpi⸗ 
niſcher Bürger ſeyn will... | 

+ 6. Unabhängig von der Bedingung des Aufenthalts, 
bewilligt das Gejeg die Naturalifation auch denjenigen, 
‚die fih Über ein betraͤchtliches Eigenthum auf. dem: Ser 
Bicte der Republik, oder über cine ausgezeichnete Ges 
ſchicklichkeit in den Wiſſenſchaften und Känften, die blos 
mechaniſchen Künfte mit ‚eingelhloffen, oder über - der 
KRepublik geleiftete wichtige. 8 
nen 6 on 
7. Die, älteren Naturxaliſationen find erſt dann guͤl⸗ 
‘ES, Wenn fie Mit ar Bedingutigen Abereinſtim⸗ 
hend Gefunden worden nd", 0. . 
8. Das Geſetz kom die Zeit der, Minderjährig, 
"Leit, den Betrag des Eigenthums, das ber haben muß, 
um des Namens und der Rechte eines Bürgers theil⸗ 

ienſte gehörig ausweiſen 

— —— — — — 
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heftig zu ſeyn, und eudſich die Urſachen, durch Weide 
die buͤrgerlichen Rechtẽ ſuspendirt werden, oder verloren 

gehen. | a 0 
9. Es Beftimme gleichfalls die Verfertigung eines buͤr⸗ 

gerlihen Regiſters. Blos die:darin eingeſchriebenen Buͤr⸗ 
„ger ſind zu eonſtitutionellen Stellen waͤhlbar. u 

| Deitter Titel 0 

a. Won:iden Enllegiem | 
10. Diei Wahlcollegien, nämlich das Collegium der 

Srundeigenthämer, das der Gelehrten, und das 
der Handelslewse, ‚find: das erſte Organ der Natio— 
nalfouverainetät, en) - 

11. Auf die Einladung der Regierung verfammeln 
fh die Collegien wenigſtens einmal alle zwei "Jahre, um 

see Zahl zu erpänzen; und um die Mitglieder der 
Staats⸗Conſulta, des geſetzgebenden Körpers, der Revi⸗ 

fions⸗ und Caſſationsgerichte, und die Rechnungs⸗Kom⸗ 
miſſarien zu ernennen. Ihre Sitzung kann nicht über 
rpierzehn Tageſdauern. .. uz 

“ ‚412. Sio berathſchlagen ohne: Discufflon, und dur 
"geheime Stimmenablegung. - > |. 

13. Die Sisung eines Collestums iſt nur in fofern 
:gültig, als ei: Deittheil aller Mitglieder anweſend if. 
14. Bei jeder ordentlichen Sitzung der Collegien übers 
reicht die Regierung einem jeden derſelben das Verzeich⸗ 

niß der erledigten Stellen, und Nachweiſungen in Be⸗ treff der zu machenden Ernennungen. Die Collegien 
koͤnnen die ſchriftiichen Anſuchungen derjenigen, welche 
beſtimmte Anſpruͤche um aufgenommen zu werden am 
führen, geradezu annehmen, nu | 
13. Die beflätigen oder ‘verwerfen die Denunciatio⸗ 

nen, melde nach: den Artikeln 409, 111 und 414. an 
fie. gelangen. . “ = nn 
16. Sie entfcheiden über die Conſtitutionsartikel, wel 
‚Ge ihnen von dem Stantsrathe vorgefchlagen werden. 

Ä we nn / 

. 
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Senslang gewählt. 
48. Jedoch hört man auf, Mitglied eines ſolchen 

Tollegiums zu ſehn: 
4) durch geſetzlich ertwiefenen betrügerifchen Bankerot: 
2) durch cine ohne rechtmäßige Urfahe verlängerte, 

und während drei auf einander folgender Sitzun⸗ 
gen des Kollegiums, wovon man Mitglied iſt, 
dauernde Abweſenheit; 

) durch eine, ohne Genehmigung, ber Regierung ges, 
J Aa one eines Dienſtes bei einer frems 

Madıt; 
4) durch die Fortdauer der Abweſenheit fans der Res 

publik, ſechs Monate nachdem man auf gefegliche 
Weiſe zuruͤckberufen worden ift; 

8) durch alle die Urſachen, welche das Bargerreqhe 
verlieren machen. 
19. Jedes Collegium übergibt, che es fi trennt, 

| Ws Protocol feiner Sltzung der naͤchſtfolgenden Cenſur. 

Vierter Titel. 

Vom Collegium der Grundeigenthuͤmer. 

20. Das Collegium der Grundeigenthumer (Possi- 
denti) beſteht aus 300 Bürgern, welche aus allen El⸗ 

genthuͤmern in der Republik auserwählt werden, die,. an 
liegenden Gründen, .cin jährliches Einfemmen von wes 
nigftend 6000 (Matländer) Lire *) Haben. hr Vers. 
‚Tammluygsort, ‚während ber erſten \zehn Jahre, if. 
Mailand. 

24. Jedes Departement hat das Recht, in dem Col⸗ 
Tegium der Grundeigenthämer wenigſtens eben fo. viele 
Mitglieder zu: haben, als die Bevölkerungszahl angibt: 
Eines auf dreißigtaufend Menſchen gerechnet. J 

5) Gin Mailänder Lire beträgt ohngefaͤhr 21 3/2 achrr 
Reichtgeld. 
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47. Die Mitglieder eines Jeden Collegiums muͤſſen 
wentoftens dreißig Jahre ale ſeyn: ſie werden auf le⸗ 

— — — un 
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472 Italien. 

22. Wenn fh im einem Departement feine ins 
| send geoße Anzahl von Bürgern befindet, welche dad 

nach dem 20. Aeritel erforderliche Vermögen befigen; fü 
wird dieſe Zahl -aus einem viermal fo geoßen Verzeich⸗ 
niß der größten Eigenthuͤmer des Departements ergängk.- 

23. Bei jeder: Sigung ergänze. fih dies Collegium 
ſelbſt, nach dem Verzeichniß des Grundeigenthums, welr 
‚ches es das Recht hat von der Regierung zu verlangen, 

24. Es wählt aus feiner Deitte 9 Mitglieder, aus 
welchen die Cenſur beftchen fol, 

25. Es macht, nach der Stimmenmehrheit, ein Preis 
faches Verzeichniß zur Wahl derjenigen Staatsbeamten, 
welche im 11. Artikel bemerkt ſind, und uͤberreicht ſol⸗ 

No 

Sünfter Zitel 

Bom Collegium der Gelehreen. 
26. Das Collegium der Gelehrten (Daotti) beſteht 

aus 200 Bürgern, die unter- den berühmteften Männern 
aus allen Arten von Wiffenfchaften und freien oder mes 
chaniſchen Künften, oder aus den durch ihre sche in 
Kirchenſachen, oder. durch ihre Kenniniſſe in der tal, 
in der Geſetzgebung, in der Staatskunſt -und in der 
Staatsverwaltung ausgeseichnetftien Maͤnnern erwaͤhlt 
werden. Ihr Verſammlungsort, in ben erften zehn Jah⸗ 
ren, if Bologna. 

27. Bei jeder Sitzung Abergibt dies Collegium der 
Cenfur ein dreifaches Verzeichniß von Bürgern, melde 

die im vorigen Artikel benannten Eigenfchaften haben, 
und nad welchen die Kenfur gu den erledigten Stellen 
ernennt. 

28. Es wählt aus ſeiner Mitte 6 Bürger, welche 
zugleich Mitglieder der Cen ſur find. 

29. Es fetzt, nach relativer Stimmenmehrheit, ei 
doppeltes Verzeichniß von Maͤnnern zu der Wahl 
im 11. Artikel gedachten Staatsbeamten af, und über 
reicht es der Senfur, 

J 
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BEE, Sechster Lite. ne 

Bons dei Eollegium; der Kaufleute, 

56: Das Collegium der Kaufleute (Commereianti) 
Weſteht aus 200 Baͤrgern, die unter den im beften: Kre⸗ 
dit ftchenden Kaufleuten und durch die Wichtigkeit Ihres 
MSewerbes ausgezeichnetſten Fabrikanten gewählt werden, 
Ihr Sig iſt, wãhrend der erſton sohn Jahte, zu Brescie, 

31t. Bei ſeder Sitzung ergaͤnzt ſich dies Coldgium 
ſelbſ, mit Hulfe der Nachweifung en, wolcht CB 208 De 
Regierung. zu fordern das Recht hat. 

32. Der 28. und 2% Artikel, „gelsen auch fuͤr dies 
egium. 

NN x I “ nm _ 
1 

Siehenter Zitel nn J m 
Bon der Confon 

‚83. Die Eerfar iſt eine Lommifflon von 24 tr 
gliedern, welche durch Die Collegien ernamt find, Auf 

Die Art und in ben Berbältniffen, ‚die In den Ausifeln 
- 94. und 28. angegeben find. hr Sitz iſt, in: den et⸗ 
fen zehn Jehren, zu Cremone. _ 

34. Sie verfammelt fich „nothwendiger Weiſe Fünf 
Tage nach der Sigung der drei Celegien. 

\ 35, Sie ift nicht länger als zehn Tage verſammeit, 
und ihre Sitzungen ſind nur in ſofern guͤltig, als 17 
Mitglieder anwefend find. et, 

36. Nach den von den Collegien eingeſchickten Ver⸗ 
zeichniſſen ernennt fie zu den conſtitutionsmaͤßigen, im 

ktitei 14. angezeigten, Staatsämtern, nad der abſo⸗ 
Inten Stimmenmehrheit. 

37, Sie made die Wahl der Staatsbeamten fund, 
welche nad) der abſoluten Stimmenmehrheit durch: ‚die 

drei Eollegien ernannt worden find. 

"38. Sie ernennt zu den eviebigten Stellen in dem 
“ Eollegium ber Belegen, dem 27. Artikel gemäß. 
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. &te muß die Ernemungen, welche ihr durch die 

Con tution anvertraut find, in dem für Ihre Situngen 
feſtgeſetzten Zeitraum vollenden. 
c- 40. Sie uͤbt die Verrichtungen ans, welche ihr var 
die Conftitution, nad den Artiteln 109, 111 und 144 

:Abertragen: ſind. 
41. Die Cenſur wird bei keder ordentlichen oder außer 
‚ordentlihen Sisung der Wählercollegien erncuert. 

- 42. Die Acten der Eenfur müffen. den Collegien in 
Ährer: naͤchſtiolgenden Sitzung vorgelegt werden · 

| Adter Titel. | 
Bon der Kegterung. - 

2. Die Regierung ift einem Präfidenten, einem ' 
Vicepräfidenten, einem Staatsrath, Minis 
lern und einem Geſetzgebungsrath, nach den einen 
jeben Stelle. zugefheilten Befugniffen, anvertraut. 
‚44. Der, Präfident bleibt zehn Jahre im Amt, 

| und. kann unbeſtimmt wieder gewählt werden. 
. 45. Der Präfldene gibt die erfte Anregung zu allen 
Geſetzen, gemäß dem Artikel 76. 

46. Er hat ebenfalls Die Initiative aler diplomati⸗ 
-Fchen: Unterhandlungen. 

47. Ihm iſt ausſchließlich die Vellziehungegewalt auf⸗ 
getragen, welche er mittelſt der Miniſter ausuͤbt., | 
“48. Er ernennt die. Miniſter, die Civil⸗ und diplo⸗ 
matiſchen Agenten, die Oberbefehlshaber der Armee und 
die Generale. Das Geſetz beſtimmt die Befoͤrderungs⸗ 
weiſe der Officiere von niederm Grad. 

49. Er ernennt den Vicepraͤſidenten, welcher/ 
in ſeiner Abweſenheit, ſeinen Platz im Staatsrath ein⸗ 
nimmt, und ihn in allen Theilen, welche er ihm anver⸗ 
trauen will, vepräfeneist. Iſt er einmal ernannt; fo 
kann ihm während der. Präfidenefchaft deffen, der ihn 
ernannt hat, bie Stelle nicht genommen werden. 

050. In allen Faͤllen, da bie Praͤſidentenſtelle erle⸗ 
digt wird, iſt ſolche in allen ihren Befugniſſen von dem 

Kur. 

pr 
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fü Iange gu verſehen, bis ein neuer Pea⸗ Bi vöfdenten 
fident gewählt ſeyn wird. 
51. Die Staatsſiegel find dem ‚Peäfidenten anvers 
srant. Ein- Staatsfefretär, den * wählt, und welder 

. Mang eines Raths Bat, muß, bei feiner perſoͤnlichen 
Verantwortung, ihm innerhalb drei. Tagen die von vom 
Geſetzgehungscorps ſanctionirten Geſetze vorlegen, das 
Staatsfiegel darauf druͤcken, und fie fund machen. 

52. Eben dieſer Staatsſekretaͤr contraſignirt die Uns 
terzeichnung des Präfidenten, und dalt ein beſonderes 
Regiſter uͤber ſeine Erlaſſe. 
53. Der Gehalt des Präfldenten iſt 500,000 Mais 
Ienne Live; des des Vicepraſtdenten iſt 100,000 J 
ser Lire. 

| Neunter Titel. 

or WB o.m Stantsrarh, 

SA. Der Megierungs s oder Staatsrath CConsulta 
di Governo)- befteht aus 8 Bürgern; die wengten⸗ 
40 Jahre alt, von den Collegien auf Lebenslang gewaͤhlt, 
und duͤrch wichtige Dienſte, die fie zuvor ſchon dem 
terlande geleiſtet haben, ausgezeichnet ſeyn mäfen. 

"55. Der Präfident führt in dem Staatsrath ben 
Vorſitz. Ein Mitglied diefes Raths, den der Präfidene 
aus demſelben erwählt, iſt Miniſter dee auswärtigen Ans 
gelegenheiten. Diefer führt, in Abweſenheit des Praſ⸗ 
denten, den Vorſitz im Staatsrath. 

56. Der Staatsrath hat beſonders den Auftrag, bie 
- biplomatifchen Verträge, und Alles, was auf auswärs 
tige Staatsangelegenheiten Bezug hat, zu prüfen. 
87. Alle Verhaltungsbefehle in Bezug auf Unterhand⸗ 

.lungen mit auswärtigen Mächten werden in dem Staates 
rath erörtert; und die Verträge find nicht eher gültig, 
ale nahdem fie von der Stimmenmehrheit des Staats⸗ 
raths bewilligt worden ſind. 

58. Wenn die Regierung, aus Ständen ‚der Sicher⸗ 
heit für d die Republit, die Veihaſtung irgend einer vor 
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bdachtigen Perſon aubefohlen hat; To muß der Präfbeie, 
innerhalb zehn Tagen, dieſelbe vor die gehoͤrtgen Ge⸗ 

zrichte ſtellen, oder, in Betracht der beſondern Umſtaͤnde, 
:woriw fi der Staat befindet, son dan Dtaatsrath Ein 
Serret zu Berlängerung ditſer Friſt erhalten, welches 

om dem Praſtdenten und von der Mehrheit der Mit 
gBlieder des Stambrathe uncerzeichnet fen muß. | 

‚59. Bin gleiches Deerer tft ebenfalls nothtbendlg, 
‘wenn es darum ge Sm ift, ans der Hauptſtadt den 
"Mernblit irgend Bürger, welcher die Ruhe dei 
felben ſtoͤrt, zu entfernen. | 

60. Alle beſondre Meansregeln, wozu die Befugn 
nicht aus dem Text eines allgemeinen Gefeges erheit, 
und wozu man die Gründe von der Sorge für die Sie 
cherheit des Stuats hernimmt, erfordern nothwendig ein 
befonders Decret des Staatsrarhe. 

61. Wenn die Sicherheit des Staats erfordert, dab 
‚ein, Departement außerhalb der Conſtitution gefegt wer⸗ 
‚de, oder wenn ber Aufſtand irgend- eincs bewaffncten 

- Korps, oder das Betragen irgend eines hohen Staates 
‘Beanten, eine außerordentliche Maasregel zum Wohl des 
Staats erforderte; fo muß die Vollmacht dazu zuvor 
durch ein Decret des Staatsraths ertheilt worden ſeyn. 

8632. Jedes Decret des Staatseraths gilt immer Ar 
‚allein von dem kefondern Fall, der es veranlaßt hat. 

%.-63.-Der Praͤſtdent gibt ausſchließlich die erſte Ar 
regung zu allen Geſchaͤften, die im Staatsrath vorge⸗ 
eragen werden; und feine Stinume giebt den Ausſchlag 
in allen Berathſchlagungen. 

64. In ben Fall, daß die Praͤſidentenſtelle durch 
Ablauf der gefeglihen Zeit, oder durch freiwillige Nies 
"derlegung, oder duch Tod erledige wird, erwaͤhlt der 
GStaatstath wieder einen Präfidenten durch abfolute Stims 
menmebhrheit, und zwar innerhalb acht und vierzig Stun 
den, fo daß er nicht auseinander gehen darf, ohne die 
"Wahl vollendet gu haben: Der Vicepraͤſident fährt dei 
dieſer Sitzung dem Borfig Rats des Praͤſidenten. 

ww 
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65. Der Gehalt der Rn 46. —— he 
89000 | Lire. 

2 Behnter Kit u 
Von den Miniflern.. 

66. Die Miniſter werden. vom. dem ‚Präfisentencen, 
wählt, welcher fie auch wieder entlaſſen kann. 

7. Die Regigrung kann einen Dberrichter der 
Seütion ernennen, welder von Rechtswegen Juſt zmi⸗ 
nifter iſt. Er wird von dem Praͤfidenten ernannt, 
kaͤnn aber feine Stelle nur durch: freiwillige Niederle— 
sung. derfelden, oder duch Verurtheilung verlieren. 
"68. Dem Obertichter kommt befonders zu: , 
» über die Art des Geſchaͤftsgange in den. Gerichta⸗ 

höfen beſondre Anordnungen zu treffen; 
V einen Richter, der nachlaͤßig iſt, oder der fi ich ige 

* der Würde feihed Amts gemäß beträgt, auf 
halbes Jahr lang von. des nn des Ki | 
fufpendiren gu koͤnnen; 

® das Art, den Vorſitz in dem Riffarionsgerichte 
- mit mer überwiegenden Stimme zu führen, wonn 
ihn die Regierung dazu, auffordert. ER 

.69. Wenn die Regierung es. dienlich finder, - eineno 
—* für die Juſtiz zu ernennen, und ibm. Died 
Sach anzuvertrauen; ſo behält zwar der Oberrichter ſei⸗ 
nen Titel, hört aber auf, die Amtsperrichtungen zu ver 
walten. Der Staassjetretir für die. Juſtiz verwaltet: 
alsdann die. Verrichsungen des. Yuftizminifterg, ohne dev. 
Vorzüge des Dberrichters zu genießen. 

70. ‚Der Miniſter der auswärtigen Verhalt⸗ 
niffe wird nothwendig aus den Mitgliedern des Staats⸗ 
raths genommen, nad der. Wahl des Präfidenten, wel 
her ihn ernenns,. und nach feinem. Gutduͤnken wieder 
abſetzt. | 

71. Ein Minifter iſt befonders bi der: Verwaltung, | 
des Ööffentlihen Schages beauftragt: Er wacht 
über Die Einnajmen vexrerdnet die. Gelöoerfendungen, 



and bie Berahlungen, welche dur das Geſetz geneh⸗ 
migt find. Aber er kann keine Bezahlung geſtatten, als 

‚ 4) kraft eines Geſetzes, und nicht Über die zu einem 
beftimmten Gegenftand der Ausgabe beſonders ans 
gewiefenen Fonds hinaus, 

3) auf einen Beſchluß der Regierung, und. - 
. 3) laut einer -Anweifung eines Mihifere,. 

. 72. Er muß, unter feiner eignen. Vexrantwortlichkeit, 
von jedem Jahre, die Generalrechning des dffentlichen 
Schatzes den Eommiffarien der Oberrechenfammer, in . 
der legten Hälfte des folgenden Jahres vorlegen. | 

73. Jeder Minifter muß in jedem Jahre die ſpezi⸗ 
firieten, von ihm unterzeichneten, Rechnungen feiner 
Ausgaben fund mahen. en 
‚74. Keine Acte der Regierung kann Gültigkeit ha—⸗ 

ben, wenn fie nicht von einem Miniſter unterzeichnet if. 

Eilfier Zitel, 

Vom Geſettgebungsrath. 

5. Der: Sefengebungsrath kann aus nicht weniger 
‚ale 10 Bürgern Beftchen, bie wenigſtens dreißig Jahr 
akt: find, von dem Präfidenten erwaͤhlt werden, und die 
nach drei Jahren von ihm wieder entlaffen werden konnen. 

76. Die Mitglieder diefes Raths Haben eine berath⸗ 
fchlagende Stimme äber die Sefekesentwärfe, die von dem 
Meäfidenten vorgefchitgen worden find, und die nur dur‘ 
abfolute Stimmenmehrheit gutgeheißen ‚werden koͤnnen. 

77. Sie haben eine rathgebende Stimme in allen _ 
andern Angelegenheiten, wenn der Präfidene es für 
bienlich findet, fie um Rath zu fragen. Ä | 
778. Ihnen tft befonders aufgetragen: dic Verfaffung 
‚der BGeſetzesentwuͤrfe; die Auseinanderlegung der Bemegs 
gründe, weiche die Veranlaſſung dazu gegeben haben; 
die Eonferenzen mit den Sprechern des Gefeggebungs 
corp6; und die daranf Bezug habenden Erdsterungen, 
den Artikeln 87 und 88 gemäß. 
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99. Die Minifter innen, wenn es der Präfdens 

werlangt, dem Geſetzgebungsrath beiwohnen. Zu 
80. Der Gehalt eines jeden Raths iſt 20,000 Lire. 

| Smwölfter Titel. 

Vom geſetzgebenden Körper. 

Bt. Der geſetzgebende Körper beſteht aus 75: Mike 
gliedern, die. wenigſtens dreißig Jahre alt find. Das’ 
Geſetz beftimme die Zahl der Mitglieder, welche dazu 

aus jedem Departement gewählte werden ſollen, nad) 
Verhaͤltniß der Bevoͤlkerung. Die Hälfte zum wenigs: 
ften. muß außerhalb des Tollegiums genommen werden. 

82. Er erneuert fih alle zwei Jahre zum dritten: 
Theil. Der Abgang des erften..und des zweiten Drits 
theils wird dyrch das Loos beſtimmt; nachher wird fols. 
«er durch die Anciennetaͤt beftimmt. 53. 

83. Die Regierung beruft den geſetzgebenden Körper ' 
zuſammen, umd vertagt deſſen Sltzungen; dieſe dürfen 

ledoch nicht ‚weniger. als zwej Monate in jedem Jahre 
waͤhren. | u a 
84. Der gefeggebende Körper kann nicht berathſchla⸗ 

gen, wenn nice mehr als die Hälfte. aller Mitglieder 
zugegen iſt, Die Sprecher ungerechnet. EEE 
85. Die ‚Mitglieder der Collegien, des Staatsraths 
des Gefetzgebungsraths und die Minifter haben das, Recht, 

den Sigungen des geſetzgebenden Koͤrpers auf der ihnen, - 
befonders beſtimmten Tribune beizumohnen. BEE 

86. Der gefengebende Körper ernennt aus feiner 
‚ Mitte eine Kammer von Sprehern, deren Zahl nicht 
weniger ale. 15 ſeyn darf. Jeder von der Regierung 
uͤberſchickte Geſetzesentwurf wird gedachter Sprechercom⸗ 

miſſion mitgetheilt. —. 
87. Dieſe Commiſſion pruͤft den Entwurf, beſpricht 

ſich darüber in der Stille mit den Raͤthen der Regic— 
sung, und legt dann dem gefeßgebenden Körper ihr Vo⸗ 
tum zur Genehmigung oder Werwerfung des Geſehesvor⸗ 

ſchlags vor. | 
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98. Hievauf wird der Entwurf vor dem verſammel⸗ 
een gefeggebenden Körper non zwei Sprechern deſſelben 
und von zwei Raͤthen der Regierung debattirt. . 
89. Der gefeßgebende Körper berachfchlagt ohne De⸗ 

batten mit geheimen, Abſtimmung, und nad) abſoluter 
Stimmenmehrheit ; ; die Sprecher haben dabei keine 
Stimme. .. 

9. Die Rımstinachung bes Geſehes gefcicht durch 
Die Regierung, drei Tage nad) der Entſcheidung des on 
ſatzgebeuden Koͤrpers. 
91.. Während dieſer Zwiſchenzeit taun das Geſeh 

ale eonftitnsionewidrig, klagweiſe denundre werden. 
92::Die Denunsiatton hemmt einſtweilen die Kund⸗ 

machung uud bie Wirtung des Geſetzes. Ä 
93. Der Gehalt der Mitglieder des geſetzgebenden 

Körpers iſt 6,000: Mailander ire; jenet der Sprecher 
iR 9,000 Lire. | " 

Dreizehnter Zitel 

— Bonſden Gerichten. 

94. Die Streithändel gwifchen Partikularen konnen 
dich Schiedsrichter. abgethan werden; von ihrem Urs 
theil Tann man nicht appelliren, noch Caffation fuchen. 

95. Von zwei elnander gleichlautenden Urtheilsſpruͤ 
chen kann man nicht appelliren: die Kevifion hat | 
allein in dem Fall, wenn zwei Sprüche einander entge⸗ 
sih find, Statt. | 
„96. Das Eaffationsgericht vernichtee 
"9. die Urtheilsfprüche ohne Appellation, in denen. die 

Formen verlcgt find, und ‚die ein offenbares Vers, 
. fahren wider das Geſetz ‚enthalten; 

2) erkennt es Über die Gefuche um. Verweiſung ven 
einer Gerichtsſtelle zur andern wegen rechtmaͤßigen 

Verdachts gegen die öffentliche Sicherheit;, 
3) entſcheidet es über. die Frage der Incompeten; iM 
Criminalſachen, und über die gegen ein Bert 

vorgebrachten Anklagacten; 
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» gibt es den: Coͤgian die Acten bes Geſetzgebungs⸗ 
XEprps oder der gierung an, weiche Anmaßung 

der richterlichen walt mit ſich führen, "sder die 
2 ‚füele- Ausübung -Berfelßen. hindern. 

97. In Verbrechens ſachen find peinliche Gerichte 
borhanden; was die Verbrechen, welche Strafen an Leib 
vder Ehre nach ſich ziehen, betrifft, fo laͤßt ein erſtes 
Geſchwornengericht die Anklage zu, oder verwirft ſie; 

wird fie zugelaffen, ſo erkennt ein zweltes Gachwornen⸗ 

* 

gericht das Verbrechen a) und bewaährt ws, und die 
Nichter wenden fofort das Seſetz an; von ihrem Spruche 
fan man nicht appeliteni‘ ) j 

gys Das Gets! Beftimint ‘die Drgankfartsn,; die Coms . 
yetenz, die Territorials Zurisdietion, die Verrichtungen 
ber Serkirchöfe, und den Gehalt der Richter. -- 
u 9 Do Veſen fear bie Oeganifation der Geſchwor⸗ 
nengerichte und den Zeitpunct ihrer wirklichen Ein⸗ 
Mann len, dei micht Aber a Sadıe veeſchoben wer⸗ 
den Basf,. 1m. 
WO Die —** mehhe bie Staeverwaltumge be⸗ | 
@rffen.: ed. mon der beſoadern ———— des reſetzge⸗ 
benden Raths. 

4101. Die‘ Qanaimfstammern Ionen: Tagana 
| CH in Handels ſacha⸗ u we 

408. NMeber militäsifige Verdrechen wird von Stiege 
säthen,.dem Mihsäegefipbuche gemäß, gerichtet. 
NO Die MESRBER des Cafſations⸗ und des Revi⸗ 
ſfonsgetrichts werden?! bar! Sen Collegien krnannt; die Mit⸗ 
wlieden'der Appellatisnsgerichte,/ Die ordentlichen Richter 
und die Friedensrichter werden: von dein Geſetzgebungs⸗ 
wnch rnanm, nach. den; Liſten, die) ihnen von ben: Eafs 
fatians s,. Neviſions⸗ und Appellationsgerichten vorgelegt 
worden ba Das SGeſch eng ‚die Verfertigung bier 
des Upgmdi::‘ gar — M —X et 

3 RER en — LEebenolee i ne: 
ie werden nur wegen Fehler, die auf ihr At’ Bezus 

w) yuabdt:in den — “ man — 
Werliurtaäaßgafge, =” Re 

Dritter Bent. 3 | 
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| ' sBierjehister Zitel. 7 

on der Berbindlichkeit der PORT 

105. Die Amtsvereichtungen der Mitglieder der Col 
legien und der Cenſur, des. Präfidenten und des Vice⸗ 
präfidenten der Regierung, „der Mitglieder des Staats⸗ 
raths, des Geſetzgebungsraths, des Gefeggebungscorps, 

der Kammer der Sprecher, der Reviſions- und Kaſſa— 
tionsgerichte, jind Feiner Verantwortlichkeit unterworfen. ' 

4106. Bas peridnliche und, ſolche Verbrechen betrifft, 
| bie fih wit von der Ausuͤhung beſagter Aemter herlei⸗ 
ten; fo werden die Beſchuldigten von dem Verſammlun— 
gen, zu. denen ſie gehören, an dazu ‚defngten Amteſtel⸗ 
len zugewieſen. — 

107. Die. Minifter find verantwort liche 

4): fg die: von thnen unterzeichnete ien der Ku 
en: a ee 

. 9) far die Nichtvoilziehung ber. WGeſetze m dev. L. 
| Staatsverwaktung betreffenden Verordnungen n: 
23): fur ertheilte befotidere Befehle, die "der —* 
«rien und den fi fautgabehben Versrönungen 130 

wider find; 

add für Veruntreuung bee Staateriut anfte 

108. Die Regierung, die Kammer der Spree, 
das Enffationsgehicht,. geben, jobes in ben ihm zuftchens 
den Gegenkändeh, DE verfafensemibrigen Handlungen 
and die Vergeuder des Staatsvermoͤgens den Gerichts⸗ 
‚Höfen: an... Wenn zwei Eollegien ‚erklären, daß die kr 
gabe: in Betracht gezogen zu werden verdient; fa mit | 
fie der Cenſur angendiefen,, | 

x 240% Machiber ErHäcung der zwei Collegien — 
fucht die Konten die Clagen, verhoͤrt die Zeugen, ladet 
die Ametlagteit· vor, und ſchickt ſolche, wenn fie die 
Anklage gegruͤndet glaubt, dem Revifionsgerichtiigu,. bad 
ohne. Appelation. und ohne Anfarug an Artheila⸗Caſſe⸗ 
tion richt. 

149. Mile auch das urtheil ausfallen mags fo. den 
liert der Beamte durch das Decret, en deſſen die 

E Kr (en — 
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Eenfur die Anklage zuläße, feine Stelle, und wird auf 
vier Jahre zu jedem oͤffentlichen Amt untuͤchtig. 

114. Außer den in dem 408. und dem 109. Artikel. 
vorhergeſehenen Klagefällen, kann die Cenſur unmittel⸗ 

bar der Regierung zu erkennen geben, daß ein Beamter 
das Zutrauen der. Nation verloren, und daß. er. das 
Staatsvermoͤgen verſchlendert —* Dieſe Mirtheilans 
iſt gehein. 

412. Die Regierung ſett entweder den angegebenn 
Beamten ab, oder. eröffnet durch eine Botſchaft an: die 
Collegien die Gruͤnde, warum fie mit der Cenſur. nicht 

gleicher Meinung iſt. 
113. Stimmen "die Collegien — Meinung der Re⸗ 

gierung bei, ſo ſchreiten fie über ‚die Klage zur Tages⸗ 
 prbnung: find ſſe der Meinung der Cenfur, fo weiſan 

fie die Botſchaft der Regierung der mqgten Cenſur zur 
Unterſuchung zu. 

114. Die gwaite: Cehfur — nad dem Votum 
der. ‚beiden Collegien, den Grund der Anklage, verhört 

den Angeflagten und. die Zeugen, und wenn fie die Anz 
Mage —— glaub, fo weißt: fie: den Beſchuldigten 

dem Revifionsgeriche: 5) 5 Dipfe Zuweifung hat die in ö 
dem Art. 110 angezeigten Wirkungen, 

445. Die Eivils- and: Kriminalrichter werden wegen 
Vergehungen, die ihr Amt angehen, von dem Caſſations⸗ 

gericht race dem. Nevifionsgericht zugewieſen, 

| Funfzehnter“ Titel 

‚ni - Allgemeine Wer fägungen.. 

416. Die Conſtitution — keinen andern barger⸗ 
lichen Unterſchied unter ben, SPÄHBRE gen, als der von der 

mter Verwaltung bei offentlichen herruͤhrt. 
417. Kein Einwohner des eisalpinifchen Gebiets darf 

in der. freien Ausübung „feines befonberen Gottesdienſtes 
gehindert werden. —0 

118. Verhaftung, ohne "einen, dorgätigigen — 
einer oprigkeitlihen ‚Stelle, die das — dazu — 

— 

— 

1 
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unsäftig: e8 wäre denn, daß. der Delinquent auf ber - 
That erguiffen wuͤrde. Aber auch in —* Falle kann 
die Verhaftung erſt durch einen nachherigen, auf. hinrei⸗ 
chende Anzeigen gegruͤndeten, Beſchluß einer dazu ber, 
fugten Amtoſtelle guͤltig gemacht werden. 

1419. Die Republik erkenne keine Privilegien oder 
andre Einſchraͤnkungen des Kunſtfleißes und des innern 
und aͤußern Kandel, als ſolche, welche auf das Beleg 
gextuͤndet find. 
420. In der ganzen Aebublit iſt einerlei Gewicht, 
Maas, Maͤnze, peinliches und buͤrgerliches Geſetz. Ehen 
fo muß auch Einfoͤrmigkeit in dem Grundſteueranſatz und 

in dem Syſtem des erſten Öffentlichen ıtimsereiches feyn. 

421. Ein aflgemeines Nationalinſtitut iſt beauftragt, 
Entbedungen zu fammeln, und: Kunſte und Wiſſenſchaf⸗ 
ten zu verbolllemmhen. : | 

122. Eine National Oberrechenkammer beſtimmt und 
t die Nechnungen über die Einnahmen und Aus 

gaben der Republik: - Diefe obrigkeitliche Stelle beſt e 
aus 5,: durch DIE Collegien ernannter, Männern. 
erneniert fich dabeſrch Daß Affe: zwei Fahre ein Mirglied 
austeiet; bie Miegneder ſinb oh Saſchr antung wieder 
erwählbar. Ä 

133. Das Sefolbete Heer il den: Werfägungen ber 
Staats verwaltung untergeordnet; die Nationalgarde iß 
nur den Geſetzen untergesrönet. 

424. Die öffentliche, Gewalt iſt wefentlich gehors 
hend; Fein bewaffnetes Corps kann berachfchlagen. 

125. Ale Schulden und Ferderungen der chemalis 
—— die jetzt zur cisalpiniſchen Republik ge⸗ 
dren, find von der RNeyubtik anerkannt. Das Gefetz 
immt — Anordnungen, welche die Schulden 

einzelner Gemeinden erfordern komten. 
126. Der Kaͤufer pon Nationalgurern, wo dieſelben 

ſich auch herſchreiben mdgen, kann, fſo wie er einmal 
nach einem geſetzlich getroffenen Kauf in deren Beſitz iſt, 
inter keinem Vorwand mehr in dem ruhigen Genuß ges 
ſtoͤrt werden; ' es dleibt jedoch dem Briten terlamirenden 

⸗ 
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Theile unbenonimen, ſich um Entſchaͤdigung an den oͤf⸗ 
fentlichen Schatz zu wenden. nn 

477. Das Geſetz weiße auf die noch nicht. verfaufs 
ten Natisnalgäter die Einkünfte an, welche für die Bis 
Shöffe, ihre Kapitel, die geiſtlichen Seminarien, die 
Mfarrer und das Bauweſen der Hauptkirchen erforders 
lich feyn mögen. Dean kann die Beſtimmung berfelben 

- nicht abändern. ' 

128. Wenn nad einem Zwifchenraum von drei Jah⸗ 
ven der Staatsrath die Verbeſſerung irgend eines Kons 
Ritutionsartitels für nöchig findet; To ſchlaͤgt er ſolche 
den Collegien vor, welche baräber entfcheiden. , 

Di 

Organifihes Geſetz über bie Geiſtlichkeie. 

Erſter Zitel. 
Bon ben katholiſchen Seiftlihen. 

Ä 41. Die Bifchöffe der cisalpiniſchen Republik werden 
von der Megierung ernannt, und vom heiligen Stuhl 
eingefegt, mit welchem fie frei über die geiftlihen Anz 
gelegenheiten verkehren. | 

| 2. Die Pfarrer werden, unter Genehmigung der 
Regierung, vom Bifchöff erwählt und eingefegt. 

Der Biſchoff kann, nachdem es das Bedfrfniß ber 
Didces erfordert, die erledigten Pfarreien mit Coadju⸗ 

“toren verfchen. ' ' 

3. Der Biſchoff kann die für die geiftlihen Beduͤrf⸗ 
niffe der Voͤlker nörhige Zahl von Seiftlihen, als Pfründs 
ner, Kapellane, Legaten, anft 0 

Zweiter Titel. 

Geiſtliche Stiftungen. 

12.. Die Graͤnzen der Dioͤceſen find keiner Neuerung 
unterworfen. Allenthalben wo fie etwa veraͤndert wor⸗ 
den find, ſoll über ihre Wiedeherſtellung Abrede mit 
dem heiligen Stuhl getroffen werden. 

* 

Lu 
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9, Icde Ditees hat ihr Kapital, das zu einer Mer 
tropolitan⸗ oder Kethedraitirche sehört, und dem » autolge 
"ansgefteuert iſt. 

3. Der Vefig der Tanonicate, und andrer nicht ver⸗ 
* geiſtlicher Pfruͤnden, welche ganz, oder zuin Theil 

in Beſchlag genommen oder beſetzt worden ſind, verbleibt 
dem Bifhöffen, Kapiteln und Pfarrern; man gibt ihnen 

die Archive und die Papiere, melde ihre gegenwärtigen 
und refpectiven Aemter betreffen, zuräd.. ._ 

4. Jede Kathedralkerche genießt, unter der Rubrik, 
als Bauten, einen : Fond vn den: noͤthigen Ausbefferuns 
gen, und der Beſtreitung des darin zu haltenden Geot⸗ 
tesdienſtes. 

6. Jede Didces hat ir bifchäfliches Seminarium, 
das gehörig ausgefteuert, und zur. Erzichung der Geiſt⸗ 
lichkeit beftimme ift, welche, den kanoniſchen Gebraͤuchen 
gemäß, der Gewalt des Biſchoffs anvertraut iſt. 

6. Die Guͤter und Ausſteuern fuͤr die Sischimer, 
"Kapitel, Seminarien und Kirchenbauten, follen . inne 
halb drei Monaten feſtgeſetzt werden. 

7. Die Confervatorien, Hoſpitaler, milde und andre 
fromme Stiftungen, werden - von einem verwaltenden 
Math der äffenzlichen Wohlthaͤtigkett dirigirt, von wel⸗ 
chem der Biſchoff jedesmaliger Präfident tft, wenn folde 
von Seiten der Biſchoͤffe eingefeßt waren; an Orten, 
wo es keine folhe Stiftungen gibt, foll der Siidof 
immer Mitglied der Verwaltung feyn. 

8. Die Veräußerung. und. Sequeſttirung der vom 
Geſetz zur Ausſteuer der Bisthuͤmer, Kapitel, Seminar 
rien und Kirchenhauten angewielenen Güter. folf nicht 
mehr Start finden. Die gegeumärtig ‚non dieſen Ge⸗ 

ſammtheiten und von den Pfarrern befeffenen Güter fol 
len nicht verdauft werden können; den Individuen von 

aufgehobenen Sefammtheiten werden durch wirtfame Its 
tel die Auszahlungen. im augeftandenen Penttonen auge 
figert werden. 

F 

[ 
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nn Dritter Viel. 

Kirchenzucht⸗Einrichtung. 

1. Die Kanzleien der Biſchoͤffe und ihre reſpectiven 
Archive werden beibehalten. Die nöthigen Beamten zur 
Auftechthaltung der Regeln ihrer Einrichtung, und der 
Diseipliar sVorfchriften, welche eingeführt worden find, 

"um. oe Geiſtlichkeit den Zuͤchtigungen und kanoniſchen 
Straſen zu unterwerfen, werden ihre Aemter verwalten. 

2. Der Biſchoff kann den geiftlichen. Delinquenten 
zur Pönitenz in ein Seminarium oder Kloſter verweis 
fen. Iſt das Verbrechen wichtig, fo unterfägt er ihm 
die Ausübung feines Amts, und hält die Einkünfte feis 
ner Pfruͤnde zurüäd, um die Befoldung desjenigen, wel⸗ 
her fie einftweilen vnerficht, und die mit der Pfruͤnde 
verdundenen Dienfte, beforgen muß, dadurch zu fichern. 
Wenn der Schuldige den Gehorſam verfagt; fo wendet 
ſich der Biſchoff an den weltlichen aAarm. u 

3. Wenn ein Seiftliher. in der Führung feines. Amts 
die Öffentliche Ruhe ſtoͤrt; fo wird der Biſchoff requirict, 
ihm diefelhe zu unterfagen, und falls diefer nicht wills 
ER fo wendet man ſich an die ordentliche bürgerliche 

4. Wenn das Verbrechen eines Geiſtlichen eine infa⸗ 
mirende oder koͤrperliche Otrafe mit ſich bringt; ſo be⸗ 
nachrichtigt man den Biſchof von dem Urtheil; dieſer 
kann alsdann vor der Vollziehung des Urtheils alles thun, 
was die kanoniſchen Geſetze in ſolchen Faͤllen vorſchreiben. 

S. Die Geiſtlichkeit iſt aller Kriegsdienſte aberhoben. 

6. Alles, was zur öffentlichen Verderbniß der guten 
Sitten, zur Herabwürdigung des Sottesdienftes und der 
Geiſtlichen abzweckt, ift verboten, 

7. Ein Pfarrer kann von Feiner Gewalt gezwungen 
werden, in irgend einem Galle, wo ein kanoniſches Im⸗ 
pediment vorhanden wäre, das Sacrament der r zu 
ertheilen. | .. 

un innen 
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Als aber, nach ber Einführmg der Taiferlichen Wuͤr⸗ 
de in Frankreich, auch die italienifche Republik in das 
Königreich Italien verwandelt, und der Kaifer Na 
poleon am 16. März 1805 von ber zu Paris verſam⸗ 

‚ melten italienifhen Conſulta als König von Star 
lien proclamirt worden wars; ba beflimmte ein com 
flitutionelles Statut vom 46. März 1805: „die 
italieniſche Krone iſt erbliih in Napoleons directer 
und ehelicher, natuͤrlicher oder adoptirter männlicher 
Nachkommenſchaft; doch darf blos ein Blirger Franfs 
reichs oder bes Königreichs Italien aboptirt werben. 
Napoleon übergibt, fobald bie fremden Truppen Neo: 
pel, bie jonifchen Infeln und Malta geraumt haben, 

: bie erblihe Krone Italiens einem feiner erblichen oder 
adoptirten Söhne, von welcher Zeit an bie Kronen 

% 

Frankreichs und Italiens nie wieder auf Einem Haupte 
vereiniget werben bürfen. Der König von Italien 
wird voljdhrig mit Vollendung bes achtzehnten Jah⸗ 
red. Der Code Napoleon wird vom 4. Ian. 106 
an das Geſetzbuch des Königreiche.”' 

Noch wichtiger fuͤr die Veraͤnderung der Verfaſſung 
vom Jahre 1802 waren aber das zweite und beſon⸗ 
derö das dritte conflitutionelle Statut. 

b) Eonftitueionelles Statut vom 27. März 1805. 

Die Staatsconfulta, nach Anficht des conſtitutionel⸗ 
len Statuts vom 16. März beſchließet: 

Erſter Titel. 

Von der Regentſchaft. 

4. Die Großjaͤhrigkeit der Koͤnige von Italien iR 
auf das achtzehnte vollendete Jahr feſtgeſetzt; waͤhrend 
der Minderjaͤhrigkeit verwaltet ein Regent die Geſchaͤfte. 
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2. Der Regent muß‘ wenisftche 25 Mor de A 
und im dern Königreich Stalien reſidiren. Die 
find von der Regentſchaft ausgefchloffen. - 

3. Der König kam unter den Prinzen des tonigli⸗ 
chen Hauſes, —* das 25ſte Jahr zuruͤckgelegt haben, 

den Regenten auswählen, fo wie, bei dem Mangel ders 
ſelben, unter ben Sroßbeamten der Krone. 

4. Im Fall diefe Beſtimmung des Regenten vor 
Seiten des Königs unterbliche, wird die Regentfchaft 
dem. Prinzen des koͤniglichen Hauſes Übertragen, wel 
‚der im Grad’ und nad) der Ordnung der Erblichkeit der 
naͤchſte iſt und 25 Jahre zuruͤck gelegt hat. 
5. Wenn der König keinen Regenten heſtimmt und 

kein Prinz von dem koͤniglichen Hauſe 25 Jahre zuruͤck 
gelegt Harz fo wählt der Senat (oder die Conſulta) dem 
Negenten unter den Großbeamten der Krone. 
6. Wenn, wegen der Winderjährigkeit des zur Re⸗ 
gentſchaft in der Ordnung der Erblichkeit berufenen Prin⸗ 

zen, einem entfernteren oder einem Großbeqmten der 
Krone die Regentſchaft uͤbertragen wuͤrde; ſo ſetzt dieſer, 
einmal in Uebung ſtehende, ſeine Functionen ſo lange 

fort, bis der König majorenn iſt. 

7. Die Regentſchaft übt bis zur Majorrnuteüt des 
Könige und im Namen des. minderjährigen Königs alle 

Attribute der koͤniglichen Würde aus. - Nichts defto wer ı 
niger kann der Regent zu den großen Aemtern des Wide 
nicht ernennen, und feine Erfiennungen zu Stellen, des 
ren Amesführung auf Lebenszeit ift, find nur provifos - 
rifch, und werden nur durch Sie vom Könige ein Jahr 
nach Der Majorennitaͤt ertheilte Weftätigung definits 

8. Der Regent ift über die Acten feiner Adminiſtra⸗ 
isn nicht perſoalich verantwortlich 

9. Die Regentſchaft gibt kein Recht auf die Perſon 
des minderjaͤhrigen Königs. 

‚10. Die Aufficht über den minderjährigen Konig wich 
deſſen Mutter anvertraut, und, wenn dieſe nicht mehr 

lebt, dem Prinzen, der hiezu durch den —— | des 
minderjährigen Konige beſtimmt wurde. Sm Fall beide 

* 



33 folten, wish bie Aufficht über ben minderjäßeigen 
g dem Großbeamten ber Krone Übertragen, welder 

an erfte it, in der unten im 47. Artikel beſtimmten 
Ordnung, und die erforderten Eigenfchaften befigt. Zur 
Auffihe über den "minderjährigen König innen weder 

‚der Regent noch deſſen Descendenten erwählt werden. 
41. Wenn der König entweder einen Negenten für . 

die, Minderjährigkeit, oder einen Prinzen für die Auf, 
fiht über den minderjährigen König beftimmt; fo wird 

die in Gegenwart.der Großbeamten der ‚Krone gemachte 
Defignationsacte in Empfang genommen, und ſogleich 
‘von dem Staatsſekretaͤr dem Senat (oder der Conſulta 
überfchiekt, damit fie in deren Megifter eingetragen u 
In deren Archiven niedergelegt, oder, wenn fie verfiegelt 

iſt, hlos niedergelege werde. Die Defignationsacten find 
in beiden Fällen durch den Willen des Königs widerrufr 
lih. Jede Acte der Defignation oder der. Widerrufung 
berfelben, welche nicht in die Regiſter des Senats eins _ 
getragen, ober in deffen Archiven vor dem Tode des Kir 
nigs niedergelegt wird, ift null und nid, 

3weiter Titel. 

Bon den Großbeamten des Königreiht. 

12. Die Großbeamien des Königreichs find: 

4) Die Großbeamten der Krone nämlich: der Kauy - 
lersSiegelbewahrer der Krone; der Srob 
almofenier; der Oberhofmeifter; der Dber: 
tämmerer; der. Oberſtallmeiſter. 

5 Die Minifers aber. nur. fo lange als fie im 
Amte find. 

'3) Die Erzsifhöffe von Moiiand, Ravenna, Bo⸗ 
logna uud Ferrara. 

4) Die Marſchaͤlle des Reichs, die aus den 
ausgezeichnetſten Geueralen gewählt werden; Cihre 
z3ahl darf nie die von vier überfteigen, und es 

dürfen deren feine. vor dem Jahr 1810 ernannt 
werden) der erſte Kapitän der. koͤniglichen 



Eonftrutien. —XX 27. Maͤrz 1808. 498 

Leib wache, die Beneralinfpector der Artil⸗ 
Ietie; der Senevalinfpector des Benie. 

5 Seht Mitglieder des Collegiums der 
GSürerbefiger, welche der Köhig aus denjenis 
'gen 50 derſelben wählt, die die meiſten Abgaben 
bezahlen und überdies‘ ſich am meiſten durch Ders 
dienfte auszeichnen. 

13. Durch ein Statut des erſten Könige von Sta; 
‘lien, die Drganifarion des Pallaftes betreffend, werben, 
für den Glanz der verfchiedenen Dienfte des Pallaftes, 
ordentliche: Keonbeamten ernannt, die Nachfolger bes 
Königs find an diefes Statut gebunden. 

14. Die Großbeamten des Königreichs behalten, mit 
Ausnahme. der Miniſter, ihre - Würden lebenslänglid. 
‚Diefe, ürde kann nur -Unterthanen des Königreichs 
„ver liehen werden. 
. "45. Die Seoßbeamten der Krone haben den Rang 
‚unmittelbar nach den Prinzen; fie find, vermöge ihrer 
Wuͤrde, Mitglieder des Staatsraths; fie bilden das Con⸗ 
feil des Königs, wenn dieſer jie dazu berufen will; fie 
find Mitglieder des geheimen Rathe. 

16. Vier Commanderien von 36,000 mailändifchen 
Liren jährliher Einkünfte, nämlich die -erfte, zwifchen 
‘der Sefia und der Adda, bie zweite, zwiſchen der Adda 
und der Etſch, die dritte auf dem rechten Ufer 'des PP, 
und die vierte zwifchen dem &antereo und dem Rubi⸗ 
con, find lebenslaͤnglich mit der Würde des Kanzlers 

4 

1 

Siegelbewahrers der Krone, des Oberhofmeiſters, des 
Oberkaͤmmerers und des Oberſtallmeiſters verbunden. 
Dem Großalmoſenier wird eine geiſtliche Pfruͤnde ver⸗ 

liehen. Die Großbeamten der Krone genießen nebſt dem 

2 eines auf den Schag der Krone, nach dem Per⸗ 
. hältniffe ihrer Amtsverrichtungen in dem. Pallaſte, 

angewieſenen Schalte: 
‚DV Gehalts eines Staatsraths und eines Senators. 
47. Wenn durch eine Verfügung des Königs, oder. ö 

durch irgend eihe andere*Urfadhe, ein Großbeamter der 
‚Krone außer Dienfrhiisigkeit kommt; fo behält er eis _ - 
nen Titel, feinen Rang und feine: Vorrechte. u J 
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2... ralien. 

| Dritter Lit. 
Won den Eidſchwuͤren. 

46. In den zwei Jahren, welde feiner Erhebung 
gum Thron oder feiner Majorennitde folgen, ſchwoͤrt 
der König, begleitet von den Sroßbeamten des Reiche, 
vor Gott einen Eid auf das Evangelium; und. zwar in 
Gegenwart des Senats, des Staatsraths, des geſetzge⸗ 

‚benden Körpers, der drei Präfidenten der Wahlcollegien, 
der Erzbiſchoͤffe und Biſchoͤffe, des Caſſationstribunalt, 
des National: Nechnungsamtes und der Präfidengen der 
Reviſions⸗ und Appellationstribunale. | 

49. Der Eid des Königs lauter alfo: 
06 ſchwoͤre, die Integritde des Reichs zu erhalten, 

| die Staatsreligion zu refpectiren und vefpectiren zu 
machen; fo wie die Gleichheit der Nechte, die po— 
litiſche und bärgerliche Freiheit, die Unwiederruflich⸗ 
keit der äufe der Nationalgäter; keine Auflage 
au machen, keine Taxen zu beftimmen, als in Kraft 
Des Geſetzes, und mit dem einzigen Wunſche des 
Intereſſes, des Gluͤcks und des Ruhmes des itar | 
Itenifchen. Volks zu regieren.” - 

20. Ehe der. Regent die Ausäbung feiner Functio⸗ 
nen beginnt, ſchwoͤrt er, begleitet von den Großbeam⸗ 
sen des Reichs und in Gegenwart des’ Senats, des 
Staatsraths und des Präfidenten des Caffationstribunals, 
vor Sort einen Eid auf.das Evangelium. Der Staats 
ſekretaͤr nimmt Über die Eidesleiftung ein Protocol auf. 

21. Der Eid des Begenten iſt in folgenden Aus: 
druͤcken abgefaft: — 

„Ich ſchwoͤre, die Staatsgefchäfte nach den Conſtitu⸗ 
tionen des Reichs, nach den Deeretch des Senats 

und nach den Geſetzen ‘gu verwalten, das Gehict 
des Königreiche in feiner Integritaͤt, die Rechte der 
Nation und die der. Königlichen Würde zu handhas 
Ken, um De Könige im Augenblick feiner Majo⸗ 
rernitaͤt getrellich die Macht zurückzugeben, deren 
Ausübung mir annertrant ffls:-. a » 
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22. Die We ee; bed Dtautoſckrerir 
die des Senate, des Otautstaths, des get 
ſetzgebenden Körpers, der Wahlcollegien, alle. oͤfſentlicht 
Beamten und die. Öffeiere" mb Cnlbasen der Armee 
Segen nachſtehanden Eid db: . 

30 Topobte :Gchorfüm den Ernfinuimen des Weihe 
und Tene dem König.” 

" Untergeichnet: R rote e o n. 

Mehl, Viaredealchi, Caprara, Paradif, ai 
| 4J —— el Sfieciardt u 

F 

ä Eonfütutoneiies Gut, em 5 Jung 1008. 

Eher Kfm 
"on den Krongäter Me 

4. Das Kronsigengpum beficht: 
0) aus dem Swanoen Pallape in Wallud und der 

- Wille Bemaparte; 
9 aus_dem Pallaſte von Bump ms feinen Subehhr 

oe 

BETEN |... | 2 20. 20 

3) aus..dvem Pallae zu Maatua, dem Pau⸗a⸗ ‚von 
The und dem ejemaligen herzoglichen Pallaſte zu 

Modena; 
M aus einem Pallaſte in der Nie un Brescia ‚und 

. einem, der in der Nähe von Bolognä gelegen ſeyn 
5 fol. Diefe Pallaſte find nebſt Sch ſchicklichen Zu⸗ 
bbechdrungen ungefämt zu beftinmmen, 

5) Aus dem Walde von Tigie, 
Ein Kapital von 10 Miflohen re In Sen ont 

gern wird beſonders angeiwiefen, ſowohl zum Ant Ä 
zwei Palläfte in den Gegenden von Brescia und’ are 
na, afe der erförberlichen Grumdſtuͤcke zur Errichtung 
der Parke von Monza und des Ticiner Waldes. | 

2. Unabhaͤngig von: obigen Werfigungen um um 
den »olm des ehrenes u erhalten, Rene der Met 
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fie. Schatz ihrlich in die Haude des Sonſchahmmeiſtere 
ſechs Millionen Watländer Lire, namlich monatlich eine 
balde Million. | 

. 3. Eben fo Wefert don ofentlice Schah ſahrlih yon 
Dertionen, monatlich ein Zwölfsbeil, zum Solde für die 
Sarde des Könige, walche deshalb Hei - dem jährlichen 
Berzeihniffe der Erforderniffe des ‚Kriegeminifteriums 
nicht mit in Rechnung. gebracht werden darf, 

Außer diefer- Lelspräche wird noch.’eine: befondere ges 
— — in welcher allein die Bruͤder, Söhne und Enkel, 

effen und Söhne der Neffen, und. die Befhrsifertin 
der der Mick er der . Collegien ," oder diefe Mitglieder 

1.4 Die Büter uad Eisiihnfte ; weiche durch obihe 
Kerikei der Krone angewieſen find, ‘werden von einem 
Generalintendanten‘ verthältet, nuch den nämlicheun Ge 
fegen und t, wie bie Güter, und. Einkünfte det 
Keone Frankreich. 

5. Der König kann, wenn bie Umftände es aafer⸗ 

ſelbſt das Recht haben, aufgenommen zu werden. 

bern, dber Konigin auf die Civilliſde einen Wittwengehalt | 
anmeifen, b ber in feinem Falle die‘ ‚Hhtlihe Summe, von. 

Lire überfleigen ‘darf... 

Die Urkunde, welche dieſes em beſtimum, muß 
m muy 8 Rronſiegelrewahrer absefaht ſeyn. 3 
—V * 2. 

u gweiter Afänittx: 
53. Bornm Vreétön'ige. 7% 
we 

6 Waͤhrend der Zeit, da der Kaiſer und Konig Nas 
poleon die italieniſche Krone behält, kann er ſich durch 
einen Viccekoͤnig repraͤſentiren laſſen. 
7. Ein Decret und. beſondere Inſiructionen beſtimmen 

die Eigenſchaft und Ausdehnung der Befugniffe des Wi 
cekoͤnigs. 

&,. Che der Biretönig die Yuslbung. feines. Amtes he 
ginnt, legt er dem Kaiſer und Koͤnige folgenden Eid Mi 

Ich ſchwoͤre der Couſtitution getreu zu ſeyn, und 
dem Ange zu sen meine init 
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in der Stuide, wo Ih dazun vom ‚Könige Befehl 
er werde, nieberzulegen, und ſogleich die mir 

aute Gewalt in die ne desjenigen zu 
übergeben, der dazu vom Kinige beauttragt tſeyn 
wird.‘ .. 

9. Der Wicefänlg uf, in dem Umfang db. King 
reiche Stalien wohnen. - . 

Die Aranbeamten und — bi 5 
J Mi chen die must Er ie . 

Ban Dritter Xbfchnltt. — Wa 

= Bon Den adlesiam , 
11. Die Collegien der’ Samt Inthämer, der Geſeh * 

ten ur Mandeleirute, verfammeln ſich abgeſondert un 
wur Eialaaung Dei: Konigs, worin der Der ihrer 
Zuſammenkunft bezeichnet iſt, um ſich zu: veruntumdi 
sun um bie: Mirglieder Des e wbenden Roathenun er⸗ 

Ber Praſident der Eenſ ur und die Praſdenten 
en du werben vom Könige ertannt. 
* 45, Diejenigen Mitglieder der drei Eollegien, welche 
in? Nämlichen Departement wohnen, verſammeln ſich ein⸗ 
mal. in jedem Jahre auf Zufammenberufung bes Könige 
im Hauptorte zu einem epartementöcollegium. 

14. Sie bilden nur. "eine einzige Verſammlung, vorin 
die Landeigenthuͤmer zur Rechten, die Handelsleute zur 
einten, die‘ Gelehrtyn dem urequ gegenuͤber ſitzen. 

‚45. Der Praͤment wind wem Koͤnige ernannt. 
“46. Ide Vepaͤrtementsrolleglum praͤſemtirt bie‘ Can⸗ 
dibaten den Generaisonfells. der Departemente und 
yu den: ensrichtern. Die Zahl der präfentirten Can⸗ 
didasen iſt dreimal fo groß, als die der ledigen Stel⸗ 
len. Die: für jedet: Depattemen: Katt aehabren: Hraſen⸗ 

- tationen. vo⸗eden BEER betannt gemacht. 
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Bor dem Sense 

47. 7. Der Staaterath beſtehee: 
4) aus dem Conſeil der Conſultoren: 

‘“.Y) and dem‘ gefegacbenben Eanfkit; 
3) aus dem der Auditoren. 

: "48. Die Mieglieder diefer: drei —* werden 
Mnige ernannt: x“ 

v 4: 

$. 1. on 
Bon dem. Sonfeil der Conſultoren. 

49. Der Eonfeil ber Conſultoren ekee aus acht 
eonfultirenen Staaterathen. Die Großbeamten der 
Krone haben darin Oitz and Stimme. 

20. Der Couſeil der Eanjulsouen erfenne- auf bir 
dm von einem ‚Minifter kraft eines ‚tendglichen Def 
semnsdte : Mittheilung Aaꝰ. 48 

.a),0bde Alles, wii uttweher auf Bla: Oastegum 
eines oder mehrerer Artikel der conſtitutionellen 
Statuten, oder auf. Modifcationen bezieht, die 
mit diefen, Statuten vorgenommen werden, follen; 

b) über Frieden <, Handels⸗ und Sußfidienye aͤge, 
bie ihm wor der Bekanntmachung mitgerheilt werden. 

21. Dr Confeil der Eonfultoren erwaͤhlt, in de 
‚ur den 5. Artikel des zweiten. conſtitutloneilen Star 
tuts vorhergefehenen Falle, den Regenten unter den 

‚ Grofoeamten der Krene. 
‚22. In dem durch "den 14,. Artikel 068 namlicher 

sonfttentionellen Statuts 'verhetgefchthen Falle wird die 
Ernennungsacte, entiwcher. Wehen für die Min 
beriährigkeit, oder. eines Prinzen —ã Bew n berjäprigen Königs, an d — 
Kia der nad —* — —* * 

23. m Conſeil der Eonfulkoten füpne eines Teint 
Misglieder, das der Konis Ara Berl. - 
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Bon dem gefeggebenden Eonfeitl. 

24. Der Gefepgebungkrarh heſteht auf hochen⸗ 
—X Staatsraͤthen. 

25. Er erkennt, auf die vermtge eines koniglichen 
Gefehie an ihn verwiejenen Berichte und Vorſchlage der 

v Miniſter > 

) aber alle Veſedeerorſcheige weiches auch. der Ge⸗ 
genſtand berfelben ſeyn mag. 
u) Aber alle Eutivuͤrfe von Vererdn die bffent⸗ 

Aiche Verwaltung, oder bie Extlät Ing; Erlaͤu⸗ 
rterung und Auslegung diefer Verordnungen be⸗ 
sreffenb. . 

2.. Keine Verordaung Aber die. affentliche Verwal⸗ 
uus kann höhere Qerafen, als die der niederen Kri⸗ 
‚einaigeriätöhartei, ic ‚sarrectionellen Juſtiz find, feſt⸗ 

Im Gefeggobmgsiarhe fit eins der Baier 
— ——— ernennt, den Weefig: 

= I. x 5.3. 
„Bon“ dem. Conſeil der Auditoren. 

3 Pr Dieſer Conſeil beſteht in; heoſtene adtzehn 
Staasrä aͤthen. 
ꝓ 29: Er erkennt, auf bie vermege tonteli hen Befehls 
m ihn ‚nernliehenen Vorſchlaͤge und Gerichte der Miniker : 
a) über alle ſtreitige Angelegenheiten; J 

er alle Jurisdictionsconflicte wegen abgeforderter 
2 Mieten, wen der Segenſtand wegen feines Zufams 

menhanges entweder mit, dem unmittelbar AIn⸗ 
*  tereffe des Stautsvermogens oder mie Streitfra⸗ 
2 gen in Betreff der Öffentlichen Verwaltung, 2* 

der Competenz der ordentlichen Gerichthoͤfe liegt 
ed Aber bie gegen unmittelbare Agenten der Bffenelie 
Be Dermalsung zu verfugende gerichtliche Unsere 

Dritter Lat. Ä 32 J 



4988 ICcclien. 
d) Aber die Appellationen von Entſcheibungen der Pr& 

fecturraͤt he; 

| e) über Eonceffionsgefuche von. Berg 'odet Waſer⸗ 
werten, auf ſchiffbaven Fliaſſen und Kanaͤlem 

f) über Xutorifationsbewilligungen an Gemeinden, Hoſ⸗ 
pitäler, oder andere sffeneliche. thaͤtigkeitsan⸗ 
falten, ingleichen an gotte Inſtitnie, 
wegen Annahme von Schenkungen und Legaten, 
wegen Verkaufe, Tanfepungen, Bergleige um. Los 
calftenern; . 

8) Üßer. angetragene Retraites Prafionen zu Suufen 
von Officieren und Soldaten, oder. Civilbeamten. 

30. Sm Rathe der Auditoren fährt eines einer Mit⸗ 
glieder, das der König ernennt, den Vorfig. :- 

31. Die Streithaͤndel zwifhen dem Staat und’ Pri⸗ 
vatperfonen, und die Appellationen von Entſcheidmgen 

“ der Präfeeturräche , werden in ein Berzeichniß eingetra⸗ 
‚ gen, das im Gcneralfefretariat des Raths angefchlagen 

Bleibe, damit die Parteien Nochricht erhalten; und ihre 
Fhriftltsheit Deductionen in- Zeit von laͤngſtens sin 
Monat einreichen können. | 

65. 4. 
abtheiun in den ſrdentlichen' ind in den 

Auße rovdentlichen Dienſt, und: in Sertie⸗ 
nen. Ordnung der Arbeiten. us-... 

32, Die Mitglieder‘ des Staatsraths vertheilen f4 «6 
“in din ordentlichen und außerordentlichen Dienſt. 
Verzeichniß darüber ‚wird alle, ſechs Monate von ven 

. Könige ‚gegeben. 

33. Der Gefeggebungsrach. und der. Rath der Audi⸗ 
toren ** ſich in drei Gectionen, nämlich die Section 
der Geſetzgebung und des Gottesdienſtes; dic, Section 
des Innern und der Finanzen ‚ and die Section dei 
: Mrirges s und des Eexweſens. 

34. Die an den Gefoggebungsräth und, den Rath der 
Auditoren uͤberſandten Sachen werden in, den Sertionen 
vertheilt und in Berathung dagegen; ein Mitglied der 

\ " - 4 

) 
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wendig 
EEE 

laͤngliche Staateräche. Sie können ſelbſt von dem Köds 
nige nicht entjegt wergen, und wenn fie.auch., entweder 

..—n j u i - » 39 * Fe 

— N 

Session, hat jedesmal den Vortrag. Der Nath der, Con⸗ 
ſultoren, der Geſetzgehungerath und der Rath den Ay 
ditoren entwerfen in beſonderen Sitzungen, in der Form 
yon Vorichlägen zu Geſetzen, Reglements, Decreten, 
wder Entſcheidungen, ihr Gutachten über jede den ihnag 
zugewieſenen Sachen. Dieſe Entwuͤrfe werden yon dem 
‚Präfipeatge den „Könige vorgelegt, der, ehe er fie ger . 

dem ‚ganzen Staatsrathe zufertigen nehmigt, 
5 te 31 BUS ARTS FE 2 5383. EEE 
35. In „pielene has den König ſelbſt den Worfig, und 
in feiner Abwefenheit entweder. ein. Großbeamter dar 

ielelben 
4 - .. + 

NE. pdgr. gin, conſultirender Staatsrath, den der 
Re. wi — 158 | 

4 ‘ 

anssrath Hat nur eing-berarhende Stimme, 
‘ 

gr 2* 

—. Wen em über Geſetzvorſchlͤge, aber. Verorde 
sungen in Kinfiht der Öffentlihen Verwaltung harath⸗ 
fchlagt; fo muͤſſen zwei Deittheile der für den ordentlis 
hen Dienſt beſtimmtru Mitglieder auweſend feyn. "Bet 
anderen. Gegenffaͤnden ik die ‚Srgentwart . von Mes | 
gliedern erforderlich. — —— | 
* 388 Der Staatsrath hat einen Generalſckretaͤt, ch 
her noch fo viele Gchülfen hat, als der Dienf, noihs 

4 J Be Fo Fa 20 

non ran ee nme d Fa 7? 

Agenten 
739. Nah dein erſten Bildung des Staatsrarhe kann 
rkfug feiner ' mehr Mitgljed des Geſetzgebuͤngsraihs 
werden, der nicht‘ zuvor Mitglied des Raths dei Audis 

di 

toren war, und feiner Mitglied des Raths der Conſul⸗ 
sera’; DE nicht ds deusi@shfehgchnngsrarhe gewelen. 

40. Der Gehalt der Mitglieder des Raths der Aus . 
Ditoren ift auf 6000 anailuͤndiſche Fire beſtimmte; jener 
der Mitglieder. Dep Hzeſttzgekungicathes auf 18,008, und 
der des Raths der Eonlultoren auf 23000. : - -: , 

4.. Die Mitglieder des Conſultoreuraths find lebens⸗ 

“_ 
⸗ 

— 
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anf Befehl des Königs, oder aus irgend einer ander | 
Urſache, ihre Amtsverrichtungen niederle 'müfen, ſo 
behalten fie doch, nach wie vor, Titel, Rang, Vorzuͤge 
and Gehalt. Diefe können fie nur aus denfelben Urſa⸗ 

hen: verlieren, welde den Veerluſt de Bargerrechtes 
mac ſich ziehen. 

42. Die Miniſter find schitne Mitieder Bes Staatẽ⸗ 
raths, fd fange fle ihr Amt verwalten. Sie können bei 
den Berathſchlagungen aller Abtheilungen bdeffelben zuge: 
gen ſeyn, wenn Sachen verhandelt erden, welche in 
ihr Departement einfchlagen. | 

- 43. Der Köntg kan; wenn er es eg 
rk oc Ne der vden Mitgliedern des Staatsraths einzelne ' 

öffentlihen Berwaltims, oder En chafte ni Miniſterium 
aber ‚Berfendungen im IAmiern, und vd am Auslande | 
aweertsanen. * | 
sit 10 

TE ghnfter Abſchaite. 
ug 75 der: sefehgcbenden Berfanimlung. 

Der König eröffnet, die Sitzungen der gefenger 
Herden Vetſammlung. 

45. Die Kainmer der Nedner iſt aufgehoben, 

4 

| Di 
Geſetze svorſchlaͤge werden einer Commiſſion übergeben, 
welche die gefeßgebende Verſammlung je aus ihrer Mitte 
wählt, und die ihr hierauf den Vortrag macht. 

Die geſetzgebende ammlung ha n. Dre 
Keen und ee etunnten Könige —* 
werden. Ihr Amt dauert jiwei ‚Sapıe nn 
47. Sie beſchaftigt fh: | 

a) mie des jährlichen. Rechmumg über . die Smassein 
‚nahme und Ausgabe; . Te 

»b mit der Militärs Lonfeription; ’ ir 

..c) mit der Veraͤußerung der —RC 
d) mit dem Munzweſen; 

e) mit den Veränderungen in Ben afencichen gas 
: + "Ben, entweder durch neue Anlagen, oder neue 

FHormen in Awſe hurs ber fer betehenden;  - 

— 

FE | 



Conſtitution. Stat. v. 5. Jun. 1805. 304 

.f)-mit Abänderung der Geſetze in bürgerlichen, pein⸗ 
lichen und Handlungsfachen. a 

Alle übrigen Gegenſtaͤnde gehoͤren vor die öflehsliche 
Staatsverwaltung. — | 

48. Jedes Jahr werden in’ den Staatsſchatz 300,000 
‚tive zu den Ausgaben der. gefeßgebenden Berfammlung 
geworfen, für die Unterhaltung des Baues und der Er⸗ 
forberniffe ihres Pallaſtes, Für die Bezahlung ihrer 
Kanzleien und die Entfchädigung ihrer Mitglieder, Diez 
fer Fond wird yon dem Präfidenten und den Quaͤſtoren 
Verwaltet und zwar in Gemaͤßheit eines Beſchluſſes, der 
alle zwei Jahre in einem geheimen Committe genommen 
werden muß,.um dic genauere Verwendung der Summe 
de Voraus wird von derfelben der jährliche 
Schalt des Präfidenten und der Audftoren abgezogen, 
der. für jenen in 25,000 Fire, und für einen jeden von 
diefen in 10,000 beſteht. ee er 
49. Der König: kann bie geſetzgebende Verſammlung 

aufläfen. innerhalb ſechs Monaten von der Auflöfung 
derfelben an, werden die Collegien zuſammen berufen, 
um die neuen Wahlen vorzunehmen, a 

‚Gehöter Abfhnit 
Ron der Serigtsordnung. : . 

50. Die Richter werden. vom Könige ernannt. Jhre 
Amtsverrichtungen find Iebenslänglih. 

51. Alle Gerichte außer den Fricdensgerichten, ha: 
ben, mehrere Richter, die nach. der. Seimmenmehrheit 
entſcheiden. — — | 

52. Die peinlichen Urteile: muͤſfſen immer von dens 
felben Richtern gefällt werden, welche die Zeugen ſelbſt 
göachört haben. Die Richter muͤſſen in gleiher Zahl 

.:, 53, Die Sigungen aller , bürgerlichen und prinlichen 
Gerichtshoͤfe find öffentih. Die Zeugen, fo wie die 

Wertheidiger der Angeklagten muͤſſen immer in Öffentl; * 

cher Sitzung angehört werden. 
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54 & oft’ das Caſſationsgericht bemerkt, — 
Sinn eines Geſetzes, obder eines Artikels eines Geſetzes, 
ven ‚den Gerichtehofen falſch ausgelegt wird; fo hat dafs 
ſelbe dem Großrichter darüber: zu berichten, und: der Be⸗ 
richt von diefem wird dem Staatsrathe vorgelegt. Als; 
dann entfcheidet der König, was für cin Sinn dem in 
— ſtehenden Geſetze ‚beigelegt werden muͤſſe. 

5. Für dad’ ganze Konigreich Italien wird nur ei 
j Orgerliches Geſctzbuch eingefuͤhrt werden. 

56. Der Mapoleon’fche Soder “wird zu diefem Ende 
Geſetzeskraft erhalten und von dem Aten des Fünftigen 
Monats Januar gültig feyn. Zu diefem Behufe wird 
der Großrichter eine aus ſechs echtsgelehrten beſtehende 
Commiffion ernennen, um eine lateiniſche und italienis 
[he Ueberſetzung deffelben zu beforgen. Längftens bie 
zum 41. Nov. muß die Ueberfegung dem Könige zur Ge 

 nehmigung vorgelegt werden. Alsdann wird Das Geſetz⸗ 
buch in lateiniſcher, italieniſcher und franzͤſiſcher Sprache 
gedruckt und bekannt gemacht werden. ‚Nur die Worte 
der italieniſchen Ueberſetzung koͤnnen in den Gerichtshoͤ⸗ 
fen angeführt werden, und Geſetzeskraft haben. 

57. Fünf Jahre lang kann. feine Veränderung in dem 
Geſetzbuche gemacht ‘werden; nachher aber wird fich das 
Kaſſationogericht mit den übrigen Gerichtshoͤfen zu einer 
Berathung vereinigen, ein Gutachten erflatten, und der, 
Staatsrath ein Geſetz über die n thig erfundenen Abaͤn⸗ 
derungen i in Vorſchlag bringen. | 

Fu) 

a. Siebenter MIETEN 

— dem Beguakigungstedhte. 

58. Der König’ hat das ‚Recht ‚zu begnadigen. Er 
übt daſſelbe aus, nachdem er einen geheimen Rath, der 
aus dem Großrichter, einem buͤrgerlichen Großbeamten 

der Krone, einem "Militärs Großbeamien, einem Mit 
gliede des Konfultorenraths und einem Mitgliede des 
erſten Gerichtshofes des — hi u ben: sul 
gehoͤrt hat. 
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Achter Abfchnitt. 

Bon dem Orden der eiſernen Krone. 
. \ "g, 4.‘ — . \ 

Errichtung und Organiſation des Ordens. 

59. Um durch Ehrenbezeugungen die Verdienſte um 
die Krone in’ den Fächern des Militärs, Eivils und obrig⸗ 
keirlichen Standes, der Kuͤnſte und Gelehrſamkeit wuͤr⸗ 
dig zu belohnen, foll ein -Drden, unter der Benennung: 
des Ordens vpn der eifernen Krone errichtet 
werden. ” J 

60. Dieſer Orden wird au⸗ 500 Nittern/ 100 Kom⸗ 
mandeuren und 20 Großbeamten oder Großkreuzen (Dig⸗ 
nitarien) beſtehen. J 

: 61. Die Könige von Italien find die Großmeiſter 
dieſes Ordens; doch wird der Kaiſer und König Napo⸗ 
leon, als Stifter des Drdens, fein ganzes Lchen bins 
duch den Titel und die Amtsverrichtungen haben. Erſt 
die auf Ihn folgenden Könige erhalten diefelden. 

.. 62. Zwelhundere Ritter und 25 Kommandeursſtellen, 
dann 5 Großkrenze werden bei der erften Stiftung an 
fo viele franzoͤſiſche Dfficiere und Soldaren verichen, 
die einen rühmlichen Antheil an den Schlachten haben, 
‚deren Erfolg vorzuslich die Suftung des Koͤnigreichs 
veranlaßt hat. 

4 5 2. ° . on | 

Chrenzeihen des Ordens. 

63. Die Ehrenzeichen des Ordens brſtehen in der 
—T der lombardiſchen Krone, um welche her die 

orte. geſchrieben ſtehen: Gott hat fie mir gege⸗ 
ben; wehe dem, der fie antaſtet. Dieſes Zei⸗ 
Hen wird an einem Bande von Drangenfarbe mit einer 
grünen Einfaſſung getragen. 

+ °64. Die Ritter tragen ſolches am der linken Seite 
in Silber: die. Kommandeurs in Gold auf diefelbe Art; 
die Großfrenze um den Hals und als Stern, -- 

— 
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6.3. \ 
Ernennung, Aufnahme und Eid. 

65. Der Großmeiſter versibt alle Stellen des Ordens. 

66. Die Kommandeurs werden aus ben. Rittern ges 
wonmen und die Großkreuze aus den Kommendeurs. 
Diefem zufolge werden bei der erften Stiftung ale Mits 
glieder nur als Rieter aufgenommen. . 

. 67. Jedes Jahr werden die erledigten Stellen am 
Himmelfahrtstage vergeben. _ . 

68. Ale Ritter und Kommandeure und Großfreuze 
verfammeln fih an dieſem Tage. zu einem Kapitel in 
der Metropelitantiche zu Mailand; keiner kann abwes 
fend jeyn, wenn die Bewegungsgrände feiner Abweſen⸗ 
beit nicht. von dem Großrathe des Ordens genehmigt find. 

#9. Die neuen Ritter legen den Eid im Generals 
kapitel ab, und für ihre Aufnahme wird ein eigenes Ce⸗ 
temoniel vorgefchrieben werden. nt 

70. Bei diefer Feierlihkeit werden Lobreden auf Die 
im legten Jahre verftorbenen Mitglieder gehalten. Der 
Redner wird dabei befonders der Verdienfte erwähnen, 
die fie fi feit ihrer Aufnahme erworben haben. C 

wird die Grundfäge, auf welhen der Orden beruft und 
. die Umftände, weiche feine Stiftung veranlaßt haben, 

ins Gedaͤchtniß zuruͤckrufen. | 

71. Der Eid, welchen die Ritter ſchwoͤren mäffer, 
lautet. alfo: 

„Ib ſchwoͤre, mih ber Vertheidigung des Könige, 
‚ der Krone, der ungerteennten Erhaltung ‚des Rös 

nigreihs Jtalien und dem Ruhme feines Stifters 
zu widmen.’ ' 

- 72..Die Pringen von dem Kaufe des Großmeiſters, 
die Fürften von fremden Käufern, und andere Fremde, 
denen der Orden bewillige wied, find in der gemwöhnlir 
and der Misglieder in dem Artikel 62. nicht 
egriffen. F i on 

‘ 
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"on ber Kuspasung und Merwaitnng u. 
Drdens. 

43. Der Orden wird eine: Ausfiastung von 409,000: 
Lire erhalten, und diefe folen auf den Mone Napot 
leone angewicfen werden. | 

74. Die Mitglieder des Ordens werden folgenden 
—* Gehalt genießen; die Ritter 300 Lire, die 

ammandeurs 700 und die Sroßkreuze 3000: 
75. Eine Summe von 100,000 fire wird von der 

erſten jährlich zuruckbehalten Werden, um die. außerors 
bentlichen Penfionen zu bezahlen, die der Großmeiſter 
für gut finden wird, einzelnen Nittern, Kommandeurg 
und Großkreuzen zu bewilligen. Diele Penfionen wer⸗ 
den alsdann Ichenslänglich ſeyn. <. 

76. Die Großkrenze machen den großen Verwaltungs | 

/ 

rath des Ordens aus. Aus diefem wird auch ein Kanz- 
ler und ein Schagmeifter erwaͤhlt; ein Ceremonienmei⸗ 
Rer hingegen ans der 1 der Kommandeurs, und ſeine 
Jeei eater aus der Zahl der Mitte. \ 

Zepter und neunter Abſchnitt. 

| 77. Die Anordnungen der Conſtitutianen von Bon 
werbew beibehalten und beftätigt, in fofern fe d dem. Son. 
Ritutionsflatuten nicht entgegen find. | 

Diele conflitutionellen Statute galten im König 
reiche Italien bis zu. Mapolevns Werzichtleiftung auf 
die Krong von Frankreich und Italien em 11. April 
4814. — Der Biener Gongreß brachte Mailgnd 
(dody gegen die farbinifchen Staaten mit der Greyze 
vom 4. Ian. 1792), Mantua und Venedig an 
Deſtreich. Am 7. April 1816 ſprach der Kaiſer 
Franz die Begründung des neuen Iombarbifchzv.es 
netianifchen Königreiches aus, weiches ungefähr 4 

N 
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Millionen Menſchen umſchließt und in die beiden Gu⸗ 
berata von Mailand und Venedig getheilt war. 
Zu dem erſten gehoͤren die Provinzen: Mailand, Man⸗ 
tira, Cremona, Sondrio (ober Beltlin), Como, Ber: 
gamo, Breſcia, Pavia und Lodi; zu dem zweiten die: 
Provinzen: Venedig, Verona, Padua, ‚Birenza; Ro: 
vigo, Treviſo, Belluno und Udine. 
Am 24. Apr. 1815 unterzeichnete der Kaifer Franz 

die neue Verfaſſung dieſes Koͤnigreiches, welche 
am 17. Mai a Mailand bebonnt gemacht warb. 

d) Eonftitution des: lombarbifch » venetianifchen 
Königreiches vom r April 1815». 

Da es Unſre Abſi cht it, Collegien von Männern, 
aus. den verfchtedenen Klafien der Nation zu bilden, um. 
De. Wonſche und Bedhrfniffe der Nation auf regelmäßi 
gem Wege kennen zu lernen; fo haben Wir das ‚Könige, 
rei in das Territorio Milanese und das Territorio 
Veneto eingetheilt, und für jedes cine Congrega- 
zione centrale aufgeftellt, wovon die eine in Mais 
Yand, die andre in Venedig ihren Sig Hab fol. Webers 
dies wird in dem Hauptorte jeder Provinz, wo ih eine 
koͤnigliche Delegation befindet, eine Gongregazione 
provinciale angeordnet. Zur Vollziehung dieſes 

uͤnſer Willens haben Wir verordnet: 

Erfter aheit. 

Don den Sentralcongregationen: 

4. Sie werden‘ / nn 
5) aus adelihen, 7: nn 
P) aus nichtadelichen Guͤterbeſi ideen, und 
€) aus den Nepräfenianten der koͤniglichen Städte ber 

ſtehen, und den Gouverneur des Territoriums: oder 
: .. feinen Citellsertieter zum Prifidensen faben. 

— 

rm 

I 

1 
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Conſtitutlon vom 24. Wprit:4815. 807 

1, Jede Provinz des Territorlums wird einen ader 
und ..einen nichtebeigen Suͤterbeſtzer au, Congre⸗ 

gativn ſenden. 

3.4. Um in die Songrehation eintreten zu konnen, 
minffen die Gaterbeſitzer 

a) bas lombardiſch⸗venetianiſche Bürgerrecht ums die 
2Abelichen Äberdies einen von ung beftätigten Adels; 
bie), 
V) ein liegendes ſteuerbares Gut von wenigſtens 4000 
Secudi Werth, feſten Wohnſitz im Reiche oder we⸗ 
eng in eſiecich; ‘und 

er ‚dreißig dolle Altersjahre haben. * 

24. Auegeſchloſſen ſind: 
=, alle Staatsbeamten und Geiſtichen; 

J 

BPy) der Verſchwendung und ihrer eignen ‚Bemigene 
S"* verwaltung unfählg Erklärte; 

ce) alle, "die nicht cine in dem lombardifdh; venetianis 
2.7 fchen Königreich geduldete qriftliche Religion ber 
’ kennen; 

'd) wer cine Ariminalunterſuchung beſtanden hätte und 
nicht völlig unſchuldig erklärt worden wäre." 

6Gum in die Kongregatien eintreten zu koͤnnen, mis 
fen die Repräfentanten der königlichen Städte _ 

..a) das lombardiſch⸗ venetianiſche Buͤrgerrecht, 
5 4009 Scubi in..liegenden Sätern, Fabriken aber. 

"Handel; feſten Wohnſitz in ver‘ Subr, Die fe‘ vor 
teeten; und 

+ eJ-dreifig volle - Jahet haben. een 
7. Ausgeſchloſſen find die Bankerottirer/ und die ei 

‚meihbegeamten, jo fange fie im Dienſt ſtehen. J 

8. Wir werden die Glieder der Centralcongregation 
je aus dreien, uns von den hierzu bevollmaͤchtigten Kors ⸗ 

‚ pbrationen vorgeichlagenen Perfonen erneunen. : 
‚ 9. Das Verfahren der Corporatisnen tft folgendes: 

Die Gemeinderäche werben, nad, Borfchrift des Gefeges 
vom 8: Yin, 18057 kinen- adelichen und einch unadeli/ 
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chen Beſiter aus ihrem Bezirke Gie koͤuiglichen Seite 
aber drei Buͤrger aus ihrer Mitte) wählen, und da 
Protocol barüber der Provinzialverwaltung einfenden. 

‚10. In sen Protecollen muß ausdsädiich erwähnt 
werden, daß den Vorgeſchlagenen keines ber otsenam⸗ 
ten Hinderniſſe im Wege ſtehe. 

- 41. Die Provinzperwaltung wird bie Mamen der 
Vorgeſchlagenen, nach den Der Klaſſen, in 5* 
hringen, mit Bemerkungen beg und dem r⸗ 
neur ber. Provinz zuſtellen, a uns Seriähtet, — 

12. In Zukunft, wern Glieder in der Ceuctralcon⸗ 
gregation zu erfegen Tommen, werden die Gcmeinden 
ihre * lprotocoſſe an die Provinzial⸗Congregationen rich⸗ 
ten; e werden drei daraus der Central⸗Congregation 
—ã — und letztere wird uns ihre anrathende Wahl 

wirklichen Ernennung vorlegen. Die koͤniglichen 
Städte ſchicken ihre Prereocolle gerade an die Lentral⸗ 
ceugregation. - 

43, Die Dauer. der der Amtöyekuictung ber Congreza⸗ | 
tionsglieder iſt ſechs Jahre: fie find ſogleich wieder 
wählber. 
Br Um nicht die Congregation auf einmal’ aufzuli⸗ 

‚fen, werden nach den erſten drei Jahren die Haͤlfte der 
adelichen und. die Haͤlfte der wicht adelichen Süterbefiper 
austreten. 

45. Ihe, die aufhören obige Erforderniffe zu be⸗ 
figen .. oder welche ik die $. 5. angeführten Hinderniſſe 
faßen, treten fogleig aus, und zwar die Einen auf 

“Einladung des a identen; Jene aber, dic in die Hin⸗ 
derniffe b. und d. fallen, auedruͤckliches Dectet ber 
Eougregarion. 

16. Kein Eongsegariongglied taun austreten, ohne 
yon und die Erlaubniß begehrt: und. erhalten zu haben. \ 

17. Wir behalten aus vor, jene Glieder aus zu⸗ 
fließen, die fih des in fie gefegten Zus 
trauens unwuͤrdig bezeugen wuͤrden. 

18. Bei egeteeden Erneuerungen der Depurirs 
een konnen die Bender nach — Bewil⸗ 

> 



_ 

‘a 

- Geifiteiien v. 24. Age 2 RN 
ling "der ' Acierung zu neuen a hien ſchreiten, ſol⸗ 
len &8 aber fo 'eikrihten, daß fie fi damit nicht außer 
ihren - gewöhnlichen Dienſtzuſammenkunften zu beſchaͤfti⸗ 
gen brauchen, es wuͤrde denn anders verordnet. 

45 Die Ceutral⸗VCongregatlonsglieber heißen: De 
. purirte jur Central⸗Tongregation, und w 

2000 E ſahrlich Beſoldung/ au Laſten dei T Territoris, 
bezie 

= . 2%. Die Deyutirten jur Central⸗ Congregation 
I den Grigefuͤgten) Eid leiſten, während "ihrer 
Amtepähirung den * «ls Yaiferl: Pönig ihe Regie⸗ 
rungsrathe haben, bei Feierlichkeiten unmittelbdr diefen . 
folgen, änd gleiche Uniform wie fle tragen, nur daß bir 

Aufſchlaͤge orangenfarb ſtatt purpurroth find, 
— — Die Centtal ⸗ Eongregation wird ſich beſchäftigen: 

a) mit Vertheilung u ) Einregiſtrirung der son ung 
— —— — Fl Core 

über, noch nähere Anweifung folgen wird) ; 
5 mit Fortfegiing des noch nicht beendigten Sreuner⸗ 

anſchlage der Diſtriete; 
6) init Umerſuchung der Gemeindeausgaben und La⸗ 

‚Ken, und mit der Eroͤrterung, welche Laſten die 
Staͤdte und- Gemeinden, welche ‚te Provinzen, 

welche das ganze Zerritorium tragem ſoll; 
.  d) mit Vereheilung ” der ° Milit arleiſtungen auf da⸗ 

: 5 ganze’ Land, Im Kriege wie im Frieden; 
H0) mir Oberaufſicht auf Briten, Dämme, Strafen, 
* die nicht rg vorn. Staat. verwaltet werden: 

Er mit jener auf W ithatigkeitsanſtalten und die 
Verwaltung ihrer Einkünfte, 

rs In allen ‚diefen Fällen wird jedoch die. Central⸗ 
Eongregation nur die Oberauffihe und nur eine conſul⸗ 
tative Stimme in Hinſicht auf Gründung und Mödalifir 
rung. noch Nicht ſyſtematiſirter Ausgaben haben; alles 
was. ſchon ſanctionirte Entfheidungen und ſyſtematiſirte 
Ausgaben in obigen Verwaltungszweigen betrifft, unters 
liegt ven. Provinzial: Eorigregationen unter den im zweir 
‚ten Theil angegebenen Beſchrankungen. 



die Bedürfniffe, Wünfche und 
Jutragen, und, behalten ung 2 er e. um Rath zu fra 
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YA Wir erlauben der — Some asien, in⸗ 

e Mation ı ı5 

gen, wenn ‚es uns gut duͤnken wird... en 

225. Die. Eentrals Congspgating. kqnn weder Verord⸗ 
nungen erlaſſen, noch Cont dunisnen und Auflagen aus⸗ 
Treiben; noch jn eignem Namen eine geſetzliche, Lichz 
'terlihe oder volzichende Gewalt ausüben; über alle ihr 
anyertrauten Gegenſtaͤnde, fo mie. bei Auslegung beſtehen⸗ 
der Veroronungen, muß. fie das, Reſultat ihrer Berath— 
ſchlagungen den Gubernium vorlegen und dieſes wieder 
beſtaͤtigen, oder, wo, es dazu nicht berechtigt iſt, Unſre 
hödfte Beſtaͤtigung einholen. Die Sentral s Congreaa; | 
tion ann in dem Zalle, wenn: dag. Gubernium die Be⸗ 

ſtatigung abſchlaͤgt, fi; gerade an Uns wenden. ER 
56," Die Berathſchlagungen werden nur, Kg 

toner Beſtaͤtigung and nur, ‚in Unſerm Nanitũ hen 
rn gemacht. , ee 

27. Bei der Tentral: Kongregation. wird- dag noͤthige 
p!,, Regiſtraturs⸗, Erpeditions⸗ und Rechnungs⸗ 
perſonale angeſtellt und auf Koſten aller Provinzen dee 

Territoriums befoldet werden. 

28. Die Arbeiten vertheilt der. Präfident unter die 
Glieder der Eentral: Kongregation. 

29, Die gewöhnlichen Geſchaͤfte werden in den vom 
Präfidenten zu beſtimmenden Sipungen vorgetragen, und 
ſogleich abgehandelt, die wichtigern einer Sommifflon zur 

Berichterſtattung übergeben. 
30. Der Pı raͤſident ſammelt die Stimmen, und die 

abſolute Mehrheit entſcheidet das Concluſum; bci Glach⸗ 
heit der Stimmen giebt die des Kräfidenten ben Aus: 
er alle Stimmen für oder wider werden protocollirte 

Kangordnung, in den Sitzungen. 
dien 7 gdelichen, dann die nichtadelichen Figenthüner,. 
dann die Deputirten von Mailand, (oder Venedig), baltır | 
jene der Übrigen Städte, und zwar nad) dem Alten, 
und im der Folge nach der Anciennität der Wahlen, 
Alle Stimmen haben gleiche Kraft, an, 
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sı Die. Bosieeläge, ‚melhe,:P t And Glieder 
machen wollen, werden zuerſt in cin. Proiocoll einge; 
aeichnet, ſodann zur Berathſchlagung vorgetragen... 
33Ueber die Form des Berathſchlagungsbprotochllg, 
„ber, Regiſtratur, ‚Expedition und. Verrechnung wird die Eentrals Tongregation Uns einen. Entwurf. zur hoͤchſten BY rg er Suttpanz uut gMochle— 

34. Die Mittheilungen dex Central sEongregation ' 
gu; die. koͤniglichen Stellen. geſchieht mittelſt Noten; an ben hof můtelſt Bittſchriftenn. yn EN 0m 35 Die Provinzial⸗Congregationen Finnen non der 
Central : Eongregation infpieiet und controilirt werdgg, 

‚und muͤſſen ihnen in DVerwaltungsfachen,. die. nicht. der. Regierung. vorbehalten, find,. Gehorfam Jeiften,;.. fie. en 
ſtatten Berichte an die Central Kongregation und cas 
„halten von derſelben Decuate- Ay en 
A46. Die EentrelsGongregationes muͤſſen binnen. 14 
Tagen nach den Sisungen Ihr Berahicgiagungsprotncnif Aug, Subernium einfenden, “welches. daffehbe,,: mit,, Des 
Egfungen begleiter, drin Hof uͤberſchict.  . 7. 
N ee | ur 

! 
u » 20 “ ’ . h un 21 

nr er 5 . “ J Zweiter. heil. 4 — | — 7 2.4 

v9 . . BR ’ ot! pr 5 5 —J Gr, 2 2 en J Non den Provinziai, Eongregattonen. 
De — a up 2) ee: 

n . 87: Kine. ‚Mropingiel s Congregation .mind...in.: jedem 
Bauptopt. einer Hrovinz eingelegt; der daſelbſt zeflnirende 
MDelegato reggio oder ‚fein. Stellvertreter wird ihr Pra⸗ 
den a ren —* 
6 386188. Die: Proxingial⸗Tougregatisnen werden, naq 
Weiße re: Provinz, ans 8 6—4 Gliedern zur 

— Haͤlfte aus adelichen, zur Hälfte aus nichtadelichen. ie 
ARE TReEn Aeßelen ferner aus einem Repraͤſentanten 

. „Mr jede föniglihe in der Provinz gelegene Stade, . Die 
Eintheilung der, Provinzen nach ihrer Größe in. drei 
Waſſen wird göhitens bekannt gemacht, Ber s 
2.5 80. 41. Umrin die Provinzial: Congregationen“ auf: “ 
geromen 0 werden, müfen die Eigenchümer das lom⸗ 

| ardiſch⸗ venetianiſche Buͤrgerrecht Coder einen ; Adels⸗ 
I. 

\ — 
Er — — 2——1 N, 

t 
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brief), Mdo Seundi in liegenden Sutern, Wehni in 
ber Provinz, und volle dreißig Jahre haben. 

42. Die im 6. 5. angefäßrten Sinderniffe (lichen 
and hier aus. 

43. 44. Die -Städterepräfentanten muͤſſen Gürges 
recht und Wohnſth in ihrer Stadt, 2000 Scudi in Erik 
den, Handel oder Fabriken und dreißig Jahre haben; 
die 6. 7. angeführten" Hinderwiffe gelten auch hier. 

-45. Das. erſtemal ernennen wir die Glieder der Con⸗ 
gregatiopen auf die $. 9., 10., 41. angezeigte Weiſe. 
46. Bei fpätern Erfegungen reihen die Gemeinden 

re Boifchkäge an die Provinzial s Congregatiun ein, 
"weldye daraus drei Namen Leine Terna) der Central: 
Congregakion vorfhläge. Hat die Central s Eongregation 
feine Einwendung zu machen, fo iſt der zuerſt Geſchrir⸗ 
bene ernannt, und das Gubernium beſtatigt ihn; hit 
diefes eine —— * an machen; io wied Venge 
ws Hofe. erſtattet. 

- 99.2: Hinficht der Bauer, Smenerung, Kuspg 
Bung oder Enelaſſung der Blicder der Provinzäl Con 
gregation gelten auch Bier bie 6. 13., 14., 15., 16., 

‚nur kann letztere auch vom Bulemmium bewilligt werben. 

48.. Die koͤniglichen Delegati ‚leiten die Wahlen bei 
Erneiickungen' nach obigen Srundfägen. 

49. Die Slieder der ProvinzialsEongregation ich 
Deymtirte zur Provinzials Congregation, leiften 
Hände des Delegato den Cheigefägten) Eib, beziehen 'kei⸗ 
nen Gehalt; haben während ihres Amtes den Rang von 
#. 2. Machen, folgen bei ‚Beletitchleiten dimittelber dem 
DiresDebegato „ und haben: cine Uniform wie” dieſer Ei 
srangefäarben Auffchhägen. 

206 ae Ihre Autsverrichtungen heereffen —* der va⸗ 

a) bie Steuergefääfte der Provinz; 
* die dkonomiſche Verwaltung der GStaͤdte und E 

‚menden (zu welchem Ende die Gemeinderaͤthe der 
\ Brsnkmgial:Eongeegarion ifre Budgers ahrlich EM 

: rigen müffen) 
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Conſtituton·a. 24 April 1815. 3418 
er ‚Bofferbauten und Straßen, in fofern fle der Pie 

| vinz und nicht dem Staate obliegen; 
&) die Öffentlichen: Wohithaͤtigk eits anſtalten. 

84. Weber dieſe und andre Gegenſtaͤnde der afentli⸗ 
ben Verwaltung koͤnnen die Provinzial⸗Congregationen 
motivirte Vorſtellungen an die Central⸗ Congregation ein⸗ 
ſeuden, und. dieſe eder Gebrauch davon machen, 
oder als unbegruͤnd ruͤckſenden. 

52. Die von den Provinzial Eongregationen mehr. 
rem Gefchäftstreife an die Kanzleien oder Wunicipalitäz 

‘ten zu exlaffenden Befehle müflen vom Delegirten (dee 
für ihre Lompetenzmäßigkeit haftet), einem Deputirten | 
und den Referenten. unterzeichnet feyn. u 

53. 54. 55. Die. Provinzial s Congregationen haben 
einen Referenten Cmit oͤlos conſultativer Stimme), einen 
Kaſſier, Controleur und Reviſor; diefe vier Beamten 

. werden Befsldungen, zu Laften der ganzen Provinz, bee 
giehen; ber Delegato, und mit ihm der Referent, wer⸗ 

- den die Arheiten vertheilen; Protocol, Regiſtratur und 
Erpedition werden die - Probingtal s Congregationen.. mit, 
den Delegationen gemeinſchaftlich haben; der Geſchaͤfts⸗ 
Bang wird daher jenen mit dieſen gemein fern. Die 
Stimmen ſammelt der Delegate al⸗ Praͤſident, wie 4 

30— 32. geſagt worden. 

66. Die Provinzial⸗ Congregationen miſſen ihr Pro⸗ 
toll alle 14 Tage mittelſt der Central⸗Congregation an 

das Gubernium einſenden, welches daſſelbe, auf deme 
ſelben Wege mit ‚öder ohne Bemerkungen, zuruͤck dellt. 

So gegeben Wien, din 24. April 1845 unfe 
Ä Degierung- im vier, und smangigften. 

> 3 rom ® 

nsarie, aber Kargler. darenztty, Rathler. | 

PP Bun Graf Suisciardt, | 



34. Sombarbifeh · venet. Könige: 

Eibdesformel für bie Deputirten ber Central⸗ und u 
Provinzial s Congregationen : 

„Ich ſchwoͤre Treue und D Fehorſam— Sr. Maj. dem 
Kaiſer von Oeſtreich, Koͤnig von Ungarn, Boͤhmen, 
Lombardie, Venedig, und verſpreche auf meine Ehre 
und mein Gewiſſen, daß ich das mir anvertraute 
Amt eines Deputirten zu Central⸗ oder Pros 
vinzials) Congregation den hoͤchſten Geſetzen 
gemaͤß ausuͤben werde, und daß meine Vorſchlaͤge 
und Meinungen einzig auf das allgemeine Wohl, 
ohne Privarrädfichten, gerichtet und nur von der 
Wahrheit und der Pflicht geleitet in werden.” 
© ſchwore “ fo wahr mir Gott helfel" 

4) kucen 

Da Heine Freiftaat Lucca entgirtg den politiſchen 
Stuͤrmen bis zum Jahre 1799, wo der General Ser 
nir im Februar das Gebiet derfelben befegte, und: 
ihe, nach. einer kurzen proviforifchen Regierung, eine 
Gonftitution gab, welche im Kleinen ber franzöft 
ſchen Gonfitution vom Jahre 1795 nachgebildet war. 
Der Heine Freiſtaat erhielt ein Directorium von 5 
Aalidem, und zwei Käthe: von 48 und 24 Reptaͤ⸗ 

‚fentant 
... Alan die Siege der Deſtreicher und Ruffen im 

. Gommer 1799 bewirkten auch in Lucca die Herftellung 
der alten Ordnung der Dinge, bis hier gleichfalls bie 

‚Schlacht von Marengo (14. Jun. 1800) das politiſche 
Schickſal des Meinen Staates entſchied. Cine vom 

erſten Conſul eingefeßte proviſoriſche Regierung lei⸗ 
‚tete den Staat, bis eine Conſtitutions⸗ Commiſſion am 
23. Deo 1801. die neue Gonftitution vollendete, welche 
am 26. Der. als Staatsgrundgeſetz ausgeſprochen ward. 

Ey 
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Aontiunn vom 26. De. 1801: 

Er ſter Titel. 

Organiſirung der Regierung. u 

- 4: Die Regierung der Republik Lucca be eht aus 
einem großen Math, einer Vollziehungs⸗ und einer Ver⸗ 

waltungsbehoͤrde. 
9%, Im großen Nach (oder Collegium) Führe 
ein —* den Vorſitz; er macht die Geſetze, ernen 
die Mitglieder der Doliehumgsbehttte, des Verwal⸗ 

sungsraths und der Gerichtshoͤfe. 
3 Das Collegium - beſteht aus 300 Sürgern, von 
denen 200 ünter den reichſten Eigenthuͤmern, und. 100° 

unter den angefehenften Kaufleuten, Gelehrten und Künfte 
lern erwählt find. Die Mitglieder des Collegiums zie⸗ 
hen keinerlei Schalt, 

4. Die Mitglieder des Collegiume, wie auch die der 
Bollziehungsbehorde und des Verwaltungsraths, werden 
zum erſtenmal durch die conſtituirende Behoͤrde ernannt. 

5. Die Mitglieder, aus denen der große Nach be⸗ 
ſteht, werden & m dritten Theil ale fünf Jahre erneuert, 
Es wird zur Wahl des befagten Drittheils nach der vom 
ve vorgefchriebenen Weiſe und Form gefchritten wer⸗ 

' Die: hezanstretenden Müglider werden wieder en 
wähle werden dürfen. 

* 6. Diejenigen, welche peinlich vor Bericht vertagt 
werden, oder einen berrägerifhen Bankerott machen, 
pder über: welhe ein infamirendes Strafartheil vergeht, 

pder denen dur einen Rechtsſpruch die Verwaltung ibe 
zer GSäter unterſagt Bin, ſollen ſofort aufhdren, its. 
‚glieder des Rache zu jeyn:. 

7. Die Mitglieder. des Collegiums einnen nar durch 
das Collegium ſelbſt ausgeſchloffen werden, kraft eines 

Decxets, welches die Motive beſagen wird, und das 
durch zwei Drittheile der Votirenden, mit Aueſchuß der 
rer, die fih in einem der von dem Art: 6. vorhergeſe⸗ 
benen balle beſinden, etlaſfen ſeyn muß, 
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8. Die Vollziehungsbehörde beſteht aus 12 
Aelteſten (Anziani). Diefe erwählen alle zwei Mo . 

nate aus ihres Mitte einen Präfivenien, welcher wäh 
rend feines Amtsführung den Titel Sonfaloniere' hat. 

Jeder von den Aelteſten wird in feiner Reihe zum Pra 
ſidenten ernannt. 

9. Der Sonfaloniere ſtellt in. dem Verkehr mit 
den fremden Maͤchten die Regierung vor, unterzeichnet 
alle Urkunden zu Zremulgtun⸗ der Geſetze, und alle 
von der Geſammtheit der Aelteſten herruͤhrenden. 
10. Die Tompetenz der an olyiehungsbepörde beftehe 
darin: dem Kollegium die Gefegesentwärfe vorzuſchla⸗ 

gen, die auswärtigen Berhälthiffe des Staats zu leiten, 
die igungsmittel zu organiſiren, alle e Theile dei 
ven erwaltung zu reguliren. 

. Jeder der Aelteſten bleibt vier ve im. Amt; 
| bad ofegium erneuert ahrlich dieſe veh rde um den 
rierten Theil; 
42. Zwei Bürger, welche im esfien oder zweiten 
Grad einfchließlich, nach den gegenwärtigen Geſetzen zu 
rechnen, verwandt find, duͤrfen nice gu gleicher Zeit 
Mitglieder der Wollziehungsbehörde fen... 

: 43 Der Verwaltungsrarh beſtehr aus. den Aelı 
teſten und vier Obrigleiten,. welche die Aufficht über die 
Innern Angelegenheiten, die Rechtspflege, die Polizei, 
das Milicät, bie auswärtigen Verhaͤltniſſe, die Leisung , 
des Waſſer⸗ und Straßenbaues, der Öffentlichen Arbetz 
ten, und der. Finanzen führen werden. Die Volljies 
Qungebehöede weißt einer jeden diefer. Magiſtraturen die 

rtheilung der obgedachten: Fächer an; eine kede derſel⸗ 
ben beſteht aus drei Mitgliedern. 

14. Im. Verwaltungexath werden die dem Collegium 
vorzuſchlagenden Geſetzesentwuͤrfe, und. alle. Acten, wel⸗ 
che yon der Vollziehungsbehoͤrde ausgehen ſollen, debar⸗ 
tirt: in einem wie in dem andern Falle haben aber die 

. Mitglieder der vier Magiftratiren- nur confultafive Stim⸗ 

. men. Die Xelteften berachfchlagen, und bei Gleichheit 
ber Stimmen. 2. die de⸗ Vontalmiere für ‚drei. - 
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48. Die "Mitglieder der vier Magiſtraturen bleiben 
‚vier Jahre im Amt; jedes. von ihnen kann fofort wieder 
erwählt, und Tann auch während feiner Amesführung . 

durch die Vollziehungsbehoͤrde proviforifch fufpendirt wers ⸗ 
den. Damit aber eine definizise. Ernennung eines: Nach⸗ 

folgers Start ‚dürfe, bedarf es eines Deyreis vom 
‚Kollegium, auf den motivirten Antrag der Aelteften. 

— Zweiter Titel. BE | 

Beiſe der Promulgieung ber Geſee. 

46. Das Collegium erwaͤhlt aus feiner Mitte eine 
Commiffion von 20 Mitgliedern, die jedes Jahr - 

ernenett wird, und die ven der Bellzichungsbehöche vor . 
geſchlagenen Gefegesentwärfe zu unterſuchen hat. Zn 
47. Die Mitglieder der Commiffion. vereinigen ſich 
alle Jahre am 1. November; ihre Beffion kann zibei 
Monate dauern, nn — 

18.. Das Collegium muß ſich von Rechtswegen jedets 
Yahr am. 1. Januar verſammeln, um die ihm obliegens 

Den Wahlen. zu verrichten, und die von ihm erdreerren 
Geſetzesentwurfe zu genehmigen oder zu verwerfen, 

19. Wenn ein Gefegesentwurf duch die Commiſſion 
anterfucht worden ift, wird die Discuffion dem Koller 
stum duch zwei Berichtserftatter. vorgelegt, von denen : 
ber eine, von der Commiſſion, der andre von der Wolle 
giehungsbehörde aus einer von den vier Magiſtraturen, 
weiche ven Verwaltungsrath ausmachen, ernannt wird. 
Der Zeitpunet und die Dauer der Discuffion eines 
jeden‘ Geſetzes wisd durch ‚die Wollzichungsbehörde bes 
flimmt, die Dauer. fans ‚aber. nice weniger als drei 
Tage betragen. . 
+20. Die. Dauer der Seffionen des Collegiums wird: 
Medes Jahr durch die Vollziehungsbehoͤrde beſtimmt; fie 

ann nicht her zwei Monate, noch weniger als vier⸗ 
HZiehn Tage betragen. J * Pe 

214. MA den Seiträumen zwiſchen den Sisungen des 
Collegiuam⸗ kann die VWollziehungsbehoͤrde, blos im 
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Dringlichkeitofal, wo es der ffenelich⸗ Nutzen gebietet 
WVerordnungen machen, welche proviſeriſch —X | been. | 

| Dritter Titel u 

Localverwaltungen und Gerichtshöͤfe. 
22. Das gegenwaͤrtige Gebiet der Republik Lucca iſt 

in drei Verwaltungsbezirke getheilt: den Kanton von 
Sarchio, den vom Litforale, und den Canton ber 
Apenninen. Lucca if: der Hauptort des erſten, 
Viareggio des zweiten, I1-Borga 0 Mojzon des 
dritten. 

x: 23. In jedem Eonton befindet fich ein Regierung 
- eommiffair. Er wird. von. den Aelteſten ernann, 

und. communicirt mit jedes der vier Magiſtraturen, wel 
che bei der Volljiehungsbehörde eingefege find. Ä 

2. Die Bürger jedes Tantons, welche das 4. Jahr 
exrrricht haben, ernennen nad) der vom Geſetz vorge⸗ 

ſchriebenen Weiſe die Friedensrichter, 2. auf jeden 
der Cantone vom Littorale und von den Apenninen, 3 
auf den von Sarchio. Einer dieſer letztern wird in 

Lucca feinen Sig haben; einem jeden der andern wird 
.fein Aufenthalt. von - der Voll ziehungobehorde angewieſen 
werden. 
225. Die Zeiedensrichter erkennen in letzter Inſtan 
‚über alle Sachen, die ben. Werth: von. 8 Srudi nit. 
„Überfteigen; auch erkennen fie in Sachen, deren Werth 
mehr ald 8 Scudi beträgt, aber die Summe. von %0 
Scudi nicht überſteigt; nur kann in diefen Fällen an 
den Richter der erften Inſtanz in jedem befondern. Can 
‚ton ‚appellirt werden.: 

26. In den Saden, - welche nicht üßer 20 Seudt 
Bettagen, kann der Friedensrichter, wenn die Partei, 
Era einen ſchiedsrichterlichen, guͤtlichen Ausfprug 
thun. 

27. Das Collegium ernennt auf jeden St einen 
Rigter erſter vuſtan⸗/ und. für die ganze Beput 

| 
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ps bargerliches Appellationsgericht und einen 
peintihen Gerichtshof; jede hiefer Stellen befteht 

aus 3. Mitgliedern. 

98. Die Rich ter erfter. Inſtanz halten ſich im 
Hauptort jedes Cantons, die buͤrgerlichen Appellations⸗ 

and peinlichen Gerichte in der Stadt Lucca auf. 

29. Die Competenz der Richter erfter Inſtanz bes 
ſteht darin; die Sachen, welde. von den Friedensrihs 
tern an fie gelangen, appellationsweife zu vichten, und 

. ale andern Sachen, welche ̟  die im 25. Art., die Ge 
richtsbarkeit der Friedensrichter betreffend, beftimmte 
Summe überfteigen, in erfter Inſtanz zu entfcheiden; 
auch Aber die peinlichen Sachen erkennen fie ih erfter 
Inftanz. 

.30. Das bürgerliche Appellationsgeridt er⸗ 
kennt in den Sachen, die von der Stelle erſter Inſtanz 
‚Jedes Kantons an dafielbe gelangen; es erkennt auch Caſ⸗ 
fation oder Nullitaͤt in peinlichen Sachen. . 

‚31. Der peinlihe Gerichtshof entfcheider ap⸗ 
pellationsweife alle peinlihen Sachen, und erfennt Caß 
ſation oder Nullitaͤt in Civilſachen. | 

32. Ale ſechs Sabre fchteiter das Collegium zur ‚Be 
Rätigung der Eivils und peinlichen Richter nad) der Mehr: | 
heit der Stimmen der’ Verfammlungen. 

33. Die Vollziehungsbehoͤrde ernennt zwei Commiſ⸗ u 
larien bei den beiden oberften Serichiehofen, dem bar⸗ 
serien und dem peinlichen.. 

Allgemeine Verfügungen. J 

34. Kein peinliches oder Mirgerliches Geſetz tan 
"eine ruͤckwirkende Kraft haben. 

35. Der nächtlihe Aufenthalt jedes Bürgers iſt un⸗ 
verletzlich, und es kann keiner vor Gericht gezogen, ver⸗ 

haftet und gefangen gehalten werden, außer in den vom 
Geſetz beſtimmten Faͤllen, und nad den von dewſelten 
vorgeſchrichenen Formen. 

| 
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36. Die Aafeutlichen Auflagen werden ich, uf 
Antrag der Vollziehungsbehoͤrde, im Verhaͤltniß mit den 
Beduͤrfniſſen des Staats, vom, Collegium Ic aeieer 

37. Da. die Auflagen nur zum Öffentlichen 
verordnet werden können; fo mäffen fie fih anf alle —* 
ger im Verhaͤltniß zu ihrem Vermoͤgen vertheilen. 

38. Man erkennt Leine andre Autorität in der Res 
pubilt, als die vom Geſetz eingeführte... 

So geſchehen zu Lucca, am 23. Dec. 1804, 
u... die Witglieder der EonkicurtensrEom 
m 9. \ 

(Hier folgen die Unterf chriften. 

| Gefes | 
Auszug des Protocoll⸗ F pronifosifgen 

Regierung, vom 36. Der. 1801. 

Die proviſoriſche Regierung der Republik decretitt: 
Die oben ftehende Eonftitution if angenommen; fie fol 
gedruckt, und im ganzen Umfang der Republik bekannt 
gemacht werden. 
Gegeben zu Lucca, im Matienalpallaſt, am 
obgedachten Tage, Monat und Jahr. | 

‘Der Präfdent der proviſoriſchen Sesierung, | 

Plaru: 00. 
I Du Beneralietverde, Soffi. 

Doch mahrend SRapoleon zu feiner Konigskronum 
in Mailand ſich befand, berief am 4. Juny 1805 der 
Gonfaloniere Belluomini den Rath ber Alten 
ber, Republik Lucca zufammen, und. dieſe beſchloß in 
einer außerordentlichen Sitzung, „den Kaiſer zu bitten, 
daß er geruhen wolle, dem Stagte von Lucca eine 
neue Verfaffung zu geben, und die Regierung beffels 
ben einem Prinzen aus feiner Familie und deſſen na⸗ 

/ 
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türlihen Rachlommen anzuvertrauen.” Am 14. Jun. 
beflätigte der große Rath biefen Beſchluß, worauf 
Napoleon feinen Schwager, den Bürften Bacciocht, 

den Gemahl der. Prinzeffin Elifa, bem er ſchon ao 

48. März 1805 das Fürftenthum Piombino ertheilt 
hatte, zum Fürften von Lucca ernonnte Am 23, 
Jun. 1805 erfolgte das nene Conſtitutionsſtatur DB. 
unmehrigen Bürftentpumd Lurcca. | | 

N) Eonfiionsfant vom 23. Zum 1805. 

Eher Abſchnitt. 

a Rom Färften. 

4. De Regierung der Republik iR Sr. Durthlaucht 
dem Fuͤrſten von Piombino Pasquale Bacciochi, 
anvertraut, und im Fall er fruͤher ſtuͤrbe, Ihrer kaiſer⸗ 
lichen Hoheit der Prinzeſſin Eliſa, feiner Gemahlin, 

iimd alsdann deren männlichen Nagionmen, immer na _ 
der Ordnung der Erſtgeburt. | 

Der Fuͤrſt wird den Titel: Faͤrſt von Eucce und 
Piombino annehmen ‚und. fuͤrſt liche Durglaugs 
‚genannt werden. 

2. Der Fuͤrſt regulirt alle Theile der Innern Be 
waltung des Staats und leiter deffen Verhältniffe mit 
den auswärtigen. Mächten. Er beftimmt in jedem Jahre 
das Tahlean der Staatsausgaben für das folgende, nebſt 
den Mitteln zu deren Dedung, und legt fie der Geneh⸗ 
migung des Senats vor. Er hat die Ernennung det _ 
Minifter, der Staatsräthe und andern Öffentlichen, ſo⸗ 

wohl: bürgerlichen als Militärbeamten, deren Wahl dem - 
Senate nicht ausdrädtich uͤberlaſſen ift, ferner die Er⸗ 
nennung zum Erzbißchum und zu allen geiftlihen Wuͤr⸗ 

den, Canonicaten und. Pfarreien, deren Patronat fonk 
durchs Geſetz, durch Teſtamente oder. päpftliche Bullen 

"in den- Händen des. onſaloniere oder großen Raths m 
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3. Der Fuͤrſt Sat eine geiswade » von vier Comyapı 
nien, jede von 100 Mann,. die er nach feiner Wahl aus 
den Sünglingen- der: vornehmften Samilien ernennt. Jede 
Kompagnic tritt nach der Mei tigkeit, und zur 
Er des activen Dienftes erhält jeher inzelne fär Sold, 

eidung und Nahrung die Summe von 20 "Franken 
monatlih. Nach fünfjährigem Dienſte in diefer Leibwache 
bekommen die jungen Leute den Rang cines Unterlieuter 

nannte in den Miliz Nationalgarden, die Capitaͤns der 
vier Eompagnien erhalten Obriftenrang, die Lientenants 
Bataillonschefsrang und die Sergeanten Capitaͤnsrang. 
Die Befoldungen muͤſſen fo eingerichtet werden, daß bie 
ſaͤmmtlichen Koften für den Staat nicht über 100,000 
Franken betragen. Niemand kann In die Leibwache frer 

‚ ten, der nit aus dem Gebiet von. Lucca iſt, und nice 
aus liegenden Gütern oder duch Zufhuß feiner Familie 
ein Eintommen vom 30 Branfen monatlic befigt. Leber 
die Vollziehung diefes Artikels wird ein beſonderes Re⸗ 
glement abgefaßt werden. 

4. Die Civilliſte des Fuͤrſten beſteht aus einer jaͤhr⸗ 
lichen Summe von 300,000 Franken, welche der oͤffent⸗ 

liche Schag in luchefifhe Muͤnze reducire und von Mes 
nat zu Monat in die Kaffe des Zärften zahlt, aus eis 
nem Pallaſte in der Stade Luca und aus einem Pallafte 
auf einene benachbarten Landgut, nebſt den dazu gehoͤri⸗ 

‚gen Grundſtuͤcken, welche jährlich 100,000 Franken eins 
wagen. Alle Koften des Pallaſtes, alle, welche auf die 

‚Repräfentation und auf den Dienft des Zärften und feis 
"nes Hofes Bezug haben, werden von der Civilliſte ge⸗ 
nommen. Ge. Maj. der Kaifer Napoleon I. wird eins 
mal. für allemal die Organifation der Hofhaltung des 

- Bürften und der Fuͤrſtin in einer ihrem Range. angemefs 
Venen Art vegulivn. - 

5. Ehe der Zürk bie Staatsverwaltung abernimmt 
und in Folge des refizufegenden weltlihen und religidlen 

Ceremoniels, leiſtet er Gott auf das heil. Evangelium, 
und in Gegenwart des Senats, der Miniſter, der Staats⸗ 
rathe, des Erzbiſchoffs und der bürgerlichen und peinli⸗ 

chen Richtern in folgenden Auspräden a feinen "Eng ab: 
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— ſchwoͤre die Integritaͤt und Unabhaͤngigkeit der 
Republik aufrecht zu erhalten, die romiſch⸗ katholi⸗ 
ſche, apoſtoliſche Religion ‚zu achten und-achten. zu 
machen, weder Steuern zu fordern, noch irgend 
eine Abgabe aufzulegen, als in Kraft eines Geſetzes, 
und bei meiner Negierung blos den Nutzen und das 

Gluͤck des Volks yon Lucca vor Augen zu haben.” 
- Der außerordentliche Borfchafter Sr. Maj. des Kai 

lers der Franzoſen zu Lucca wird waͤhrend der Ceremo⸗ 
nie der Juſtallation die Garantie, welche der Kaiſer der 
Berfaſſung und der Unabhängigkeit des Staats. gewährt, _ 

verlefen. Er wird den Degen zur Teremonie mitbrins. 
, wemit Se. Majeſtaͤt der Kaiſer dem Zürften von 

‚Lucca und Piombino, zum Zeichen des Schubes, ben‘ 
Majeftät der. Republik Lucca iugefic ichert, ein Geſcher 
maht. Der Staatsſekretaͤr nimmt über die Inftalatiow 
des. Fürften und über die Eidesleiſtung einen Verhal⸗ 
ptozeß anf. 

6. Die Gtoßlaͤhrigkeit des Fuͤrſten wird auf das zu⸗ 
— — zwanziske Jahr feſtgeſetzt. Ein organifches.. 

| beftimmg die Regierungsart -des Staats während | 
———— des Furſten. 

3weiter Abſchnitt. er 

Bon dem Minifierium und dem Staatsrathe. 
77. Es find zwei Staatsminifter, nämlich ein Minis 

ſter Für die Juſtiz ⸗ für das innere und für die aus 
waͤrtigen Angelegenheiten, und einer: für die Finanzen, - ' 

den Sortesbienft, die Polizei und. die. bewaffnere Macht, - 
2 meiengen für Kanäle, Straßen und öffentliche Gebäude. 

. Es werben Staatsraͤthe ſeyn, welche, vereint mie 
| den Minifern, das. Eonfeil des Fuͤrſtenthums Hilden, 
In dieſem Conſeil führe der Fürft, -oder eine von ihm 

bevollmaͤchtigte Perſon, den Vorſib und beſtimmt die 
. Berrichtungen beflelben.. . 

9. Es gibt ferner einen Staatoſekretar, der alle, 
vom Fürften ausgehenden Acten unterzeichnet, und an 
die Miniſter, oder bie mit ihrer Beljichung beauftrag⸗ 

— 
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sen Beamten, Abermaht:; — Ber Pr Berzetänif 
haͤlt. Ueberdies licge ihm ob,” die algeneine Staatss 
kanzlei zu disigiven und zu bewöhren, und ſonſt Ar je⸗ 
der Verrichtung zu unterziehen, ‚die ihm der Fuͤrſt an⸗ 
vertrauen wird. 

10. Das Gehalt der Minifer iſt auf 5250 Lire, das 
der Räche auf 3000 2. und das des Staateſekretaͤre 

f 
v 

auf 4000 Jährlich feſtgeſetzt. | 

Dritter Abfgnitt, 

WVom Senate. | 

gibt einen Senat von ſechs und dreißig m 
gehen y deren jedes wenigftens dreißig Jahre zurüciger 
legt haben muß. Zwei Drittheile davon merden aus den 
Bandeigenthämern, die ein. jährliches Einkommen von 
werigftens 1000 2. nad dem SKatafter der Grundſteuer 

en, und ein Drittheil aus den Gelehrten und vor— 
nehmiten Handelsleuten des Staates genommen. Die 

_ Wefoldung eines jeden Mitgliedes beträgt 1000 2. jaͤhr⸗ 
lid. Der Senat. erneuert fih alle vier Fahre zum drit⸗ 
ten Theil. Das Loos entſcheidet Über den Austrist der 
erſten zwei Drittheile und deſſen erſte Ziehung geſchieht 
in vier Jahren. Der Senat Hat einen aus feinem Mit⸗ 
‚tel gewählten Präfiventen, der ein Jahr lang im Amte 
bleiht, und vom Bärften ernanne wird. 

Diefer Präfldent hat neben fid einen Setretat, dee 
ebenfalls ein Jahr im Aunte bleibt ‚und alle Acte des 
Oenats contraſignirt. | 

12. Die Amteverrichtungen des Senats find: 

a) die Beſtaͤtigung der jährlichen. Rechnung: über Eins 
nahme und Ausgabe des Staats und. aller ihm 

vom Fuͤrſten nosgefchlagenen-- Geſetzhe; 

b) die Wahl der. buͤrgerlichen und peinlichen Richter; 
2 die Beſtaͤtigung aller wichtigeren Acten, der Ber 

Lauf der Nationalguüter, und die Beränderungen, 
welche im Spftem der Öffentlichen Auflagen, zum ' 
Behuf der Einführung neuer Aboaben, oder nener 

! 

- 
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Tarife für die ſchon beſtehenden Abgaben unb Zölle 
ndthig werden kͤnntenn  .. 

4) die Genehmigung der Neformen oder Abänderuns 
gen in Bezug auf bürgetliche, peinliche ‚oder Sans 
delsgeſetzgevung. Jeder andere Gegenfland gehört 
“ur Lompetenz Ver inneren Werwaltung. | 

13. Die vom Fürften dem ©enate vorgelegten Ger 
fetzesentwuͤrfe werden. an eine. Commiffien von 5 Mits 
gliedern uͤberwieſen, die der Senat aus feiner Mitte 
nennt, und die darüber Bericht erſtattet. | 
14 Zwei Buͤrger, die im erſten oder zweiten Grade. 

der Blutsfreundſchaft inclufive, oder im erften. Stade 
ben Schwaͤgerſchaft, nach. Berechnungsart der gegenwaͤr⸗ 
tigen Sefege, mit einander verwandt find, koͤnnen nicht 
äugleich Mitglieder des Senats feyn. rn 

45. Der Senat berathſchlagt nach Mehrheit dee : 
Stimmen; er iſt gefeginäßig verfammelt und kann guͤl⸗ 
tig .berathichlagen, wenn fih in der. Sitzung 24 Mit⸗ 
stteder anweſend Befinden. — ae 
"46. : Diejenigen Mitglieder .des Senats, weht ſich 
vielleicht in dem Stande gerichtlicher Kriminalanklage, 

oder betruͤglichen Bankerotts befinden, oder zu einer in⸗ 
famirenden Strafe verurtheilt find, oder denen die Were 
waltung ihres Vermoͤgens von Gerichtswegen unterfage 
iſt, oder welche endlich ihre Buͤrgerrechte verloren 
haben, Hören unverzüglich auf Misglicder des Senats 
au fen. 
47. Der Senat vervollkändige und erſetzt ſich elbſt 

auf dreifache Praͤſentation des Fuͤrſten. Der Fuͤrſt 
waͤhlt die dem Senate vorgeſchlagenen Buͤrger aus den⸗ 
ſenigen Namen, welche ſich auf dem in jedem Canton 

enzufertigenden Verzeichniſſe befinden. Ein organiſches 
Geſetz beſtimmt bie Art und die Formen, welche von 
den Cantonen bei Anfertigung ihrer Verzeichniſſe zu be⸗ 
obachten find. J ur | | 

18. Der Fuͤrſt eidffner ſtets den Senat und kann 
bies nicht anders, als in Perfon ıhun. Er muß ſich 
jedesmal, wenn derſelbe verſammelt if, in. der Stat 

⸗ 
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Gefinden, me die Sitang schalten wird. In ſedem 
Sabre bleibe der Senat wenigfiend einen Monat vers 
fammelt. Der Zürft ruft ihn zufammen, ober Iöfet 
auf, wenn er es.für angemeflen hält. Die Minifte, 
Senatoren und uͤbrigen Behörden leiften einen Eid der 

Er 
Ergebenheit für die Verfaſſung der Republik und de 
. Treue für den Fuͤrſten. 

v 

% 

Vierter Abſchnitt. 
| Bon der Gerichtsverfaſſung. 

- 49... Ein organifches Geſetz wird das gegenwärtige 
“ Gpftem der Tribunals und Gerichtsverfaffung abändern - 
toͤnnen. Die Rechtsfpräche werden im Namen des Bär 
‚Ken gethan werden. . Er u 

Fünfter Abſchnitt. 
Allgemeine Vorſchriften. 

20.. Der Fuͤrſt promulgiet die Gefege; über allen 
von ihm ausgehenden Arten roh dad. alte Mappen von 
Lucca, und fie fangen mit der Formel anı. : .: 

„Wir NN. von Gottes Gnaden und durch bie Ken: 
faſſung Zürft von Lucca und Piombine, ” 
Y4. Der. Fuͤrſt Bat das Recht, die peinlich Veran 

theilten zu begnadigen; aber er fanıı es Nicht ausüben, 
‚bevor er nicht das Gutachten feiner Miniſter und Staats⸗ 

4 
raͤthe, ingleichen eines Mitgliedes des Obergerichteheft 
angehoͤrt hat. | Ä ® 

22. E⸗ bleidt für immer fefkgefegt, daß die Geſehe 
wegen Abihaffung "der Fideicommiffe und Primogenitw 
sen, auch Ausichließung aller und jeder Titel und Wer 
rechte, welche einen Unterfchied der Geburt vorausfegen, 

blos mit Ausnahme der regierenden Familie, unwider 
ruflich find, 9— | 
+28. Die öffentlichen Aemter folen nur Bürgern vin 
Lucca ertheilt werden, ausgenommen. die bürgerlichen und 

peinlichen Richterſtellen, weſche auch Auslaͤndern anver 
aus werben koͤnnen. | — 

— 

“ 
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24. Der Zürf wendet alle in feiner Macht liegende: 
Mütel-an, um die Staatsihuld jo fchnel als möglid 
abjzufuͤhren. ur : 
25. &8 können feine Zoͤlle und Taren erhoben, ober 
neue eingeführt werden, als in Kraft eines Geſezes. 

26. Im Staate Lucca wird es keine Militär .Eons 
feriptton geben. Alle Bürger werden in eine Miliz or⸗ 
zganiſirt werden, und im Fall der Noch die Waffen zw 
Vertheidigung des Fuͤrſten und des Landes zu ergreifen 

gehalten feyn.- Der Fuͤrſt, als Oberbefehlshaber der ° 
Miliz ernennt alle Sauptleute, und kann die nöthigen 

Mequiſitionen zur Vertheidigung des Landes ausfchreiben. 
27. ©e. Majeſtaͤt der Kaifer und König Napoleon J. 
wird gebeten werden, daß er geruben wolle, bie erfte 
Ernennung der Minifter, der Staatsräthe, des Staats⸗ 
fetretärd und der Senatoren zu übernehmen. 
98. Die beftehenden Gefehe des Staats, welche ger 
genwärtigem Eonftitutionsftatut nicht zumiderlaufend find, 
bleiben in. voller Kraft, bis fie durch andere Geſetze wir. 

.  berrufen oder abgeändert, werden. . | 
. 

So gefhehen zu Bologna, den 23. Sun. 1805. | 

(Folgen die Unterfcheiften der zwölf Abgeordneten, 
den Sonfaloniere Belluomini an der Gpige.) 

‚ Die Beſtaͤtigung des franzoͤſiſchen Kaifers Iantete fols 
gendermaßen: — | 

„Wir Napoleon, von Gottes Gnaden und durch 
bie Verfaflungen Kalfer der Franzufen und König von 
Stalien, gatantiren die Unabhängigkeit und gegenwärtige 

Werfaſſung der Republik Lucca. Wir willigen ein, daß 
unſere ſehr gefchägten und fehr geliebten Schwager und 
Schweſter, der Fuͤrſt und die Fäkftin von Piombino und 

ihre Nachkommenſchaft das. Farſtenthum Lucca. in Beſitz 
nehmen, und ſich daſelbſt niederlaſſen, indem wir zus 

gleich verſprechen, md uns vorbehalten, bei ſedem Fürs 
ſtenwechſel die nämlihe Garantie zu erneuern. Glei-⸗ 
 hergeftalt behalsen wir uns in. Kraft des über unfere 
ganze Familie erworbenen Rechte vor, daß weder der 
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noch die Zarſtin, noch Injend ainee ihrer Rider 
anders, als mit unferer. Einwilligung vermaͤhlen 

koͤmen, und verfprehen uns mit Gottes Huͤlfe, durch 
nanſern Schutz ‚alles zu entfernen, was dem Wohlſtand 

und der Unabhängigkeit des luccheſiſchen Volks, jo wie 
ven Gluͤck unferer ſehr geſchaͤtzten und ſehr gelichten 

und Schweſſer und ihrer Nachkommenſchaft , Schwager 
ſchaͤdlich ſeyn koͤnne. 

So geſchehen zu Bologna den 5. Melſſdot Jahres 13. 

Unterzeichnet Napoleon 

Bari; den Keifer und King der Minitter —2R 
H. B. Maren 

Der Mimſter der auswärtigen Angelegenfeiten 

Zu €. M. Talleyrand. . 

Diefe Verfaſſung galt in Bucca bi gu Hapelevn⸗ 
Verzichtleiſtung im Jahre 1814, worauf ber Wiener 
Songreß dieſes Fuͤrſtenthum der vormaligen Königin 
won Etrurien (einer fpanifchen Prinzeffin) unb beren 
Sohne zutheilte. — Seit diefer Zeit wird Lucca a ohne 

beſondere Verſaſens regiert. 

5) Tokana, Parma, Modena. 

- Beim Ausbruche de Krieges in Italien im Jahre 
1799 mußte ber. Großherzog Serdinand von Toekana 
feinen Staat’ verlafien. Der Limeviller Friede (1801) 
verwandelte denfelben, für den Erbprinzen Ludwig von 

Parma, in das Königrih Etrurien Ludwig 1. 
‚ Hard am 27. Mai 1808. Seine Wittwe führte die - 

.  Begierung für ihren minderjährigen Sohn Ludwig 2 
Allein ihr Ba; der König, Karl 4 von Spanien, 
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überließ in einen Vertrage mit Napoleon vom 27. Oct. 
- 4807, nach welchem der junge König von Hetrurien als 
König ins nörblihe Lufitänien verfegt werden folte, 
Hetrurien an Frankreich. worauf es am 30. Mai 1808, 

mit Frankreich vereinigt ward, und deſſen Ver⸗ 
faſſung bafelbft in Gültigkeit trat. — Im Jahre 
1814 kehrte der Großherzog Ferdinand dahin zurüd, 
und regierte daſelbſt ohne eine neue Verfaſſung. 
Das Herzogthum Parma ward, in einem Vers 

trage zwifchen Spanien und Frankreich vom 24. März 
4801, in welchem der Erbprinz von Parma als König - 
von Hetrurien anerfannt ward, Frankreich überlaffen, - 

-und 1808 Frankreich feibſi einverleibt. — Im 
JZahre 4814 erhielt die Gemahlin Napoleons, die Herz 
zugin Marie Louiſe von Deſtreich, dieſes Herzogthum, 
in welchem keine beſondere Verfafſung eingeführt ward. 

Die Linder Modena und Reggio, Famen im 
Jahre 1796 zur cisalpinifchen Republif, und flanden 
anter ben wechſelnden Verfaffungen diefes Staates, bis 
im Jahre 1844 das Haus Deſtreich-Eſte in bemfel: 

ben bergefielt, und ee feit der Zeit. ohne neue. 
Verfaſfung regiert ward. | 

6) Der Kirchenſtaat. 

| De Papft Pins 6. war gensthigt, nach Buona⸗ 
parte's Siegen in Oberitalien, in. dem Zrieben mit 
Frankreich zu Zolentino (19. Febr. 1797) Avignon 
und Venaiſſin an Frankreich. felbft, und die drei Les 
gationen, Bologna, Ferrara und Romagna, an 
die neue cisalpinifche Republik abzutreten. ur 

. Doch ward in. diefem Zrieden big- politifche Sriften; 
des Kirchenſtaates felbft. zerettet. | 

Dritter Band. | 34 
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As aber (28. Dec. 1797) bei einem Auflauf bes 
römifchen Poͤbels der frahzöfifche General Duphot 
vor dem Pallaſte des franzöfifchen Gefandten in Rom 
ermordet worden war, ging, beauftragt von bem da⸗ 
maligen Directorium Frankreichs, der General Ber: 
thier nach Rom, und fliftete daſelbſt (15. Febr. 1798) 
eine römifhe Republik. Der hochbejahrte Pius 6. 
ward (19. Zebr.) ald Gefangener nad) Siena, und von 
da nach Frankreich abgeführe, wo er (29. Aug. 1799) 
zu Valence fein Leben endigte. 

Am 20. März 1798 erhielt der neue Freiſtaat eine, 
von Daunou entworfene, Verfafiung in 372. Artis 
keln, welche felbfl der Moniteur (l’an 6 N..206 p. 826) 
nicht vollffändig *), fonbern nur nach folgenden 
Grundzügen berfelben mittheilte: | 

1. Die vömifche Republik ift eine und untheifar. 

2. Sie ift gerheilt in acht Departements. 
3. Das Bürgerrecht wird unter denfelben Bedinguns 

gen erworben und verloren, wie nad) der franzöfifhen 
C(dritten) Conftitution. 

4. Alle, welche fi auf der franzöfifhen Emigrans 
tenlifte befinden, find ausgefchloffen von dem franzoͤſi⸗ 
ſchen Buͤrgerrechte und verbannt von dem Gebiete der 
roͤmiſchen Republik. 

5. Die Urverſammlungen heißen Comitia, die 
Wahlverſammlungen Tribus. 

6. Um Waͤhler zu ſeyn, ſind dieſelben Bedingungen, 
wie in der franzoͤſiſchen Conſtitution, feſtgeſetzt. 

7. Das geſetzgebende Corps beſteht aus zwei 
Raͤthen. Jeder Rath hat feine. eigene Sarde und 
fein. eigenes Koftum. 

8. Der Senat, welder diejenigen Gunetionen, wie. 
in Srantteis der Rath der Alten, übt, beſteht aus 33 _ 

*) Sie ſou nachgeliefert werden. 
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‚gewählten: Individuen. Um Mitglied des Senats zu 
werden, muß man das fünf und dreißigfte Lebensjahr 

. erreicht haben. Der vigrte Theil des Senats wird aller 
zwei Jahre erneuert. 

9. Das Tribunat (glei dem Rathe der 500 in 
Frankreich) beftcht aus 72 Individuen, welche das fünf 
und zwanzigſte Lebensjahr zurüdgelegt haben muͤſſen. 
Es wird allet zwei Jahre zu einem Drittbeile erneuert. 
Es kann feinen Beſchluß fallen, als nad) vorhergegan⸗ 
gener Propoſition der vollziehenden Gewalt. 

10. Die vollziehende Gewalt if fünf Com. 
‚fuln anvertraut: Sie müffen das fünf und breißigfte 
‚Lebensjahr zurückgelegt "haben. 

14. Die Zahl der Miniſter kann nicht über ſechs 
ſteigen. 

12. Die Centraladminiſtrationen der Departements 
beftehen aus drei Mitgliedern. Die Commiſſaire der 

vollziehenden Gewalt bei den Tribunalen und adminiftras 
Pa Behörden führen den Namen; EonfutarsPr ds 
ecte. 

13. Die Fricdensrichter führen den Namen: Pra 
toren. 

44. Die Polizeitribune heißen: Tribune der 
"Kenfur.. J 

45. Bei Reiminalfällen teeten Ser Hworne ein, 

416. Das Kaffarionsgericht heißt: tribunel de hau: 
te- preture. \ 

17. Ein hoher Gerichtshof entfcheidet. über Die An— 
klagen gegen die Nitglbeder des gefeggebenden Körpers. 
und des Conſulats. | 

18. Ein. Nationafinftitut iſt beſtin int, die Entdek⸗ 
kungen und die Fortſchritte in den iſſenſchaften und 

Kuͤnſten zu leiten. | 

19. Der Nationälfchag ſteht unter drei Quaſtoren, 5. 
welche von den Con ulp ernannt und entlaſſen werden 
koͤnnen. 

84 ” 
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20. Maaß, Gewicht und Zeitrechnung find wie in 
der franzoͤſiſchen Republik. 

21.. Die verſchiedenen Ernennungen macht das ers 
ſtemal der franzoͤſiſche General in Rom. 

22. Es ſoll zwiſchen der franzoͤſiſchen und roͤmiſchen 
Nepublik ein Allianzvertrag abgeſchloſſen werden. 

23. Bis zur Ratification dieſes Vertrages koͤnnen 
alle, von dem geſetzgebenden Körper ausgehende, Bes 
ſchluͤſſe nur nad) vorbergegangener Beftätigung des fran⸗ 
zoͤſiſchen Generals bekannt gemacht und vollzogen wers 
den, der auch in dringehden Zällen, nad feinem Ermeis 

fen, Gelege erlaffen kann, in Angemeffenheit zu den von’ 
dem franzöfifhen Dirertorium erhaltenen Vollmachten. 

Die römifche Republik warb aber im Jahre 1799, 
bei den. Siegen der Ruſſen und Deftreicher in Stalien, 
aufgelöfet, die weltliche Macht des Papftes herge⸗ 
ſtellt, und (14. März 1800) von Wen zu Venedig vers 
fammelten Karbindlen der Kardinal Chiaramonti 
zum Papfte gewählt, der den Namen Pius.7. annahm, . 
Dieſem entriß Napoleon (2. Apr. 1808) bie Pro: . 
Dingen Urbino, Ancona, Macerata und Games 
rino, welde mit dem Königreiche Italien ver. 
bunden, und alfo unter deſſen Conſtitution ge 
fellt wurden. | Be 
Sm folgenden Jahre (17. Mai 1809) hob Napo⸗ 
leon die weltlihe. Macht des Papftes völlig auf, wor⸗ 
auf. der Reſt des Kirchenſtaates mit Frankreich 

ſelbſt vereinigt und unter deſfen Eonſtitu— 
tion gebracht ward. | - J 
Nach Napoleons Refignation kehrte aber Pius 7. 
(24. Mal 1814) nah. Rom zuruͤck, und erhielt im 
Art. 103. der Wiener Congreßacte die gefammten vor⸗ 
maligen Befigungen des Kirchenflaates, felbft mit ben 
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tZurſtenthuͤmern Benevent und Ponte Corvo, nur mit 
Ausnahme des. am linken Poufer gelegenen Theiles 

u von Ferrara, und des bei Zrankreich bleibenden Avig⸗ 
nons, zuruͤck. 

Da aber die einzelnen Vrovinzen des Kirchenſtaa⸗ 
tes laͤngere Zeit hindurch unter Conſtitutionen geflan⸗ 
den hatten, und das Lehnsſyſtem in denſelben voͤllig 
abgeſchafft geweſen war; ſo erließ der Papſt fuͤr die 
beſſere Geſtaltung des Innern am 6. July 1816 zwar 
keine neue Conſtitution, aber doch ein zweckmaͤßiges 
organiſches Decret, worauf der Connetable Co⸗ 
lonna der erſte Baron des Landes war, der, nach 
den Abfichten des Papſtes, das Beiſpiel gab, auf alle 
Baronal rechte feiner Lehen, deren er ſieben und zwan⸗ 

zig im Kirchenſtaate beſaß, zu verzichten. — Das Ge⸗ 
biet des Staates ward darin in 17 Delegationen ein⸗ 
getheilt, und eine Commiſſion aus römifchen Rechts⸗ 
gelehrters zum Entwerfen eined neuen Gefegbuches, fo 
wie eine Commiſſion aus drei Garbindien zur Ablaſ. 
fa « eined neuen Stubienplanes ernannt. 

Der Heine ‚im girchenſtaate gelegene, Freiſtaat 
S. Marino, der nur aus einer Stadt und vier Doͤr⸗ 

fern, mit ungefaͤhr 6000 Einwohnern beſteht, behielt 
ſelbſt unter den Stuͤrmen der Revoͤlutionszeit feine 
Selbſtſtaͤndigkeit und ſeine alte Verfaſſung. 

m Neapel und Sicilien : 

- Der König Ferdinand 4. von Neapel und Sir 
cilien hatte am 10. Dct. 1796 einen Frieden mit Frank⸗ 

reich gefchlofien ‚ ohne Abtretung irgend eines Landes⸗ 

- 
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fleiches. — Nachdem aber die Franzofen Rom in eine 
Republik verwandelt hatten, und von Nelfon bei Abus 
fir befiegt worden waren, drangen die Neapolitaner 
(23. Nov. 1798) für die Herflelung des Papſtes 
in den Kirchenftaat ein. Sie wurden aber von dem 
Generale Championet befiegt, der fi) darauf gegen 
Neapel wandte, und, nach der Abreife Ferdinands 4. 
nach Palermo, das Königreich Neapel (25. Ian. 1799)’ 
als parrhenopeifche Republif prodamirte, und . 

„daſelbſt eine proviforifche Regierung einfegte. — Allein: 
die Niederlagen der Franzoſen in Oberitalien im Jahre 
1799 noͤthigten ſie, Neapel zu verlaſſen, wohin Fer⸗ 
dinand 4. (Jul. 1799) durch Nelſon zuruͤckgefuͤhrt 
ward. Er ſchloß (28. März 1801) zu Florenz einen 
Frieden mit Frankreich, in welchem er auf Piombino 
und den Stato degli Prefidi verzichtete; auch unters - 

zeichnete er, bei dem neuen Gontinentalkriege im Herbfle 
1805, mit Napoleon einen Neutralitätänertrag für die: 
Zeit diefed Krieges. 

Kurz darauf erfchien aber eine ruffifch = englifhe 
Flon⸗ mit Landungstruppen vor Neapel, welche dem 
franzoͤſiſchen Heere in Oberitalien in den Ruͤcken fallen 
ſollten. Dies erbitterte Napoleon, ſo daß er, nach dem 
mit Oeſtreich zu Preßburg (26. Dec. 1805), abgefhlof> - 
fenem Frieden, in einer Proclamation an fein Heer (27. 
Dec. 1805) erflärte: die Dynaftie Bourbon habe auf: 
gehört, in Neapel zu regieren. — Sein Bruder Jos 
ſeph ſtand an der Spige bed Heeres, dad in Neapel 
einzög, und. Napoleon ernannte Joſeph (30. März 
41806) zum Könige ‚beider Sicilien, ohne daß 
doch Sicilien erobert ward, Wie aber Napoleon feis 
nen Bruder Joſeph (6. Yun. 1808) zum Könige 
von Spanien, und ‚feinen Sqwager, den Bisher 

— 
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gen Großherzog von Berg, Joachim Murat, (15. 
Jul. 1809) zum Könige von Neapel ernannte; fo 
gab noch Joſeph, waͤhrend ſeines Aufenthalts zu 
Bayonne bei dem Kaiſer, dem Koͤnigreiche Neapel am 
20. Juny 1808 eine neue Confitution, welche 
Napoleon zu Bayonne beflätigte 

a) Conſtitution des Koͤnigreiches Neapel 
I vom 20. Juny 1808. u 

Joſeph Napoleon, König von Neapel und Si⸗ 
cilien, franjoͤſi ſcher Prinz, Großwahlherr des Reichs. 

a Wir durch ein conſtitutionelles Statut die Grund⸗ 
fäße, welche die Monarchie regieren follen, zu heiligen. 
eben; fo haben wir beſchloſſen und beſchließen, was 
olgt: 

Erſter Titel. 

| Von' der Religion, 
Die katholiſche apoſtoliſche und roͤmiſche Religion iſt 

die Religion des Staats. 

gweiter Titel. 

Von der Krone. 

< Die Krone von Neapel fol in der directen, recht: 
mäßigen, männlichen Nachkommenſchaft nach dem Rechte 
der Erſtgeburt erblich ſeyn. 

Dritter Titel 

| Von der Regentſchaft. 

.Der Koͤnig iſt bis nach zuruͤckgelegtem achtzehn⸗ 
ten —* minderjaͤhrig. 

2. Sm Fall der Minderjährigkeit gehört die Krone 
von Nechtöwegen der Königin, und im Ball, daß keine 
eriftiet, demjenigen Prinzen des koͤniglichen Hauſes, wels 
her von dem Kaifer der Franzoſen, als dem Oberhaupt 
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der kaiſerlichen Familie, erwaͤhlt werden wird; in Er⸗ 
mangelung eines Prinzen von der Eöniglihen Familie 
falle die Wahl auf einen Eingebohrnen. ' 

3. Der Gehalt der Regenten beftcht in dem vierten _ 
Theile der Dotation der Krone. 

4. Die Vormundfchaft des minderjährigen Königs 
gebührt feiner Mutter und in deren Ermangelung dem 
vom legten Könige ernannten Prinzen. 

Bierter Zitel 

Bon der Dotation der königlihen Familie 
und der Krone. . 

4. Der erfigeborne Sohn bes Königs führt den Ti⸗ 
tel Kronprinz. | 

2. Die Mitglieder der Föniglihen Familie find dem 
Statuten der kaiſerlichen Familie perfönlich unterworfen. 

3. Die Einnahme der Krone befteht 
a) aus dem Ertrage der königlihen Domainen in ihr 

vem gegenwärtigen Zuftande; 
b) aus einer jährlichen Summe von 41,320,000 Dus 
caten, welche monatlich zum zwölften Theil aus 

dem Öffentlihen Schage in den königlichen Schag 
gezahlt werden. | 

4 Das Witthum der Königin wird auf 120,000 
Ducaten jährlich feſtgeſetzt. : 

5. Die Kinder des Königs, welche 18 Jahr alt find, 
erhalten als Appanage eine jährlihe Summe, nämlich 
der Kronprinz 100,000 Ducaten, die andern Prinzen, 
feine Brüder, 60,000, und die Prinzeffinnen, feine 
Schweftern, 30,000 Ducaten. - Eine Prinzeſſin, welche 
ſich verheirathet, erhält einmal für allemal cine Mit⸗ 
gabe von 120,000 Ducaten. 

| Bünfter Titel. 

Bon den Kronbeamten. 

4. Die Sroßbeamten der Krone find: cin Großal⸗ 
mofenier, cin Oberfammerherr, ein Obermarſchall, ein 
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Oberjaͤgermeiſter, ein Oberceremonienmeiſter: ſie behalten 
Ihre Aemter Lebenslang. 

2. Die Kammerherren, Stallmeiſter und Pallaſtpraͤ⸗ 
Jene find Kronbeamte. 

. Der Staat, unterhält als Garde für den König 
ein Corps von 4000 Mann. . 

. Sechster Titer. 
Boom Minifterium. 

1. Es find ſieben Minifter; ein Minifter der Juſtij 
und des Cultus; ein Minifter, der auswärtigen Angeles 
genheiten; cin Minifter des Innern; ein Sinanzminifter; 
ein Kriegss und Seeminiſter; ein Dinifter der allges 
men Polizei. 

. Ein Staatöfekretär, mit Minifterrang, eontrafigs 
nirt ale Acten. 

3. Jeder Miniſter iſt in ſeinem Fache verantwortlich 
fuͤr die Beobachtung der Sefege und Befehle des Könige. 

Siebenter Zitel. 
Vom Staatsrath. 

1. Es if ein Staatsrath, der wenigſtens aus 26 
und ann aus 36 Mitgliedern zufammengefegt ift. 

. Er ift in vier Sectionen getheilt: der Juſtiz und 
des — des Innern und det Polizei, der Finanzen, 
des Krieges und der Marine. (Die übrigen Anordnuns 
gen find denen in Frankreich aͤhnlich. Der Praͤſident 
des Eaflationshofes iſt Heftändiges Mitglied des Staats⸗ 
raths. Die Verordnungen des Königs Über Gegenftände, 
die für's Nationalparlement gehören, haben bis zu defs 
fen nädfter Verſammlung Geſetzeskraft, ſobald ſie im 
Staatsrath discutirt worden find.) 

Achter. Titel. Zr 
Vom Nationalparlement. 

1. Es wird ein Nationalparlement von 100 Mit⸗ 
gliedern beſtehen, welche in 5 Klaſſen oder Bänke (Se- 
aili) gerheile find, nämlich die Pant der Seiſuuiqhten, 
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die Bank des Adels, die Bank der Grundbefiger, die 
Bank der Gelehrten, die Bank der Kaufleute. 

2. Die Bank der Geifflihen wird aus 20 Erzbi⸗ 
fhöffen, Biihöffen und anderen durch Frömmigkeit und 
Talente ausgezeichneten Geiſtlichen beitchen. 

3. Die adelihe Bank befteht aus 20 Perfonen me 
Titeln. 

4. Die Bank der Gutsbeſitzer (possidenti) beſteht 
aus 20 Gutsbeſitzern. Die Bank der Gelehrten wird 
aus Mitgliedern der Univerſitaͤten und Tribunale gebils 
det, welche um Wiſſenſchaſten und Kuͤnſte ſich Verdienſte 
erworben haben, und beſteht aus 20 Perſonen. Die 
Bank der Kaufleute wird aus 20 Mitgliedern aus dem 
Kauf: und Handelsſtande beſtehen. 

5. Die Mitglieder der geiſtlichen Bank fi ind es auf 
Lebenslang, und koͤnnen nur duch den Urtheilsfprud 

eines competenten Tribuͤnals von ihren Verrichtungen 
‚entfernt erden. 

6. Die Adelihen müffen, wenn fie ° Mitgkieder des 
Parlements ſeyn wollen, wenigſtens 10,000 Ducaten 

Einkuͤnfte jaͤhrlich haben; ihre. Ernennung iſt auf Le⸗ 
benszeit. 

7. Die Grundeigenthuͤmer werden von den Wahlcok 
legten ernannt. | 

Ä 8. Es wird ein Collegium der Grundbeſi iger in jedem 
. Difteiet feyn, deffen Bevölkerung nicht unter 200,000 

- Einwohner, und. nit Über 300,000 beträgt.- 
9. Die Mitglieder diefes Eollegiums werden aus den 

200 am hoͤchſten befteuerten Grundbeſitzern des Diftricts 
genommen, und auf Lebenszeit ernannt. 

10. Die Sutrsbefiger, Mitglieder des Parlements, 
werden bei jeder Sigung- neu ernannt. 

41. Die Mitglieder der gelehrten Band werden vor 
dem Könige aus der Ihm von den Akademieen, ‘der Unis 
verfität, dem Caſſationsgerichtshofe und ten Appellationd 
gerichtshoͤfen vorgelegten dreifachen Kite auf Lebenszeit 
ernannt. 
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1%. Die Mitglieder der Bank der Kaufleitte werden 
: von dem Könige aus den Ihm von den Eollegien der 

- Kaufleute übergebenen Liſten ernannt. | 
43. Es wird zu Neapel und in jeder der zehn vor⸗ 

nehmften Städte des Reiche ein Kollegium der Kaufs 
feute ſeyn, welche durchs Scrutin, nah Mehrheit der 
Stimmen, wählen. Die Mitglieder- der Bank der Kauf: 
lente werden’ bei jeder Sitzung neu gewählt. . 

14. Das Nationdiparlement verfammelt fi auf die 
- ‚Zufammenberufung des Könige; es kann auf einen Ber 

fehl deſſelben prorogiret oder aufgelöft werden; es vers 
fammelt fih aber alle drei Jahre wenigſtens einmal. 

: Den Präfiventen ernennt der König. 
Die Sitzungen find geheim. 
Die Meinungen können weder gedruckt noch ſonſt 

verbreitet werden. oo. | 
Sede Bekanntmachung oder Mittheilung, welche durch 

. 808 Parlament oder eines feiner Glieder gefchähe, wird 
afs eine aufruͤhreriſche Handlung betrachtet. 

- . Die Bertheilung der KContributionen, wichtige Ber | 
änderungen im bürgerlichen oder peinlichen Geſetzbuche, 
‘im Auflagen; und Muͤnzſyſtem, follen den VBerathichlas 
"gungen des Parlements unterworfen werden. 

on Neunter Titel, 
— Von der Gerichtsverfaſſung. 

Die Gerechtigkeit wird im Namen des Könige durch 
die von ihm eingeſetzten Gerichtshoͤfe und Tribunale 
verwaltet. 

Es gibt Friedensrichter, die ein Verſoͤhnungstribunal 
bilden, Sicherheitsobrigkeiten, Tribunale erſter Inſtanz, 

Appellationsgerichte und einen Kaſſationshof für das ganze 
Königreich. —. 

| Dem Könige allein fteht das Begnadigungsrecht zu. 

— Zehnter Titel. 
— „Allgemeine Verfuͤgungen. 

. Jeder auf dem Gebiete des Königreichs geborne Menſch 
iſt Bürger, u ' oo 

[4 

ur 
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Zum Genuß der Bürgerrechte werden zugelaſſen: die 
Fremden, welhe dem Staate wichtige Dienfte geleiftet 
haben, oder leiſten werden, welche demfelben nuͤtzliche 
‚Talente oder Erfindungen zubringen, welde große Ans 
ftalten darin bilden, oder welche Eigentum darin erwer⸗ 
ben, wovon fie wenigftens 100 Ditcaten Abgabe bezahlen. 

Niemand Eann. bürgerliche Aemter ‚verwalten, der 
nicht im Schooße des Königreichs geboren ut, oder, dem 
vorigen Artikel gemäß, das Bürgerrecht darin erworben 

hat. 
Die Staatsſchuld wird garantiert; die Amortifationss 

renten und Schulden find unverleglich. u 
Der dffentlihe Schag ift von dem Kronfchage vers 

fchieden und getrennt. J a | 
Den Director des Öffentlihen Schages ernennt ber 

König; er ſchwoͤrt in deffen Sande, Keine ungerechte 
Verwendung der Öffentlichen Gelder zu dulden, und feine 
Auszahlung, die nicht dem, für die verfchtedenen Staats 
ausgaben eröffneten Kredit gemäß iſt, zu autorifiren. 

Alles, was auf die Verwaltung von Sicilien Bezug 
Bat, ſoll durch ein befonderes Statut angeordnet werden. 

So gegeben zu Bayonne den 20. Jun. 1808. 
Cünterzeihnet): Joſeph. , 

Wir Napoleon, von Gottes Snaden Kaifer der Frans 
zofen, König von Italien, Beſchuͤtzer des Rheinbundes 
u. f. w. Da Unfer theurer und geliebter Bruder ,: der 
Prinz Sofeph Napoleon, König von Neapel und Sici⸗ 
lien, das conftitutionelle Statut, welches der -politifchen 
Geſetzgebung des Königreichs beider Sicilien zur Grund 
lage dienen fol, Uns zur Genchmigung vorgelegt hat; 
fo genehmigen Wir. gedachtes Statut, und gatantiren . 
deffen Vollgiehung dem Souverain und den Völkern Dies 
fer Reiche. So gegeben in Unferem kaiſerlich Löniglichen 

. Pallafte zu Bayonne, den 20. Jun. 1808. , _ 
| (Unterzeihner):' Nayoleom 
Sm Namen des Kaifers W 

(Unterzeichnet): der Staatsſekretaͤt 
| 2 B. Maret. 
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Obgleich diefe Verfaſſung, nad) Napoleons Willen, 
für Soahim Murat bindend feyn folte; fo trat fie 

doch unter ihm nie ind wirkliche Leben. Died bezeugte, 
nach feiner Hinrichtung, fein vormaliger Minifter Agar 
(Srafv. Mosburg), der im aus dem Großherzog⸗ 
thume Berg nach Neapel gefolgt war: (Wergl. All 
gem. Zeit. 1817, N. 226, ©. 903.) Agar bes 
mühte ſich, nach feiner Ankunft daſelbſt, zuerft bie vom 
Könige Joſeph und deſſen Minifter Roͤderer in 

. großer Verwirrung gelaffenen Finanzen in Ordnung zu 
bringen. Darauf flug er eine neue Conſtitution vor, 
und erhielt vom Könige den Auftrag, den Plan dazu. 

- audzuarbeiten. Allein die Veraͤnderlichkeit des Koͤni⸗ 
‚ges, .der jeden Tag eine neue Einrichtung und ein 
neues Gefeg, im Ganzen: aber, nach den Einflüfterun 
"gen feiner Schmeichler, roi absolu feyn wollte; der 
in der Meinung fland, eine Conſtitution befchränte 
feine Macht, „und nicht einfah, daß eine Erbmonars 
hie nur dadurch beftehen kann, daß fie fich nach feſten 
Gefegen bewegt; fo wie die Abneigung ber übrigen 
Minifter dagegen, bewirkten, daß die Einführung der 
Berfaffung immer aufgefchoben ward. — Erf, nachdem 
Joachim Murat im Jahre 1815 von den Deflreichern. 

beſiegt ‚worden war, rief er Ag ar und fagte: Mon. 
cher Comte Mosburg, faites une constitution. : Die - 

- andern Minifter, geborne Neapolitaner, drangen gleich 
falls in Agar, den Befehl des Känigs zu erfüllen. 
„Es ift die legte Wohlthat, fagten fie, die Sie dem 
Lande erzeugen Tonnen. Iſt die Verfaffung da; fo find 
wir vielleicht fo. glüdlich, den neuen Herrfcher gu ver⸗ 
mögen, daß er fie annimmt.” — Go arbeitete Agar 
auf dem Ruͤckzuge aus Mittelitalien nah Neapel die 
‚neue Conſtitution aus, und als ſie nach Neapel 

⸗ 

— 
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kamen, unterzeichnete ber König einen weißen Bogen 
Papier, und verließ die Stadt, um fih einzufgifie. 
Im verfammelten Staatöratie ward ber von Agar 
gemachte Entwurf der Eonflitution, mit einigen Heinen 
Abänderungen, angenommen; fie ward auf. den 
ſchon unterfchriebenen "Bogen gefchrieben, und in bie 
Druderei gefandt. Nach ihrem Abdrude ward fie über: 
al in der Stadt angeſchlagen. — In 24 Stunden 
hielten die Defireicher ihren Einzug, und das. Boll 
von Neapel ri die Publication herunte 

und trat fie mit Süßen. — Diefe neäpolitanifde 

Gonftitution von Agar ifl nirgends gedrudt 
erſchienen. 

Waͤhrend Joachim Napoleon in Neapel re⸗ 
gierte, blieb Sicilien bei der Dynaſtie Bourbon, 
doch unter brittiſchem Schuße, ber aber der koͤnigli⸗ 
hen Familie fo drudend ward, daß bie Königin Ce 
soline im Jahre is11 die Räumung der. Infel von 
den Dritten verlangte. Dies veranlaßte den Lord 
Bentinck nah London zu reifen, worauf er, nad 
feiner Wiederkehr, in Sicilien im Jahre 1812 eine, 
ber brittifchen nachgebildete, Gonfitution prös 

mulgirte. 
In dieſer Conſtitution wurden die geſetzgebende, 

richterliche und vollziehende Gewalt ſorgfaͤltig 
von einander getrennt. Die geſetzgebende Gewalt 
warb ausfchließlich dem Parlamente, die vollziehende 

dem Könige, und die richterliche den Richtern und 
Magiftreten, mit wöliger Unabhängigkeit von. den 
beiden andern Gewalten, beigelegt. Das - Parlament 
folte allein das Recht haben, Steuern. gufzulegen 
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Die offentlichen Beamten waren. dem Parlamente v er 
antwortlich, und konnten von den beiden Kammern. 
gerichtet werden. Kein Sicilianer. durfte verhaftet und _ 
beftraft werben, als nur auf dem Wege des gewoͤhnli⸗ 

hen Rechtes und durch bie richterliche Gewatt. Alle 
Parlamentsſchluͤſſe mußten, zu ihrer Guͤltigkeit, die 

Sanction des Königs erhalten, deſſen Perfon zwar hei⸗ 
. fig und umnverleglih war, deſſen Minifter aber vom 

Parlament zur Rechenfchaft gezogen, gerichtet und be⸗ 
ftraft werden. konnten. — Das neue Parlament follte 
aus zwei Kammern beſtehen, der Pairs und der 

Gemeinen. Die Parlamgntsglieber aber in der Kam - 
mer der Paird folten nur jeded eine Stimme, nicht 

. mehrere, nach der Menge der Befigungen, haben. Dem 
Könige ftand das Recht zu, ein Parlament zufammen 
zu rufen, zu prorogiren und aufzuheben; doch mußte er 
jedes Jahr eins verfammeln. — Die Feudalver⸗ 

faſſung hörte völtig auf, fo wie die Baronials 
gerichtöbarkeiten, und beöhalb auch alle Vortheile, 

Pfllichten und Laſten, die mit dem Lehnsſyſteme zuſam⸗ 
menhingen; nur blieb ben Familien vergoͤnnt, die 
Beudaltitel beizubehalten. — Jeder Steuervor:. 
fchlag ſollte allein \von ber Kammer der Gemeinen aus⸗ 
"gehen, und Eonnte von der Kammer der Pair nur 
angenommen und verworfen, nicht aber verändert wer⸗ 
den. Alle übrige VBorfchläge aber konnten von einer 
der beiden Kammern gemacht werden; | bie andere hatte 
dann das Verwerfungsrecht. 

b) Grundzüge der Sicilianifchen Vaſeſing vom 
Jahre 1812. — 

Die Kammer der Pairs ward gebildet aus ben. 
geiſtlichen und weltlichen Pairs, die bi⸗ dahin das 
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Recht Garten , im Parlamente zu fisen. Die Waͤrde 
der. Yeeltihen Pairs konnte nur durch Erfolge auf 
einen andern übergetragen werden, war alfo unveräufs 
ſerlich. 

Die Zahl der geiſtlich en Pairs (umſchließend die 
3 Erzbiſchoͤffe, die 7 Biſchoͤffe, den Archimandrit von 
Meſſina, den Großprior des Johannitererdens zu Mefs 
fina, die Aebte ıc.) beſtand aus 61 Perfonen; die Zahl 
der weltlihen Pairs (die Fürften, Herzoge Marquis 
und Barone des Königreiches umichlichend) betrug 124. 
Perſonen. Es waren alfo in allem in der Sammer 
der Pairs 185 Stimmen. Doch ̟ ftand dem Könige frei, 
Vo viele neue weltliche Pairs zu ernennen, als er wollte, 
daferne fie nur einen jener Titel und ein reines Eins 
tommen von jährlichen 6000 Unzen (ungefaͤhr ſo viel 
als Ducaten) dent isen. Würden in Sicilien neue Piss 
thuͤmer errichtet; To ſollten ihre Beſitzer steihfals zur 
Pairſchaft sch Ben. | | 

Die Kammer der Gemeinen beſtand 

a) aus den Repraͤſentanten der Bezirke, d. h. 
des Landes und der Drtichaften, fie mochten vor⸗ 
her dominial oder baronial gewefen fern. Die 
ganze Inſel ward in 23 Bezirke getheilt, deren 
jeder zwei Repräfentanten fendet; die Inſel Li⸗ 
pari jedoch nur einen. 

b) aus den Repraͤſentanten der Staͤdte. Die 
jenigen Staͤdte und Ortſchaften, welche wenigſtens 
18,000 Einwohner haben, ſenden zwei; Palermo 
ſechs; Meſſina und Cadania drei; alle uͤbrige 
Städte und. Ortſchaften zwiſchen 6000 — 18,000 
Einwohner fenden einen Mepräfentanten. Die 
Städte, welche unter 6000 Einwohner haben, 
find in den Bezirken begriffen; noch ward 
aber den Stäbten, welche bis dahin das Stimmen⸗ 

recht hatten, daffelbe nicht genommen, fobald fie 
“ Aber 2000 Einwohner zählen. (Bei. der 

Beftimmung der Voltsmenge ward die Saäpung 
von 41798 zum Grunde gelegt.) - 

® 
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I an Ben Koyräfentanten ber 'Umiverfitds 

ten. Die Uniserfität von Palermo: fendete zwei, 
wegen verlornen Stimmenrechts in der: Pairslams 
mer, das an ihren Abteien haftete, und die von: 
Eatanien einen. ; 

Nah diefem Mansitabe gehörten 154 Individuen‘ 
zur Kammer der Gemeinen. on 

Als Repräfentanten dei" Bezirke waren alle diejeni⸗ 
gen in die. Kammer der Gemeinen zuläßig, welche ein 
Icbenslängliches Einfommen von jährlich 18 Unzen 
wenigſtens, in demfelben Bezisfe haben; für die Repräs 
fintanech von Palermo aber wurden 5a Unzen jährlis, 
es Einkommen erfordert. Die Neptäfentanten aller‘ 

‚ Übrigen Städte bedurften nur. 18° Uhzen foldies Einkom⸗ 
ene in derſelben Stadt oder. Ortſchaft. Auch konnten 
alle diejenigen ‘zu "Repräfentanten erwählt werden, die: 
in bee. Ortſchaft "ehr Amt von jährlih 50 Unzen Eins’ 
Fünfter befaßen, oder Zunfts und Gewerbsmeifter mic 
jänrlih 9 Unzen Einkünften waren. Jeder gebohrne 
®icilianer, der diefen Bedingungen’ Snüge leifter, war” 

” 

zu der Kammer der‘ Gemeinen zuläßig. * | 

Dagegen kannten in derſelben Leimen Zutritt haben:. - 

4) Alle Fremde, welcher Nation fie audy wären; 
2) wer unter 20 Jahren ft; . U 
3) bie in einer Kriminalunterſuchung verwickelten 

4) tein Mitglied der richtetlichen Gewalt ; 0 
5) alle Subalternbeamte, und die, welche koͤnigliche 

Penfionen Habenz , — | 
.& ri Staatsfchuldner, was auh von den Pairs 

vilt. 

I 
3 

7). Ber. ein Amt vom Könige annimmt, verliert das 
. durch feine Stelle in der: Kammer der Gemeinen; 
es muͤßte denn ein Militaͤramt feyn. 

- Die Repräfentation der Kammer der Germeinen kann 
hbehſtens vier Jahre dauern; dann Ibfet fie fich von ſelbſt 
af, und die Wähler muͤſſen zufammenberafen werden. 
Der König eroͤffnet dası Parlament Durch eine Rede, 

Dritter Band. 35 
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und fchließe oder prorogirt es porſoniich. In keeiner 
Kammer findet eine Verſchiedenheit des Raus 
ges Start. Die Stimmen werben oͤndurch gegeben, 
daß fih die beiabenden ‚wchts, bie verneinenden links 
fielen. Der König erwaͤhlt einen Praͤſidenten der Kam 
‚wer der. Pairs: die. Rammer der Gemeinen ew 
wählt ihren Präfidenren feld. Der Präfidene 
ſpricht im Namen der Kammer, läßt delibiriren und vos 
even, proclamirt das Reſultat der Stimmen, Hält die 
gute Ordnung aufrecht, hat aber nur im Falle der Stims 
mengleihheit ein Votum, 

⸗ 

Kein Mitglied der richterlichen Gewalt darf gegen 
irgend cin Mitglied der -Kammern wegen deſſen, was 
es im Perlamenge. geſagt oder gethan hat, gerichtlich 
verfahren, bei Verluſt feines Amtes, gchniähs, 
rige Verbannung auf eine Spnfel, und taus 
ſend Unzen Geldfirafe, — ynd..der ‚König 
kann folden niemals Gnade gewähren, fo wie 
fie fih nie mit Befehlen des Könige” entſchuldigen koͤn⸗ 
nen. Die Kammern find deshalb ihre eigenen. Richter. 

Perſonen, die nicht zum. Parlamente. gehören, ers 
halten Zutritt dur Billette. — Jedes Mitglied kann 
im Parlamente ao Belieben Vorfchläge machen. Che 
indeffen über einen ſolchen Vorfchlag geftimme wird, muß 
über ihn in drei Sigungen berarhichlage worden ſeyn; 
auch Kann die Kammer fi in eine geheime Comite um 
Bilden, und  Berbefferungen. am Werfchlage anbringen. 
Wird ein Vorfchlag von einer Kammer verworfen: fo 
kann er nur in einer Sigung des folgenden Jahres wies 
der aufgenommen werden, ©teuers und Abgabenvor⸗ 

" fchläge dürfen nur von der Kammer der Gemeinen ads 
gehen; fo wie alle Vorfchläge, die ber Pairfchaft- nach⸗ 
theilig werden könnten, blos von ‘det Kammer der Pairs. 
An beiden Fällen kann die andere Kammer nichts dns 
dern, fondern nur zuſtimmen, oder verwerfen. Der 

“ König darf von [hwebenden, Vorfchlägen. feine Kennt 
niß nehmen, no ſich in Parlamentsverhandlungen mis 
fchen, fondern diefen erft dann, wenn über fie geſtimmt 
ift, ſein Placet oder Veto ertheilen. „Ehen jo weu 

* 
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wg darf ſich eine Kammer in die Vorſchlaͤge miſchen, 
die in der andern: ſchweben; doch koͤnnen ſich beide durch 
Ausfhäffe Aber ſtreitige Puncte in Verhaͤltniß fegen. 
Zur Vollzähligkeit der Pairskammer müffen wenigſtens 
30, und zur Vollzähligkeit der Kammer der Gemeinen 
wenigftens 60 Mitglieder gegenwärtig ſeyn. Beide Kam⸗ 
imern haben das Recht, jeden, der fie beleidigt, zu vers 
— und muß der Schuldige, vor. Abſchließung des 

arlamerits ber richterlichen Gewalt übergeben werden. 

Wahlder Semeinen. Der Capitan d'arme jedes 
Bezirkes und der. Capitano Ginfkigiere jeder Stadt oder 
zepräfentationsfählgen Drefchaft fordern durch Anfchläge 
alle dieienigen. auf, welche dem Capitan der Commune 
und drei Mitgliedern des Conſiglio civiso das jährliche 
Einfommen von 18 Unzen - beweifen koͤnnen, ſich zur 
Mahl ihrer Repräfentanten zu vereinigen. Diefe, drei 
Mitglieder, cin Ausfhuß des Lonfiglio civico, heißen 
Squittinatoren. Auch die Eurasi und. Arcipreti fordern 
mündlih die Wähler ihrer Parodien auf. Diele 
Perſonen machen von ihren Wählern eine Liſte, und 
Übergeben fie dem. Capitan und den drei Squittinatoren 
ihres Ortes, welche hierauf unterſuchen, ob die Wähler 
wirklich die zum Wahlrechte erforderlichen Gigenſchaften 
Beſitzen, und ſtellen dieſen hieruͤber ein Eertifiege aus. 
Nachdem hierauf der Capitan der Ortſchaft den Befehl 
zur Wahl vom. Protonotar des Reiches erhalten, laͤßt 
er durch einen oͤffentlichen Ausrufer die Wahl ankuͤndi⸗ 
gen, und die. Wähler muͤſſen ſich Binnen drei Tagen 

» wieder vor dem Capitan und den Squittinatoren einfins 
den, und ihr Wahlrecht aufs neue anerkennen laſſen; 
auch werden Liften der Kandidaten oder Prätendenten 
u: Repräfentasion öffentlich angefhlagen. Im Augenz 
lite der Wahl rechtfertigen die Wähler durch zwei Cers 

sifisate he Wahlrecht vor dem Eapitan und den Squit⸗ 
ginatoren. Nachdem die Deputirten. ber Commune ges 

. 

"wählt find, begeben fich die Wähler nach dem Kaupts 
arte des Bezirkes, um bie Mepräfentanten des Bezirkes 

wählen .. welche ‚beide Wahlen unter- der. Aufſicht des 

! 

tan. d'Arme und Capitano Pinfigiere und- ber. drei 

— — 
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Gauittinatoren gefchehen. - Sie geben Acht auf die Sting 
menfammlung, welche der Maëſtro⸗Notaro veranftaltet, 
Diefe Haben das Verzeichniß der Wähler vor fih, und 
it dad Zeigen zur Grimmehgebung ertheilt; fo treten 
die Wähler, einer na dem andern, gur Tribune, auf 
welcher die Aufſeher der Wahl ſitzen, heran, und ſagen 
mit lauter Stimme den: Namen ihres Erwaͤhlten. Die 
Wahl darf hoͤchſtens drei, dauern, hieraquf werden 
die. Stimmen der Kapdidaten gezählt, und die. Erwaͤhl⸗ 
sen erhalten vom Capitan, den Suuittinatoren, dem 
ganzen Conſiglio civies und dem Mazftro “Notare ein 
Certificate. Ob die erwäßlten Kandidaten jur Kammer 
der Gemeinen zuläßig feyen, wird nicht von dem 
Capitan und den Suuittinatoren, fondern von Sem Pros 
sonotar des Reiches und der Kammer der Gemeinen 

.. feibk unterſucht. Uebrigens aber müffen die Wähler 
ale diejenigen Eigenfchäften, mit Ausnahme ber jährlis 
Gen Einnahme, befisen, welche von den zu: Sammer 
der Gemeinen Zuläßigen gefordert werden., An biefe 
Wahl dei Gemeinen darf fi kein Pair, kein Beamter, 
sder wer fonft von der Krone abhängig tft, mifchen, 
bei Strafe der Eaffadlon und 200 Unzen "Seldftrafe: 
Die Kandidaten därfen den Wählern eine Fefte oder 
fonftige Emolumente geben, bei 200 Unzen Strafe und 
Ausfhluß von der Wahl. In dem Orte, wo gewähle 
wird, dürfen Beine Truppen liegen. Die ger 
woͤhnliche Sarnifon entfernt ſich, nur ‘fo viel zurüclafs 
fend, al8 der täglihe Dienft nothig macht, zwei Tage 
vor Anfange der Wahl zwei Mikicn weit von dem Wahlz 
orte, und kehrt er 3 Tage nach beendigter Wahl das 
Bin zuräd. u | 

Einzelne organifhe Sefege det Parlaments, 

1. Einheit, Rechte und Pflichten des. fick 
Lianifhen Bürgers. Nur geborne Sicilianer und 

deren Söhne Binnen als ſicilianiſche Buͤrger betrachte 
. werden. Jeder firilianifhe Bürger hat unum ſchraͤnkte 
Erlaubniß, Aber jeden politifchen Gegenſtand 
au.seden, fih über ihm geſchehene Ungereche 
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tigfeiten zu beklagen, ohne die richterliche 
Gcwalt, Angeberei, Spione, oder irgend eine 
negenfgaft zu fürdten. Wer indeß aufräßrerl- 
ihre Tomplotte gebildet zu haben Aberführe wird, fol der 
Strenge ber Gefetze anterworfen fenn. Jeder Sitilias 
ner Bat ferner das Recht, Tich jeglicher Gewalt, bie 
nicht von den Geſetzen anerkannt iſt, ga wi⸗ 
derſetzen; deegleichen kann “er: nicht beſtraft werden, 
as nur kraft Res vorher promulgirien Geſetzet. — 

Jeder Skeilianer iſt darchaus Herr ſelies Landeigenthums,. . 
d daͤrf in demfelben keine fremden Vorbehalte und 

Rechte, weder des Königs, noch anderer Herren, als 
> ©. Jüägben, leiden; And weder: das Aerarium, noch 
Kirchen und Eommunitäten, oder ſonſtige Corporationen 
können irgend ein Privilegium - ober eine Prärogativd . 
befitzen, fendern alleB und jeder : wird nach denfelden 
Geſetzen verhandelt und gerichtet, und Hören alle beſon⸗ 
dere Unterſchiede Hiermit anf. Jeder ficilianifche Buͤr⸗ 
ger wird als Mitglied der gefeggebenden Ges 
Walt betrachtet, muß aber die Verfaſſung anmerken: - 
nen, und‘, wenn cr Einfluß auf die Geſetzgebung haben 
wit, leſen und ſchreiben Eönhen, und wird hierzu 
ein Zeitraum von 18 Jahren verſtattet, fo daB 41830. 
fein Sietlianer, der nicht leſen und ſchreiben kann, Waͤh⸗ 
Ier feyn darf. Eben fo fol kein Sicilianer, der nicht 
dafür ſorgt, daß feine Kinder varcinire werden, Ans 
theil an der geſetzgebenden Gewalt ˖ haben ). Kein Si⸗ 
cilianer kann, ohne Erlaubniß des Koͤnigs, in auswaͤr⸗ 
tige Kriegtdienſte gehen, und erhält er fie, fo darf er 
gleichwohl niemals die Waffen gegen fein Vaterland 
führen. Keinesweges kann der König einen Sicilianer 
nöthigen, in der Eöniglihen Sands oder Seemacht zu 
Bienen. | 2 , 

2. Bon der Fendalverfaffund. "Da dieſelbe 
obllig dufhört; fo find ſich alle fieilianifche 
Bürger an Recht und Stand glei, und einerr . 

Lei Sefegen unterworfen. Alle Baronialgerichts⸗ 

=) Diefem Wefege ertheitte bee Koͤnig das Beto.. 

. / 
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barkeiten hoͤren von dieſem Augenblide, ohne alle 
Entf ädigung, auf; dagegen aber. find auch die Bar - 
zone aller -Laften der Privarjurisdietionen entbunden, als 
der Berantwortlichkeit für Diebftahl, der Inſtandhaltung 

“ der Sefängniffe u. f. wm. Nur die, durch das Geſetz 
beftimmte, neue richterlihe Gewalt gilt fortan: Alles, 
was am Feudalweſen haftet, als, der Kriegsdienft, Ins 
veſtitur, Relais, Devolutionen an.den Fiſcus und ders 
gleichen, hört auf, und. die früheren Feuda find 

. nun Allodien.jegliden: Befikers geworden. 
Nur die Titel können, um des Anftandes ‚willen, dem 
Baronialfamilien: verbleiben. — Die Frohndienfte, 
die blos von den herrſchaftlichen Prärogativen abhingen, 
als die Verpflichtungen, ‚die Producte. des Barons zu 
verfahren, und. elle perfänlide Dienftleiftungen hören 
hiermit, ohne Entfhädigung, auf. Desgleichen- 
alle Proßibitios und PDrivativrcchte der Barone; 5. B. 
daß die Bürger füh keiner andern Kelten, Backoͤfen, 
Mühlen, Schenken, Wirthshäufer, Läden und Kaufs 
pläße als nur der der Barone bedienen, Eßwaaren und. 
Setränte nur in der Taverne des Barons verkaufen. 
durften, hören ohne Entfchädigung auf. Solche herr⸗ 
Schaftlihe Rechte Hingegen, welche von einem Vers 
trage herruͤhren, follen bei ihrer Abfchaffung ents 
Shädige werden, Alles dies gilt auch von den herr⸗ 
Schaftlihen Rechten der koͤniglichen Segrezieen und Unis 
verfitäten; und alle folhe Rechte, im. Falle fie der Ents 
Schädigung unterworfen find, können von der Kommune 

oder den Individuen, gegen die. fie ausgeübt wurden, 
abgelöfee werden: Dagegen bleiben alle Rechte der 

Barone, die auf ihrem Boden haften... Eben fo 
aber Hören. alle bürgerliche Vorrechte gegen. die Ländes 
reien der Barone: als das Holzfällen, Weiden, Eichelns 
ſammeln, Saͤen und dergleihen, ohne alle Entf pädis 
gung auf, -fo mie gleichfalls die bürgerlichen Vorrechte, 
die am Eigenthume oder Vertrag haften, entſchaͤdigt 
werden, auf alle Fälle aber ablösbar find. . . 

3. Bon den Fideicommiffen. Alle Bipeicome 
 wiffe und Subſtitutionen, fie mögen feyn, welche fie 

f) 

' 

’ 
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\ wollen, ‚hören auf ‚ und jeber kann frei uͤber ſeine Be⸗ 

ſitzungen ſchalten und walten, Indeß leider dieſe Frei⸗ 
heit bei den: Pairs folgende Beſchraͤnkung: 

Die gegenwärtigen Pairs muſſen den vierten Theil, 
aller ihrer SAter als Dotation für die Pairfchaft, wels 
che als unveräußertih erkläre wird, aufbewahren, und 
dieſes Biereheil gehöre nicht als Eigenthum den Fami⸗ 
lien, fondern ift das Erbrheil der Pairſchaft, die durch 

Succeſſion forterbt, nad Art eines Maforats *). 

. 4. Ueber die Preßfreiheit. Jeder hat das 
Recht, ohne. Cenfur gu fchreiben und zu -druden, 
was er irgend will; nur bleiben. die, Schriften, welche 
von.der Religion handeln, einer vorläufigen Cenſur 
der Seiftlichkeit unterworfen: Kerner fol es ein Ders 
brechen ſeyn, Schriften zu publiciven, welche etwas ges 
gen die roͤmiſch⸗katholiſch⸗apoſtoliſche Religion, ‚gegen 
den König, welcher für unverleglich erklaͤrt iſt, gegen 
ein Individuum der Eönigliheg Familie, gegen die Grunds 
lage der Berfaffung, d. 5. gegen die Trennung der Ger 
walten, gegen die Eintheilung des Parlaments in zwei 
Rammern, gegen das Recht der. Kammer der Gemeinen, 
allein Steuervorfchläge zu machen, gegen das Recht dee 
Darlaments, die öffentlihen Beamten zur Rechenſchaft 
zu ziehen, und gegen das Recht jedes Sicilianers, nur 
duch die richterlihe Gewalt verhaftee und beſtraft zu 
werden, enthalten, Eben fo verbrecherifch find Schrifs 
ten, welche direct zum Ungehoriam gegen die Geſetze 
auffordern und verläumderifchen Inhalts find. Der Ver⸗ 
Ieger muß zwar feinen Namen, den Drudort und das 
Druckjahr angeben, nicht aber gerade den Namen des 

“ 

Verfaffers, dafern es nicht die richterliche Gewalt verlange. 

Der König, oder die ausäbenbe Gewalt. 
Im Zalle, daß ein Mangel. rechtmäßiger Erben in 

ber jegigen koͤniglichen Familie einträte, Hat die Nation 

2) Der König biligte dieſe Reform ber-Bibelcommirfe nicht, 
ſondern verlangte eine, welche ber brittifhen Gonftitution 

"..... ganz angemeffen wäre.. 
x 
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das Recht, ihren König zu wählen: Reſer uf 
ſich aber den Vorfchriften fügen, welche die Nation ihm 
machen wird. Iſt der erwählte König von einer frenw 
sen Familie; fo muß er ein nachgeborner Prinz, und 
darf nie ein Souverain feyn. Der König von Sicilien 
darf unter keinem Vorwand fih aus Sicilien entfernen, 
ohne Beiftimmung des Parlaments. Thut er dies, oder 
Bleibt er länger aus, .als, der Urlaub des Parlaments 
verſtattet; fo iſt der Thron erledigt, und. wird durch 
dic Nachfolge oder durd die Wahl der Nation befegt. 
Der König kann niemals, um irgend eines andern Vor; 
theils willen, dem’ Throne von Sicilien entfagen, etwa 
zu Gunſten eines andern Fuͤrſten; und jeder ſolcher Act 
des Königs wird hierdurch für null und nichtig erklärt. 
Dafern der König das Reich von Didapel wieder erlangt, 
oder irgend ein anders acquirirt; fo foll. er entweber 
dahin feinen Erftgebornen ſchicken, oder diefem in Si⸗ 
eilien feinen Thron einräumen; denn die Nation ers 
klaͤrt fih von heute an für unabhängig vom 
Königreigde Meapel. Der kesitime Nachfolger als 
König muß fih innerhalb zweier Monate vom: Parlas 
mente anerkennen laſſen, und den Eid leiſten und annchs 
men. Wäre der König minderjäbrig, ober unfähig zu res 
gieren, oder träte ein ähnlicher Fall ein; ſo erwählt das 
Parlament einen Regenten. 

Eigenshämlihe Rechte des König? find: 
H).die ſicilianiſche Nation bei auswärtigen Mächten 

zu zepräfentiven; . | 
2) mit denfelden zu unterhandeln, nur nicht. gegen 

die fieilianifhe Berfolung:; _ 

3) Krieg und Frieden zu fchließen; | 
4) fih einen Kabinetsrath und alle Staatsräche zu 

wählen: nur muͤſſen alle geborne Sicilianer ſeyn. 
Der Kabinetsrath ſoll aus vier Staatsfekrerären 
und wenigftens zwei Raͤthen, nie aber aus mehr 
denn zwölf Perfonen im Ganzen beftehen; und Se. 
Maj. iſt verbunden, In allen wichtigen Angelegens 
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tgdeiten, befondrre üNer Kritg, Deieden ober Mer) 
Ü üraͤge, die Mining ühres Kabinersraches zu vorn 

nehmen. Das Parlament dagegen dat das Rechts 
über jeden: Act der ansibcnden Gewalt Auskunft 
und Rechenſchaft zu Fordern, die Miniſter und 
Raͤthe des Königs zu beſtrafen, Sobaid fie dem 

Iunterefſe der Nation entgegen gehandeh haben; - 
OD der König hat das Necht, Mauͤnzen zu prägen, 

ohne jedoch das Gewicht derſelben zu audern; 

O) er iſt alleiniger Generaliſſimus aller Macht zu 
Wuaſſer und zu Lande; I 
7) ale Aemter und. Ehrenſtellen im, Milicair und. 

. Civil, desgleichen die geiftlichen Würden, vergiäg 
. ber König, aber nur an Sicilianer; 

* 

g) ee kann, mit. Beiſtimmung des Parlamenta, new 
Copporationen bilden 

y er: ſteht allen oͤffentlichen Anſtalten vor, als Ra 
naͤlen, Otraßen u. ſ. et 

- 40) er hat das Begnadigungsrecht, nur dann nicht, 
"wenn der Schuldige gegen die Verfaffung gefüns 
BEL 2 TEE . 
. 44) ev fordere Rechenſchaft son den Dienern, der D 

ausuͤbenden Gewalt; nn 
. 42) ee laͤßt die Urtheilsſpruͤche der richterlichen Gas 

walt ausführen, 0 | u 

x 

, Dbgleih indeß dee König. Seneraliffimus iſt; fe 
fann er: dennoch Leine fremde Truppen, weder zu Waſſer 
noch zu Sande, in Sicilien ohne Erlaubniß des Parlar 
ments halten, noch einen ‚Sicilianer zum Kriegsdienſte 
zwingen, — ‚Der König, mit Huͤlfe des Finanzrathes 

. und des Minifters, verwaltet das Nationaleinkommen, 
und zwar geſchieht dies folgendermaßen: Der. Chef des 
Sanzen iſt der Finanzminiſter; unter ihm fichen vier 
Sroßfämmerer und vier Virelämmerer, ein Treforiere - 
generale, ein Konfervatore generale, ein Avvocato, ein 
Procuratore des Aerarii, drei und zwanzig Geheimeraͤ⸗ 
she, drei und zwanzig Proconſervatoren und ein Pros 
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ſegreto (Vicegeheimerrath) in jeder beiliegende Yufel 
und jeder Ortſchaft, die nicht Hauptſtadt eines Bezirkes 
il. Zwei, Großkaͤmmerer Baben jeder acht, der. dritte 
fieben Bezirke, . fammt den Inſeln, zur Finanzverwal⸗ 
tung; der vierte, Großkaͤmmerer ‚hat das Gefchäft, die. 
Staatsſchuldner zu befriedigen; a" fichen die vier Vice⸗ 
tämmerer bei. Dex, Finanzrath beſteht aus den vier 
Großkaͤmmerern und dem Staatsjetretär, als Praͤſcden⸗ 
ten; dabei ift ein Vicekaͤmmerer ale‘ Sekretaͤr gegenwär? 
tig. Der Treſoriere generale iſt Staatskaſſirer. In feis 
nem Samen wird alles auss und eingezahlt auf Rech⸗ 
nung des Staates. Die geheimen Nähe der Bezirke 
verwalten in denfelben alle Einkuͤnfte des Aerariums uns 
ter dem Befehle der: Großkaͤmmeter. Alle Zahlungen 
an das Aerarium follen durch die Beamten von Palermo . 
und. Meſſena geleiſtet werden. :: Alle diefe Sffentlichen 
Beamten haben feine firirte Beſolbung, fondern uns 
ger fie. werden fünf Nrocest. alfer Summen, bie fie 
für Rechnung des Acrariums eincaffiren, nah Rang 

and Derdienf .‚pertheilt. Die Bücher diefer Beams 
ten ſtehen zur Öffentlihen Einficht offen. Der 
Finanzminifter wird jedes Jahr dem Parlamente eine 
Bilanz der Einnahme und Ausgabe des Aerariums vors 
kegen, und, im Falle ſchlechter Werwaltung, vom Par⸗ 
lamente beftraft werden. Die Finanzrechnungen ‚aber 
muͤſſen zuvorderſt, nm des. Verftändniffes imd- der Gas 
tisfaction des Volkes willen, dffentlih gedruckt 
werden. Diefe und alle Aemter, geiftlichen, weltlihen 
und militärifchen, innen 'nur an Sicilianer vergeben 
werden. Hohe Bencralämter und Commandaturen zu 
Waſſer und zu: Lande können Fremde nur mit Erlaub⸗ 
mis des Parlaments bekleiden. Die Naturalifation kann 
einem Fremden. nur vom Parlamente evtheilt werden; 
allein erft bie Söhne des Naturaliſirten dürfen ficilianis 
Ihe Aemter und: geiftlihe Würden bekleiden. 

Die Magifrate, oder die richterliche Gewalt. 

Bon nun an find. alle befondere. Gerichtsbarkeiten 
oder Fora aufgehoben, und die richterliche Gewalt haftet, 
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unabhänsig von ber gefeßgebenden und nusßbenden, an 
den durch die Verfaſſung verorbneren Magiftraten und 
Richtern. - Die Urtheile der richterlichen Gewalt werden 
im Namen des Königs vollzogen; die Urtheilsſpruͤche ſelbſt 
aber mäffen ſich auf einen neu zu faſſenden, italienifch 
geichriebenen, Coder geänden, und, wenn dieſer nicht 
ausreicht," muß fi die; richserliche Gewalt an die gefehs 
gebende, d. h. ans Marlament wenden, fowohl in Kivils 
als Sriminalfahen. Die Jury wird gany.nash eng⸗ 
liſcher Sitte eingeführe Faͤllt in Kriminalſachen 
eine Sentenz losſprechend aus, fo ift fic inappellabels 

verdammend, fo kann. fie einer neuen, Prüfung unters 
worfen werden, nach engliſchem Brauche. Nach dem, 
was über die Freiheit der ſicilianiſchen Bürger oben ges 
ſagt iſt, verſteht es fich von feldft, daß alle Verhaftun⸗ 

gen;de mandato principia xc. aufhören, und wer eine 
dergleichen ausführen ‚Hilft, verliert fein Amt, wenn er 
eins hat, wird verbannt. und. bezahlt 1000 Hingen Strafe, 
ohne daß der König: ihn begnadigen kann. Kein Magiz 
ſtrat oder. Richter darf ohne Anklage gegen irgenb 
jemand gerichtlidh verfahren, außer. bei Verbrechen 

laesae majestatis divinae et humanae, ferner gegen 
Aufruhr, Todfchlag, Moröhrennerei, Gewaltraub und 
Muͤnzverfaͤlſchung. Zur Verhaftung des Angeklagten darf 
Militaͤrmacht nicht cher angewandt werden, als bis es 
die richterliche Gewalt verlangt; Desgleichen Tann jene 
nie; gegen das. Volk gebraucht werden, als nur im Falle 
eines Fufruhrs. Binnen 24 Stunden muß der Verhafr 
tete die Urfahe und alle Umſtaͤnde feines Arreſtes erfah⸗ 
ven und verhört werden; er. kann verlangen, daß feine 
Sache fogleih vor dem gehoͤrigen Tribunal: gerichtet wer⸗ 
de; auch ſteht ihm frei, Hinlängliche -Bürgfehaft zu lei⸗ 
Ken, und bis zur Entſcheidung der Sache frei zu bleiben; 
Mie fol. bei Kriminalfällen die Tort ur angewandt wers 
den. — Der neue Eoder wird, nach dem Mufter deu 
englifchen Habeas- Corpus - Acte, die Faͤlle beflimmen, 
in welchen, und auf welche Weife jemand verhaftet oder 
sonflituire werden Tan. — Keiner ann Richter oden 
Magiftratsperfon ſeyn, der nicht ein geboxner Sisilianer, 
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wenigſtens 30 Jahre aft, als rechtſchaffener Mann Le⸗ 
kannt und von ciner der beiden Univerfitdten promovird 
MR; ferner, wenn er nicht die Einnahme eines Wählers 
hat; und niemals dürfen fie, die Friedensrichker ausge) 
nommen, nech andere Aemter bekleiden. — Das. Ber 
tichniß aller Magiſtrate des Reiches iſt folgendes: bie 
Capitani Giuſtizieri, die Capitani d'Arme, die Friedens 
richter, die Richter der erſten Inſtanz, der zweiten Int 
ſtanz, die Podeſta der Infſeln oder Richter der erſten 
Inſtanz, die Bezirkstribunale, Zwei Tribunale dritter 
Inſtanz, eins in Meſſina, vas andere in Catania, ein 
Caſſationstribunal, der hohe Gerichtshof des Parlaments, 
der hohe Gerichtshof der Pairs, die Curie ecclesiasſti 
che, die Magiftrati di Commiercio, di’ Delegazions 
di Monarchia, la suprema diprıtazione di saluts 
ubblica, der Protonotar bes Reiches und fein Rath. 
n jeder Ortſchaft befindet ſich ein Eapitano Giuſtiziere; 

in jedem Bezirk ein Capitan dArme: fie verhaften die 
Angeklagten, führen die Befehle dev: Magiftrate aus; 
and Halten Die, gute Ordnung aufreche. Die Capitani 
B’Xrme haben ordentlihen Sosb.und haften fire die Diet _ 
fkähle, welche in m Bezirke begangen werden. Dis 
Geiedensetthter urcheilen über unbedeutende Sachen, und 
ſuchen zugleich Streitigkeiten beizulegen. In jeder Stadt 
und Ortſchaft unter 48,000 Einwohnern ift ein Krie 

bdensrichter, ‚in den Übrigen zwei, in Catanien und Mies 
fine. vier, in Palermo. ſechs. In jeder Stadt von 
3000 Einwohnern wird ein Richter erfter, und ein ans 
brer Zweiter Inſtanz ſeyn; fid entfcheiden nur in beiden 
Inſtanzen, und in Städten ‘von 8000 Einwohnern auch 
in Appellation. alle Civilſachen, die nicht über 60 Unzen 
Werth Haben. In allen Städten unter 3000 Einwohs 
nern iſt -ein Richter erſter Inſtanz, der über. 16 Unzen 
Werth entſcheidet; zur zweiten Inſtanz gelangen die 
Sachen an die Bezirksrichter erſter Inſtanz. In de 
Bezirken und parlamentsfähigen Städten werden Tribus 
nale errichter, aus 3 Richtern beſtehend. Diefe Bezirks⸗ 
wetbnnale entſcheiden alle Sachen ihrer Bezirke und Staͤdte 
in erfter Inſtanz. Die Podeka der Inſeln verwalten 

- 
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weßelben Vices auf ihren Inſeln als Rdchter Leſter Iu⸗ 
Ranz. — Es merden fünf Oberappellationatribunale ere 
richtet, dauon drei in Palermo, die uͤbrigen beiden in 
Meſſina und Catania refidisen; jedes. beftcht aus dret 
Nichtern und vier Präfidenten. Catanien und. Meſſina 
erhalten, isde Stadt, ein Tribunal dritten Inſtanz, au 
Achtung gegen. die Städte, bezahlen fie aber: auch aus 

"ihren Witten. — Das Caſſationstribunal in Palerme 
—* aus. fünf Richtern und einer Praͤſidenten; es ent⸗ 

idee ohne weitere Appellation; annullire die. Urtheils⸗ 
e aller untern, Tribunale und Richter, wacht üben 

ie. Legalitaͤt der - Arzeite, und entſcheidet peremtoriſch 
über. die Zulaͤßigkeit ber Richter und Tribunale. Es iſt 
das hoͤchſte Wericht des Reiches, und wird. üben fchwies 
abe Puncte-wom Parlamente befragt. Alle diefe neuen 

agiſtrate und Tribunale haben ihre eigenen Unterbeams 
un, dagegen. hören alle alte Stadts und Armeranbitns 
riabe / und dergleichen auf, fo wie alle andere Fora, mis 
Ausnahme. eines geiſtlichen Forums für die Spiritualia, 
und eines militaͤriſchen Farums, welches ſich aber blog 
auf. reing Militaͤrſachen und Vergehen erſtreckt, die im 
Bezirke der Quartiere, der. Feflungen, am. Bord deu 
Schiffen. ſ. w. begangen morden finds. fe werden auch 
Sachen, die blos Landbau, Handwerke u. dergl. betrefs 
fen, von Lanpbanern und. Handwerkern gerichtet, 
Die Tribunale der Bezirke und prinilegirten Städte 
muͤſſen aller drei Jahre ihren Sig. mechfeln. Die Mas 
giſtrati di. Kommercio bleiben in der alten Berfaflungs 
Der Wirkungskreis der, übrigen - Serichtsbäfe, als der 
Deirs, des. Parlaments u. f. w. wird der neue Codex 
Geftimmen. Die weltlihen Pairs follen, wie. die englie 
(che. Farm ea mit. fih bringt, von der Kammer. der Pairs 
gerichtet werden. Berner werden hiermit in allen Ort⸗ 
ſchaften und Städten der Inſeln fogenannte Sonfigli cis 
yiri und Magiſtrature municipali errichter; ans allen. den 
Derfanen, melche das Recht, haben, zur Wahl der Bars 

teglieder ihre Stimmen zu geben; nur möüflen fie 
ans Würgerrecht der Kommunen. Befigen. Jedoch darf, 
ein ſolches Conſiglio cinich nice Über. 60 und nice une ’ 
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ser 30 Witzlieber haben; — und ſendet Sie Conmun 
mehr als einen Repraͤſentanten; ſo waͤchſet die Anzahl 
der Mitglieder für jeden Repraͤſentanten um zehn — 
Der Wirkungskreis diefes Conſigli civici ift folgender: 
Sie verhandeln überhaupt die Sefchäfte und Bffenzlichen 
Angelegenheiten, welche die Communen als folde inters 
efficen, als z. B. die Tare der Lebensmittel; allein fie 
duͤrfen nicht, ohne die Autorität der Parlaments, Auflas 
gen einrichten und gezwungene Anleihen machen, noch 
weniger irgend Privilegien und -Worrechte ertheilen, dic 
bie freie Circulation der Produete hindern und das heilt 
Recht des Eigenthums verlegen. Nur in folgenden Fällen 

es ihnen erlaubt, gezwungene Anleihen zu machen: bei 
gersnorh, Theuvung, Brand, Ueberſchwemmung, Perl, 

Erdbeben, Anlandung der Seeraͤuber; jedoch kann fich 
ernach jedes gravirte Individuum beim Parlamente Bes 
chweren. Jede Commune muß für ihre Vorräche dung 

ein Peculio forgen, welches die Mitglieder der Cams 
mune, durch eine Auflage von 5 Procent auf das Grund⸗ 
eigenthum nah der Arorbnung des: Parlaments vom 

. 4810, zufammenbringen müflen. Ferner bat das Con⸗ 
figlio civico die Obliegenheit, Mittel vorzuſchlagen, wie 
man allee Nechdurft der Commune begegnen könne, bie 
Einkünfte und Ausgaben der Commun zu verwalten, die 
Municipakmagiftrate zu erwählen, die Rechnungen ders 
ſelben jährlich zu vevidiren, und, im guten Falle, fie oͤft 
fentlih zu approbiren. Diefe Prüfung geihicht durch 
fünf Mitglieder des Tonfigkio civico; im fchlimmen Falle 

wird der richterlihen Gewalt eine Anklage gegen den 
Municipalmagiſtrat überreiht. Diefes Eonfiglio civice 
serfammielt fih regelmäßig alle Monate einmal, außers 
ordentlich aber, fo oft es-der Municipalmagiſtrat verlange. 

- Der Eapitano Biuftiziere hat das Recht, das Configlio 
civico zufammen zu rufen, darin den Vorſitz zu führen, 
sind, im Zalle der Stimmengleichheit, durch eine zweite 
Stimme. den Ausfchlag zu geben. Die Rechnungen: des 
Municipalmagiftrars muͤſſen gedruckt werden, und jedem 
zur Einfiht offen fichen. ‚Die Obliegenheiten des Mus , 
aicipalmagiſtrats find folgendes: ex: ſtellt unmittelbar Die 

F 
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Commun vor, trägt, für das Öffentliche Beſte, Sorge, 
erwaͤhlt die Subalternbeamtien der Commun; verwaltet 

‚alle Einkünfte derielden, und führe alle Beſchluͤſſe des 
Configlio civico aus, in fofern fie fih auf.die Lebensmits 
tel beziehen. Keine Autorität hat ſich in bie Dperatios 
nen bes Configlio civico oder des Municipalmagiſtrats 
zu mifchen: indeß kann ſich jeder Bürger Hei der richters 
lichen. Gewalt beſchweren. Die Eins und Ausfuhr alter 
Waaren iſt immerhale der GErenzen des Reiches durchaus 
frei, und kein Magiſtrat oder ſonſtige Autoritaͤt kann 
die freie Circulation unter irgend einem Vorwande vers 
hindern; deshalb hören and alle innere Z8lle‘ 

and Vecifen gänzlich auf, 3 
>, Das Parlament bietet. demjenigen einen Preis von 
400 U n an, welcher den beften Plan für die oͤffent⸗ 
lichen Studien einreicht; die befte Art und Weife ans 
gibt, auf welche man der. Nation die Erinnerung an die 
neue Verfaſſung unausloͤſchlich einpraͤgen koͤme; eine 
beſſere Methode und gaͤnzliche Reform aller Schuien 
und Seminarien des geiſtlichen und Laienſtandes und der 
Erziehung beider Geſchlechter erfindet, und endlich eine 
beſſere Linrichtung ber Civil⸗ und Militaͤrakademien 
vorſchlugt. 

— — 

Durchb bie Nebermacht der Britten ward aber der 
Hof fo beleidigt, daß bie Königin über Conſtantinopel 
nad) Wien ging,. und ber König Ferdinand (16. Ian. 
4842) die Regierung niederlegte, und fie feis 
nem Sohne Franz übertrug. Diefer ſah fich gend. 

thigt, den Lord Bentind zum Oberbefehlähaber aller 
ficiliſchen Truppen zu ‚ernennen, und die von Großs 
- Britannien vorgefchriebene Conftitution anzuerkennen. 

Nach Napoleons Sturze übernahm aber (2. Sal. 
4814) Berdinand 4. die Regierung von neuem, und 
hob am 23. Jul. die von England vorgefchrtes 
bene Eonflitutian, zugleich mit bem bisherigen ſicili⸗ 

% 



Me u Sleillan. 
Ye Varlawnue auf. —— Noch, behauptete ſich Burn 
in Neapel. Alein als er, bei: Napoleons Wicherers 

fcheinen in Frankreich (Märg 1815) fir deſſen Sade 
fich erklärte; fo marb er von ben Deftreichern befiegt, 

"und mußte Neapel verlaffen. Der 104 Art. der Wie⸗ 
ger Congreßacto gab darauf Rervel an Ferdinand 4. 
zuruck. 

Bevor aber dieſer im Mm 1815 von Palermo nad 
Neapel zuruͤckkehrte, berief er die beiben Kammern. ded 
ficiliſchen Parlaments. zufammen, und ließ ihnen am 16. 
Mai 1815 einen neuen. Sonftitutionsentwurf 
mittheilen, welcher: bin von’ Ludwig 18. bet Franzoſen 
im Jahre 1814 gegebenen Eharte nachgebilbet war. 

Die Grundzüge‘ berfelben waren in 30 ii 
euthalten, und beſtanden in ſolgendem: 

® Confitutionsenenurf ehe Sieillen vom 16. 
Mai 1815. 

Das Konigreich Stetten wird fortfahren, | feine Vers 
fafıng. zu haben, und. jeng Nationalvertretung beizubes 
Balten, die gegenwärtig, migtelft zweier Kammerm 
der Pairs und ber Gemeinen, Statt hat. 

Die Religion muß ausſchließlich die katholif ch⸗ 
apoſtoliſch⸗rbmiſche fen, ı und der König iſt vers 
pꝓflichtet, diefelbe Religion zu bekennen. 

Die gefengebendbe Gewalt wird, gemeinschaft 
lich vom Könige und den beiden Rammern aufs 
* aber die Geſetze werden vom Koͤnige vorge— 
ne in jeder der beiden Kammern erörtert, und 
frei nah Stimmenmehrheit befchloffen. 

Der Vorſchlag eines Geſetzes kann, nach Gutdunken 
des Königs; entweder vor die Kammer der Pairs, oder 
wer. jene, der. Vertreter ber, Gepeinen gebracht: werden. 

| ’ ⸗ ’ 
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Fede Kammer. ift befugt, den. König zu bitten, 
t 

Aber was immer. für. einen Gegenftand einen Geſetzes⸗ 
vorſchlag zu maden, oder ‚das ‚anguzeigen, was, ihrer 
Meinung nach, das Geſetz enthalten fol. Se. Maje⸗ 
at wird, nad. gemachter ‘Prüfung des Vortrages, das 
che vorſchlagen, wie cr es für väthlich Halt, und 

alsdaun beginnt die regelmäßige Berathichlagung. der 
Sammer. Ä 

> Der Koni allein ſauetionirt die Geſetze, und macht * 

fie in feinem Namen bekannt. oo 
Die Pairstammer .befteht "aus allen gegehmwärtis 

gen Pairs. Werden neue Bisthuͤmer errichtet; fo wers 
den die neuen Bifhöffe und ihre Nachfolger geijtlihe 
Pairs ſeyn. Der König ift berechtigt, fo viele welts 
ice Mirs zu etnennen, als ihm gutdänke; nur mil ° 
fen fie &icilianer feyn, und ein reines Einkommen von 
2000 Unzen haben. Auch werde die neuen Palıs, wie. . 
die Nachfolger "der gegenwärtigen, erft mit 25 Sahren . 
Eintritt 8 die: Kammer, und mit 30 Jahren erſt bei 

raihſchlagende Stimme haben; 

Ä 

1 
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Alle Prinzen der Einigliheh Familie find Pairs 
hutc, das Recht Der Geburt, erlangen aber erſt mit 25 
Sahren herashichlagende Stimme, und koͤnnen in Die 
Kammern nicht gehen, ohne am Anfange der Parlaments 
ſitzungen die Erlaubniß des Königs erhalten zu haben. : 
. Sn. der Palrsfammer jollen immer, aber nie mehr 
als ſechs Rechtsgelehrte fisen, welche auf Le— 
ben — alle Ehren und Vorzuge der Pairs genießen. 
ae aͤnig wähle fie. ans, der Klaſſe der hoͤchſten Mas 
Bi atur. wu j _ j ° 

Die Kammer. der, Gemeindevertreter wird 
fortfahren, ‚nach. der eingeführten, Art gebildet, zu wers 
den, ohne. daß die Beamten der vottziehen 
den Mache ausgeihloffeg werden Fönnten 
wie dies auch im Brittifchen Parlamente Statt hat. 
Kein Volfsvertreter, kann in die. Kammern zugelaſſen 
werden, der nieht 33 Jahre alt fff. 

! 

% 

Dem Koͤnige ſteht es ausſchleßlich zu, das Parla⸗ 
ment zuſammen zu rufen, zu versagen, oder aufzulöfen, 

Dritter Lant. 66 Zu 
N 



562 Neapel u. Sicilien. 

Die vollziehende Gewalt ſteht nur dem Könige 
zu. Der König iſt das Oberhaupt des Staates, ober: 
fter Befehlshaber der Land: und Seemacht; er erklaͤrt 
die Kriege, Ichließe Buͤndniſſe, Friedens⸗ und Handels⸗ 

pertrage; ernennt zu allen politiihen, buͤrgerlichen, ges. 
richtlichen und militaͤriſchen Aemtern; erlaͤßt die noͤthi⸗ 
gen Verordnungen zur Vollſtreckung der Geſetze und zur 
Sicherheit des Staates; uͤbt die apoſtoliſche Legation 
und alle Rechte des koͤniglichen Patronats der Krone aus, 

Die Perfon des Königs ift heilig und unverletzlich. 

Die Miniſter und Staatsraͤthe ſind ver—⸗ 
antwort lich. nn | 

. Die Thronfolge wird, wie bisher, nach den Verfüs 
gungen der Abtretungsurkunde ‚König Karls 3. vom 6, 
Det. 1759 Statt haben. . “ 

Der ausgedehntefte und fefte Genuß der 
bärgerlihen Freiheit, der Sicherheit der Ders 
‚fonen, des Eigenthums und der Rechte der Sici⸗ 
lianer wird vollftändigt verbuͤrgt. . = ' 

Ein neuer Toder bürgerliher Gefege und der Ser 
feße gegen Verbrechen, des Gerichtsvetfahrens, des Han: 

dels, der Geſundheitsaufſicht, und ‚cine nene und an: 
gemeſſenere Einrichtung der Magiſtratur, folf die Hands 
babung der Gerechtigkeit ſichern, ‘erleichtern, und fie feſt, 
sein und unparsheiifch machen. J 

—Die richterliche Gewalt fließt vom Könige aus, 
and wird in feinem Namen von Magiſtraten und Rich⸗ 
tern, die der König blos aus Sicilianern wähle und eins 
feßt, geübt. Die inimerwährenden und die ſogenannten 
zweijährigen Richter find, nach erhaltner königlichen Ein: 
feßung, unabfegbar; die erften auf Lebensdauer, die 
andern für den Zeitraum der zwei Dart, mit Ausnahme 
der vom Gehege zu beftimmenden Fälle. | 

Die Freiheit der Gedanken und der Preſſe 
wird mit jenen Vorſichtsmaasregeln aufrecht erhalten, 
welche im vorigen Jahre von Ludwig 18. in Frankreich 
aus Sicherung der öffentlichen Ruhe ergriffen wurden. 
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Die Staatsceinfünfte. beſtehen in orden tlichen 
und außerordentlichen Steuern. Die erſtern mas 
chen das. bleibende Staatseinkommen aus, und werden 
gur Bezahlung. der Stantögläubiger, der Kivillifte, der 
Lands und Seemacht, der Magiſtratur und Beamten 
verwendet, und zur, Beſtreitung ‚aller nöthigen Ausgaben 
der Staatsverwalſtung. Sind le einmal mit Einftims 
mung der Kammern Fofscfegt und vom Könige Tanctios 
nirt; fo kann man,in der Folge ihren Berrag 
hit «mehr abändern; jedoch muͤſſen fie «aller 4 
Jahre in den erften Süsungen jedes neuen Parlaments 
beftärige werden. Die allenfalls nöthigen Abänderun: 

gen. mäffen verfaflungsmäßig eingeleiter werden, — Die 
Steuerh der zweiten Art heſtehen in zeitlichen Huͤlfs⸗ 
geldern, welche ebenfalls in Geſetzesform vorgebracht 
Werden muͤſſen. Sie werden frei von der Kammern 
zugeſtanden, und zwar für die von ihhen feſtgeſetzte Jeit, 
is ‚Be Eivillifte wird für die ganze Dauer der Re⸗ 
erung ef dem eriten Parlamente, dad nach. der Throne 

beftöigühg des. neuen Könige zuſainmen berufen wird, 
feftgelegt.. WE A 

Die Verwaltung der Staatseinkuͤnfte kommt gang 
det vollziehenden Mache zu. Der Stnanzminifter 
iſt verpflichter, jedes Jahr dem Parlaminte 
einen umfländlihen Bericht Aber Einnahme 
und Ausgabe vorzulegen, welder gedruckt und ber 
Kanne gemacht werden fi 1. nn 
Die Feudalitaͤt, fo.Wie bie feudalen Ga 

richtsbarkeiten und Rechte bleiben abgeſchafft, 
An Folge des Parlamentsbefchluges von Sahre 1812. 

‚Wird der König wieder in den Veſitz feines Reiches 
bon Neapel heeiehs ſo wird die Sonveräinetät von Near 

pel und Sicilien (mie vorbei) vereinigte bleiben in der 
| —* des Koͤnigs und der Souveraine feiner Nach⸗ 

folger. Sollte jener Fall eintreten, und der Koͤnig ſeine 
Reſidenz nah Neapel verlegen; fo wird er, als jeiner 
Perſon Bertreker, einen Prinzen aus feiner Familie, und 
in Ermangelung deflen\ einen: ausgezeichneten: Sicilianer 
auruͤcklaſſen, und dem sine oder andernndie Ansühung 



rt 

x 

56 Niopd u. Sieilten. 

- desjenigen Iheiles der Souverainetaͤtsrechte anvertrauen, 
den er zur fihnellern Enricheidusg der inncen Angelegen 
heiten Siciliens zu Aberteagen fir dienlich halten wird, — 
Der Stellvertreter. des Königs wird, mit Zurathezies 
hung des geheimen Rathes, und in Uebereknſtimmung 
mit den Verfaffungsordnungen, alle iene Rechte der volls 
giehenden Gewalt ausuͤben, die ihm vom Könige übers 
tragen wurden. * En 

In demfelten Balle per Refidenzverlegung nach Near 
pel wird der König immer in Sicilien , Männ te 
gulaire Truppen aller Waffengattungen, blos von feinem 

» eignen Kricgsheere, laffen; dieſe Truppen werden aus 
dem Schage Siciliens mittelft befonderer dafür angewie⸗ 
fener Summen unterhalten werden. Der König kann 
fie ablöfen laſſen; nur muß die Zahl von 8080 Mann 
immer vofl bleiben. 

Gleichfalls wird, in beſagtem Falle, in Sicilien eine 
Abtheilung von der Föniglichen Flotte verbleiben: fo viel 
nämlich zur Bewachung der Küften erforderlich iſt. Sie 
wird vom oͤffentlichen Schage Siciliens unterhalten werden. 
Ale Staatsamter, von. welder Art immer, 
au fo die bürgerlichen. und geiſtlichen, die zur innern 
Verwaltung Siciliens gehören, muͤſſen ausfchliehr 
ih Sicilianert anvertraut, und können nic at 
Fremde vergeben werden; auf diefelbe Art, wie keinem 
Sicilianes irgend cine ſtaatsbuͤrgerliche oder gerichtliche 
Stelle, die, zur innerh ‚Verwaltung des Königreiches 
Meapel gehört, Übertragen werben kant,  ? 

Die. Hofwärden, die, Ritterorden, die Adelstitel, die 
militärtfhen Grade und die Stellen des auswärsigen 
Minifteriums kann der König nach Gutbefinden, und 
wie er es dem Staatsbeſten am "zuträglichften, halten 
wird, ohne Unterſchied an die Unterthanen aller feiner 
Befisungen verleihen. u 

y 

So viele jeitgemäße Beflimmungen biefer Gonflitus 
tionsentwurf für Sieilien enthielt; fo trat doch bie neue 

\ 
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Sonſtitution nicht t wirklich ind Leben. Die deshalb 
niedergeſetzte Commiſſion ſoll (Allg. Zeit. 1816, N. 8, 
& 82) ihre. Imbeiten „nicht einmal begonnen haben. 
Dennod blieben die Parlamente aufgehoben, und Sig 
citien bafend. Aazeinige Jet obme- abe fefte politiſche 
Geſtaltung 

u 

« Der Bönig: Sesdinand sing namlich von Sieilien 
nach Neapel, und beftätigte ‚bereits, von Meſſina ans, 
am 20. Mai 1815 die Bedingungen ber Gonvention, 
welche ber oͤſtreichiſche Feid verr Bianchi zu Caſa Sanyj 
mit dem Senerale „der Neapolitaner Coletta, kurz 

vor dem Einzuge der Deftreicher in Neapel, unterzeich⸗ 

set hatte. Mer Koͤnig verſproch, feiner Geſetz ge⸗ 
bung und. Regierung folgende: Buͤrgſchaften 
zur Srundlage zu gebent‘ 2 ———— ur 

$ 

4: perfänliah‘ und bargerhche. Freiheit. 
‚Heiligkeit :des "Eigenthung, unwwderruflichtet ber 

Kalk ufe, ya: Otgarsglirın. . ; 
a Die Auflagen werden nach den von den. Weſchen 
ee Formen angeordnet, — 

4. Die‘ Staatsſchuld wird aufrecht erhalten, . 

. 236. Die wilitariſchen Penfionen, Grade und ‚Ehren: | 
Reden... wie auch der de und neue Adel, werden beis 
behalten. .. 

6. Jeder Meapolitaner wird’ aller bürgerlichen und 
muegegwen Stellen fähig erkläͤrt. 

—* 7. Es wird vollfommne Amtefie und Vergeſeenhelt 
aller, vor der Reſtauratlon, wann und von wen immer, 
ohne Ausnahme, an den Tag gelegten, u und. 
Handlungen feierlich zugeſagt. 

Dies mar, was fuͤr bie kunftige oandent der 
Regierung in Neapel geſchah. 

® 
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Als aber am 8. Dec, 1816 des König feine: ge⸗ 
fammten Befigungen dieffeits und jenſeits der Meer⸗ 
enge von Meſſina zu einem. vereinigten Reiche 
erhoben, und, „in: &emäßheit bes Trartats von Wien! 
den Titel: Ferdinand der Erle, König des Reis 
ches beider Sicilien angenommen hatte; fo erließ 
ex fuͤr die gefaunnte Monarchie am 12. Dec, 1816 
uns ———— u — 16 | 

vw. 

d) Geſet vom 12. Decenibie 1816: 7* das vi | 
einigte Königreich beider Sicilien. 

Ferdinand 4, - von- Geetes Cnaden, — des Kr 
— beider Sicilien a, Indem: die non Uns 
und den Monarchen, Unfern :er) er bren, Um 

cklichenen fern vielgelichten‘ &icilianern, rivile% 
gien beſtaͤtigen, und dig volle. Achtung diefer Priviles 
gien mit der Einheit, der Pi en Infitutios 
‚nen vereinbaren mollen, ‘weiche da 
Unfers Königreihes beider SicPften "bilden 
ſollen; fo haben Wir dur gegenwaͤrtiges Beſetz ſauctio⸗ u 
nirt und fanctionirenwas folgt: ,.: 

1. Sämmtliche Civile yad geiſtliche Aemter und Stel⸗ 
len von Sicilien jenſeits der Mecrenge ſollen, nach dem 

Inhalte der Capitularien Ser Monarchie, Unſter Bor— 
fahren, ausſchließend Sieilianern verlichen werden, Ohne 

daß die Äbrigen Unterthanen Unſerer ioniglichen Staa: 
„Un dieſſeits der Diesrenge- jemals daran] Anſpruch mar 
hen können, mie ingleichen die Sicilianer auf die Eivil: 
und geiftlihen Aemter und Stellen in obardachten Unſern 
andern Rule Staatet Feinen Anſptuch machen bür: 
fen, Unter. erwähnten ausfchliehenden Nedite zu Gun: 
ften der Sicilianer begreifen Wir aud das, Erzbisthum 
von Palermo, obwohl daffelße in dem großen, von Uns 
ferm erlauchten Vater Karl 3. denlelben ertheilten, 
— dem — HN an a 

at, h 
ee 

oͤffoͤntliche Recht 
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n „3 Unſche Unterthanen von: Siciſien jenfeitd der Meer⸗ 
enge follen,.im Verhaͤltniß der Bevölferung dieſer Inſel, 

er 

Ä holen großcg. Staatsamtern Unſers Königreiches beis 
isilien zugelaffen werden. Da diele den vierten 

Theil der gejammten Bendlferung aller Unſrer koͤnigli⸗ 
hen Staaten ausmgcht; fo Toll Unſer Staatsrath 
Bene aus Sicilianern, und für 
ie "übrigen dee eile aus Unterthanen Unſrer übrigen “ 

koͤniglichen Staaten beſtehen. Daffelbe Berhältniß ſöll 
auch ee der Nemter Unfrer Minliter und Staats; 
ſekretaͤre, der dberften Aemter Unſers Föniglihen Hofes 
und der Stellen‘ Wnfrer Repraͤſentanten und Agenten 
bei, auswärtigen Mächten Beobachter ‚werden. 

3. Anſtatt der. zwei ſicllianiſchen Eonfultatoren, thel⸗ 
he, nah Verwilligung Unſers erlauchten Vaters, Witz 
glieder der vormaligen Siunta von Sicilien waren, fol 
immer eine, dem im. vorhergehenden Artikel angedeutes 
ten Verhältniffe angemeffene, Zahl von. fietlianifchen Raͤ⸗ 
then in dem oberften Kanzleirathe des Königreiches bei⸗ 
der Sicilien ſich befinden. SR SBEER RE. u ». 

4, Die. Stellen Unfrer Lands und Seemacht, und. 
die. Unſers koͤniglichen Hauſes, follen ohne Anterfchied 
allen :Unfern Unterthanen, aus was. immer für einem 
Theile Unſrer königlichen Staaten, verliehen werden. 

5. Die Regierung des ganzem: Königreiches beider 
Sicilien wird ſtets hei Uns verbleiben. Wenn 
Mir in Sieilien reſidiren, werden Wir in Unfern Otaa⸗ 
ten dieſſeits der Meerenge einen koͤniglichen Prinzen Uns 
free Familie, ‚oder eine andre vornehme Perſon, welche 
Mir aus Unfern Unterthanen erwählen, at3 Unſern Statts 
halter laſſen. Iſt es ein koͤniglicher Prinz; fo fol er 
einen. Unferer Staatẽminiſter bei fich: haben, welcher die 
Eorrefpondeng mit. den bei Uns befindlihen Minifterien 

. und. Ötaatsjefietariaren führen, und ‚außerdem noch zwei 
oder mehrere, Divectoren bei ſich haben wird, welche in 
denjenigen Abtheilungen beſagter Minifterien und Staats⸗ 
ſekretariaten den Vorſitz führen follen,. die Wir zur Los 
calregierung jenes Theiles Unſrer koͤniglichen Staaten 
en Dre und Stelle zu laſſen, für nothwendig erachteng 

= 
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werden, Iſt es kelin khniglicher Prinz; Wr Toiß-der Statte⸗ 
balter ſelbſt mit dem Charakter eines Miniſters und 

taatsſekretairs bekleidet ſeyn, ſeibſt mie ben bei "Uns 
beſindlichen Miniſtetien und. Stantsfefrerariaten: zorrd 
fpondiren, und vbbemeldete zwei oder mehrere Director 
fen zu dem erwähnten Zwecke‘ bei ſich haben.. " 

6. Wenn Wir in Unfern Graaten dieſſeits der Meere 
enge reſidiren, fol ſich auf gleiche Weiſe ein koͤniglichet 
Prinz Unſrer Familie, oder eine andee vornehme Ders 
fon, welche Wir aus Unſern Uhterthäneg erwaͤhlen, di$ 
Unſer Statthalter in Sicilien befinden. Iſt es ein 185 
niglicher Prinz: fo fol er gleichfalls ‚einen Unfrer Staatd; 
miniſter bei ſich haben, welcher die Korkefpondenz mit 
den bei Uns "befindlichen Meiniſterien und Staatdſekreta— 
riaten führen, und außerdem noch ei nder miehrerd 
Directoren bei fih haben wird, welche in denjenigen 
Abtheilungen befagter Minifterien und Staarsfefretariäte 
den Vorſitz führen follen, die Wir in Stellen zuruͤckzu⸗ 
laſſen für noͤthig erachten werden. Iſt es kein koͤnigli 
cher Prinz; ſo ſoll der Statthalter von Sieilien ſelbſt 
mit dem Charakter eines. Miniſters und Staatsfetuktärd 
bekleidet ſeyn, ſelbſt mit den bei Uns befindlichen "Mir 
wifterien und Staatsſekrekariaten correfpöndiren, und ob / 
bemeldete zwei oder: mehrere Directoren zu dem erwuͤhn⸗ 
ten Zweckc bei ſich haben. 4. 
77 Gedachte Directoren ſollen fowopl im erſten, als 
im weiten Falle aus Unſern Unterthanen, von was im⸗ 
mer für einem Theile Unſrer koͤniglichen Staaten ger 
wählt: werden, fo wie-es in Hinſicht auf: Sicilien für 
die ehemaligen Aemter der Konfultoren, des Conſervatore 
And des Sekretaͤrs der Regierung feſtgeſetzt war, an 
beren Stelle eigentlich odgedachte:-Direrssren treten. 
. 8, Die Rechtsfahen der Sicilianer werden fortwaͤh⸗ 

‚ rend, auch in letzter Appellationsinſtanz, von den. ficiliar 
nifhen Gerichten .entfchigden werden, Dem zufolge fell 
in Sieilien ein. oberftes Juſtizgericht errichter werden, 
welches Aber alle Gerichtsſtellen dtefer Inſel erhoben; 

‚und von dem oberften Juſtizgerichte Unfrer ‘Staaten biels 
ſeits der Mierrenge mmabhängig iffi fo mir letzteres von 

° \ u 4 
....— | 
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anf Siefer nel’ aufhalten. Die Organiſation . diefor 
beiden oberſten Gerichte fol durch ein, beſonderes Geſetz 
beſtimmt werden. on 
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ten in Sieilien-- unabhängig ſeyn wird, nenn Wie Uns 

9, Die Abſchaffung des Fendalismus in | 
Sicilien if beibchalten, fo wie auch in Um 
fern anbern Spaaten'dieffeits der Merrenge, 

‚ 410. Der Antheil Sieiliens an den permanenten Staates 
ausgaben wird jedes Jahr von Uns beftimmt werden, 
kann aber . jährlich. -die. Summe von 1,847,687 Unzer 
und 20 Tari, wie fie ats actives Einkommen von Sir 
Elien im Jahre 1813 vom Parlamente fefigefegt ward, - 
niche uͤberſteigen. Was immer- für eine größere Summe 
kann ohne Bewilligung des Parlaments nicht 
auferlegt „werde. vn... nei ie 

414. Von vorbefagtem Antheile ſollen jaͤhrlich nicht 

ı ——— HEBEN 

weniger als 750, 000 Unzen zum Boraüs abgezogen und . 
zem Bezahlung der mnverzins lichen Schulden Und der 
Zinsruͤsſraͤnde der vepzinslichen Schuld. von Sicilien biß 
—— Tilgung bejder verwendet werden. Wenn 
iſe Tuͤgung erfolge. iſt, bleibe‘ jährlich dieſelbe Summe 

2 En reifationsfond der ficiiichen Staatsfchuld 
——— 4 — — | 

"49, So fange, bis dag allgemeine Syftem dei 
Tivil⸗ und Yuftizadminiftration -Unfers Königreiches beis 

ber Sicilien promulgirt ſeyn wird, ſollen alle Juſtize 
und Adwiniſtrationsgeſchaͤfte denſelben Gang, wie bisher, 

fortgehen, Wir -wollen eu daß diefes Unfer 
yon Und unterfertigees, yon Unſerm Rathe und Minis 

ker s Staatsfetrerät in Gnaden⸗ und Yuftigfachen vidi— 
Mirtes," ntit Unſerm aroßen Inſiegel verfchenes, von 

Wnferm Rache und Miniiter - Staatsſekretaͤr Kanzler 
engafisttirtes, und in Unfrer allgemeinen Kanzlei des 

% 

Koͤnigreiches beider, Sicilien regiſtrirtes und. aufbewahr⸗ 
ii Geſetz im ganzen Umfange des beſagten Königrei: 

es mir ben gewöhnlichen Feierlichkeiten durch die Bes 
treffenden Behörden böfanne gemacht werde, welche ein 
Protocoſ darüber qufzunehmen, und die Vollziehung der; 
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572 Die feßen: jomifchen Inhılä, 
ieh, welche son grankreich abfihngen, » Mo we w 

hitatien vom Jahre 1803 beibehaktir, run 

a Auch’ nach ſeiner Eifgiaien. beſetzte ar. ung 
2814) der brittifche General annru dieſe Inſeln im 
amen der vetbuͤndeten Mächte, - und ein am 5. Rov. 

7815 zu Paris zeichen Großbritannien, Rußland und 
Deſtreich abgefchlöffener Vertrag: beſtimmte ihr -Tünftix 
ges Schichal dapin: Daß: ſie, unter dem: Namen: ven 
einigte Staaten der jonifhen. Infelwjieinen 
tmabBängigen, ‚ober unter -Dem "unmittelbaren 
and ausfcließenden Styuge Großbritanniens 
Rebenden, Staat bilden ſollten. » Die Unzufrieden⸗ 
deit der Einwohner mit der beittifchen Leitung bewirkte, 
Hab det btittiſche Tommiſſarius General Mait land, 
m Vollmacht ſeines Kabinets (20. Mai 1816) ben ſeit 
1803 ‚zu Korfu beſtandenen Senat der ſieben: Info 
aufloͤfete, „weil derſelbe irrig darauf beharre, ſich 
als bie vepraͤfentirendo Behoͤrde aller joniſchen Inſein 
inisufehen. + — : Däranf. Ward: (29. Den: 1617) die, 
von dem’ Prinys Kegenten: von Großbritannien zuge: 
jernne®wene Conſtitutivn, der fieben Inſeln zu 
Korfu bekannt‘ gemadt; wagt wit bei 1: Jan. 418 
"- Wirlfamteit trat. 1 a 4 

(CAuch dieſe Gonftitutien pri Hachgeliefert werden.) 

ru diefer Conſtitution iſt die orthodoxe griechiſche 
enien Ye herrichende, - Die. Citetlregierpng beſteht 
aus einer guleggrbeuden. Bersagtmlung, aus einem 

Sengate und einer Juſtizbehder de. Das Militaͤr⸗ 
kommando fuͤhrt, nach dem Papifer Verſnage, ber Bes 
fehlshaber ꝛder brittifchen Zrugpen -— Die Mitglieder 

bar: gefeßgebenden Qerfaunnlung merden.non dem Corpo 
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der adelichen Bahlmänner, bif Mitglieder des Senats 
aus der Mitte der gefshgebenden Perfammlung, und 
die Mitglieder der Gerichtsbehötde von dem Senate 
erwählt. Diefe Wahlen find auf fünf Jahre gültig, - 

„Der Senat; befleibet mit ber vollziehenden Ger 
"welt, befteht aus einem Präfibenten und fünf Räthen. 
Der Präfident wird vom Könige von Großbritannien, 
als Protector der Infeln, ernannt. Bei der Wahl 
ſelbſt gibt der vom Könige anheſtellte Lord Obercom⸗ 
miſſaͤr die Zuſtimmung oder Verwrigerung, ſo wie 
auch von demſelben die außerordentliche Zuſammenbe⸗ 
rufuig, „ober Aundſung der veetgehnhem Beta 

‚Yang abhängt. N 
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Die Werfäffung im Herzogthume. Ruf 
| fau betreffend. | 

Die nee, dem Herzogthume Naſſau durch Pa: 
\tent vom 2. Sept. 1814 gegebene, landftändifche Ber: 
faſſung ward Th. 2. ©. 295 — 305 mitgetheilt. Als 
Nachtrag zu dem $.9. bes Patents (S.305), in web 
chem es heißt: „bie Sigungen der Landflände find nicht 
öffentlich" -ward ſpaͤter beſtimmt: 

„daß die Sigungen ber zweiten Sammer der Abge: 
orbneten allein öffentlich feyn follen.“ 

Noch gehören aber, ald Ergänzung biefer landſtaͤn⸗ 
difhen Verfaffung, zwei Patente der damals regie 

- senden beiden Fürften hieher, welche fie, nach ben 
im Jahre 1815 mit Preußen und mit dem koͤniglich 

oraniſchen Haufe: in den Niederlanden abgefchloffenen 
Territerialverträgen ‚ erließen 

1), Patent, die Wahl der Sandftände‘ betreffend, 
vom 3/4 Nov. 1815. 

Bir Friedrich Auguſt, von Gottes Gnaden, fon 
verainer Herzog zu Naffau ꝛc., und Wir Friedrich 
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Wilhelm’ von Gdrtos Gnadon, Touverainer Fuͤrſt zu | 
Daffau ꝛc. Erwägend, dab nach Unſerm über Errich⸗ 
tung des Sandfiände in Unferm Herzogthum erlaffenen 
Edict vom 4/2. September 9.9. die Wahlfähigkeit der 
Landesdrputirten und das Recht, Mitglieder der Wahls 
verfanimlungen aus der Klaffe der Landcigenthuͤmer uns 
Bewerbebefiger af werden, mit einem nad dem Maas 
der Srunds und Gewerbiteuer sKatafter beſtimmten Bes ' 
fig von Liegenfchaften und Gewerben verbunten worden 
it, haben darüber nähere Anordnungen zü eulaflen für 
höchig erachtet, wie dieſe Vorſchriften Unſeres angeführ? 
ten Edicts auf die lerne Herzogthum neu vereis' 
nigten vormals Oranien-Naſſaniſchen Fuͤrſtenthuͤmer Dil⸗ 
‚Ienburg und Hadamar, ſodann in der ehemaligen Graf⸗ 
ſchaft Weſterburg und Herrſchaft Schaden angewendet 
werden ſollen, in welchen. die beſtehende Steuereintigr 
sung nach Maasgabe der Edicte vom 40, und 14. Ges 
bruar 1809, und 14. und 16. December 1817, noch 
nicht voflftändig eingefährt worden if. Bu 

Bir wollen demnach, und verordnen hieruͤber, was 
nachfolgt: — 

S. 1. Ale Landeigenthuͤmer in den hier, oben bezeich⸗ 
neten Landestheilen md zu Wahlmännern und Wahl, 
candidaten nach Unſerer Abfiht und nah dem Sinn 
Unjeres Konftitutionsedists. geeigenſchaftet, wenn ſie, der 
dort noch proviſoriſch beibehaltenen Grundſteuereinrich⸗ 
tung gemaͤß, von ihrem Grundeigenthum im Lauf des 
gegenwärtigen Jahres ſo viel an Grundſteuer entrichtet 
Haben, als nah den Beſtimmungen "jenes Edicts die 
Wahlmänner und Wahlcandidaten in vier Grundſteuer⸗ 
‚Simpeln zu bezahlen haben. | 

6. 2. Alle Gewerbebefiger, welche bei der für das 
tünftige Jahr gegen Aufhebung der Mobiliar: Patent: 
und Perſonalſteuer dort einzuführenden Geweibſteuer in 
die- zwölfte Bis ſechtzehnte Gewerbſteuerklaſſe kataſtrirt 
werden, find zur. Wahl der Landesdeputirten aus ihrer 
Mitte berechtigt. | 2 
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6. 3. Da die Steuer s Mevikond s Difigiere und die 
hiernach für die Bildung der Wahlverfammlungen be 
zeichneten Landesbezirke durch die Stats gefundenen Tere 
ritorialabtretungen weſentlich einwirkende Abaͤnderungen 
erlitten haben; ſo ſollen zur L.der Landesdeputirten 

aus dein Gutseigenthuͤmern nunmehr drei Wahlperſamm⸗ 
dungen gebildet werden, zu Wiesbaden, zu Weilburg 
und zu Dillendurg. - EEE 

zu Wiesbaden verſammeln fih die Wahlmänner aus 
den Acnitern: Hoͤchſt, Köntgitein, Wallau, Wiesbaden, 

‚Eltville, Rüdesheim, Caub, Braubach, Naſſau, Katzen⸗ 
elnbogen, Kirchberg, Wehen und Idſtein. Sie erwäh— 
len ſechs Landesdeputirte. —— 

Zu Weilburg werden fünf Deputirte erwaͤhlt von 
den Wahlmännern der Aemter Reichelsheim, Atzhach, 

Weilburg, Uſingen, Runkel, Limburg, Dietz, Meudt, 
Montabaur, Herſchbach, Selters und Hachenburg. 

Zu Dillenburg treten die Wahlmaͤnner aus den 
uͤrſtenthuͤmnern Dillenburg und. Hadamar, und aus der 
rafſchaft Weſterburg zufammen, um vier Landesdepu: 

% 

tirte zu erwählen. j 

$. 4. Im Uebrigen iſt allenthalben nach den Vor— 
Schriften des mehr angezogenen Edicts zu verfahren; 
infonderheit werden die Liſten ber Wahlmänner und Wahl? 
kandidaten hiernach durch die Generaldireetion der di 

serten Steuern aufgeftcht. 

Gegeben Biebeich, den 3. und Weilburg dem 4, Nor 
vember 185. | j j - 

| sy. 
ſriedrich Auguſt, Friedrich Bilpelm,, 
Herzog zn Naſſau. Fuͤrſt zu Naſſau. 

et. Freiherr von Marſchail. 
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2) Patent ‚ bie Bildung 'der Herrenbanf der. 
andſtaͤnde betreffend vom’ 3/4 Nov. 1815.. 

Wir Friedrich Auguft, von Gottes Gnaden, 
fonveratner Herzog zu Naſſau ꝛr. und Wir Friedrig 

- Wilhelm, von Bottes Gnaden, fouverainer Fürft zu 
Naſſau ꝛe., haben die durch eingetretene Territorialver⸗ 
änderungen und durch die Öffentlich bekannt gemachte 
Entſagung einiger Mitglieder herbeigeführte Nothwen— 

digkeit Über die Bildung. der Herrenbank Unferer Landr 
flände neue Beftimmungen zu erlaffen, erwogen; ; 

Wir beftätigen zuförderft alle in dem Conſtitutions, 
edict vom 4/2. September vorigen Jahrs enthaltene 
allgemeine Borfchriften, in Beziehung auf die Anorde 

nung der Herrenbank der Stände Unſeres Herzogthums 
“and auf die Formen, wornach die Mitglieder ihre dand— 
ſtaͤndiſche Rechte ausüben werden. | \ 
. Erbliche Mitglieder der Herrenbank bleiben fodann 

4) von den im angeführten Eonftitutiongediet F. 4. 
aufgeführten Landftänden, außer den Prinzen: Uns 
ſeres Hauſes: die Frau Erzherzogin Hermine 

von Oeſtreich, als Gräfin zu Holzappel und Her⸗ 
rin zu Schaumburg; der Herr Fuͤrſt von der 
Leyen; die Herren Grafen von Waldbott ⸗Baſſen— . 
beim und Walderdorf, und der Freiherr vom Stein, 

. Kiernächft bewilligen Wir 0 

2) die mit dem Befige der Grafſchaft Weſterburg j 
„verbundene erbliche Landftandfchaft zur Herrenbank 
der gräflihen Familie von Leiningen ⸗Weſterburg. 
Endlich u W 

3) ertheilen Wir den geſammten adelichen Gutseigen⸗ 
tthuͤmern in Unſerm Herzogthum Sechs Virilſtim⸗ 

men bei der Herrenbank, weiche fie dutch chen fo 
viele aus ihrer Mitte erwählte Deputirte des Adels 
vertreten laffen. on 

| Die Wahl diefer Sechs Deputicten geſchieht in ei⸗ 
Mer, ganz nach Art der uͤbrigen Wahlverſammlungen, 

Dritter Band, | | 7 | 
! 

- 

Y 3 d 

— 
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unter dem. Vorfig eines von Uns zu: ernennenden diri⸗ 
girenden Commiffarius, zu bildenden Wahlverfammlung, 
wozu alle Gutseigenthuͤmer vom Adel berufen werden, 
die zu einem Grundſteuer⸗Simplum wenigftens Ein und 
zwanzig Gulden und darüber entrichten, oder die in den 
ürftenthümern Dillenburg und Hadamar, fo wie in der 

Grafſchaft Weſterburg. und dem jenſeits der Lahn gele— 
genen Theile des Amts Runkel, im gegenwaͤrtig lau⸗ 
fenden Jahre zur Grundſteuer einen Beitrag von zu⸗ 
ſammen vier und achtzig Gulden und daruͤber geleiſtet 
haben. | | 

Adelihen Sutseigenshümern, welche den hier. ber 
ſtimmten Grundſteuerbetrag von ihren Befigungen nicht - 
entrichten, bleibt das Recht vorbehalten, in den Wahls 
verfanmlungen der übrigen Landeigenthümer oder Ger 
werbebefiger zu erfcheinen. Sie üben darin ihr Stimm⸗ 
echt, in fo weit ihnen ein foldes nad der geichlichen 
Beſtimmung zuftcht, zu der Landesdeputirtenwahl. 

Adeliche Gutseigenthuͤmer weiblichen Geſchlechts, und 
Minorenne koͤnnen in dieſer Wahlverſammlung durch 
Bevollmaͤchtigte ihr Stimmrecht ausuͤben laſſen. 

Die. gegenwärtige Edictalverordnung iſt zugleich mit 
der unterm heutigen Datum über die. nunmehrige Bil: 
dung diefer Wahlverſammlungen erlaffenen Edictalvers 
ordnung durch Abdruck im Verordnungsblatt öffentlich 
8 verkuͤnden, und durch Unſer Staatsminiſterium, nach 

aasgabe des Conſtitutionsedicts vom 4/2. September 
vorigen Jahres zu vollzichen. 

Gegeben zu Biebrich am 3. und zu Weilburg am 4. 
Dovember 1815. 

. <LS)_ 

Briedrih Auguft, Briedrih Wilhelm, 
Herzog zu Naſſau. Fuͤrſt zu Naſſau. 

* 

vt. Freiherr von Marſchall. 
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